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VORWORT 

Dieses Buch verdankt seine Entstehung nicht zuletzt den Zufalligkeiten der archi

valischen Überlieferung. In den Beständen des Salzburger Landesarchivs finden 

sich zahlreiche Quellen, die im Kontext der gerichtlichen Verfolgung beleidigender 

Äußerungen über Kaiser FranzJoseph entstanden sind. Dieses Material erwies sich 

als viel zu ergiebig, um es unbeachtet zu lassen. Es ermöglichte nicht nur eine 

Rekonstruktion der Funktionsweise der Gerichtsbarkeit im 19.Jahrhundert, son

dern insbesondere Aufschlüsse über die Verfolgung kritischer Äußerungen über 

den l\lonarchen. Die Quellen ließen es lohnend erscheinen, das Thema nicht nur 

rechtsgeschichtlich zu bearbeiten, sondern es auch aus sozial-, kultur- und politik

geschichtlicher Perspektive zu beleuchten. 

Zu danken habe ich allen voran Herrn ao. Univ.-Prof. DDr. Gerhard Ammerer. 

Er hat nicht nur das Interesse fur die Historische Kriminalitätsforschung in mir ge

weckt, sondern ist mir bei dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Dafur 

möchte ich ihm meinen herzlichsten Dank aussprechen. Herr o. Univ.-Prof. Dr. 

Hanns Haas hat die erste Fassung dieser Arbeit akribisch gelesen und durch seine 

Kritik und seine Anregungen dazu beigetragen, den Fragehorizont zu erweitern 

lind die Untersuchung stärker in den politischen und gesellschaftlichen Kontext 

der Hahsburgermonarchie der langen zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts einzu

betten. DIe l\litarbeiterinnen und Mitarbeiter des Salzburger Landesarchivs, des 

Salzburger l\luseums Carolino Augusteum und der Universitätsbibliothek Salzburg 

haben durch ihre Unterstützung hei der Recherche und ihre zuvorkommende Be

treuung dIe Suche nach mancher "Nadel im Heuhaufen" erleichtert. Herr Dr. Peter 

Gutschner war so freundlich, mir einige verschollen geglaubte Exemplare der Sa/z

bllrgtr IVrzdzl aus dem Archiv des Karl Steinocher Fonds in sehr entgegenkommen

der \\'eise zur Verfugung zu stellen. Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich 

danken. Dank gebührt auch Frau Dr. Ursula Huber, die seitens des Böhlau Verlags 

die Veröffentlichung dieses Buchs 111 ebenso freundlicher wie ermutigender \\'eise 

hetreut hat. 

l\leine Lebensgefahrtin Mag. Eva Spießberger hat mich während aller Höhen 

und Tiefen, die mit dem Entstehen dieser Arbeit einhergingen, begleitet und unter

stÜt/.t. Für diesen Beistand gilt ihr mein innigster Dank. Ohne ihre Geduld und ihr 

\'ersüindnis gähe es dieses Buch nicht. 

DIese Arbeit \\'urde von der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universi

tüt '-lalzhurg im Oktober 2008 als Dissertation angenommen. Für die Drucklegung 
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wurden elI1lge gerinl,rfugige Kürzungen und Änderungen vorgenommen, wobei 

aktuelle Literatur zu einzelnen Aspekten berücksichtigt werden konnte 

Salzburg, im Frühjahr 2010 
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EINLEITUNG 

Anton Höllbacher, Besitzer eines Bauernhofs in der kleinen Salzburger Ortschaft 

'I~lllgiboden, saß am Abend des 9. November 1852 vor seinem Haus, als er Besuch 

von emem Beamten des k. k. Steueramts Golling bekam, der die Steuerschulden des 

Bauern einzutreiben gedachte. Durch die Ankündigung der Exekution "in saftigen 

Zorn" versetzt, machte der Vater von acht Kindern seinem Unmut mit den \\'or

ten: "Der Kaiser ist ein Lump und Spitzbube" Luft. 1 Der Beamte tat seine Pflicht 

und meldete den Vorfall, woraufhin die StrafVerfolgung ihren Lauf nahm. \\'egen 

;\h~iestätsheleidigung angeklagt, drohten Höllbacher bis zu funf Jahre schweren 

Kerkers Dass er schließlich mit drei \Vochen Arrest davonkam, verdankte er nicht 

zuletzt seiner sozialen Stellung als Bauer und Familienvater, der nur als freier Mann 

tur den Unterhalt seiner Frau und seiner Kinder sorgen konnte, die ansonsten der 

Gemeinde zur Last gefallen wären. 

Der Fall Anton Höllbachers ist ein typisches Beispiel dafur, welche Äußerun

gen über Kaiser Franz Joseph von den Staatsanwälten als Majestätsbeleidigung 

\'crfolhrt und \'on den Gerichten abgeurteilt wurden. Auch in der zweiten Hälfte 

des 19 Jahrhunderts galten solche, heute harmlos erscheinenden verbalen Schmä

hungen des Kaisers als schwere Verbrechen, die mit harten Strafen bedroht wa

ren . Die einschlägigen Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 markieren den 

Ahschluss einer langen Entwicklung. Jahrhundertelang wurden Angriffe auf Ehre 

und Ansehen des Oberhaupts des Gemeinwesens mit den strengsten Strafen ge

ahndet. Selbst die von den Gedanken der Aufklärung geprägten österreichischen 

KoditikatlOnen des 18. und 19.Jahrhunderts sahen fur Beleidigungen des Kaisers 

noch langjährige Kerkerstrafen vor. Das Ende der I\.10narchie brachte hingegen 

eine schlagartige Entkriminalisierung. Mit dem Übergang zur Ersten Republik ent

fiel der strafrechtliche Schutz der Ehre des Kaisers ersatzlos. Auf vergleichbare Be

stimmungen zur Ahndung \'on Angriffen auf das Ansehen des Präsidenten wurde 

\'erzichtet, das Staatsoberhaupt war fortan den übrigen Bürgern der Republik im 

Hinblick auf den Schutz vor Ehrenbeleidigungen weitestgehend gleichgestellt. 

Dieser rechtliche Bruch ist Ausdruck der neuen ideologischen und staatsrecht

lichen Grundlagen der Republik. Das Ende der Bestrafung von Beleidigungen des 

Kaisers in Österreich ist zwar sicher nicht das einzige, aber vielleicht das augenfal-

1 '>I '\ !'>trafakten. ras;. :\. 11\52. '\r 409 (Anton Höllbacher) 
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Iigste Beispiel dafur, wie sehr strafrechtliche Normen der historischen Veränderung 

untef\vorfen waren. 

Nicht nur die strafrechtlich normierte Sanktion unterlag im Laufe der hIstorischen 

Entwicklung einschneidenden Veränderungen, sondern auch die DefinitIon des Tat

bestands. Nachdem bis ms 18. Jahrhundert eine Vielzahl von Straftaten, die sIch gegen 

den Bestand des Staates oder gegen dessen oberste Repräsentanten richteten, unter 

den Begriff des l\.1aJestätsverbrechens subsumIert wurden, fanden die Strafrechts

denker der Aufklärung zu neuen, präziseren Definitionen. Dem neuen Verständl11s 

zufolge, von dem auch die österreichischen Kodifikationen seit Joseph II. beemflusst 

waren, fielen unter den Tatbestand der l\.1ajestätsbeleidli,rung nur noch Angriffe auf 

Ehre und Ansehen des Kaisers. Auch das Strafgesetz von 1852 umschrieb den Tat

bestand der l\.L~iestätsbeieidigung als Verletzung der Ehrfurcht gegen den Kaiser im 

\Vege persönlicher BeleidIgung oder durch öffentlich vorgebrachte Schmähungen, 

Lästerungen oder Verspottungen. DIe \Iitglieder des kaIserlichen Hauses wurden m 

einer analog formulierten BestImmung m der gleichen \\'eise - sieht man von einer 

etwas milderen Strafdrohung ab - vor Angriflen auf ihre Ehre geschützt. Soweit im 

Folgenden \'on :vlajestätsbeleidlgung dIe Rede ist, schließt dieser BegrIff. wenn sich 

aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, auch Beleidigungen der \Iitglieder 

des kaiserlichen Hauses mit em. Obwohl unmittelbar nach der Konstituierung des 

Reichsrats erste Rufe nach einer Änderung des \lajestätsbeleidlgungsparagrafen laut 

wurden und bis zum Ende der l\.lonarchie nicht verhallten, blieben dIese Bestim 

mungen mit ihrer harten Strafdrohung bis 1918 unverändert bestehen. 

Der Umgang der Obrigkeit mit verbalen Angriffen auf den \lonarchen Ist em 

Paradebeispiel dafur, dass Kriminalität keine gesellschat1:liche Konstante ist, son

dern ein von sozialen, politischen und ideologischen Faktoren abhiingiges Konst

rukt. Zu einer kriminellen Handlung \\'urde eine Äußenmg erst durch dIe Defini

tion des 'Enbestands der l\.h~estätsbeleidlgung Im Strafrecht. Zur Erklärung dieses 

Prozesses der Etikettlerung bestimmter Verhalten als kriminell scheint es nützlich, 

den soziologischen Ansatz des ..Iabeling approach" heranzuziehen, der von der 

Historischen Kriminalitätsforschung bereits vielfach allfgegriflen wurde.7 .-\lm'ei

chendes Verhalten wird demnach erst durch das AlIf~tellen von Regeln geschaHen, 

deren Cbertretung abweichendes \'erhalten konstitlllert. \ Gerade bel der LJntersu 

2 <,dlWl'rllOtl; Cerd. J)l'\,lan/. In der .lltl'uropalschen (;l'sl'lIschati. Umrisse l'llll'r 11iSlOrlsd1<?n Krtl11l 

nahUhti,rschung,111 Zeltschrilt tlir llistorischl' Forschung 1'1, 1'192, S 3'16: S'lck, Frltz : Knlllinahut 

(;esl'lIsl'haft und (;l'sc!lIchtl' lkrührung<ingstl' der dcutschl'l1 KrII11Inologll', in KrlmIlHII"i,'lschl's 

Journal 1'1 , I'IH7, S 2~1 26H . 

. '\ Schwl'lhofl. (;nd l\ktenkulHlig und gcnchtsnotollSdl Eintiihrung in dtl' IlistorlsdlL' KIII1l1I1.lItt'its 

f(lrSchlll1g. llihlngcn 1999. S 77 
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chung von Majestätsbeleidigung und ihrer strafrechtlichen Ahndung erweist sich 

dieses Konzept als zutreffend, war der Tatbestand doch wie wenig andere abhängig 

von der politischen, verfassungsrechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. 

Zwar sind viele der heute als selbstverständlich hingenommenen Straftatbestände 

Produkte einer historischen Entwicklung, doch erscheint Majestätsbeleidigung 

aus heutiger Sicht in stärkerem Maße als "zeitgegebenes" Delikt als etwa Eigen

tums- oder Gewaltverbrechen.~ Die Etikettierungstheorie ist fur die Untersuchung 

der Majestätsbeleidigung insofern von analytischem Wert, als sie die Bedingun

gen fur die Konstruktion des Delikts thematisiert. Welche Verhaltensweisen vom 

Strafrecht als Majestätsbeleidigung definiert, von den Sicherheitsbehörden verfolgt 

und schließlich von den Gerichten bestraft wurden, gibt Aufschluss darüber, wie 

sich das Verhältnis zwischen Monarch und Untertanen im Prozess der Konstruk

tion von Kriminalität konstituierte. Umgekehrt können Beleidigungen des Kaisers 

und die Bereitschaft der Bevölkerung, diese zur Anzeige zu bringen, als Ausdruck 

der sich wandelnden Loyalität gegenüber der Dynastie interpretiert werden, was 

wiederum Rückschlüsse auf die Stimmungslage in der Bevölkerung zulässt. Die 

Häufigkeit von Verurteilungen wegen Majestätsbeleidigung kann damit einerseits 

als Indikator fur das Ansehen des Kaisers bei seinen Untertanen gesehen werden, 

andererseits auf verstärkte Repression zum Schutz und zur Stärkung der Stellung 

des Monarchen hinweisen. Insofern kann von einer Justiznutzung gesprochen wer

den, die jedoch nicht vom Volk ausging, sondern vom Kaiser und seiner Regierung. 

Nicht die Untertanen wandten sich an die Gerichte, um eigene Interessen durch

zusetzen, sondern die Obrigkeit nutzte diejustiz zur Stärkung und zur Absicherung 

ihrer Herrschaft. Dies wird besonders deutlich anhand der Instrumentalisierung 

der Justiz zur Unterdrückung kritischer Berichterstattung in Zeitungen und ande

ren Druckwerken. 

FRAGESTELLUNGEN 

Diese Studie widmet sich der Majestätsbeleidigung in der langen zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts. Ihr zeitlicher Rahmen wird zum einen durch die Thronbe

steigung Franz Josephs nach der gescheiterten Revolution von 1848 und das In

krafttreten des Strafgesetzes von 1852 markiert, zum anderen durch das Ende der 

I\lonarchie und den damit einhergehenden Wegfall der strafrechtlichen Verfolgung 

.) Rustemeyer. Angela DIssens und Ehre Majestätsverbrechen In Russland (1600-1800). - Wiesbaden 

2006, ') . 8. 
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von An/.,Tfiffen auf die Ehre des Kaisers Das unveränderte Fortbestehen der recht 

lichen Grundlagen sieht man von Reformen des Strafprozesses und des Presse 

rechts ab erleichtert ell1e diachrone Untersuchung der Entwicklung dcr 1\1<lJes

tätsbeleidl/.,'1l11g und ihrer strafrechtlichen Ahndung. 

Die \Vahl des Untersuchungszeitraums ist überdies durch die Quellenlage de 

terminiert. worauf noch Lurückzukommen sein wird. Im Quellenbestand II1S 

besondere der vergleichsweise großen Zahl erhalten gebliebener Strafakten des 

Salzburger Landesgerichts liegt auch der Haupt/.,Tfund fur die Fokussierung der 

Untersuchung auf den Sprengel des Salzburger Landesgerichts. Die exemplari 

sche Darstellung an hand des Kronlands Salzburg erlaubt ell1e Verknüpfung der 

unterschiedlichen Quellenbestände und eine tiefer gehende Analyse. Durch den 

Vergleich der aus den Strafakten gewonnenen Erkenntnisse mit den Angaben der 

amtlichen Kriminalstatistiken für die Gesamtmonarchie - etwa hll1slchtlich der 

zahlenmäf~lgen Entwicklung der Verurteilungen oder der sOLialen Verortung der 

wegen l\IaJestätsbeleidigung verurteilten Delinquenten - kann die Zuverlässigkeit 

der Quellen überprüft werden Zudem lässt sich zeigen. ob die EntWicklung im 

Kronland Salzburg repräsentativ nir die Lage in der gesamten l\Ionarchie war oder 

ob sich Auffalligkeiten ergeben. Dieser Vergleich erlaubt wiederum Rückschlüsse 

auf jene Faktoren. die maf;geblichen Einfluss auf die Häufigkeit der Begehung bz\\'. 

Verfolgung strafbarer Äugerungen über den Kaiser und die sOZiale Zusammenset . 

zung der Verurteilten ausübten. 

ElI1e den Ansätzen der historischen Knminalitätsforschung verpflichtete. sozialge

schichtlich orientierte Untersuchung kann sich zwar keineswegs aufdie l 'ntersuchung 

der Rechtsnormen beschriinken. sie kann aber ebenso wenig auf diese verzichten . Eine 

Darstellung der rechtlichen Rahmenbedll1gungen sowohl des materiellen '->trafrechts 

als auch des Strafprozessrechts bildet eine unabdingbare BaSIS fur die l Tntersuchung

der RechtspraxIs . Als Ausgangspunkt und Grundlage nir die weitere l ' ntersuchung 

sollen daher die einschlägigen rechtlichen Bestimmungen über eine \erfol/.,'1l11g \on 

Schmähungen des l\lonarchen und der Angehörigen der kaiserlIchen Familie dar

gelegt werden Dazu ist zunächst nach der histOrISchen Entwicklung der \L~iest;its 

beleidigung zu fragen. die Im '->trafgesetz von 1852 ihren Abschluss fand '-,odann sind 

die Definition des ' l~ltbestands der MajestätsbeleIdigung in diesem Strafgesetz und 

die dafür vorgesehene Strafdrohung zu erläutern. wobei auch deren A.usle/.,'1l11g 111 der 

gerichtlichen Praxis einflieGen wird Schon pa ddiilli/Olll'lli war nicht Jede ,111\\ ertende 

Äufknll1g über den Kaiser oder Mitglieder des Herrscherhauses strafbar Da die ge

setzliche Definition des 'Cltbestands verlangte. dass die Schnühung .. üflenthch oder 

vor mehreren Leuten" vorgebracht wurde. fiel ein erheblicher reil deI" abwertenden 

Äugemngen über den Kaiser von vornhel"ell1 nicht unter (he Definition deI" l\ "~Iest:its . 
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beleidigung Gerade bei einem Tatbestand wie der Majestätsbeleidigung wird sichtbar, 

dass die KrIminalität erst durch bewusste Entscheidungen des Gesetzgebers konstitu

iert und durch Gesetze definiert wird. So konnte ein und dieselbe Äußerung je nach 

Kontext, in dem sie getätigt wurde, entweder mit bis zu funfJahren Kerkerhaft geahn

det werden oder g:,inzlich straflos bleiben. 

Zwar blieben die einschlägigen Bestimmungen bis zum Ende der Monarchie 

111 Kraft, doch waren sie nicht unumstritten. Im Anschluss an die Darstellung der 

materiellen Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 soll daher an hand des im 

Reichsrat gefuhrten Reformdiskurses untersucht werden, wie die Abgeordneten, 

aber auch die l\.litglieder der Regierung zur strafrechtlichen Ahndung von Majes

tätsbeleidif.,'lwg standen und wo Reformbedarf gesehen wurde. 

Da neben dem materiellen Strafrecht auch die prozessualen Rahmenbedingun 

gen entscheidend fur die praktische Handhabung dieser Delikte waren, kann auf 

eine Darlegung des Strafprozessrechts und der Gerichtsorganisation nicht verzich

tet werden. Die Darstellung soll sich dabei nicht auf die gesetzlichen Grundla

gen beschränken, sondern auch den Ablauf der Strafprozesse vor dem Salzburger 

Landesgericht in den Blick nehmen. Zu rekonstruieren, wie die Verfahren in der 

Pra.xis abliefen, erscheint nicht zuletzt als notwendige Voraussetzung fur das Ver

ständnis der Akten des Salzburger Landesgerichts, die eine wesentliche Quelle fur 

diese l lntersuchung bilden. Äußerungen der Angeklagten und Zeugen müssen im 

spezifischen Kontext des Strafverfahrens gelesen werden, der bestimmte Hand

lungsspielräume und Verteidigungsstrategien vorzeichnete und damit die Aussagen 

entscheidend beeinflusste. 

Freilich kann diese Studie hier nicht stehen bleiben. Eine Beschränkung auf die 

rechtsgeschichtlichen Aspekte würde eine Verengung des Fragehorizonts bedeu

ten , die dem Thema nicht gerecht werden könnte. Die Fragestellungen gebieten 

vielmehr die Nutzbarmachung der Theorien und Methoden der Historischen Kri

minalitätsforschung. Indem diese als Teil der Sozialgeschichte anstelle des enge

ren Systems des Strafrechts das Konzept der sozialen Kontrolle als Bezugsrahmen 

wählt, vermeidet sie eine Beschränkung auf juristische Faktoren . Sie widmet sich 

über die Ebene der Normen hinaus auch der Lebenswelt der Delinquenten und 

fraf.,>t nach den gesellschaftlichen Handlungsdeterminanten, die Einfluss auf die Be

gehung und Verfolgung von Straftaten ausübten. Dabei untersucht die Historische 

Kriminalttätsforschung auch strukturelle Faktoren, die abweichendes Verhalten be

dtnf.,>ten. Umgekehrt kann die Erforschung von Kriminalität und ihrer Verfolgung 

als Indikator fur gesellschaftlichen und politischen \Vandel eingesetzt werden.' \Vie 

~ Schwe rhotf .-\ktenkundlg. S 12 
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die Obrigkeit aufbeleidigende Äußerungen über Kaiser FranzJoseph reagierte, gibt 

nicht nur Aufschluss über die praktische Funktionsweise der StrafVerfolgung In der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sondern eröffnet darüber hinaus einen Zugang 

zu den l\leinungen der Untertanen über Staat und Kaiser sowie der EInstellung der 

Bevölkerung gegenüber diesem Bereich des politischen Strafrechts. Neben sOZIa

len und wirtschaftlichen Faktoren rücken damit auch ideengeschichtliche hagen 

In das Blickfeld. 

Aufbauend auf die Darstellung des rechtlichen Rahmens soll daher untersucht 

werden, \\"elche Äußerungen In der Praxis des Salzburger Landesgerichts als :\.la

jestätsbeleidlgung bzw. Beleidigung eInes Mitglieds des kaiserlichen Hauses ver

folgt wurden. Im l\littelpunkt des Interesses stehen dabei wenIger die praktische 

Handhabung des Strafrechts und die Funktionsweise der Justiz als die DelInquenten 

und ihre Beweggründe. Da es sich bei l\lajestätsbeleidlgung um eIn emInent poli

tisches Delikt handelt, geben die verfolgten Äußerungen vielfach Aufschluss über 

die Meinung der Delinquenten zu politischen Entwicklungen und Entscheidungen 

des Monarchen. Die strafrechtliche Verfolgung unbotmäßiger Äußerungen über 

Kaiser FranzJoseph eröffnet daher einen Zugang zu l\leinungen und Einstellungen 

der Untertanen. Gerade in dieser Hinsicht erweisen sich die Strafakten als hervor

ragende Quelle, die Einblicke in die Lebenswelt und Denkweise der Bewohner des 

Kronlands Salzburg erlauben. Da die Angeklagten die l\löglichkeit erhielten, sich 

zu rechtfertigen, ermöglichen die Protokolle ihrer Aussagen eine Rekonstruktion 

ihrer l\lotive und Beweggrunde. Dabei \\"ird auch der Frage nachzugehen sein, 

warum viele der Täter ungeachtet der hohen Strafdrohung die Grenze dessen, was 

über den Kaiser gesagt werden durfte, bewusst überschntten und welche soziale 

Funktion eIn solcher Tabubruch einnehmen konnte. Auf~chlussreich erscheInen 

nicht nur die beleidigenden Äußerungen der Delinquenten und Ihre Rechtfertigun

gen vor Gericht, sondern auch die Reaktionen ihrer Zeitgenossen. \'or allem die 

Bereitschaft, Majestätsbeleidigungen anzuzeigen und somit den Täter der StraA'er 

foll-,yung auszuliefern, gIbt Aufschluss darüber, wie ausgeprägt die Lo: alität gegen

über Kaiser und Vaterland war. Denunziationen und Anzeigeverhalten SInd daher 

vor allem unter diesem Aspekt zu untersuchen. \Vie die Richter selbst \erletzungen 

der Ehrfurcht gegenüber dem Kaiser und seiner Familie bewerteten, \\ Ird nicht zu

letzt anhand der tatsächlich verhängten Strafen deutlich. Inwieweit die gesetzliche 

Höchststrafe von fiinf Jahren schwerem Kerker 111 der PraxIs Jusgeschöpft \vurde 

und von welchen F'aktoren dIe Strafhemessung abh~inglg war, soll Aufschluss über 

die Einschätzung der StraAvürdigkeit durch den zur Entscheidung berufenen Rlch 

tersenat geben. Zudem Ist zu untersuchen, ob dIe SOZIale Stellung des l\ngeklahrten 

ell1en EInfluss auf dIe über Ihn verhängte Strafe hatte 



Fragestellungt:n 17 

Doch wer waren überhaupt die Täter? Welche sozialen Merkmale sie aufWie

sen, aus welchen Teilen der Bevölkerung sie stammten und ob bestimmte soziale 

Gruppen einen besonders hohen Anteil an den Delinquenten stellten, lässt sich 

an hand der in den Strafakten und den Kriminalstatistiken enthaltenen Daten analy

sIeren. Dabei soll durch einen Vergleich zwischen den wegen I\lajestätsbeleidigung 

verurteilten Personen und den sonstigen Straftätern bzw. der Gesamtbevölkerung 

untersucht werden, welche Auffalligkeiten sich hinsichtlich der sozialen Verortung 

der Täter ergeben. 

Die soziale Bedingtheit von Kriminalität steht heute außer Streit. \Vährend eine 

Korrelation von sozialen Entwicklungen und Eigentumskriminalität naheliegend 

erscheint," stellt sich die Frage, ob ein solcher Zusammenhang auch bei politischen 

Delikten wie I\Iajestätsbeleidigung gegeben ist. Um zu klären, von welchen sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen die Häufigkeit der Verurteilungen 

wegen Beleidif.,TUngen des Kaisers oder von Mitgliedern des allerhöchsten Herr

scherhauses beeinflusst wurde, ist zunächst die Konjunktur der von den Gerichten 

der I\.Ionarchie ausgesprochenen Verurteilungen nachzuzeichnen. Diese Entwick

lung weist Schwankungen auf. die - sieht man von diversen Verzerrung~faktoren 

ah - Im \\'esentlichen durch zwei lJrsachenkomplexe erklärt werden können: Zum 

einen kann e1l1 Ansteigen der Zahl der Verurteilungen durch eine tatsächliche Zu

nahme der Häufigkeit von Schmähungen des Monarchen hedingt sein, zum ande

ren durch e1l1e verstärkte Verfolgung durch die Obrigkeit oder eine striktere Praxis 

der Gerichte. \\'o plötzliche Höhepunkte der Konjunktur der Verurteilungen mit 

einschneidenden politischen Begebenheiten, aber auch mit Skandalen, Affaren 

und tragischen Ereignissen in der Dynastie korrelieren, soll untersucht werden, oh 

und in welcher \Veise sich diese Ereignisse auf die Zahl der Verurteilungen wegen 

'->chmähungen des KaIsers und des Kaiserhauses auswirkten. Dabei stellt sich ins

hesondere die Frage, ob die Zahl der I\Iajestätsbeleidigungen als Indikator fur sich 

ändernde Loyalitäten gegenüber dem Herrscherhaus interpretiert werden kann. 

Durch e1l1e Verknüpfung der statistischen Daten mit einer hermeneutischen Inter

pretation der Strafakten soll überprüft werden, in welchem Ausmaß Kaiser Franz 

Joseph in den Augen se1l1er Untertanen fur politische Entwicklungen, aber auch 

fur die eigene missliche Lebenslage verantwortlich gemacht wurde und wie sich 

etwa militärische Fehlschläge auf sein Ansehen in der Bevölkerung auswirkten. 

() \ 'gl. dam BLbIUS. Dlrk : Bürgerliche Gesellschati und Kriminalität. Zur SozialgeschIchte Preußens 

im \"ormärz GöttIngen 1976, Blasius weist in d,eser Pionierarbeit der H,storischen Kriminalitäts 

!ilrschung einen Zusammenhang Iwischen sOlioökonomischen Faktoren wIe den GetreIdepreisen 

und der f hiufigkt:it \"on EIgentumskriminalität nach 
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Da nur jene beleidigenden Äugerungen Niederschlag In den Quellen fanden , dIe 

eine strafrechtliche Yerfolhrung nach sich zogen, hängt dIe Zahl der überlieferten 

\'erurteilungen wesentlich von den Bemühungen der StrafVerfolgungsbehörden ab. 

bn-\nsteigen der Verurteilungszahlen kann daher auch als Ausdruck vermehrter 

RepressIon gedeutet werden Inwiefern \tlaJestätsheleldihrung zur Cnterdrückung 

politischer Opposition genutzt wurde, soll daher ehen falls untersucht v/erden . 

bn l\littel zur Unterdrückung unlIebsamer politischer ~leInungsäugerung war 

das Presserecht, das den Behörden und Genchten auch nach Aufhebung der Prä 

ventivzensur im Zuge der Revolution von IH4H ein wirksames Instrumentarium 

gegen Zeitungen und Broschüren in die Hand gah. DIe l lntersuchung der Konftsb 

tionen und Yerbote von Druckschriften wegen i\l<Jjestätsbeleidlhrung soll aufzeigen , 

welche l\leldungen verfolgt wurden lind wo die Grenzen der von den Behörden 

akzeptierten Kritik lagen. Dazu wird zunächst der rechtliche Rahmen des Presse 

strafrechts nachzuzeichnen sein, der zWIschen IH48 und dem Ende der .\Ionarchie 

einige Verschiebungen erfuhr. Im Anschluss daran soll die praktische Handhabung 

der Pressezensur In "alzburg analysIert werden . 

Qu ELl EN t ' N [) \11· THO[)E!\; 

Der Prozess der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols auch und ge

rade auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit \\ar in der ersten H~i1fte des 19.Jahr 

hunderts zum Abschluss gekommen Strafrecht und Gerichtsbarkeit waren fest 

in den Händen der Zentralgewalt, dIe einheItliche Anwendung staatlich ftxierter 

Normen stand auger StreIt Dementsprechend entstammt der üherwiegende Teil 

der Quellen zum "trafrecht und seiner praktischen Anwendung in der z\\ eiten 

Hälfte des 19 Jahrhunderts den staatlichen Institutionen. Die wissenschaftliche 

Durchdringung des Strafrechts hatte in der zweiten fbltte des 19.Jahrhunderts 

ein hohes Nln~au erreicht Eine Darstellung des materiellen ">trafrechts und des 

Strafverfahrensrechts kann sich daher auf eine reichhaltige rechtswlssenschaftII 

ehe Literatur stützen. Neben Kommentaren, Lehrbüchern und Beltr~igen in Juns 

tischen Fachzeitschriften ermöglichen auch dIe veröf1entlichten EntscheIdungen 

des Ohersten Gerichtshofs eine exakte RekonstruktIon von Auslegung und Hand

habung der ell1schbgigen Normen durch die Gerichte der Don.llllnonarchie. Für 

die Untersuchung der rechtlIchen Rahmenbedll1gungen Ist ell1 RlIckhrritf auf die 

Methoden der klassischen RechtsgeschIchte geboten, deren Instrumentarnlln tlir 

eine Darstellung von Rechtsnormcn und deren zeitgenössischer Auslegung ,lllS 

reichend ersd1l'lnt. 
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Für dIe Rekonstruktion des im Reichsrat gefuhrten Reformdiskurses steht mit 

den Protokollen des Ahgeordnetenhauses und des Herrenhauses eine äußerst er

i-,riehige Quelle zur Vern.igung. Anhand der stenografischen Protokolle der parla

mentarischen Dehatten und der Dokumente über die Arbeit in den Ausschüssen 

bsst sich der Diskurs nachvollziehen, der seit der Konstituierung des Reichsrats 

üher eine allgemein als notwendig anerkannte Reform des Strafgesetzes von 1852 

gdlihrt wurde . 

. \ufschlüsse über die praktische Handhabung der Bestimmungen über l\:Iajes 

tätshelcidigung und Beleidihrung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses geben in 

erster Linie die Akten des Salzburger Landesgerichts, in dessen Zuständigkeit \'er 

fahren wegen Schmähungen des l\Ionarchen und des Kaiserhauses fielen. In dem 

im Salzburger Landesarchiv aufbewahrten Bestand finden sich, heginnend mit dem 

Jahr 1852, aufElllend \'iele Akten, dIe wegen Beleidihrung des '\lonarchen oder eines 

l\Iitglieds des kaiserlichen Hauses geführte Strafprozesse betreffen. Insgesamt ha 

ben sich 112 einschlägige Verfahren in dem Quellenbestand erhalten. Da die amtli

ehen Kriminalstatistiken tur diesen Zeitraum 142 Verurteilungen wegen ellles dieser 

heiden Delikte ausweisen, kann angesichts der relativ hohen Verurteilungsquote (65 

der 112 überlieferten Verfahren endeten mit einer Verurteilung) davon ausgegangen 

werden, dass sich ein erhehlicher Teil der Strafakten erhalten hat. OfTenhar wurden 

dIe Akten üher diese l\h~iestätsheleidigungsprozesse als besonders interessant an

gesehen und daher im Vergleich zu den sonstige Delikte betreffenden Strafakten 

des ""alzhurger Landesgerichts in geringerem l\laße skartiert.; Zwar sind die Akten 

in der Regel nicht vollständig, doch enthalten die vorhandenen Bestandteile zahl 

reiche Informationen zum Ablauf des Verfahrens, der Tat seihst und deren recht

licher Beurteilung durch dIe entscheidenden Richter sowie zur Person des Täters. 

Die dem Beschuldigten vorgeworfenen \Vorte wurden im Anklagebeschluss und im 

Urteil genau wiedergegeben und einer rechtlichen Beurteilung unterzogen. Außer· 

dem lassen sich die näheren L1mstände der Tat, etwa der Tatort und der Zeitpunkt 

der Tlthegehung, rekonstruieren. In vielen rallen wird schon anhand der Schilde

rung der genauen Tatumstände ersichtlich, wodurch sich der Delinquent zu seiner 

strafbaren Außerung veranlasst sah. Die Strafbemessung wurde im LTrteiisspruch 

begründet, wobeI insbesondere die regelmäßig zur Anwendung gebrachten l\lil

derungs- und Erschwerungsgründe angefuhrt wurden. Meist ist auch das Protokoll 

7 Eme Yerordnung Je", JustiznllnJstenunlS vom 24. ()ktoher 18<)6, I 206M7 U,j\1.YBI IH96. ~r. 34), 

ordJ1t'te die generelle Skartlerung der strafrechtlichen Akten an \'on der Vertilgung ausgeschlossen 

waren gemäb der Justlzlllllllstenalverordnung vom 25Ju11l 1896, Z. 10R25 CI \1 \'.BI. 1896, '\;r. 20), 

nur dIe "wegen Ihres rechtsgeschichtlIchen oder allgemein hIstorISchen Wertes zur archlvallsch"n 

,\ufhewahrung b"stlmmten .'\"cten" 
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der Hauptverhandlung vorhanden, in dem neben der Verteidigung des Angeklagten 

auch die Aussagen der Zeugen protokolliert sind. Von besonderem Interesse ist die 

Rechtfertigung des Angeklagten, da sie nicht nur zeigt, welche Strategien vor Ge

richt als Erfolg versprechend angesehen wurden, sondern auch Aufschluss über dIe 

Motive des Täters bribt. Oft lässt sich an hand der Protokolle auch rekonstruieren, 

auf wessen Initiative die Einleitung des StrafVerfahrens zurückzufuhren war, was 

insbesondere Im Hinblick auf die Problematik der Denunziationen aufschlussreich 

ist. Während die Richter in der Hauptverhandlung und im Urteil in der Regel auf 

eingehende rechtliche Ausfuhrungen verzichteten, geben die in Einzelfällen erhal

tenen Abstimmungsprotokolle Aufschluss über die nicht immer einhellige BeurteI

lung rechtlicher Fragen, deren Beantwortung von entscheidender Bedeutung fur 

den Urteilsspruch war. Die soziale Verortung der Täter wIrd anhand der in beinahe 

allen Akten enthaltenen "Auskunftstabelle" möglich. In diesem rormular wurden 

die persönlichen Umstände des Delinquenten aufgefuhrt. Neben sozialen Daten 

wie Alter, Geburts- und \Vohnort, Religionsbekenntnis, Familienstand, Vermögens

stand, Bildungsgrad und Beruf wurden auch frühere Verurteilungen genannt. DIe 

Akten des Landesgerichts Salzburg ermöglichen somit nicht nur die Rekonstruk

tion der jeweiligen Tat sowie des Ablaufs und Ausgangs des Verfahrens, sondern 

auch eIne Auswertung im Hinblick auf die SOZIalen Verhältnisse der Angeklagten. 

Indem die Akten die Delinquenten selbst zu \Vort kommen lassen und den Rahmen 

nachzeichnen, in dem die verfolgte Äußerung fiel, geben sie darüber hinaus EInbli 

cke in deren Sichtweisen. Die inkriminierten Äußerungen und die Rechtfertigungen 

der Angeklagten erlauben Rückschlüsse auf ihre Einstellung gegenüber dem Kaiser 

und ihre Meinungen, die sie sich zu politischen Entwicklungen ebenso bildeten wie 

zu Ereignissen in der Familie des Monarchen. 

DIe Verwendung von Strafrechtsakten als Quellen historischer ErkenntnIsse wirft 

spezifische Probleme auf.X In der Historischen Kriminalitätsforschung wurde "or 

allem die Zuverlässigkeit von frühneuzeitlichen Gerichtsakten als Quellen fur die 

alltägliche Lebenswelt thematisiert." Sie entstammen dem spezifischen Kontext \"on 

H Zur Auswertung von Cenchtsakten als Quellen vgl. f Ionfnann. Robert Stratj)rozeGakten .lls SOZial 

geschichtliche Quelle, 1!1 Wel!1/.1erl, Enka Rathkolb. Oliver Ardelt. RudolfG u a (Hg.) ./ustlZ und 

ZCltgeschichte SymposIonsbeiträge 1976 1993 \\",en [99\ S 16~ 176 

9 Vgl S,mon ·l\1uscheIJ. Katharina SlInon. ChrlStian Zur l.ektüre \"(1!1 Cenchtste'ten Fiktionale 

ReahUt oder \lltag 111 Cenchtsquellen I. 111 Rlppmann. Dorothee ' Sl!1lOn :\ luschl'ld. Katharina 

SlIml!1. ChrIStian : .\rhelt Liebe Streit Texte "ur Ceschlchte des C;eschlechtef\erh,i1tnlSses und 

des Alltags 15 bis IH . ./ahrhundert l.lestal 1996. S 1739. Scheut". l\l.lrtll1 Frühneuleltliche Ce 

riehtsakten als .. Ego" Dokumente Einc problematische /.uschrelhung am Beispiel der C ;aIll1l1gl'r 

Genchtsakten aus dem IH. Jahrhundert. 111 \\'Inkelbaucr. Thom.ls (f 19) \ 'Olll Lehenslauf Lur Bi" 

graphie. C;eschlChte, Quellen und Probleme der hIStOrISchen BlOgraphik und .\utobio/..'Taphlk 
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StrafVerfahren, der bei ihrer kritischen Interpretation berücksichtigt werden muss. 

Gerichtsakten als unmittelbare Abbildung der Realität anzusehen, würde den kom

plexen Faktoren, die bei ihrer Entstehung eine Rolle spielen, nicht gerecht werden. 1O 

Die Akten müssen daher vor dem Hintergrund der rechtlichen und prozessualen 

Rahmenbedingungen interpretiert werden.1I Auch aus diesem Grund sollen in die

ser Untersuchung zunächst das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geltende 

materielle Recht und der gewöhnliche Ablauf der StrafVerfahren dargestellt werden. 

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren können die Strafrechtsakten als verlässliche 

Quelle fur eine Vielzahl von Informationen nutzbar gemacht werden. Die Frage 

nach der Authentizität der Informationen in den Akten stellt sich insbesondere in 

Hinblick auf die den Angeklagten vorgeworfenen Äußerungen und die von ihnen 

oft zur Verteidigung vorgebrachten Umstände, die zu den Schmähungen fuhrten. 

Die Gerichte bemühten sich stets, den Wortlaut der Äußerung genau zu rekonst

ruieren, war dieser doch konstitutiv fur die Strafbarkeit. Ob die Worte tatsächlich 

so fielen oder es sich etwa um ungerechtfertigte Vorwürfe eines Denunzianten han

delte, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit nachvollziehen. Diese Frage tritt 

allerdings in den Hintergrund, wenn man die vor Gericht verhandelten Worte nicht 

nur als Abbild des Realen versteht, sondern sie darüber hinaus als Erzählungen an

sieht, die auch abseits ihrer Authentizität Aufschluss über Meinungen, Loyalitäten 

und Handlungsstrategien vor Gericht geben. Diese "fiktionalen Elemente" können 

insofern als Quellen verwendet werden, als sie den Vorstellungen der Zeit entspre

chen und fur die Zeitgenossen nachvollziehbar sein mussten. I2 

Die Reichhaltigkeit dieses Quellenbestands gebietet in erster Linie eine qua

litative Auswertung. Daneben ermöglichen die in den Akten enthaltenen Infor

mationen auch quantitative Analysen.I} Neben den verhängten Strafen erlauben 

\\'aidhofen / Thaya 2000. S 99-13<1; Schnabel-Schüle, Helga: Ego-Dokumente im frühneuzeitlichen 

Strafprozeß, in Schulze, Winfried (Hg.): Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen m der 

Geschichte - Berhn 1986, S. 295-317. 

10 Vgl Landwehr, Achlm .Jenseits von Diskursen und Praktiken: Perspektiven knmmahtätshistonscher 

Forschung, in Habermas, Rebekka- Schwerhoff. Gerd (Hg.): Verbrechen im Blick. Perspektiven der 

neuzeitlichen Kriminahtätsgeschichte. - Frankfurt am l\lain, New York 2009, S. 62. 

11 Hermann, Dieter: Die Konstruktion von Realität in Justizakten, m. Zeitschnft !Ur SoziolOgie 16, 

1987, S 45. 

12 Zur .. Fiktion In den Archiven" vgl. Davis, Natalie Zemon: Der Kopfin der Schlinge. Gnadengesuche 

und Ihre Erzähler - Frankfurt am Mam 1991 

13 Vgl. I\lonkkollen, Enc Zur Verwendung quantitativer Methoden bei der historischen Analyse von 

Knmmahtät und Strafrechtspflege, in Killias, MartinRehbinder, Manfred (Hg.): Rechtsgeschichte 

und RechtssozIOlogie Zum VerhältniS von Recht, Knminalität und Gesellschaft in histonscher Pers

pektive. Berlin 1985, S 170-194. 
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Insbesondere dIe standardisierten Angaben über die persönlIchen Verhältnisse der 

Delinquenten In den Auskunftstabellen eine statistische Erfassung DIe dabei zu 

bildenden KategorIen orientIeren sieh an den amtlIchen KrimInalstatIstiken, um 

eine Vergleichbarkeit mit den darin enthaltenen Daten fur dIe gesamte :\lonarchie 

/.lI ermöglIchen . 

E10 wciterer äugerst ergiebiger Quellenbestand steht mit den verschiedenen 

amtlichen Statistiken der Strafrechtspflege "ur Verful-,rung, in denen ab lR2R Daten 

über die Tätigkeit der Strafgerichte veröflentltcht wurden.ll Für den Untersu 

chungszeitraum dIeser A.rbelt Ist zunächst die ,,:-\eue Folge" der von der DIrektion 

der administratIven Statistik l< herausgegebenen "TafCln zur StatIstik der österrei

chischen l\.lonarchie" relevant. Die "Neue Folge" setzte mit dem ersten Band fur 

das Jahr 1851 e1O, der auch die Jahre 1849 und 1850 mit einbeZieht Allerdings 

sind dIe Daten fur diese beiden Jahre nur sehr kursorisch Die PublIkatIon endet 

mit Band V. der "Neuen Folge", der das Jahr 1865 darstellt und die Jahre 1860 bis 

1R65 summarisch mit behandelt. Für lR55 fehlt Jede Statistik, weil in diesem Jahr 

die Neustrukturierung der Justizverv..altung erfoll-,>1e und daher aus praktischen 

Gründen \"on der Erstellung einer Statistik abgesehen werden musste. lu Eine Aus 

wertung der KrimInalstatistiken Im Hmblick auf\'erurteilungen wegen :\lajestäts

beleidigung Ist aufgrund des rehlens aussage kräftiger kriminalstatIstischer Daten 

fur dIe Zeit vor dem Inkrafttreten des Strafgesetzes von 1852 am 1. September 

1852 nicht möglIch Zudem kannte das StrrlgcJt'tz iiber Verbrcdll'll IIl1d JdlZCtTt' Pok 

zCliibcrtrl'lllllgl'll von ISO:) den Tatbestand der l\.1ajestätsbeleidll-,rung bz\\". der Be

leidil-,rung eines l\.litglieds des kaiserlichen Hauses noch nicht in einer mit dem 

'-,trafgeset/. von 1852 vergleichbaren Förm, weshalb die Daten fiir die Jahre vor 

1853 nicht mit jenen fur den Untersuchungszeitraum dIeser Arbeit vergleIchbar 

sind. 

~ach Errichtung der k. k '-,tatistischen Zentralkommission durch :\lIerhöchste 

Entschliegung vom:)!. Jänner 1863 wurden die tabellarISchen Angaben über die T:i

tigkeit der Gerichte In Strafsachen in den sogenannten "StatistIschen Jahrbüchern" 

I~ Zur (;e,dllchte der iisterrl'lchlSchen Krlrn111alstatistik "gl Foreher, Ilugo \)Ie {htcrreldllSd,e Kr 

fl11nalstati.stik. Eine kurze geschichtlIChe FntwlCklung ihrn rnethodoloh'lschen (;rund1.tgen \'(lll den 

Cf\ten ,\nt:ingl'n bIS I.ur (;l'genwart, in :'t'llistische \ lon,ll"chnlt:\ I; ::-'\'11, 1'11 '. ~ :;'1" 61>0 

15 /lir (;eslhichtl' der statlStlSd1L'n Behiirden \'gl Zelln, \\'ilhelm (;l'Sd,ichtl' der Lt'ntralen .llntlidwn 

:'tatl\llk In ()'tl' fTClCh, 111 ' (hterreldml'hl'S ~tatlSt1Sl'hes Zelltrabmt (Hearh.) (;esd11L·htl' und l.rgeh 

nISse der I.entralen <ll1llllchen '>tat"tlk in ()sterreich 11-129 1979 J,t'stst'hntt alls '\nbl; des I:;OJjhngl'l1 

Bestehl'11S dei I.entralcn amtlichen !'ltatistlk In ()sterreil'h , \\ 1l'11 1'179,~. ß :!~O 

1 (, Ilot'gel, Ilugo \'erglt'll'hendc l'l'hnSll'ht dei üstnrelchlSchen '>tr,ltl:i11lgkeltssl;ltlStlk, 11l "LltlStlSt'he 

1\1onatssl'hrift '\I . I' 111, 11-19H, '> I!W 
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veröffentlicht, die 1863 erstmals erschienen. 17 Die Justizstatistik erfuhr durch die 

Einstellung der Tafeln zur Statistik der österreichischen Monarchie eine deutliche 

Kürzung ihres bisherigen Inhalts. Ab 1866 bis 1881 wurden nur noch summarische 

Übersichten über die Ergebnisse der Strafrechtspflege ohne erläuternde Texte ver

ötfentlicht. lx Aus den Tabellen der Jahre 1863 bis 1881 ist ablesbar, wie viele Perso

nen in welchem Kronland wegen welcher Straftat verurteilt wurden. Daneben sind 

auch Angaben über die verhängten Strafen und die persönlichen Verhältnisse der 

Verurteilten enthalten, doch sind diese nur nach den Kronländern, nicht aber nach 

den einzelnen Tatbeständen aufgeschlüsselt. 

Die Statistischen Jahrbücher wurden mit dem Jahrgang 1881 abgeschlossen. An 

ihre Stelle trat zum einen die Publikation der "Österreichischen Statistik", zum 

anderen das "Österreichische Statistische Handbuch". In dem neuen Quellenwerk 

"Österreichische Statistik" nahm auch die Strafrechtspflege wieder einen breiteren 

Raum ein. Die "Österreichische Statistik" erschien jährlich in mehreren Heften, die 

sich jeweils einem Gebiet des staatlichen Handelns widmeten. Das Heft drei war 

den Ergebnissen der Strafrechtspflege vorbehalten. Der erste die Strafrechtspflege 

betreffende Band dieser neuen Reihe war der VI. Band, 3. Heft: "Die Ergebnisse der 

Strafrechtspflege im Jahre 1882". Im Gegensatz zu den Statistischen Jahrbüchern 

enthielten die Bände der "Österreich ischen Statistik" wieder sehr ausfuhrliche Er

läuterungen. In den Tabellen wurden erstmals die persönlichen Verhältnisse der 

Verurteilten nach den Tatbeständen aufgeschlüsselt. Auch die Gliederung nach den 

einzelnen Gerichten wurde beibehalten, sodass nunmehr die sozialen Daten der 

von einem Gericht wegen eines bestimmten Delikts verurteilten Personen ablesbar 

sind. Auch die verhängten Strafen sind nach Delikten aufgeschlüsselt, allerdings 

lassen sich die persönlichen Verhältnisse der Verurteilten nicht zu den über sie ver

hängten Strafen in Beziehung setzen. Leider wurden diese sehr aufschlussreichen 

Aufzeichnungen schon bald wieder aufgegeben. Ab dem Jahrgang 1887 sind die 

persönlichen Verhältnisse der Verurteilten nicht mehr nach Gericht und Delikt auf

geschlüsselt, sondern nur noch nach der Gesamtzahl der in der Monarchie wegen 

jedes einzelnen Delikts und der Gesamtzahl der von einem Gericht wegen Ver

brechen überhaupt verurteilten Personen. 

Ab 1910 erschien die "Österreichische Statistik" in der "Neuen Folge". Diese 

in einzelnen Heften veröffentlichte Publikation enthielt auch die "Österreichische 

17 ()sterrelC'hlsches StatistIsches Zentralamt (Hg.) Von der Direction der administrativen Statistik zum 

i)sterrel(.'hlschen statistischen Zentralamt 18-l0-1990 - Wien 1990, S 8 

1 K OesterrelChlsche Statistik Hg. von der k. k. Statistischen Central Commlsslon. Xl. Band, 3 Heft 

Die Ergebnisse der Stralrechtspflege in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern 

1111 Jahre 181\3 Wien 1886, S. I-lI 
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Knminalstatistik" Inhaltlich blIeben die Tabellen über die Strafrechtspflege weit · 

gehend unverändert, auf Erläuterungen wurde allerd1l1gs wIeder verzichtet. Von 

dieser "Üsterreichischen Kriminalstatistik" erschienen nur drei Jahrgänge (rur die 

Jahre 1910 bIs 1912), da dIe TätigkeIt der zentralen amtlIchen StatIstik durch den 

ersten \Veltkrieg stark bee1l1trächtlgt wurde.l'! Für die Zelt nach 1913 liegen daher 

keine verwendbaren Daten mehr vor. 

Die amtlichen Kriminalstatistiken geben in erster Linie Aufschluss über dIe Zahl 

der Verurteilungen und über die persönlichen Verhältnisse der Delinquenten . DIe 

spezifischen Fragen, die sich 111 Bezug auf die Aussagekraft und Verlässlichkeit die 

ser Quellengattung stellen, werden 111 dieser Untersuchung jeweils Im Zusammen 

hang mit ihrer Auswertung in Bezug auf bestimmte Fragestellungen thematisiert. 

\Vährend Strafakten und amtliche Statistiken der Rechtspflege dem Kontext der 

Gerichtsbarkeit zuzuordnen sind, entstammen weItere Quellen dem Bereich der 

Verwaltung. Vor allem die Akten des Salzburger LandespräsIdiums enthalten \\ ich

tige Informationen über dIe Verfolgung von Schmähungen des Kaisers . Dieser Ak

tenbestand i,ribt 111sbesondere Einblick 111 die TätigkeIt der Sicherheitsbehörden des 

Kronlands Salzburg, an deren Spitze das LandespräsidIum stand. Das Landespräsi

dIum spielte insbesondere eine wesentliche Rolle bei der Verfolgung und L'nterdru

ckung unliebsamer Äußerungen über KaIser und RegIerung 111 Salzburger Zeitun 

gen und anderen Druckschriften So finden sich in diesen Akten zahlreiche Belege 

für KonfiskatIonen von Druckschriften, anhand derer sich rekonstruieren lässt. wel

che Schritte dIe Behörden gegen unbotmäßIge Äußerungen unternahmen. Da die 

inkriminierten Artikel in den Akten der Sicherheitsbehörde nicht wörtlich wieder

gegeben wurden und die jeweiligen Ausgaben der Zeitungen nur in den seltensten 

Fällen dem Akt beilIegen, eri,ribt sich ein vollständiges Bild der Pressezensur erst 

durch die Heranz.iehung der Jeweils konfiSZIerten Druckschnften. Die betroffenen 

-\usgaben sind heute leider nur mehr zum Teil greifbar, da die beschlagnahmten 

Ausgaben in vielen F;.illen den \Veg zu den Abonnenten nicht mehr t:mden und 

daher heute in den gebundenen Bünden der Archive und BiblIotheken fehlen 

bne quantitatIve Analyse der Pressezensur ermöglichen dIe amtlichen Zeltun · 

gen, 111 denen KonfiskatIonen offiziell verlautbart wurden Da die Behörden von 

Gesetz wegen verpflichtet waren, jedes Verbot einer Druckschrift öflentlich be 

kannt zu machen, kann davon ausgegangen werden, dass dIe .1mtliche IIlt·lIt'" 7.1'/ 

lung hzw die Salzbllrgl'r /l'Illtllg und die Amtsbliitter /l1 diesen Publikationen ein 

['I 1'1I1wlnkler, Alex,mder \Vdhelm \\mkler (IHH4 I<)H~) eine BiographIe ZUI (;esl'hid1te der St,lIlS 

tlk und I >emographie In ()slerreich und J)eulsl·hland Ikrlill 200:\ . .., 9~ 
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annähernd vollständiges Bild der Konfiskationspraxis geben. Diese Kundmachun

gen in den amtlichen Blättern geben Aufschluss darüber, welche Druckschriften 

wegen welcher Tatbestände konfisziert wurden. 

FORSCHUl'."GSSTAND 

Obwohl die Historische Kriminalitätsforschung bereits Mitte der 1970er-Jahre auch 

im deutschsprachigen Raum Fuß fasste, ist die Zahl der Arbeiten zum 19. Jahrhun

dert überschaubar geblieben.20 Dies gilt in besonderem Maße rur die Erforschung 

der Geschichte der Kriminalität im Habsburgerreich.21 Der grundlegenden Arbeit 

von Fni'dndl Hart/ 22 zur "Strafrechtspflege vom ZeItalter der Aufklärung bis zu 

österreichischen Revolution" - so der Untertitel seines 1973 erschienenen Buches 

- sind bis dato, abgesehen von einer Arbeit zur Kriminalität in Tirol und Vorarlberg 

von Eltsabdh Dletndz,2'o keine Überblicksdarstellungen nachgefolgt. Um ein Bild 

von der österreichischen Strafrechtspflege in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhun

derts zu erhalten, kann daher noch immer ein Rückgriff auf zeitgenössische Dar-

20 Für emen C1herhllck zum Forschungsstand vgl Hahermas, Rehekka Rechts und Knminalitätsge 

schIchte revlslted - em Plädoyer, 10 ' DIes. '3chwerhoff. Gerd (Hg.) \'el hrechen Im Blick. Perspek 

tiven der ncuzeltllchen KriminalitätsgeschIchte. - Frankfurt am \lalO, ;\"ew York 2009, '3 19-,tl ; 

Knscher, Andre Neue Forschungen Lur Krimmahtätsgeschlchte, 10. Zeltschnft fur Hlstonsche 

rorschung 33, 2006," 3R7 --11), Hahermas, Rebekka \'on Anselm \'On Feuerhach zuJack the Rlp 

pcr Recht und Krimmalltät im 19.Jahrhundert Ein Literaturbericht, In: Rechtsgeschichte 3, 2003, 

'-, 128 153, Eibach,Joachlm : Recht Kultur - Diskurs . t--;ullum Crimen SI ne '-,C1entia, in : Zeltschrifi 

tür "euere RechtsgeschIchte 23, 2001, S 102 120, Härter, Kar! Von der "Entstehung des iifTent 

lichen Strafrechts" zur "Fabrikation des Verbrechens" Neuere Forschungen zur EntwIcklung von 

Knmlnalität und ~trat}ustlz Im fruhneuzeltllchen Europa, 10. Rechtsgeschichte 1, 2002, ~. 159 196, 

~c11\\-erhofJ: Gerd KriminalItätsgeschIchte Im deutschen Sprachraum Zum Prof tl emes "verspä 

teten" ForschungszweIges, 10' B1auert, Andreas Schwerhoff. Gerd (Hg.) KnmlOalltätsgeschlchte. 

Beiträge zur Sozial- und KulturgeschIchte der Vormoderne. Konstanz 2000, S 21-67, Schwer 

hotr AktenkundIg, S. 195-22-1, Elbach,Joachlm ~eue historische LIteratur KnmlOalltätsgeschlchte 

zWIschen SOZIalgeschIchte und HIstonscher Kulturforschung, In HIstorISche ZeItschrift 263, 1996, 

S 681 715; Becker, Peter : Krimmelle Identitäten im 19 Jahrhundert '\'eue EntwICklungen in der 

hlStonschen Knminalitätsforschung, 10 HlStonsche Anthropolof.,rie 199-1, ~ 1-12-157. 

21 \ 'gl Ammerer, Gerhard : Aufgeklärtes Recht, RechtspraxIS und Rechtsbrecher - Spurensuche nach 

eIner 11IStorischen Knminologie In Österreich, 10 Ders./l1aas, Hanns (Hg.) : Ambivalenzen der Auf 

klärung. F~ tur Ernst Wangermann Wien, l\lünchen 1997, S. 101 138. 

22 Hartl, Friedrich: Das \\'iener Knminalgencht. Strafrechtspflege vom Zeitalter der Aufklärung bis zur 

iisterrelchlSchen RevolutIOn - \\'ien, Köln, Graz 1973 

23 Dletnch, Ehsaheth C'heltater. BösewIchter. Krnmnalität und Krimmalisierung 10 Tirol und Vorarl 

herg IIn 19. Jahrhundert , - Innshruck. Wien 1995. 
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stellungen lohnend sein Diese meist aus der Feder von Praktikern des Strafrechts 

stammenden \Verke entspnngen zwar gänzlich anderen :\1otivationen als heutige 

l lntersuchungen, heh.ll1deln aber dennoch oft Fragen, die auch aus Sicht der histo 

rischen Kriminalitätsf<lrSchung höchst aktuell s1l1d.2i 

In den gen,ll1nten Überblickswerken zur Kriminalität des 19 Jahrhunderts in 

Österreich wird die l\h~estütsbeleIdihrung nur am Rande hehandelt. Im Rahmen 

ell1er l\lonografie \\"urden dieses Delikt und seine strafrechtliche Ahndung 111 der 

Habsburgermonarchie erst einmal hearbeitetY Die 1992 \'eröflentlichte Disserta

tion von E~f(1ll Drda'" behandelt 111 erster Linie die rechtsgeschichtlIche Entwlck 

lung der l\h~lestütsbeieidlhrung \'on ihren LTrsprüngen im römIschen und germani 

schen Recht bis zum Strafgesetz von IH52 und geht dabei über eine Darstellung 

der Normen kaum h1l1aus Zwar enthält die Arbeit auch eine aufStrafprozessakten 

heruhende kriminalsoziologische Untersuchung der \h~lestätsheleidihrung 111 der 

Ara Kaiser Franz Josephs, doch füllt diese eher knapp aus . Drdll konzentnert sich 

in diesem Teil der Arbeit aufdie LTmsetzung der :\ormen durch die Gerichte, ohne 

die sozialen Implikationen tiefer zu analysieren ." 

Einem primär an den l\1agnahmen der Obrigkeit interessierten :\nsatz folgt FJ/ 

Jahctlz Drqß' in ihrer Untersuchung über Ani-,Tnfle auf König Ludwlg I. \'on Bayern 'S 

Neben einer Darstellung der einschlägigen Bestlmml1l1gen im Bayenschen ')trafge

setzbuch von 1H13 widmet sich Drqß' \'or allem den obrigkeitlichen '1trateglen mr 

Verfolhrung verbaler und tätlicher AngriHe auf den bayenschen König, ohne jedoch 

auf die Ergebnisse etwaiger Straherfahren einzugehen Anhand eimger Beispiele 

schildert sie, in welcher Form König Lud\\'ig I. \'on semen L'ntertanen attackiert 

2~ Siehe etwa Herz. I-Iugo Die Knmlllal,lat in den ein/einen (hterrelchISchen Kronl.inde rn und Ihr 

Zusammenhang mit wlrtschatihchen und sOllalen \ 'erhältnISsen, 111 ' ,\Ionatsschnft filr Kr ll11l1la, 

psvchologie und ~trafi-echt"ef(>nn I, 190.J / OS , S , 5-11 572, Ders .. \ "erorechc'n und \ 'erhrechertll!11 in 

(hierreich Kntlsche l ;ntersuchung don Zusammenhänge von \\' irtschafi und \ 'norechen 1'iihll1 

gen 1901\ Iloegel : StrafEilhgkeitsstatiStik 

25 Die [)"sert.ltHHl von [)'lIllel FleISsner Die rechtshistorische r.nt\\lCklung des c nmen Lles.!t' ma ies 

tatis mit elllem ,\ushlick aufsell1e Nachwirkungen 1111 geltenden iisterrelchlSchen ~trafred1t \\ -en 

2001\, stand leldn nicht zur \'erfli','1.lng 

2(, I)rd,l, EIgll1 Die Fntwicklllng der ,\hlJesUtsheleldlh'lJng 111 der (jsterrell'hlschl'n Rechhgl',c1l1l'ht t' 

IIntn he,onderer BerückslChtlh'1.lng der 1\"1 KaISer Fran/Josephs \\'ien 1992, Die , \rl1l'1t \\unlt 

re/enSiert in Zeltschnft flH IH-'Ul're Rechtsgescllll'hte li, 1995," 1 S9 1(>1 

27 I),e Arhelt stÜt/.t Sich auf 67 Akten aus dem \\",ener ~tallt und I.'lndesarchi, und 20 ., \kten au, 

dem K;irntner L,lI1dl'sarl'hiv, Nicht l1ad1\oll/.iehhar 1St dIe ,\uf\emng DnLls, wonach 1111 ~'o.Jizhuq .. rc' l 

Landesarchiv keille .\ktel1 hetrt'fli.'nd das \'el hrechen der J\laJes(,usllL'lellhh'1.lng ,0rh'lndl'11 sc'len 

('-, 1:;1\) 

21\ I)rol\, 1·.I"'lheth \om Spottgedicht lum I\ttentat Angrifli.' auf" "ollig Lud\\ Ig I. "on Ba) ern (I:-;~~ 

11\41\). Frankfurt ,1m \1.lIn f<)91 
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wurde und wie Behörden und Gerichte darauf reagierten. Auf eine Analyse der 

~Iotl\"e der Täter und etwaIger Zusammenhänge zu politischen oder gesellschaft

lichen Entwicklungen verzichtet sie ebenso wie auf eine Untersuchung der sozialen 

Hinteri-,JTünde der Taten. 

Die rechtliche Situation steht im Zentrum der Dissertation von AlIcIrca Iforfmollll 

über dIe i\t~jestätsbeleidigung im Deutschen Reich.2'1 DIe Autorin folgt In erster 

LinIe einem rechtshistorischen Ansatz und zeichnet die Entwicklung des Tatbe

stands von der Zeit der Aufklärung bis zur Gegenwart nach. Ihre Studie orientiert 

sich dabei stark an den gesetzlichen Vorschriften und den Diskussionen, die deren 

Entstehung bzw. Reformen begleiteten. Für die Kaiserzeit geht sie jedoch darüber 

hInaus und behandelt insbesondere die Instrumentalisierung des l\1ajestätsbeleIdi

gungsparagrafen zur Verfolgung der Sozialdemokratie. 

Den :\Iajestätsverbrechen im Zarenreich des 17. und 18. Jahrhunderts ist die Ha

bilitation von Al/ge/tl RwfcllleycT gewidmet.111 Diese Arbeit behandelt neben den 

\'erbalen Beleidigungen des Zaren auch Protestbewegungen und Grenzflucht als 

Formen der rechtlich fixierten Majestätsverbrechen. RllsfemeycT zeichnet anhand 

der normativen Quellen zur Majestätsbeleidigung und der Akten über die Ahndung 

dieses Delikts Grundzüge einer "politischen Anthropologie" nach, indem sie "un

gehörige Worte" über den Zaren und die Bereitschaft, diese zur Anzeige zu brin

gen. als Ausdruck der \\'ahrnehmung der Justiz und der Bewertung des politischen 

Systems durch die Untertanen interpretiert. Damit wirft RllSfi'llleycT die Frage auf, 

was '\Iajestätsbeleidigungen über den Charakter der Beziehung zwischen Herr

~cher und Untertanen aussagen, der auch in dieser Arbeit nachgegangen werden 

soll. 

An einer Darstellung der l\Iajestätsbeleidigung und all ihrer rechtlichen, sozia

len und politischen Facetten in der Habsburgermonarchie der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts fehlt es also bisher. Diesem Desideratum der Forschung versucht 

die vorliegende Arbeit nachzukommen. Damit soll ein Beitrag zur Geschichte der 

Knminalität des 19.Jahrhunderts geleistet und aufgezeigt werden, wie sich die His

torische Kriminalitätsforschung über eine Darstellung rechtlicher Aspekte hinaus 

n.ir einen Zugang zu sozialen, politischen und ideengeschichtlichen Phänomenen 

nutzbar machen lässt 

2<) f lartmann , .-\ndrea \la.lestätsheleldih'lJl1g und Verunglimpfung des Staatsoherhauptes (§§ <)..j er 
R~t(;B . '10 '>tCB) Ref()rmdlskusslOn und Gesetzgehung seit dem 1<) Jahrhundert Berhn 2006 

.,0 Rustemeyer, Angela : D"sens lind Ehre l\blestätsvcrhrechen in Russland (1600 l!lOO) Wieshaden 

2006 





1. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG UND 

PHILOSOPHISCHE GRUNDLAGEN 

Die l\lajestätsbeleidigung ist ein eminent politisches Delikt, dessen Ahndung aufs 

Engste mit Herrschaft und Machtverteilung verbunden Ist und daher stets auf dem 

Hinteq.,rnmd der jeweiligen politischen Situation gesehen werden muss. Bis ins 

IH. Jahrhundert wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Tathandlungen unter den 

Be~TTifT des :\lajestätsverbrechens gefasst, deren gemeinsames Merkmal darin be

stand. dass sie sich in irgendeiner Form gegen das Gemeinwesen oder seine Reprä

sentanten richteten. Erst die Rechts- und Staatsphilosophie der Aufklärung gelangte 

zu einem neuen Verständnis von Staat und Souverän, das Voraussetzung fur eine 

Cnterscheidung zwischen Anf.,TTiffen auf den Staat als solchen und Injurien gegen 

das Staatsoherhaupt war. Bis dahin war die Entwicklung von zwei Traditionssträn

gen bestimmt: Auf der einen Seite fanden die Ideen des römischen Rechts durch 

die Rezeption Eingang in die neuzeitlichen Gesetzeswerke. auf der anderen Seite 

pr~ibrte die Tradition des germanischen Rechts bis ins 18. Jahrhundert die strafrecht

liche Verfolgung \"on Angriffen aus Staat und Herrscher. Im Folgenden soll diese 

Entwicklung nachgezeichnet werden. die schließlich im österreichischen Strafge

setz \"on 1852 ihren vorläufigen Ahschluss fand. 

11 HISTORISCHE \Ve RZFLN DES STRAFRECHTLICHEN SCHUTZES vON STAAT 

l'l'iD HERRSCHER 

Das Staatsschutzrecht der Keuzeit beruhte auf den Grundlagen des römischen 

Rechts und der germanischen Stammesrechte. Sie sollen hier nur so weit skizziert 

werden. als sie fur das Verständnis der weiteren Entwicklung von Interesse sind. 

Der Begriff des l\lajestätsverbrechens geht zurück auf das minen moieJ"totis der 

römischen Repuhlik Die mOlestos bezeichnete die \Vürde und die Erhabenheit 

gegenüher anderen und war Ausdruck des Anspruchs der Römer auf Führung 

gegenüber anderen Völkern. l1 In der Republik war Träger dieser Erhabenheit und 

damit Schutwbjekt des Majestätsverbrechens der popu/us romollUS. Die Amtsträger 

hingegen wurden nur mittelbar in diesen strafrechtlichen Schutz einbezogen, da 

oll Canuk. Hubert ~chneider, Helmut (Hg.) Der neue Paul)". Enzyklopädie der Antike Altertum. 

Bd 7 ~tuttgart 1'1'1'1. s \". \lalestas. <,. 709 
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ihre 1II{lIt'.r/tI.I von jener des Volkes, das ihnen ihre Amtsgewalt übertragen hatte, ah

geleitet \\urde.'2 Als l\Ialestüts\'erbrechen wurden alle Handlungen be~traft, die ge 

eignet waren, Ansehen und \\'iirde des römischen \Olkes zu mindern. l
' Als Strafe 

war die Verbannung \orgesehen. Das cnmm !lImcs/a/1S taucht 111 den Quellen erst 

mals um die \Iitte des dritten vorchristlichen Jahrhunderts auf. Es trat zunüchst 

nehen die biS 111 die Antlinge des rilmischen Gemeinwesens zurückreichende j>erdu

dlto.'~ um diese schlief;lich Im ersten Jahrhundert v. Chr gänzlich zu \'erdrängen.,5 

Die j>crducl!t'o war der älteste Bq..,rriff für alle gegen das Gemeinwesen als solche~ 

gerichteten \'erbrechen . Unter diesem ebenfalls \'Ielfaltigen und nil' scharf defi

nierten ' lJ.thestand wurden alle gegen die Freiheit der Bürger oder die Sicherheit 

des Gemell1wesens gerichteten Handlungen zusammengetasst.'I, Anders als heim 

cnlllt'l/ !Iltllc.r/a/IJ steht bel der j>crdudlto nicht der Schutz der \\'ürde und Ehre des 

römischen Volkes im \'orderhrrund, sondern der EXistenz des Staates. l
-

Im Prinzipat verlagerte sich die mmes/as vom Volk auf den Herrscher, womit 

dieser zum Schutzobjekt des l' IaJestäts\'erbrechens wurde. l8 Die GrundLlge tur den 

strafrechtlichen Schutz der lIlml's/tls j>mlCljll:r bildete die von Galus -'uhus Cüsar er 

lassenen LI'\' fu!w m{//{',r/atls, deren Fral..,rrnente Eingang in das COIPUS funJ Cri tlr 

gefunden haben.'" Die AusfimTIung der Staatsverbrechen ist insofern Ausdruck der 

gdnderten ~Iacht\erhiiltnisse, worin die Abhänl..,rigkeit dieser Tltbesüinde \'on den 

Jeweiligen politischen lTmstiinden deutlich wird \\'ährend sich das ;\h~jestiitsver 

brechen 111 der Republik in erster Linie gegen \'erfehlungen der Amtsträger und 

\Iisshrüuche der ihnen ühertragenen BdtJgnisse rIchtete, wurden im Prinl.1pat erst

mals auch verhaIe Schmähungen III den 'Elthestand einbezogen So lieG bereits 

32 Zum !-.onll·pt der millt,'/tiS "ehe Iburnann. I{lt'hard ,\ Ihe l rllnen .\1.IIl'stdtlS In the Roman I{epu 

1>1,(, ,md '\UJ.,'ltQ.ln I'nnl'lpClte loh'lI1ncsburg 1')117, <., 1 1.:; 

,13 1-.11<'nd". S Hxf 

3~ Zum umstnttenen \'erh,i1tnlS diner belden Delikte "gi J'iet/" Khus I'erduelh" und .\ I.lie't.ls I ne 

rechtshIStonsdlt' l 'nter~udlung unter besonderl'r IkriickSichtlJ.,'ltng des I d1l'ns und \\,rkens Bene 

,likt l 'lrp/on Bresiau 19:16, S :121: Krlltschkv, \\ dhelm Frnst: n.ls Verbrecben dcs lind" c'rraths 

./ena IX7~, <.,. 17 ,1~, Rittl'r,./ohannes :\Iartlll Verrat und lntrelll'.111 \olk, Reich lind St,lelt Idec'n 

gesclllt'htlirhe Fntwlcklung der Rechtsgesl.lllllng des polttischcn Delikts In I kutschl.md bIS ztlm 

hiat; dl's Rl'lchsstrafgesc'l/budll'S lkrhn 1912 S 791, Dreh<" 11 

3~ D'l'ck, ('arl h,ednch. I hstoflSd1l' Versuche ubl'r ,LIs Kriminalrecht dn Riillll'f llalle 1~22 (Re 

pnnt ,\mstl'rdal11 1')691. S 1,91: Tietz, S :12 

31, J\loIllI11Sl'n. Theodor RiiTlllSchl's Straffl'l'hl Ikrltn Ili9<) (ull\l'r.indertl'r :--"achdruch. (;r'IL I<)~:; , 

<., S:l7!', TieL" S 221 , RE, Bd XIX, s \. I'erduellio, <"1'. Illli, D,eck, S 7 

37 11<:t/ . S, 3:1 

JIi Rl'inhard, \\'ol fgang (;",dlidlll' ,kr SI.latsgell 'Ilt hnl' \'l'rgk'ldll'nde \'nClssungsgc'sdllchll' Ellro 

pas von den AnI:ingen bIS zur (;cgenwart 2 Autl .\ lunchl'n 2000, <." .15 

J') Digestl'n iX, 4 
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AUi-,TlJstus Schmähschriften gegen sich oder hohe \Vürdenträger als cnillCli mmeslal/r 

verfolgen. lu Blofk Schmähreden gegen den Kaiser stellte AUi-,TlJstus, der stets darauf 

bedacht war, die äuGeren Formen der Republik zu bewahren, um den Anschem 

der Csurpation zu vermeiden, noch nicht unter Strafe. Diese Ausweitung des Tat

bestands blieb Tiberius vorbehalten. ll Eine Injurie konnte am Körper, an der Ehre 

und an der Rechtsstellung des Kaisers begangen werden.12 Als Strafe rur das cninm 

!IImes/al/" war die a'lll{[c cl ig711s IIltcrdlCtIO vorgesehen,4' Dies bedeutete die lebens

lange \'erbannung aus dem Römischen Reich unter Androhung der Todesstrafe 

im Falle einer Rückkehr.44 Der in der Lex Ililia mml'slal/\' unscharf umschriebene 

'Enbestand bildete die Grundlage rur die Auswüchse des auch als cnineJl !acse !!Im/'s 

/al!.\ bezeichneten l\1aJestätsverbrechens in der Kaiserzeit. Tyrannische Kaiser wIe 

Tiberius oder l\ero bedienten sich dieses Gesetzes, um politische Gegner aus dem 

\\'eg zu räumen und deren Vermögen einzuziehen.!' 

In der Spätantike erfolgte eine vorübergehende l\lilderung dieser Härten des 

~ h~jestätsverbrechens. Die von Theodosius dem Großen 393 n. Chr. erlassene 

Constitutio S, 'lU/J llllteralon ma!edlxcnjli> war von einem liberalen Geist getra

gen . Theodosius war bestrebt, die ausufernde Strafverfolgung unter dem Titel des 

~ h~jestäts\'erbrechens \vieder einzugrenzen. Die genannte Constitutio erklärte aus

drücklich denjenigen für straflos, der im Zustand der Trunkenheit den KaIser be

leidigte, da "Leichtsinnstaten zu verachten, Taten aus Unzurechnungsfähigkeit zu 

bedauernseien".Ji In den Fällen einer strafbaren Beleidigung des Kaisers sollte an 

diesen berichtet werden, damit er über eine Straffreiheit oder Verfolgung der Tat 

entscheiden könne. ls Bereits vier Jahre später erfuhr das Majestätsverbrechen eine 

weitere Normierung durch die 397 n. Chr. von Arcadius (daher auch als I~ex Arca-

-10 \ lomrmcn, S 'iK:l. HOO. <'chroeder. Fnednch Christian: Der Schut/ von Staat und \ 'erlassung Im 

<'trafrccht. Eine systematische D.mtellung. entwickelt aus der Rechtsgeschichte und Rechts,'erglei 

chung \Iünchen IlJ70, S 16 lhuman, Richard A Impletas In prinClpem. -\ stud)' of trea,son 

ageunst the Roman emperor with special reference tCl the first centm;: AD :'>hinchen 197-1, S 2'; 

SI 

-I I Dlcck, <, 122 

-12 ,\Iommsen, <, 7'1'.7 

-13 I'esch.\ndreas I)e perduelhone, crimine maiest.ltls et memona damnata Aachen 1995, S 206; 

\Yelske,Juhus' lJochverrath und :'>Iajestätsverbrechen Das Crimen ma.lestatls der Römer - Leipzig 

Hß6, <, 13'1'.. 

-1-1 .\Iomrmen, S 592 . 

-I'i Dleck, Sill 

~() Corpus luris Civdls : Codex IustlOlanus IX, 7, 1 

-I, <'chronler Staat und YerElssung, S 17. Ritter, <; HM 

-IK lost, Ekkehard <'taatsschutzgesetzgebung Im Zeitalter des Absolutismus. Dargestellt am Beispiel 

Brandenhurg I'reugens In der Zelt v(ln 1640 biS 17H6. Berhn IlJ9H, <, 42, Ritter, S 87 



32 (;eschichtlichc Entwicklung und philosophIsche (;rundlagen 

d/tl bezeichnet) und Hononus, den Söhnen des Theodosius, erlassene I,el( QZllJqzdl. 

Sie stellte die erste wlrkltche Neuregelung des l\1aJestätsverbrechens sett der fA'x 

lu//tl !Il{lIi'slalls dar Die I.ex QlIIsqws richtete sich gegen Verschwörungen, die auf 

Angrifle gegen die Person des Kaisers oder auf die Tötung von :\1af.,ristraten ab 

zielten. Nachwirkungen zeitigten vor allem die in diesem Gesetz vorgesehenen 

!\'ebenfülgen, wie etwa die Ausdehnung der Strafe auf die Söhne des Täters, ~()wie 

Besonderheiten im Verfahren Als Strafe sah die 1-1'· ... QlIIsquZ:r den Tod durch das 

Schwert und dte Vermögenskonfiskation vor. l
'! Die I,ex QZilJquir stellt den letzten 

gro{;en römischen Beitrag zur l\I<l:iestätsgesetl:gebung dar Durch ihre ('hernahme 

in das Corpus 111m ((/J/(J/Ilii und 111 die Goldene Bulle wurde sie zu einer der wich

tigsten Grundlagen des politischen Strafrechts der frühen !\'euzeit. 

Die zweite historische Entwicklungslinie des l\h~iestätsverbrechens hat ihren Cr

sprung in der deutschrechtlichen Überlteferung, Dem von der Idee der alsj/~ltlll{/s 

bezeichneten Treue bestimmten Rechtsdenken der germanischen Stammesrechte 

entsprechend war das Zentraldelikt des politischen Strafrechts die IlIjidtiz/rlJ, die 

Verletzung der persönlichen Treuepflicht gegenüber dem Könlg. ;o Schutzob,lekt 

dieses Tatbestands war ursprünglich ausschlieGlich der König und die ihm per

sönlich geschuldete Treue 51 AngriHe auf den Herrscher wurden im germanischen 

Rechtsdenken mit Anf.,TfiHen auf das Gemeinwesen gleichgesetzt ," Infolge der 

s~ichsischen Kapitularien v\'llrde das Infidelitätwerbrechen sukzeSSive erweitert . 

Jeder l'ngehorsam gegen e111 königliches Gebot konnte eine \ 'erurteilung \\ egen 

dieses Deltkts nach sich ziehen . In zunehmendem I\.laGe wurde nicht mehr die dem 

König geschuldete Treue geschützt, sondern dessen Autorität und Ehre." 

Im Laute des l\Iittelalters wurde die lilll~/dz/{/J gegenüber dem König \'on der le 

hensrechtlichen F'l'lolllt' aufgesogen.; l l Tnter deren weiten Tatbestand, der jegliche 

Verletzung des Lehensvertrags gegenüber dem Herrn umf~lsste , fielen auch tätliche 

Injurien und f.,Tfobe \crbale Beleidigungen." 

~9 R,tter, <, HH . 

50 Sd1ll1lnck. Chnstoph llnch <. nmcn laesc mellestatlS , lhs politISche <'tr,lirechl '>, Ll ilells nadl den 

,\"ISl'1l von \n,lIlo (11 ·10) lind den KonstlllltHHll'n \on \klfi (12:\1 ) \,llen 1'170, '" 2-1 Sdlr<lt'lter 

SI aal lind Verfassung, S , H. 

SI Rlltn, <, 27, 

'i2 Knllsdlky, S H 

'i1 losl . <, 15 

'i-l Rltt<:r, S 69 

55 1'.I1<:n<l .. , <; 123 
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Das römische Staatsschutzrecht fand schon vor der allgemeinen Rezeption des 

römischen Rechts Eingang in den deutschsprachigen Raum. Seit der Stauferzeit 

verdrängte das römische cnlnen laese ma/estatis bzw. die mit diesem gemeinsam re

z.ipierte pt'rduell/o die aus der germanischen Tradition stammende tiifideHtas. öo Ihren 

Höhepunkt erreichte die Rezeption 1356 durch die beinahe wörtliche Übernahme 

der Lex QlIisqw:r in die Goldene Bulle Kaiser Karls IVI7 In Kapitel 24 wird die Ver

schwörung zur Ermordung eines Kurfursten als Majestätsverbrechen bezeichnet. 

Begründet wurde der Schutz der Kurfursten damit, dass auch sie ein Teil des "kai

serlichen Leibes" wären. Die Geltung des Majestätsschutzes des Kaisers wurde 

offensichtlich vorausgesetzt. Kaiser Karl V dehnte diesen Schutz der Majestät auf 

die Kurfursten aus, womit er ihren allgemeinen Vorrang vor den übrigen Reichs

flirsten zum Ausdruck brachte.'iX Die Bedeutung dieses Gesetzes Kaiser Karls IV 

tur den Staatsschutz liegt in der beinahe wörtlichen Übernahme der Lex QlIisquis. 

Auch Strafe und verfahrensrechtliche Besonderheiten waren aus diesem Gesetz 

übernommen. Geschützt wurde nicht die Funktion oder das Amt der Kurfursten 

an sich, sondern ihre Person. ' '! Mit der Goldenen Bulle ging insofern eine weitere 

Verlagerung des Majestätsverbrechens auf die persönliche Majestät der Kurfursten 

bzw. des Herrschers einherY' 

Die wichtigste strafrechtliche Kodifikation der Frühen Neuzeit war die Peinli

che Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V \Vie auch die Bambergische Halsgerichts

ordnung, auf der sie weitgehend beruhte, beschränkte sie sich wegen der bereits 

erfolgten Rezeption des römischen Rechts auf dem Gebiet des Staatsschutzrechts 

Im \\'esentlichen auf eine Anerkennung der Geltung des römischen cnrllen laese 

mOlestat/s, welches sie zum Teil durch deutsch-rechtliche Einflüsse einschränkte.!>' 

'il> .lost" 46 
'i7 Die Goldcne Bullc Kalscr Karls [\ 1356. Lateinischer Text mit lbersetzung Bearbeitet \"On :\Iüller. 

Konrad Bern 1'164 (Quellen zur neueren Geschichte. Heft 25) 

'iX l.muner. \hchael .Theatrum praeeminentiae·. Kaiser unu Reich zur Zeit uer Goldenen Bulle. in . 

Hohemee, Unke Lawo, !\lichaeI / Llndner, !\l1chael U.a (Hg.) Die Goldene Bulle. Politik - Wahr 

nehmung· Rezeption Bd. 1- Berlin 200'1, S 174 

:;'1 Ritter. S 152 . 

60 Schweuer ' Staat und \hfassung, '>. 22 

1>1 Ebenua, S 23 , 
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121 /)/1' BfIlllbl'rg/rdll' l/al\gcndzl\Ordllllllg 

Die 1507 publ1/.ierte Balllbergl'tlJIJ bildete die Gmndlage für die ein Vierteljahrhun 

Jert später erf()li-,rte KodIfikation des Strafrechts auf Reichsebene in der Karolin 

gischen Halsgerichtsordnung. Ihr Verfasser Johann Freiherr von ~chwarzenberg 

stützte sich auf die gerichtliche PraxIs in Bamberg, verschiedene Reichsgesetze 

sowIe die \\'erke der italienischen Strafrechtslehre Die Bambrrgl'tlJlJ enthält in 

Are 132 ell1e Normlemng der BeleldlhTung der kaiserlIchen oder königlichen \la 

jestüt, dIe ausdrücklIch mit dem römischen "crimen lese malestatJs" bezeIChnet 

wird . Als Schutzo~iekt nennt Art. 132 nur noch dIe Person von KaIser und KÖl1Ig.62 

Der 'Iatbestand pönalisiert neben der Verbindung und Einigung gegen den Herr · 

scher ausdrückltch auch die Lästemng der kaiserlichen b/\\ . königlichen \I~iestät. 

:\lit der ausdrücklichen Bezuhrnahme auf das römische \laJestätsdelIkt bestätigt 

ebe Bamberglsche Halsgerichtsordnung den partikularrechtlIchen \ 'oll/ug seiner 

Rezeption in der von Lehre und Praxis fortentwickelten Gestale'" 

Ergänzt wurde der l\1ajestütsschutz durch Art. 133, der die Lästemng mit \\'or 

ten und \\'erken gegen einen sonstigen Herrn unter Strafe stellte und somIt den 

Kur- und Landesnirsten einen entsprechenden Schutz gewährte Der Täter sollte je 

nach Gelegenheit und Gestalt der Lästemng an Leib oder Leben bestraft werden. 

Durch die erstmalIge gesonderte Normlemng des ~chutzes des Landesherrn wird 

deutlich. dass dessen Ehre /war ausdrücklich strafrechtlich geschlitzt wurde, er 

jedoch nicht auf einer ~tufe mit Kaiser und KÖl1Ig stand. Damit wurde der Landes 

herr vom eigentltchen l\h~JesUtsdelIkt und damIt auch von der l\1ajestüt ausgenom . 

men und mit Jedem anderen Lehensherrn auf eIne Stufe gestelleM 

Die Bambergische Halsgerichtsordnung kannte mit Art 134 eine eigene .... traf

bestimmung flir anonyme Schm~ihschriften \\eltere Sondervorschrifien enthIelt 

sie unter anderem für l\IünzHilschung (.Art. 136)' \erräterel (Art 149) und Aufmhr 

(Art. 152) sowIe die Fahnenflucht bz\\'. die lIbergabe \on .... chlössern. Burgen oder 

Städten an den Feind (Art 135). Durch ihre gesonderte Normierung \\ lllden diese 

'Elthandlungen aus dem Tatbestand des Art. 132 ausgenommen und damit der l-\n 

wendungsbereich des cnilll'll Im'Je IIlflli'J/a//\' gegenüber dem rÖll1Ischen Recht deut 

lich eingeschränke'" 

62 [,henda, S . 23 

6~ Rltler, '> l56 

(,·1 Schroedn '>taal und V<:rLlssung, '> 24 

(,5 f<Jwnda , S. 24 
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1.2.2 Du' Pell/lide Halsgendztsordmmg Kat'scr Karls V. 

Die Com'!llIl/o Cnlll/7zalis Caro/illa aus dem Jahre 1532 enthielt keine ausdrückli 

che :\ormierung der l\Iajestätsbeleidigung. Auf eine Llbernahme der Regelung des 

Art. 132 bzw. 133 der Bambeq.,rischen Halsgerichtsordnung wurde bewusst verzich

tet, vermutlich weil keine Einigung über den Kreis der vom Majestätsschutz erfassten 

Landesn.irsten zu erzielen war."" Diese Lücke bedeutet jedoch keineswegs eine De

rogation des geltenden l\lajestätsrechts. Die Anerkennung des minen lacre lIla/es/al/r 

erf,riht sich aus Art. 218 der Carolina, der ausdrücklich Bezug auf dieses Delikt nahm. 

Dieser Artikel. der bestimmte "l\Iißbreuche und böse unvernünffiige Gewohnhey

ten" fur abgeschaffi erklärte, ordnete an, dass das Vermögen eines Übeltäters außer 

Im Falle "des Lasters L'nser beleidigten l\1ajestet" nicht länger vom Fiskus eingezo

gen werden solle, um die Familie des Täters nicht an den Bettelstab zu bringen. Die 

Zulassung der Vermögenskonfiskation im Falle der Majestätsbeleidigung entspricht 

der römisch rechtlichen Tradition, wie sie bereits in der L/'x Qll1squ/s zum Ausdruck 

kommt und auch In der Goldenen Bulle zu finden ist. Damit wurde die Geltung des 

enill/'ll la(se mmi'stat/r vorausgesetzt und indirekt anerkannt."7 \\'as den Schutz des 

Kaisers anbelangt, kann von einer Anerkennung des römischen m71lt'll!a/'s/' ma/estatl:r 

in der Form, in der es durch Strafrechtslehre und Pra.xis gestaltet worden war, aus

gegangen werden. Die nähere Ausgestaltung des Schutzes der Landesherren wurde 

den einzelnen Territorien überlassen, die im Laufe des 16 und 17. Jahrhunderts auch 

Gebrauch von dieser Kompetenz machten.'" Der in der Goldenen Bulle normierte 

:\ IajestätsschutL: der Kurfursten wurde durch die Carolina nicht infrage gestellt."Y 

Obwohl die Carolina das Majestätsverbrechen nicht ausdrücklich regelte, ent

hält sie doch eInIge Tatbestände, die mit diesem in Zusammenhang stehen. Von 

Bedeutung ist in erster LInie Art. 124, der die "verreterey" unter Strafe stellt. Die 

\'erräterei entstammt der deutsch-rechtlichen Tradition des Treuebruchs im Sinne 

der fränkischen Infidelität. Dieses Verbrechen, dessen spezifische Charakteristik in 

einem Bruch der Treue durch einen Verrat bestand, konnte sich nicht nur gegen 

Privatpersonen richten, sondern auch gegen ein Land oder eine Stadt. In diesen 

Fällen konnte die ansonsten vorgesehene Strafe des Ertränkens (von Frauen) bzv.:. 

66 Knitschky. S. 47f: Ritter. <, 119. Schaffstein. Friedrich ' VerrätereI und l\1a)estätsdehkt In der gemeIn 

rechthchen Strafrechtsdoktnn. In Ders. Abhandlungen zur <'trafrechtsgeschicht~ und zur \\'issen 

schafhgl'schlt'htl' :blen j9X6. S. 125 

('i Schnahel Schüle. Helga ' Das \hl)estäts\'erhrechen als Herrschaftsschutz und Herrschaftskntlk. In 

\\dlowell. l),etmar (Hg.): Staatsschutz (Aufkljrung 7/2). 1994. <, 33 

fiX Ehenda.S .31 

1)9 <'chatEteln. <, 126. Fn 'I 
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des Vierteilens durch Schleifen ;:ur Richtstätte und Zwicken mit glühenden Zangen 

verschärft werden Allerdings galt diese verschärfte Strafdrohung auch, wenn der 

Verrat an einem "bettgnossen, oder nahet gesipten freundt" begangen wurde, wes

halb sie nicht als Besonderheit des Staatsschutzrechts angesehen werden kann . 

Die Konkurren;: zWIschen Verräterei und rnmen laese mmeS/a/IS war dergestalt 

geregelt, dass der Anwendungsbereich des letzteren auf all jene Handlungen be

schränkt war, die nicht unter den Tatbestand des Art. 124 subsumiert \\."erden 

konnten .;fI DIe persönliche Beleidigung des Herrschers durch \Vort oder Tat fiel 

weiterhin unter das rnmen laere mmes/atIS. 

Neben dem Tatbestand der Verräterei kannte die Carolina weItere Bestimmun

gen, die den Anwendungsbereich des l\1aJestätsdelikts gegenüber dem inzwischen 

rezipierten römischen Recht einschränkten.7 1 Dazu zählen insbesondere Art. 127 

(Aufruhr), Art . 129 (Landfriedensbruch ) und Art . 110, der das Verfassen und Ver

breiten anonymer Schmähschriften unter Strafe stellte. 

123 Das AfajestiitJ7't'rbrt'du'tl /n der gmzeltlfll S/rafrech/J/t'hrt' 

DIe Periode des gememen Rechts, dIe zwischen dem Erlass der Peinlichen Ge

richtsordnung Karls V. im Jahre 1532 und dem Zeitalter der von der Aufklärung be

einflussten Kodifikationen der letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts angesiedelt 

werden kann, ft.ihrte zu einer \Veiterentwicklung der aus dem römIschen Recht und 

aus der germanischen Tradition stammenden Strafrechtslehren . Ihre wichtif.,rsten 

Beiträge zur Dogmatik der Majestätsverbrechen waren einerseits die \ 'erschmel

zung der römischen und der deutschen TraditlOnsliI1le sowie andererseits die Dif 

ferenzierung des l\lajestätsdelikts in neue Tatbest ~ inde 

Schon in den Kommentaren lur Carolina wird deutlich, dass dIe Strafrechtslehre 

Schwierigkeiten mit dem Verhältnis zwischen der in Art 124 normIerten \ 'erräterei 

und dem Tatbestand der M<~estätsbeleidlgung hatte Die auf einer Vielzahl \'on 

TreueverhältnIssen beruhende mittelalterliche Gesellschaft war schon bel Erlass 

der Carolina m Auflösung begriffen, weshalb den Kommentatoren die Ausgestal 

tung der VerrätereI als AnachronIsmus erschemen musste . Nach anCingltchen Ver

suchen, das Majestätsdelikt und die Verdterei m Anknüpflmg .1I1 .-\rt 12-1 unter 

einen Nenner zu brIngen, wurden dIe emschläglgen Tatbest~inde der Caroltna hald 

vom römisch geprährten MaJest;itsdelikt verschluckt. ;o 

70 Drda. 'i . 16. 
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Diese Ablösung des auf dem Gedanken der lehensrechtlichen Treue beruhen

den Rechts der Halsgerichtsordnung Karls V. durch die in der römisch-rechtlichen 

Tradition stehende Majestätsbeleidigung ist Ausdruck der grundlegenden Ände

rung der Staatsauffassung, die sich in der Frühen Neuzeit vollzog. Die Entstehung 

des frühmodernen Staates durch die Verdichtung der durch persönliche Abhängig

keit vom Lehensherrn bestimmten feudalen Herrschaft zu territorial definierten 

politischen Strukturen mit einem zentralisierten Verwaltungssystem fuhrte zu einer 

Verselbstständlgung des Staates von der persönlichen Herrschaft des Fürsten." 

Diese Formierung des frühmodernen Staates ging einher mit einer Diskussion über 

\\'esen und Funktion des Staates, von der auch die Ideen über seinen strafrecht

lichen Schutz nicht unberührt bleiben konnten. An die Stelle der zunehmend obso

let scheinenden Fokusslerung des Staatsschutzes auf die Idee einer Verletzung der 

dem Fürsten persönlich geschuldeten Treue trat das Konzept des Schutzes des Ge

meinwesens als solchem. Dies bedeutete freilich noch nicht, dass der Staatsschutz 

von der Person des Fürsten losgelöst wurde - dieser Schritt vollzog sich erst im 

Zeitalter der Aufklärung. Allerdings wurde nicht länger das persönliche Treueband 

zum Herrscher geschützt, sondern dessen Stellung als Verkörperung des Gemein

wesens. Die Begründung fur die erhabene Stellung des Fürsten, die nicht zuletzt in 

diesem besonderen strafrechtlichen Schutz seiner Person ihren Ausdruck fand, lag 

in seiner Souveränität Er verkörperte die oberste, nicht an die Gesetze gebundene 

Gewalt.'l Kritik am Souverän, der allein entschied, was Recht ist, wurde somit zu 

einem Angriff auf das Gemeinwesen als solchem, den es auch mit den Mitteln des 

"trafrechts zu unterdrücken galt. \Vegen der staatstheoretischen Gleichsetzung des 

Staates mit der Person des Herrschers wurde jeder Angriff auf den Fürsten zugleich 

als Verbrechen gegen den Staat als solchen gesehen, dessen Strafwürdigkeit sich 

aus der damit verbundenen Schädigung des Gemeinwesens ergab." Diese Gedan

ken legten einen Rückgriff auf das römische cninfll mazes/alis nahe, wobei dieser 

auch durch die allgemeine Tendenz der absolutistischen Fürsten gefördert wurde, 

eine Renaissance des römischen Rechts zu fördern, das sich als nützlich zur Stär

kung ihrer l\lacht über die Justiz erv.ies.'" 

73 Bruckmüller, Ernst :-;"tlon Österreich. Kulturelles Be\\'Ußtsein und gesellschafthch politische Pro
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/1-1 Ihr JHrVl'Jlri!.l'7.nhrcc!1l'l1 lil dcnfrzi/lI'll /whshmglsc!/{'ll Kodifika/10tll'Jl 

Auch in den lIerrschaftsgebieten der lIabsburger gelang im 16.Jahrhundert die 

llerausbildung geschlossener Territorien mit einheitlicher Landeshohett. Einen 

wesentlichen Schritt zur Schaflung eines einheitlichen Strafrechts unternahm Fer 

dinand I1I , der 1656 eme umf~l!1hTTeiche, das materielle Strafrecht und das "tratver , 

f;lhrensrecht regelnde neue Landgerichtsordnung fiir Österreich unter der r,nns 

erliel; . Die Landgerichtsordnung Ferdinands III . unterzog den Rechtsstotr der La

rolina einer gründlichen Revision und brachte ihn in ein neues System, DIe in 

haltllchen Abweichungen von der Carolina waren gering, doch wurden emzelne 

Tltbest;inde und prozessuale Bestimmungen fortentwickelt. 77 Auch das . \IaJe~täh 

verbrechen wurde unter dem Einfluss der \ 'ennen!-,'1mg der deutsch-rechtlichen 

und der römisch rechtlichen Traditionslinien neu definiert. Die F'erdmandea re 

gelte .. das Laster der beleidigten l\l~iestät I Lands \ 'errätherey / Rebellionen I 

sch;idlichen Conspirationen I Land -Fried-Glait-bruch" unter einem in Art. 61." 

Die Ferdinandea blieb nicht nur im Herzogtum Österreich unter der Enns bIS zum 

Inkratitreten der Halsgerichtsordnung :\laria Theresias die gesetzliche Grundlage 

des Strafrechts, sondern erlangte auch in anderen habsburgischen 'l'erntonen als 

subsidiiir geltendes Recht wesentlichen Einfluss auf die gerichtllche Praxis ;/ 

Zu Begmn des IH , Jahrhunderts wurde ein weiterer !-.TToger Schritt zur Verwirk 

Iichung emes einheitlichen Strati'echts m den habsburgischen Lindern gesetzt. 

Kaiser Joseph I erlieg 1707 eine Halsgerichtsordnung tur Böhmen, :\ Iühren und 

Schlesien, die stark von der Carolllla und der Ferdinandea beeinflusst \\'ar. ~~ Die 

:-.,rühe zur Landgerichtsordnung rerdinands kommt auch in der Regelung der .\la 
.1estütsbelellbgung zum Ausdruck, Art 19 § 0 bedrohte .. das Laster der Beleydig 

ten \\'e1t1ichen :\.layestüt I Rebellion; zusammen schwerungen I \ 'ergatterungen 

I Landt-Verrätherey I und Lands Frieden· Bruch" mit der T()desstrate ,~' DIe bel

den Cerichtsordnungen I<erdinands BI. undJosephs I. blieben bIS zur \'()lIständigen 

Vereinheitlichung des Strafrechts tlir die österreich ischen und biihmischen Linder 

77 .\Iil'hl' , (>lai J()O Jahre <'tr,lfgesl'tzgchllllg nach der <. '.lrohna, In .Il'r!lusdll'k. (;ullthe r " chlld , " "olf 

g-allg Cropp, '\'altl'r (llg ): Iklll'dlt't CarplCl\ ~l'1Il' l'erSpl'ktl\l'll zu l'lnt' !1l umstntt e ne n s,lc hsl 

schl'IlJuri\ll'n . I'iihlngen 2000 , " 14:' 

71\ ZItIert nach Schrol'der : Sta,tt und "nI:lssllng, S . 21\ 

71) \\'lllkclh'IUl'L TllOmas <'t:indefrclhl'lt lind hirstl'nm'll'ht L.indl'r und l ' ntl'l1aIll'Tl des 1I,lUS6 Ilal" 

hurg 1111 konli.'sslOnl'lIl'1l Zeiulter. Ild 1 Wil'n 2001, S . 22.J( 
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durch dIe Theresianische Halsgerichtsordnung von 1768, die inhaltlich auf diesen 

beiden Gesetzen aufbaute, die grundlegenden Quellen des peinlichen Rechts. 

1.3 DII<. JURISTISCH-PHILOSOPHISCHEr>< REFOR1\IOISKL.RSE DER AL.FKLÄRl NG 

Die tief I..,Tfeifenden \'eränderungen des Strafrechts durch das Naturrecht und dIe 

neuen philosophischen Grundlagen des Staatsrechts im Zeitalter der Aufklärung 

lieEen auch das politische Strafrecht nicht unberührt. Die StrafrechtswIssenschah: 

des Aufklärungs und Naturrechtszeitalters durchdachte im 18. Jahrhundert das 

System von Hoch\'errat und :\Iajestätsbeleidlgung neu und legte damit den Grund

stein tlir dte rechtliche Behandlung politischer Delikte bis zum Ende des monarchi

schen Zeitalters. Die Änderungen des strafrechtlichen Staatsschutzes gingen wie 

derum Hand in Hand mit den neuen Auffassungen von Staatsrecht und Herrschaft 

Erst nachdem der Herrscher nicht länger als Verkörperung, sondern lediglich als 

Inhaber der Herrschaftsrechte verstanden wurde, konnte das System der Staats

verbrechen neu gedacht werden. x2 Indem die sich zu den Ideen der Aufklärung 

bekennenden :\.lonarchen ihre Herrschaft zum Dienst am Staat stilisierten, wurde 

ell1 wichtiger Schritt zur Entpersonalisierung des Staates getan. 

Die geänderte Einstellung der Rechtswissenschaft gegenüber Angriffen auf das 

Gemeinwesen und den ;\lonarchen spiegelte sich auch in der Einfuhrung des neuen 

Bel..,TfifE der "Staatsverbrechen". Erstmals definiert wurde dieser von Hans Ernst 

von Globig undJohann Georg Huster 111 ihrer 1783 erschienenen Preisschrih:.R1 Die 

'-ltaatsverbrechen wollten sie als "alle Beleidigungen der ganzen bürgerlichen Ge

sellschaft überhaupt" verstanden wIssen 84 An der Spitze der Staatsverbrechen stand 

der Hochverrat als Zerstörung der Staatsverfassung, die Angriffe auf den Regenten 

traten demgegenüber in den Hinterl..,TfUnd. Ihre Straf\\'ürdigkeit ergab Sich aus der 

mit ihnen regelmäßig einhergehenden Gefährdung des Gemeinwesens. Die Straf

drohung sollte dementsprechend \'om Grad der Beeinträchtigung der RegIerung 

abhängen. Im Fall e1l1er Beleidil..,TUng der Ehre des Regenten sollte auf dIe Person 

des Beleidigers und auf die Ursache der Schmähung Rücksicht genommen werden 

Am strengsten geahndet sollte die vorsätzliche Beschimpfung durch eine "ansehn-

82 '>dmahel'>chüle,~. 33 
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liche oder obrigkeitliche Person" werden. allerdings sah die Preisschrift selbst rur 

diesen Fall nur den Verlust der Ehrenstellen. der Standesvorzüge und des guten 

Namens vor \\'enn die Bcleidii-,TlJng aus .. Muthwillen" oder Leichtsllln geschehen 

wäre oder der Täter eine .. 1llednge Person" wäre. so solle man sie unbestrafi: lassen . 

wäre doch Torheit zu verachten und Bosheit zu vergeben. wie schon TheodoslUs 

in seiner Constitutlo Sz" q/ltS {mptra/on' malcdz"xen! bestimmt hatte,R, Beleidigungen 

der Familie des Regenten wurden ebenso aus dem Bereich der Staatsverbrechen 

ausgeschieden wie eine Entwendung der PrivathTÜter des Fürsten Y' 

Die Strafrechtswissenschaft des ausgehenden 18, Jahrhunderts bemühte sich 

auch um eine exakte BehTfiflsbestimmung und Eingrenzung der Tatbestände der 

Staatsverbrechen, Denn .. nichts sc)' gefahrlicher fur einen Staat. als wenn die :\la

jestätsverbrechen unbestimmt seyen", wie Feuerbach unter Berufung auf .\lon 

tesqUIeu gleich zu Beginn seiner "Philosophisch-juridischen Untersuchung über 

das Verbrechen des Hochverrats"" von 1798 betont. Der Beitrag Feuerbachs zur 

DOi-,J'matik des politischen Strafrechts bestand nicht nur III einer exakten Bei-,Tflfls 

hestimmung, sondern auch III einer neuen Systematisierung der Staats\crbrechen, 

Die Staatsverbrechen definierte er als .. Handlungen, bel denen der Staat seihst der 

unmittelbare Gegenstand der Beleidigung iSt" 8~ Der Staat selbst wurde damit zum 

geschützten Rechtsi-,TlJt. Ausgangspunkt rur Feuerbachs Theorie des politischen 

Strafrechts, die insbesondere durch die \\'eitgehende Verwirklichung im Strafge 

setzbuch Hir das Könii-,Tfeich Bayern von 1813 bleibende \Virkung entfalten sollte,'9 

war die Lehre vorn Gesellschaftsvertrag, F'euerbach unterschied drei ,Arten von 

"Grundverträgen", durch die das Gemelllwesen konstituiert werde : den Gesell 

schaftsvertrag. durch den sich die \lenschen zum Z\\'eck der bürgerlichen Ge 

seilschaft verbänden, den Unterwerfilllgsvertrag, der .. ein Organ des allgemeinen 

\Villens konstituiere" und das Recht ell1er bestimmten Person zur Oberherrschaft 

begründe, und schlief~lich den \'erfassungsvertrag. der die Art der Hcrrschaftsaus 

übung und ihre Grenzen bestimme,90 Da der Staat nur aufgrund dieser Grundver

träge existiere, bedrohe ein Ani-,Tfifraufdiese Grundlage des Gemeinwesens dessen 

X5 Ehenda, .'i x 
XI> Ehenda, '-, 'I 

X7 Felll'fbach, Jolwnn Palll J \nsl'lm Philosophisch JlIndisdll' l ' ntl'fsllchung lIh<:r das \ 'l'rhreehen dl" 
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Existenz.''' Jeder Angriff auf einen dieser drei Grundverträge stellte einen eigenen 

Typus von Hochverrat dar. Unter den so definierten Begriff des Hochverrats sub

sumierte reuerbach auch bestimmte Angriffe auf den Regenten. Wer diesen töten 

oder entthronen wollte, versuche den "Unterwerfungsvertrag", durch den der Ge

sellschaftsvertrag erst wirksam und die bürgerliche Gesellschaft zum Staat werde, 

aufzuheben und stelle sich damit nicht nur gegen den Regenten, sondern auch 

unmittelhar gegen den Staat als solchen.92 

Feuerhach zog eine klare Trennlinie zwischen Hochverrat und Verbrechen der 

heleidigten i\lajestät im eigentlichen Sinn, die er beide unter den Gattungsbegriff 

des l\lajestätsverbrechens bzw. cnmen majeslalls zusammenfasste. Während der 

Hochverrat einen Anhrriff auf die Existenz des Staates darstellte und als solcher 

das höchste aller Delikte war, verletzte die Majestätsbeleidigung im engeren Sinn 

nur die Ehre des Regenten. 91 Das Verbrechen der beleidigten Majestät bestand In 

einer dem Staatsoberhaupt zugefugten Injurie. Der Unterschied in der Schwere des 

Delikts fand eInen Ausdruck in der unterschiedlichen Strafdrohung. Nur im Falle 

des Hochverrats drohten die bereits dem römischen Recht bekannten Nebenstra

fen der Vermögenskonfiskation, der damnatLO memonae und der Strafausdehnung 

auf die Kinder des Täters. 9 ~ Auch diese strikte Aussonderung der Beleidigung der 

Ehre des Monarchen fand Eingang In das bayerische Strafgesetzbuch von 1813. 

DIe von Feuerbach entwickelte Kategorie der nicht gegen den Regenten als Re

genten, sondern als Privatperson gerichteten Beleidigung konnte sich hingegen 

nicht durchsetzen. Er grenzte diese als ,'verletzung der Ehrfurcht" von den schwe

ren rällen des Majestätsverbrechens ab und wollte sie nur als bloße Privatinjurie 

unter erschwerenden Umständen bestraft wissen.'l\ Diese liberale Forderung Feuer

bachs wurde im bayerischen Strafgesetz von 1813 nicht verwirklicht.'!h DIe l\lajestät 

konnte (noch) nicht als losgelöst von der Person des Königs gedacht werden. 9
; 

~ehen Feuerhach, dessen Gedanken durch ihre Verwirklichung im bayerischen 

Strafgesetzbuch von 1813 nachhaltige Wirkung entfalteten, entwickelten auch an

dere Autoren neue Ideen über das politische Strafrecht, die nicht weniger fruchtbar 

'IJ Ehenda . .., .JH ~l. 

nEbenda.'" 55 . 

'1~ Ehenda, .., ~7f 

9.J Ehenda . . .., . 39. 
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waren. Zu diesen zühlt Gallus Aloys Klemschrod, der ein erbItterter Konkurrent 

Feuerbachs war und sich mit diesem einen Streit um die Kodifikation des bayeri 

schen Strafrechts lieferte." H In einem Beitrag, den er 1799 in dem von ihm bei,iTÜn 

deten .. Archiv des Criminalrechts" veröffentlichte, entwickelte er eme neue Syste 

matik der politischen Verbrechen."" Im Unterschied zur Theone Feuerbachs, die 

auf der Lehre von den Grundvertr~igen beruhte, zielte Kleinschrods Lehre von den 

Staatsverbrechen stürker aufdie empirische RealItüt des Staates, auf sein politisches 

Dasem, ab Auch Klemschrod unterschied zwischen Hochverrat und i\lajestütsbe 

leidigung, Objekt des Hochverrats, den auch er als das straf\vürdigste aller Delikte 

einstufte, war der .. Staat, nümlich [, ,] Regent und \ 'olk zusammengenommen".100 

Regent und Volk seien so untrennbar verbunden, dass sie unter dem ~amen des 

Staats eme moralIsche Person ausmachen würden , "I Zwar konnte auch der Herr 

scher allein AngriflsobJekt des Hochverrats sein, allerdmgs nur insofern , als dann 

em mittelbarer Angrifl" auf das Gemeinwesen gesehen \'.erden musste , AngTlfre auf 

den Regenten in der Absicht, die Verfassung zu veründern oder umzustürzen, wii 

ren eindeutIg als Hoch\'errat zu qualifizieren, Bei Anschlügen auf das Leben oder 

die FreiheIt des Herrschers. die aus anderen :\lotiven erf()lgen, bq..,rründete Klem 

schrod die Suhsumtion unter diesen Tltbestand mit der Gefahr fur die \ erfassung .. 

die mit solchen Ani,rriflen immer einhergehen würde, l12 Allerdings stellten Anf..,rrüre 

auf Leben und Freiheit des Regenten den leichtesten Grad des Hochverrats dar 

da sIe nur die Gefahr emer Änderung der \ 'erflssung mit sich brächten , während 

die übrigen Fälle des Hochverrats diese dIrekt ani,rreifen \\ürden ,I)J Auch bei dieser 

Bestimmung der abgestuften Straf\\'ürdigkeit kommt die Verlagerung des Staats 

schutzes vom Regenten auf das Volk zum Ausdruck,lvl Die hlof~e Beleidii,rung der 

Ehre des ;\lonarchen wurde auch von Kleinschrod aus dem Tltbestand des lloch 

verrats ausgeschieden und als weit weniger straf\\'ürdlg erachtet. 

Die durch die Strafi-echtswissenschafi. der Aufklürung endgültIg vollzogene Auf 

spaltung des \lajestütsverbrechens in Hoch- und Landesverrat einerseits und Be 

leidlgung des l\Ionardwn andererseits bedeutete das Ende der Gleichsetzung des 

'JX Schroeder Staat und \ 'erbssung,'i , :l7 

')1) Klt'lI1sch rod , (;all"s \Iovs L'cher den Ikgnlr und lbe 'itralh;lrkcit des 11"e1n l'rraths , 11;Il'h <111 

gemeineIl C;rundsiit/l'n I lalle 1799. in Schroeder, 1'f1edflch l hnstl.ln (I I,,: IC'I:te zur fheone 

des rohtJsdll'n StrafrlThts Ende des IX Jh .\Iitte des IIJ Jh I hrmst,llh IlJn, 'i '17 Ull "gl. 
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Staates mit seinem Oberhaupt. Die Person des Herrschers wurde nicht länger als 

\'erkörperung des Staates verstanden, die Personalität des Staates wurde der des 

Herrschers übergeordnet. lOS ,,[D]er Staat [ist] nicht um des Regenten, sondern der 

Regent um des Staates wegen vorhanden", \'.'ie Feuerbach betonte. lllh Der Staat 

selbst trat nun als Schutzobjekt des politischen Strafrechts an die Stelle des monar

chischen Staatsoberhauptes. lo7 Der Herrscherschutz wurde dem Staatsschutz, der 

nunmehr an dessen Stelle den ersten Rang in der Rechtsgi.iterordnung einnahm, 

untergeordnet. Der l'vIonarch wurde primär nur noch in der ihm zukommenden 

Funktion als Träger der staatlichen Gewalt geschützt. Nur insoweit ein Angriff auf 

den \Ionarchen einen mittelbaren Angriff auf den Staat begründete, wurde die

ser als Hochverrat verfolgt. :\lit dieser Entwicklung bring auch eine Loslösung des 

Schutzes der Ehre des Fürsten einher. Eine VerleLl,ung der Ehre des Monarchen 

wurde weniger streng bestraft als Angriffe, die seine Regierungsfahigkeit bedroh 

ten, da nur diese eine Gefahr fur die Verfassung des Staates mit sich brachten. IIIM 

14 DIE STAATS\ ERBRECHEN IN DE:-' KODIFIKATlOI'iEN DER "SATTELZElT" 

In ganz :\lttteleuropa erfuhr das System der strafrechtlichen r-.;ormen und ihrer 

Durchsetzung in der "Sattelzeit" zwischen 1770/1789 und 1815/1848 einen grund

legenden \\'andel Die Ursachen fur die zunehmende Reformbereitschaft der 

Herrscher lagen ebenso in den tief greifenden gesellschaftlichen und politischen 

\Teränderungen wie in der Notwendigkeit emer Reaktion auf die revolutionären 

Herausforderungen.llI'i 

Die philosophischen und rechtstheoretischen Grundlagen der Reformen \\Taren 

durch die Diskurse der Aufklärung gelegt \.,:orden. In Österreich fanden die Ideen 

der Aufklärung und des Naturrechts in der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts 

\'erbreitung und konnten sich allmählich auch in der Hofburg durchsetzen. Unter 

den Beratern :\Iaria Theresias fand sich vor allem in späteren Jahren eine Reihe 

hervorragender Beamter und Gelehrter, deren Denken von der Aufklärung be-

10~ \\ ' urtenherger, S. 163. 
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stImmt war und die seihst zur Fortentwicklung- der neuen Gedankenwelt beitrug-en, 

Auch wenn dIe Kaiserin selbst den Gedanken des Naturrechts und den Ideen der 

Aufklärung- skeptisch g-eg-enüberstand und kaum als Aufklärung-srurstin bezeichnet 

werden kann, hlieben die Auffassungen und Lehren ihrer Berater sicher nicht ohne 

Einfluss.111I 

Auf dem Gebiet des Strafrechts machten sich die Gedanken der Aufklärung- in 

den ah l\Iitte des lH Jahrhunderts massIv einsetzenden Kodifikationshemühungen 

hemerkhar. Diese entsprachen zumindest insofern den Forderung-en des aufg-eklär

ten Rechtsverständnisses, als sIe der Rechtsvereinheitlichung- dienten und dazu 

heitrug-en, die Ideen der Gleichheit vor dem Gesetz und der RechtssicherheIt zu 

ven\"irklichen. 111 DIe Schaffung- eines einheitlichen Strafrechts und Strafprozess 

rechts rur die habshurgischen Länder war dahel rur :\1aria Theresla In erster LInie 

ein l\Iittei zur Etablierung- des Gesamtstaates und zur Durchsetzung- ihres mo

narchischen i\1achtanspruchs. ll :! Die inhaltliche Gestaltung- des Strafrechts zeil-,rt 

hing-egen, dass sich die Ideen des Naturrechts und der Rechtsstaatlichkeit noch 

nicht vollständig durchgesetzt hatten. ll Die Reformierung des Rechtswesens unter 

\hria Theresia war v.:enig-er ideolOgisch motiviert als das Ergehnis pragmatischer 

Überlegung-en. Nicht etwa das Bestreben nach einer Umsetzung- der Ideen des 

0laturrechts und der Aufklärung gaben den Ausschlag-, sondern die :'\otwendig-

keit einer Stärkung des Staatswesens zur Ühenvindung jener Knse, In der sich 

die :\'lonarchie nach dem Tod Karls \'J. und dem Österreichischen Erbt()lgekrieg 

hefand.111 Dte Schaffung- einer einheitlichen Kodifikation des in ihrem Herrschafts 

gebiet geltenden Strafrechts ist ebenso Wie dte Reorg-anisatlon des Polizeisystems 

als Ausdruck der Zentralisierung- des Staatswesens zu sehen.m 

11 (I \ ·()cdk.l. Kar! CLlIlz und l ' nt('rgang der hüfi;.chen \\'eh Repr;isentatlon . Re!(lrm und R~ tktlOn 'm 

Ilahshuq.,'lschen \'il'lvölknsuat \\"ien 2001 ';. ~(,2. S,;\ho. Fr'lIl/ .:\. ' \mhl\akn/en dt'r , \utkLi 

rungspo!Jtlk lTl der Ilahshurgermonardlle unter .Ioseph 11. und !.eopold 11 In .\mmt'r('r C;crlurd 

I Lus. Ilanns (IIg.): ,\mblvalenzen dn \ufkLirung FS flir Ernst \\'angernunn \\"' ('n. ;\ hinchen 

1'197, S 2(,. Ogris, \\erner Recht und Staat bel \lana I'heresl<l, In /t'ltschnti dt'r S,tngll\ Stiftung 

flir Rechtsgesdm'htt', CennanlStlSdw \hteilung XlVIII, 19111, S. 21 . 

111 Ogris . \lana l'ht'lt'sia, S. 27. 

112 I'.benda, S 2X. 

111 llartl, Fnednch (;rundlinil'n der iistcrrelchlSchl'n ';trafrechtsge.schicht(' hlS ZUI Rt'\olutlon \'{Hl 

lX·IX, In \latht", (,ahor. ()gns, \\ül1l'r (I!g) Die hlt\ncklung dn ii,tt·ITt·lt·llIsch ung'.lrlschell 

Strafrecht,kodlfikatlon Im XIX XX Jahrhundert. lllllbpest 1'1%, S Hi 

114 Vo(t·lka (;1.111/ und l ntergang. S ,IS·1 
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J\!ol1ardlY (lHIS lH(10) lhe llah'lle 196H, S ~r 



Die 'itaatsverbrechen in den Kodifikationen der "Sattel"eit" 45 

1.-1.1 DIt, Theresia1l1sche Halsgendztsordmmg 

Die Ende 1768 publizierte COllstztutlO Cninina/zs Thereszcwa (CCT), die mit Beginn 

des Jahres 1770 von den Gerichten anzuwenden war, trat an die Stelle aller be

stehenden konkurrierenden Gesetze, sodass die Theresiana zur ausschließlichen 

Rechtsquelle des Strafrechts und des Strafverfahrensrechts wurde. llh Inhaltlich 

unterschied sie sich hinsichtlich des materiellen Strafrechts nur unwesentlich von 

den verdrängten Bestimmungen und brachte nur fur das Strafverfahren erhebliche 

Neuerungen. 117 Den Intentionen Maria Theresias entsprechend handelte es sich 

um eine Kompilation des geltenden Rechts, nicht aber um die Schaffung neuen 

Rechts. Die Theresiana entstand daher im \Vesentlichen aus einer Überarbeitung 

und Vereinigung der Landgerichtsordnung Ferdinands III. fur das Herzogtum Ös

terreich unter der Enns aus dem Jahr 1656 und der Peinlichen Halsgerichtsordnung 

fur Böhmen, Mähren und Schlesien Josephs I. von 1707, die ihrerseits wiederum 

weitgehend auf der Carolina beruhten. IIH 

Dementsprechend gering war der Beitrag der Theresiana zur Fortentwicklung 

der Staatsverbrechen. In Art. 61 findet sich eine unscharfe Definition des Cninen 

laese lll(}Jfstatz'J, unter das sowohl Angriffe auf den Staat als auch solche gegen 

den Landesfursten subsumiert wurden. Des Majestätsverbrechens im ersten und 

höchsten Grad machte sich ein Untertan schuldig, der es "sich höchst vermessent

lich beygehen liesse" unmittelbar wider den Landesfursten oder den Staat mit "ge

f1ihrlich- und feindlichem Gemüth etwas zu unternehmen". Im zweiten Grad lag 

das Verbrechen vor, wenn es nicht unmittelbar gegen Staat oder Fürst gerichtet 

war, aber mittelbar "zu Verachtung und Abbruch der Landesfurstlichen Hoheit" 

gereichte. Lästerungen und Beleidigungen der Kaiserin stellten daher ein l\lajes

tätsverbrechen zweiten Grades dar, fur das als Strafe der Tod durch das Schwert 

und die Einziehung des Vermögens vorgesehen war. 

Eine klare begriffiiche Unterscheidung zwischen Hochverrat und Majestätsbe

leidigung \\'Urde somit in der Theresiana noch nicht vorgenommen. Zwar war der 

116 Zur Entstehung der Theresiana vgl Wahlberg, Wilhelm Emil Forschungen zur Geschichte der alt 

österreich ischen Strafgesetzgebung. m Zeltschnft fur das Pm'at- und ofTenthche Recht der Gegen

wart VIII. 1881, S. 254 266, Ders. Bruchstücke aus der Geschichte der TheresJ3J1Jschen Compila 

tlOnscommlSSlon m Cnmmalsachen, m Allgememe österreichische Gerichts-Zeitung X\'lI, 1866. 

S. 361f. und S. 365f .. Kwiatkowskl, Ernest \ Die Constitutio Criminahs Theresiana. Ein Beitrag Lur 

theresl<lJ1lschen Reichs- und Rechtsgeschichte. - Innsbruck 1903, S 14 ·39. 

117 Domin Petru,hn'ecz, Alphons von Neuere österreich ische Rechtsgeschichte - \\'ien 1869, 'i 55 . 

118 Conrad. Hermann Zu den geistigen Grundlagen der StrafrechtsreformJosephs 1I. (1780-1788), in ' 

\\'el/el, Hans Conrad, lIermann Kaufmann, Armm u.a. (Hg.): FS fur Hellmuth von \Veber zum 

70. Gehurtstag Bonn 1963, S 57. KWJatkowskJ, 'i 15f. 
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rathestand in Art. ()1 ausführlich und umständlich geregelt, doch fehlte eine scharfe 

DefInition noch ebenso wie eine gedankliche Trennung von An/-,rriflen auf den Lan 

desfiirsten und Verbrechen gegen den Staat als solchen ,ll'l Auch das aus dem ger 

manischen Recht stammende Element der Verlet/.ung einer Treuepflicht war noch 

erhalten, indem als Täter nur em "Unterthan oder Landesmsass" infrage kam , 

1.--1.2 Das Sln1...kcsc/z JOJcphJ 11 

\Vährend Maria Theresla mit ihren Reformen in erster Linie um eme Stärkung 

ihrer J\lacht durch die Konsolidierung des Staatswesens bemüht war und dabei 

das überkommene Recht be\vahrte, entwickelte Joseph 11 einen auf den Gedan 

ken der Aufklärung beruhenden Ref<>rmeifer, der kaum emen gesellschaftlichen 

Bereich aussparte, Getragen \,,,'aren dIese C mgestaltungen des Staates \'on einem 

neuen Selbstverständnis Jes Staats und des Fürsten, dessen Aufgabe Joseph 11. in 

der Förderung der allgememen \Vohlfahrt des Gemeil1\\:esens sah Dieses neue 

herrschaftliche Selbstverständnis wg auch einen geänderten Cmgang mit der öl' 

fentlichen J\1emung nach sich. Um diese /.u/-,runsten seiner Ret()rmen zu beeinflus

sen und gegen die \Viderstände beharrender Kräfte - vor allem klerikaler Kräfte 

nuubar /.u machen, bemühte sich der KaIser um eme Verbreitung der Ideen der 

Aufklärung 12f1 Joseph 11 war selbst von der Crberlegenheit der rur seine Ref()rmen 

sprechenden Argumente über/.eugt, die sich 111 ell1em ötrentlichen \\'ettstreit der 

Ideen durchset/.en würden In diesem Zusammenhang ist die Lockerung der Zen 

sur zu sehen Joseph 11, ging davon aus, dass dIe \\'Iderstände gegen sein Relonn 

programm eher zu überwinden wären, wenn es gehinge, den geIstIgen Hori/.ont 

der l lntertanen zu erweitern 1'1 

Tatsächlich ermöglichte die liberale Handhabung der Zensur ell1 politisches 

Schrifttum, das /.ur Entstehung emer bürgerlIchen Üflenthchkelt beitrug, in der 

dIe Regierungstätigkeit des Kaisers krItIsch reflektIert wurde. l' Das Handeln der 

II <) \\'<1hlhcrg, \\' ilhelm l ~ n111 Bellr<ige /ll der (;l'sdllt'hte und der KIa"tlikatlon der pohtlschen lind der 

socialell \ 'erhrl'chl'n, ltl Zl'ltschnft l!ir das Pmat und <ilkntliche Rt'cht dt'r ('t'gen\\ ,Irt \ ' 11 , ISSO, 

~ , S12 , 

120 Rl'inaltl'r, Iklmut , ,1oseplllnlS1l1US als \lll~ekl.!rter ,\hsolutlsmus ell1 Forschllngspwhlt'm l ( ; t' 

st'lIschallhcher ~lruklurwalldt'llInd thl'rt'sianisch .I0St'plllll1Sche Rl'I(lrInen , 111 Schm;de, \\Ol!g-,lllg 

Zl'dltlger, Rl'n,Ue lI,!ondot, .Iean ([Ig .) .Iosephlll1SmllS eine Bdanz El'hecs et rl'msltt'S du Jose

phisllll' , Boellliln 20D/{ l/ahrhllch dn OsterrelrlllSelll'll (;l'sellschati zur h!(lrSchllllg des ,Iellt 

/l'hntellj.lhrhundl'rts Bd 22), ~ 24 

121 \V'lIlgermann, Ernst losl'ph 11 lIlld Seilll' IÜ'!<lrl11l'11 in dl'r J\rena der pohtlschell ()tl"llthd,kclt , 111 

Schmale u.a:,losephlllismlls l'illt' Bllan,., S , 163 

122 Ehend", S , 171 
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Rel-,rierenden \\'ar damit nicht länger der Kritik der Untertanen entzogen, sondern 

Gq~enstand der öffentlichen Diskussion. 121 Von dieser Öffnung des Reformkaisers 

gegenüher Kritik blieben auch die politischen Tatbestände im Strafrecht nicht un

berührt. Der Reformeifer Josephs 11. machte sich auch auf dem Gebiet des Straf

rechts hald bemerkbar. Das Strafgesetz seiner Mutter erschien dem Kaiser vor 

allem wegen des Strafensystems, in dem die Todesstrafe in allen ihren mittelalterli

chen Erscheinungsformen eine wesent liche Rolle spielte, des Abstellens des Inqui

sitionspro...:esses auf die Folter und einigen mit der Aufklärung völlig unvereinbaren 

' I~ltbestünden wie Zauberei und Hexerei nicht länger tragbar124 Schon kurz nach 

Antritt der Alleinherrschaft erteilte er daher den Auftrag zur Revision des Straf

geset...:es seiner f\lutter. 

Die Kompilationskommission, deren l\litglieder den Ideen der Aufklärung verpflich

tet waren, vertrat die Ansicht, dass Landesverrat und Majestätsbeleidigung voneinan

der unterschieden werden müssten. Wegen ihrer politischen Gefährlichkeit sollten 

sie in einem außerordentlichen Verfahren behandelt und das Urteil stets dem Lan

desfursten vorbehalten werden, wobei die empfindlichsten Todesstrafen als angemes

sen erachtet wurden. Joseph 11. entgegnete auf diese ihm unterbreiteten Vorschläge, 

die Todesstrafe fur Staatsverbrechen in Friedenszeiten ausschließen zu wollen. Für 

<"'chmühungen des Landesfursten sollte überhaupt keine Strafe im eigentlichen Sinn 

verhängt werden : "Die Verbrecher, so sich der beleidigten Majestät schuldig gemacht, 

sind als Unsmnige zu behandeln und zu einem unbestimmten Arrest und harter Arbeit 

bis zu ihrer Besserung, oder insolange es die Umstände erheischen, anzuhalten."12i In 

dieser an die Constitutio Siqza:r Ill1peraton ma/edzxcntdes Theodosius erinnernden Auf

fassung kommt neben der Milde der Aufklärung auch eine gewisse landesväterliche 

Überheblichkeit Josephs II. zum Ausdruck, der sich eine Beieidih'11I1g seiner Person 

ottenbar nur mit emem geistigen Defizit des Täters erklären konnte. I
' /' 

In der endhriiltigen Fassung des A/(f(ellZt'lilert Gesetzes fiber Verbrccllert und derm 

Rt'JtJl!/img von 1787 wurde eine Trennung von "l\lajestätsverbrechen" und "l\lajes

tätsbeleidigung" vorgenommen. Als "Majestätsverbrechen" wurden in Art. ,11 ge

waltsame Angrifre auf die Person des Landesfursten definiert, die mit "langwierigen 

123 Crundle~end zur Entstehun~ der hurgerhchen ÖfTenthchke,t Hahermas, Jürgen '>trukturwandel 

der ()flentlichke,t LJntersuchun~en zu emer Kategone der bürger!Jchen Cesellschaft. Neuauflage. 

hanktllrt am :\Iam 1990 

124 0J.:TIS, \\'erner Joseph Il <"taats und Rechtsreformen, 10 Barton, Peter F. (Hg.) Im ZeIchen der 

' '',kranz .\uf' ätze zur Toleranzgeseu:gehung des 18.Jahrhunderts in den RelChenJosephs 11., Ihren 

\ 'orau"euungen und ihren Folgen Wien 1981, ~ 142 

12S Wahlberg Klassifikatlon,~ . 512f 

121) ~chroeder : ~taat und \'erlassung, ~ 48. 
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schweresten Geflingnissc im zweytcn Gradc" und mit Einziehung des Vermögens 

ohnc RückSicht auf etwa vorhandcne Kinder zu bestrafen waren. Nach Art. 23 lag 

die tatsächlichc Strafhöhc Im billigcn Ermessen de~ Richters, wobei eine Straf. 

unteq..,rrenze von 30 und eme - wohl eher theoretisch zu verstehende - Höchst· 

dauer von 100 Jahren galtcn Der Dclinquent war dabcl "mit cinem um die .\Iitte 

des Körpers gczogenen eiscrnen Rmgc Tag und Nacht an dem ihm angewiesenen 

Orte zu befestigen", als Lager waren nur harte Bretter vorgesehen, als Nahrung 

lediglich \Vasser und BrotY Nach Art. 43 machte sich der .\lajestätsbeleidlgung 

schuldtg, wer "die pflichtgemäße Ehrerbietung, gegen den Landesfursten aus den 

Augen setzt, und m öffentlichen Reden, odcr Schriften denselben anzu~rreifen die 

Vermesscnheit hat" Für dieses Delikt wurde gelinderes Gefängnis im zweiten Grad 

angedroht.nH Die Strafzeit lag damit zwischen funfund achtJahren.p~ 

Das josephinische Gesetzbuch unterschied Im Hinblick auf das Schutzobjekt klar 

zwischen der Person des Landesnirsten und dem Staat. Dem Schutz der Inte~lTltät des 

Staates diente in erster Lmle Art 45, der den Landesverrat regelte. Demnach galt die 

für das 1\.1aJestätsverbrechen des Art 41 vorgesehene Strafdrohung auch fur jeden, der 

"undankbar gegen das Vaterland und den Staat [ ] feindselig etwas unternimmt, das 

mittelbar oder unmittelbar zum allgememen Nachthetle gereichte". Daneben enthielt 

das Strafgesetz von 1787 weitere Bestimmungen, die gegen den Staat gerichtete Straf

taten wie Geheimnisverrat, Spionage oder Aufruhr gesondert regelten. 

Damit wurde erstmals im österreichischen Recht die Unterscheidung zvvischen 

Herrscher- und Staatsschutz, die em \\'esenthches Element der aufgeklärten Theo . 

rie dcs politischen Strafrcchts darstellte, konsequent verwirklicht. Das josephini

sche Strafgesetzbuch stimmt insofcrn weitgehend überem mit der von Globig und 

Huster entwickelten Systematik der Staatsverbrechen I ,11 Diese Kategorisierung war 

richtungsweisend rur die Normierung der Delikte gegen Staat und Herrscher Im 

österreichischen Strafrecht Die Normlenl11g der 1\.IaJestätsbeletdigung zelhrt auch 

die Grenzen der von Joseph II geduldeten Angritle auf seme Person' sachlIche 

Kritik war durchaus ef\\ünscht, blofk Schmähungen des Kaisers hmgegen wurden 

weitcrhin bestraft, wenn auch die Strafdrohung gegenüber der Therestanischen 

Halsgerichtsordnung deutlich gemtldert war l11 

127 <"ollnlclthner. Frani.' Anmerkungen zum lll'ucn./osephi11lschl'n <"trafgeset: \\ len 17t{7." 106 

12H ~~ 40 l6 des J\lIgcllleinl'1l (,csetzes ühu \erhredll'n und derseihen Iks!Lltilng ./oscl'hs II \'(111 

17H7. In Buschmann, Amo (llg.): 'lcxthlldl mr StrafrechtsgcschlChte der :--"l'1l7el! Die klasslschcn 

(;esetl.c l\1tinchcll 1\19H. S, 233f 

129 <"ollnlclthner. S. 110 

t:\O <"chrocdcr' Staat und \·erbssllng. <., 3l 

131 Ygl ~ 3 der .. ( ,rulldregelll" Ilir das Zl'llsllr\\l'sen "Oll 1772. wOilach .. Kntl\..en. \\ellll l'S nur kellle 
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J . .J.3 Das S/m[f(esetzburil Piffro Leopoldos fiir die Toskana 

Wie sem Bruder Joseph II. betrieb auch Leopold in seinem Herzogtum Toskana 

eifng eine Reform des Strafrechts, in der die Ideen der italienischen Aufklärung 

insbesondere der 1764 in Livorno erschienenen grundlegenden Schrift von Bec

caria"~ - deutlich zutage traten. Seine Beweggründe fur die Reform des Strafrechts 

lehrte Leopold in der Einleitung seines am 30. November 1786 publizierten Gesetz

buchs dar. Dabei nannte er neben der Aufhebung von Todesstrafe und Folter sowie 

der Abschaffung der Konfiskation des Vermögens verurteilter Straftäter, die nur 

deren unschuldige Familien treffe, die Ausschließung der Majestätsverbrechen aus 

dem Strafgesetz als eines der vordringlichsten ZieleID 

Dieses Vorhaben setzte Leopold konsequent um, und so bestimmte Art. LXII 

des Strafgesetzes, "daß alle die Gesetze, welche die sogenannten Verbrechen be

leidigter l\Iajestät, mit abusiver Ausdenung bestimmt und vervielfältigt haben, auf

gehoben und cassirt seyn sollen; indem solche größtenteils von dem Despotism 

des römischen Reichs herstammen, und in keiner wolgeordneten Gesellschaft zu 

dulten sind". Alle Handlungen, "die in sich nicht strafbar sind, sondern es in dieser 

blos durch das Gesetz geworden sind", sollten daher "durchaus nicht als criminell 

behandelt" werden ."l Die Abschaffung der Kategorie der Majestätsverbrechen be

deutete freilich nicht die gänzliche Straflosigkeit all jener Handlungen, die sich 

gegen Staat oder LandesfLirst richteten. Gegen die Sicherheit, Freiheit und Ruhe 

der Regierung gerichtete Gewalttätigkeiten waren auch nach Art. LXII vveiterhm 

strafbar. Allerdmgs sollten sie als "öffentliche Gewalttätigkeiten" verfolgt werden, 

wobei die verfahrensrechtlichen Besonderheiten, die zuvor bei Majestätsverbre

chen galten, nicht mehr angewendet werden konnten. Verbale Verleumdungen 

gegen Regierung, Obrigkeit und Beamte sowie Schmähschriften und Pasquillen, 

die solche \ 'erleumdungen enthielten, verdienten nach Ansicht Leopolds "vielmehr 

Verachtung, als durch die Sanction eines Gesetzes gerächt zu werden". Dem Ver

fasser sollten daher diejenigen Belehrungen erteilt werden, die erforderlich waren, 

~chmähschnftcn smd. sIe mcig-en nun treffen. wen SIe wollen. \'om Landesfursten bIS "um Unters 

ten" nicht verboten werden sollten 

1 ~2 Beccaria. lesare L1her \ 'erhrechen und ~trafen Nach der Ausg-ahe von 1766 ühersetzt und heraus 

g-q,:eben von Wilhdm Alfl' . Frankfurt am \lam 1998 , zur Bedeutung Beccarias !Ur die Kodl 

fikatlonen leopolds II und Joscphs II. vgl. :'-.!oos, Reinhard Der Einfluß Cesare Beccarias auf das 

österreJchlSche '>trafrecht, 10 :Juristische Blätter 113. 1991. S 6985, 

D~ ZItIert nach der deutschen L'hersetzung von AlIhrtlst LlIdwlg Schlö"er Stats-Anzelgen. Bd, X, 1787. 

lieft 38. ~ , .WJ 

13-1 Ehenda, lien ~9 . '> 39-1 
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"um Ilm zu bessern und wieder /.u sich zu bringen" Nur wenn die Verleumdung 

einem Richter oder Beamten m Ausübung seines Amtes /.ugefLi~rt wurde, konnte 

eine Strale \Trhän~rt werden, deren Ausmag dem Ermessen des Richters anhelm 

gestellt wurde,i1) 

\lIt seiner Begründung fur die Abschaflung der :\t~jestätsverbrechen fol~rte Leo

pold den Vorstellungen Beccarias, der kntlsiert hatte, "Tyrannei und L'nwissenheit" 

würden es /.ustande bringen, ,,\'erbrechen verschiedenster 'atur diesen :\'amen zu 

geben und folgltch höchste Strafen darauf /.LI setzen"Y/' Doch selbst Beccana wollte 

diese Gattung von Straftaten nicht g~in/.lich abgeschatlt wissen, denn auch seiner 

Ansicht nach handelte es sich bei dIesen Delikten um die schädltchsten Verbrechen, 

wenn sie sich unmittelbar gegen dIe Gesellschaft richteten Verfolgt sollten nur jene 

\'erbrechen werden, die auf eme Zerstörung des Gemeil1\\'esens gerichtet waren, 

Leopolds Verzicht auf die \laJestätsverbrechen wurde von der Idee getragen, dass 

em Herrscher, dessen ;\ lacht auf Gerechtigkeit und \ lilde beruht, des strafrechtli 

chen Schut/.es nicht bedürfe,)" Das toskanische Strafrecht war damit dem Strafge

set/. Josephs 11. bei der Vemirkltchung der Fördenll1gen der Aufklärung nicht nur 

im Hinblick auf dIe AbschaflUng \'on Todesstrafe und Folter, sondern <lUch in seiner 

überaus Itberalen Haltung gegenüber der i\h~jestätsbeleidi~'l.ll1g \'oraus Zu Recht 

war Leopold, der die Bemühungen seines Bntders um eme Ref()rm der Theresiana 

aufinerksam verfolhrte, stolz auf die Überlegenheit des aufgeklärten toskanischen 

Rechts,m \\Tieweit Leopold mit der AbschafTung der i\lajestüts\'Crbrechen seiner 

Zeit voraus war, zeigt sich auch daran, dass der StrafTreiheit \'on AngriHen auf 

die J\lajestüt des :\lonarchen keme lange Dauer beschieden war Schon sein Sohn 

und Nachl()lger auf dem toskanischen rhron Ferdinand IIl , Ilihrte die "Delttti dl 

Lesa \laestu" unter dem Eindruck der Fran/.ösischen Revolution WIeder ein t", 

~lit Edikt vom 30, AUh'l.lst 1795 wurde der Eltbestand der "Laese :".hlestu" in jener 

rorm wiederhergestellt, in der er vor der A.bschaffung durch Pletro Leopoldo ge

golten hatte,lllI 

13:; 1\.t LXIII dl" !'>tr.lfgesel/l" L<.'orolds 

131, Ikccana, !,>, !J1l1 

1370ehler. Dietrich \\'mn'I, \\'andel und \rnt der stralrechtlll'heTl Ll'g',llordnung, Berhn I'ISO, 

'. 110 

13H \\andruszka, Ad'lll1 Leorold 11. EI/,hert,og von ()sll'lTl'\l'h, Crol\her:og \"n Toskana, K(lni~ von 

l,'ngarn und Biihllll'll, RiillllSdll'r K,user Bd. 11 17HO lin , \\ 'ien. \lul1lhell 1<Jh~, ~ I·B 

1:1'1 '.chl",'n, 1 [ans : I )Ie to,k.trmche . l.eopoldlll'l" VOll 17H6 I, 111 ,111lgekUrtl'\ Krrml11,llgeSl'Uhlll'h ,tJ, 
I\I0deil Ilir elll m'Ul" europ,ii,che, !'>Iralil'cht I, 111, ()gm, \\'emn Rechhergn \\alter II ,llg,) 

(.e(Ltdllnisschrrh llerhert IlolrllelSter \\'iell 1'196. '. 655 

I iO ,\rnaudo, Lue<! I ,eoroldlll'l l' l.e"l 1\1.1e'I,': I hre\1 Iumi dl ulla gralldl' 111"1111'1, 111 -.;-u()\';\ RI\1,t,1 

'.Iollea LXXX[II, Ir)<)<) , '. 3~71: 
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1..1.'; Das Strtif..f{,esetz fiber Verbrerhen und sdzu;ere Polizetiibertretllllgen c'on 1803 

Bald nachdem der Bruder Josephs II. nach dessen Tod als Leopold II. im Februar 

1790 ebe Regierung der österreich ischen Staaten übernommen hatte, nahm er auch 

hier Reformen in Anf.,'Tiff. Zunächst beschränkten sich die Neuerungen auf die 

Abstellung einiger als untragbar empfundener Auswüchse der Strafrechtspflege, 

wie der öffentlichen Züchtigung, der Brandmarkung der Verbrecher und der An

schmiedung der Delinquenten im Kerker. '41 Die von Leopold 11. in Auftrag ge

gebene umfassende Reform des josephinischen Strafgesetzes kam indes in seiner 

kurzen Regierungszeit nicht mehr zum Abschluss. 

l\Iit dem Tod Leopolds II. fand das Reformzeitalter ein Ende. Franz II. und seine 

l\Iinister, auf deren Rat der junge Monarch vertraute, waren angesichts der Fran

zösischen Revolution und des drohenden Kriegs gegen das revolutionäre Frank

reich der Ansicht, dass die erforderliche Stabilisierung nur durch eine Rücknahme 

f.,'Tundlegender Reformen zu erreichen wäre. '42 Die Habsburgermonarchie stand 

als Inbegriff des monarchischen Staates und letzte Stütze des Reichs stellvertre

tend fur all das, was die bürgerliche Revolution überwinden wollte. Folgerichtig 

erfolgte im April 1792 die französische Kriegserklärung an Österreich.H1 Diese 

Eskalation in der Außenpolitik fuhrte zu einer Verschärfung der innenpolitischen 

Lage. Zwar bestand objektiv kein Grund, den Ausbruch einer gewaltsamen Er

hebung in Österreich anzunehmen, doch furchteten die Behörden, dass der Krieg 

die Gefahr steigern würde und die Ideen der Revolution nach Österreich tragen 

könnte. Vorbeugend hatte daher bereits Leopold 11. noch vor Kriegsausbruch die 

7:ensurbestimmungen verschärft. '44 Als die Stimmung in der Bevölkerung, bedingt 

durch die Kriegslasten, auf einem Tiefpunkt angelangt war, reagierte die Regierung 

mit einer massiven Verschärfung von Zensur und polizeilicher Überwachung.Hs 

Die 1791 von Leopold II. aufgelöste PolizeihofsteIle nahm imJänner 1793 wieder 

ihre Tätigkeit auf. die nicht zuletzt auf die Erforschung der Volksstimmung durch 

geheimpolizeiliche l\,littel abzielte. H !, Das erklärte Ziel des von Franz Ir. wieder in 

1-11 Hartl: Crundhnien. ,>, ~6. 

1-12 \\'angermann, Ernst \'on Joseph 11 LU den Jakoh1l1erprozessen. - \Vien 1966, S 123-130 

1-1~ Rumpier, Helmut: Eine Chance !Ur :\lltteieuropa Bürgerhche EmanZIpatIOn und Staatsverfill In 

der Hah,hurgermonarchle Wien 1997. '> 36. 

IH Ehenda. '> 3H. 

I-1S Ehenda, '>. 39, \\angermann Jakoh1l1erprozesse, S IH-lo.17. 

1-16 Oherhummer. Hermann : Die \\'iener PolizeI. Neue Beiträge zur Geschichte des SICherheitswesens 

111 ,kn J.:indern der ehemaligen (}sterrelchisch l'nganschen I\lonarchle. Bd. I - \Vien 1938. S 95, 

Benna . .-\nn3 Hedwig Organlsierung und Personalstand der PolizeihofsteIle (1793 180.18).111 i\ht

te.Jungen de, {)sterreIChlSchen Staatsarchivs VI, 1953, S. 215. 
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sein Amt geholtenJohann Anton CrafPergen, der die Polizeihof~telle bereits unter 

Joseph 11. geleitet hatte, bestand in der Überwachung aller Personen und Orga 

nisationen, die eine Gefahr fur den Staat darstellen konnten Die Polzeihofstelle 

sollte jene I\lagnahmen treffen, "ohne welche die Sicherheit der geheiligten Person 

des I\lonarchen und dessen Familie, des Staates und der Privatorum nicht besorgt 

werden können".'47 

Die Gesetzgebungs-Kommissl()I1 fuhrte ihre Arbeit auch nach dem Regierungs

antritt Franz' II. fort Ein erster Entwurffur ein neues Strafgesetz wurde bereits 1796 

probe\,,'else m \Vestgalizien eingefuhrt, \vo wegen der verworrenen Rechtslage nach 

der Einverleibung in das Habsburgerreich dringender Handlungsbedarf bestand.' 18 

Die Bestimmungen des josephinischen Strafrechts über die Staatsverbrechen waren 

schon zuvor durch Patent vom 2 Jänner 1795 abgeändert \\'orden, wobei unter dem 

Eindruck der fortschreitenden Revolution in Frankreich und des andauernden. fur 

die Habsburgermonarchie weI11g erfreulich verlaufenden Kriegs auch die Todes

strafe fur das Verbrechen des Hochverrats wieder eingefuhrt worden war. Demnach 

war jeder als Hochverräter mit dem Strang hinzurichten, der etwas gegen die SI 

cherheit des Staatsoberhaupts unternahm.H'J Der Rückgriff auf die Todesstrafe war 

nicht zuletzt durch die Jakobinerprozesse von 179~ motiviert, in denen die Polizei

hofsteIle vergeblich versucht hatte. durch die Aburteilung vor einem Sondertribunal 

Todesstrafen zu ermöglichen '\Jachdem sich Franz 11. durch eme Intenention des 

Freiherrn von ;\lartini davon überzeugen hatte lassen. den Prozess \or den gewöhn

lichen Kriminalgerichten durchzufi.ihren. waren Verurteilungen zum Tode aufgrund 

der anzuwendenden Josephinischen Kriminalgerichtsordnung ausgeschlossen.l;c 

Rq,rierung und Oberste JustizsteIle waren der AnSicht. "daG bei den dermaligen 

kritischen Zeiten, und kriegerischen Umständen zur Erstickung böser Gesmnungen. 

wie sie mehrere Inquisiten bereits gcüufkrt haben, und die vielleicht noch an sehr 

vielen Orten der \lonarchie sich ofTenbaren könnten, und um dem aufkeimenden 

lTebel aufrührischer Grundsätze noch zur rechten Zeit zu begeh'llen. das einLige 

l\.littel in der Schärfe der Gesetze zu finden sem dürfte, welche "trenge in nichts 

Anderem, als m der wider derleI öflenthche Frevler und Beleidlger des "U,ltes und 

des Landesfursten zu verhängenden Todesstrafe bestehen könne" 1>1 

147 Zltit'rt n,l('h BClln'l. <,. 217 

14H Ilartl C;rllndlll1il'n. S 37 

149 Rl'lIWltcl. 1 lellllut· AutgekUrtl'f ,\hsolutislIlllS und Revolution. Zur (;esdlll'hte des .Iak"hll1t'rtul11s und 

dt'r frühdl'lnokratISchen Bestrehungen 111 dei I Llh.shurgermonardlll' \\It'n. Kiiln, (;r.ll 1%0. S 1~5 

1 ~() \\'angermann .Iakohinerpron·"e. 'i. 17H 11'6. 

1 ~ I Antrag der Ohersten .lust I/stelle und des .. k. k (),rectoriums in can1l'ralthus l't pub"c" Po"tll'IS" ,111 

Kaiscr F':lIlz 11 ,IUS dem .Iahr 1794. dCI lUI11 EII.ISs des Patents \ (Im 2 JlI11ll'r lil/~ 1llhrtl' (Zitiert 
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Eine eigene Bestimmung über Schmähungen des Landesf1irsten fehlte zwar im 

Patent vom 2. Jänner 1795, enthalten war jedoch ein Artikel, der ,.frechen Tadel" 

gegen RCgierungsform, Staatsverwaltung oder Landesverfassung als Störung der in

neren Ruhe mit bis zu zehn Jahren Kerker bedrohte. Diese Bestimmung wurde un

\'erändert in das Strafgesetz fur Westgalizien übernommen und fand somit Eingang 

in das Strafgesetz von 1803.1'? Dieser neue Tatbestand war eine wichtige Waffe zur 

Unterdrückung von Kritik am Herrscher. l 'l Das politische Strafrecht erfuhr damit 

gegenüber dem Josephinischen Strafgesetz wesentliche Verschärfungen, die als Aus

druck der Stärkung des kaiserlichen Absolutismus zu sehen sind, der eine Folge der 

politischen Fehlschläge der Anfangsjahre der Herrschaft Franz' Ir. war. IS• Ebenfalls 

1795 erfolgte eine weitere Verschärfung der Zensur. Die Genera/-Zensur·Verordllllllg 

unterwarf den Buchhandel einer strengen polizeilichen Kontrolle und ordnete die 

Vorlage der Manuskripte vor der Drucklegung an. lol Die Verordnung enthielt keine 

Inhaltlichen Kriterien fur die Rechtmäßigkeit einer Druckschrift, sondern regelte 

nur die organisatorischen Aspekte der Zensur, insbesondere die Pflichten der Buch

händler und die drohenden Sanktionen bei deren Verletzung. Die Überwachung der 

Druckschriften wurde 1801 der Polizei übertragen und stand bis 1848 unter der Ägide 

der Polizei- und Zensurhofstelle. ls6 Dass die Zensur damit zu einer Angelegenheit der 

Sicherheitsbehörden wurde, ist Ausdruck der Befurchtungen Kaiser Franz' II., Lite

ratur und Kunst könnten der politischen Gefahr eines Umsturzes Vorschub leisten.ll; 

Es war nur konsequent, die als Waffe zur Abwehr von Gefahren fur die Dynastie und 

die herrschende Ordnung angesehene Zensur in die Hände der Polizei zu legen. 

In der 1799 fur die Beratung der Staatsverbrechen einberufenen Kommission 

wurde die Frage diskutiert, ob die Majestätsbeleidigung in einer selbstständigen 

Bestimmung eigens normiert werden sollte. In der Hofkommission herrschte Ei

nigkeit darüber, dass nicht über alle gegen den Souverän gerichteten Äußerungen 

hinweggesehen werden könnte. Allerdings sollten Schmähungen des Regenten nur 

dann als Verbrechen bestraft werden, wenn durch die Äußerung eine boshafte Ge

sinnung gegen den Landesf1irsten an den Tag gelegt und die Ehrerbietung verletzt 

nach Hye. :\nton RItter von Glunek: Da" österreIchIsche Strafgesetz uber Verbrechen. Vergehen 

und l 'ebertretungen und dIe Preßordnung vom 27. I\lal 1852 Bd. 1. - \\'ien 1855. S 677) 

152 Wahlberg Klassifikatlon.~ . 5161' 

153 \\'angermann : Jakobinerprozesse. S. 194 

1:;4 Rumpier : Chance fur 1\ litteleuropa, S. 53 

155 Der Text der Zensurvorschrift vom 22 Februar 1795 Ist abgedruckt bei l\1arx, Jultus : Die Österrel' 

chlsche Zensur Im \ 'o rmärz - \\'ien 1959. '-,. 68-73 

156 Benna, S 225. Emerson. S. 27, 1\1arx. Zensur im Vormärz. ~. 12. 

157 Ebend~ S 25. 
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werde Andere unhesonnene Äußerungen oder Verletzungen der Ehrerbietung 

sollten Gegemtand einer "warnenden Ahndung". nicht aber der Strafrechtspflege 

sein Auch Joseph von SonnenfCls.'" prominentes l\litglied der Hofkommlsslon. 

stellte m der Debatte die Notwendigkeit eines strafrechtlichen Schutzes der Ehre 

des Regenten nicht m Abrede. Vl.'arnte aber vor übertriebener Härte. SchlIef~lich sei 

es seit l\.L1rc Aurel <lllgemein anerkannt. dass es "königliche Gesmnung" sei. Sich 

über Schm,ihungen erhaben zu glauben 1 ,'1 \erletzungen der Ehrerbietung gegen 

den I.andesflirsten sollten daher nicht als Verbrechen geahndet werden. sondern 

als schwere Polizeiübertretung gegen die öfTentliche Sittlichkeit. Als Sanktion hielt 

Sonnenfl'ls Arrest bis zu einem l\lonat und eme ernste Belehrung über die ver 

letzte l -ntertanenptlicht fLir angemessen \\'enn durch die Schm~ihung ein "hoher 

Grad \on Verwogenhelt oder doch Unbesonnenheit" an den Tlg gelehrt wurde, so 

w:ire eme r.mwelsLmg m das Irrenhaus angebracht. II
•
1I Die Kommission stimmte 

darin überein. dass die l\h~estätsbeleidigung erst Im Zuge der Gesamtref()rm des 

Strafgesetzes neu geregelt werden sollte, Eine abgesonderte Kundmachung eme, 

Gesetzes über Beleidigungen des LandesfLirsten würde das durch seme LoyalItät 

gegenüber dem Herrscherhaus ausge,l.eichnete österreich ische Volk im Ausland 

in emem schlechten Licht erscheinen lassen, lautete das gegen eme selbstständige 

Normierung vorgebrachte ArhTlJment.lld 

Das am 3, September 1803 publizierte Stmlkerelz iibcr Jt'rbmJzl'll lind sdzzü're 

Po/izt't"iibl'rtrl'lllJlgl'llI102 setzte die Vorschlüge der Kommission nur teilweise um , 

Die Bestimmungen über Hochverrat und Störung der ötlentlichen Ruhe wurden 

gegenüber dem Strafgesetz nir \\'estgaliZien nicht \'erändert, enter den Tatbestand 

des Hochverrats fielen gemäf~ § 52 zum einen Angnfle auf die persönliche Sicher

heit des Staatsoberhaupts, .Ilun anderen LTnternehmungen. die auf eine gewalt · 

same Anderung der Staats verfassung b1:w. auf Zuziehung oder \ 'ergTößerung einer 

Gefahr von außen gegen den Staat gerichtet waren.-\ngnHe auf den \Ionarchen 

wurden demnach nur dann als Hochverrat geahndet. wenn sie gegen sem Leben 

oder seine heihelt gerichtet waren. Richteten Sich die .-\ngritle hmgegen auf die 

Ehre des Königs. so fielen sie IInter lLis "Verbrechen der Störung der öt1entlichen 

Ruhe", Dieses Verbrechen, machte sich gemäß § 57 schuldig ... wer boshafter \\'else 

I 'iK Zum \\'lrkl' ll <"'olllll"nieis ' vg;1 ()gns. \rerner .Ioseph nlll <"'olllll'lltels als Rl'chtsrl'fmIlln. In Rein 

altn. Ilelnlllt .Iosl"ph VOll SOllnent,:"- " ' jen 19XX. <.., . 11 9'i 

I 'i') Vg;1. \1art l\urel <"'eihstlwtrachtuilgell. \ ' 11 . 36 .. KüllIghch 1St es. \I ohlllltun uild "<"hnühun~l'1l 711 

tibt:rhiirl'Il ." 

l()() Wahlherg Kla,sdibtlClil . <.., .'i2.J .'i2() 

161 Ehl'llda. <.., . .'i2() .123 . 

1()2 ('l' sl"tlhuch üher \"nhrl"chl' 11 und sch\\'nl'l'oli7l": l ! l"hl'rtrl·tull~en 2 , \ull \\' Il' n ISI~ 
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andern l\litbürgern durch Reden, schriftliche oder bildliche Darstellungen solche 

Ges1I1nungen einzuflößen suchet. woraus Abneigung gegen die RegIerungsform. 

"taatsverwaltung. oder Landesverfassung entstehen kann". Neu war h1l1gegen § 58. 

\\onach dieses Delikt auch begangen wurde durch "Lästerungen auf die Person des 

Landesfursten. aus welchen unverkennbare Abneigung gegen denselben entstehen 

kann". Der Tatbestand forderte eine öffentliche Begehung. die Lästerung musste 

demnach 111 Gesellschaft oder öffentlich vorgebracht werden. Schmähschriften und 

spöttische Darstellungen mussten jemandem mitgeteilt werden. Als Strafe sah § 59 

schweren Kerker von einem Jahr bis zu funfJahren vor. 

Das Strafgesetzbuch von 1803 unterschied somit - wie schon das josephinische 

Strafgesetzbuch - klar zwischen Staats- und Herrscherschutz und regelte die Be

leidigung des l\lonarchen in einem eigenen Delikt. Durch diese Ausgliederung der 

persönlichen Beleidigung des Herrschers verwirklichte es die Lehren Feuerbachs 

über die Staatsverbrechen. wonach zwischen dem "weit strafbareren" Hochverrat 

als Angriff auf die Existenz des Staates und bloßen Beleidigungen der Ehre des 

:'.Ionarchen zu unterscheiden sei. 16.
1 \Vährend als Hochverrat jene Handlungen zu 

bestrafen waren, die auf eine Aufhebung der Grundverträge der bürgerlichen Ge

sellschaft gerichtet v,.'aren und damit das strafwürdigste aller denkbaren Verbrechen 

darstellten, begründeten die gegen den Regenten gerichteten l\lajestätsverbrechen 

zwar Verletzungen des Unterwerfungsvertrags. bedrohten jedoch nicht den Be

stand des Gemeinwesens. I/.4 

Der strafrechtliche Schutz des Monarchen vor Beleidigungen war Ausdruck sei

ner Unverletzlichkeit. Unantastbarkeit und Unverantwortlichkeit. Die Person des 

I\Ionarchen war als Spitze der Staatsverfassung Brennpunkt der staatlichen Ord

nung und Gegenstand der höchsten Ehrfurcht. 16\ Kritik am Kaiser musste unter

drückt werden, weil Verletzungen seiner Majestät seine erhabene Stellung und da

mit die staatliche Ordnung als solche infrage stellten. 

J .J. 5 Zt'IlJ/lr und gt'he/int' Polizt'i im Vormiirz 

DIe Regelungen über l\1ajestätsbeleidigung und Hochverrat überdauerten die Zeit 

des \'ormärz unverändert. Offensichtlich wurden die gesetzlichen Grundlagen im 

Strafgesett von 1803 als ausreichend empfunden. um revolutionäre Aufrufe und 

unliebsame 1\1einungsäußerungen über Monarch und Dynastie zu unterdrücken. 

161 Feuerh.lch : Hoch"errath, S 3H,"0 

16 .. Ehend~S . "H 50. 

16.'i Hye : StralgesetL "on IH52, S. 736 
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Dass mit dem einschlägigen materiellen Strafrecht das Auslangen gefunden wurde. 

darf Jedoch nicht über Verschiirfungen auf dem Gebiet der Zensur und der poli

zeilichen CTberwachung hInwegtäuschen Nach den Jakobinerprozessen von 179-1 

entf~lltete die Poli/eiho[~telle jene Wirksamkeit. die der Habsburgermonarchie des 

Vormärz das Odium eines Polizeistaates verlieh BIS heute ist dieses System der 

Überwachung der Untertanen und der Unterdrückung jeglicher Opposition un 

trennbar verbunden mit dem Namen l\Ietternich. wenngleich die Beurteilung des 

Staatskanzlers als reaktionärem Unterdrücker der Völker des Habsburgerrelchs 

nicht unhinterfragt geblieben ist. II,{' 

l\letternich war in erster Linie ein Pragmatiker. der die herrschende Ordnung 

bewahren und gegen die revolutionären Strömungen verteidigen wollte. Die un

eingeschränkte Souveränität der Dynastie war ein Eckpfeiler seiner konsen ativen 

Staatsaufbssung. Im SInne des tradierten Verstiindnlsses vom arcanum der absolu 

tistischen Höfe sollten die Entscheidungen des Kaisers und seIner Regierung der 

Beurteilung durch die bürgerliche Öffentlichkeit entzogen sein. Die Politik des 

Hofes bedurfte keiner Rechtfertigung. Eine kritische Öffentlichkeit war mit die · 

ser Herrschaftsauffassung unvereinbar und daher mit den l\Iitteln der Polizei und 

Zensur zu unterbinden. lI" Öffentlich geäußerte Kritik an der Dynastie. dem Kaiser 

oder seiner Politik wurde folgerichtig als Beleidigung der \IaJestät aufgefasst und 

dementsprechend streng verfoli.,rt Die Autoritiit des Kaisers war nicht nur wegen 

seiner sakrosankten Stellung "von Gottes Gnaden" zu wahren. sondern auch \\ e 

gen der entscheidenden Rolle, die ihm als zentrale IntegratIOnsfigur der von :\a 

tionalismen bedrohten l\lonarchie zukamY'" Die größte Bedrohung bg jedoch Im 

ideologischen Erbe der Französischen Revolution. Franz Ir. und seIn Staatskanzler 

waren sich dann einig. dass dieses mit polizeilichen l\Iaßnahmen und den \lItteln 

der Zensur bekämpft werden musste.I"'1 Die französische Julirevolution \"on 1830 

bestärkte 1\ lettern ich in seInem rigorosen Vorgehen gegen Presse und unliebsame 

öflentliche l\Ieinungsäußerungen. sah er doch in der freien Entf:lltung publizis 

tischer Aktivitäten eine uer Tnebfedern revolutionärer Umstürze 1; 11 Das ')ystem 

1M, Vgl Sked. Abn : .\letternlch and Austna. ,\n Evaluation Ba,ing,toh '\e\\ York ~OOS 

167 I Ioerer, I'rank lhoma, Der .. '>trukturwandel dl'r ()lIe:nthehkelt" 1111 '>plc!!;el dn pobt·,ch POhll'1 

khen Untersuchungen I\lettenlJ('hs , In Rumpler. IIclmut (Ilg.) Deutseher Bund und deutsche 

Frage IHIS IHM,. Europäische Ordnung. deutsche Pohtlk und gesellschattbcher \\andd Im Zelt 

alter der hlirgerlich nationalen Fman/lpatioll \\·ien. :\ Iund1l'1l 1990. ~ 76. 

16H Rumpkr Ckl11ce Ilir I\llttl'kuropa, '> 201 

t(,<) '>ked I\ktternich. ~ 156 

170 ()kchowskl. TIH11l1;1' I )Ie hltwid-.lung des I'rl'i;rel'ht.s In {)sterrelt'h hLS 1911' Fin Beltr,l!!; zur <>stel' 
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Metternichs zur Kontrolle und Beeinflussung der öffentlichen Meinung stützte sich 

auf zwei Säulen' die Zensur und die geheime Polizei. 

Grundlage der Zensur war bis 1848 das Zensuredikt vom 14. September 1810, das 

neben die weiterhin geltende Genera/-Zensur-Verordnung von 1795 trat.I;1 Franz 11. 

betonte in dieser allerhöchsten Entschließung seine Überzeugung, dass die "Lese 

und Schreib Freyheit besonders geeignet sei", zur "Verbreitung nützlicher Kennt

nisse, [. ] Vervollkommnung der Einsichten, verbunden mit der Veredelung der 

Gesinnungen" beizutragen und damit "das Wohl aller und der Einzelnen auf jedem 

Weg zu befördern". Da es aber "die obersten Regenten- und Vaterspflichten" nicht 

gestatten würden, "die Unterthanen am Geiste und Herzen [ ] verderben zu las

sen", sei es geboten, "Herz und Kopf der Unmündigen vor den verderblichen Aus

geburten einer scheußlichen Phantasie, vor dem giftigen Hauche selbstsüchtiger 

\'erfuhrer, und vor den gefährlichen Hirngespinnsten verschrobener Köpfe" zu be

wahren. Das Zensuredikt unterschied zwischen wertvoller Literatur und seichten 

\\'erken, die keine Nachsicht verdienen und mit voller Strenge zu behandeln seien. 

Das Ziel der Zensur sollte darin bestehen, Staat, Religion und gute Sitten vor pub

lizistischen Angriffen zu schützen. Dementsprechend waren unter anderem alle 

Schriften zu verbieten, "welche das höchste Staatsoberhaupt und deßen Dynastie" 

angriffen oder Kritik an landesfurstlichen Gesetzen und Verordnungen übten.172 

Ebenso wenig Chancen auf eine legale Veröffentlichung hatten \Verke, mit denen 

die Grundlagen des monarchischen Staatssystems infrage gestellt wurden.17 ' 

Zuständig fur die Loerwachung aller Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und sons

tigen Druckwerke sowie des Theaters war die Polizei- und ZensurhofsteIle, die 

direkt dem Kaiser unterstand und stets mit dessen Eingreifen in die tägliche Arbeit 

rechnen musste. 174 Daneben hatte die von Metternich geleitete Staatskanzlei bei 

der Zensur aller \\'erke mitzuwirken, deren Gegenstand staatsrechtliche oder poli

tische Fragen betraf.17' Auf diese Weise war sichergestellt, dass kein Werk gegen 

den \\'illen l\letternichs die Hürde der Zensur nehmen konnte. 

171 Hoefer. Frank Thomas Pressepolitik und Pohzelstaat I\letternlchs. Die Überwachung von Presse 

und politischer ()ffenthchkeit in Deutschland und den Nachbarstaaten durch das ;\Iatnzer Infor

matlombüro (!ln3 IH-IH) - 1\ lünchen u a. 19H3. S. 62, SkeJ: Metternich, S 139. Der Text der 

limdm/ijiir ,hi' I.CI/uIIK des CfJHU17t'I'SI'l/J Will flr tim BeIIe/l!lIm der CmJoren Ist abgedruckt In I\larx 

Zensur Im "ormärz, S 73 76. 

172 ~ 10 Zensuredikt vom 1-1 September UHO 

171 ,\\arx : Z ... n<;ur Im "ornürz, S 5-1. Sked \lctterOlch, S. j.j9f. 

17 -I :\hlrx : Zensur im \·orm<irz. S. 26 

175 \ 'gl. \larx, Juhus : Die Zensur der Kanzlei !\1etterOlchs, in : Österreichische ZCltschriti für Öffenth· 

ches Kecht I" 1952, S. 170 237 
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Neben diesen innerösterreichischen Vorkehrung-en bemühte sich :\letternich 

auch im Rahmen des deutschen Bundes um l\laf~nahmen wr Verfolgung- von libe · 

ralen und nationalen Strömungen 1819 wurde mit den auf sein Betreihen zustande 

g-ekommenen Karlsbader Beschlüssen die 111 Art 18 der Deutschen Bundesakte zu 

g-esicherte Pressefreiheit beseitil-,>1 Nach dem \Vartburgfest und der Ermordung- des 

Schriftstellers August von Kotzebue durch Kar! Lud\\ Ig Sand g-elang- es ,\Ietternich 

Im tschechischen Kurort Karlsbad, die deutschen Bundesgenossen zu elllem Vor 

g-ehen geg-en das nationale Treiben der Burschenschaften an den l ' niversitäten zu 

beweg-en .ll, l\lit ell1em dieser Beschlüsse wurden dIe auch als Bundespresseg-esetz 

bezeichneten "Pnmsorischen Bestimmungen hinsichthch der Freiheit der Presse" 

verabschiedet, die eine Präventivzensur aller Druckwerke über 20 Bögen vorsahen. 

Für Osterreich zog- dies kellle Anderungen nach sich, da ein den Beschlüssen ent 

sprechendes Zensursystem ohnehlll bereits in Kraft war.ll; In den folgenden Jahren 

mobilisierte l\Ietternich den Deutschen Bund immer wieder wr Durchsetzung des 

streng-en Pressegesetzes von 1819 Als in Baden unter dem Eindruck der französl 

schen Julirevolution Anfang 1832 dIe Zensur aufgehoben wurde, schntten Oster

reich und Preußen ein und erreichten elllen Bundesbeschluss, der das badIsche 

Pressegesetz fi.ir unvereinbar mit dem Bundespressegesetz erklärte. Großherzog

Leopold musste sich schließlich dem Druck beugen und sein liberales Pressegesetz 

wieder außer Kraft setzen 17M Im Juli desselben Jahres setzte ;\letternich die so

g-enannten "Zehn Artikel" durch, mit denen der Deutsche Bund dIe Reglerungen 

seiner l\litg-hedssta<lten nachdrücklich zur konsequenten Umsetzung des Bundes 

pressegesetzes auffordertei;') l\lit dem geheimen Hmir::;eT IlIjomwtlOlIshiiT'l schuf 

sich der Staatskanzler 1833 schließhch elll etTiZlentes poltzelstaatliches Organ zur 

l'berwachung der deutschen PublizIstIk und Offenthchkelt, d<ls ihm dIrekt unter

stellt war. IMIJ 

Eine lückenlose Unterbindung kritIscher \'eriifTentlichungen konnte,;elbst durch 

dieses Bündel von \Iaßnahmen nicht erreIcht werden. \\'ährend dem breIten Pub

likum von der Obngkelt als minderwertig angesehene lTnterhaltungsliteratur - wie 

et\va Ritterromane und RäubergeschIchten tatsächlich vorenthalten wurde, war 

es fi.ir die gebildeten Bürger nicht allzu schwer, sich Zugang zu Zeitungen und 

Büchern zu verschalTen, dIe der Zensur vcrfallen warenl'l Selll ZICI. die Entste 

176 RUlllpler Ch.lnce IHr 1\1ltteleuropa, S 20S 

177 ()Il'dH)W,kl I'.ntwlcklung, <,. 1271: 

17X 1'.Ill'llda. S . 110 

179 Iloekr I're"l"})oiItlk, S. S~; I\lliller, 'tilgen I )l'r I kutschl' BUlld IH I S lHI)I>. \ IUllchell 20(l1>, S lir. 

I HO 1\111lkr, S . 6~. vgl /-ur T'lligkut des I\Llln/l'r Inl'>rInallollsbur", ausllihrllch Ilot'lt'r I'Il's"'l'oiItd, 

lXI Skl'd 1\1l'tterl1lch, <, IId. RUlllpler eh'llltt' Ilir I\hlll'iellwp.l, S 27,,1" 
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hung einer bürgerlichen Öffentlichkeit zu unterbinden, konnte Metternich jeden-

1:1115 nicht erreichen. BIs 18-l8 hatte sich ein tief greifender Strukturwandel der 

Of1entlichkeit vollzogen: Die Politik des Kaisers und seiner Regierung war nun

mehr Gegenstand einer öffentlichen Diskussion gev>'Orden, die den \\'eg rur die 

Revolutton ebnete.'~2 Es war kein Zufall, dass die Pressefreiheit eine der ersten 

Errungenschaften der bürgerlichen Revolution war.I~' Ihre Unterdrückung hatte 

als Symbol des reaktionären Systems l\.letternichs den revolutionären \\'iderstand 

geradezu pr()voziert.'~4 

Die zweite Säule, auf der das System der Überwachung der öffentlichen l\.leinung 

beruhte, war die geheime Polizei. Die Staatspolizei sollte nicht nur Feinde der herr

schenden Ordnung ausfindig und unschädlich machen, sondern auch "die wahren 

Gesinnungen der L'nterthanen von Zelt zu Zeit mit Verlässigkeit" in Erfahrung 

bringen, um den Staat in den Stand zu versetzen, "angemeßene l\.laaßregeln ein

zuschlagen.""; Zu diesem Zweck sollte die Polizei "insgeheim nachforschen, was 

lIn Publikum von dem l\.Ionarchen und semer Regierung gesprochen werde".',~h 

\Ietternich und Franz 11. sahen in jeder öffentlichen Diskussion über die Stellung 

des :\Ionarchen eine Bedrohung derselben, die es zu unterbinden galt. ,x7 Im Visier 

der geheimen Polizei standen dementsprechend nicht nur verdächtige Ausländer 

und poten/iell staatsgefahrdende Geheimgesellschaften, sondern alle Untertanen. 

Em ~etz aus Spitzeln diente dazu, die in der Bevölkerung kursierenden politischen 

Ansichten m Erfahrung zu bringen. Zwar war die tatsächliche Zahl der Polizei

agenten und Konfidenten beschränkt und von der Bevölkerung überschätzt. lXX All

gegenwärtig waren die Spitzel nur in der Vorstellung der Untertanen, doch leistete 

diese imaginierte (Tberwachung sicher einen Beitrag zur Unterbindung kritischer 

AuGerungen über Kaiser und Dynastie. 'x '! Zu den Aufgaben der geheimen Polizei 

gehörte auch die Überwachung der Korrespondenz. Die von l\letternich eingerich

teten "Postlogen" öffneten jede auf dem Postweg durch die Habsburgermonarchie 

I ~2 Hoefi:r "trukturwandel." 92f. 

Pi.1 Dazu su Kapitel 71.1 

I X4 Hoeft.'r I'ressepohtik, S 177 

IX5 I'rä'lInhel der (;ehelmen Instruktion Perg-ens von 17X6, zitiert nach Oberhummer, Hermann, Die 

\\'ienc r POh/TI '\eue Beiträge I:ur Geschichte des Sicherheitswesl'ns In den Ländern der ehemah 

gen üsterreldllSch ungarISchen \lonarchle Bd 11 \\'ien 1938, S IH6 

1116 Cehelme Instruktion Pergens von 1786, § 2. 

lXi Fmerson, S. 11 

lXX ,\larx ; Zensur "n \'ormärz, S, H, Sked, !\letternich, S. 138, eint: Übersicht über den Per,onalstand 

lindet Sich hel Benna, S 231 233 

I H'I Fmerson, S 42 
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beRjrderte Sendung. Diese Briefuberwachung diente nicht nur dem AusspionIeren 

der Post fremder Gesandter - insbesondere während des \Viener Konf.,Tfesses -, 

sondern auch der Ansichten der eigenen Staatsbürger.l'iO 

Die von l\letternich angestrebte lückenlose Kontrolle der Äußerungen und Gedan 

ken der Untertanen konnte das polizeistaatliche System des Vormärz auff.,TflJnd seI

ner organisatorischen Schwächen nicht sicherstellen Doch Zensur und geheime 

Polizei, die gerade darauf abzielten, die äflentliche \leinung auszuforschen und 

Anf.,Tfifle gegen die herrschende Ordnung abzuwehren, schufen ein KlIma, m dem 

kritische Äußerungen über den Kaiser und die Dynastie stets von der Furcht vor 

emer strengen Sanktionlerung begleItet waren. \Vährend das materielle "trafrecht 

des Strafgesetzbuchs von IH03 dIe Gedanken der aufgeklärten Staats- und Rechts 

philosophie umsetzte, standen dIe Bestrebungen zur Übervvachung der l-ntertanen 

wieder ganz im Zeichen der absolutistischen Arkanpolitik. Eine bürgerliche Öffent

lichkeit, die das Handeln der Regierenden einer kritischen \Vürdlgung unterzogen 

hätte, lag nicht im Interesse Kaiser Franz' II. oder semes Nachfolgers rerdinand I. 

190 Zu ()rganls,1I101l lind \rhl'lhwelSe der Hne1liberwachlillg vgl 11l1h.ltschke. I Llrald I )Il' amtliche 

()rganlS'ltICHl der gehellllen Bneftiberwadlllng lind des diplomatlSc!ll"n <. 'llIlli-ellLhenslt's III {)sler 

rl'ich (Von den \nt:ingen hlS etwa lH70). In \hlll'dungell des Insliluls Ilir ()slerrl'ldllSche <';e 

sdllC·hls«lrsehlillg. I.:\\XIII, 197:;'''' 171 .1<)0 



2. DIE STAATSSC H UTZ D E LIKTE I M ST R AFGESETZ 

VON 1852 

Mit dem Str~f(I'Jetz iiber Verbrechen ulld schwere Polizeiiibertretungen von 1803, das 

IH07 auch in Salzburg in Kraft getreten war, existierte eine Kodifikation, die in 

weiten Teilen der l\Ionarchie ein einheitliches, übersichtliches Strafrecht und Straf

verfahrensrecht eingefuhrt hatte und fur das nächste halbe Jahrhundert in Kraft 

bleiben sollte. Zv,,'ar erfuhr das Strafgesetzbuch von 1803 einige kleinere l\lodifi

kationen und Ergänzungen in Form von gesonderten Verordnungen und Patenten, 

doch wurden im Vormärz keine tief greifenden Änderungen vorgenommen. Im 

Gegensatz zum Strah'erfahrensrecht, bei dem die Revolution sofort grundlegenden 

Niederschlag - etwa durch die Verwirklichung ihrer Forderungen nach Öffentlich

keit der Prozesse und Laienbeteiligung - fand,I'!1 blieb das matenelle Strafrecht von 

den Ereignissen des Revolutionsjahres 18..J:8 weitgehend unberührt. Kur einzelne, 

als hesonders rückständig empfundene Bestimmungen, wie etwa die Verschärfung 

von Freiheitsstrafen durch Ausstellung auf der Schandbühne, Stockstreiche oder 

Brandmarkung, wurden ahgeschafft. I"2 

Die Erlassung eines neuen Strafgesetzes durch FranzJoseph nach lTberwindung 

der Revolution war nicht durch ein Bedürfnis nach inhaltlichen Änderungen mo

tiviert, sondern entsprach einem Bestreben nach Rechtseinheit und Bereinigung 

der unübersichtlich gewordenen Materie. Bei dem mit kaiserlichem Patent vom 

27 l\lai 1852 kundgemachten Strafiesetz über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen 

handelte es sich daher keineswegs um ein neues Strafgesetz, sondern um eine er

gänzte Ausgabe des alten Strafgesetzbuchs von 1803.1"1 Das Strafgesetz trat mit 

1. September 1852 fur die gesamte Monarchie mit Ausnahme der Militärgrenze in 

Kraft. 

Auch hinsichtlich des Staatsschutzrechts entsprach das Strafgesetz von 1852 

im \Vesentlichen seinen Vorgängern. Dass Franz Joseph gegenüber dem Strafge-

1 '11 \\·lnkelhauer. Thomas Liherale Reformen Im ö,terrelchlschen :\eoahsolutismus - Der gesell 

,chafisge,chichtliche lllnterf.,rrund, In WeinzierI, Erika/ Rathkolb, Oliver/ Ardelt, Rudolf G. u.a. 

(Hg JU'lIZ und Zeitgeschichte ~ymposlOn,heiträge 1976 1993. Bd. 2 - \\'Ien 1995, S .1-12 

1'12 Ogris, \\'erner Die Rechtsentwicklung 111 Ci,leithanien 18"'8-1918, In Wandruszka, Adam l Urba 

I1Itsch. Petn (Hg.) Die Habsburgermonarchle 18-lH 191H Bd. 1I \'erwaltung und Rechtswesen 

\\'il'n 1475, S 56-11'. 

1 'n KaISerliche, Patent vom 27. ,\Iai 1852, RGBI 1852,:"oir 117, Ogns: Rechtsent\\'lcklung, S. 565. 
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setz seines Großvaters Fran;, II in dieser Hinsicht keinen Änderungsbedarf sah, 

vermag angesichts der Verfassungsentwicklung nicht zu überraschen. :\'ach dem 

eI1llhTültlgen Ende der konstitutionellen Phase war durch das sogenannte ~ylvester 

patent Ende IHS 1 die vollständige Restauration der absolutistischen l\lacht des Kai 

SlTS geiungen.I"1 lhs Staatsschutzrecht des <.;trafgesetzes von lRS2 entsprach der 

neoabsolutistischen ~taatsaufbssung. Zwar hielt es wie schon das Josephinlsche 

Strafgesetz und das ~trafgesetz n)!1 lR03 an der Trennung von Staats und Herr 

scherschut/. fest, doch \\urde weiterhin ein enger Zusammenhang zwischen dIe 

sen l\laterien gesehen . An der Spitze des im siehten lIauptstück des Gesetzbuchs 

geregelten politischen Strafrechts stand das Verbrechen des Hochverrats. lTnter 

diesen in § SR geregelten Tltbestand fielen Angriffe gegen dIe Existenz des ~taates 

als solchen. gegen seine Verfassung und gegen die Person oder die Regierungs · 

gewalt des Herrschers als Subjekt der höchsten Staatsgewalt 14; Als Verkorperung 

der Staatsgewalt stellte der Kaiser den Staat selbst dar. l
"" weshalb ell1 gegen seine 

physische Person oder seine Amtsausübung gerichteter Angnfr als \'erbrechen am 

Staat selbst verstanden wurde. Das politische Strafrecht erf~lsste aber auch AnhTfiHe. 

die sich weder gegen Freiheit oder physische IntehTfität des :\.Ionarchen richteten 

noch auf eine Hinderung an der Ausübung der Regierungsge\\.llt abzielten und 

damit die Sc!melle zum Hochverrat nicht überschritten Das 'itralrecht trug .lUch 

flir tbe \\'ahrung der dem Kaiser als SpItze des monarchischen Su.ltes gebühren

den höchsten Ehrfurcht Sorge.!" ; Der ll1 § 63 StG normierte Tltbestand der :\.1a

jest~itsbcleidlgung schützte das Ansehen des KaIsers als Träger der Staatsge\\ alt 

und stellte jede \'erlet/ung der gegenüber dem I\lonarchen gebotenen Ehrturcht 

unter Strafe In § 64 fand sich eine weitgehend analoge Regelung der BeleIdIgung 

der \lltglieder der kaiserlIchen JoamilIe. Der Schutz der Dynastie vor Ehrtllrchts

verletzungen leitete sich aus der erhabenen Stellung des \Ionarchen ab. da jede 

Beleidih'l.ll1g eines \lItglieds der Dvnastie mIttelbar als \erletzung der Ehrtllrcht 

gegenüber dem KaIser verstanden wurde. Ell1e \\-eitere Strafbestllnmung. dH.' der 

Unterdrückung von Kritik am Herrscher diente. war § 65. l nter diesen Tüthestand 

der Störung der öflenthchen Ruhe fIelen zum einen verschiedene Formen des l n 

gehorsams und des \Viderstands gegen die Obrigkeit. zum anderen auch die Auf 

relZlll1g zur Verachtung WIder die Person des Kaisers . 

1'11 RlIJl1pkr : Challte fHr J\llttl'kliropa. S 32.' . 
1 'I:; Ilye "tr'lfgesl"lz von IHS2. S . 67/-1 

1 '1(, ' ll'/lll'r Frledrich : (lslerreKh"ches St,l'ltsrl'chl. 1 kr "'IISl' I \\'icn 19119, S () 

1 ')7 II)"e Strafge'l'\z von 11-I.'i2. S . 736. 
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Der strafrechtliche Schutz des l\lonarchen war Ausdruck seiner erhabenen Stellung 

als ~taatsoberhaupt. Nach § 14 der l\1ärzverfassung von 1849 war der Kaiser "ge

heilihrt. unverletzlich und unverantwortlich"I'JH Diese Funktion als oberstes Organ 

des ~taates und \·erkörperung der Staatsge\\'alt kam dem KaIser freilich auch nach 

der Aufhebung der l\Iärzverfassung zu. doch bestand Im System des Neoabsolutis

mus."I'1 das von einer umfassenden Rechtsstellung des Monarchen in Gestalt ihrer 

gewachsenen Position aufgrund historischer Rechtstitel ausging. keme Notwen

digkeit.~1I1I Die Betonung der Heiligkeit. L'nverletzlichkeit und Unverantwortlich 

keit brachte den Kern des monarchischen Prinzips zum Ausdruck. wonach der als 

Triiger der :\h~iestät geheiligte l\lonarch die oberste Staatsgewalt selbstständIg und 

unabhiing-ig ausübte und keine weltliche Instanz existierte. vor der er zur Rechen

schaft gezogen werden konnte."1I1 

An der ~tellung des l\Ionarchen als Staatsoberhaupt änderte sich auch in der 

Zeit des KonstItutionalismus nichts. Durch das StotltJgnmdgeJet.::; z'on 1867 tiber die 

dllJtilJllIIg der Rq(II'nlJlgr lind JO//zldumgJgl'zmlt wurde der "geheiligte. unverletz

liche und u1l\erantwortliche" Kaiser als Träger der obersten Rehrierungsgewalt an-

191> ~ 14 der oktroYllTten Relchswrfassung flir das Kaisertum Österreich vom 4 ;\hlrz IR49. Rem IR49. 

's:r ISO 

199 D,,: \'cmendung des Hq .. 'Tifl~ .. AbsolutISmus" ist seIt der von Nicholas llenshalllosgetretenen Ab · 

",IutISmus Dcbatte umstntten (\gl. Henshall. 's:icholas l'he ;\Iyth of .-\bsolutism Change and 

('ontmuit)' In Earl)' ,\Iodern European :\Ionarchy. London, 0.ew Ynrk 1992) Kntislert Wird ins 

hesondere. dass er der realen pohtischen Entwicklung des 17 und IR Jahrhunderts nicht gerecht 

wird und als Epochenbez.elChnung I-U sehr auf d,e Ebene der Staatsbildung abstellt. (Für emen 

Cherhhck üher lhe Kontroverse vgl. Schilling. Lot/ur : \ 'om 0.utzen und :slachte" eines \ Ivthos. 

In Ders. [Hg 1 Ahsolutlsmus. ein unersetzliches Forschungskonzept ? Eme deutsch französischc 

B"anl-. :\lünchen 200H. ~ 13 31 : FreISt. Dagmar Absolutismus. Dannstadt 200H.) In dieser 

,\rhclt scheint das Festhalten am lkl..'Tifr..:S:eoabsolutismus" fur die Epoche ZWIschen IK'iO 51 und 

IKS') (,0 aher insofern gerechtfertigt, als Im Zusammenhang I11lt der Hehandlung des Delikts dcr 

\ Iall'\lätsbeleldll..'l.lngja gerade auf die rechtliche und politische Stellung des Kaisers abgestellt \\ ird. 

Ih KaISer ~mn/ . Joseph In dieser Zeit versuchte. absolut - ohne I\l!twirkung eines Parlaments zu 

re~'1eren. scheint der Bel.,'Tdl tragtahig lur Abgren/ung gegenüber den an d,ese Phase anschliet;en 

dcn ,\bschnltten seiner Regentschatt, die politISch durch Bestrebungen gekennzeichnet waren. lhe 

:\L1cht des K,uscrs durch die Bindung an eine Verf'lSsung und I\litwirkungsrechte emes Parlaments 

e!l1/.uschränken 

200 Brauneder. \\'i1helm Die \'erfassungsentwickluog m ÖsterrclCh lH48· 191B. m: RumpIer. Helmut l 

l rhal1ltsch, l'cter (Hg.1 Die Habsburgermonarchle IH4H 191R Bd \'ll Verfdssung und Parlamen 

t'trlSmus. I . ' Il'''band Verf"ssungsrecht, \'erfassungswlrklichkelt. Zentrale Repräsentativkörperschaf 

ten \\'ien 20011 S 140. 

2111 Rotteck,larl von \\'eleker, earl (Hg.) Das ~taats LeXikon Encvklopädie der sämmtlichen <'taats 

wlSsenschafien tur alle '>tände. Bd 9. .-\Itona 1H47, <, 173 
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erkannt~fl2 Die konstitutionelle Beschränkung des Monarchen bedeutete mcht den 

Verzicht auf seine alleinige Souveränität. Er hatte der herrschenden staatsrechtlt 

ehen AutElssung nach aus eigenem \Villen seine monarchische Gewalt durch eine 

Mitwirkung des Volkes an der Regierung beschränkt, dieses aber keineswegs zum 

TeIlhaher uer Staatsgewalt erhohen.~fI Die brlassung einer Verfassung entsprang 

einzig seiner eigenen Machtvollkommenheit. In der Unverantwortlichkelt und Un 

verletzlichkeit trat deutlich zutage, dass die Habsburgermonarchie auch nach dem 

Ende des Neoahsolutismus weiterhm em monarchischer Staat warYJ~ Das mon 

archische Prinzip der Personifizierung des Staatswillens durch den Herrscher bil 

dete auch im Konstitutionalismus die staatsrechtliche Grundlage der ~10narchle. :o5 

Franz Joseph selbst akzeptierte die Idee der <'ouveränität des Volkes auch nach 

11'67 nie 2f1b 

In dem Präuikat "geheiligt" klang die Vorstellung vom göttlichen Ursprung le 

hritllner monarchischer Herrschaft nach.cfI" Franz Joseph selbst war von semem 

Gottesgnauentum fest überzeugt und von der "Heiligkeit" der ~Ionarchie durch

drungen,2f18 \\'as nicht zuletzt durch Jen bewussten Rückgriff auf uie Formel ,,\'on 

Gottes Gnaden" in seiner offiziellen Herrschertitulatur zum Ausdruck gebracht 

wurde."''! Der junge Herrscher machte damit deutlich, dass ule Legltlmlt,it <;emes 

Throns uirekt von Gott abgeleitet \\'erde unu die Quelle Jeder Autorität daher 

nicht etwa das Volk, sondern der Kaiser "von Gottes Gnauen" sei .2lU Das mo 

202 ,·\rt I SLlats/.,'TUIHI~eset/ \om 21 I )e;.emher 11-167 üher d,e Ausühung der Ref.,'1{'mngs l;nd \ o~'zu!.,'S · 

~e\\'alt , R(;Bl IX()7, :--:r I.JS . 

203 Te/.nn, S X. Raul'hherg, lleillrIch (>SterreldllSche Bürgerkunde 2 .• \1It1 \\' ien 1912 , S 33 

204 Te/.nn, S 109 

205 \ htller, '>tebn Der KonslItllllOnal"nlLls )n der Hahshurgermonarchll' Siehzig Jahrl \ 'erfassungs 

d"ku.sSlon in "Ci,lt'lthanien", in Rlllllpkr, Ilell11ut l rh,mllsl'h. Petn (Hg ) Die fbhshurl:ennn · 

narclm' IX4X 191X Bd . VII \ 'erl'lssung und Parlall1l'nLlrisl11l1s . I Teilhand . \ 'ert!ssungsrel ht , \'cr 

h"ungswirkhchkeit, Zentrale RepfÜsentatl\kiirpersch;ltten \\ len 2000, '> II 

20() Beller, Ste\en han/.Joseph . Eine Biographie. \\'ien 1997, S. 52 

207 Rallchhng. '> 79 

20H Rumpkr Chance flir \ litleleurop;l, S . 305, ll'lnlSch, Ernst l ' rhanllsch, Petn (,rundLll:l'n und 

Anl,ingl des \'nl'lnswesens, der Partl'len und \'erbcinde 111 der f Llbshurgl'flnon'!rchll' in RumpIer, 

Ilelllluv l ' rhanitsdl. Peter (llg.) Dil' llabsburgnlllonarcllll' 1/i4X IlJIK Hd \ 111 P"ht"dll' ()fTlnt 

Ilchkl'lt und ZI\'Ilgesellsdwli 2 I( .. dhand · \ 'l'1elI1l', Partl'ien und Inll'rl'ssl'll\l'fb,inde als T"lger der 

p()htl~chen Partl/.ipatlon \\ len 2006, 'i , 211. 

20<) Vgl Kaiserhches Patent VOIll 2 Ikcl'lllher IH.JH, WOllllt Sl'. k k . :\ hljestat. ";lIst'r Funz .I"seph I , 

allen Viifkern der I\lonardlle Allerhiit'hstlhrl' I'hronbestel/.,'1lng \erkünden, R( ;lll 1~4<), '\r I 

210 l rhanltsl'h, Pete, Plumhst \1\th and :--Jallon;llist Rl'alitil's Thl' l)Ynastll \"th of tlw II .lhsburg 

\\onardlY a I'utde ".xl'ITlSe in Ihl' Crl';lIlon of Idl'ntlt\ I, In l\ustrian llistorv \earho"k XXX\ , 
2004, '> 10(, 
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narchische Prinzip des Staatsrechts beruhte allerdings im 19. Jahrhundert nicht 

mehr auf dem Glauben an das alte Gottesgnadentum im Sinne einer Stellvertre

tung Gottes durch den König, der damit gleichsam eine sakrale Stellung einnahm. 

Selbst die Restauration der Heiligen Allianz hatte nicht auf das Gottesgnaden

tum mittelalterlicher Prägung zurückgegriffen, sondern den Begriff der Legitimität 

eher als politisches Schlagwort gebraucht denn als heiliges Gesetz.211 Gemeint 

war vielmehr die göttliche Berufung der Dynastie zur Beherrschung der Länder 

und \"ölker, die von keiner weltlichen Autorität abhängig war. Das Recht des 

l\lonarchen, die Staatsgewalt aus eigener Machtvollkommenheit, also nicht auf

grund eines l\Iandats eines anderen Staatsorgans oder des Volkes, auszuüben, be

ruhte auf dem historischen Prozess, der die Rechtsstellung der Dynastie begründet 

hatte.m 

Rechtlich kam dem Prädikat "geheiligt" keine Bedeutung ZU.'ll Die "Heiligkeit" 

entzog sich einer juristischen Definition und beschränkte sich staatsrechtlich auf 

die Ablehnung einer Ableitung der kaiserlichen Gewalt von einer Übertragung der 

Souveränität durch das Volk.214 Zum Teil wurde die Betonung der "Heiligkeit" in 

Art. 1 des Staatsgrundgesetzes auch als Synonym fur die Unverletzlichkeit inter

pretiert.m 

Die Unverantworthchkeit des Monarchen betraf den Kern seiner verfassungs

mäßigen Stellung. Als oberstes Organ des Staates war er niemandem Rechenschaft 

schuldig, kein anderes Organ konnte ihn fur seine als Staatsoberhaupt oder als 

Privatperson getätigten Handlungen zur Verantwortung ziehen.216 Die Unver

antwortlichkeit fand ihren Ausdruck in erster Linie in der verfassungsrechtlichen 

Staatsorganisation und der Exemption des Staatsoberhaupts von der Straf- und 

Zivilgerichtsbarkeit. Den Kaiser persönlich vor ein Gericht zu laden wäre nicht 

nur in \\'iderspruch zu dem Prinzip gestanden, dass die gesamte Gerichtsbarkeit 

in seinem Namen ausgeübt wurde, sondern wäre auch nicht mit seiner erhabenen 

\\\irde vereinbar gewesen.217 Das dem Monarchen zukommende Privilegium der 

strafrechtlichen Unverantwortlichkeit entsprach zudem der berechtigten Erwar-

211 Brunner . .., 181 

212 \llschler, Ernst l ;lbrich.Josef(Hg.) Oesterreichlsches Staatswörterbuch. Handbuch des gesamm

ten österreich ischen öffentlichen Rechtes. Bd 1I / 2. - Wien 1897. S. 1696. 

213 le/ner.S . II . 

21 ~ ' Ie,mer, S. 10; Hauke. Franz: Die geschichtlichen Grundlagen des !\.lonarchenrechts. Ein Beitrag 

"ur Bearbeitung des österreICh Ischen "'taatsrechts \\'ien. LeipZig 189~. '>. 130f. 

215 \ 'g l. llbnch. Josef: Das österreich Ische Staatsrecht - Tübingen 1909, S. 72, 1\1lschler Ulbnch. 

Bd. 1I 2, S 1696 

216 l'e"ner.'" 101 

217 Bluntschli,J ohann C['lspar] Aligememes Staatsrecht. 6. Aufl. Stuttgart 1885, S 206 
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tung-, "daf~ niemand getreuer die Gesetze befolgen werde als derjenige, der sIe 

erlassen hat, und in der ErkenntnIs, daß der Glanz der Krone nicht durch ~trafver

j()lh'lll1g- getrübt werden dürfe" m 

DIe lTnverietzlichkeit des KaIsers Emd in seinem strafrechtlichen Schutz un 

mittelbaren Niederschlag-.21 " Angriffe auf seine körperliche Integrität wurden als 

f lochverrat geahndet, Verletzungen der seiner Person geschuldeten Ehrfurcht als 

l\IaJCst~itsbeleidlgung Der Schutz, den das Strafrecht der Dynastie als solcher ge 

währte, wurde 111 den Bestimmungen zum Schutz der ell1zelnen l\litglieder des 

Herrscherhauses zur Geltung gebracht.'!() DIe Bestimmungen über Hoch\'errat und 

l\L~estätsbeieidlh'lll1g bekräftigten somIt Pflichten der Untertanen, die SIch "aus 

dem Bestand der monarchischen InstitutIon als der obersten staatlichen Organisa 

tionsform" ergaben.221 

2.1 HOCHVF.RRAT 

Das in § 58 ~tG normierte Verbrechen des Hochverrats umfasste mehrere \ er

schiedene Tatbestände, deren Gemeinsamkeit darin lag, dass sie gegen den Staat 

gerichtet waren. Geschützt wurde in erster LlI1ie das Kaisertum Österreich, 111 et 

was eingeschränktem lmfang auch der deutsche Bund. Das Objekt, g-egen das sich 

der Angriff richtete, war entweder die Existenz des Staates als solche - also seine 

innere oder äußere SicherheIt, ~elbstständigkeit oder dIe Integrität sell1es Staatsg-e

biets ,seine Verfassung- oder der Herrscher '" Hier soll nur auf den leuten Aspekt 

dieses Delikts ell1geg-ang-en werden, dIe Ang-nfTe auf dIe Person des halsers. Die 

entsprechende BestImmung- des § 58 lit a lautete: 

/)aJ /t'rhrcdll"ll dl'J }ffldl1'l'na/f,1 h'gdll ~ur d~t"/I" 1I"/t'l7I,,"ml. 

tl) zt'ot!lIrdl ,ht' PCrJOII dfJ AtII,l"rJ all KiJ!pa. Gl'Jlllldlll'll fldn I'in/lt'll urlt't.::.t oder gd/ihrdet. 

odn i'lill' I'cdlllld/'nmg da AIIJühuIIg .l'i'lIII'r Rtglt'ntllg.IHdlt" ht7L'1rkt 7t','rdt"ll .1011. ~ , 

Geschützt war nur der regierende halser von Österreich, an den übrig-en \ Ittg-Ite 

dem des kLuserlichen flauses oder fremden Staatsoberh:iuptern konnte das Deltkt 

21 H Ulhrich Staatsrecht, S 72, 

219 Rauchlwrg, <; . 79, 

2201 "luke, S , 121 , I\llSchler, Ernsl / l'lhnch, .lost'!' (1Ig,l: Oesterrelclllsd1t'S St;latS\\llrtcrbud1 1I,I11d 

huch des gesal1l111 leJ1 iistl'l'reKhisdwJ1 iltJe11lhchl'I1 Rechte, Bd 11 1 \\ Il'J1 11'91>,:" 2<)~ 

221 Il.1I1kl', S , 121 

222 Ilye , Straf~t'sl'l" 'OJ1 IH52, <;, (,7H 
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nicht hegangen werden. Die Tat konnte durch jede Handlung verwirklicht wer

den, die sich gegen die geschützten Objekte richtete. Gegen Körper, Gesundheit 

oder Freiheit gerichtet waren alle tätlichen Angriffe, durch die Lehen, körperliche 

Intq.,rrität oder die physische Freiheit des Kaisers bedroht wurden. \Vie aus dem 

\Vortbut hervorgeht, der auf eine Verletzung oder Gefährdung abstellt, musste der 

Angreifer sein Ziel nicht erreichen, um sich des Hochverrats schuldig zu machen. 

Dementsprechend wurden schon die entferntesten Vorbereitungshandlungen als 

vollendetes Verbrechen bestraft, dIe l\Iöglichkeit des Versuchs der Tatbegehung 

war somit ausgeschlossen.22 ' 

\'erletzungen von Ehre und Ansehen des Kaisers fielen nicht unter den Tat

bestand des Hochverrats, sondern unter den der Majestätsbeleidigung nach § 63 

StG Da dieser Tatbestand auch persönliche Beleidigungen des Kaisers umfasste, 

'itellt sich bel tätlichen Beleidigungen die Frage nach der Abgrenzung zwischen 

den beiden Delikten. Diese fielen nur so lange unter den Tatbestand der Majestäts

beleidigung, solange sie nicht zu einer unmittelbaren Handanlegung an den Kaiser 

oder einem tätlichen oder gewaltsamen Angriff auf seine Person ausarteten. Sobald 

Gesundheit oder körperliche Integrität des Herrschers gefährdet wurden, war der 

Ani-,rriff als Hochverrat zu bestrafen. Das eventuell ebenfalls verwirklichte Delikt 

der '\l~iestätsbeleidigung war nicht gesondert zu ahnden.o2~ 

Gemäg § 59 StG war jeder, der sich einer der in § 58 lit. a bezeichneten Hand

lungen schuldig gemacht hatte, mit dem Tod zu bestrafen. Der Angriff auf das 

Staatsoberhaupt war damit die mit der höchsten Strafe bedrohte Variante des 

Hochverrats. DIe §§ 60 und 61 StG sahen eine Pflicht jedes Untertanen vor, hoch

verräterische Unternehmungen zu verhindern oder der Behörde zu melden. 

Der erhöhte Schutz, der dem l\lonarchen durch das Strafrecht zuteilwurde, war 

Ausdruck der herausragenden Stellung, die der Kaiser in der l\lonarchie einnahm. 

DIeser Schutz kam dem Kaiser als Träger der Staatsgewalt und persönlichem Re

pr~isentanten des Staates zu. Hochverrat waren aber nicht nur Handlungen, die 

sich auf dIe Stellung des Kaisers als Staatsoberhaupt bezogen, sondern auch alle 

gegen den Kaiser als Privatperson ohne Bezug auf seine Amtsgeschäfte gerichteten 

Anwifle. Einzige Voraussetzung war die Stellung als regierender Kaiser. l\lit der 

Abdankung erlosch daher dieser besondere strafrechtliche Schutz.7
"' Die Einbezie-

~~3 II)l StrafgcsclL von IH'i2 . .., 6/l-1, 1 lerhst, Eduard Handhuch des allgememen österreICh Ischen 

"'tralrt:chts. :\llt RückSIcht auf dIe BedürfrlIsse des "tudlums und der :\nwendung. Bd. 1: \'on den 

\ 'erhrt:chen 6. :\utl \\'ien 1/l7/l, S. 189 ;)anka, Kar! Das österreICh Ische Strati-echt ~ Prag, Leipng 

IHH-1, .., 3:1-1 

22-1 1 he "'tratj.:est:!/ von 1/l52, " 7-13. Herbst: Handbuch, S 158. 

~:15 Fingn J\UhrtlSt · Das Stratrecht "'v,tematlsch dargestellt Bd 2.:1 :\ufl Berlin 1910. 
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hung von AnRJ"iffen auf die Person des Kaisers in die Normierung des Hochverrats 

bezweckte somit in erster Linie die Sicherstellung der staatlichen Handlungsfahig

kelt Die erhabene Stellung der Person des Monarchen wurde demgegenüber m 

erster LInie durch den Tatbestand der Majestätsbeleidif.,rtlng geschützt. 

22 l\lAJESTÄTSBELEIDIGUNG 

Die '\lajestätsbeleidigung war auch im Strafgesetz von 1852 als eigenständiges De

likt normiert, das In keinem Zusammenhang mit der allgemeinen Ehrenbeleidl

f.,rtlng von Privatpersonen stand. Die Majestätsbeleidigung war ein politisches De

likt, denn Gegenstand der Verletzung war nicht die Person des Staatsoberhauptes 

oder dessen Ehre, sondern die personifinerte Staatsgewalt.22h Die :\Iajestät bezeich

nete die höchste \Vürde, in der die dem Staatsoberhaupt zukommende souverane 

Staatsgewalt ihren äußeren Ausdruck fand.??i Der besondere strafrechtlIche Schutz 

der Majestät des Monarchen diente dem Schutz dieser alle anderen überragenden 

Stellung und war Ausdruck der absoluten L-nverletzlichkelt, L'nantastbarkeit und 

Cnverantwortlichkeit des Souveräns."H Em monarchischer Staat konnte nur auf 

der Anerkennung der Heiligkeit der gesetzlichen Ordnung und dem Gehorsam 

gegenüber dem Staatsoberhaupt beruhen Konsequenz dieses Gehorsams war die 

Untertänigkeit, die sich auch im dem Staatsoberhaupt entgegengebrachten Verhal

ten ausdrücken musste2'~ Daher musste jede der gebotenen Ehrerbietung wider

sprechende Handlung unter Strafe gestellt und verfolbT! \'.:erden. Daraus erklären 

sich die hohe Strafdrohung und die konsequente Verfolgung harmlos erscheInen

der Äußerungen der Untertanen. 

2.2.1 Der ol?jektrz'e Tatbestalld 

Der das Verbrechen der Majestätsbeleidigung normierende § 63 StG lautete: 

IVcr {he EllIjitrch/ gi'gt'll dm KalIfr ur/t'/z/, c.r gCJdu'hf {hi'J dunll /,t'rsolillCht' Ht,/t'/{hgulIg, 

durch q!/i'lI/lIch oder 1'or IIIdlTt'rm I,i'ulm z'orgt'brmJI/t' SdlllllihulIgt'lI, l.{i:l'/t'nmgm od,.r I i'r 

J/,otlllllgm, dlln!1 [)n/c!nvt'rkc, fl,flllhcdu/ig odt'! 1't'r/m'llu/lg"Oll bi/dl,dlt'l, f)(/nld/II/1gm od,.,. 

226 \\'ascr: Da, \'l'rbrechen der I\hlll',Uhbeleidi/,,'ung, In AlIgt.'mt.'lIll' iisterrt'ldllScht.' (;<,rtl'h" Zeitung 

IV, IK:i:l, Nr 11 

227 Fbcnda, Nr. 41. 

22H Ulbnch, S 72: Ilye Stl afgl'Sl'I/. von IH52, S. 736 

22<) \\'aser, Nr. ·11. 
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SchJ?j1C1/, mac/lI sich des Verbrechens der lIIcy'estiits-Be/eldigung schuldig, und ist !ml schwerem 

Kerka ,'Oll eil/em bü zu jiiJy Jahrl'll zu beslraft" 

Zum Objekt dieses Verbrechens erklärt das Gesetz die Ehrfurcht gegen den Kai

ser. Geschützt wurde nur die Person seiner Majestät des Kaisers von Österreich, 

im Zeitraum dieser Untersuchung von 1848 bis 1916 also Kaiser Franz Joseph. Ob 

sich dIe Beleidigung gegen den Kaiser als Staatsorgan bzw. gegen seine Amtsfuh

nmg richtete oder gegen den Monarchen als Privatperson, spielte keine Rolle. Die 

Trennung in cnillm lacse males/atis und cnlllen laese 7'meratlollis war dem Strafgesetz 

von 1852 unbekannt. Die Majestät des Herrschers wurde als untrennbar von seiner 

Privatperson angesehen.2111 Jede Beleidigung der Person des Herrschers verletzte 

daher die dem Kaiser geschuldete Ehrfurcht. Auf die Kaiserin, den Thronfolger 

und alle übrigen l\1itglieder des kaiserlichen Hauses war die Bestimmung des § 63 

ebenso wenig anwendbar wie auf bereits abgedankte Herrscher. Beleidigungen 

dieser Personen waren ausschließlich nach § 64 strafbar. Das gleiche galt fur ver

storbene Kaiser, deren Ehre und Ansehen nach ihrem Tod ebenfalls nicht mehr 

vom Tatbestand des § 63 erfasst wurde.211 

Da dieser besondere Schutz den Mitgliedern der österreich ischen Dynastie 

vorbehalten war, fielen Angriffe gegen Ehre und Ansehen der Souveräne fremder 

Staaten nicht in seinen Anwendungsbereich. Diese waren lediglich nach den all

gemeinen Vorschriften als Ehrenbeleidigung strafbar 212 Nur wer sich an Körper, 

Gesundheit oder Freiheit eines fremden Staatsoberhaupts verging oder dieses an 

der Ausübung der Regierungsgewalt hinderte, riskierte eine Verurteilung von bis 

zu funfJahren - bei erschwerenden Umständen zehn Jahren - Kerkers wegen Stö

rung der öffentlichen Ruhe nach § 66 StG.211 Allerdings war nicht jeder fremde 

Sou\'erän nach dieser Bestimmung geschützt. Sie erstreckte sich nur auf dIe Ober

häupter der Staaten des deutschen Bundes und anderer Staaten, in deren Gesetzen 

dIe Gegenseitigkeit vorgesehen war, was nur fur Russland zutraF14 In der Praxis 

der Gerichte spielte dieses Delikt kaum eine Rolle, da Delinquenten, die sich in der 

österreich ischen l\lonarchie einen solchen Angriff zuschulden kommen ließen, in 

aller Regel an den betreffenden Staat ausgeliefert wurden.m 

2~O Hve '>trafgeseu von IH52, S 742 

2~1 Ehenda,~. 7~3[ 

232 Ehend.l, '> H02. 

2~3 ~ 66 ~tC erkUrte alle nach § 5H '>tC .lb Hochverrat defInierten Handlungen !Ur den Fall, dass 

,ie "eh nicht gegen llte österreIch Ische I\lonarchH! oder deren Kaiser, sondern gegen bestimmte 

fremde ~taaten oder deren Oberhäupter richteten, !Ur strafbar als Störung der öffentlichen Ruhe. 

234 Yerordnung des .Iustizministers vom 19. October IH60, RCBI 1860, Nr 233. 

23:; Herhst Handbuch, S. 201. 
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Als \IaJestätsbeieidihTung galt,ede Handlung, die geeihrnet war, die Ehrfurcht gegen 

den Kaiser zu \erletzen. Dazu zählte selbstverständlich jede persönliche Beleidi

gung des 1\1onarchen. Eine solche setzte die Gegenwart des Kaisers voraus und 

konnte durch - von diesem wahrnehmbare - \Vorte, Gesten oder sonstige Hand

lungen begangen werden. Die tätliche Beleidih"llllg des Herrschers fiel jedoch nur 

so lange unter den Tatbestand der :\hjestätsbeleidigung, als sie nicht die Schwelle 

zur unmittelbaren Handgreiflichkeit überschritt. Als persönlIche BeleldihTUng straf 

bar waren beispielsweise Beschimpfllllgen und BeieidihTlJngen, die dem Kaiser etv. d 

bei einer Audienz oder bei einer sonstigen persönlichen Begehrnllllg IIlS Gesicht 

gesagt wurden. Persönliche Beleidih"llllgen FranzJosephs oder von :\Iltgliedern des 

kaiserlichen llauses waren selten und sind in den überlIeferten .-\kten des ':lalzbur 

ger Landesgerichts nicht belegt Dies könnte zum einen dar~1Il liegen. d,lss der KaI

ser in der Salzhurger Provinz flir seine Cntertanen seltener greifhar war als III \\'ien 

oder etwa 111 Ischl. wo er regelmäßig die Sommermonate verbrachte. Zum anderen 

w~ire eine Beleidih"llllg des Kaisers anlüsslich e111es seiner Besuche In ':lalzburg den 

anwesenden SicherheitskrMten kaum verhorgen geblieben. was wohl Viele poten

zielle Täter dmon abgehalten haben dürfte, ihrem l 'nmut Ausdruck I:U \ erleihen 

~o lieferten Besuche des Kaisers zwar oft Gesprächsstoff und waren insofern An

lass nir beleidigende Bemerkungen über ihn. ehrflm:htwerletzende ÄuEerungen 111 

seiner Gegenwart lassen sich aber nicht belegen. 

Die per~önliche Beleidih"lrng des Herrschers war nur eine :\ löglichkeit der Be

gehung des Verbrechens der l\ h~jest:itsheleidih"l111g. [n der PraxIs \\ eit bedeutender 

waren die übngell 111 ~ 63 genannten Begehungsformen der ~chnühungen, Lis 

terungcn und Verspottungen. Unter Schnühungell \'t~rstand d,ls Gesetz Schimpf 

worte und alle Äußerungen. durch die der Kai~er ehrenrühriger 1 Iandlungen be 

schuldihrt oder durch die in irgendeiner \\'eise \'erachtung gegen ihn an den Tag 

gelehrt wurde I,1isterungen hingegen waren solche Augerungen. die dem Kaiser 

grohe L'l1\ollkommenheiten in sittlichen Belangen \'onvarfen oder ihn sch:indli· 

eher Dinge beschuldihrten. Der \\'ahrheitsbewels und der BeweiS der C;utgbubig 

keit waren al1sgeschlossen.~'6 Der f\ngeklahrte konnte sich daher \\'eder durch den 

NachweiS der Richtigkeit seiner Von\'ürfi..' noch damit verant\\'orten, tbss er .111 

deren Richtigkeit geglaubt habe l ;nter Verspottungen schliemlch wurden solche 

Augerungen verstanden. durch die die Person des Kaisers oder einleine seiner 

Eigenschaften verüchtlich dargestellt oder lächerlich gemacht \\unlen. Das Lan 

desgericht Salzhurg verzichtete auf'eine L1nterseheidung der einteInen 111 ~ 63 ge 

nannten Begehungst<>rInen und begnü/-,rte sich in der Regel mit der Feststellung. 
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durch dIe Äußerung oder Handlung des Beklagten wäre die Ehrfurcht gegen Seine 

;\h~jestät den Kaiser verletzt worden. Die Aufzählung der Begehungsformen in § 63 

wurde von der Rechtsprechung nicht als abschließend betrachtet.2.17 Daher begrün

deten auch Tnhandlungen, die weder als persönliche Beleidihyung des Kaisers an 

gesehen noch unter den Begrifrder "Schmähungen, Lästerungen oder Verspottun 

gen" subsumiert werden konnten, den Tatbestand der Majestätsbeleidihyung. Jede 

Handlung, die eine Verletzung der dem Kaiser geschuldeten Ehrfurcht enthielt, 

bei,'Tündete dieses Verbrechen Y8 Auch eine Kritik am Kaiser oder seinen RegJe

rungsakten konnte den Tatbestand erfullen, wenn sie in einer Form vorgebracht 

wurde. die mit der Achtung der \\'ürde des Herrschers unvereinbar war.2J·/ 

Der Tatbestand der ~hjestätsbeleidigung ging über den der allgemeinen Ehren 

beleidigung hinaus, da der Begriff der Verletzung der Ehrfurcht weiter verstanden 

wurde als jener der Ehrenbeleidii,yung.o~1J Die dem Souverän geschuldete Ehrfurcht 

ging über das ~Iab der gegenüber der Ehre von Privatpersonen gebotenen Rück

sicht \veit hinaus. Er war aufgrund seiner über alle anderen erhabenen Gröge, 

\Yürde und l\Iacht, die seine ~Iajestät ausmachten, Gegenstand der höchsten Ach 

tung Die l'ntertanen waren angehalten, alles zu unterlassen, was dieser erhabenen 

Stellung widersprach.w Neben allen denkbaren Äußerungen ehrfurchtsverletzen 

den Charakters zählten dazu auch entehrende Handlungen an Statuen, Büsten 

und Porträts des :\Ionarchen.w So konnte etwa das Verhängen eines Porträts des 

Kaisers in emer Gaststube als l\:Iajestätsbeleidigung angesehen werden, "sobald die 

Verhüllung des BildnIS unter Cmständen geschieht, welche dann die :\Iissachtung 

oder \ 'erspotung der dargestellten Person Se,cer ~lajestät von Seite des Thäters er · 

kennen Iaf;en" W Auch abfällige Äußerungen über vom Kaiser verliehene Aus

zeichnungen oder ;\Iedaillen konnten eine ;\lajestätsbeleidigung begründen.m So 

~\ /" Kntl,ch gegenüher die,er PraxIs : C;eyer [.-\u'.'11't : Einige lkmerkungt:n zu der l.ehre \"on dem 

\ 'erhrechen der \ lajest,itsheleldil-,'Ung. in ' .-\lIgememe österrelC"hische (;enchtsZeltung X\'II 11\66. 

"\r '11\ 

21!-i 11) e ~trafgnetz \"On IH52. <., 75-1 756 : Erkenntnisse des Ohersten Genchtshofs vom l..Juli. Z. 65'1'1, 

llpd vom 20. Oktoher 11\51. Z . 110-10. m Herhst . Eduard Die grundsiltLhchen Entscheidungen 

des k k. ()hersten Gerichtshofes über zweileihalte Fragen des allgemeinen österrell'hl"hen <;traf 

rechts ., Auil \\' ien 11\51\. <; -16 

~.v) \raser :-';r. -12 . 

~-10 I krbst Handhuch, S. 166 

~-1 1 Ilye ~trati?:eset'- \"On 11-152. ~ 716 

2-12 Fht:nda. S. 756. 

2·1:\ <.,1 , \ ~tratakten , Fasz. -1 , IH53, 0:r 2-12 (Kar! Gruher) . 

2-1-1 1 ntsdlt'idung des Ohersten GerichhllOfS \"om \0. :-';ovember 11-199, Z. 101-16. in : Entscheidungen 

des k k Obef'ten Cenchts als Cassatiollshofes, N E, Bd 11 . Wien 1901. 0:r 2-109. 
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wurde 1903 111 Salzburg ein Verfahren gegen einen gewissenJosefSchappacher ein

geleitet. nachdem er 111 einem Gasthaus in Dorfgastein ell1e vom Kaiser verliehene 

"Kriegsjubiläums Erinnerungsmedaille" als "Schnapsstern" bezeichnet hatte.245 

Der 'Eltbestand des § 63 erforderte nicht unbedinf.,Tt ein positives Tun, sondern 

konnte unter Cmständen auch durch ein bloges Unterlassen verwirklicht werden, 

sofern durch das Verhalten ein l\1angel der schuldigen Ehrfurcht bezeugt wurde.'16 

Begründet wurde diese Ansicht mit einer alle Untertanen treffenden Rechtspflicht, 

alle Handlungen zu unternehmen, die der höchsten \Vürde den ihr gebührenden 

Ausdruck der Anerkennung gewährten W Reine Unhöflichkeiten, wie das ~icht 

Ziehen des Hutes oder das "itzenhleiben vor dem vorübergehenden 1\lonarchen, 

waren aber nicht strafhar.7.> In den vorliegenden Akten des Landesgenchts Ist 

kell1e Vemrteilung wegen einer bloßen Unterlassung überliefert, was auf eine ge

wisse Zurückhaltung der "traf\'erf()lgungsbehörden schliegen lässt 

Dennoch konnte schon durch demonstratives Sitzen bleiben bel der passenden 

Gelegenheit ein Protest geäuf~ert werden, der durchaus die Aufmerksamkeit der 

Behörden zu erregen vermochte So war es ausgerechnet bei einem \·on den Ve

teranen-Vereinen der Stadt veranstalteten Fest zu Ehren des 70. Geburtstags des 

Kaisers am 5. August 1900111 der Salzhurger Restauration "Elektnscher Aufzug" zu 

einem Z\vischenf:lll gekommen, der die herrschende patriotische Stimmung trübte. 

Wie die Salzbllrgl'l1l'1ill"g in einer NotiZ über die Feierlichkeiten entrüstet berich 

tete, hatte sich eine Tischgesellschaft zu dem ,",est verirrt. "die es mcht der 1\1ühe 

werth f:ll1d, bel der Volkshymne von dem Stuhle aufzustehen. sondern gerade pro

vocirend, zum Aergernisse aller anderen Anwesenden. sich in den Tisch hll1ein

lümmelnd, sitzen blieb".24~ Die Stadtgemeindevorstehung bemühte sich daraufhin. 

die Namen der sechs Personen in Erfahrung zu bringen. was Jedoch nur in Bezug 

auf zwei Schriftsetzer einer Buchdmckerei gelang. Denn obwohl kell1e \\'eiteren 

Begleitumstände gegeben waren. die gegen die dem Kaiser geschuldete Ehrfurcht 

verstogen h~itten. v,,'ar auch flir den Bürgermeister, der sich veranlasst sah. das 

I,andespräsidium als oberste Sicherheitsbehörde über die Vorflille zu unterrichten . 

.,gewif~, daß dieses \"erhalten hrroßes Argerms hervorgerufen hat" Dennoch hatte 

dieses Verhalten kell1e Konsequenzen Ilir die "chriftsetzer und i11fe Kumpane. denn 

dem Landespräsldilim schien eine weitere Verf()lgung der \ngelegenheit nicht an 

245 SLA Landesprüsldllllll l'J03. Nr 3(,76 

2H, Ilerl"l ' Ilanubllch .~. 1('(,. 

217 \\,,,u. Nr ~1. 

2.J1\ Ilyl' '>tralgesell. von 11152. S. 75'J. 

21'1 Sal/.hurgu /l'ltlillg ~r. 179 vom (, ' \lI),'1ISt I'JOO.::' . 21 
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gezeil,rt, hatte die Staatsanwaltschaft doch erklärt, "daß die Erhebung einer Anklage 

wegen Verbr. nach § 63 St G. lediglich wegen des Nichtaufstehens aussichtslos 

bezw. unthunlich sei, die Erhebungen der Stadtgemeindevorstehung aber weitere, 

gravierende I'\lomente nicht ergaben".2\11 

Im Gegensatz zur persönlichen Beleidigung des Kaisers erforderten alle ande

ren Tathandlungen eine gewisse Publizität. Ehrverletzende Äußerungen, die nur 

im Stillen geflüstert wurden, konnten der erhabenen Stellung des Landesfursten 

nichts anhaben. Beleidigungen waren nur strafbar, wenn sie öffentlich, vor mehre

ren Personen, durch Druckwerke oder durch die Mitteilung oder Verbreitung von 

bildlichen Darstellungen oder Schriften begangen wurden. Die Mitteilung oder 

Verbreitung von schriftlichen oder bildlichen Schmähungen wurde in der Recht

sprechung in aller Regel ohne \\'eiteres bejaht. So konnte eine 1\laJestätsbelei

digung etwa schon durch die Übergabe eines beleidigenden Schriftstücks durch 

einen Strafhäftling an das Aufsichtspersonal begangen werden. 2\1 Im Falle von die 

Ehrfurcht verletzenden \Vorten in einer Zeitung galten neben dem auch auf diese 

Begehungsform anwendbaren § 63 StG auch die presserechtlichen Bestimmungen, 

die insbesondere eine Beschlagnahme des jeweiligen Druckwerks vorsahen.?\2 

In der Praxis des Salzburger Landesgerichts spielte in erster Linie die öffentlich 

oder vor mehreren Leuten verübte Tat eine Rolle. Vor mehreren Leuten begangen 

war eine Tat schon dann, wenn außer dem Täter noch mindestens zwei Personen 

anwesend waren. Eine gleichzeitige Anwesenheit war nicht erforderlich, es reichte 

aus, wenn der Täter seine strafbare Äußerung nacheinander gegenüber mehreren 

Personen wiederholte oder wenn etwa mehrere Personen nacheinander einen Brief 

lesen konnten, der Schmähungen gegen den Kaiser enthielt 2 ;:\ Letzteres traf et\\'a 

im Fall des "Freudenmädchens" Maria \Veinberger zu, die, als sie ihre wegen 1\la

jesüitsbeleidigung und anderen Delikten verhängte neunmonatige Strafe im Kerker 

des k. k. städtischen Bezirksgerichts absaß, ihrem Groll auf die Obrigkeit 111 einem 

Briefan den Polizei-Adjunkten Amann Luft machte. In diesem Schreiben befanden 

sich "die gröbsten Schmähungen wider Sc. Majestät (diebischer Spitzbube, Saukerl, 

2.'iO SL.\ I.andespr'isldium 1900, Nr. 217-1. 

2::; I Fntscheldung des Ohersten Gerichtshofs vom 6 Juni 1903 , Z. 6-151, in Entscheidungen des k. k. 

OheNen Gerichts als Cassatlonshofes, :\'. r. Bd. \ ' - \\'I en 190-1, Nr. 28.J.J, SLA '>trafakten, 

EIS/. . 11. ISS9.;\r Hf> (;eorg Brunnmaver) 

252 Da/u s.u Kapitel 7. 

2::;3 live '>tratgeseu \'on 1852, S 7-17; Entscheidung des Ohersten Gerichtshofs vom 6.Jult 1885, 

'/ S87-1, In : Pknarheschlüsse und Entscheidungen des k. k. Ohersten Gerichts- als CassatlOnshofes. 

Bd. VIII . Wien 1887, Kr 8()-1 
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der schlechter sei als jeder Gauner etc:) und die Beamten". Dass diese Beleidigun

gen vor mehreren Personen geäußert worden seien, behlTÜndete das Salzburger 

Landesgericht fCllgendermaßen· "Da der AdJunkt Amann, als ein bei der c.;icher 

heitsbehörde bestellter Beamter, diesen Brief nicht unbeachtet lassen konnte. so ist 

daher dIe Beschimpfung, welche zur Kenntnis der Polizei -Behörde also mehrere 

Leute kommen mußte, als eine vor mehreren Leuten geschehene sohm als das 

Verbrechen der l\1ajestäts-Beleidigung anzusehen [ :.") ' . Ob die beleidIgende Äu 

f~erung oder Handlung tatsächlich wahrgenommen wurde, war irrelevant, es kam 

lediglich darauf an. ob die anwesenden Personen dazu in der Lage waren.:;;' In der 

PraxIs des Salzburger Landesgerichts bereitete dieses Tatbestandselement in der 

Regel kell1e Schwiengkeiten . Ob zv.:ei oder mehr Personen bei der beleidIgenden 

Äufkrung anwesend waren oder nicht, ließ sich leicht feststellen und konnte von 

den Angeklagten auch kaum in Abrede gestellt werden . 

\Vurde die Tat in Gegenwart \'on nur ell1er Person begangen, so konnte das 

Gericht m vielen Fällen auf dIe Bedmh'lll1g der Öflentlichkeit zurückgreifen . DIe 

ses 'latbestandselement erf<Jrlierte lediglich, dass dIe Tat an emem öt1cntltchen 

Ort begangen wurde, dIe Anwesenheit mehrerer Personen war nicht erforder · 

liel1.~\6 So wurde Ferdinand Prohaska zu einem Jahr schweren Kerkers verurteilt, 

weil er am 23. ;\lai 19()(l, nachdem er \'on emem Pohzisten wegen Bettelns ver 

haHet worden war. auf dem \Veg zum Arrest auf offener Straße mehrmals "mit 

sehr lauter Stimme" gerufen hatte ..Ich scheiße auf Seme 1\ Iajestät elen KaIser, auf 

unseren Herrgott und dIe PfaHen 1" und ,,:\Itr ist alles ganz gleichhriltig, Seme :\ la 

jestlit und der Herrgott sollen mich alle am f fintern lecken". Dass nur der Pohnst 

die Äußerung hörte. nutzte dem Angeklahrten nichts. da es sich nach AnSicht des 

Landesgerichts bei der Straße um einen ötlentlichen Ort handelte.1" Die Recht 

sprechung des Kassationshofs war m dieser Hinsicht grof~zügig und bejahte \In 

Zweifel die ÖHentlichkeit eines Tatorts . Dabei stellte der Genchtshnf mein .mf die 

Zugänglichkeit einer Lokalität ab, sondern darauf: ob die Il1kriminlerte Äußerung 

theoretisch von jemand anderem wahrgenommen werden konnte, \\eshalb selbst 

pri\'ate (;ürten als iiflentliche Orte qualifiziert wurden.1\8 Schon aU(!:,rrund ihrer all 

gemeinen Zug~inglichkeit und der Tltsache, dass jederzeit mit dcr Anwcsenhclt 

25·) 'il.,\ 'itrafakten. EIS/.. 27. 2H. IH70. Nr .JS9 Ii\Llna \\'einbergerl. 

2S:; J Jye . Strafgesel/ \'On IHS2. 'i. 7.J<) 

2~" J"kl'llnlll" des ()herstell (;nidlbhofs vom 10 Fchru'lr IK~.\ (;/- :"'r 53 111 J Il'fh,t lllt,dll'idun 

gCIl.~. ·17. J krhst I lalldhllth.~. JI)7. 

2S7 SJ,,\ 'itrafaktcll. 1',1'/ .17 '2,1.1<)01>. Nr 11>6 (Fl.'rdIlLlIllll'roh.l,k.1l 

25H J~ntschl'ldling dl" k k. C"ss:ltloll,ho!l's VOIll 2 . .Jt1l11 IH9." / 1650. 111 J\lIgl.'l11l·1I11.' "'tl'tH " lcllI,('h ~ 

C;l'mhts Zl'lllillg XLI\', IHln. 'i :nH 
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anderer Personen zu rechnen \\'ar, fielen Lokalitäten wIe Branntweinschenken, 

\Virtshäuser oder Amtsstuben sowie die Gassen der Landeshauptstadt oder ein

same Landstraßen unter den Begriff des öffentlichen Ortes. Letzteres wurde etwa 

dem 'l~lg1öhner Adalbert Jungschaffer zum Verhängnis, der am 2. April 1887 von 

der SchubstatIon l\1auterndorf nach Radstadt eskortiert wurde und unterwegs in 

Gegenwart des ihn bewachenden Robert Mösner wiederholt den Kaiser und seine 

Beamten als "lauter Diebe" bezeichnet hatte.~"} Das Landesgericht fol1-,>1:e in dieser 

Hinsicht der Judikatur des Obersten Gerichtshofs und erachtete einen Tatort Im 

ZweIfel als einen öffentlichen Ort Nur m wenigen Fällen setzten sich die Rich

ter eingehender mit der Frage der Öffentlichkeit auseinander. Im Verfahren gegen 

:\Iagdalena Keil, die Bäuerin des Erlmoosgutes zu Schratten, Bezirk Abtenau, be

herrschte diese Frage nicht nur das erstinstanzliche Verfahren, sondern auch jenes 

\"Or dem Oberlandesgericht \Vien. l\lagdalena Keil hatte am 26. April 1866, als 

ihr f lof vom Amtsdiener des k. k. Bezirksamtes Abtenau, \Venzel Gruber, aufge

sucht wurde, um ihren beiden Söhnen die Vorladung zur Einrückung zum Militär 

zu überbringen, ihren Unmut darüber lautstark kundgetan. Dabei belegte sie den 

KaIser nicht nur mit einem Schimpfnamen, sondern unterstellte ihm auch, ledige 

Kinder zu haben . Diese \\'orte rief sie dem Amtsdiener nach, der sich bereits sechs 

bis sieben Schritte vom Haus entfernt hatte. Die Kinder der Angekla6>1:en hielten 

sich lur 'I~ltzeit irgendwo im Haus auf. die l\lagd war 30 bIS 40 Schritte entfernt 

mit dem \\'aschen beschätti1-,>1: Das Gericht gelangte nach eingehender Erörterung 

zu der Ansicht, dass keme dIeser Personen die V/orte hören konnte, weshalb die 

Äulkrung nicht vor mehreren Leuten gemacht wurde. Die Richter sahen sich ver 

anlasst, auf dIe zweite Alternative des § 63 zurückzugreifen, und prüften, ob nicht 

der Platz vor der Haustür des Erlmoosgutes als öffentlicher Ort angesehen werden 

könnte Tltsächlich kamen sIe zu der Erkenntnis, dass "über den Anger, auf dem 

dIe Äugerung gemacht wurde, [ ] ein Feldweg [fuhrt], welcher \'on einIgen Ort

schaften beim Kirchgang und anderen Gelegenheiten benützt wird" Das Oberlan

desgericht flihrte in seiner Bestätigung des erstinstanzlichen l'rteils aus, dass der 

Hausanger vor der Haustür "wegen der Nähe des voriiberfuhrenden, wenngleIch 

nur selten benützten \Veges, und der somit bestandenen Gefahr, daß die Äuße

rungen \'on l\lehreren gehört werden, als ein öffentlicher Ort angesehen werden 

muss".'/011 Zwar war im Zeitpunkt, in dem die beleidigenden V/orte fielen, niemand 

in der Umgebung des Gutes anwesend, doch angesichts der Öffentlichkeit des 

Feldweges wurde der Tatbestand des § 63 als erfullt angesehen. 

2;9'>1...1 \ Straftkten. raSL 31 ' 2, IXX7. :--'r 75 (AdalbcrtJung>chafTer) 

~(,() '>LA Stralaktl'n. Fa,z 22 . I. lH66. :--;r. IX3 (:\lagdalena Keil) 
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Zu einem öffentlichen Ort konnte selbst elOe Arrestzelle werden, wie aus dem 

Verbhren gegen den erst 17-jährigen Bauernsohn Karl Standl hervorgeht Dieser 

saß gerade seine wegen Landstreicherei verhängte Strafe in den Hafträumen des 

BeZirksgerichts Abtenau ab, als sich der Ort am 1. August 1885 auf die erwartete 

Ankunft des Kaisers vorbereitete. Als diese offenbar unmittelbar bevorstand, rief er 

mit lauter Stimme aus dem Fenster seiner w ebener Erde gelegenen Zelle: "Der 

Fallot hält die Leute lang zum Narren!" Auch diese Schmähung wurde nach An

sicht des Landesgerichts öffentlich vorgebracht, Stand I zu 13 ~lonaten schweren 

Kerkers ventrteilt.21>1 

Der 'Eltbestand der :\1ajestätsbeleidigung wurde bereits durch die Äußentng der 

ehrfllrchtsverletzenden \Vorte bzw. die Vornahme elOer verbotenen Handlung er

Rillt. EIO besonderer Erfolg, etwa das Ef\vecken von Verachtung gegen den Kaiser 

bel den am\:esenden Personen, war nicht erforderlich Daraus folgt, dass elO Ver

such der Deliktsbegehung nur in Ausnahmefällen möglich war. Eine versuchte Be

leidih'l.lOg eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses erkannte der Oberste Genchtshof 

etwa in der Chergabe eines verschlossenen Briefes, dessen Inhalt den objektiven 

Tatbestand des § 64 StG erfullte, an einen ;\littelsmann zwecks - unterbliebener 

- \Veiterleitung an den Adressaten.2/'2 

\\'as den Kreis der potenziellen Täter betrifft. die sich einer \Iajestätsbeleidlgung 

schuldig machen konnten, sah das Strafgesetz von 1852 keine besonderen Bestim

mungen vor. Als Täter kam daherjedermann, unabhänh>ig von Herkunft und Staats

angehiirigkeit, infrage Darin wird deutlich, dass die Strapsürdlgkeit der Angnlle 

auf die \IaJestät des l\Ionarchen nicht mehr in einer \ 'erletzung eines besonderen 

Treue oder Abhängigkeitsverhältnisses zwischen dem Kaiser und seinen L'nter

tanen gesehen wurde. AngriHe auf die Stellung des SOU\'eräns mussten nelmehr 

bestraft werden, um die AutoriUt des Kaisers und damit die staatliche Ordnung zu 

wahren. 

2.22 ])er Juh/i'kltZ'C Talhl'JltI/ld 

Auch was den subjektiven Tatbestand, also die \ 'oraussetzungen, unter denen einem 

'Eiter seine objektiV strafharen Handlungen zuzurechnen waren, betritH, galten die 

2()\ SJ.i\ '>trabkten, hlS/,11 / 1, IHHS, NI. IH3 (Karl Stand!) 

262 I"lhcheldllng dl'S O[wrsten (;emhhhols \0111 31. 1\ Lirz 11'95, /-. 3635, in I'!t'n;nhes,'hlibse lind 

I'.nhdll'idllngl'n des k, k, Obe"t<:n Cnichts als C""'1l10IlSho!l-s, HlL \\' \\ lell 1~9S,;\r lS~O 
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allgemeinen Vorschriften.263 Wie § 1 StG bestimmte, erforderte die Begehung einer 

Majestätsbeleidigung wie bei allen Verbrechen "bösen Vorsatz". Dem Täter musste 

erkennbar sein, dass sich seine Äußerung oder Handlung gegen den Kaiser rich

tete, und er musste sich der Tragweite seiner \Vorte bewusst sein, sich also darüber 

im Klaren sein, dass er dadurch die Ehrfurcht gegen den Kaiser verletzte.21>4 Sobald 

sich der Täter dieser beiden Elemente bewusst war, handelte er mit bösem Vor

satz.2t.5 Eine besondere Verletzungsabsicht, der sogenannte animus ziyi,randz; war 

nicht erforderlich. Die eigentliche Motivation, die den Täter zu seiner Äußerung 

bewegte, war völlig irrelevant.2ht. 

In den \Vorten des Landesgerichts Salzburg ausgedrückt war "zur Begehung 

dieses Verbrechens keineswegs die Absicht erforderlich [ ], den Kaiser wirklich 

zu beleidigen, sondern es genügt, wenn der Thäter sich bewußt ist, was er sagt und 

auch weiß, daß seine Äußerung als solche ehrverletzend ist [ ]".267 Aufgrund die

ser Ansicht sah das Landesgericht beispielsweise im Fall des Galanterie-Lackierers 

Friederich Fröhlich den Tatbestand der Majestätsbeleidigung erfuHt. Fröhlich war 

im Gm/haus zur blauen Gans in Salzburg mit einem anderen Gast in Streit geraten 

und hatte, als dieser ihm den Mund verbieten wollte, geantwortet: "Wenn sie mir 

das Maul halten schaffen können, dann kann ich auch sagen, der Kaiser kann mich 

im Arsch lecken."2hx Dass keine Beleidigungsabsicht gegenüber dem Kaiser vorlag, 

half dem Angeklagten nicht. 

Wenn die Äußerung schon ihrem Wortlaut oder ihrem eindeutigen Sinn nach 

eine Verletzung der Ehrfurcht ausdrückte, wurde ein gesonderter Nachweis des bö

sen Vorsatzes nicht als erforderlich erachtet. In diesen Fällen war der böse Vorsatz 

fur das Gericht schon aus der Äußerung selbst erkennbar.2h~ Die Gerichte begnüg

ten sich dementsprechend in der Regel mit der Feststellung, der böse Vorsatz liege 

in der Handlung oder Äußerung selbst begründet. Diese sehr weite Auslegung des 

subjektiven Tatbestands, die auf eine Beleidigungsabsicht verzichtete, fuhrte dazu, 

dass selbst harmlose Äußerungen über den Kaiser als Majestätsbeleidigung verfolgt 

263 ~ 1 StG 1852 

264 Enhcheldung des Obersten Gerichtshofs vom 5. Oktober ISSS. Z. 6104, in: Plenarbeschlüsse und 

Ent,cheidungen des k k. Obersten Genchts- als Cassationshofes Bd. X . Wien 1889, .'\r 1176; 

Ent.,cheidung- des Obersten Gerichtshof.s vom 7. Dezember 1888, Z 11561, In Plenarbeschlüsse und 

Entscheidungen des k. k Obersten Gerichts- als Cassationshofes. Bd. XI - Wien 1890, Nr 1225 

265 Hye : Strafgesetz von 1852, S. 764 

266 f lerb,t flJndbuch. S. I':1R. Erkenntnis des Obersten Genchtshofs vom 3 l'\ovember 1899. Z. 7520. 

In (;erichtshalle 43, 1900, Nr 11 

267 SL\ Strafakten, Fasz. 31 '2, 1889, Nr 122 (Friederich Fröhlich). 

26ti Fbenda. 

269 Erkenntnis des Obersten Cenchtshofs vom 27. Oktober 1853, in: Herbst Entscheidungen, S 50 
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werden konnten Kritiker sahen darin den Grund für die im Vergleich zu anderen 

Ländern unverlültnismägig hohen Zahlen entsprechender Verurteilungen in der 

Donaumonarchie 1711 

In der PraxIs bereitete dieser Nachweis den Richtern des Salzburger Landes 

gerichts oflenbar kem Kopfzerbrechen Spontane l nmutsäußerungen, oft im Zorn 

über obrIgkeitliche Maßnahmen getätil,rt, waren ebenso strafbar wie zur allgemei

nen Erheiterung zum Besten gegebene \Vitze und Anekdoten, ohne dass den An

geklagten die Tragweite ihrer Äußerungen be\\'usst sein musste. Nur in Einzelfällen 

erfolhrte ein Freispruch. weil dem Angeklagten der NachweiS des fehlenden Vorsat , 

zes gelungen \\'ar. Ein solcher Fall war der des bereits erwähnten Karl Gruber. der 

IH53 IIn Gm/hallS zlIm Flom das Porträt Franz Josephs \erhänl,rt hatte. Er habe das 

Bildnis nur deshalb verdeckt ... um die \\'irthin. die dasselbe als Gegenstand ihrer 

Verehrung erst vor kurzem Im Gastzimmer aufgestellt hatte und jedermann zu zei

gen pflegte. in Verlegenheit zu setzen. wenn sie das selbe verdeckt finden würde". 

Diese Rechtfertigung schien dem Oberlandesgericht. das über seine Versetzung 

m den Anklagestand zu entscheiden hatte. emzuleuchten. wobei auch ddS tadel

lose Vorleben und die politische Haltung Grubers nir ihn sprachen. Zudem hdtte 

Gruber. der sich schon des Öfteren unüberlel,rte Späße erlaubt hatte. seinen Scherz 

gegenüber den anwesenden Gästen angekündigt und war selbst auf die \\'cgnahme 

der Verhüllung bedacht gewesen. als er der i\Ilssbilligung semer Handlung durch 

diese gewahr wurde, Das Oberlandesgericht stellte das \ 'erfähren mangels bösen 

Vorsatzes em. jedoch nicht ohne festzustellen. dass Gruber .. zur Last fallt. zu sei 

nem Scherze mit der \\ 'irthin höchst unüberlegter und unziemlicher \\'else die 

Darstellung der Person Seiner l\h~jestät gewählt und hierdurch :\rgerOlß unter den 

anv,;esenden hervorgerufen zu haben."2il 

Voraussetzung tlir das \'orliegen von "bösem Vorsatz" war die ZurechnungsCihig

keit des Täters 1111 Tatzeitpunkt. Der 'Liter l11usste im zurechnungsllilllgen Zustand 

gehandelt haben. was in der Praxis vor allem dann eine Rolle spielte. \\enn der 

Angeklagte seme heleidigenden \\'orte Im R.ltIsch ,ltIsgestof;en hatte oder 'oe me 

Trunkenheit zumindest hehauptete Diese Eille kamen m der Praxis des ~'dzburger 

Landesgenchts häufig \or. gehörte doch das \'orschützen einer die I:urechnungs

fahigkeit ausschliefknden Berauschung zu den beliebtesten \erteldil,'l.mgsstrate 

gien Das Gericht konzentrIerte Sich m diesen Eillen auf die Erhebung des Grades 

270 (;Iasn. !IIIIlJS : I )Je Tht,()l1t, dt's \'nhrechens def 1\ lawsLiisheieidig1ll1g, 111 (;eflchtslulk \ I, 11'(,'2, 

<',1'111. 

271 !->Ll\ SlraElkten, Fasl '1, IH53. NI. 2,12 ( ~arl (;llll1l'r) 
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der Trunkenheit, befragte Zeugen zur Menge des konsumierten Alkohols und ver

suchte, die vom Angeklagten häufig vorgebrachte Behauptung, er könne sich an 

nichts mehr erinnern, zu entkräften. Erachtete es das Vorbringen fur glaubwürdig, 

wurde der Angeklagte vom Delikt der Majestätsbeleidibrung freigesprochen. Dies 

bedeutete jedoch nicht in jedem Fall die völlige Straflosigkeit der Handlungen. 

EntfIel der böse Vorsatz aufgrund der vollen Berauschung (§ 2 lit. c StG), aufgrund 

derer sich der Täter der Handlung nicht bewusst war, so war der Angeklagte zwar 

nicht wegen des Verbrechens der l\.lajestätsbeleidigung zu bestrafen, machte sich 

damit aber gemäß § 236 StG der Übertretung der Trunkenheit (§ 523 StG) schul 

dig.2;2 Allerdings war fur dieses Vergehen mit Arrest von einem bis zu drei :\10-

naten nur eine wesentlich mildere Strafe vorgesehen als fur das Verbrechen der 

\ la.1estätsbeleidigung. 

2.2.3 D/I' S/n~j{lro!lllllg 

Als Strufe konnte über denjenigen, der sich der Majestätsbeleidigung schuldig ge

macht hatte, schwerer Kerker in der Dauer von einem bis zu funfJahren verhängt 

werden Die Kerkerstrafe "zweiten Grades" unterschied sich von der einfachen 

Kerkerstrafe ersten Grades ursprünglich dadurch, dass der Inhaftierte mit Eisen an 

den Fügen angehalten wurde und nur ausnahmsweise Besuch empfangen durfte 27 

Nach der 1H67 erfolgten Abschaffung der Anhaltung in Eisen hatte das Gericht 

eine der 111 § 19 StG vorgesehenen Verschärfungen zu verhängen.m Infrage kam 

die Anordnung von Fasttagen, eines harten Lagers, Einzelhaft, Dunkelhaft und die 

Landesverweisung. 

Da § 63 StG keine besonderen Bestimmungen hinsichtlich der StrafVollstre

ckung oder etwaiger Erschwerungs- bzw. l\.1ilderungsgründe vorsah, galten diesbe

züglich die allgemeinen Vorschriften der §§ 43-55 StG.m Als erschwerend wurde 

unter anderem die mehrmalige Begehung desselben Verbrechens, die Häufung mit 

anderen Delikten oder die wiederholte Begehung trotz bereits erfol!-,T\:er Bestrafung 

angesehen. l\.Iilderungsgründe waren beispielsweise die vernachlässigte Erziehung 

des Titers, sein untadeliges Vorleben, die Begehung der Tat in einer verständli-

272 \ 'gl. ~L\ ~trafakten, b,L 4, IHS~. Nr ~90 Uohann Leitgeb). 

27, § 14, ~ 16 <';t(; lHS2 : Allgem<:lI) rum <.;traf\·ollzug \"gl. Hoegel. Hugo. Freiheit"trafe und Gefangms 

\\<.", ... n in (),terreich \'on der Theresiana h,s zur C;egenwart . Graz, \\'ien 1916 

274 ~:\ (; ... , ... tz \"om IS . '\Jo\"emher lH67. wodurch mehrere Bestimmungen de, allgemeInen Strafgeset 

Z"', lind anderer damIt im Zu,ammenhange stehenden ;\nordnungen ahgeändert werden. RGBI. 

IHlli :--:r. 1:\1 

275 I ht' '>traf~e,etz von IHS2, S. 76H. 
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chen heftigen Gemütsbewehrung oder der nur geringfugige aus der Tat entstandene 

Schaden. Wenn mehrere der in § 46 und § 47 StG genannten Milderungsgründe 

vorlagen, konnte das Gericht ausnahmsweise den gesetzlichen Strafrahmen unter

schreiten und eme Strafe verhängen, die kürzer als ein Jahr dauerte. V/eitere Voraus

setzung fur dieses in § 54 StG vorgesehene außerordentliche :\lilderungsrecht war, 

dass die vorliegenden Milderungsumstände eine Besserung des Täters erwarten 

ließen. Tatsächlich machte das Salzburger Landesgericht in den untersuchten Ver

fahren sehr häufig Gebrauch von dieser \löglichkeit.27h 

2.3 BEL EIDIGUNG DER MITGLIEDER DES KAISERLICHEN HAL:SES 

Der besondere strafrechtliche Schutz der Staatsschutzdelikte beschränkte Sich nicht 

auf die Person des regierenden Kaisers, sondern erstreckte sich auf alle i\Iitgheder 

des kaiserlichen Hauses. Die entsprechende, an den Tatbestand der :\laJestätsbelei

digung anknüpfende Regelung findet sich 10 § 64 StG . 

Iferdm derln HaJ/tl/ulIgm, oder tluithchf Bcleithgullgoz gegm tJlldt,rt' J\lz(r;hedl'r dt's kfllserlzrhen 

HauJI'J I'orgm01lJ1lJfII, so sllId .\'11', IIlJqftnz JIlJz danilll/rhl niz sch'ZL'l'rt'r "·l'rj>iillII'J fl'rbrechm dar· 

J/el/I, als l't'rbrl'chen nl/t Kerker ,'Oll l'Iizt'llz biS zu ßillfJahrffi zu bt'.I'/mfell. 

Die nach § 6-1 verbotenen H.andlungen bzw Außerungen verletzten nicht nur die 

Jedem einzelnen Mitglied, sondern die dem Kaiserhaus als solchem geschuldete 

Ehrhlrcht Wie auch das Delikt der Majestätsbeleidigung v,:ar dieser Straftatbe

stand Ausdruck der besonderen staatsrechtlichen Bedeutung der Dynastie, Die 

Ehrfurcht gegen das kaiserliche Haus durfte "aus RückSicht der gemeinschaftlichen 

Sicherheit in dem Bande des Staates und des öffentlichen Zutrauens" nicht verletzt 

werden?77 Die Bestimmung des § 64 StG diente der "Nothwendigkelt der \\"ahrung 

der Ehre des Allerhöchsten Regentenhauses [ ]. auf welche durch Schmähungen 

und Lästerungen, die wider \\as Immer flir em aus diesem erhabenen Hause ent 

sprossenes Glied geschleudert werden, immerhm auch Im Allgememen em Schat
ten geworfen wlrd".O,H 

276 Zu den vom LandesgendH Seil/burg tatsciehlidl verlüngten Streiten s U , ,,"elpltel S.' 

277 Erkenntnis des Obersten (;eridmhot" vom ~. I\pnl l!\S~, I ,:\l)(l, In !In Strellgesetz 'on lti:;:! , 

S 775. 

27H I',rkennlnls des ()bersten (,eriehtshol, VOIll H 1\1'1'11 IH6\ Z, 2265, In l\lIgt"lllt'lllt" (istt'ITt'lchN'ht' 

(;er!chts Zeltllng XV, IH64, Nr 27. 
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Der Tatbestand des § 64 lehnte sich an den der Majestätsbeleidigung an und 

unterschied sich, abgesehen vom Kreis der geschützten Personen, nur Insofern, als 

er auch alle tätlichen Beleidigungen einbezog. Während tätliche Angriffe auf den 

KaIser. sobald sie die Schwelle zur Körperverletzung oder zur Bedrohung der kör

perlichen Sicherheit überschritten, vom Tatbestand der Majestätsbeleidigung aus

genommen waren und als Hochverrat mit der Todesstrafe bedroht wurden. waren 

die übngen :\.litglieder des kaiserlichen Hauses nicht von diesem besonderen Schutz 

erf~lsst. BloGe Realinjurien gegen l\.litglieder des kaiserlichen Hauses fielen unter 

den Tatbestand des § 64, bezüglich gewaltsamer Angriffe, die über das Maß einer 

Beleidigung hinausgingen. galten dIe allgemeinen strafrechtlichen Vorschnften.27 '1 

Als Tatobjekt kamen alle Mitglieder des kaiserlichen Hauses infrage. Die Mitglied

schaft zum Hause Habsburg-Lothringen wurde nicht einfach durch Verwandt

schaft oder Heirat begründet, sondern bestimmte sich nach den Grund- und Haus

gesetzen des Kaisertums sowie nach den Familienstatuten des Hauses Habsburg. 

GemäE dem nie gesetzlich kundgemachten Familienstatut des Jahres 1839 bestand 

das allerhöchste Herrscherhaus aus dem Kaiser, seiner Gemahlin, der eventuell 

noch lebenden \Vitwe seines Vorgängers. den Erzherzögen und Erzherzoginnen. 

welche aus ebenbürtiger und durch den jeweiligen Herrscher gutgeheißener Ehe 

\'on miinnlicher Linie abstammten, und den Ehefrauen und \Vitwen der Erzher

zöge.""1 Allerdings wurden nur diejenigen Ehefrauen von österreichischen Erz

herzögen :\Iitglieder des kaiserlichen Hauses, deren Ehen die Zustimmung des 

Familienoberhaupts fanden."Rl Auch an auswärtige Fürsten vermählte Erzherzo

ginnen blieben nach ihrer Verehelichung unter dem Schutz des § 64 StG. obwohl 

sie damit in die Familie ihres Ehegatten übertraten.2x~ Die Einbeziehung der durch 

dIe Eheschlie!~ung aus dem kaiserlichen Haus ausgeschiedenen Erzherzoginnen 

in den strafrechtlichen Schutz des § 64 StG war nicht unumstritten. In einem 1863 

zur \'erteidigung einer Zeitschrift. die sich eine solche Beleidigung einer an einen 

aus\drtigen Fürsten vermählten habsburgischen Erzherzogin zuschulden hatte 

kommen lassen. erstellten Gutachten kam der Heidelberger Professor Bluntschli 

zu dem Schluss. dass an jenen österreich ischen Erzherzoginnen. die in ein fremdes 

sOll\'er~ines Haus einheiraten und damit l\.litglied einer fremden Dynastie werden. 

27'1 Ilye . :,trafgesctl: \on lH52. S 780. 

'21;0 Fanlihenstatut \'On 183'1I/1tlert nach FInger. S. 517). Hye '>trafgesetz YOn 1!l52. S. 771r. 

'2HI Ilauke. :' . II~ . , \us dIesem Grund konnte etwa an Sophle Chotek, der Frau des Erzherzogs und 

sl'Jteren Thronf()lgers Franz Ferdinand. das Verbrechen der BeleidIgung der \lnglieder des kaIser 

lIchen Hat"es nicht begangen werden 

2H2 Ilye : Strafgesctz yon 11'52. S 773 
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der Tatbestand der Beleidlf.,rung eines l'vlttglieds des kaiserlichen Hauses nicht he 

gangen \\erden könnte, da diese mit der Heirat aufhörten, ein Mitglied des öster

reichischen Kaiserhauses zu sein, Der (;rund dafur, dass Beleidii-,rungen de~ Kai~ers 

als l\1ajestütsbeleidigung und nicht als gewöhnliche Ehrenbeleidigungen geahndet 

würden, liege "unzweifelhaft 111 der ~taatsstellung des Kaisers, dann, da!; tn Ihm dlC 

Staatsehre wie dIe ~taatsmacht persondlcirt ist" DIeselben Üherlei-,rungen würden 

Im Hinhlick auf dIe ühngen 1\1itglieder des kalserltchen Hauses gelten, die aufhTfltnd 

ihrer ')taatsstellung, nicht aber wegen "Geblütsrücksichten" geschützt würden: j 

Der Oherste Gerichtshof lieg diese Verteidigung nICht gelten, Se111er AnSIcht nach 

waren dIe verm:ihlten Erzherzoi-,rinnen zwar aus staatsrechtlicher Sicht nicht länger 

\Iitglicdcr des kaiserlichen flauses, doch hatten sie nach dem Familienstatut wei 

terhin das Recht, als Prinzessinnen des kaIserlichen Hauses öffentlich angesehen 

und behandelt zu \\-'erden, Augerdem liege in jeder BeleidIgung ellles Fallltlielllntt

glieds auch "ein h'föbliches Augerachtlassen Jener Rücksichten. ' die dIe Seiner 

Apostolischen \h~lestät als dermaligen Oherhaupte des durchlauchtigsten Hauses 

schukitge Ehrfurcht nach der gemeinsten A,ufhssung erfc)f(lert", weshalh auch sol

che Äugerungen im öflentlichen Interesse zu unterdrücken seien,2s< 

Nach der Rechtsprechung des Kassationshofs standen auch verstorhene ~Ilt 

glieder des kaiserlichen Hauses unter dem Schutz des § 6-1 StG, DIese Auslq,'1tng 

des Tltbestands gmg zurück auf einen entsprechenden Justizm111isterialerlass \'()lll 

lO,Junl tH5-1 2 "' An verstorbenen Kaisern konnte zwar keine ~h~iest;itsbeletdii-,'1l11g, 

sehr wohl aber das Verbrechen der Beleidii-,'1tng der ~IitglIeder des kaiserlichen 

Hauses begangen werden Der Kassationshofhef.,rründete diese AnSIcht damit, dass 

die dem Kaiserhaus geschuldete Ehrfi.lrcht auch durch eine Beleidli-,'1tng eines \'l'l" ' 

storbenen Kaisers verlcrzt \\ürde,2~f, Die Ausdehnung des '[ltbestands <luf \'erlet 

zungen der Ehrfi.lrcht gegenüber sämtlichen verstorbenen \Ittgliedern des KaIser 

hauses wurde lhunit gerechtfertigt, dass diese die DynastIe \erkörperten und Ihr 

Schutz daher zur Aufrechterhaltung der .\Ionarchie geboten sei,2~, Eine zeitlIche 

2H.' Allgemeine (lstnreich"dll' (;endltS Zeitung X\', 1~6-1, '\r 27 

2H-1 I.ntschcldlillg des Ohersten (;erichtshoj, vom H, ,\pnl lH(,,\ 1-, 22"5, In \llgeIllClIll "'tcrrt'"'''' 

sdlt' (;erichts Zeitung X\', lH(li, :'\r 27 

2HS '>tenographlSdlt' Protokolle des l \hgeordnett'nhau ~es des iisterrtldllSt'llt'n Rt'lt h,r,lIhe" XI ~es 

"on, ,11 '>It/llilg 10m 222 lH')S 

2H(, I.rkt'llIltnIS des Ohnstt'n (;eridltshofs 'Olll :; l\pnl 1~:;-1. Z, :1:\<)0, 111 IIvt' ~tr.lfgl"t'tL' Oll 1~~2, 

'> 7711, Entscheidung des ()bersten (;enchtsh"ls VOIll lH. l\pnl U,"O, 7 '-100, In t,tndlhhalle 1\', 

lHI>O. S 2.1:> 

2H7 JlIst inl1inistn '>chiinhorll In der '>pt'zialdeh,ltte üher d't, RegitTungworiagt' t'lI1t', Str'lfges(,(lt" üher 

\'l'rhrt'chen, \ngehen lind l ';I1l' I trt'tllngt'n, '>teIHlgr.lph"cht' Protokolle de.' \hgt'nrdlll'tt'nh'llI,t" 

des ,istnreithisdlt'n Rel('hsratht's, XI St's,,,,n,:> 11. Sillllng 'Olll 22,2 UNS 
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Grenze des Schutzes der verstorbenen Mitglieder der habsburgischen Dynastie 

wurde nicht festgelegt. Diese ergab sich aus den Statuten des kaiserlichen Hauses, 

die jedoch nicht veröffentlicht waren. Die daraus resultierende Unbestimmtheit 

des Tatbestands wurde ebenso kritisiert wie die Einschränkung einer objektiven, 

kritischen Geschichtsschreibung.m 

Richtete sich die verletzende Äußerung oder Handlung gegen die kaiserliche 

Familie im Allgemeinen, so war sie sowohl als l\lajestätsbeleidigung als auch als 

Beleidl!,rung der l\litglieder des kaiserlichen Hauses strafbar.2k'l So war Friedrich 

Löhler wegen beider Delikte angeklagt worden, weil er 1859 in Bezug auf den 

Kneg gegen Italien ausgerufen hatte, dass "ohnehin lauter Eseln u. Batzenlippeln 

bei [sie!J Haus Österreich sind".7'1fI 

In zehn der überlieferten Akten des Salzburger Landesgerichts findet sich eine 

Anklage wegen des Delikts der Beleidigung eines l\1itglieds des kaiserlichen Hau

ses. In der Hälfte der rälle wurde dem Angeklagten dieses Delikt zusätzlich zu 

einer \Iajestätsbeleidigung angelastet. Das bevorzugte Opfer war Kaiserin Elisa

beth, die in sechs der zehn rälle zur Zielscheibe ehrenrühriger Äußerungen ge

worden war."JI Die übrigen Verfahren betrafen je einmal den Bruder Franz Josephs 

Ferdinand l\Ia.ximilian, den späteren Kaiser von l\lexiko,2'12 seine l\lutter Erzher

zog-in Sophie2'1' und seinen Sohn, den Thronfolger Erzherzog RudolFi. Im bereits 

erwähnten Verfahren gegen Friedrich Löhler war das Haus Österreich als solches 

beschimpft worden. 

\\'as den subjektiven Tatbestand betraf, also die gesetzlichen Anforderungen an die 

innere Einstellung des Täters zu seiner Tathandlung, so unterschied sich das Delikt 

der Beleidi!,rung der l\litglieder des kaiserlichen Hauses nicht grundsätzlich von 

dem der l\1ajestätsbeleidigung. Der Täter musste in dem Bewusstsein handeln, dass 

das Objekt seines Spottes ein Mitglied des kaiserlichen Hauses war. Diese Über-

2!->H Stenoh'faplllSche Protokolle des .-\.hgeordnetenhauses des österrelchJSchen Reichsrathes, XI Ses 

slon. 3--11. SltLung \OIn 22.2 .1H95. 

21\') Herhst Handbuch, S. 200. ErkenntTlls des Ohersten Genchtshofs vom 28 JUTll 1854, m Herbst 

Entscheidungen, S. 51 

29() SLA Stmlakten hisz 11. ISS9, '\jr 295 (Friedrich Löhler). 

2'.11 SL.-\ Stralakten Fasz 7, 1, 1855,:--Jr 103 (lohann Baptist Lorenzetti), SLA Strafakten Fasz 9. 11,57, 

'\Jr 210 U';lkolaus Egger), SLA Strafakten Fasz 11, 1859. 1"r 29--1 (Klaudius Deutsch), SLA Straf

akten FasL 222, IH66, 0.'r. 477 (hanz Schatz), SLA Stralakten Fasz. 3--1, 1898, :--Jr 301 IKaspar 

Krismer) , SI A Strabkten Fasz 3--1, 189H, Nr 308 l!osef Atzler) . 

2'.12 SLA Straf<ikten rasz 16. IH63, Nr 468 (l\lax Glonner) 

29, SLA Stralakten Fasz 13, 1861. '\jr 351 (Rudolf Chnstian) 

294 SI .-\. Stralakten Fas!. 31 ' 1,1886,]\;r 177 (AnIOn Prenels) 
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zeuhrung konnte wohl 111 aller Regel angenommen werden, ell1zig hel entfernten 

Verwandten könnte die Behauptung des Angeklagten, sich dIeser bgenschaft des 

Opfers nicht bewusst gewesen zu sein, glaubhaft gewesen sein 2'1< 

2.4 STÖRUNG DER ÖFFINTLICHEN Rt HE 

Ein weiteres Delikt gegen die Staatsgewalt war die 111 ~ 65 StG normierte "Stö 

mng der öffentlichen Ruhe" Dieser 'Eltbestand umfasste mehrere Unterf<ille, von 

denen der 111 lit. a der BestImmung normierte sich auch gegen den Kaiser richten 

konnte, 

f)CJ II'rhmj/{'f/J rltr St;;rullg d/'r ~!NJlt/lljll'll Ordllung macht J/ch schu/,/ig, zu r q.tJellt!llh oder 

r or mdlram tmtm, oder /i/ f)ruc!r..Lfrkm, , 'crhrt'lktm Sth,?/im oda bdd/Ilhm f)arstellullgen 

a) zur Il'rt/(jit//llg oda z//m l/tlJJ/' zvuler ,/ic PcrroJl des K(//:,t'TJ, 'ZLida dl'll l'Iiilll'itlii'hm Stallts· 

urhalld ,kr Ktl/JfrtluIlI/CJ, zt'/ilcr ,bc Rq;Il'nll/g,jonll oda StlltltJ7.'t',-zca/tulIg lllf!Z ur/'/zm .lICht, 

Die Tathandlungen, mit denen versucht \\.'urde, Hass oder \ 'erachtung gegen die 

Person des Kaisers hervorzurufen, unterschieden sich äußerlich selten von denje 

nigen, die ell1e '\.h~jestätshelcidigung hegründeten , Die Täter bedienten sich häufig 

solcher Schmähungen, Listemngen und \'erspottungen, die auch den Tatbestand 

der '\.hljestätsbeleidigung begründeten, um Hass oder \'erachtung gegen den Kai 

ser hervorzurufen, Der Unterschied zwischen den heiden Delikten lag - abgesehen 

davon. dass sich dIe Störung der öflentlichen Ruhe nicht nur gegen den 0.Ionar 

chen richten konnte 111 der .\bsicht des Täters "" \\'ar fur die Begehung ell1er 

'\.lajestätsbelcidigung eine bestimmte ,-\bsicht nicht notwendig. so war der Tatbe 

stand der Stiimng der iiHentlichen Ruhe nur dann erflillt. wenn der Titer geradt' 

darauf abzielte, Hass oder Verachtung gegen den Kaiser, J,lS Kaisertum. die Re 

gierungsf<lfll1 oder die Staatwerwaltung zu schüren , 1),1 der Versuch. zu Hass oder 

Verachtung gegen den K,liser aufzureizen. meist mit beleidtgenden AuGt'mngen 

erfolgte, waren in vielen Eillen heide 'E1tbestände erflillt. Eine Herabwürdigung 

des Monarchen und der aktuellen Regiemngsf()fIl1 konnte auch durch etn Lob \on 

revolutionären Ideen oder deren \'erfechtern zum Ausdruck gebracht \\'crden ,", 

?'i5 lummasch, S ')7 

2% 1 IYl" Slrafgl"l'l/ von I1l52, S 7H6 

2'17 I Iyl' : Slrafgl'Sl'I/, \'On IH52, "i 7tN 
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DIe Abhrrenzung der Delikte verlangte vom Gericht zu prüfen, was der Täter mit 

semen Äußerungen oder Handlungen bezweckt hatte. Eine Verurteilung wegen 

Störung der öffentlichen Ruhe durfte nur erfolgen, wenn der Nachweis dIeser be

sonderen Absicht gelang. Wie bei der Majestätsbeleidigung drohte auch fur dieses 

\'erbrechen eine Strafe von einem bis funfJahren schweren Kerkers. 

In den untersuchten Akten spielt dieses Delikt nur eine untergeordnete Rolle. Die 

Salzburger Staatsanwaltschaft scheint auch in jenen Fallen, in denen der Tatbe

stand des § 65 lit. a StG erfullt sein mochte, eher eine Anklage wegen Majestäts

beleidigung erhoben zu haben. Es ist anzunehmen, dass mit dieser Vorgehens

weise der praktisch schwer LU erbringende Beweis der spezifischen Absicht des 

Täters vermieden werden sollte. Auch die Gerichte verzichteten auf eme Erörte

rung des Tatbestands der Störung der öffentlichen Ruhe, wenn der Täter wegen 

l\1ajestätsbeleidigung verurteilt werden konnte. So sah das Oberlandesgericht Linz 

keine Veranlassung, den aus Lemberg stammenden Nagelschmiedgesellen Michael 

Schott wegen dieses \'erbrechens zu verfolgen. Schott hatte am 7. August 1853 

abends vor dem Salzburger Linzertor zu zwei Soldaten gesagt: "Verlassen wir 

uns nicht, der Leib gehört unser, der Kopf dem Kossuth, die Füße und der Arsch 

dem Kaiser." Das Oberlandesgericht sah in der Gegenüberstellung des Kaisers mit 

dem als Hochverräter angesehenen Kossuth eine Verletzung der dem Kaiser ge

schuldeten Ehrfurcht und versetzte Schott wegen Majestätsbeleidigung m den An

klagestand. Das Landesgericht Salzburg verurteilte ihn zu zwei Jahren schweren 

Kerkers.7
'1f Hinweise auf ein Lob Kossuths finden sich in einigen der untersuchten 

Akten. Schon das Ausbringen eines Lebehochs auf diesen Hochverräter konnte als 

Verbrechen verfolgt werden. Das Salzburger Landesgericht bestrafte solche Äu

gerungen zum Teil als Störung der öffentlichen Ruhe, zum Teil als Majestätsbelei

digung \Vie der bereits erwähnte Michael Schott wurde auch Johann Langer, ein 

aus Böhmen stammender Schuh- und Blasbalgmacher, den seine Wanderung auch 

nach Salzburg gefuhrt hatte, 1863 nur nach § 63 StG in den Anklagestand versetzt, 

nachdem er in einem Wirtshaus in Hallein unter anderem gesagt hatte: "Kossuth 

ist wirklich ein braver Mann und ebenso der König von Piemont, aber unser Kai

ser ist nichts nutz."~'1') Der gebürtige Ungarn Josef Bubrik hingegen wurde nach 

§ 65 lir a StG LU sechs Monaten schweren Kerkers verurteilt, weil er sich Kossuth 

an dIe Spitze der Re!{1erung gewünscht hatte.,oll 

2')!> ~ld\ 'itralakten. Fasz. .J. lH53. '\r 27.J (\I!t'hael Schott). 

299 SL,\ Stralakten. Fasz 16, IH63, '\Ir 307 Uohann Langer) 

:100 ~LA Stralakten, Fa,,,~ . .J. IHS3, '\r 267 Unsef Bubrik) 
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Cemeinsam Isl den wenigen Flillen, in denen auch eine Anklage nach § 65 lit. a 

St(; erhoben wurde, ,bss die Täter IIlhaltliche Kritik an der österreich Ischen Staats 

t"lihrung geübt oder revolultonäre Ideen gelobt hatten, Die Kritik betraf meist die 

.\ugenpolitik oder die Knegsfuhrung, Auf den Kneg gegen Sardinien und hank

reICh bezogen sich die Augerungen, die den III Pfarrkirchen im :\lühlkreis gebo 

renen Anton Küberl vor Gencht brachten, Er hatte am 15, Juni IH5<) keine z\\ ei 

\\'ochen nach der Schlacht von '\lagenta, in der die Österreicher eine 0."iederlage 

erlitten hatten Im Laden des Konrad Stehle in Altenmarkt im Pongau auf die 

Frage des Ladenbesitzers, was es r\eues gebe, envidert, "daß der Oberbefehlshaber 

der iisterreichischen Armee es entweder nicht verstehe oder bestochen sein müßte, 

weil derselbe die Leute den Franzosen so hinltefere - da!; der unglückltche Ertc)lg 

der österreichischen \Vatfen eine höhere FÜhTung sei, indern Österreich einen unge

rechten Kneg gegen hankreich f"lihre, u, Frankreich sich im Recht befinde; - daß 

der Kaiser Napoleon gleichsam \'on Gott berufen sei, um Österreich zu züchtigen 

u, da!; es nothv.endig sei, daß dieses über ()sterreich komme; indern die höhe

ren Behörden des Staates ohnehin das \~olk nur knechten und schlecht behandeln 

.]" , \111 Nach Ansicht des SaLi'burger Landesgerichts waren diese ,t\ussagen geeig

net, Leute zur \~erachtung oder zum Hasse Wider die Person des Kaisers oder Wider 

die Regierungsform und Staatsverwaltung aufzureizen, weshalb es Köberl wegen 

\1aJestätsbeieidII,TllIlg und Störung der öffentlichen Ruhe zu z\\'elelIlhalb Jahren 

schweren Kerkers verurteilte 

Auch Karl Schaller \\'ar mit der Kriegsfuhrung in Italien nicht einverstanden, 

weshalb er sich am 23 AUI,Tllst IH60 III einem Gasthaus III St Johann .. über die 

Ven.valtung der österreich Ischen l\.lonarchie, über die Beamten, die Generale der 

österreichischen Armee und über die Geistltchkelt III absprechender und schmä

hender \Niese äußertc", Unter anderem bediente er sich folgender \\'ortc : "Ganz 

()sterrelch soll 111 Rauch aufgehcn, wie dic Orbchaft Sr Johann, die ganze Re 

gierung sei Nichts nutz, dlc Genchte sollen in die Hölle kommen, denn sie slI1d 

ebent:llis nichts nutz; cs freue ihn, daß die Lombardei verlorcn gll1gc, und wenn 

die italiener nochmals Ll11grcifen, werden sie noch mehr gewinnen ," \0' \~on der An 

klage wegen MaJestätsbeleidigung wurde Schaller freigesprochcn, \\'ctl ihm eine 

Äußcrung gegen den Kaiser nicht nachge\\lcsen wcrden konnte Es blieb bei ell1er 

Verurteilung zu acht l\.lonatcn schweren Kcrkers \\ egen Störung der öHt.:ntlichen 

Ruhc 

:lOI ,<'L.\ Slral'lkll'Il, Fav. 11, IHS'i, Nr 1% ( \111011 Ktihl'llL 

:l02 SL.\ <'1' ,t/,lkll'Il, l-av 11, IHS'i, Nr 2i') ("ar! Schaller) , 



3. GEPLANTE REFORMEN DES POLITISCHEN 

STRAFRECHTS 

Die den Schutz der Ehre des Kaisers und der Mitglieder des kaiserlichen Hauses 

betreffenden Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 blieben unverändert be

stehen. bis die l\lonarchie selbst im Jahr 1918 aufhörte zu existieren. An Reform 

plänen mangelte es jedoch nicht. denn das in der Zeit der neoabsolutistischen 

Reaktion entstandene Gesetz wurde in der Zeit des Konstitutionalismus als unzeit

gemäG empfunden, und bald nachdem der Reichsrat seine Tätigkeit aufgenommen 

hatte. wurden Forderungen nach einer Anpassung des Strafrechts laut."" Bereits 

während seiner ersten Session forderte das Abgeordnetenhaus die Regierung in 

einer Petition vom 24. Juli 1862 auf. sie möge "ein neues allgemeines Strafgesetz 

in Vorlage bringen, welches mit den Forderungen der Gerechtigkeit und dem ver

fassungsmägigen Rechtszustande der im engeren Reichsrathe vertretenen König

reiche und Uinder. sowie mit den Bildungs-. Verkehrs- und Lebenszuständen ihrer 

Völker im Einklange steht".31'4 Das Strafgesetz von 1852 wurde in seiner Gesamt

heit als reformbedürftig angesehen, als besonders dringlich wurde jedoch eine Ä.n

derung des politischen Strafrechts empfunden. In der genannten Petition brachten 

die -\bgeordneten daher den Wunsch zum Ausdruck, die Regierung möge, falls sie 

der AufTorderung zur Vorlage eines neuen Strafgesetzes nicht entsprechen könne. 

"doch mindestens einen Gesetzentwurf in Vorlage bringen, welcher die Abände

rung der nun geltenden Bestimmungen über die Verbrechen des Hochverrathes. 

der Beleidihrung der Majestät, der Mitglieder des kaiserlichen Hauses. der Störung 

der öffentlichen Ruhe und der Religionsstörung ; der Bestimmungen der Verge

hen lind Uebertretungen gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung und gegen die 

Sicherheit der Ehre [ ] zum Gegenstande haben wird". Gerade das politische 

Strafrecht wurde als unvereinbar mit den geänderten politischen Gegebenheiten 

angesehen. da es die Meinungsäußerungsfreiheit über Gebühr einschränke und 

dadurch vor allem die Presse an der Erfullung ihrer im öffentlichen Interesse ge

legenen Aufgaben hindere. Zudem seien die Tatbestände zu unbestimmt und die 

einzig nach dem Abschreckungsprinzip festgelegten Strafdrohungen zu hoch. Der 

30.' J\lIgt.'tnt.'in /ll den Ref(Jrmdiskusslonen Im Reichsrat vgl. Loebenstem. Herbert· Der Beitrag des 

üsterrt'lClmchen Parhlments (vor und nach 191H) /ur Entwicklung des ~trafrechts und des ~trafpro 

ll"Ert'chts . In ()sterrelChJSche JUristen Zeitung 19H9. Heft Ba. S 17-20 . 

. ,()~ '>tt'J1Oh'faphJScht' Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreich Ischen Reichsrathes. I SesSion. 

li'\(J! 62. 1~9 '>Itzung vom 2-1 Juli IH62. S 369H 
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weit ge(lsste 'latbestand des § 63 StG und nicht etwa mangelnde "Loyalität und 

Anhänglichkeit an die Allerhöchste Herrscherfamilie" sei die L'rsache für die 1111 

internationalen Vergleich häufigen Verurteilungen wegen i\l~JestätsbeleldihTUng, so 

Dr \Vaser, der Berichterstatter des Ausschusses zur Reform des Strafgesetzes ,11' 

Damit \\;aren (he Eckpunkte elOer Reform des politischen Strafrechts, dIe Re 

gierung und Parlament in den fc)lgendenJahrzehnten wiederholt beschäftigen soll 

ten, abgesteckt. Die 'Iathestände sollten präziser definiert und dIe Strafdrohungen 

herahgesetzt werden. DIe Novellierung der politischen Delikte sollte 10 den f()I

genden Jahrzehnten stets Im Zusammenhang mit Plänen einer Gesamtreform des 

Strafgesetzbuchs diskutIert V'verden, die so gut \vie jeden Justizminister der ;\lon 

archie beschäftihrten ,'"" Über dIe '\iotwendigkeit einer Reform des Strafgesetzes 

bestand weitgehend Einigkeit. r\icht nur das A.bgeordnetenhaus, sondern auch die 

Landtage drängten auf eine Überarbeitung des Strafrechts, und auch in der Rechts 

lehre wurde das auf dem Strafgesetz \"on 1803 beruhende Strafgesetz \"on 1852 als 

reformbed ürftig angesehen .. 11 , 

DIe Rcformdiskussionen beschränkten sich nicht auf das materielle Strafrecht. 

Auch dIe Aburteilung der politischen Delikte durch Berufsrichter wurde in der 

Zelt des Konstitutionalismus infrage gestellt ElOe der zentralen Forderungen der 

Liberalen bestand 10 der Einflihrung \"on Schwurgerichten, die insbesondere über 

alle Anklagen wegen politischer Tatbestände entscheiden sollten , Heftig umstritten 

\'.ar dabei dIe genaue Abgrenzung der Zuständigkeit der Geschworenengerichte, 

wobei insbesondere diskutiert wurde, ob dIe l\laJestätsbeleidli-,Tung überhaupt als 

politisches Delikt anzusehen sei . 

3.1 ERSTF RFFORI\I ,\NS ;i.TZE 11\1 FRÜIlKONSTlTllTION.\L1S .\ll' S 1860 - 11'67 

ElIle erste partielle Anpassung des Strafrechts an die geänderten politIschen Ge 

gebenheiten ertiJlhrte nach dem 1861 erfolhrten Einschwenken in konstitutionelle 

Bahnen l\llt der Strafgesetzno\"elle 1862 wurde dIe mit dem Februarpatent neu ge 

schaflene Verbssung unter den Schutz des Strafrechts gestellt Unternehmungen, 

(he auf eine gewaltsame l'mänderung der \ert:lssung des ReIchs 'lbZleltl'n, tielen 

ab nun unter den Tatbestand des ~ Ioeln·errats. \\'er öt1entlIch "zur \erachtung oder 

.lOS Lhl'l1d.\. ~ . .\M!7, .I (''JH , 

,101, ()gm Rl'l'htsl'llI\\il'klul1g, " %H 

,107 KolllllT, (;usla\, l'arLUl1l'nl und \l'rb"ul1g in (hll'TTI'lch . Ild I lti-lti lti6lJ \\ Il'n , I .l''1'Llg IlJ(l:! 

(Nil (;,,\/. [()72).'" 292 
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zum Hasse wieder [sic!] die Verfassung des Reiches aufzureizen sucht", machte 

sich der Störung der öffentlichen Ruhe nach § 65 StG schuldig. Außerdem wurde 

das Aufreizen "zum Hasse oder zur Verachtung gegen eines der beiden Häuser des 

Reichsrathes" unter Strafe gestellt. WH Damit wurden im politischen Strafrecht die 

staatsrechtlichen Umwälzungen der Jahre 1860 61 nachvollzogen.'o~ 

Die tief greifenden Änderungen des politischen Sy~tems ließen auch das Straf

yerfahrensrecht nicht unberührt. Zu den wesentlichen Forderungen der Liberalen 

zählten die Wiedereinführung der Laienbeteiligung im StrafVerfahren, die Öffent

lichkeit und Mündlichkeit des Verfahrens und die Umsetzung des Anklageprinzips. 

Zum Abschluss sollten die langen und zähen Auseinandersetzungen zwischen fort

schrittlichen und beharrenden Kräften erst mit der Verabschiedung der Strafpro

zessordnung von 1873 gelangen."o Die Diskussionen drehten sich insbesondere 

um die \Viederherstellung der Geschworenengerichte, die eine liberale Kernforde

rung darstellte. Nachdem die Rückkehr zur Geschworenengerichtsbarkeit bereits 

1861 62 von der Regierung grundsätzlich zugesichert worden war und aufgrund 

ihrer Bejahung durch Kaiser Franz Joseph außer Streit stand,'I1 betraf die Ausei

nandersetzung in erster Linie die Fragen, ob alle im Reichsrat vertretenen Länder 

in den Genuss der Jury kommen sollten und auf welche Straftaten sich deren Kom

petenz erstrecken sollte.m 

Bereits 1861 wurde der Strafrechtsprofessor Julius Glaser, der von 1871 bis 1879 

selbst das Amt des Justizministers bekleiden sollte, vom damaligen Minister Frei

herrn \'on Pratobevera mit der Ausarbeitung eines neuen StrafVerfahrensgesetzes 

beauftragt.1D Es bedurfte der Vorlage von zehn Entwürfen, bis schließlich eine 

Einlf..,rung erzielt werden und 1873 eine neue Strafprozessordnung verabschiedet 

werden konnte 'H Glaser trat mit großem Engagement rur eine LiberaliSierung des 

Strafrechts ein und war ein überzeugter Verfechter der Geschworenengerichte.3\> 

~()8 (;esetz \'om 17 Decemher 1862 hetrefleod einige Ergänzungen des aligememen und des :'Ililltär 

'->trafj.:esetzes, Re; BI. 1863, Nr. 8. 

30'1 (),,'fis Rechtsentwicklung, ..,. 566. 

310 Zur C;enesl' der Strafr1r(lze"ordnung von 1873 \'gl !\layer, "ir alomon 1 Handhuch des österreIChi 

sehen "itrafpro/c!;rechtes . Bd . I: Ent;tehungsgeschichte der österreich Ischen Strafproze!; Ordnung 

mm 23. :'I la I 1873 und der damit zusammenhängenden Geseve Wien 1H76. 

311 Die Protokolle des <hterreichlschen :'I\lOisterrates 1848-1H67, \~ Abteilung Die :'IllOlsterien Erz 

hnzog RalOt:r und :\lensdortI Bd (, . -I :'Ilai 1863 12 Oktoher 1863. Bearheitet \'on Kletecka, 

Thomas \\ len I'1H'I, S . XX!\'. 

112 \!ayer, '-> 32'1 

., 13 ()"'f" . Rechr-entwlcklung, S. 559 . 

. ' 1-1 Die clOzelnen Entwürfe sind ahgedruckt 10 :\\ayer, S. 349-1079 

,15 I L1utmann, Ilans Der Kampf um die Geschworenengerichtsharkeit 10 Österreich 1848 1873. 10: 



90 Ccplantc Reformen des politischen ~trafre('ht s 

[n ell1er IH62 und IH63 mit dem Sektionschef des JustlZlninisterIums und späteren 

l\lmister Hye Glunek öflentltch ausgetragenen Kontroverse hielt Glaser ein glü

hendes Plädoyer fur die EmHjhrung der Geschworenengerichte. I1 r"r sah in den 

Scl1\vurgerIchten Jene GerichtsemrIchtung, die dem konstitutionellen Staatswesen 

am ehesten entsprach DIe ./ury werde nicht als I-,rute Rechtsanstalt gepriesen, wetl 

sie polttisch wünschenswert sei, sondern ihre Einrichtung wäre vielmehr em polt 

tischer Fortschritt, weil sie eme I-,'llte Rechtsanstalt sei, so Glaser.11
• Das Schwur

gericht sah Glaser nicht blog als em l\llttel zur \erbesserung der Rechtsprechung, 

sondern als "unübertrefflIches !\llttel /ur Stärkung des Rechtes Im Staate".m Sem 

Gegenspieler Hve Glunek argumentIerte 111 erster Linie auf der juristischen Ehene 

und behauptete unter Bezugnahme auf Beispiele aus anderen europäischen 1\lonar

chien, dIe Geschworenengerichte \\'ären anCillig fur Fehlurtetle Sem wesentltcher 

Einwand bestand aber darin, dass dieses Rechtsinstitut sich nicht 10 die spezifische 

':.truktur der Habsburgermonarchie einfügen lasse. Die gemischten l\'ationalitäten 

10 einigen Gehieten würden dIe Rechtsprechung der Geschworenen ebemo beein

flussen wie manche üherkommene Recht~ansicht Im Volk. wie etwa zur Blutrache 

in Dalmatien. Außerdem sei der Stand der kulturellen Entwicklung in manchen 

Kronländern nicht weit genug gediehen, um geeil-,TI1ete \Iänner fur das Amt des 

Geschworenen /ur Verful-,'lll1g zu haben .ll" 

Im Zuge der Ausell1andersetzungen üher dIe Kompetenz der Schwurgerichte 

war insbesondere die Frage umstritten, ob auch l\lajestätsbeleidlh'lmgen und Be

leidihrungen der l\litglleder des kaiserlichen Hauses \'on Geschworenen ahgeurteilt 

werden sollten In den einzelnen Entwürfen der neuen ':.trafprozessordnung fan 

den sich unterschiedliche Bestlll1ll1ungen über diesen Punkt. \ Vährend die Frage 

der Kompetenz der Schwurgerichte in den ersten Fassungen oHengeiassen wor

den war, verwies der von Glaser als Reft'rent des Justlzmil11steriull1s IH62 aus 

gearbeitete 1\ l'. nt\'oiurf auch delS Yerbrechen der \Ialestätsbeleidlh'lll1g 111 deren 

Zuständigkeit l~ 1I Gegen diesen Ent\vurf wurden seitens des SUatsrates, ,21 gegen 

\\l-Inllnl . Enka . Rathkolh. (l!J\Tr / \rdelt . Rutlo" (. 1I .a (I !g.)' JustiZ und Z eitgesdlldlt t' :-' \ m pn 

sionsbeltrclgc 1'J76 1991 BJ . 2 \\' it' n 1995.:' . 120 

.'116 C!aser, .Iullus ~chwllrgenchtlichc Friirtcrungen . 2. ,\1111 . \\len lK75 , 1 !yt' Clune k .• \nt o n R tt e r 

von ' l'eber d 'ls ,>chwurgendlt . Sicben Vortrüge. gehalten In Jer /elt \' n m 16 }.inner b lS ~O \! ,lrL 

1116:) 1111 Vercille /Ur l lebung der Beredsamkeit (l'I.lldir·\ ·ert·ln ) IU \\ len . \Vien IS6-1 

.'117 (.Iaser . Juhus 1 )Il' Schwllrgertlhtslrage In (jsterrelch, In 1 lees '>chwurgen, htlldlt' E ro rt e rungen . 

2. ,\ull . WiCIl 11171. S 761 

.'1111 I',henda. '> 911 

.'ll9 Ilye (;Illilek '>dnvurgencht. S 22K 2-19 . 

. '120 l\1.1ycr. S 17K. 1OH.'1 

.'121 Der 1111>1 l'l11gdlihrtl' lI11d IKIlH wieder <llligeliiste :'ta'lh"lt. desst'n \ htghedt' r \'0111 !--.IN·r ,nlS dem 
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dessen \Villen kein legislatives Vorhaben durchgesetzt werden konnte, erhebliche 

bnwendungen vorgebracht, die sich unter anderem gegen die Kompetenzen der 

Jury richteten m Im daraufhin vorgelegten geänderten Entwurf. der zur Grundlage 

aller weIteren Fassungen wurde, waren l\lajestätsbeleidigung und Beleidigung der 

:'vlitglieder des kaiserlichcn Hauses nicht mehr der Zuständigkeit der Geschwore

nengerichte I.ugewiesen.m Daran wurde in den weiteren Entwürfen festgehalten, 

obwohl die Kompetenz der Schwurgerichte gerade fur diese Delikte Immer wieder 

gef()rdert wurde Nachdem Kaiser Franz Joseph 1864 emen Entwurf /.ur Vorlage 

\'or den Reichsrat genehmigt hatte, kamen die Reformen durch die SIstierung des 

Grundgeset/.cs über die Reichsvertretung und die damit einhergehende Auflösung 

dcs Reichsrats /.Um Erliegen. 124 Das konservative Ministerium Belcredi entwickelte 

auf dem Gehiet der Strafprozessreform keinen besonderen EhrgeIZ- und lehnte 

die Ausdehnung der Kompetenz der Geschworenengerichte auf die l\lajestätsbe

leidlgung unter anderem mit dem Argument ab, dass "die Ehrfurcht gegen den 

l\Ionarchen und die Glieder des erlauchten Hauses [ ] unter allen politischen 

~trömungen unter eine sichere Garantie gestellt werden müsste", weshalb "die Be

urteilung eines gegen dIese Ehrfurcht gerichteten Verhrechens [ ] jedenfalls stän

digen Richterkollegien vorbehalten" bleiben müsse, "welche keine andere Politik 

kennen dürfen als die: Treue gegen den Monarchen und das Gesetz".m 

3.2 DIE Dl.RCHSETZCNG DES KONSTITLTIONALISl\1US 1867-1870 

Nachdem die liberalen Kräfte unter dem Eindruck des Desasters von Königgrätz 

dIe Oberhand gewonnen hatten, kam 1867 mit der endgültigen \Vende zum Kons

titutIOnalismus neuer Schwung in die Reform des Strafrechts und des Strafprozes

ses. DIe als Dezemberverfassung bekannten Staatsgrundgesetze von 1867 schufen 

eme neue Grundlage fur die Herrschaftsausübung in der Habsburgermonarchie. Sie 

verwirklichten eine Reihe der Forderungen der Liberalen, die 1867 den Staat nicht 

KreIS der hohen Bürokratie und des \ldltärs ernannt wurden. hddete eine Art Lwischenlnstanz zwi 

schen der \'olks\ertretun~ des Ahgeordnetenhauses und dem I\lonarchen. Kolmer. Bd 1. S 59 

122 ~ layer, S . 77 

32.\ Lhenda. S. 367. IOH3 . 

.\24 (;laser,.Iulill' Handhllch des 'itrafprozesses. Bd. 1 - Leipzig 1883. '> 203. 

325 )lIstlzlllllllStl'r Emalluel Ritter von Komers in einer Sitzung des ,\Ilnlsterrats am 16. Oktober 1865. 

Die Protokolle des ÜsterreldllSchen :\llnisterrates 1848-1867. \'1 Ahtellung Das 1\IlnIStenum Bel · 

credl. Bd . I 2'! . .Iult IH65 26. I\larz 1866. Bearbeitet von Brettner J\.Iessler. Horst Wien 1971. 

S. IOK 
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revolutlonür umgestalten, sondern in erster LinIe zu einem Rechtsstaat umformen 

wollten : 1 ~ (, Dtese Verrechtlichung uer staatlichen Gewalt fand ihren Nieuerschlag 

nicht zuletzt auf uem Gebiet ues Strafprozessrechts. Das S/aatsgnmdgese/z über die 

nd/crl,dle Gew(/// sah eme den liberalen Vorstellungen entsprechende Reform ues 

Strafverfahrens vor und schuf eme verfassungsrechtliche Absicherung der Schwur 

gerichte Nach semem ArtIkel 11 waren bel allen politischen oder durch den In

halt einer Druckschrift begangenen Straftaten so\vie bei den mit schweren Strafen 

bedrohten Delikten Geschworene zur EntscheIdung über dIe Schulu ues Ange

klah>1:en berufen,m Damit \var die Kompetenz der Geschworenengerichte z\'.;ar im 

Prinzip definiert, die Kontroverse über die genaue Zustänuigkeit alleruings noch 

nicht enugültig beigeleh>1:. \Vährenu uer zur Begründung der Kompetenz der Ge

schworenengerichte heranzuZIehende Strafrahmen wenig Anlass fur Auseinander

setzungen gab, bestand Unell1igkeit darüber, welche Straftaten als politische anzu

sehen w ~ iren , Insbesondere im Hinblick auf 1\laJestätsbeleidigung und BeleidihTllI1g 

eines l\lltglieds des kaiserlichen Hauses - fur deren Aburteilung im Gegensatz zum 

Hochverrat die Geschworenen mcht schon aufgrund der Strafdrohung berufen wa

ren - war umstritten, ob es sich dabeI um polItische Straftaten handelte , 

Bereits im Oktober 1867 leh>1:e der inzv,:ischen zum Justizminister der Rehrie 

rung Beust aufgestiegene RItter von Hye dem ReIchsrat einen auf den \ ·orarbelten 

Glasers beruhenden Entwurf vor, m dem die l\lajestätsbeleidigung \\'elterhin von 

der Kompetenz, der Schwurgerichte ausgeschlossen war, \28 Begründet wurde der 

Ausschluss uieser Tatbestünde mit ihrem fehlenden politischen Charakter Sofern 

sie durch dIe Presse begangen würden, fielen sie ohnehin m die ZuständIgkeIt der 

Schwurgerichte. In allen anderen Fällen aber, so dIe l\Iotive zum Entwurf H: es, 

könnten "SIe als eigentliche politische Dehcte unmöglIch angesehen werden", Die 

selben v.:[iren erfahrungsgemüG ..fast Immer nur Ausbrüche der Rohheit, durch 

\\-'elche ungebildete oder gänzlIch verkommene Personen Ihrem Unmuthe über 

eine vermeintliche Unbill, wie z,B, bel Verhaftungen oder auch .1llS anderen An 

lässen Luft zu machen suchen, und es mügte als ell1 arger :\ Itssgntr angesehen wer · 

den, wenn man lndi\lduen dieser Art mIt polItischen Strüt1mgen (oder BeschuldIg

ten) im eigentlichen SlI1ne des \Vortes in ell1e KategOrIe versetzen \\'()llte" ,\~9 DIe 

Schwurgerichte als solche konnte auch Hye, der sIe 111 denJ.lhren 1.11\'nr noch \'l'he 

326 RUlllpler Challce Ilir \lltteleur<lpa," . 417 

327 ,\r1. 11 !>ta'lhgrulldgl'sel/. VOIl1 21. [)l'/.l'll1her 11\67 lihl'r ,he rlchterhdll' (,<'walt , IU,fll. ISfl7 

Nr 114 

32H Kolll1Cf, Bd . I, ., 2'1:> Zu dil'<'l'1l1 Entwurf vgl (;J.lsl'r,.Iulius J)er Fntwurf dn '>tLltj>wl eb(>rdl1ung 

Wll'n IH67 

12') Spezi,tI I\lotivl' ICU ~ 11 ul1d ~ I:; de.s \'111. Entwlil (;, ttil dll' Str,ltjmlll'S'(lrdnung, 111 \ 1.IHT, '> Jh7 
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ment bekämpft hatte, nicht mehr infrage ste ll en. Im Reichsrat begründete er diese 

Richtungsänderung - abgesehen davon, dass seine persönliche l\leinung nicht ent

scheidend sei - damit, dass in einem Land, wo die en tschiedene Menge des Volkes 

glaube, "nur in einem Schwurgerichte das Vertrauen zu einer guten Rechtspflege 

zu finden, auch die ernstesten und unabweislichsten Motive fur jede Regierung be

stehen, dasselbe einzutlihren.""o 

Da eine Einil-,'"lmg über die Strafprozess reform auf sich warten ließ, kam es 1869 

zur Einfuhrung der Jury durch ein eigenes Gesetz, mit dem zumindest die Ent

scheidung über alle durch den Inhalt einer Druckschrift begangenen Verbrechen 

und Vergehen in die Zuständigkeit der neu einzurichtenden Geschworenenge

richte \'erwiesen wurde."l DIese partielle Einrichtung der Schwurgerichte vor der 

Verabschiedung der Gesamtreform des StrafVerfahrens wurde als notwendig er

achtet, \veil mit der baldigen Beschlussfassung über diese nicht gerechnet werden 

konnte, was nicht zuletzt an der engen Verbindung des 1867 von Hye vorgelegten 

Entwurfs mit der ebenfalls fälligen Reform des materiellen Strafrechts lag.m \Vie 

sehr selbst Kaiser Franz Joseph von der Notwendigkeit der Durchsetzung dieser 

Neuerung auch gegen konservative \Viderstände überzeugt war, zeigt sich daran, 

dass er sogar 20 neue l\litglieder des Herrenhauses bestellte, um eine l\lehrheit rur 

die Schwurgerichte sicherzustellen.11:1 Offensichtlich wollte der Kaiser nicht hinter 

andere Länder zurückfallen, denen gegenüber man sich 111 Österreich gerne als 

Vorreiter der Zivilisation darstellte. Schließlich waren selbst im zanstischen Russ

land bereits 186-1 Geschworenengerichte eingeruhrt worden. ' :1" 

Ritter von Hye war nicht nur mit der Reform des StrafVerfahrens betraut, sondern er 

arbeitete auch einen ersten Gesamtentwurf rur ein revidiertes Strafgesetz. Auf seinen 

Vorarbeiten beruhte die im Juni 1867 vonjustizminister Ritter von Komers im Abge

ordnetenhaus des Reichsrats eingebrachte Vorlage rur ein neues Strafgesetzbuch. ' . 

Der Entwurf normierte in seinem § 105 den Tatbestand der Beleidigung des 1\lonar

ehen in differenzierterer Form als § 63 des Strafgesetzes von 1852: "Wer den Kaiser 

,:10 Stellungnahme des Jmtimlinistl'fs Ritter von Hye anlässhch der Vorlage des Entwurfs emer '>tral 

pro/c,,,ndnung. Stenographische Protokolle des :\hgeordnetenhauses des österreich Ischen Reichs 

rathes. 1\'. SeSSion, 1867 1869.46. Sitzung am 29.10.1867. S 1233 

'-' 1 Ceseu \om <) ;\ brz IH(N hetrel1end die Einflihrung von Schwurgenchten fur die durch den Inhalt 

einer [)rucksduJli vef1lhten \'erhrechen und \·ergehen. RGBI IH69, ~r 32. Hautmann Geschwore· 

nengeflchtsharkelt. '> 125 

-'32 CIa,er : Handhuch. S 20-1 

.13.1 Kol111er. Bd. 1. S. 295. 

33-1 f butmann Ccschworenengericht>harkeit, S. 12-1 . 

.1.Vi Kolmer, Bd 1. S 292 
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persönlich heleidii-,rt, oder sich öffentlich einer solchen Handlung, Aeugerung oder 

Darstellung wider denselben schuldig macht, welche geeignet ersche1l1t, Andere zu 

llal~ oder Verachtung wider dessen Person aufzureizen, begeht, 111 soferne sich dann 

nicht das \'erhrechen des Hochverrathes darstellt, das \ 'erbrechen der \ Iajestäts 

heleidigung und ist mit Zuchthaus von 1--1 Jahren zu hestrafen \\'er auf e1l1e andere 

\Veise die dem Kal~er schuldige Ehrfurcht öflentlich verletzt, ist wegen Vergehens 

der Ehrlllrchts\l:r1etwng gegen den Kaiser mit Arrest von 1 2 Jahren zu ahnden,""6 

DIe wesentliche Neuerung lag in der Unterscheidung zwischen der als \ 'erbrechen 

zu \'erf(llgenden l\laJestätsheieidigung und dem Vergehen der Ehrfurchtsverletzung, 

\\'ährend das Strafgesetz von IH52 Jede Verletzung der dem KaIser geschuldeten 

EhrflJfcht als .\h~Jestätsbeleidli-,'1l1lg mIt ein his funfJahren schweren Kerkers geahn 

det wissen wollte, beschränkte der Entvvurf den 'Elthestand der \h~jestätsheleldi!.,'11l1g 

aufsokhe ÄuGerungen und Handlungen, durch dIe Hass oder \ 'erachtung gegen den 

1\1onarchen hervorgerufen werden konnte, Die Strafdrohung ftir diese Taten wurde 

gegenüber dem geltenden Recht mit ein bIS \'Ier Jahren Zuchthaus etwas gemildert 

Eine deutlich geringere Strafe wurde h1l1gegen tlir jene abt:i1ligen Äul;erungen \'or

gesehen, die das qualifiZIerende \Ierkmal der Aufreizung zu Hass oder Verachtung 

gegen den Kaiser nicht erflillten DIese tlelen unter den Tatbestand der Ehrllirchts 

verletzung und waren als Vergehen mIt e1l1em bIS zu zweI Jahren Arrest zu bestralen , 

Die Arreststrate als dIe allgemein tlir Vergehen vorgesehene Freiheitsstrafe unter

schied sich, abgesehen davon, dass sie in den gerichtlichen Get:mgenenh:iusern zu 

vollstrecken war, \\'eder hinsichtlich der /ut des Strat\'ollzugs noch Im HinblIck auf 

dIe Nebent(llgen der Strale wesentlich \'on der Zuchthausstrafe, 

Ell1e ElIlgrenzung erfuhr der 'Eltbestand der l\h~lestätsheieidih'1l1lg bz\\', Ehr

tlm:hts\'erletzung durch die Dellllltlon der Ötlentlichkeit der 'Eltbegehung in 

einern eigenen Absatz des § 105 Demnach war ellle Handlung. Aul;erung oder 

Darstellung dann als öt1('ntlich anzusehen, "wenn sie \or mehreren. nIcht l:llln Fa

milienkreise gehörigen Personen und aufeine \\'else geschIeht. die SIch nicht schon 

nach Ort. Zeit und l Tmstiinden als eine vertrauliche darstellt" oder wenn die /\u 

fkrung 1Il einem Druckwerk enthalten \\',Ir. § 63 des 'ltralgesetles \ on 11452 hatte 

jede Uisterung, Schm:i1wllg oder Verspottung unter Straft' gestellt, die ötlentlich 

oder vor mehreren I ,euten geschah, und dabei auf clm' n~ihere DefInition \ er/ich 

tet. DIe üsterreichischen (;erichte legten dIeses Tatbestandsn1t'rkm,11 sehr welt aus 

und erachteten es schon dann als ertlillt, wenn der Ort der Tltbegl'hung o!l;"'nt 

lieh /ugünglich \\'ar - unabhüngig lL!\'()I1, ob überhaupt Jemand amYl'send war, der 

:\11, 1 ~ lltwllrleilll'S -;tmlgl'sel/es llbel \ ·nb.el'hl'1l lIlld \ugehl'll. 1111t Ikrücbll'lH'h'1I1'g dn \(l11 der 

.I ustu I\111mtenal l (ImmiSSIoll gesteIIleIl ' \l1tl~igl' \\1<'11 11>67," .~:! 
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die Beleidlf.,rung des Kaisers v.:ahrnehmen hätte können. Ähnlich weit wurde auch 

das 'nltbestandsmerkmal "vor mehreren Leuten" verstanden: "mehrere" waren 

m diesem Sinn schon zwei Personen. Der Entwurf zielte auf eine deutliche Ein

schränkung dieser extensiven Praxis ab und hätte im Falle semes Inkrafttretens zur 

Strat1oslg'keit eines erheblichen Teils der bislang angeklagten Äußerungen gefuhrt. 

Wie in den Erläuterungen zum Ministerialentwurf dargelef.,rt wurde, sollten ins

besondere Jene Fälle nicht länger strafbar sein, in denen jemand eine beleidigende 

Augerung zwar öffentlich mache,jedoch erkennen lasse, "er wolle nicht, daß diese 

Aeugerung m weitere Kreise dringe" Die StraAvürdigkeit beleidigender Außerun

gen liege niimlich gerade in der Xerbreitung auf Viele" und der "darin gelegene[ nJ 

L'nberechenbarkeit der etwa eintretenden rolgeübel".l'" Das Gesetz dürfe daher 

nicht automatisch eine öffentliche Tatbegehung annehmen, sondern müsse es dem 

Richter überlassen, nach Lage der L;mstände zu beurteilen, ob noch von einer 

vertraulichen I\Iitteilung ausgegangen werden könne oder ob die Äußerung gegen

über einem so großen Personenkreis gefallen wäre, dass deshalb "die der öffentlich 

\'orgenommenen Handlung inhärente besondere Gefährlichkeit" gegeben sei.m 

Die Beleidif.,rung emes I\litglieds des kaiserlichen Hauses wurde in § 106 des 

Entwurfs analog zu den Beleidif.,rungen des Kaisers geregelt: ,,\Ver öffentlich (§ 105) 

em anderes '\Iitglied des kaiserlichen Hauses thätlich oder auf eine \Velse, welche 

geeif.,rnet erschemt, Andere zu Haß oder Verachtung wider dessen Person aufzu

reizen, beleidif.,rt, ist wegen des Verbrechens der Beleidif.,rung eines I\litglieds des 

kaiserlichen Hauses mit Zuchthaus von 4l\.Ionaten bis zu einem Jahre zu bestrafen. 

Andere Beleidlf.,rungen eines 1\1itglieds des kaiserlichen Hauses sind als Vergehen 

mit Arrest n>n 4 Monaten bis zu einem Jahre zu bestrafen." Die wesentlichste 

Anderung gegenüber dem geltenden Recht bestand in der deutlich reduzierten 

",trafllrohung, sah doch § 64 des Strafgesetzes von 1H52 eine Kerkerstrafe in der 

Dauer \'on emem bis zu ftinfJahren vor. \Vie auch im geltenden Recht vI,'Urden tät

liche Angrifle auf I\Iitglieder des kaiserlichen Hauses unter den Tatbestand ihrer 

Beleidigung subsumiert, während solche Angriffe auf die Person des l\.lonarchen 

weiterhin als Hochverrat verfolgt \',;urden. 

Die Beratung des Ent\\'urfs wurde im Juni 1867 einem ständigen Ausschuss des 

Abgeordnetenhauses zugewiesen, der in seinem abschließenden Bericht einige 

Änderungen des l\.Iinisterialentwurf:s vorschlug."~ Neben einer Umformulierung 

:\~7 \loti\e EU den ,on dem k, k,,1mtlLmiOisterium IInJJhre 1867 veröflenthchten Entwurfe eines Straf 

ge\t'vt'\ üher \'erhrechen und \'ergehen Wien IH67, S 64 

:nK Eht'nda, ~, 6-1 

"~'1 Steno;,rrarh"che Protokolle dt's AhgeordnetenhJuses des österreIch ischen Relchsrathes, \' Ses

\Ion 11'64 70, LXX\' der Beilagen, Bd I, S 7-16Iß6. 
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des 'I~ltbe~tands, die Jedoch keine materielle Änderung mit sich brachte. wurde 

die Strafdrohung nir Ehrfurchtsverletzungen auf Arrest von acht :\Ionaten bis zu 

einem Jahr reduziert. I Iinsichtlich der übrigen Mitglieder des kaiserlichen Hauses 

vertrat der Ausschuss die Ansicht, dass nur tätliche Beleidigungen und solche Äu

gerungen eine besondere strafrechtliche Behandlung erfahren sollten. durch die 

Hass oder Verachtung wider die Dynastie hervorgerufen werden konnte, Solche 

Beleidi!,TUngen, die gegen den Kaiser gerichtet als Ehrfurchtsverletzungen geahn 

det wurden, sollten hingegen !licht länger vom Tatbestand der Beletdi!,TUng emes 

l\litglieds des kaiserlichen Hauses umfasst werden, sondern den allgememen Be

stimmungen über die Ehrenbeleidi!,TUng unterliegen, 

Der Bericht des Ausschusses gelangte nicht mehr zur Beratung im Plenum des 

Abgeordnetenhauses, bevor dieses im l\Ial 1870 aufgelöst wurde, Dies lag weni

ger an politischer Cneinigkeit über die Reform als an der Arbeitsüberlastung des 

Parlaments, Zwar wurde zur Ermöglichung emer rascheren Erledi!,TUng der zahl 

reichen durch den Übergang zum KonstitutionalIsmus 1867 veranlassten Reform

vorhaben eigens ein Gesetz beschlossen, das die :\Iöglichkeit schuf: wichtige Ge

setzesentwürfe auch während der Vertagung des Reichsrats meinem :\,usschuss 

zu beraten,llil Doch obwohl diese Prozedur auch auf die Reft)rm des Strafgeset

zes angewendet wurde, gelangten die Ergebnisse der Ausschussberatungen nicht 

mehr zur Abstimmung im zunehmend in die Krise geratenden Parlament. Der 

Konflikt zwischen der liberalen Yerfassungspartei, die an der Dezember;erfassung 

mit einem zentralistischen Reichsrat festhielt, und der fi)deralistischen Opposi

tion, die eme Stärkung der Landtage forderte, stellte die Arbeitsfahlgkelt des Par

laments zunehmend mfrage und führte zu einem weitgehenden Stillstand in der 

Gesetzgebung,lll Unter den nach dem Rücktritt der Re!,'lerung Beust bestellten 

:\linisterien, denen keine langen Funktionsperioden beschieden waren, gelangen 

keine Fortschritte bei der Rd()rmierung des Strafrechts, Nach der .\uf1ösung des 

Reichsrats ruhte die Arbeit an der Strafrechtsreftml1 biS zu semem neuerlichen 

Zusammentreten im September 1871. Der Entwurf\'on 1867 wurde daher nie Ge

setz, einzig einige als besonders dringlIch erscheinende Punkte, wie die Abschaf

flmg der Prügelstrafe und die Anhaltung der zu schwerem Kerker \'erurteilten in 

3-10 K"lllll'r, Ild I, '> ,'l2H, (;t'sdz VOIll 30Jult IH67 ilher die Ikh'lndlung uml'lnh"Tlchn (;est'tlt' 111 

helden II,ill"'1I\ des Reichs,athes, R( ,1l1 IK67, ,\;, 10-1, 

,'l-ll Kollller, (.Ust,l\' Parlalllent und \'erf'l"ung 111 ()stt'rrt'lch Ild 2 IK6lJ 1~;lJ \\ len, 1 t:lpLI"; l'i(l.' 

(ND (;,,1/ 1'172). ~. 3M, RUlllple" Ilclmut Parlalllent und Rt'gierung llSll'ith.lnlt'ns I~h, biS 1'11-1, 

in Ikrs l,ha'lllsch, PeIn (1Ig.); D't' I Llhsburgt'rllllln'lrdlll' IH-I~ I(II~ Ild \'11' \t'ri'lssllll!-! 

lind ParLllllt'nlansll1l1s. I1 t'''hand \'t'l bsslln/;s,edtt, \ t'rI.lssungs\' Irkltdlkt'll, Zl'lItmle Repr,iSl'1I 

Lltivkiirpl'I'dultell \\ It'lI 2000,'" i()/), 
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r,lsen, fanden noch unter Justizminister Hye im Wege einer Novelle Eingang in 

das 5trafgesetz.1
• 2 

3.3 DAS ZEITALTER DER LIBERALEN VORHERRSCHAFT 1871-1879 

Der im November 1871 nach dem Ende der klerikal-konservativen Regierung Ho

henwart-Schäffie ernannten Regierung Fürst Adolph Auersperg gelang durch die 

1873 erfolgte Einfuhrung des direkten \Vahlrechts zum Reichsrat anstelle der Be

schickung durch die Landtage die Überwindung der Obstruktion des Parlaments.m 

Nach der Stabilisierung des Parlamentarismus und der Konsolidierung einer eini

germaßen stabilen liberalen l\lehrheit war der \Veg frei fur neue Anläufe zur Durch

setzung liberaler Reformen. 1 
•• Die Reform des materiellen Strafrechts stand weiter

hin auf der Agenda und wurde auch von Kaiser FranzJoseph in seinen Thronreden 

zur Eröffnung der Reichsratssessionen wiederholt eingemahnt.14' Doch zunächst 

wandten sich die Liberalen der Verwirklichung ihrer langjährigen Forderungen 

nach einer Anpassung des Strafverfahrens an die konstitutionelle Staatsform zu. 

Der Durchbruch auf dem Weg zu einer neuen Strafprozessordnung gelang mit 

einem von Julius Glaser im Februar 1872 nunmehr als Justizminister vorgelegten 

weiteren Entwurf, der die Strafprozessordnung wieder aus der engen Verklamme

rung mit dem materiellen Strafrecht löste und durch die Ausgliederung einiger 

wesentlicher l\laterien - darunter auch die Bestimmung über die Kompetenz der 

Geschworenengerichte - in ein gesondertes Einfuhrungsgesetz Vorsorge fur eine 

spätere Anpassung an das zu erlassende neue Strafgesetzbuch traP4!. Außerdem 

brachte Glaser aufgrund eines ausdrücklichen Auftrags des Kaisers eine Vorlage fur 

eIn Gesetz über die zeitweise Einstellung der Geschworenengerichte ein, da die 

Krone ohne die l\löglichkeit einer vorübergehenden Sistierung der Schwurgerichte 

''-12 Gesetz, wodurch mehrere Be~tJmmungen des allgememen Strafgesetzes und anderer damit im 

Zusammenlunge ~tehenden Anordnungen abgeändert werden, RGB!. 1867, Nr 131, Charmatz, 

Rlchard (hterre,chs mnere Ceschlchte \'on IH4H bIS 1907 Bd I Die Vorherrschaft der Deutschen 

2, .-\ufl Leip/.ig 1911.~, HI 

~4:l C/.edlk, .\1015 \'on Zur Geschichte der k, k. üsterreJchischen l\linistenen 1861 1916, Bd , I: Der 

Zeitabschnitt IH61 1H9:l, Teschen, Wien, LeipzIg 1917, C, 256-270, 

~.J.J Rumpier Parlament und Reg1(~rung, S, 718, 723 . 

:l.J5 Kolmer, Bd , 2, 'i . öO, 211, 2H6. 

~.J6 (;Ia~er fbndbuch, S 205, Wortmeldung des Justlzmmlsters Juhus Glaser anlässhch der \'orlage 

des Entwurfs emer Strafprozessordnung, ~tenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des 

ihterrelclmchen Reichsrathes, \'11 SeSSIon, IH72, 14 Sitzung am 16, Februar 1872, S, 179 
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der Stratj1fOzessordnung niemals (he Zustimmung erteilt hätte,·4 Die im Reichsrat 

gettihrten Debatten über diese Vorlagen drehten sich nicht zuletzt um die genaue 

Regelung der Kompetenz der Geschworenengerichte Zwar war durch Art 11 

des SI{/{ll.lgmt/{I...i(l'sclZI'J "her du' ndllcdujlc GcuJa/1 deren Zuständigkeit flir alle poh 

tischen Straftaten auger Streit gestellt. doch ließ sich trefflich streiten, \\.'ie \\ eit 

der Kreis der erfassten Tatbestände zu Ziehen seI. Inshesondere im Hinhlick auf 

die l\IaJestiüsheieidigung hestanden unterschiedliche Auflassungen, Die liberalen 

Abgeordneten f()rderten die Kompetenz der Geschworenen !Ur die Entscheidung 

über diesen Tltbestand. da "es sich nach allen hlsherigen Gesichtspunkten kaum 

rechtfertigen hefk die l\IaJestätsheleidigung und Beleidlf.,rung der ;\Iitglieder des 

kaiserlichen Hauses nicht als politische Delikte zu bezeichnen":~~ Justizminister 

Glaser verwies bei seiner Verteidif.,rung des Entwurfs auf die \'orgahen des Slaats

gmml...i(cJclzeJ' iihcr {bi, ndller//dlc Gl'7t.Jtzllund meinte. "der "tandpunkt der Regierung 

[sei] kein anderer als der des Artikels Xl des Staatsi-,rrundgesetzes" Die Regierung 

glaube. in Bezug auf die Kompetenz der Geschworenengerichte "mcht mehr und 

nicht weniger l ] thun zu sollen", Wenn man die \IaJestätsheleidlf.,rung als politi

sches Delikt ansehen könnte. \\-'äre sie in den Katalog der vor die Jury verwiesenen 

Straftaten aufgenommen worden, Gerade dies sei aher nicht der Fall Ein politi

sches Verbrechen könne "nur ein solches sein. \\ elches seiner l\atur nach so he

schafkn ist, dal~ es der Regel nach auf politischen l'dotiven heruht",149 Angesichts 

der Praxis der Gerichte müsse man Jedoch "zugeben. daß die ;\h~jestätsheleidih'l.1I1g 

lI1 ()sterreich auf politischen 1\lotiven lI1 der weitaus üherwlegenden :'lehrheit der 

1-:ille nicht beruht", 11 Glaser vennes ilußerdem darau( dass die :'lajestätsheleIdi

f.,'l.lI1g IH'iO nur deshalb in die Kompetenz der Geschworenengerichte get:lllen sei, 

weil vor IH52 ein eigener Tatbestand gar mcht existiert hahe, sondern nur die Stö

rung der iitlentlichen Ruhe. die sehr wohl elI1 politisches Delikt gewesen w.ire," 

Der liberale JustIZmimster brachte damit Im \\'esentlichen juristische Arf.,'l.lmente 

vor. die elI1er sachlichen Grundlage keineswegs entbehrten, \\'ie eine Analyse der 

Praxis des Salzburger Landesgerichts zeigt. waren tatsüchlich nur wenige Beleidi

gungen KaIser Fran/ .Iosephs auf politische \Iotlve zurückzutl.ihren, \\enngleich 

sie nicht selten mit l\1einungsäulkrungen über die politischen Zustünde in der 

:q 7 (;Iaser Ilandhuch, S, 207: llautl11ann (;eschworellengendllsturkell, S 12; 

''-IX \\'orlnwldung des ,\hgeordnelen Bllllkld, Slenog'~lphlsdH' Prolo)..olle d", ,\hgeordlll·lellh.lu'l·' 

des (isll'rreldIL,,'hl'I1 Rl'lchsralhes, \'11 "e"ion, IK72,:\9 "Illung am .I JUIl1 1~72 " ~(l2 

1,1') '>ll'1l0Wapll1sdH' Protokolle dl'S ,\bg('ordllel('nhausl's d('s ihll'rreidllschell Rell hSLllhcs, \'11 Se, 

S\on, IH72, -10, ~ilnlllg .1111 .j JUIlI IK72 "IßO In.l 

.ISO Ehenda, S, H2", 

:\:; I Ehellda, S Iß!. 
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:\Ionarchle einhergingen.,s2 Ob es auch den politischen Überzeuf.,rungen Glasers 

entsprach, die :\Iajestätsbeleidigung \'veiterhin von Beru(~richtern aburteilen zu las

sen, erscheint fraglich. Dass er von seiner noch in den ersten Entwürfen vertrete

nen Ansicht in diesem Punkt abging, lag wohl an seiner realistischen Einschätzung 

dessen, was im Hinblick auf die Einfuhrung der Schwurgerichte durchsetzbar war. 

Kaiser Franz Joseph hätte einer Ausdehnung der Kompetenz der Schwurgerichte 

auf die :\Iajestätsbeleidigung wohl kaum zugestimmt. Im Vergleich zu anderen Zu

geständlllssen - allen \'oran dem Gt'Jt'1z iiba {be znf',UlJl' EIIlSlcllzllIg der Gt'Jdzzw 

rt'llt'llgl'ndltcl51 
- war dieser Verzicht freilich ein geringes Opfer der Liberalen. Das 

Ergebnis des jahrelangen Ringens um eine neue Strafprozessordnung war somit 

ein Kompromiss, den die Liberalen einzugehen gezwungen waren. 

Die Entwürfe Glasers \\'urden vom Abgeordnetenhaus und vom Herrenhaus 

nach geringn.igigen l\Iodifikationen angenommen und erhielten am 23. l\Iai 1873 

die kaiserliche Sanktion. ' ;· Nach Art. VI des Einfuhrungsgesetzes zur Strafprozess

ordnung hatten die Geschworenengerichte über alle Anklagen wegen Hochverrats 

(§§ 51' 61 StG und Art. I des Gesetzes vom 17. 12. 1862), Störung der öfientlichen 

Ruhe (§§ 65 u 66 StG und Art. II des Gesetzes vom 17. 12. 1862), Au(~tand und 

Aufruhr sowie zahlreiche weitere Verbrechen zu entscheiden.''' Die Delikte der 

"L~iestätsbeleidigung und der Beleidigung der l\Iitglieder des kaiserlichen Hauses 

finden sich in diesem Katalog nicht. Angesichts der Strafdrohung, die eine Kerker

strafe von bis zu funf Jahren vorsah, stellt die M~iestätsbeleidif.,rung msofern eine 

Ausnahme dar, als beinahe alle mit emer ähnlich hohen Strafe bedrohten Verbre

chen in die Kompetenz der Geschworenengerichte fielen. Eine höhere Strafe durfte 

ohne Laienbeteiligung gar nicht verhängt werden.';h Schmähungen des Kaisers 

und seiner Familie wurden daher nur in jenen seltenen Fällen von Geschworenen 

abgeurteilt, in denen sie durch den Inhalt einer Druckschrift begangen wurden. '57 

Die Geschworenengerichtsbarkeit blieb bis zum Ende der l\Ionarchie bestehen, 

allerdings machte die Regierung immer wieder von ihrer durch das GCJclz iiba die 

Zl'ltzL"l'/JI' EIlIJ/t'lllIllg dt'r GcSdl'ZtOrt'llCl/gt'nclztc eingeräumten I\löglichkeit Gebrauch. 

Nachdem die Geschworenengerichte bereits in den 1880er- und 1890er-Jahren im-

,52 Siehe dazu unten Kapitel 5.1.2. 

'5~ (;cse!/ vom 2:1. :\lai 11\73 hetretTend die zeitweise Einstellung der Geschwornengerichte. RGBI 

11\73.:\r 120. 

'5-1 CZl'lhk. Bd I. S. 2!l6, Knlmer, Bd. 2, <; 2SlJ 

:I~~ (;cscu mm 2:1. :-'lai 11\73 betretTend die Einfuhrung einer Strafprozeß Ordnung, ReBI 1873,:\r. 119 

"~/) Art VI (;cscll \'Om 2:1. :\1aI 1H73. hetret1end die Einfuhrung einer StratjmlLeß Ordnung, RGBI 

IH7:1, '\;r 119 

J:; 7 lum I'ressl'strafi-echt s.u. Kapitel 71 
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mer wieder in einzelnen Kronländern auger Kraft gesetzt worden waren. erfolgte 

Im AUi-,TUst 1914 die Suspendierung der Laienbeteilii-,TUng in allen Ländern der cis 

leithanischen Reichshälfte.:l SX 

Der gescheiterte Entwurf für ein neues Strafgesetz von 1867 wurde von der Regie 

rung Adolph Auersperg ad acta gelegt. Justizminister Glaser schritt stattdessen da 

ran. eine neue Regierungsvorlage zu erarbeiten. Bereits 1872 berief die RegJerung 

eine KommiSSion. welche die Idee einer ReVision des bestehenden Strafgesetzes 

von 1852 verwarf und sich rur ein völlig neues. am deutschen Strafgesetzbuch von 

1871 orientiertes Regelwerk aussprach .:ls'! Auch der Aufbau des bestehenden Straf

gesetzes wurde aufgegeben. Die l\.lajestätsbeleidli-,TUng \vurde nunmehr In mehreren 

Bestimmungen normiert. womit der Entwurf dem Vorbild des deutschen Reichs 

strafgesetzbuchs folgte ' ''11 Der Tatbestand war zum einen weniger unbestimmt. 

zum anderen wurde die Strafdrohung gegenüber dem geltenden Recht deutltch 

herabgesetzt. Die Rei-,rierungsvorlage wurde im November 1874 von Justizminister 

Glaser Im Reichsrat eingebracht 

Durch § 104 des Entwurfs wurden Tätlichkeiten gegen das Staatsoberhaupt 

aus dem Tatbestand des Hochverrats ausgenommen und als ein Fall der l\.Iajes

tätsbcleidigung normiert. ,,\Ver eine Thätlichkeit gegen den Kaiser verübt oder 

denselben mit einer Thätlichkeit bedroht. wird wegen l'.IaJestätsbeleidigung mit 

Zuchthaus von ftinf bis zu zwanzig Jahren bestraft." Das Strafgesetz von 1852 sah 

rur solche Angriffe auf die Person des Kaisers noch die Todesstrafe vor. 

Für verbale Attacken gegen den Kaiser die In der Pra.xis am häufigsten Anlass 

zu Verurteilungen wegen Majestätsbeleidii-,TUng gaben - wurde in § 105 des Ent

wurfs eine deutlich mildere Sanktion als die von § 63 StG 1852 angedrohten ein 

bis fünf Jahre schweren Kerkers vorgesehen. sofern die Schmähung nicht in der 

Öffentlichkeit erfolgte "Wer den Kaiser beleidigt. v\.ird wegen Majestiitsbeleldi 

i-,TUng mit Gefangnis biS zu einem Jahre bestraft. Ist die Beleldi!-,Tung öt1entlich (§ 91 

Z 2) oder In Gegenwart des Kaisers begangen. so Ist auf Get:ingnis nicht unter 

drei Monaten zu erkennen." Anders als der \Vortlaut der Bestimmung erwarten 

351\ llautmann (;l,.,chworenengerlch"harkelt.~ . 12'1f. \erordnung des (;esamtmll11Stt' r1Ums üher d,e 

1 ~ 1I1,lcllung der \VJrksamkelt der (;eschworenengenchte. RC!l1 191~. Nr 22~ 

359 Allgemelnc Bemerkungen zu dem am 7 Novemher IH7.J 1111 \hgeordnetenhause des Relchsr,ltht'S 

clngehrachtl'n Entwurfe eInes Sirafgl'set/es üher \ 'erhrechen. \ 'ergehen und l 'ehertretungln. "te 

nographlschc I'rotokollt de, Abgcordnclenhau,e, des östelTt'lchJSchen Relchsrathes. \111 "e."",n. 

IH74 75,221 der Beilagen. Kolmer, Hd 2. S 510 

1(,0 Vgl ~ 94 und ~ '1~ des "trafgeset:hudlS Ha d,IS J)eutsche ReIch \DIll I:; ;\ Lu l1i71. dt'utsl'ht's 

R(,HI um. N, 212. I "Irtmann." HIl.299f 
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ließe, betrug dte Höchststrafe fur die öffentliche oder persönliche Beleidigung 

des Monarchen funfJahre Gefängnis. 161 Diese obere Grenze des Strafrahmens er

gab sich aus der nach § 13 des Entwurfs generell fur Gefängnisstrafen geltenden 

Höchstgrenze von funf Jahren. Ein Fortschritt gegenüber dem geltenden Recht 

wurde auch in der Definition der Öffentlichkeit gesehen, die in Wissenschaft und 

Praxis Anlass zu Kontroversen gegeben hatte.162 Öffentlich würde eine Beleidi

gung gemäß § 91 Z. 2 des Entwurfs nur dann begangen, wenn sie "vor einer Men

schenmenge, m emer Druckschrift, durch Verbreitung von Schriften oder anderen 

Darstellungen, oder durch Anschlag oder Ausstellung derselben an einem allge

mein zugänglichen Orte" erfolgen würde. Diese Änderung hätte eine wesentliche 

Einschränkung des Tatbestands gegenüber dem geltenden Recht bedeutet, war 

doch nach der Praxis der Gerichte das Erfordernis der Öffentlichkeit schon dann 

erfullt, wenn die beleidigende Äußerung von zwei Personen vernommen werden 

konnte. 

\Veitgehend parallele Bestimmungen waren auch hinsichtlich des Schutzes des 

Ansehens der 1\.1itglieder des kaiserlichen Hauses vorgesehen. Körperliche Angnffe 

wurden durch § 106 unter Strafe gestellt: ,,\Ver gegen ein Mitglied des kaiserlichen 

Hauses eine Thätlichkeit verübt, wird mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit 

Gefängms nicht unter einem Jahre bestraft." Deutlich milder als nach dem gel

tenden § 6-1: StG sollten gemäß § 107 verbale Attacken geahndet werden. "Wer 

ein 1\.1itglied des kaiserlichen Hauses beleidigt, wird mit Gefängnis bis zu sechs 

l\lonaten bestraft. Ist die Beleidigung öffentlich (§ 91 Z. 2) oder in Gegenwart des 

Beleidihrten begangen, so tritt Gefängnisstrafe von einem Monate bis zu zwei Jah

ren em." Die Empfehlung des Ausschusses, der über den Entwurf von 1867 beraten 

hatte. gewöhnliche Beleidigungen von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses nicht 

anders zu behandeln als allgemeine Ehrenbeleidigungen, griff die Regierung damit 

nicht auf. Im Vergleich zum Entwurf von 1867 wurde wieder der Begriff der "Belei

digung" anstelle der Formulierung "Verletzung der Ehrfurcht" verwendet. \Vie aus 

dem Bericht des Ausschusses hervorgeht, dem der Entwurf zur Beratung zugewie

sen wurde, war diese Formulierung nicht unumstritten. Ein Abänderungsantrag auf 

Änderung der \Vorte ,,\Ver den Kaiser beleidigt" zu ,,\Ver die Ehrfurcht gegen den 

Kaiser verletzt" wurde abgelehnt, weil die Mehrheit der Ausschussmitglieder darin 

die Get~lhr emer zu weiten Auslegung des Tatbestands sah. Nach dem geänderten 

\\'ortlaut "könnte man schon einen minderen Grad von Höflichkeit als strafbar be

trachten", so die Befurchtung. Hingegen bringe die Formulierung ,,\Ver den Kaiser 

361 1 Lmrnann. S. 221. 

162 \'gl KapIlei 2.2 .1 
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beleldil,rt" klar zum Ausdruck, "daß der animus inJurandi, die Ahsicht /.LI heleidigen, 

erwIesen sein muW', \(" 

DIe weItere \lilderung der Strafdrohungen gegenüber dem Entwurf von IH67 

hestand nicht nur m einer Kürzung der zu verhängenden Freiheitsstrafe, sondern 

auch in der Androhung von Gefangnis anstelle des Zuchthause<;, \Vährend da~ 

Zuchthaus dIe allgemem nir Verbrechen vorgesehene Freiheitsstrafe war, wurden 

Vergehen mit Gef<ingnis geahndet. DIe helden Strafarten unterschIeden sich in 

erster Lll1ie durch den Ort des Strafvollzugs - Zuchthaus hz,\\', gerichtliche Straf

h:iuser - lind den strengeren Arbeitszw.mg in den Zuchthäusern, Das neue System 

der Freiheitsstrafen war nicht zuletzt durch die IH67 erfoll,rte-\bsch,lffung der-\n 

haltung in Ketten l64 und die daraus resultIerende Angletchung der schweren <in dIe 

einClChe Kerkerstra!e notwendig geworden, 

:\ 11t der Herabsetzung der Strafrahmen wurden die gesetzlichen Vorgahen an die 

gerichtliche Pra:m angenähert, dIe schon hisher dIe im '-ltrafgesetz von 1~52 vorge 

sehene Hiichststrafe kaum je \ erhängte, sondern vIelmehr sogar die :\lindeststrafe 

von einem Jahr in der Regel unterschritt ,~ < Ermöglicht wurde diese richterltche 

l\"achsicht durch das auGerordentltche \Iilderungsrecht, das Im Falle des Zusam 

mentreflens mehrerer :\Iilderungsgründe eine llnterschreitung der :\hndeststrafen 

erlauhte. Die Anwendung dieses l\Iilderungsrechts, die nicht auf:\ IaJestätsbeieidi

h'lJl1gen beschr:inkt war, sondern eine \'Crbreitete Praxis darstellte, war dem Ge 

setzgebe!' ein Dorn im Auge, da es "zu emer gänzlichen Authebung der 1m Gesetze 

au!gestellten Stra!sätze" f\.ihrte.'6~ Im Entwurf von lH70l war dieses aufkrordent

liehe :\Iilderungsrecht daher nicht mehr vorgesehen. Die herabgesetzten :\Iindest 

strafen flir Beleidigungen des Kaisers und seiner Ellnilte wuren nIcht zuletzt durch 

diese allgemeine \'organgsweise des Geset.tgebers motl\"lert, der den nchterltchen 

Ermessensspielraum künftig durch weitere Strafrahmen und nicht mehr durch das 

aul;erordentliche :\ Iilderungsrecht festlegen \\'ollte. 

361 Iknchl des '-,tr,dgesct.tallsschllssn üher ,he Reglt·rllngsvorl.lge betrefknd c n neues '-,tr'llgesc·z 

übl r \'nhrechen, \'er~ehell lind l lchertrl'tlll1gen, Stel1ol,.""'JphlSche Protokolle <'es . \bgeordnlten 

h'lIlsl'S des o",:rreldmdlcn Relchsralhes, \'111 '-,CSSl!lIl , 11'73 lKiK, 70-i Jl r Ilt lagen. 

v,-! C;eSl'lJ:, \\"dmdl Illehrere Ikslll11I111lngen dt's allgelllt'dlt'll Str.lfg",,'tzes unJ J'Hierer dal.,l! 1111 lu 

."llllllll'nILlnge .slehl'ndt'n Allordnungen ilhge,inder! werdell R(; BI, ISi,?, :-.. r 1.'\ 1 , Ogns Rt'chts 

L'ntwlckllln~, '-, 'iM) 

3(,5 Vgl Kapllel S.,'\ 

V,(, , \lIgelllt'lIll' Iklllt'rkllngen ZlI dem ;nn i, 'o\'u11hcr H.;j'-!11ll .\hgeol'dnetcnhause des Reeh,r ... t'l<:" 

clIlgchr'lehten Entwurfe elllt', Strafge~etlt·, tiher \erhredlt'n. \'ngcllt'n lind l \'bnlrt'tllngcn, Stt' 

n"graplll~dll' Protokoll,' de, \hgemdnelenILlllSl" ,ks (islt'IT"ldllSdll'1l ReldI.H.ltht", \ 111 '-" sSlon 

un·1 ' 7S, 221 deI Ikd.lg,'n. S :'1 
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Der Strafgesetzausschuss beendete seine Beratung des Entwurfs nach 108 Sit

zungen im Juli IHn Die Regierung zog den Entwurf daraufhin zurück und brachte 

eine leicht geänderte und ergänzte Vorlage ein, die vom Ausschuss bis April IH7H 

behandelt wurde. Auch dieser Entwurf gelangte nicht mehr zur Beratung im Pie 

num des Parlaments, bevor das Abgeordnetenhaus am 22 MaI 1H79 aufgelöst 

wurde. Ho, Obwohl ihre Dringlichkeit allgemein anerkannt war, war die Reform des 

aus der neoabsolutistischen Zeit stammenden Strafgesetzes von 1852 damit auch 

111 der lInmerhin acht Jahre dauernden Tätigkeit der liberalen RegIerung Auersperg 

trotz emer ;vlehrheit Im Abgeordnetenhaus nicht gelungen. Justizminister Glaser 

war mit seinem Entwurf fur ein neues Strafgesetz nicht zuletzt an der Zersplitte 

rung der liberalen Kräfte und den eIgenen Abgeordneten gescheitert, die durch 

endlose Diskussionen und zahlreiche Änderungsvorschläge eine Beschlussfassung 

\'erziigerten und die Chance zur Durchsetzung einer der ursprünglichen liberalen 

Kernf()rderungen nach einem zeitgemäßen Strafrecht schlussendlich verspielten. 

DIe Abgeordneten standen ke1l1eswegs geschlossen hinter der Regierung, sondern 

übten sich nicht selten in der Rolle der Opposition.%H 0lach dem Börsenkrach von 

IH73, der das .Ansehen der Liberalen nachhaltig beschädigt hatte, gewann inner 

halb der staatstragenden Partei dte deutschnationale Fraktion des "Fortschritts 

klubs" an Gewicht, wodurch sich die Einheit der Liberalen aufzulösen begann. 

Durch die zunehmende Opposition im Parlament wurde die Regierung praktisch 

handlungsunHihlg1l>,} Zudem liegen die in der 1873 einsetzenden Krise zu lösenden 

wirtschattlichen Probleme wenig Zeit fur andere Reformvorhaben.17O Als die Libe 

ralen bel den Keuwahlen IH79 herbe Verluste hinnehmen mussten, war das Ende 

der liberalen Vorherrschaft besiegelt FranzJoseph eq,lTiff die Gelegenheit, sich der 

liberalen Rehrierung zu entledigen, der er insgeheim schon lange sem Vertrauen 

entzogen hatte. Er betraute Graf Eduard Taaffe mit der Bildung einer neuen, kon· 

servatl\'en Rehrierung \71 

Dass die Retc)rmbemühungen der Liberalen unterschiedlich erfolhlTeich waren, ist 

nicht zuletzt Ausdruck ihrer eigenen Prioritäten. Als Sprachrohr des liberalen Bür

gertums lag ihnen in erster Linie die Presse am Herzen. \Vährend die Strafrechts 

?o(,7 lklllerkun!o:en LUr Rq.,ciefllngS\"orbge ttir elO Strafgesetz über \'erbreehen. \'ergehen und L ehertre 

tun!o:en, ~tenoh'faphlsehe Protokolle des Ahgeordnetenhames des österreich ischen RelChsrathes. 

1\ <'esSion. 11\79 II\H5.?o92 der Beilagen 

J6X K"IIlll'f. Bd 2.~. 2801. l/.elEk. Bd. I. S 273f 

,/)9 h"lm<:f, Bd 2, S. ~.\9 

,70 Ellenda, !'>. 510 

.'71 RUlllpler: l hanee tur :\Iitteleuropa. S ~531 



104 (;~rlant~ Reformen de, rohti ~ chen Strafrechts 

re!(mn auch in der Ära der liberalen Vorherrschaft scheiterte und dIe Majestäts

beletdigung weiterhm von Berufsrichtern abgeurteilt wurde, kam die Presse in den 

Genuss von .\npassungen Ihrer rechtlichen Rahmenbedmgungen an dIe konstitu 

tionellen Fortschritte. NIcht nur dIe Zuständigkeit der Geschworenengenchte tur 

in Druckwerken begangene "trahaten wurde von den Liberalen durchgesetzt, son 

dern auch das Presserecht selbst re!c>rmlert.172 Dass M<l:lestätsbeleldif.,Tl\ngen hin 

gegen weiterhin mit strenger Strafe bedroht waren und mcht von Schwurgerichten 

abgeurteilt wurden, lag nicht zuletzt an der von vielen liberalen Politikern geteilten 

Ansicht, es handle sich dabeI nicht um eine Form der politischen :\.leinungsauße

rung, sondern um Ausbrüche der ungebildeten Rohheit des Volkes . Die Reform 

des Strafrechts und des Strah:erfahrens kann somit als ein BeIspiel fur die liberale 

Klientelpolitik angesehen werden. Die LIberalen vertraten auch in der Phase ihrer 

politischen Vorherrschaft: in erster Lime die Interessen des Bildungsbürgertums 

und zeIgten wenig Interesse an Reformen, dIe \'or allem Angehörigen des breiten 

Volkes zugute gekommen wären. Dem liberalen ParadIgma von Bildung als Voraus

setzung tur politische Partizipation folgend, erachteten sie :\.Ieinungsäugerungen 

nur dann als wertvolle Beiträge zum politischen Diskurs, wenn sie sich der ihren 

\ 'orstellungen entsprechenden gebildeten Ausdrucksformen bedIenten Da den LI 

beralen die m der PraxIs zu Verurteilungen führenden abfälligen .\uGerungen über 

Kaiser und :\.Ionarchie eher als Ausdruck der mangelnden Reife der arbeitenden 

Bevölkerung erschienen, war ihr Einsatz fur eine .\Iilderung der StraA'erfolgung 

\'on 1\ I~iesüitsbeleldif.,Tl.111gen begrenzt.1
- 1 

34 D1/-. ZEI'l !)['s E!SFR~E'" R!"G~ 11-\79 11-\93 

Das Bedürfnis nach einer Re!i>rlll des Strafrechts wurde auch \on der konservati 

ven Regierung Eduard Graf 'Elafles anerkannt, die nach dem Ende der liberalen 

Vorherrschaft 11-\79 ihr Amt antrat. C'berdies f()rderte FranzJoseph 111 seiner Thron 

rede zur Eröflnung der neuen Legislaturperiode Im Oktober 11-\79 "den endltchen 

Abschluss dieser mühevollen, aber dringend gebotenen legislatorischen Arbeit".l • 

Die Regierung 'Elafle stützte SIch auf dIe Abgeordneten des Polenklubs, der \\'ll' 

.172 Vgl da/li lInten K:lpitt'l 7.1. 

17.1 Vgl ./lldson . I'ictcr 1\.1 l·o.,c1l1sI\T Revolulion:lrIt's I.iheral ]>ohllcs. Sonal E'l'l·rtCIKl' ,md '-: ,lllon.t! 

Idenllt}" In lhe ' \lIslnan bnpllt'. 111-111 1'11-1 Ann \rhor 1'I'IIl. S 17K , Dcr, .: \\ 'ien hrennt' Die 

Revollilion von IH·IH lIlld Ihr hht'lales Erht· \\ lell. Io.'illl, \\t'lIllar 199K. S 119 

'\7·1 Koll1l('f. (;t"lav I'a r1a 111t' 11 I lind \erlasslillg III ()'Il'rn'ldl . Bd . J IKi9 IKS;i \\'iel1 , Ll' ll' l lg 1<105 
(ND (;r:l/ 1972). S. 16. 
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der zum Eintritt in den Reichsrat bewegten Tschechen, des Großgrundbesitzes 

und der deutschen, slowenischen und italienischen Klerikal-Konservativen. Dieser 

"Eiserne Ring" der konservativ-slawischen Mehrheit sollte bis 1893 halten.'" 

Im l\iovember 1881 brachte Alois Praiäk - der als Minister ohne Portefeuille 

der Rq,rierung Taaffe das Justizministerium von 1881 bis 1887 leitete' ;!' - eine neue 

Regierungsvorlage ein, damit "dieses durch den Ablauf der Mandatsdauer des letz

ten Abgeordnetenhauses neuerdings unterbrochene \Verk der längst erwünschten 

Vollendung entgegengefuhrt werden könnte"Y7 Die Regierungsvorlage beruhte 

auf dem Entwurf von 1874 unter Berücksichtigung der durch den Ausschuss vor

genommenen Änderungen und stellte insofern eine Fortsetzung der Arbeiten an 

diesem Entwurf dar. Die Bestimmungen über die Beleidigung des Kaisers bzw. von 

:\Iitgliedern des kaiserlichen Hauses entsprachen jenen im Entwurf von 1874.1
'b 

~och während der Beratungen des Entwurfs im Ausschuss wurde der Reichsrat 

am 22. April 1885 wegen des Endes der Legislaturperiode geschlossen."'! 

1889 brachte der Nachfolger Praiaks an der Spitze desjustizministeriums, Fried

rich Graf Schön born, wiederum eine Regierungsvorlage ein, die auf dem Entwurf 

\'on 1874 beruhte und nahtlos an die bereits erfolgten Vorarbeiten anknüpfte. '811 

Schönborn, der dem konservativen Hochadel angehörte, wurde 1887 vom Statthai 

ter von Mähren zum Justizminister berufen. 'HI Die Bestimmungen über Majestäts

beleidigung bzw. Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses entsprachen 

wörtlich dem Glaser'schen EntwurpH2 Nachdem im l\IaI 1889 eine permanente Be

ratung im Strafgesetzausschuss beschlossen worden war, kamen die Klubobmänner 

Im Februar IH90 überein, die Vorlage auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Der Grund 

daHir, den Entwurf zu begraben, lag in der Unzufriedenheit der Parteien mit dem 

~7~ Rumpier Chance fur ,\Iitteleuropa. '>. -1R6 . 

. "\ 76 Czedik. Bd I.'" 351 

~ 77 Bemerkungcn "ur Re!(1erungsvorlage fur eIn Strafgesetz über \ 'erhrechen. \'er"ehen und Uebertre 

tungen. '>tenOh>Taphlsche Protokolle des .-\bgeordnetenhauses des österreichlsehen Reichsrathes. 

IX. SeS>,lon. IR79 1885.392 der BeIlagen. Kolmer. Bd . 3. S -124 . 

37X "gI. d,e eegenüben,tellun" der Texte der Entwürfe 187-1 in den Bemerkungen zu dem Entwurfe des 

'>trafg;t.:seu,,, über \"erhrecht.:n. Vt.:r"ehen und Cbertretungen und des dazu gehiirigen Einfübrungs 

geseu<,s. Stt.:noh>T3phische Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreich ischen RelCbsrathes . 

XI. '>t.: .",on. 1891.210 der Beila"en. S IHr 

379 Kolmt:r. Bd 3. S. 503 . 

380 Kolmt.:r. CUSU\': Parlament und \'erfassung In Üsterreich Bd. -1 18R5-1891. Wien. LeipZIg 1907 

, '\'DC;raz 1972).'" 222 

381 Czedlk. Bd . I. S 353 . 

~H2 Rq.,'lerungs\'orlage fur eIn Gesetz betreffend dIe ElI1fuhrung eines Strafgesetzes über "erbrechen. 

\ 'ergeht.:n und t'ebertretungen. Stenographlsche Protokolle des Abgeordnetenhauses des österrel 

chi,ehen Rt.:lch>rathes. X SesSIon. lR85 1890.822 der Beilagen 
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Kompromiss, der weder den liberalen Auffassungen einer Reform des Strafge~etzes 

entsprach, noch den konservatIven Vorste ll ungen gerecht wurde. 181 Die Ergebnisse 

der Beratungen des Ausschusses gelanhrten somit nicht mehr zur Behandlung im 

Plenum, bevor <Im 23. Jänner lR91 die Auflösung des ReIchsrats und dIe AusschreI 

bung von Neuwahlen erf<>lgten \81 

Die Anf~lllg lR91 durchgefiihrten \Vahlen brachten keine wesentlichen Änderun

gen der !\Iachtyerhältmsse. Die Regierung TaaHe konnte sich noch halten, Schön 

born blieb Justizminister. 185 Auf der (;rundlage der bishengen ArbeIten brachte 

Schiinborn IH91 neuerlich eine Vorlage ein, dIe jedoch insofern von den bisherigen 

\'orschbgen abWIch, als Beleidigungen des l\lonarchen in zwei getrennten 'EH 

beständen behandelt wurden. Der 'IlHbestand der ~h~jestätsbeletdigung entsprach 

dem des Entwurfs von lR74, jedoch sah die Reh"erungworlage tur iiHentliche oder 

1Il (;egenwart des Kaisers begangene BeleidIgungen mit Get:ingnis ,on drei :\ 10-

naten bis zu flinfJahren ellle strengere Strafe \'or als die bisherigen Entwürfe 0:eu 

war die in § 103 des Entv,:urfs von lR91 ausdrücklich normierte StrafbarkeIt beb 

digender Äußenll1gen, bei denen elll mJlinus /li/uran/li nicht nachgeWiesen werden 

konnte .. \Ver die Ehrtim:ht gegen den Kaiser \'(~r1etzt, ist, wenn in der H,llldlung 

nicht dIe Absicht zu beleidigen, \'orliq.,rt, mit (;efangl11s bIS zu sechs :\Ionaten zu 

bestrafen."lS6 Dieser Paragraf wurde in den Entwurf aufgenommen, da die Recht 

sprechung zeige, .. daß vielfach rohe, untläthige Äußerungen, \\ elche in Beziehung 

auf die Person des Kaisers gebraucht werden, dermalen auch als \ IaJest:itsbeleidl 

h"ll1g angesehen werden, wenn jede beleidigende .Absicht des Th:iters fehlt". Sol 

che Äußerungen sollten zwar mcht straflos bleiben, doch aus dem 'nHbestand der 

~h~jestätsheleidlgung ausgenommen werden, .. um flir dieselben einen besonderen, 

dem Falle angemessenen Strafsatz aufstellen /u kiinnen" 's Dieser neue Tube 

stand bedeutete zwar angesichts der geringeren Straftlrohung ell1e :\IIlderung der 

ltirte des geltenden Gesetzes, das alle unbedarften ,lbt:illigen Äußenll1gen über 

den Kaiser als i\t~jestütsbeleidlh"ll1g llualitlzierte und als solche mit bis zu flinf 

Jahren schweren Kerkers ahndete, jedoch eine \'erschärh.lIlg gegenüber den bis 

hengen Entwürfen, die solche Augerungen g:inzltch straflos belassen lütten Im 

~Iß Kolnll'r, lld ~,S 221 

1H-1 Ilm·gel. Ilugo (;l'samtret(mn des oslerrell·hi,dlen Stralredllt" (einsdlheGhch des I'res redllesl. 

LelllZlg I')()!), S VI 

1HS Kolnll'r, lld ~,S 10, ('~edik. lld. I, S 1S~, RUlllpler I'<u-Ltlllt'nt und Regierung. !:"I i'i12 

~H(, Ikllll'rkungcll /u dl'lll bltwUrli.' des !:"Ilralgl'sl'tzes übn \erbret'hen, \'t'rgelwn lind l'bertrt'tungen 

lind de~ dUIi J.(ehiinJ.(en 1,IIlliihrungsgesetll's, 'itelHlgraphlSdll' Protokollt' dt's \hgeordnelt'nh'lll 

ses des iisteTTl'lclmclll'n Rl'll'hsratIH's, Xl. :'l'sSlon, 11-\'11,210 der Ikd'lgt'n . 

. 'H7 I'.benda. 



Die Zelt des Eisernen Rmgs IH79 IH93 107 

Strafrechtsausschuss war man über diese Neuerung der Regierungsvorlage geteilter 

:\IeInung.3hx Einige \lltglieder des Ausschusses lehnten die Bestimmung ab und 

sprachen sich tur eine Anlehnung an die bisherigen Entwürfe aus, deren Vorzug im 

Verzicht auf den "schwer fassbaren und unbestimmten Begriff der Ehrfurchtsver

letzung" liege, durch den "die Möglichkeit einer zu weitgehenden Anwendung der 

Strafbestimmung auf Fälle, wo keine eigentliche Beleidif.,rungsabsicht vorliegt", aus

geschlossen werde.1
"" Die l\lehrheit stimmte jedoch dem Vorschlag der Regierung 

zu. sprach sich aber rur eine Einschränkung der Strafbarkeit bloßer Ehrfurchtsver

letzungen auf Eille aus, in denen die Handlung öffentlich begangen wurde. DIe 

Vertreter dieser Ansicht gestanden ein, dass manche Gerichte "möglicherweise 

hezüglich der Anwendung der Strafbestimmungen wegen Majestätsbeleidigung 

üher das richtige :\Iaß hinausgegangen" seien, waren jedoch der Ansicht, durch dIe 

ausdrückliche I\:ormierung eInes eigenen Tatbestands mit geringer Strafdrohung 

könne die gebotene Einschränkung der Strafbarkeit beleidigender Äußerungen 

ohne Beleidigungsabsicht am ehesten erreicht werden. Da "der Begriffder ,Beleidi

f.,rung' und der ,Beleidif.,rungsabsicht' schon im allgemeinen, ganz besonders aber be 

trefE der gegen die geheiligte Person des Kaisers gerichteten Angriffe in concreto 

sehr schwer festzustellen" sei, wäre, "mangels irgend eIner näheren Erläuterung 

dieses Begriffes. sowohl die Gefahr einer zu ausgedehnten als auch einer zu engen 

-\nwendung der Stratbestimmung stets vorhanden". \Verde hingegen der eigent 

lichen :\1aJestätsbeleidlgung dIe bloße Ehrfurchtsverletzung gegenübergestellt, "so 

werde die Rechtsprechung angewiesen, den l\1ajestätsbeleidigungsbef.,rriff nur auf 

jene Fälle zu beziehen, wo wirklich ein animus injurandl vorliegt". All jene unge

bührlichen Äugerungen über den Monarchen, die ohne Beleidigungsahsicht fallen 

würden, sollten z\\'ar nicht gänzlich straflos bleiben, doch erschien es der l\Iehrheit 

des Ausschusses angemessen, dIe Strafbarkeit von der Öflentlichkeit der Äußerung 

ahhängig zu machen. In der Öffentlichkeit solcher Äußerungen liege nämlich "In 

den meisten rallen das Hauptmerkmal der Missachtung der dem Staatsoberhaupte 

schuldIgen Ehrfurchtspflicht". Der Ausschuss beschloss daher eine entsprechende 

Änderung des \\'ortlauts des § 103. Außerdem ,,\'urde im Ausschuss die Strafdro· 

hung für die öffentlich hegangene l\lajestätsbeleidif.,rung geändert. Anstelle von 

Cefangnis von drei l\lonaten bis zu runf Jahren sollte Gefängnis nicht unter drei 

:\Ionaten angedroht werden . 

. 'K~ Bericht des ~tointj,gen 'itr3!gesetzausschusses über die Ref.,rierungsvorl3ge betreHend die Einfiihrung 

emes Strafgesetzes ühn \'erbrechen. Vergehen und L'ebertretungen und das dazu gehörige Strafge 

seI/. (Sll' !). Stenowaphische Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreich Ischen Reichsrathes. 

XI SesSion. IH9.J, 709 der Beilagen 

,5'1 Ebenda. 
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DIe BestImmung über Beleidil-,TtJngen von Mitgliedern des kaIserlichen Hauses 

in der Regierungsvorlage Schänborns von 1891 entsprach wörtlich dem Entwurf 

von 187-1 Im Ausschuss wurde lediglich die Strafdrohung dahingehend abgeändert, 

dass neben der Zuchthausstrafe auch die Anhaltung Im Staatsgefängnis vorgesehen 

wurde Diese für Verbrechen, die nicht aus unehrenhafter Gesinnung hegangen 

\\'urden, vorgesehene 1<orm der Freiheitsstrafe zog als sogenannte rustodza hOJles/a 

keine \linderung der bürgerlichen Ehrenrechte nach sich.3
'11i Diese besondere Straf

art war unter anderem auch n.ir Hochverrat und tätliche Angriffe auf den KaIser 

vorgesehen 

Die Dringlichkeit der Einschränkung des Tatbestandselements der "Öffentlich

keit" auf eIne qualifizierte Publizität wurde auch In den Beratungen der Regierungs 

vorlagen betont. Durch dIe sich In allen Entwürfen seit der Regierungsvorlage von 

1867 findende Definition sollte die Praxis der Rechtsprechung ahgestellt werden, 

die den Be f.,Tfi ff sehr extensiv auslegte. Ungebührliche Äußerungen über den Kaiser 

Im Rahmen von Gesprächen im Familienkreis oder unter \'Ier Augen sollten künf 

tig ebenso straflos hleiben wIe unbedartle Äußerungen am \Virtshaustisch. Durch 

die Einschrünkung auf Beleidi!.,TtJngen vor einem grögeren Puhlikum sollten nicht 

nur dIe nicht länger als straf\vürdig angesehenen Äußerungen im pri\'aten Bereich 

aus dem 'Eltbestand ausgenommen \\'erden, sondern auch "der abscheulichsten 

Denunciation" abgeholfen werden.3'" 

In den Jahren 1891 his 1893 zeichnete sich bereits der Zusammenbruch der 

Regierung TaafTe ab, die in Ermangelung einer tragW11gen Unterstützung im .-\.b 

geordneten haus zunehmend handlungsunf..ihig wurde und schlieGlich auch dIe 

Unterstützung der Krone verlor, auf der sIe lange beruht hatte.392 \\'enig überra

schend blieb daher auch die Justizref()rm unerledigt, an die Franz Joseph in seiner 

Thronrede zur Eröffnung der Reichsratssession im April 1891 erinnert hatte. 193 .-\n

gesichts der politischen und sonalen (;egensütze der ParteIen \\ ,Ir eIne EInigung 

aufeIn neues Strafgesetz nicht zu erreichen. DIe \IInderheiten im Parlament zogen 

es vor, die Ref<mn zu verschleppen ,'11 Zwar gelan!.,rte der in Permanenz ugende 

390 AIIg;emellw Ikmerkung;en /u dem am 7 :"io\'emher IK7.J Im \bgeordnetenhClust' des Relchsr'ltlws 

eing;ehradllen Entwurll' eines "tralgesetzes üher 'erbrecht'n, "ergehen und l'eht"rtrt'tungen. ~tc 

nog;raplllsdlC Protokolle des Ahg;eordnetenh'luses des ii,sterreidllsdwn Relt'hsr,lIlws, '111 "t'SSIon 

IK74/7.'i, 22 I der Ikdagen 

:W I \\"or!meldung; des Hendllt'fst,lIter.s Kopp, Stenograpilische Protokolle des \bgt'ordnett nh,luse, 

dc," ii,terrcldllSdll'n Relt'hsrathes . .\l. SeSSion, IK9~. ,'lOK, Sil/.ung; Olm 22, Oktolwr Hil/.J," 1:;1~1>, 

Zum Problem dn DelHlIl/latlon su Kapitel 5,2 1 ~ 

392 Kolfllt'1 Ild . .J. S, I~, 

:W'I Lht'nda, S, 21 

,I') lEhenda, S 1.'151. 
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Strafgesetzausschuss im Oktober 1893 zu einem umstrittenen Kompromissvor

schlag über ein neues Strafgesetz, doch schied das Ministerium Taaffe aus dem 

Amt, bevor dieser im Plenum behandelt werden konnte.:WS 

3.5 DAS SCHEITERN DES PARLAMENTS 1893-1914 

Justizminister Schönborn gehörte auch dem im November 1893 nach der Ent

lassung des langjährigen Regierungschefs Taaffe durch Fürst Alfred Windischgrätz 

gebildeten Koalitionsministerium an. Die bereits unter Taaffe ins Stocken geratene 

Reformtätigkeit kam unter der neuen Regierung praktisch zum Erliegen.'~h Zwar 

stand die Strafrechtsreform weiterhin auf der Tagesordnung des Abgeordneten

hauses, doch waren die Parteien kaum mehr bereit, auf eigene Standpunkte zu 

verzichten, um die Reform doch noch zu einem Abschluss zu bringen. Die ka

tholisch-konservativen Abgeordneten stießen sich besonders an der vorgesehenen 

\ 'e rminderung der Religionsdelikte und erklärten, kein Interesse an der Verabschie

dung des neuen Strafgesetzes zu haben, weil das derzeit geltende Strafrecht den 

Lehren der katholischen Kirche eher entspreche als der Entwurr.:m Die Vorbehalte 

der fortschrittlichen Fraktionen im Reichsrat richteten sich in erster Linie gegen 

geplante Änderungen des politischen Strafrechts.m Während insbesondere die De

likte des Aufstands und Aufruhrs und der geplante Tatbestand der Anpreisung von 

Straftaten umstritten waren,'~4 konnte in Bezug auf die Neufassung des Tatbestands 

der Majestätsbeleidigung in der Spezialdebatte im Februar 1895 nach einer Reihe 

von Änderungen eine Einigung erzielt werden.40o Nachdem einzelne Bestimmun

gen wiederum einem Ausschuss zur Überarbeitung zugewiesen worden waren, 

versandete die Reform. Zwar wurden die Ergebnisse des Ausschusses noch im 

Plenum angenommen, die Debatte bald darauf aber als ergebnislos abgebrochen. 401 

Schönborn scheiterte mit seinem Versuch, die Strafgesetzreform endlich zu einem 

Abschluss zu bringen, an der mangelnden Einigkeit und fehlenden Kompromiss-

39:; fnenda, S. 140 

390 RumpIer Parlament und RegJerung, S 823-825. 

397 Kolmer, Gustav Parlament und Verfassung in Österreich ßd.5 1891-1895. Wien, Leipzig 1909 

(;\D Graz 197H), S. 394. 

39H Enenda.S 3<)4 

39<) Steno/-,'l"aphlsche Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreichischen Relchsrathes, Xl. ')es ' 

'Ion, IH91, 365. ,)itzung am 4 April H195, 5 18162-18185 

.j()() Kolmer, Bd. 'i . .., 395: Stenographlsche Protokolle des Abgeordnetenhauses des österreichischen 

Reichsrathes, XI. Session, IH95, 341. Sitzung am 22. Februar 1895, S. 16873-16880 

.j01 Ko!tner, Bd 1, S 396. 
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bereitschaft Im Parlament. Den Konservativen war oer Entwurf zu mooern, Jen 

fortschnttltchen Parteien zu reaktionär. 4112 

Das -\.hgeoronetenhaus war nach oem Enoe oes I~isernen Rings m eine schwere 

Knse geschlittert, Die Christlichsoztalen uno die Junf..,>1.schechen he fanden sich vor 

allem \\'egcn der "lprachenfrage und der \\ahlrefimll m scharfer Opposition, die 

bald zur lähmenden Obstruktion wurde Nachoem die Rq.,Tlerung ourch Ahspal

tungen und \\'ahherluste der sie unterstützenden Parteien praktisch handlungs

unf:ihig geworden war, demissionierte Jas Kabinett \\'inoischgrätz im Jum IH95,lIJJ 

Franz Joseph entschied sich in dieser ~Ituation datlir, die Regierung emem :\lann 

anzuvertrauen, vom dem er erwartete, dass er dem vom ihm mcht hesonders hoch 

geschützten Abgeordnetenhaus "schon den Herrn zeigen \\'üroe"y14 Dieser .\lann 

war der Statthalter Galizlens, Graf Kasimlr Badem, der nach emem kurzen Zwi 

schenspiel des l\linistenums Klelmannsegg Im ~eptember IH95 eine Ref..,rierung hil 

dete 

Zum Justizminister des Kahinetts Badeni wurde der Prüsident des Oberlandes 

gerichts Graz, Johann Graf Gleispach, hestellt. 'u' Er zog den \'on Schön horn em 

gehrachten Strafgesetzentwurf zunick, bevor er als Gesetz heschlossen weroen 

konnte."O{, Der Grund flir Jen Entschluss, die bisherigen Arhelten zu vem erfen, 

lag unter anderem in der Erkenntnis, dass das deutsche Reichstrafgöetzhuch, das 

dem Entwurf als l\luster gedient hatte, mzwischen "nicht mehr als musterf..,rliltig 

bezeichnet werden durfte, sonoern selbst schon als sehr \'erbesserungsbedürftig 

galt" 111 Zur Ausarbeitung eines neuen Entwurfs kam es unter der Regierung Ba 

deni nicht mehr, die schon IHlJ7 über die nach dem \lmisterprüsidenten benannten 

Sprachenverordnungen stürzte. An eine Reform des Strafgesetzes \\ar in dieser 

durch tlte Sprachenverordnungen ausgelösten schwersten Staatskrise der .\[onar 

chie, in der das Parlament durch ()bstruktionen Iahmgek'f..,>1. und schlieGlich sogar 

durch Badeni gewaltsam geschlossen wurde, nicht zu denken, ,:J~ 

,102 rbcllda , S YIS , Rum pier Parlament ulld Regil'rung, S H25 . 

, 1O~ Kolmer Hd !i, '> .121 523 , Rllml'lt' r <. hanl'l' fi,r :\llttl'klln>I''' ' '> .110 , lkrs Parlame n! lind R t'~c 

rtIllg , S , H~O 

,104 l{edlll'h ,.I""'l'h : Ka"l'r h"n/.I",eph VOll OqerreICh , bnl' Hioh'T<lphll' Ikrl'll 1'12'1 " ,S'I , 

,lOS (/l',hk, AlolS von I.ur ('l'SCh,chtt' der k. k ö'terr"ldllSdll'1l :\hl1"tl'rIt'11 1~61 1'116. Bd Il Der 

Zeitabschllitt 111')'\ 1904 lheilell , \\ ';el1, l.elpng 1'117, ') . 12S 127, 

,lO(1 Frl:iutl'rndl' Bl'Illl'fkllngl'11 IUlll b1t\\'urlell1l" ii,tl'rrell'h"dwl1 '>tralge,etlhuchl", Stt'n(1gnrpll1sdw 

Protokolle des Ilcrrenh,lI"l" dl" iistl'ITt'ldmchl'll Reidl\fathl'S, :\'\1. ')l'"iol1, I'II:! , 90 dei Ht'lLI 

gl'll , '> \1 

,107 \Vortml'ldllng Ju'tl/mlll"tn Ilodlel1burgl'r, Stel1ographi,che Protokolle dl" Ill'rr"l1h"ll"" des (is 

ll'rreICh"dll'll Rl'1l'h"ath"" X\I '>l""OI1, 1912, 17 '>lllllllg ,un 10 Juh 1912, .., .12:-; 

,lOH RUlllple, (hallce Ilrr 1\.1111ele1l1l1!la, S Sl2 SI ·I : Der, 1'.lrI,lIncllt lIlld Regll'lUl1g , S H . '~ ~14 
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DIe Gesetzgebung stand auch unter dem nach dem Rücktritt der Regierung Ba

denl berufenen l\linisterium des Freiherrn von Gautsch stiI1.40'} Der Nachfolger 

Gleispachs, Justizminister Ignaz Freiherr von Ruber, setzte im Dezember 1897 

zumindest eine Ministerialkommission ein, die ein grundlegend neues Strafge

setzbuch erarbeiten sollte.110 Deren Vorschläge wurden in den folgenden Jah

ren beraten, wobei das Justizministerium um einen Dialog mit Wissenschaft und 

Praxis bemüht war. Inzwischen war der imJänner 1900 angetretenen Regierung 

von Ernest Koerber zumindest eine gewisse Stabilisierung der Lage gelungen. 

Eine wirkliche Neuordnung brachte erst die Wahl reform 1907, dIe das allgemeine 

\\'ahlrecht tur dIe männlichen Bewohner der Monarchie einführte und zumin

dest vorübergehend eine Rückkehr zu einem funktionierenden parlamentari

schen ~ystem ermöglichte.m 1909 waren die Arbeiten der Kommission an der 

~trafrechtsreform so weit gediehen, dass die Vorentwürfe veröffentlicht werden 

konnten,lI:? "um sie vor ihrer Vorlage im Reichsrate der Kritik wgänglich zu ma

chen".11' 

Dieses neue Strafgesetz wich auch hinsichtlich der Majestätsbeleidigung von den 

bisherigen Entwürfen ab. Insbesondere verzichtete der Vorschlag auf den "schwer 

fassbaren, unwägbaren Begriff der Ehrfurchtsverletzung" und beschränkte den Tat

bestand auf den auch In den Strafgesetzen anderer europäischer Länder üblichen 

BehTfifT der Beleidigung.414 § 135 Abs. 1 des Entwurfs enthielt den allgemeinen Tat

bestand der verbalen Beleidigung, die als Vergehen normiert wurde: ,,\Ver den Kai

ser iitlentlich oder in der Absicht, zur l\lissachtung gegen ihn aufzureizen, beleidigt 

oder beschimpft, wird mit Geflini,rnis oder Haft von vier Wochen bis zu drei Jahren 

bestraft." \Vie Absatz 2 der Bestimmung zeigt, wurden jene Fälle als strafwürdiger 

erachtet, in denen die Schmähung vom Kaiser persönlich wahrgenommen wer

den konnte ,,\Ver den Kaiser angesichts seiner Person beleidIgt oder beschimpft, 

wird mit Geflini,rnis oder Haft von vier Monaten bis zu fünf Jahren bestraft." Somit 

waren Beleidigungen des Kaisers nur dann strafbar, wenn sie entweder in der Öf

fentlichkeit bzw. in Gegenwart des l\lonarchen getätigt wurden oder wenn sie in 

.j()() RlImpkr: Parlament und RegJerllng.~. HHf 

.j 10 Iloegel (;,,,amtre!C:JrIn, '> \1 

.j 11 RlImpler: Par13ment und Rq.,'lerung, ~. HHI HH6 

.j 12 \'or<:nlwurL,u eInem österreIchIschen '>trafgesetzhuch und zu dem bnflihrullgsgesetze. ~eptember 

1()09. Wien 1<)0<) 

.j 13 Erläuternde Bemerkungen zum Entwurf eInes österreichischen '>trafgesetzhuchö, '>tenographische 

Protokolle des Herrenhauses des österreich ischen Relchsrathes. XXI '>ession, 1912,90 der Beda 

gen, '>. \'111. 

.j l.j Lrl;iuternde Bemerkungen zum \'orentwurf eines österreIchIschen '>trafgesetzhuches vom Septem 

her l(iO<) und zum \'orentwurfe des bnfi.ihrungsgesetzes, \\'Ien 1910, '> 16<). 
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der Absicht erfüli-,rten, Missachtung gegen diesen hervorzurufen. Tätliche Angriffe 

gegen die Person des Monarchen wurden ebenfalls in den Tatbestand der ~lajes

tätsbeleidlgung integriert und gemäß § 135 Abs. 3 des Entwurf.s mit Kerker oder 

Gefhngl1ls von zwei biS /.ll funfzehn Jahren bestraft.~l' 

Die Regierung beabsichtigte mit diesem Entwurf, jene ralle unter Strafe zu 

stellen, "die von ernster Bedeutung sind und zu einer Schädigung des monar

chischen Prinzipes fuhren können", Jene aber straflos zu heiassen, "an deren 

':>trahvürdigkeit mit Grund gezweifelt werden kann" 111> Anders als nach der Re

gierungsvorlage von 1891 sollten insbesondere nur Beleidigungen strafrechtlich 

verfolgt werden, bei denen auch tatsächlich von emer Beleidigungsabsicht aus 

gegangen werden konnte. Die Beschränkung auf öffentliche Beleidigungen bzw 

solche, in denen eine AbSicht lag, zur Missachtung aufzureizen, v\rurde damit be

gründet, dass nichtöffentltche Äußenmgen die Rechtsordnung ungleich weniger 

gefährden würden. lI ; 

Die Beleidigung eines Mitglieds des kaIserltchen Hauses wurde m § 136 des Ent

wurfs analog zur 1\1ajestätsbeleidigung normiert. Die Delikte unterschieden sich 

lediglich in der germgeren Strafarohung, die im Falle der persönlIchen Beleidigung 

Gefängnis oder Haft von vier ~Tochen biS zu drei Jahren, ansonsten in der Dauer 

von zwei \Vochen bis zu zvvei Jahren betrug. \Ver sich emer Tätlichkeit gegen ein 

\litglied der Dynastie schuldig machte, riskierte bis zu funfJahre Kerker oder Ge 

fhngnis.m 

Nachdem die Im geltenden Recht vorgesehene und auch in den vorangegangenen 

Regierungsvorlagen nicht beseitii-,rte Erstreckung des Tatbestands der ;\h~lestätsbe

leidlgung auch auf bereits verstorbene I\.litglieder des Herrscherhauses \\ iederholt 

Anlass zu Kritik geboten hatte, regelte der Entwurf von 1909 diesen '->onderf:lll 

in einer eigenen Bestimmung. § 137 bedrohte Jenen, der "ein \'erstorbenes ~lit

glied des kaiserltchen Hauses öffentlich beleldii-,rt oder beschimpft", mit Geflingnis 

oder Haft von einer \Voche biS zu einem Jahr Der auch im Abgeordnetenhaus im 

Zuge der Debatte früherer Entwürfe geäußerten Kritik, wonach der strafrechtliche 

Schutz der Ehre verstorbener Mitglieder der Dynastie eine objektl\'e und kritische 

Geschichtsschreibung unmöglich mache, wurde insofern Rechnung getragen, als 

·115 Vorc'ntwurfzu eitlem (isterreKhlSchen !>trafgesetzhuch und zu dem Elllflihnll1gsgesetze. "t'ptemher 

1909, \\ len 1909,~,:16 

416 1',rbutnnde lkmnkungc'n zum \'orc'ntwurf ell1es österrelChlSehc'n "tratgt'st,tzhlll"hes \"(\111 Septt'lll 

ber 1909 und /Um Vorc'ntwurlt' des hntlihrungsgeselles \\'ien l'IlO. " 170 . 

417 I-.benda, '> 170 

41 H \'orentwurl zu c'inem <istc'l rCldlischen "tratgest"tzhuch lind zu lkm Einflihnlllb"gesetLt' ~el'tel1lb<'l' 

1 <i0') Wien 1<i09, ~ 136, .., 16 
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dIe Verfol!-,TlJng wegen Beleidigungen ausgeschlossen wurde, "wenn seit dem Tode 

des .".litgliedes des kaiserlichen Hauses dreißig Jahre verstrichen sind".m Diese 

EInschr~inkung galt jedoch nur in Bezug auf Beleidigungen, Beschimpfungen soll

ten weiterhin auch dann strafbar sein, wenn sie sich gegen längst dahingeschiedene 

Personen richteten. 

Der veröffentlichte Vorentwurf wurde in der Rechtswissenschaft rege disku

tiert.l~1I Die geäußerten kritischen Vorschläge fuhrten zu einigen Änderungen, die 

in erster Linie den allgemeinen Teil des Strafgesetzes betrafen.nI Die Bestimmun

gen über ;\lajestätsbeleidigung und Beleidigung von Mitgliedern des kaiserlichen 

Hauses wurden nicht mehr überarbeitet, bevor das Gesetzeswerk im Juli 1912 dem 

Herrenhaus des Reichsrats vorgelegt wurde.m Auch die Kommission fur Justiz

gegenstände, die dem Herrenhaus im Frühjahr 1913 ihren Bericht vorlegte, hatte 

keine Änderungsw'Ünsche bezüglich der Delikte zum Schutz der Ehre des Monar

chen.1'1 Das neue Strafgesetz wurde vom Herrenhaus im Juni 1913 beraten, zu 

einer Annahme des Gesetzes in dritter Lesung kam es jedoch nicht mehr. Durch 

den Ausbruch des Ersten \\'eltkriegs kamen die Bemühungen um eine Reform des 

'->trafrechts zum Erliegen. 

3,6 DAS Et-;DE DES SCHLTZES DER EHRE DES MONARCIlEt-; 

\\'ährend des Ersten \\'eltkriegs stand die Strafrechtsreform nicht auf der Agenda 

des Abgeordnetenhauses. Die Delikte der Majestätsbeleidigung und der Beleidi

gung von l\litgliedern des kaiserlichen Hauses erfuhren daher keine Änderungen 

mehr, bevor sie als Konsequenz des Endes der österreichischen Monarchie abge

schafft wurden. Das Gesetz 1'om 12. Nrn'l'lllber 1918 fiber dIe Staats- IIl1d Rcglenmgsflml 

~ 1 () Fhenda, ~ 137,~. :'7. 

~2() \ ' ~I {)qerreIChlsche Knmmallstische \'eremlh'Un~ (Hg.): \'orträge üher den \'orentwurf zu emem 

,,,terr Strafgesetzhuch ~ehalten in der ()sterreich",chen KriminalistISchen \ ' eremlh'Un~. Oktoher 

1910 :\lJrl. 1911 Wien 1911 

-121 \ ' ~1. Zusammenstellung der Anderun~en, welche dIe Regierungsvorlagen /ur Refe)rm des Straf 

rechtes ~e~enüher den IIn Jahre 1909 veräflentlichten Entwürfen auf\veisen. 0 () 1912: Rittler, 

Theodor DIe Reglerun~svorb~en /ur Refe)rm des Strafrechtes, m : Osterreidllsche Zeitschrift fur 

Strafrecht 111, 1912,~. 3263-11. 

~22 Sten()~raph"che Protokolle des Herrenhauses des ästerreIchischen Reichsrathes, x..XI SessIOn. 

1'111 1914, 16. ~Itzun~ am 3 Juli 1912 

423 IkndH der KommiSSIOn für Justlz~e~enst,inde üher dIe Gesetzesvorlagen zur Reform des <'trafrech 

tes. Steno~raphisehe Protokolle des Herrenhauses dl''' österreIchischen Reichsrathes, x..XI SeSSIOn, 

1913 11>7 der Beilagen 
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7.'01/ f)l'II!scho,I!l'nmJ/ erklärte in Artikel 5 "alle Gesetze und GesetzesbestImmungen, 

durch die dem KaIser und den 1\1ttgltedern des kaiserlichen Hauses Vorrechte zu 

gestanden werden" tlir aufgehoben,I?1 Dies betraf auch die strafrechtlichen Best1m· 

mungen über den Schutz der Ehre des KaIsers und des kaiserlichen Hauses. Zwei 

Tage später beschloss die Provisonsche NatIOnalversammlung eine Strafn,lchslcht 

flir alle Personen, dIe wegen 1\1~lestälsbeleldli,rlJng oder Beleidigung eines ;\Ittglted, 

des kaiserlichen Hauses \Trurtetlt worden waren' 

Auf einen Schutz der neu geschaffenen obersten Organe der Republtk Deutsch 

österreich wurde verzichtet Der Staatspräsident war l11cht anders vor Beleldigun 

gen geschützt als jeder andere Bürger auch. An dieser Rechtslage sollte sich bis zur 

grogen Strafrechtsreform der 1970erJahre nichts ändernY" Die einZige Besonder 

heit bestand in der Anklageberechtli,rung Während dIe Ehrenbeleldii,'lll1g r§ -19;1 

'->tG) im Allgemeinen als Pri\-atanklagedeltkt ausgestaltet war, wurden Beleldli,'lIn

gen des Bundespr~isidenten von der ';taatsanwaltschatl: von Amts \\ egen \ erfolgt, 

sofern das Staatsoberhaupt seine ErmächtIgung dazu erteilte. J '7 Diese Regelung 

v.:urde offensichtlich als ausreichend empflll1den und Emd daher unverändert EI!) 

gang in das Strafgesetzbuch von 1975. m 

Die Bemühungen um eine Ref()rm der TJ.tbestände der ;\Iajestiitsbeleldii,'lll1g und 

der Beletdii,'lll1g der \lttglteder des kaiserlichen Hauses zeIgen. dass die strenge 

Ahndung von harmlosen AuGemngen über den :\Ionarchen bereits HJI1 den Zeit 

genossen als übertriebene Härte empflmden wurde ;\ Itt der angestrebten Herab 

setZlIng der Strafdrohungen hätte der Gesetzgeber auch dIe PraxIs der Genchte 

nachvollzogen, die den Strafrahmen so gut wie nie ausschöpften, sondern \ ielmehr 

von der \1ögltchkeit der außerordentltchen '->trafinilderung ex/.essi\en C;ebrauch 

machten 429 In Rechtswissenschaft und PolitIk besund über Ideolohrische (;riiben 

hinweg ein breiter Konsens über dIe Reformbedürftigkeit des '->trafgeseues HlIl 

1852, der sich auch auf dIe Bestimmungen über den strafrechtltchen ",chut/. des 

Ansehens der DynastIe erstreckte. An den bestehenden § 63 und § 64 '->tC, wollten 

424 ~Iaa"gt'selzhlall I')IH. 1'-:r. 5 

42S Besdlillss dn I'rmlsonschell 'Jatlon"lversammlung Illr lkllt.sdHlstl'rreKh \om 14 "o\emher 1'11.'. 

hetlt'lll-nd die :--lachsICht VOll ~Irat<:n, ~l.Iatsgl'st·t7hl.ltt 191H. '\"r 2~ 

42(, Zum ~tralredlt des ~atll'11also/lallSll11Js. das lkll'i,l1gungen des Führers UI1lt'r ,Lls St.l.ltssdllllld, 

Illd des ~ 94 des deutsche11 Stralgesetlhllchs slIbslllllll'rlt' und daneben ;lllsu!"rndl' 'traln>r,,'hpllel' 

/lI111 Schut/. dn gesamte11 politISchen Führung \!lrsah. \ gl. ll.lrllllann,~ . 224 23~ 

427 I·ort·ggn. i'.g111011 I Fhn'nlwleidih'ungen lind Ehrenkdnkungen hinl' "stl'lll;ltlSch,' • \hhandlune: 

W,e11. (;ra/, Keiln 1'157. S 156 

42H \'gl !i~ 111 117 St(;ll 

12') Vgl Kapllel 53 
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selbst die konservativen Kräfte nicht festhalten. Wie die anhaltenden und schließ

lich ohne Ergebnis bleibenden Diskussionen zeigen, bestand allerdings keineswegs 

Einigkeit darüher, welche Handlungen und Äußerungen künftig von den Tatbe

ständen der I\Iajestätsbeleidigung und der Beleidigung der 1\1itglieder des kaiser

lichen Hauses erfasst und mit welchen Strafen diese geahndet werden sollten. Dass 

die Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 bis zum Untergang der Monarchie 

unverändert hestehen blieben, lag in erster Linie an der beschränkten Kompromiss

bereitschaft der politischen Fraktionen, die zur Überbrückung der ideologischen 

Gegensätze, die sich nicht zuletzt auf dem Gebiet des strafrechtlichen Schutzes der 

Dynastie zeigten, nicht ausreichte. 





4. DER VERFAHRENSRECHTLICHE RAHMEN 

DER MAJESTÄTSBELEIDIGUNGSPROZESSE 

Der Ausgang der Strafverfahren gegen Untertanen, die einer Verletzung der Ehr

furcht gegen den Kaiser verdächtigt wurden, hing in hohem Maße von der recht

lichen Ausgestaltung des Verfahrens ab. Die Anforderungen an die Beweise, die 

Verteidigungsrechte und dIe Möglichkeit, Rechtsmittel zu erheben, hatten wesent

lichen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung und die Höhe der 

Strafe. Da die Reaktion der Obrigkeit auf Majestätsbeleidigungen nicht losgelöst 

\'on den verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen betrachtet werden kann, soll 

im Folgenden ein Überblick über Organisation und Zuständigkeit der Gerichte 

sowie den typischen Ablauf eines Majestätsbeleidigungsprozesses, wie er sich 

in den untersuchten Akten darstellt, geboten werden. Eine Rekonstruktion des 

prozessualen Rahmens, In dem die Verfahren abgewickelt wurden, ist zudem not

wendige Voraussetzung fur die Nutzbarmachung der Strafrechtsakten als Quelle 

tur die Historische Kriminalitätsforschung. Nicht nur der Ausgang des Verfahrens, 

sondern auch die jeweiligen Aussagen des Angeklagten und der Zeugen waren 

in hohem l\.laße durch das Prozessrecht und die von den Beteiligten verfolgten 

"trategten determiniert. Viele der in den StrafjJrozessakten enthaltenen Informa

tIonen erschließen sich daher erst auf dem Hintergrund der verfahrensrechtlichen 

Rahmenbedin!-,TUngen. 

4.1 GERICHTSORGANISATlON 

Infolge der Revolution von 1848 kam es zu einer Reihe von Reformen des Strafver

fahrens und der Gerichtsbarkeit, mit denen einerseits Forderungen nach Gewal

tenteilung und Laienbeteiligung im Strafverfahren verwirklicht, diese andererseits 

im Zuge der neoabsolutistischen Reaktion auch wieder zurückgenommen wur

denün Dieser Prozess fand mit der Strafprozessordnung von 1853 und der 1854 

erfolgten Errichtung der gemischten Bezirksämter einen vorläufigen Abschluss. Im 

Kronland Salzburg trat 1849 das Landesgericht an die Stelle des 1818 errichteten 

4~O Zu den Retormen der Cerichtsbarkelt vgl Ficker, Adolf DIe Veränderungen in der Gliederung 

der JustIzbehörden des österrclchlschen KaIserstaates und der Ihnen zugewIesenen \Virkungskrelse 

\dhrend dn Jahre Hl4H 1HS7, in J\lltthetlungen aus dem Gebiete der StatIstik VI, 1857, S 53-69 
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Stadt - und Landrechts, das bis dahin die entseheidende Instanz in allen Strafver 

bhren ge\',:esen war. Das Landesgericht war nicht länger dem nIederösterreIchI 

schen Appellationsgerieht untergeordnet, sondern unterstand dem ebenfalls neu 

crrichteten Oberlandesgericht Lin/ n I Sein Gerichtssprengel deckte sich mit den 

(;renzen des Kronlands. Als BeZirks Collegialgenchte, die unter anderem fur die 

\'ortllltersuchung in allen dem Landesgericht vorbehaltenen Strafsachen zustän

dig waren, wurden neben dem Landesgericht Salzburg auch die Bezirksgerichte 

St Johann, Zell am See und Tamsweg eingerichtet .ß2 j\:lit der Umwandlung der 

altsalzburgischen Ptleggerichte in BeZirksgerichte, die ausschließltch genchtltche 

Funktionen \vahrnahmen, wurde der Grundsatz der Gewaltenteilung biS in die 

unterste Instanz verwirklicht 

1854 erreichte die neoabsolutistische Restauration der Rechtspflege ihren Ab 

schluss. In diesem Jahr wurde nicht nur die neue Strafprozessordnung \'on IH53 im 

Kronland ,->alzburg in Kraft gesetzt , sondern auch die Gerichtsorganisation neuer

lich umgestaltet. Auf der untersten Behördenebene wurden die gemischten Be 

zlrksämter errichtet, die sowohl .;genden der \-erwaltung als auch der Genchtsbar

keit wahrzunehmen hatten. 1
.
1 Auf den übergeordneten Ehenen hestand weiterhin 

eine dem Grundsatz der Gewaltenteilung entsprechende Gerichts\erfassung. ;n 

die Stelle des Oberlandesgerichts Linz als übergeordneter Instanz trat das Oberlan

desgericht \\'ien lIDlese Änderungen wurden mit 30 September 1854 \\"Irksam. 

Zu einer rrennung der JustiZ \"on der Verwaltung III allen Instanzen kam es erst 

\\leder in Folge der Staatsgrundgesetze von 1H67.m 1868 erfolhrte als Konsequenz 

die Auflösung der genllSchten Be"irkS:irnter und die LTbertragung Ihrer gerichtli 

chen Aufgaben an die wiedererrichteten BeZirksgerichteYh .\Is \ 'erwaltungsbehör 

den der untersten Ebene wurden die BeZirkshauptmanmch.Üten clllgenchtet. Die 

Stellung des Landesgerichts Sal/burg als Rir das \'erbrechen der \IaJestatsbeletdi-

1-,'1lllg zmtündige Instan". wurde \"on diesen Entwicklungen jedoch I11cht unmittel 

bar berührt. 

nl Kai'erhche \crordllung vom 26 lunl IK~l) . R(;B1 IK~l). ~r 2S9 

1;\2 ~ ;i der K,II .snhchen \crordnullg V0111 26 .Junl IIH9. R(;B1 1!\~9 . '\r 21\9 

n .l \ -nordnllllg dl"l \1 l1l1\tl"1 des Inlll"ll"1l derlllsti" und dn Fill'l1l.TIl \om I'I Jl1llll"r 1~:;3 , R(,HI I~~ .'. 

:\r I (). PUl/n. Petn Rechtspflege 111 Sal/.hurg 70 .I,lhre Justl/gelüude "al. hurg 1979 ,S"hrilt"n 

reihe des Landespressehüros I ig . \" . Z\\Ink. Eherh'l1d. "<r ~~)..., 7~ 

1;\-1 \ -erordnllngder :-'linlStcrdes Inneren. derJustllll11d der hn'l11!"n vom 1'1 JlI1ner IS~3 ReH!. IS~ _ '. 0.1. W 

I1S ,\rl. 11 <1e_, St,l,nsgrundge.,ct"'."s v01l121.Ik/emhl·1 11\(,7 übel ,he nchterl1l'lw (;l'\\alt . R(;HI ISlr7, 

!'.r 111. hesll111mll' ausdrud.Jldl. das., dlt" Rechlsplll"gl" VOll der \l"r\\"Clltll11g 111 .tI!t-n In'lan l "1 I II 

trl'nlll'll Sl'l 

l11r (,esCl/. V01l1 11 JU111 IHIrH helrellt'l1d dll' (lrg,)niSl1ullg der lleLirksgl'ridltl" R(;B1 ISlrS. 'sr ,li 

()gm Rl'chtsC11lWICklll11g.'" ;iS I 
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Die örtliche Zuständigkeit fur StrafVerfahren richtete sich grundsätzlich nach dem 

Tatort.'i·\' In dIe Kompetenz des Landesgerichts Salzburg fielen demnach alle dIe 

Ehre des l\Ionarchen verletzenden Handlungen, die in semem Gerichtssprengel 

begangen wurden. \Venn der Tatbestand durch den Inhalt einer Druckschnft be

gangen wurde, so \\'ar der Druckort bzw. - wenn dieser unbekannt war - der Ort 

der Verbreitung maßgeblich BH Im Gegensatz zur örtlichen Zuständigkeit, die wäh

rend des gesamten lTntersuchungszeitraums auf dem nie in Zweifel gezogenen 

Grundsatz des Gerichtsstandes der begangenen Tat beruhte, war die sachlIche 

Zuständigkeit Gegenstand heftiger politischer Kontroversen. Die politischen Um

wälzungen in der l\Ionarchie schlugen sich nicht zuletzt in Reformen des Strafver

fahrensrechts nieder, die auch die sachliche Zuständigkeit zur Entscheidung über 

Anklagen wegen l\lajestätsbeleidif-,TUng betrafen. 

Oll' IH50 erlassene prrnisonsdzf StraJProztjJ'-Ordmlllg stand noch im ZeIchen der 

Forderungen der Revolution. Einer dieser Forderungen entsprechend sah sie die 

Zuständigkeit von Ge~chworenengerichten fur alle schweren Verbrechen, Presse

delikte und alle politischen Straftaten vor. Gemäß Art. VII des Kundmachungs

patents·1
'! fiel auch das Verbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe in die Kom

petel1Z des Geschworenengerichts. Dieses in §§ 57-59 des Strafgesetzbuchs von 

IH03 geregelte Delikt umfasste mit dem Tatbestand der "Lästerungen auf die Per

son des Landesfursten" auch den Kern der Majestätsbeleidigung Als Geschwo

renengerichte wurden die Landesgerichte tätig.m Eine gewisse Arbeitsteilung 

war insofern vorgesehen, als den Geschworenengerichten die Durchfuhrung der 

Hauptverhandlung und die Urteilsfallung oblagen, die Voruntersuchung jedoch 

von den Bezirks Collegialgerichten durchzufuhren war:-l l Die den Bezirks-Colle

gialgerichten zugewiesenen Kompetenzen wurden am Sitz der Landesgerichte von 

einern besonderen Senat desselben wahrgenommen.-l-l2 Über den von der Staats-

·Bi ~ (,1 "tPO U~SO: § 3R 'itPO lR53. § 51 '>tPO lim. 
·J.'lH ~ :I PrcßproICel\ordnung IH62, § 4H6 '>tl'O 1873 

-1:\9 K'llserliches Patent vom 17 Jänner IH50, RG BI IH50,:--Jr 25 . 

.... 0 ~ 1 ~ der Kai,erlichen Entschließung vom 14 JunI IH49, womit dIe Grundsätze der neuen Gencht> 

\crfissung genehmIgt werden, RC BI. IH49, Nr 278 

441 \rt VIlI des K,mcrlichen Patents vom 17 jänner 1850, RGBI. 1850, Nr 25, \Vürth,joseph von Die 

iisterrelCllISche StrafproICeßordnung vom 17.jänner 1850 Erläutert und III VergleIchung mit den 

Ceseugehllngen des .\lIslandes dargestellt. - Wien IB51, '> 83 . 

442 ~ 15 "tPO IHSO 
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am\'altschatt zu stellenden Antrag auf Verset/llng in den Anklagestand entschied 

die Anklagekammer des Oberlandesgerlchts.ll Das Kronland Salzburg fiel in den 

Sprengel des Oberlandesgerichts Linz.IH Als dritte und letzte Instanz entschIed In 

Strafverfahren der Oberste Gerichts und Kassationshof in \Vien . 

\ 'on der neoabsolutistischen Restauration blieb auch die Gerichtsbarkeit nicht 

verschont EIne der ersten Errungenschaften der Strafprozessordnung von IS50. 

die wIeder rückg:ini-,rig gemacht \-\'erden sollte, war dIe Laienbetetligung 1m Straf

verfahren . Noch vor Eintlihrung der neuen Verfahrensordnung von IS53 wurde 

dIe Sch\\'urgerichtsbarkeit mit kaiserlicher Verordnung vom I1.Jänner IH52 wie , 

der beseitii-,rt. 11 ' Damit fIelen 1\:laJestätsbeleldigungen wieder In dIe Zmtändigkeit 

der Landesgerichte, die gemäg ~ 2 der Verordnung In Senaten urteilten , die aus 

Hinf Richtern und einem Vorsitzenden zusammengesetzt waren . Da der überlie 

ferte Bestand des Sal/burger Landesgerichts erst mit 1852 einsetzt, findet sich 

unter den Akten keIner, der sich auf eIn \Yert:lhren vor dem Geschworenengericht 

bezieht. 

Zeitgleich mit der Eintl.ihrung des neuen Strafgesetzbuches \'on 1852 eri-,TJng 

auch eine kaiserliche Verordnung, mit der "dIe ZuständigkeIt rücksichtlIch der Ver

brechen des Hochverrathes und \laJestätsbeleldigung geregelt" wurde.H6 DIese 

Verordnung verwies in Fallen des Hochverrats und der :'I.Iajestätsbeleidigung die 

Hauptverhandlung und Urteilsfällung in dIe Kompetenz des Landesgerichts der 

Hauptstadt des Kronlands, wo der Statthalter seInen SIti hatte, die \ ·oruntersu 

chung aber in dIe Zuständigkeit der aus der !\IItte dIeses Landesgenchts gebildeten 

Bezirks-Collegialgenchts Das Landesgencht entschied in diesen Fällen In eIner 

Versammlung von einem Vorsitzenden und acht RIchtern . Eine weItere Verord 

nung sah vor, dass die Hauptverhandlung und EntscheIdung über Beleldisrungen 

der Mitglteder des kaiserlichen Hauses und Störungen der öffentlichen Ruhe 111 

den \Virkungskreis der Landesgerichte fIel, dIe \ 'oruntersuchung war WIederum 

Sache der Bezirks Collegialgerichte. W 

-l ·n § 2-l der h'lIserlichen En(schht:f,ung "orn l-l .Juni IK-l'l. wonllt ,he (;rllnd"ü.lt· der Ilellen (;emhts 

verLt"lIl1g gl'nellllllh>1 "erden, R(;BI. IH-l'l, ;-';r ~7K . 

14 1 Kaiserliche \ 'l'rordl1l1ng vom 2() Jllnl IH-l'l. womit dll' ()rganislnmg dei (;cndlte il1 dcn "'mnU'1 

dern ()sterrell'h ob der EIlIlS lind ~,t1lbllrg gellt,'hl11lh>1 \\Ird. [{(,BI 1!i-1'1, '\;r 2s') 

-115 Kaiserliche Verordnung vom II.J'"1I1l·r IHS2. I{(;HI IK,~2 . "'r S: Ilautnunn . (,esch\\'orenenge 

[I('htshal J..l'lt . .." IIH 

.J.l() K'llScrliche \ 'erordnllllg vom 27 ".lai IHS2. Rem IK.12, ~r. 11'1 ; "gi SL,\ "tr.ll:,J..I,'n , hl'L ~ . 1~~ . '. 

Nr 14H Weil'! IklSl) 

In KaISerliche \'l'!OIdllung vom 271\1.11 IHS2. I{( :HI IHS~ . NI. IIH 
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l\lit der AI(F(l'Inezlzell Stmforoztßordllllllg 1'om 29. Ju/z" 1853 (StPO 1853 ),m die in 

Salzburg am 30. September 1854 in Kraft trat,m fand die neoabsolutistische Umge

staltung der Rechtspflege ihren Abschluss. \Vas die Zuständigkeit zur Aburteilung 

der gegen die Ehre des l\lonarchen gerichteten Verbrechen betnfft, brachte sie 

keine Änderungen. § 10 lit. a StPO 1853 normierte ausdrücklich, dass hinsichtlich 

der Verbrechen des Hochverrats, der Majestätsbeleidigung, der Beleidigung der 

\Iitglieder des kaiserlichen Hauses und der Störung der öffentlichen Ruhe (§§ 58-

66 StG) in jedem Kronland das Landesgericht desjenigen Ortes, wo die politische 

Landesbehörde ihren Sitz hatte, fur die Führung des Untersuchungsverfahrens zu

ständig sei. Für das Kronland Salzburg war dies das Landesgericht Salzburg, da 

die Stadt Salzburg Sitz der Landesregierung war. Diesem Gericht kam auch die 

Kompetenz für alle anderen Verfahrenshandlungen - insbesondere die Schlussver

handlung und die damit verbundene Urteilsfallung - zuYII Gemäß § 17 StPO 1853 

entschied das Landesgericht in einem aus drei Richtern bestehenden Senat. Eine 

weitere Neuerung, die auch in den herangezogenen Akten einen deutlichen Nie

derschlag fand, war die Abschaffung der Beteiligung des Oberlandesgerichts am 

\'erfahren erster Instanz. \\'ar dieses nach der Strafprozessordnung von 1850 noch 

zur Entscheidung über die Versetzung in den Anklagestand berufen, trat an die 

Stelle des Verweisungsurteils des Oberlandesgerichts nunmehr der Anklagebe

schluss des LandesgerichtsYI Freilich blieb das Oberlandesgericht weiterhin die 

Rechtsmittelinstanz, allerdings trat an die Stelle des Oberlandesgerichts Linz das 

Oberlandesgericht \VienY~ 

Für die Ahndung strafbarer Handlungen, die durch den Inhalt einer Druckschrift 

begangen wurden, waren gemäß § 43 der Prtßordllllllg von 1852 jene Gerichte zu

ständig, die generell zur Entscheidung über das durch den Inhalt der Druckschrift 

begründete Delikt berufen waren. Verfahren wegen Majestätsbeleidigung oder Be

leidigung eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses durch einen Zeitungsartikel oder 

eine sonstige Druckschrift waren somit unabhängig von einer Begehung durch die 

Presse oder 111 einer anderen f<orm stets bei den Landesgerichten am Sitz des Statt-

4-I1i K;\i"erliches Patent vom 29 . .Iuh 1853. RCß!. IH53. Nr 151 

4-I9.fusti" \llnisterial \'0 vom 24 Juli 1854. Nr 21H. und vom 4 September 1854. RCßI 1854. Nr. 226 

(Zitiert nach: Die allgemeine Strafprozeßordnung vom 29 Juh IH53 sammt allen darauf Bezug ha 

henden (jl'sl't/.l'n und \'erordnungen. [;\lanz'sche Taschenausgabe der österreich Ischen Gesetze. 

Bd ~'.~ ,\ufl Wien IH70. <, 2) 

450 ~ 16 St!'O IH53. 

451 ~ 196. § 200 <'t!'O IH53 . 

452 \ 'e rordnung der :\Ilnlster des Inneren. der JustiZ und der Finanzen vom 19 Jänner IH53. RGBI. 1853. 

'\"r 10 
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halters konzentnert. Das Landesgencht Salzburg war somit fur die Verfoli-,TUng aller 

durch den Inhalt emer Im Kronland Salzburg erschienenen oder zumindest ver 

breiteten Druckschrift begangenen l\laJestätsbeieldlgungen und Beieidli-,TUngen der 

kaiserlichen Familte zustündig, 

DIe nach dem endgültigen Durchbruch des KonstItutIonaltsmus erlassene Straf 

prozessordnung \on lH73 erfüllte einIge der v,:esentlichen liberalen Forderungen, 

wie etwa dIe neuerliche Einfl.ihrung der Lalenbetetlii-,TUng im Strafprozess,l'1 ('her 

Anklagen wegen I\IaJestätsbeleidigung oder BeleidIgung emes :\.litglieds des kai . 

serlichen Hauses entschieden Jedoch weiterhm ausschhef;lich Beruf5nchter. Zur 

Aburteilung dieser Delikte v,,'aren daher nach v,:ie vor die Genchtshöfe erster In 

stanz - m Salzburg das Landesgericht - zustündig.4 <1 Das gesamte \'erfahren von 

der Voruntersuchung durch den lTntersuchungsrichter bIs /ur Urteilsfallung in der 

Hauptverhandlung durch aus vier RIchtern bestehende Senate lag in den Händen 

der Gerichtshöfe erster Instanz. I
" An dIeser Zuständigkeitsregelung sollte sich bis 

zum Ende der l\lonarchle nichts mehr ändern 

+.J DER GF\VÖIlNLICHE ABI , \l , ~ DFS \'FRL\HRL'<S 

VOR DE;\l LANDESGERICHT 

-\us den erhalten gebliebenen Akten ergibt sich nicht nur em Bild \on der An 

wendung des materiellen Strafrechts. sondern auch von der Handhabung des 

Verfahrensrechts durch das Salzburger Landesgericht Oll' Gnmdlage der wegen 

l\laJestätsbeleidli-,'lmg gefuhrten Pro/esse waren dIe Strafprozessordnungen \'(m 

1H~O. lH53 und lH73, DIe Akten beZIehen sich nur auf das gerichtliche Verfahren. 

eventuell vorgelagerte t hlndlungen der Sicherheitsbehörden und der "taatsamvalt 

schaH: sind dann nicht lestgehalten und erschlteGen sich nur /:Um retl mdirekt alls 

dem weiteren Verf~lhren 101> 

lS3 SIrafjHo/eg ()nlnllng \·OJll2'. '\Lu 11173, IU,BI 11I71,:--;r 119. Zur D"kIlSSIOnl1l:>er ,he \\Iedt"rtn 

fiihrl1ng der (;esehworenl'ngenchte l1nd dnen r...OJllpl'teJlZ s.o. KapItel 3 1 h" J-, 

4S I ~ n SIl'O 11I7:l 1\'Jll Art YI (;eset/ vom 23 r-.hu IK73, hetreHend die I'JIltlihrunl: eJlll'r ~tr'ltl'lll 

let; Ordnung, ]{( ,BI 1117\ '\r 119 

' IS~ ~~ 10 n SIl'O IH73, \argha . .Iulius : Das StrafjllOcessredlt lkrlin Ih~5,~. 116 H<i 

-1 Sr, DIe In dCIl Bcsunden des 'i'II/hlll gl'r '-,Indcsarchi" l'rhetltelll'll J\ktell dl's ~.tllhurl:l'r L.lIldespdiSJ 

dIUIllS, das als Ohl'rSIe SIchel heltsllt'h<irdl' 1,11 Ig \\ ,Ir. gchen nur III Bezug .IUt",\ lall'st.itshl'lt'"lJgllllgt·n 

III Dnl('kschnftell ,\lIls('hlll" üher dIe !ornllttlllngl'll der ~lchl'rheitshl'hiirdel1 Dil' \t..ten dn ~.tll. 

hurgl'r SI'latsanw,tltschalt fieleIl dn St..artll'rung 1.1I1ll Opler 
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-/31 D,I' E/"Ictlllllg dcs Vl'Ifilllrell5 

Im Gegensatz zur gewöhnlichen Ehrenbeleidigung handelte es sich bei den gegen 

dIe Ehre des l\lonarchen bzw. der Mitglieder des kaiserlichen Hauses gerichteten 

\ 'erbrechen um Offizialdelikte, die unabhängig von einem Antrag oder einer Er

mächtii-,TUng durch den l\lonarchen oder das beleidigte Mitglied der kaiserlichen 

Familie zu verfolgen waren. Im Gegensatz zu einigen deutschen Strafgesetzen 

verlangte das österreichische Recht auch keine Genehmigung der ~trafVerfolgung 

durch den Kaiser oder die Regierung. Die einzige Besonderheit bestand darin, dass 

der Justizminister jederzeit die Einstellung einer wegen Majestätsbeleidigung oder 

Hochverrat eingeleiteten Voruntersuchung verlangen konnte." '7 Der Kaiser hatte 

in den Verfahren wegen Beleidigung seiner l\lajestät kell1e besondere Stellung. Die 

Einleitung des fürmlichen ~trafVerfahrens erfolgte dem Anklageprinzip entspre

chend durch einen Antrag der StrafVerfolgungsbehörde. Als öffentliche Ankläger 

agierten die Staatsanwaltschaften. Sobald diese von der Begehung eines Verbre

chens erfuhren, hatten sie von Amts wegen einzuschreiten und die nötigen Schritte 

bel Gericht zu veranlassen . Dem eigentlichen gerichtlichen Verfahren vorgelagert 

waren die Vorerhebungen, die der Ermittlung des Sachverhalts und des möglichen 

Täters dienten und daher noch nicht gegen eine bestimmte Person gerichtet wa

ren . Sobald der Staatsanwalt eine ausreichende Grundlage fur ein StrafVerfahren 

sah, konnte er entweder die gerichtliche Voruntersuchung beantragen oder gleich 

eine Anklageschrift einbringen." 'H 

Der Kaiser war an den Verfahren nicht beteiligt. Nachdem in den untersuch

ten Akten kein Fall einer persönlichen Beleidigung FranzJosephs vorkommt, kam 

auch eine Einvernahme als Zeuge nicht in Betracht. In der Regel wird er von den 

Prozessen, die wegen Angriffen auf seine Ehre gefuhrt wurden, gar keine Kenntnis 

erlangt haben. 

"-leist erfuhren die Staatsanwaltschaften von der Begehung einer Majestätsbeleidi

i-,TUng entweder durch die dienstliche \Vahrnehmung der Beamten der verschiede

nen mit der \Vahrung der öffentlichen Ruhe und Ordnung betrauten Behörden, wie 

Gendarmene oder Finanzwache, oder durch Anzeigen aus dem VolkY'I Nicht nur 

dIe Sicherheitsbehörden, sondern alle öffentlichen Ämter und Behörden waren ver

pflichtet, \"on ihnen selbst wahrgenommene oder sonst zu ihrer Kenntnis gelangte 

-117 § -l der Kaiserlichen \ 'erordnung vom 27. 1\1ai IH52. RGBI 1852. Nr. 119. 

-lSH ~ 91 :,tl'() IH73 

-lS9 \ 'gl Kapitel 1.2.1 
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Straftaten dem Untersuchungsgericht anzuzeigen.4
/'{) Pnvatpersonen waren zur An 

zeige strafbarer Handlungen berechtif.,rt. aber nicht verpflichtet 4(·1 ~ur III Ausnahme 

flillen. wie bel der Kenntnis von hochverräterischen Unternehmungen. wurde durch 

die unterlassene Anzeige ellle ~traf1)arkeit begriindet.lh2 Die Anzeige konnte dIrekt 

bel der Staatsanwaltschaft. aber auch bei den SIcherheitsbehörden. dem l'ntersu

chungsrichter oder einem Bezirksrichter eingebracht werden. H,.' In der Regel wur 

den I\Ieldungen über strafbare Augerungen bei der Gendarmerie erstattet. Sofern 

dIe (;enchte selbst von Verbrechen erfuhren. hatten sie die Staatsanwaltschaften zu 

versHindigen und deren Anträge abzuwarten Nach den Strafprozessordnungen von 

IH50 und 1H73 war die Einleitung des förmlIchen gerichtlichen \'erfahrens Immer 

von einem :\ntrag des ~taatsa1l\ ... alts abhängig.11,4 In dieser Regelung kommt das Ak

kusatlonsprinzlp. das ellle strenge Trennung von anklagender und entscheidender 

Instanz vorsah. deutlich zum Ausdruck. ~ur unaufschiebbare Handlungen durften 

von den Genchten aus eigenem Antrieb vorgenommen werden . Die Strafprozess

ordnung von 1H53 nahm dagegen den InquisitIOnsprozess wieder auf und übertrug 

die Initiative des Verfahrens dem Gericht. das von sich aus ellle Voruntersuchung 

einzuleiten hatte. sobald es von einer strafbaren Handlung Kenntllls eriangte. 1A ' 

Dies entsprach der stärkeren Betonung des Inquisitionsprinzips und der damit in 

Zusammenhang stehenden schw~ichcren Rolle der Staatsanwaltschaft 

-13.2 nil' gendltlldlt, IOrtlll/t'r.wdlllllg 

Das clgentliche gerichtliche \'erfahren begann mit der t()rmlIchen \ 'oruntersuchung. 

In diesem Verf:JIlrensstadlum sollte der Tatbestand erhoben. der Täter ermittelt und 

die zur Cberflihrung oder \'erteidlgung des Angeklagten dienenden Beweismittel 

aufgenommen werden. 1/,/ Nach den \'om Akkusationsprinzip beherrschten Straf

pro/.essordnungen von 1H50 und 1H73 hing die Einleitung der \ 'oruntersuchung \'()I1 

elllem Antrag der .\nkbgebehörde ab, nach der \erf:lhrcnsordnung \'()11 11'53 hatte 

das Gericht das Lntersuchungsverfahren von Amts wegen elI1Zuleltcn \Var dlc 

Staatsanwaltschafi: der I\lelI1ung. dass ein vcrfolgungs\\'ürdiges \erbrechen \'erübt 

worden war und der Tatbestand noch lllcht ausreichend feststand. stclltc sic elllcn 

41>0 ~ 71 '>tl'O IH'i.'\ : ~ H4 '>IPO IHn 

·Ud ~ 72 !'>tl'O IHS;\. ~ H6 '>tPO IH7:l . 

462 ~ 1>1 St(; IH'i2 . 

463 ~ HI, !'>tl'O IH7:l 

U,4 WÜllh. S. I'JH. ~ 2. ~ '12 "tPO IH7;\ 

1I,'i ~ 61 St!'O IH'i:l 

11,1, ~ H7 St!'O IH'iO. vgl. ~ (,(J St!'() IH'i:l 
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Antrag auf Einleitung der gerichtlichen Voruntersuchung. Waren die Erhebungen 

schon so weit gediehen, dass ausreichendes Beweismaterial fur die Hauptverhand

lung vorlag, konnte der Staatsanwalt auch sogleich die Anklageschrift einbringen. 

Ihre Durchfuhrung fielm die Zuständigkeit des Untersuchungsrichters. Der Staats

anwalt hatte sich jeder Untersuchungshandlung zu enthalten, konnte aber die ihm 

notwendig erscheinenden Untersuchungshandlungen durch den Untersuchungs

richter oder durch Beamte der Sicherheitsbehörden vornehmen lassen."'" 

\Vährend sich die Voruntersuchung nach der Strafprozessordnung von 1853 noch 

nicht gegen eine bestimmte Person richtete und bei einem hinreichend konkreten 

\'erdacht eme "Spezial-Untersuchung" einzuleiten war, sah die Verfahrensordnung 

von 1873 vor, dass bei der gerichtlichen Voruntersuchung gegen einen bestimmten 

Verdächtigen zu ermitteln war."I>H Die Durchfuhrung einer Voruntersuchung war 

nach der Strafprozessordnung von 1873 obligat, wenn es sich um ein Verbrechen 

handelte, dessen Aburteilung in die Zuständigkeit der Geschworenengerichte fiel 

oder wenn das Verfahren gegen einen Abwesenden gefuhrt wurde."!>') Da fur die 

Ahndung von ;\Iajestätsbeleidigungen das Landesgericht zuständig war, lag es in 

diesen rallen Im Ermessen des Staatsanwalts, eine gerichtliche Voruntersuchung zu 

beantragen oder sogleich eine Anklageschrift einzureichen. Die Prozessreform von 

1873 brachte damit eine Verlagerung der Untersuchung vom Untersuchungsrichter 

zum Staatsanwalt und den Sicherheitsbehörden. 

Die Voruntersuchung wurde abgeschlossen, sobald die fur die Hauptverhandlung 

notwendigen Kenntnisse gewonnen waren und sie damit ihren Zweck erfullt hatte 

oder wenn die Anklagebehörden zu der Ansicht gelangten, dass an der Fortsetzung 

des Verfahrens kein ausreichendes öffentliches Interesse bestand, wenn etwa die 

Ausforschung des Täters unwahrscheinlich war, der Verdächtigte sich von jedem 

Verdacht befreien konnte oder die Tat nicht mehr strafbar erschien. In diesen Fäl

len war das Verfahren einzustellen. \Venn sich aber der Verdacht erhärtete, so hatte 

der Untersuchungsrichter, sobald der Sachverhalt ausreichend erhoben war, die 

Voruntersuchung einzustellen und die Akten dem Staatsanwalt bzw. - nach der 

Strafprozessordnung von 1873 - dem Gerichtshof vorzulegen. Dieser konnte ent

weder die Einstellung des Verfahrens oder die Versetzung des Beschuldigten in den 

Anklagestand beantragen."'/) War das der Fall, so konnte zugleich die Anordnung 

bzw. Fortsetzung der Untersuchungshaft beantragt werden. 

-167 ~ '15 '>tPO IH;iO. § 97 '>tl'O IH73 . 

-l6X ~ 1-15 '>tPO IH5:l 

-l69 ~ 'lI Stl'O IH7:l 

-t/O \\ürth. S'l25. ~ 112 Stl'O IH73. 
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('ber tbe \'erseuung in den Anklagestand entschied nach der Strafprozessord

nung \'on 1850 die Anklagekammer des Oberlandesgenchts Gelani,rte diese zu 

der Ansicht. dass hinreichende Gründe vorlagen. um den Beschuldii,rten eines be 

stimmten Verbrechens flir dringend verdächtig zu halten. so hatte sie mittels Ver 

\\'eisungserkenntnls auf seine Verseuung in den Anklagestand zu erkennen und die 

Sache zur Hauptverhandlung an das zuständige Bezirks Collegialgericht zu \ er

weisen.H1 Gleichzeitig wurde über die Verhaftung des Angeklai,rten bzw über die 

Fortsetzung der Untersuchungshaft entschieden.m Die Anklagekammer entschied 

m nichtöfl<"ntlicher Sitzung anhand der Akten. Das Verweisungserkenntnis enthielt 

neben diversen Formalitiiten auch eine relatIv detaillierte '-,chtlderung des Sach 

verhalts In den untersuchten\kten weichen die Tltsachcnfeststellungen. die das 

Landesgericht in semem L'rteil getroflen hat. in der Regel kaum von dem Im Ver

weisungsurteil des Oberlandesgerichts Linz geschilderten '-,achverhalt ab Gegen 

die Entscheidung der Anklagebmmer konnte sowohl der .. \ngeklahrte als auch der 

Staatsanwalt e1l1e Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshoferheben,4d In den 

untersuchten Akten findet sich jedoch ke1l1 f"all. in dem dIeses RechtsmIttel erho 

ben worden w~ire, Nach dem Erlass des Verweisungserkenntnisses \\ urde dem An 

geklai,rten eine inhaltlIch mit diesem übereinstimmende Anklageschrift /.ugestellt. 

In den untersuchten Akten findet sich nur das jeweilige \'erweisungserkenntnis. die 

,\nklageschriften sind nicht erhalten 

Durch dIe Strafprozessordnung \'on 1853 wurde dIese Beteiligung des Ober

landesgerichts am erstinstan/.lichen Verfahren bescitii,rt '\unmehr hatte das Lan 

desgericht selbst über die Versetzung in den Anklagestand IU entscheiden \\',lr es 

:lufl.,TTund der Ergebnisse des bisherigen Verf~lhrens der Ansicht. dass eine \'erurtel

lung des Beschuldif.,rten wahrscheinlich war. so erliet; es einen Anklagebeschluss. 

andernfalls war das Verf~lhren mittels Einstellungs oder Ablassungsbeschluss zu 

beenden,l I Die Rolle der '-,ta,ltsanwaltschaft war gegenüber der Straf[nozessord

nung von 1850 msofern stark I,uri.i('kgedr~inhrt. als die \ 'erset/.l1l1g in den Anklage

stand nicht länger von einem Antrag des '-,taatsanwalts abhiinl-,.-ig \\ ,11, Allerdings 

konnte dieser gegen einen Ablassungs- oder Einstellungsbeschluss eine Berufung 

an das Oberlandesgericht erheben m 

Zu ell1er neucrlichcn Stärkung der Rolle der St,latsal1\\',lltsch,lft kam es mit der 

Strafpro/essordnung \'on 1873 Der Beschuldii,rte wurde nun durch die \'0111 '-,ta,lts 

171 ~~ 22')f '>11'0 I/ISO 

172 ~ 2~'i SIl'O I/ISO 

17~ ~~ 21\ f '>tl'O I/ISO 

\7·\ ~~ 1% 200 'ill'() IHS.'l. 

17S ~ 202 '>11'0 I/lS:l 
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anwalt eingebrachte Anklageschrift in den Anklagestand versetzt, ein gerichtlicher 

Beschluss war grundsätzlich nicht notwendig.~'/) Nur wenn der Angeklaf.,rte einen 

Einspruch erhob. entschied das Oberlandesgericht mittels Beschluss über die Ver 

setzung 1I1 den Anklagestand:'" Allerdings wurde in keinem der untersuchten Fälle 

ein Einspruch gegen die Anklageschrift erhoben. In den vorliegenden Akten findet 

sich dementsprechend ab dem Jahre 1874 kein Anklagebeschluss mehr, die Ankla

geschritten sind in der Regel in den Akten erhalten . 

.J 3.3 D,i I!allpll'crhalldlllllg 

:\ lit der förmlichen Versetzung in den Anklagestand war die wesentliche Voraus

set/ung nir die Anberaumung der Hauptverhandlung erfullt. Diese bildete den 

Kern des Stratprozesses. Alle vorhergehenden Schritte dienten ihrer Vorbereitung, 

sIe war der Höhepunkt und zugleich der Abschluss jedes StrafVerfahrens. In der 

Haupt- bz\\. 'lchlussverhandlung musste die Strafsache vollständig und erschöp 

fend geklärt \\·erden. Der das Strah'erfahren beherrschende Grundsatz der l\lünd

lichkeit bestimmte, dass die gesamte Verhandlung, aufgrund derer das Urteil gefällt 

wurde, unmittelbar vor dem erkennenden Gericht stattzutinden hatte. Die Richter 

sollten sich ein eigenes Bild von der Glaubwürdigkeit des Angeklagten und der 

Zeugen machen können. Nach dem damit in engem Zusammenhang stehenden 

Grundsatz der Unmittelbarkeit durfte in die Entscheidung des Gerichts nur ein

flieGen. was Gegenstand der Hauptverhandlung war. Dementsprechend mussten 

der Angeklaf.,rte und alle Zeugen in dieser Verhandlung einvernommen und alle 

Beweismittel vorgelegt werden. In der Praxis war die gesetzlich nur ausnahms

weIse vorgesehene Verlesung der in der Voruntersuchung gemachten Aussagen 

allerdings durchaus üblich, das Gericht verzichtete häufig darauf. alle Zeugen noch 

einmal vorzuladen. 1
'" Diese Vorgehensweise muss vor dem Hintergrund gesehen 

werden, dass der Tatbestand in einem gro(~en Teil der Fälle aufgrund eines Ge

ständnisses als erwiesen angesehen werden konnte. Dem Grundsatz der Unmittel

barkeIt wurde jedoch auf jeden Fall durch die Verlesung der Einvernahmeproto

kolle Genüge getan. 

Auch der Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens wurde in der Hauptver

handlung verwirklicht. Die Hauptverhandlung war das einzige Stadium, in dem die 

()tfentlichkeit dem Verfahren beiwohnen konnte. Hatte die Strafprozessordnung 

~,() ~ 201 ~tl'O IHn 

~77 ~~ 20H 211 :,tPO IH73 

~,H ~ 2HI St!'O IH50, § 2'i2 '->tPO IH73. "gl \·argha.~ . 261. 
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von IHSO noch vorgesehen, dass die Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung nur 

ausgeschlossen werden durfte, wenn durch eine öflentliche Verhandlung die Sitt 

lichkeit gestört würde,l i'} so wurde auch dieser Fortschritt im Zuge der neoabso 

lutistischen Restauration wieder rückgängig gemacht Die entsprechenden Rege 

lungen in der \'erfahrensordnung von IH53 wurden bereits durch eme Verordnung 

des.lllstizministers vom 12.Jänner IHS2 vorweggenommen.4 ~ 1 1 \\'em Zugang zu den 

\ 'erhandlungen gewährt wurde, lag nun im Ermessen des Genchtsvorstehers .<8 

Die StrafproJ:essordnung von IH73 brachte eme Rückkehr zum GrundsatJ: der ()f

fentlichkeit. Die Üffentlichkeit durfte nur aus Gründen der ~ittlichkeit oder der öf 

fentlichen Ordnung ausgeschlossen werden . ' Das Landesgericht Salzburg machte 

von dieser \Iöglichkeit sehr regen Gebrauch . In nmd zwei Dritteln der nach IH7-l 

gefuhrten l\h~lestätsbeleidii,TUngsprozesse wurde die Hauptverhandlung aus Grün

den der öflentlichen Ordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefuhrt . 

Die Hauptverhandlung begann mit dem Aufruf der Sache und der Befra!-,TUng des 

Angeklagten zu semen persönlichen Daten, wie '\ame, Alter, Beruf. Relii,TlOnsbe 

kenntnis, Familienstand sowie Geburts- und \\'ohnort .lK3 0:eben der Auskunlts 

tabelle stellt das Protokoll der Ibupt\'Crhandlung daher eine wichtige Erkenntnis

quelle tur den persönlichen Hintergrund der Angeklagten dar l\'ach der Verlesung 

des \'em:eisungserkenntnisses bzw. des Anklagebeschlusses oder der Anklageschnft 

wurde der Angeklagte /,u der ihm vorgeworfenen 'Hit verhört. Darauf f()lgte die 

Be\\'eisaufnahme, die sich in der Regel in der Einvernahme der Zeugen bz\\" der 

Verlesung der diversen Aussagen aus den L'ntersuchungsakten erschöpfte Die \ 'er

f~lhren wegen Verletzung der EhrflJr(:ht gegen den Kaiser bz\\ . die i\ Iitglieder des 

kaiserlichen flauses waren gepräi,rt durch die typische ~ -\rt der ' illtbegehung, In der 

Regel bestand der Sachverhalt in verbalen Schmähungen gegen den Kaiser Durch 

die Flüchtigkeit des gesprochenen \\'ortes gab es nur m den seltensten Eillen ma

terielle Beweismittel, das Gericht war daher auf dlc-\ussagen der \'erschiedenen 

mehr oder weniger glaubwürdigen Zeugen bz\\'. auf das Geständnis des Angeklag 

ten angewiesen Dementsprechend erschöpfte sich d,ls Be\\'eisverf:lhren in den 

meisten Fallen 111 der Einvernahme der /ellgen und des-\ngekl.lf.,rten ()ft stand 

der Sachverhalt schon vor der f Iauptverhandlung <lUfi-,Tfl1l1d ell1es (Jest~indnisses 

oder der Aussagen eincs Beamten fest, sodass dic f{irmliche \erhandlung eher Cl11l' 

~7') § 2(,01. ~II'() IHSO . \\ lirlh . <" n7 4~<) 

~HO \ 'nordnlll1g des.rllsllz,llllnlSlers VOIll I~ .!<inlll·1 IH~~. RC.lll IH52 . :-"r. h 

~H I ~~ 2231. SI!'() IHS3 

~H2 ~ 22') '>II'() IHn 

1H3 \ 'gl ~ 26H SI!'() IHSO 
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Formalität war. Zu einem Geständnis war der Angeklagte meist dann bereit, wenn 

er aufgrund der Aussagen von Beamten ohnehin überfuhrt war und sich durch ein 

Eingestehen der Tat zumindest Hoffnung auf ein milderes Urteil machen konnte. 

Es gab jedoch auch rälle, in denen die Sache weniger eindeutig war und daher wei

tere Beweiserhebungen fur notwendig erachtet wurden. So wurde etwa in dem Fall 

des bereits eingangs erwähnten Anton Höllbacher ein Lokalaugenschein durch

gefuhrt, um zu klären, ob die Tat tatsächlich an einem öffentlichen Ort im Sinne 

des § 63 StG begangen worden war. Höllbacher hatte die Worte "Der Kaiser ist 

em Lump und Spitzbube" vor seinem Haus in abgelegener Lage in Gegenwart des 

vom k k. Steueramt Golling geschickten Exekutions-Soldaten Franz Mraczeck mit 

lauter Stimme ausgerufen. 4H4 Nach Ansicht der Richter handelte es sich auch bei 

Höllbachers Vorgarten um einen öffentlichen Ort im Sinne des Strafgesetzes, da 

ein fur jedermann zugänglicher Fußsteig vorbeifuhrte. Höllbacher wurde daher fur 

schuldig befunden und zu einer dreiwöchigen Kerkerstrafe verurteilt. 

Häufiger drehte sich die Verhandlung weniger um die Feststellung des Sach

verhalts als um den Geisteszustand des Angeklagten und die Frage seiner Zurech

nungsfähigkeit. l\.leist handelte es sich dabei um rälle, in denen der Angeklagte 

behauptete, sich aufgrund seiner starken Berauschung zum Tatzeitpunkt an nichts 

mehr ennnern zu können. In solchen rällen versuchte das Gericht, durch Befra

gung von Zeugen - fundierte Auskunft erhoffte sich das Gericht in erster Linie 

von den Kellnerinnen - zu eruieren, ob der Angeklagte tatsächlich in einem die 

Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand gehandelt hatte und daher 

freizusprechen war.4Ko Es kamen jedoch auch kompliziertere rälle vor, in denen 

sich das Gericht bemühen musste, den Einfluss etwaiger psychischer Störungen, 

wie Epilepsie oder krankhafter Trunksucht, auf die Zurechnungsfähigkeit des Tä

ters zu erforschen. Dazu griff es teilweise auf Sachverständige zurück, die medizi

nische oder psychologische Gutachten erstellten.4Hh 

Die Zeugen \\llrden in der Regel beeidet und hatten zu schwören, nichts als die 

\\'ahrheit zu sagenY' In das Protokoll der Hauptverhandlung wurden die Aussagen 

nur aufgenommen, wenn die Zeugen von dem abwichen, was sie in der Voruntersu

chung gesaf.,rt hatten oder wenn ein Zeuge zum ersten Mal einvernommen wurde.m 

Der Staatsanwalt und der Angeklagte bzw. dessen Verteidiger waren befugt, Fragen 

.JII.J '>LA Strafakten, Fasz. 3, 11152, ;-"r .J()9 (Anton Höllbacher) . 

.J~6 \'gl. '>LA '>trafikten, FasL .J, 1853, '\,r 15 (Bernhard l\lösl) 

.JHI> Vgl. SL-\ Strafikten, Fasz -1, 11153, '\Ir 212 (Anton l\leillOger), "LA Strafakten, Fasz. 31/2, 1887, 

:--'r 221> (Engelbert DJlllOger); SI A Strafakten, Fasz. 37 la, 1906, l\'r 112 (josefSinner) . 

.JHi' ~ 272 St!'() 185() 

.JHH ~ 2()5 '>tPO IH50. 
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an lhe Zeugen und Sachverständigen zu richten. In den untcrsuchten Akten wurden 

dIe Aussagen der Zeugen selten hinterfral,rt. Es kam Jedoch vor, dass der VerteIdIger 

von dIesem Recht Gebrauch machte, um die Glauhwürdigkclt einzelner Zeugen 

zu erschüttern. Dies war insbcsondere dann der Fall , \\'enn das Verfahren aufgrund 

einer AnzeIge eingeleitet worden war, die offensichtlich in einer f<eindschaft zwi 

schen dem Angeklagten und dem Denunzianten begründet lag. 1b
'! 

Eincr der Grundsätze der Strafprozessordnungen von 1850 und IH73 war die 

freie BeweIswürdigung. Der RIchter hatte das Urteil nicht nach gesetzlIchen Be

weisregeln, sondern nach selOer "freien, aus der gewissenhaften Prüfi.lOg aller fur 

und wider vorgebrachten BeweismIttel gewonnenen ÜherZeUI,'l.1Og" zu fällen . ,0 Im 

Gcgensatz dazu sah dIe \'crf~lhrensordnung von 1853 eine Rcihe von gesetzlichen 

Beweisregeln vor.1'II Nach dlcsen negativen Beweistheorien war fUr eine \ 'erurtei . 

lung das \ 'orhegen hestlmmter, im Gesetz genannter BeweIse oder IndIZIen not 

wendige Voraussetzung Von praktischer Bedeutung in den wegen Verletzung der 

monarchIschen Ehre geftihrten Verfahren waren nur dic sich auf die BeweIskraft 

von Zeugenaussagen heziehenden Beweisregeln. Demnach durfte der Angeklal,rte 

nur dann als üherfUhrt angesehen werden, \\ enn zumlOdest z\\ ei Zeugen Ihn glaub 

haft beschuldil,rten . ~ 'e So wurde etwa Andrä Schober am 7 September 1858 von der 

Anklage wegen l\.lajestätsheleidigung freIgesprochen, weil sIch kein zweIter Zeuge 

land, der dIe Aussage des Amtsdienersgehilfen hanz Forsthuber hätte bestatlgen 

können .1'I1 In anderen Fällen, wIe denen des Bartholomäus "charler, der beschul

digt wurde, in der .\lacht vom 10 auf den 11 Juli 185<.1 auf dem i'>larktplatz \on 

:\littersill mit lauter Stimme ausgerufen z.u haben. J\apoleon soll leben, und der 

Katser soll untergeh 'n !", wurde der Beschuldil,rte mangels eines Z\\ eiten Zeugen 

gar nicht erst in den Anklagestand versetzt 194 

Nach Abschluss des Be\\eisverlahrens f()l/-,rten die Schlussanträge des '-,u,ltsanwalts 

und des VerteIdigers. Nach den Straff1rozessordnungen von 1850 und 1853 hatte 

der Staatsanwalt, wenn er auf schuldig plädierte, eine hestimmte '-,trafe zu he,1I1 

tragen 1'1. Das C;ericht war an diesen .\ntrag nur insofern gehunden, als es keine 

1H') Vgl. 'il \ 'itrafakll'll . Fas/ . 3~ . UNH. Nr. 11)1 (,\Ie,allder Krall 'l\\l'lldler ) 

190 ~ 'jH7 'i1!'O IH50 , ~ 2SH 'itl'O IH73 

191 Ilyl' (;IIIIH·k , 1\111011 \'Oll 1),(' Ie'll'nden (;rllllds.1l7e der lislcrTl'IChisdlt'1l ~Ir;ltl'ro z l'i~(lrdllllllg \(1111 

29 . .Iuh IH53 \\',en IHS1. S 2HO. 

192 ~ 26') SI!'() IXS3 . 

19, '>\\ '>II,lbkll'1l bsz 102. IHSH, f\:r. 115 ( \l1lki '>chober) 

I'J! '>L\ 'ilraf.lklel1, Fa". 11, IXS9, N, 217 (ltHlhololl1'lu, Sch,"ll'1) . 

j'), ~ 2XS '>II'() IHSO : ~ 25 1 ,'>tl'() IHS.' . 
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höhere Strafe verhängen durfte. In der Praxis fiel das Urteil in der Regel milder 

aus als von der Anklagebehörde beantragt. Insbesondere in den rallen, in denen 

der Staatsanwalt die gesetzliche Mindeststrafe von einem Jahr schweren Kerkers 

verlangt hatte, unterschritt das Gericht diesen Strafrahmen häufig in Anwendung 

seines außerordentlichen Milderungsrechts. 4
W, Nach 1873 musste der Staatsanwalt 

kein bestimmtes Strafmaß mehr beantragen.m In den vorliegenden Akten findet 

sich dementsprechend ab 1874 nur noch der Antrag auf Schuldigsprechung im 

Sinne der Anklage. In einzelnen rallen - wenn sich erst im Laufe der Hauptver

handlung eindeutig die Unschuld bzw. die Unzurechnungsfahigkeit des Angeklag

ten herausgestellt hatte - forderte auch der Staatsanwalt einen Freispruch von der 

Anklage.l~x Das letzte \Vort gehörte immer dem Angeklagten bzw. seinem Vertei

diger. 1'!'! Dieser plädierte entweder auf einen Freispruch oder - wenn die Beweislast 

zu erdrückend war - auf eine milde Strafe, wobei er sogleich die infrage kommen

den l\.lilderungsgründe anfuhrte. 

Nach den Schlussanträgen zog sich das Richterkollegium zur Beratung des 

Urteils zurück. Sobald eine Einigung erzielt worden war, verkündete der Vorsit

zende das Urteil. Diese Verkündung hatte stets öffentlich zu erfolgen, also auch im 

Falle eines Ausschlusses der Öffentlichkeit von der Hauptverhandlung.lot) Zugleich 

waren auch die wesentlichen Gründe fur die Verurteilung bzw. Freisprechung und 

fur die Strafbemessung anzugeben und der Angeklagte über die ihm zustehenden 

Rechtsmittel zu belehren. 

Das über jede Hauptverhandlung gefuhrte Protokoll ist in allen untersuchten 

Akten enthalten und stellt eine wichtige Quelle dar. Allerdings wurde dieses Pro

tokoll nicht immer mit der gleichen Gewissenhaftigkeit gefuhrt. In einigen Eillen 

beschränkt es sich auf die \Viedergabe der Förmlichkeiten des Verfahrens, ohne auf 

den Inhalt der Zeugenaussagen einzugehen oder den Sachverhalt wirklich zu er

örtern. Dieser ist jedoch auch dann in der Regel aus dem Urteil oder dem Anklage

beschluss bz\\'. dem Verweisungserkenntnis rekonstruierbar. Das über die geheime 

Urteilsberatung gesondert aufgenommene Protokoll ist in den meisten Akten ent

halten. Es gibt vor allem in den rallen, in denen sich die Richter nicht einig waren, 

Aufschlüsse über die unterschiedliche Beurteilung rechtlicher Fragen. 

496 ~ 14 <"tC \852: Zu den tatsächlich verhängten Strafen s.u. KapItel 5.3. 

497 ~ 2 'i5 <"tPO \1\73 . 

491\ \'gl <,,1, \ <"trafakten. Fasz \02, 1858. Nr HS (Andrä Schober). SLA Strafakten. Fasz. 11, 1859, 

0.r 2\2 Uosef<"chnöll). <.,LA <"trafakten, Fasz 11. 1859, Nr 279 (Kar! Schaller) 

499 ~ 21\5 <"tPO \1\'i0. § 255 <"tPO 1873 

'iOO \gl ~ 293 <"tPO 1850: § 231 <"tPO 1873. 
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../.3../ F\kllTJ Du' Ver/I'I{hglillg 

DIe Delinquenten waren auf der Anklagebank nicht auf sich allein gestellt, sondern 

konnten sich von eInem VerteidIger vertreten lassen Dazu verpflichtet waren sie 

allerdIngs nicht, nur In den - wegen MajestätsbeieidihYlJng nur bIS 1852 durchzufuh 

renden Verfahren vor dem Geschworenengericht musste der Angeklagte durch 

eInen Rechtsbeistand vertreten seIn.
c

,1I1 

keine A ngancn 

kein VerteIdiger 

14,9% 

Verteidiger 

60.5% 

Ahh. I. Der Anteil der Beschllld'hrten, dIe '01 \ 'erfahren \'or dem '>'IILburger Landesgendlt an\\ althch 

vertreten waren h/w. ohne Verteidiger vor (;ericht .standen . 

Vor uem Lanuesgericht stand es dem Angeklagten frei, sich eines \'erteidigers zu 

bedIenen oder nicht.'112 Damit die VerteidihYlJngsrechte unablüngJg von Einkom 

men und Vermögen des BeschuldIgten ge\\ ~ihrlelstet waren, konnte ihm das Ce 

richt eInen Armenvertreter zur SeIte stellen"" Aus den vorliegenden Akten geht 

nicht in jedem Fall klar hervor. ob eIn Vertcldlger am \'erf:lhren beteiligt war oder 

nicht Der überWIegende Teil der \',egen l\lajcstütsbeletdlh)'ung angeklagten Perso -

SO 1 ~ 247 "tPO IHSO 

S02 ~ 247 "tPO IHSO, ~ 213 St!'O IHS:l I:i 11 "tl'O Ilfl:l 

SO.'\\Jlerhiid"t,· !·nhchhd\lIllg vom IS. \lIh"'ISt IHSO, ~ 213 "tl'O IHS3. ~ -11 '>tl'() 1t-7.1 
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nen war jedoch von einem Verteidiger vertreten. Von den 114 Beschuldigten in den 

112 untersuchten Verfahren bedienten sich 69 eines Rechtsbeistands, 17 von ihnen 

traten allem vor das Gericht. In 28 Fällen lässt sich diese Frage nicht eindeutig be

antv,·orten. In welchen Fällen es sich um einen Armenvertreter handelte, geht aus 

den Akten nicht hervor. Diejenigen, die von einem Anwalt vertreten waren, hatten 

rein statistisch höhere Chancen auf einen Freispruch. Von den 17 unvertretenen 

Angeklagten wurde nur einer freigesprochen. Im Gegensatz dazu erlangte ein Drit

tel der Angeklagten, die sich eines Rechtsbeistands bedienten, einen Freispruch. 

-1.3.5 Das Urtcd 

Das l'rteil wurde nicht nur mündlich verkündet, sondern auch schriftlich ausge

fertigt. DIese Ausfertigung ist in beinahe jedem der untersuchten Akten erhalten. 

Die Urteile hestehen aus dem Spruch, der Begründung - die eine Darstellung des 

Sachverhalts und dessen rechtliche Beurteilung umfasst - und der Entscheidung 

üher die \'erfahrenskosten. Im Falle eines Schuldspruchs wurden außerdem die er

schwerenden und mildernden Umstände angeruhrt. 

Anders als die Strafprozessordnungen von 1850 und 1873, nach denen das UrteIl 

- abgesehen vom Sonderfall des Unzuständigkeitsurteils, das in den untersuch

ten Akten keine Rolle spielt - nur auf Freisprechung von der Anklage oder auf 

'>chuldigerklärung lauten konnte, kannte die Verfahrensordnung von 1853 mit der 

Freisprechung wegen Unzulänglichkeit der Beweismittel noch eine dritte Urteils

form. llI
" Konnte die Schuld des Angeklagten nicht bewiesen werden, so war er 

zwar freizusprechen, der Verdacht gegen ihn war dadurch jedoch nicht entkräftet. 

Da diese Urteilsform mit dem Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht zu ver

einharen war, wurde sie noch vor Inkrafttreten der Strafprozessordnung von 1873 

bereits im Jahr 1867 abgeschafft. Nunmehr hatte das Gericht entweder eine Strafe 

zu verhängen oder mit Urteil die Unschuld des Angeklagten festzustellen. slIl 

Ein Urteil in der Sache selbst war die mit Abstand häufigste Form der Erledigung 

der wegen ;'vh~iestätsbeleidibl"l.mg geruhrten Verfahren. In 90 der 112 untersuchten 

Prozesse f:.illte das Landesgericht Salzburg eine Sachentscheidung. In zwei der üb

ngen Verfahren erklärte sich das Landesgericht rur unzuständig, wobeI es einmal 

dIe Sache an das Landesgericht Linz abtrat,11I1> das andere Mal an die Militärju-

'i04 § 2H7 ~tP() IH53 

'i05 C;esetz vom 1.1 . November IH67, In Betreff thellweiser Abänderung der bisherigen Arten der Erle 

dlgung eines '>trOlf,'erJahrens, Re; 131 1867, Nr 132. 

SO!) SL.-\ ~tra[lklen, Fasz. 6, IH54, "lr 301 (Johann Kraus) , 



risdiktion vem'les,w In zehn l~illen gelangte das Landesgericht zu der AnsIcht, 

dass keine ausreichenden Beweise fur eIne Täterschaft des Angeklai.,rten vorlagen 

und beende te das Verf:lhren mit einem Einstellungs- oder Ablassungsbeschluss, In 

einem Fall zog der Staatsanwalt selbst die Anklage zurück,5~h einmal entschIed das 

OberlandesgerIcht In seinem Verweisungsurteil, dass das Verfahren einzustellen 

sei,"'" Acht F~illc wurden aufi,rrund eIner kaiserlichen Amnestie eingestellt, v,:obei 

dies l!1 jedem Stadium des Verfahrens miiglIch waL"" 

-l.-l D.\s RH II'IS,\II'I'TI-.L\ ERh\IIIU '" 

\Var der Angekbi.,rte verurteilt worden, so bestand immer noch die HoHilllng, durch 

ein Rechhmlttel eInen Freispruch oder ein milderes Urteil zu erlangen Sowohl 

dem Verurteilten als auch dem Staatsanwalt standen RechtsmIttel gegen das l'rtell 

der ersten Instanz zur \'erfugung, deren nähere Ausgestaltung in den drei tllr dIese 

Untersuchung rcle\'anten '-itrafj1rozessordnungen variierte 

Die Stralim)7essordnung \'on IH50 kannte 111 ihrer Stalllmfassung (!Je Rechts

mittel der BerutllI1g und der t\ichtigkeitsbeschwerde. \Viihrend Letztere nur 

gegen Urteile der Geschworenengerichte hzw. gegen Berufungsurteile des LII1 
desgerichts erhohen werden konnte, war dIe BenJfung das gegen dIe l 'rteile des 

BeZIrks CollegialgerIchts \'orgesehene Rechtsmittel ~ I :\'ach der AbschatlllI1g der 

Schwurgerichtsharkeit mit kaiserlicher \'erordnung vom 11. Jänner 1851' II fielen 

;\I~~)e<;t~itsheleidih'llllgen wieder 1Il die Zust;indigkeit der Landesgerichte. Da eier 

Schwerpunkt dieser Untersuchung auf der ZeIt nach dem Inkrali:treten des Straf

gesetzes von IH52 liegt und auch keine Akten aus den Jahren vor 1~52 erhalten 

gehllehen sind, soll hIer auf die Rechtslage \'or 1851 nicht n:iher eingegangen wer 

den. Cegen erteile des LandesgerIchts stand nur das RechtsmIttel der an den has

sationshof gerichteten l'<lchtigkeitsheschwerde I.ur \'ertlih'lll1g,'" Damit konnten 

nur tbe im (;esetz genannten Nichtlgkcitsgründc geltend gcmacht \\'erden, dIe \ or 

allem schwerwiegende VCI-tahrenstl'hler odcr eine unrIchtIge Armcndung des m,l 

~()7 sLi\ SIr.ILtktt'll. htS/" 1. IX'),\ '\;1 ~,\X U'lkoh Ktlhlnl. 

50H sLJ\ Str.II.lktl'll. hSL ,\ I IXHi. '\'1 ::!2h I blgelhl'rt l)""ngcr) 

::;0') sI\ Str.tLtktl'll. 1.15/ ·1. 11'::;:1. ,\" ::!I::! {Kar! (;ruhn\ 

510 \gl Kapitell:; 

SII ~ ~7'i St!'O IHSO. \\·ülth. S, "1,1. (,')1 

512 K.IIM·rltclte \'l'Iordnllng \(1111 1 1.).illI1l' I IX::;2. RCHI. IH:'i2.;'-;1 S, 

::;13 § I1 dl'r K:tlsnltl'lll'n \'t'I("dllllllg VOIII II .J,illlll'l IX')2. 1{(;1lI lti52.:--', 
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teriellen Strafrechts betrafen.51~ Eine Überprüfung der Tatsachenfeststellungen des 

Landesgerichts nahm der Kassationshof hingegen nicht vor. Auch die Schuldfrage 

und die Strafbemessung - sofern das Gericht nicht den gesetzlichen Strafrahmen 

oder sem :\Iilderungsrecht überschritten hatte - konnten nicht angefochten wer

den. \Var der Kassationshof der l\.leinung, dass ein Nichtigkeitsgrund vorlag, so 

konnte er die Sache zur neuerlichen Verhandlung und Urteilsfallung an das Lan

desgericht zurückverweisen oder aber m der Sache selbst entscheiden. 

Die Strafprozessordnung von 1853 fuhrte das Rechtsmittel der Berufung gegen 

l'rteile de!> Landesgerichts ein, das an das Oberlandesgericht genchtet werden 

musste:" Dieses konnte entweder das Urteil aufheben und die Sache zur neuer

lichen Verhandlung und Entscheidung an das Landesgericht zurückverweisen oder 

in der Sache selbst entscheiden. \1, Sofern das Oberlandesgericht das erstmstanzli 

che L'rteil nicht bestätli-,rte, konnte gegen das Berufungsurteil eine \veitere Berufimg 

an den Ober!>ten Gerichtshof erhoben werden.'I' 

Die Strafjm)zessordnung von 1873 kehrte wieder zurück zum Rechtsmittel der 

0.'ichtigkeitsbeschwerde gegen Urteile des Landesgerichts. eöer dieses Rechtsmit

tel entschied der Oberste Gerichtshof als Kassationshof.'>l8 Eine i'\ichtigkettsbe

schwerde konnte nur aus den im Gesetz taxativ aufgezählten Nichtigkeitsgründen 

erhoben werden. Gründe tLir die Aufhebung eines Urteils waren die Verletzung we 

sentlicher \'erflhrensvorschrif1:en oder die unrichtige Anwendung des materiellen 

Strafrechts in entscheidungsrelevanten Punkten.Si'I Der Kassationshof konnte aber 

nicht nur das lIrtet! aufheben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an die 

l nterinstanzen zurückverweisen, sondern auch in der Sache selbst entscheiden. 

Allerdings tLihrte der Oberste Gerichtshof selbst keine Verhandlung mehr durch, 

sondern beschränkte sich darauf. anhand der Aktenlage zu prüfen, ob das Landes

gericht die Tatsachen gehörig unter die Gesetze subsumiert hatte.m Die Berufimg 

hatte neben der 0:ichtigkeitsbeschwerde nur mehr einen eingeschränkten Anwen

dungsbereich, war aber dennoch von i-,lToger praktischer Bedeutung. Sie war das 

Rechtsmittel, mit dem der Ausspruch über die Strafe angefochten werden konnte. 

~ 1-1 § 1'i2 "tPO lK'iO 

:;15 §2'!5 "tPO lKS~ 

:; 1 (, ~~ '031. ~tP() lK:;~ 

:; 17 S ,(lI StI'O 11'153, 

'ilK ti 2KO ~tI'O lH7,; zum \'crbhren siehe §§ 2K-I2'!3 StpO IIl7, sowie Gesetz "om 31 Dezember 

IS77 "',,mit die Be'tunmungen der ~tratprozebordnung üher 0:lChtlgkeltsheschwerden ergänzt 

und ahgdil1lkrt werden. RCBI. lH78. :\r. 3, 

S19 § 21'11 "tP() 11'173 

520 \'argha. " '6'11'. 
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Allerdings war die Erhebung einer Berufung m jenen - m den untersuchten Ver 

f:lhren häufigen - Fällen ausgeschlossen, in denen das Landesgericht von semer 

BefllhTJ1is zur aufkrordentlichen Strafmilderung Gebrauch gemacht hatte.' Zur 

Entscheidung berufen war das Oberlandesgericht, sofern nicht neben der Berufung 

auch eme NichtIgkeitsbeschwerde erhoben wurde.m In diesen Fällen entschied 

der Kassationshof auch über die Berufung.m 

Nur in relativ wenigen der 112 untersuchten \erfilhren wurde em Rechtsmittel 

erhoben. Von den 90 Verfahren. in denen das Landesgeneht Salzburg eme Sach

entscheidung traC endeten 16 mit einem Freispruch. 74 mIt einer Verurteilung des 

Angeklagten Nur knapp ein Fünftel dieser erteile wurde im Rechtsmittelweg an 

gef()chten. Ell1 Grund flir den hohen Anteil der unangefochtenen Entscheidungen 

dürfte zumindest in den Jahren nach 1873 - darin hegen. dass das Landesgericht 

sehr extensiven Gebrauch \'on seiner BefuhTJ1is zur auGerordentlichen Strafmilde 

rung machte, sodass über dIe meisten der \'erurteilten eine Strafe verhängt wurde, 

die unterhalb des gesetzlichen Strafrahmens \on einem bIS zu funfJahren schweren 

Kerkers angesiedelt war. In diesen Fällen war den Verurteilten die Erhebung einer 

Berufung verwehrt Die Berufung war der praktisch weit bedeutendere Rechts 

behelf. SIe wurde m 1-1 Fällen erhoben. während eme ~ichtlgkeitsbeschwerde nur 

zweimal belegt ist. Die Rechtsmittel wurden in etwa zu gleichen TeIlen \'om Ver

urteilten bzw. seinem Verteidiger und dem Staatsanwalt eingebracht In drei Fällen 

wurde das UrteIl soV'.:ohl vom Venlrteilten als auch \'on der Strah'erfdhrtlnhTSbe

hiirde angefochten. 

Die Rechtsmittel waren von unterschiedlichem Erfolg gekrönt. Da dIe Verh~in 

gung einer hiiheren Strafe durch dIe Obennstanz nur in Jenen F:.illen ausgeschlos

sen war. in denen nur der Verurteilte em RechtsmIttel eingebracht hatte. konnte 

sich das Blatt auch zu seinen Lngunsten wenden So wurde in \ier Fällen das Straf 

mag aufi.,rrund der Berufung des Staatsanwalts erhöht bzw. der Angeklahrte nach 

einem erstinstanzlichen Freispruch \'om Oberlandesgencht \\'Ien \·erurteilt.'h 

Dem stehen vier Fälle gegenüber. in denen die zweite Instanz eine \'erurteilung 

aufhob und den Angeklagten li'eisprach oder dieser eine Reduktion der '-,tr.llt.., er 

~21 § 21ß SII'() lH7.1 

~22 !i 2HO '>II'() lH7.1. 

~2.1 ~ 2% '>II'() lH7:\ 

~2·1 SI.,\ '>trabktl·ll. Fav .. 13. 11'61. N, .1'1S U'''l'1 \hl\dwti.'r '; SI..,\'ilr.1I.Jkttll. F:.". :>'. lSM;. '\r hl~ 
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reichteY' In den übrigen Verfahren bestätigte das Oberlandesgericht entweder das 

angefochtene Urteil oder es hob dieses auf und verwies die Sache zur neuerlichen 

Entscheidung an das Landesgericht zurück. 

Für die Erhebung eines Rechtsmittels war die Vertretung durch einen Verteidiger 

nicht zwingend vorgesehen.'?6 In der Regel waren die Angeklagten, die ein Rechts

mittel einbrachten,jedoch durch einen Verteidiger vertreten. Dass dies nicht unbe

dinhrt notwendig war, zeigt das Verfahren gegen Alois Anton Plattner, dessen ohne 

die Unterstützung eines Anwalts erhobene Berufung gegen seine Verurteilung zu 

einem Jahr und sechs l\lonaten schweren Kerkers zu einer Reduktion der Strafe auf 

e1l1 Drittel durch das Oberlandesgericht \Vien fuhrte. i2 , 

-l.5 DAS GNADENRECHT DES KAISERS 

Als oberstem Gerichtsherrn stand es dem Kaiser zu, in laufende StrafVerfahren 

einzugreifen oder die verhängte Strafe nachträglich zu erlassen, ohne dabei an die 

Gesetze gebunden zu sein. Der Monarch konnte in Ausübung seines Abolitions

rechts anordnen, dass \\'egen einer bestimmten strafbaren Handlung e1l1e Verfol

gung gar nicht erst eingeleitet werden oder das bereits anhängige Verfahren wieder 

eingestellt werden solle i2k Nach erfolgter Verurteilung konnte er gnadenhalber den 

gänzlichen oder teilwelsen Erlass der Strafe anordnen. i2
'1 Das Gnadenrecht wurde 

vom Kaiser in zwei Formen ausgeübt: einerseits erfolgten aus feierlichen Anlässen 

allgemeine Amnestien tur alle Delinquenten, die sich bestimmter Delikte schuldig 

gemacht hatten, andererseits erlieg der Monarch einzelnen in den Kerkern Inhaf

tierten ihre Strafe. 

Straftäter, die sich der l\h~estätsbeleidigung oder der Beleidigung eines Mitglieds 

des kaiserlichen Hauses schuldig gemacht hatten, profitierten in besonderem \laße 

\'on Amnestieerlässen, die häufig aus Anlass von Regierungsjubiläen des Kaisers 

~25 SL.\ ~trafikten, Fasz 11, 11159, Nr 197 (Alois Anton Plattner), SLA Strafikten, Fasz 11, 1859, Nr 

2'J.t (KI'llldlus Deutsch): SLA Strafakten, rasz. 11, 1859, Nr. 295 (Fnedrich Löhler); SLA Strafakten, 

Fasz. 12'1, 11160, \:r 122 (Theobald Verari) 

S2(, \"gl § :102 I\'m § 20:1 <;tPO 1115:1, § 2116 <;tPO 187:1. 

527 <;Li\ ~trafakten, Fasz 11, 1859, ~r 197 (AIOls Anton Plattner) 

.'i211 ~ 2 ~tl'() 1117:1, Ruf: Fnedrich Die österreIch ische "itraiprozeßordnung vom 23. ,\lal 1873 ... \\ien 

IX73,~. 27 
529 Art 13 ~taatsh)TundgeselL vom 21. DClCember 1867 über d,e richterliche Gewalt, RGB!. 1867, ~r. 1-1-1. 
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oder sonstigen Feierlichkeiten erfol~rten.· \11 <'0 kamen 11-\54 anlässl1ch der Hochzeit 

Franz.losephs und Elisabeths alle wegen eines dieser Delikte oder wegen Störung 

der öflt:ntl1chen Ruhe Verurteilten in den Genuss einer Amnestie. "Aus Anlaß der 

Allerhiichsten \"erm:ihlung" wurden nicht nur alle bereits verurteIlten Delinquen

ten begnadi~rt, sondern auch alle anhängigen Verfahren eingestellt "31 Schon ein 

knappes.lahr spüter erfol~rte die nüchste derartige Amnestie, diesmal anlüsslich der 

Geburt der Erzherzogin Sophle. Auf \\'unsch Kaiser Franz Josephs sollte der dm 

21-\ . Februar 1855 angeordnete Gnadenakt "gleichzeitig mit der Kunde der erf()lg

ten Endbindung l\Ieiner kaiserlichen Gemahlin" bekannt gemacht und vollzogen 

werden.'3~ Auch die Geburt Giselas wurde mit einem derartigen Amnestieerlass 

gefeiert.'" Solche Beweise der kaiserlichen Gnade erfol~rten auch IIn /.uge des 

25j:ihrigen, des 50 jährigen und des 60 jührigen Regierungsjubiläums. die jeweils 

mit einer allgememen Amnestie tlir l\h~estütsbeleidih'1mgen und Beleidl/-,'1mgen der 

l\Iitglleder des kaiserlichen Hauses einhergingen, und bel den Feierlichkeiten an

I;isslich der Silbernen f lochzeit des Kalserpaares,'34 Anlässlich dieses Ehejubilüums 

erlan~rten 400 wegen l\h~iestätsbeleidi~Tllng inhaftierte Straft:üer IS79 vorzeitig ihre 

Freiheit wiederU'i Feierliche Erel/-,TJ1lsse Im Kaiserhaus waren nicht die emZlgen 

Gründe flir Amnestien. Es konnten auch politische Cherle~'1mgen den Ausschlag 

tur solche Gnadenerweise geben. So erfol~rte sogletch nach '\ntritt der Regierung 

Hohenwart im Februar 1871 eine Amnestie flir alle pol1tlschen Straftaten. \"on der 

auch l\h~lcstätsbcleldi~'1ll1gen ertilsst waren ,"6 

530 /ur poht"chen hlllkt)())] dcr Jllbll:illmsfcll'rn \'1.;1 Bliil hl, • \r'drL.l DIe K: sergule lkt.tl.'l In ' Bnx, 

Fmd Slekl , ILlnlles :lIg.1 Der Killnp! um das (,ed;ichtn', (ltrentl,che (,edtnk'agc !l \11 tel 

europ:! \\'ien, Köln , \\'l'lJnar 1'J'J7 " 117 1 .. 4, 

531 \\ Ilnl'r ZeItung ~r 97 mm 23 ApnIIR5-l. "molle Leo Das Hlllh vOr' uI'sercm h.a!scr l~t!) IbllS 

l'cstsdHilt ,Ill' J\nl"g des -IOphrigenJuhd:iu,m "l'1I1t'r :'IL1JesUt des K,users h,lll'.JOS( Jh 1 \\ le 1 

IlltlH, S , 52 

'i~2 \rlelll'r Ze.lllng:'\r. 'iS Will 6 , :'IUrz IKS5 

::;3~ \\Il rler Zellung ~r 161 VOIll ß Juli IK:;6; IntL'ress.\l1It'fWCISl' \\ urde dJ.' dnlle. Kmd des KJ ,cr 

paarl'S nicht 7\lIn \nh" tlir eInt' ,\mnestlc gt'IHllllmen. obwohl dIe (;ehuf't dn PHOllfolgl'" Rl. 

doll "Ill 21 '\Ul.;llst IHSH ilnSollstcll wesentlich l'uphonsdlt'r gefeIert \\ urdc' 1 S Jen<' sc lIlC r "elden 

Sl·hwestern , Franz .JoSl'l'h vt'flleh dlt'slll,,1 't'lnl'r ht' ude in t'rqer 1 rllll' n ,,"vhlt.lllgt' "1l'tUJ1<!l'1 

!ctwa dl's \\'It'llt'l Rudoll Spilabl ,\usdruck, 

5.1-1 \\'il'Ill'1 Zeitllng Nr 27'J vom 2. I )ezelllhel IH7:l, \\'ielll'l Ze.tung ~r 277 vom I I >Czt'lllher IS<IS \\ ier:, " 

/,c'ltllllg:\;r IR') VOIll IH , '\llh'1IS1 I')OH, \\ll'lll'r Zellung '\r 'J.j nHn 24. J\l'nIIS7') , 7ur . \mnest't anläss· 

IIch d, .. , I>Oj;ihngell ' lhnlll.luhr1aums vgl BIochi Köstller. \ndrea Il.lS ('{)J;ilmgl' Rt'!;wnL'h'SJllhll.ium K,1' 

MT Frilll/. ""ephs L I'IOH. l.el7tl's \hl'lldrol vor dem l'llterg-,\l1g, I )ISS. S.ll/hurg ~OO", S, 11M 

5,1:; llrenl:lno, IlallllY K'lIs('1 han/. Joseph I HHIl IlJOH. Sl'1ll Lehen sellle Zelt Ein (,e,kllkbut'h 

Sl'II1er (,() .I'i!lJlgl'll Regll'rllng, \\'ien 0.1 [1'JOHl, S 117 

5,% \\'ll' lH'r Zl'ltllllg 0lr ~'I VOIll H. Fehrll'lf' HGI (,hallll,Il/., S lOS 
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Ein Grund fur die bevorzugte Amnestierung von wegen Majestätsbeleidigung 

Verurteilten könnte darin liegen, dass gerade in den rällen, in denen der Kaiser 

bzw. ein \:Iitglied des kaiserlichen Hauses zum Opfer einer Straftat geworden war, 

dieser seine Güte und \Iildtätigkeit zum Ausdruck bringen konnte, indem er dem 

'Eiter verzieh Zudem gab es in diesen rallen keinen anderen Geschädigten, der 

etwas gegen die Begnadi!.,rung des Täters einLuwenden gehabt hätte, und auch dIe 

Bevölkerung musste durch die vorzeitige Haftentlassung solcher Straftäter keine 

Gefahrdung ihrer Sicherheit befurchten 

In den Akten des Salzburger Landesgerichts finden sich acht Hinweise auf die 

Einstellung des Verfahrens wegen solcher Amnestieerlässe, mit denen die Nieder 

schlabrung aller \'erfahren v.:egen !'.1aJestätsbeleidigung angeordnet wurde. 1855 ka

men drei Delinquenten in den Genuss der aus Anlass der Geburt der ersten Toch· 

ter des Kaiserpaares verkündeten AmnestIe."" Auch die nach der Geburt Giselas 

Im Juli IH56 erfol!.,rte Amnestie bewahrte zweI Angeklabrte vor einer möglichen 

\'erurteilung.s,i~ Die am 8. Februar 1871 verkündete Amnestie fur alle politischen 

Delikte hescherte dem aus I\lauerkirchen stammenden "Freudenmädchen" I\lana 

\\'einberger eine vorzeitige Entlassung aus der Haft. SIe war 1870 zu einer ein

.i~ihngen schweren Kerkerstrafe, verschärft um einen Fasttag monatlich, verurteilt 

worden, weil sie in einem Brief an den städtischen PoliLei Adjunkten den KaIser 

einen "diebischen Spitzbuben, Gauner und Saukerl" genannt hatte Sie trat ihre 

Strafe sogleich nach \'erkündung des Urteils am 15. November 1870 an, wurde 

aber am 9. Februar int<)lge des allerhöchsten Gnadenaktes aus der k. k. Strafanstalt 

:\eudorf entlassen,53'! 1898 erfolgte eine Amnestie zu Ehren des ThronJuhiläums 

Franz Josephs, aufgrund derer das Landesgericht Salzburg zwei Verfahren ein

stellte So kam Alexander Krana\vendter, der 1898 vom Landesgericht Salzburg in 

erster Instanz wegen I\h~iestätsbeleidlgung und Religionsstörung zu emer 15-mo 

natlgen Kerkerstrafe, verschärft um einen Fasttag vierteljährlich, verurteilt worden 

war, weil er den Kaiser unter anderem als "Taschendieb, Spitzbube und Räuber" 

bezeichnet haben soll. in den Genuss dieser Amnestie Der Verteidiger Krana

wendters, der nichts unversucht ließ, erhob nicht nur Nichtigkeitsbeschwerde und 

Berufung, sondern richtete auch ein Gnadengesuch an den Kaiser Nachdem der 

Oberste Gerichtshof aufgrund einiger Ungereimtheiten Im Verfahren erster Instanz 

die \Viederaufnahme des Verfahrens verfugt hatte, trat das Landesgericht aufgrund 

537 ~Ll,. ~tl'IIJkten. Fasl:. 0,185-1.:--:r C Hl (Rosalta Rosenauer); ~LA ~tralakten. FaS/. 6, IH5-1.:--:r C 

159 (;\latthu< Ohlm;:er) '>L\ Strafakten. rasz 7/ L 1855, '\r 36 ((;eorg Pau! Harrer) 

5"H ~L\ !-ltralakten, Fas/.. K I. IHS6. :--:r. 166 ljohann ~asser); SLA Stralakten, Fasz. 8/1. 1856. '\r ISO 

Uoset" \\oeh5), 

:;,,'1 !-lLi\ !-ltral'lkten, bsz. 27.28, IH70. :S:r. -159 (:\lana \\'einberger) 
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des Allerhöchsten Amnestieerlasses von der Verfolf.,TlJng zurück.~~fJ In zweifachem 

Zusammenhang mit dem Regierungsjubiläum stand der Fall des Tischlergehilfen 

Josef Atzler, der sich am 23. Oktober 1898 im Salzburger Gas/haus zum Untersberg 

über ein der Tischgesellschaft vom \Virtssohn Alois Rausch präsentiertes Blerkru 

gel. auf dem seine l\,laJestät der Kaiser und ihre Majestät die Kaiserin abgebildet 

waren, mit wegwerfender Gebärde in den folgenden Worten äugerte: "Das Krugel 

wär schon recht, wenn nur die Gesichter IlIcht drauf wären." Vor Gericht gestand 

Atzler diese Aussage, gah aber an, diese A.ugerung über das "Jubiläumskrugei" 

nicht beleidigend gemeint zu haben Er habe nur zum Ausdruck bringen wollen, 

"dass es unpassend sei, alle möglichen Gegenstände wie Schnupftücher und Bier

krüge mit dem Bildnis des Kaisers zu versehen". Aufgrund der Anzeige von Alois 

Rausch brachte die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift elll, zog diese Jedoch am 

2 Dezember 1898 wegen der Jubilüumsamnestie ",:ieder zuruck,541 

Die nicht unter diese bei festlichen Anlässen verkündeten AmnestIen fallenden 

Straftäter konnten sIch immerhin Hoffnungen machen, in den Genuss eines per

sönlichen Gnadenerweises des Kaisers zu kommen LTm eine solche Bef.,rnadigung 

im Einzelfall zu erreichen, konnte sich Jeder Delinquent an den Kaiser wenden. 

Allerdings hatten die Gnadengesuche mehrere Hürden zu üherwinden, hevor sie 

auf dem ~chreibtisch FranzJosephs landeten Das Ansinnen musste sämtliche Ins 

tanzen durchlaufen und wurde nur weitergeleitet, wenn es dem Jeweiligen Gericht 

beriicksichtigungswürdig erschien. Hatte auch der Oberste Gerichtshof hz\\'. der 

Kassationshof nichts gegen das Gesuch einzuwenden, so lq..,>ie er es dem Justiz 

minister vor, der wiederum über eine Vorlage an den Kaiser entschied.'\42 BIs zum 

Kaiser drang ell1 Gnadengesuch also nur dann \'or, wenn besondere Umstünde tlir 

den 'Liter sprachen. 

Nur in zwei Eillen \\'urde einem nach der \'erurteilung an den Kaiser gerIchteten 

Gnadengesuch stattgegeben. Im Fall des Johann Appesbacher hatte der \'erurteilte 

allerdings schon den griil~ten Teil seiner dreimonatigen Kerkerstrafe \'erhÜGt. als 

ihm der KaIser den Rest der Strafe allergnädigst zu erlassen geruhte. In diesem r~lll 

dürfte auch die angeschlagene Gesundheit des Häftltngs dazu beigetragen h~lhl'n. 

Ittt Appesbacher doch ~1Il Gicht lind war bereIts "ein g-,lnz. krüppelhatks Il1Lil\'i

duulll", dem man Im Arrest keine Flsen um die Hüfte anlegen konnte '1, Glückli 

S.JO Sld\ Slrafaktl'll. Lls/ :I.J. lH9H. :-"r. 191 (J\Il'xander KLIIl'I\\l'ndll'r) 

~.J 1 SL,\ <"trafaklcll. \oasz. :10.1. lH9H. Nr. :lOH l!oset'J\lller) 

S-I2 ~ :1.'\0 <"11'0 lHS:I , ~ .Jll SI!'() lH7.'\: l'lIll1ann. ElIliIlIlIl'l: D,IS iislt'lTt'll'htsdll' Slr.lfi,wlt'!;rt'chl .l.1I1ll 

akadt'lIl1Scht'1I Ct'hraud1t' lllllshrlll'k lHi9. <., i9:; 

~·n SL,\ ~lra"lklt'll, Fasz. !('. IH():I, NI'. llH l!ohallll \1'1'<'sh'ld1t'r ). l ~s t'nlsl'l~ll'h <'Im'r \t'rhrt"lt'It'1l 
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cher verlief die Sache rur Ferdinand Schubert, der 1867 zu drei Monaten schweren 

Kerkers verurteilt worden war. Er hatte, nachdem er wegen eines anderen De

likts festgenommen und ihm vom Amtsdiener die Abschiebung in seine Heimat 

Schlesien angedroht worden war, "sich gehässig gegen die Beamten u. Diener des 

Staates [geäußert] u. sogar die Person Seiner Majestät nicht unberührt [gelassen], 

indem er sagte: ,Ihr seid alle Lumpen, Diebe, Räuber, auch Seine Majestät."· Er 

hatte gerade einmal zwei \Vochen seiner Strafe verbüßt, als er am 8. Juni 1867 auf

grund eines allerhöchsten Gnadenaktes vorzeitig entlassen wurde. s44 

Dass nicht jedem Gnadengesuch stattgegeben wurde, geht aus vier weiteren 

Akten hervor, in denen diese zurückgewiesen wurden. Auch in diesen Fällen fin 

den sich keine eingehenden Begründungen rur die Entscheidung. Aus den Akten 

lässt sich auch nicht eindeutig erschließen, ob das Gnadengesuch bis zum Kaiser 

gelangte oder bereits an einer der vorgelagerten Instanzen scheiterte. S4S Lediglich 

im Fall des Georg Fischer ist aus einem im Akt enthaltenen Schreiben des Ober

landesgerichts Wien an das Landesgericht Salzburg ersichtlich, dass das Gnaden

gesuch Fischers durch das Justizministerium abgelehnt wurde. 54h 

Des Kaisers Gnadenrecht erstreckte sich nicht nur auf die Aufhebung der ver

hängten Strafe, sondern auch auf die Beseitigung unangenehmer Nebenfolgen, die 

häufig mit einer Verurteilung einhergingen. So wurde der Straßeneinriiumer Franz 

Pamer von der Salzburger Landesregierung aus dem ärarischen Dienst entlas

sen, nachdem er wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden war. Obwohl die 

Staatsanwaltschaft die Anklage fallen ließ, verlor Pamer seine Anstellung bei der 

"I. Station der Gasteiner Reichsstrasse". Da er dadurch seines Lebensunterhalts 

heraubt wurde und so seiner "moralischen und natürlichen Verpflichtung", rur Frau 

und Kind zu sorgen, nicht mehr nachkommen konnte, wandte er sich mit der Bitte 

um Rehabilitierung im Gnadenweg an den Kaiser. Seinem Gnadengesuch wurde 

nicht stattgegeben, da das Landespräsidium keine Veranlassung sah, die Entlassung 

Pamers rückgängig zu machen. S47 

Praxis, '>chwerkranke Häftlinge zu begnadigen, um die Zahl der Todesfalle In den Haftanstalten 

möghchst niedrig LU halten ; Grossmann, Stefan . Österreich Ische Strafanstalten - Wien, Leipzig 

1905, '> . 21 

5-1-1 SLA '>trafakten , Fasz 2-1 IH67. "ir 192 (Ferdinand Schubert ). 

1-15 SI A '>trafakten, FasL 12 2, IH60, '\r 362 (.-\1015 Klinger) , '>LA Strafakten, Fasz 13, IH61, Nr 351 

IRudolfChnstian ), SLA Stralakten, Fasz. 35 / 1, 1899, Nr 160 (Anton Weissbacher) 

5-16 SI..\ StraLlkten , hlsz 26, 1869, Nr 3 (Georg Fischer) 

:;-17 SL-\ LandespräsIdium 1878, Nr 119 





5. MAJESTÄTSBELEIDIGUNG IN DER PRAXIS 

DES SALZBURGER LANDESGERICHTS 

Nach dieser primär an den Normen orientierten Darlegung der materiell- und ver

fahrensrechtlichen Grundlagen der Verfolgung beleidigender Äußerungen über 

den l\lonarchen und das Kaiserhaus soll im Folgenden der Blick auf die Rechts

wirklichkeit gerichtet werden. Der erhaltene Aktenbestand des Landesgerichts 

Salzburg ermöglicht eine Untersuchung der praktischen Handhabung der Straf

tatbestände der l\lajestätsbeleidigung und der Beleidigung eines Mitglieds des 

kaiserlichen Hauses. Die in den Akten enthaltenen Informationen zeigen, welche 

Äußerungen von der Staatsanwaltschaft bzw. den Richtern des Landesgerichts als 

strafbar geahndet wurden. Diese Quellen ermöglichen aber nicht nur die Rekons

truktion der strafrechtlichen Verfolgung von Schmähungen des Monarchen, son

dern erlauben darüber hinaus Einblicke in die Einstellung der Untertanen zu ihrem 

Kaiser und seiner Politik. Die inkriminierten Äußerungen und die Umstände, unter 

denen diese fielen, geben Aufschluss über die Stimmung in der Bevölkerung und 

die Motive der Angeklagten. Daher sollen zunächst die Delinquenten selbst zu 

\\'ort kommen und dargelegt werden, in welcher Form sie sich kritisch über Kaiser 

Franz Joseph äußerten und wodurch sie zu diesen strafbaren Äußerungen veran

lasst wurden. Im Anschluss daran ist darzulegen, in welcher Form die Obrigkeit auf 

solche Beleidigungen reagierte. Zunächst stellt sich dabei die Frage, wie die Straf

verfolgungsbehörden überhaupt Kenntnis von diesen Delikten erlangten. Sodann 

wird untersucht, wie die strenge Strafdrohung von bis zu funf Jahren (schweren) 

Kerkers in der Praxis gehandhabt wurde. Schließlich ist die soziale Zusammenset

zung der vom Salzburger Landesgericht verurteilten Täter zu analysieren. 

5.1 On: DRAMATURGIE DER MAJESTÄTSBELEIDIGUNGEN 

Die als l\lajestätsbeleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen 

Hauses verfolgten Äußerungen reichen von derben Beschimpfungen des Kaisers 

und seiner Familie bis zu relativ differenzierter Kritik an konkreten politischen Ent

scheidungen des Staatsoberhaupts. Da die Feststellung des genauen Inhalts der 

inkriminierten Bemerkungen fur Staatsanwaltschaft und Gericht eine wesentliche 

Rolle spielte, lässt sich der \Vortlaut der verfolgten Äußerungen in den meisten der 

überlieferten Fälle rekonstruieren. Diese vom Gesetzgeber fur strafbar erklärten 
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Memungen erlauben Rückschlüsse auf die Einstellung der Menschen gegenüber 

dem Kaiserhaus, Ihre Anteilnahme am politischen Geschehen und ihre Ansicht zu 

aktuellen polttischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. 

Doch \\'odurch wurden die Täter dazu bewegt, sIch abfällig über den 1\10nar

chen zu äuf~ern? Angesichts der hohen Strafdrohung erscheint es erklärungsbe

dürftig, dass sie sich des RisIkos einer Kerkerstrafe aussetzten, obwohl durch dIe 

'nltbegehung - anders als etwa bei Eigentumsdeltkten mchts zu ge\\"mnen war 

Aufschluss über die Motive der Täter gibt nicht nur der konkrete Inhalt der jewei

ligen Schmähung, sondern auch der Kontext, in dem die Äußerung fiel. Außerdem 

gab das Gericht den Angeklagten Gelegenheit, sich zu rechtfertigen, was die Täter 

vielfach zur D.lrleh'lJllg ihrer Motive nutzten. Anders als bei gewöhnlichen Ehren

beieidihJ1Jllgen spielte in den vorliegenden Eillen von \1aJestätsbeleldih'Ung die Ab

sicht, dIe geschmähte Person persönlich zu beleidigen, me eine Rolle. Dem KaIser 

von Angesicht zu Angesicht die l\Iemung zu sagen, mag sich mancher der Täter 

gewünscht haben, die Gelegenheit dazu bot sich jedoch kcmem von Ihnen. Da ein 

direktes Zusammentreffen der Täter mIt dem Staatsoberhaupt in den vorliegenden 

Akten nicht überliefert ist, fehlen Belege tUr unmIttelbare persönlIche Beleidigun

gen des l\10narchen c'o wurde zwar über den KaIser geschimpft, Kenntllls davon 

erlangte er, wenn überhaupt, aber nur über den Umv,:eg der JustIZ Selbst ein Ver

such, dem Monarchen auf postalischem \Veg einen schmähenden Bnef zukommen 

zu lassen, scheiterte an der BürokratIe des \\'iener Hofes.~8 

Im Folgenden sollen die beleidigenden \\-orte, wegen derer sich die Angeklagten 

vor dem Salzburger Landesgericht verantv, orten mussten, \\'Iedergegeben werden 

DabeI sollen in erster Lmle die Täterinnen und Täter zu \\'ort kommen Daneben 

werden auch der jeweiltge Zusammenhang, in dem diese fielen, sowie gegebenen

f~llls der IllStorische Hintergnmd anzusprechen sein. 

5.1 I AJtljt'Jlriflbc/e/thgllllg tllr / luJdruck dl'J ProteJts gl~f!//I rI/t' Obngkt'll 

Den unmittelbaren Anlass flir eine die Ehrfurcht gegen den Kaiscr vcrletzendc 

;\ugerung lieferte meiner l\1chrheit der F~ille eine Auseinandcrsctzung mIt \-ertrc

tern der Obrigkeit, wobeI dIe M~lJesUitsbeletdigung meIst als Ausdruck dcs Protests 

gegen ell1 als ungerecht empfundenes Ell1schreiten von Staatsdicnern interpretlcrt 

werden kann. In 31 Jenel 106 untersuchten Verfahren, 111 denen sich der ,",.ldwer 

halt aus den vorhandenen Akten lekonstnlleren bsst, erf()lgte dic 'EH als Reaktion 

auf eme Amtshandlung. In erster Lll1le walen es FreiheitscntZlchungen. die die 

5tH SLA Lalldl"pl:iSldlllln IHM,. NI 11>00. SI \ SII~llaktl'll. hJS7.. 22 2. I HilI>. '\r H7 (h.l1lz "<,h,IIL) 
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Betroffenen zu beleidigenden Äußerungen gegen den Kaiser veranlassten. In 26 

F:illen schimpfte der Täter bei seiner Festnahme über den l\lonarchen oder machte 

in der Haft seinem Unmut über die Obrigkeit Luft. Häufig ging eine l\lajestäts

beleidlhTung aus Anlass einer als ungerecht empfundenen Behandlung durch die 

Obrigkeit mIt eIner Beleidigung der einschreitenden Beamten oder mit Handgreif

lichkeiten gegen diese einher. 

Eine Festnahme wegen Bettelns stand am Beginn jener Auseinandersetzung 

zwischen Engelbert Dillinger und den Vertretern der Staatsgewalt, die schließ

lich zu einer Anklage wegen l\h~estätsbeleidigung fuhrte. Der bereIts wiederholt 

wegen Bettelns und Landstreicherei verurteilte Dillinger hatte am 27. September 

11:\1:\7 gegenüber den ihn arretierenden Gendarmen gemeint, "ihr österr. Gendar

men seid ja so nur lauter Falloten sammt eurem Kaiser, der die schlechten Gesetze 

herausgegeben hat, der Fallot von einem KaIser, ihr Gendarmen seid ja nur des 

Kaisers Räubersknechte u. er ist euer Hauptmann".';4') Dillinger entging allerdings 

seiner Strafe, weil er offenbar geisteskrank war, weshalb der Staatsanwalt die An

klage zurückzog Cngerecht behandelt fuhlte sich wohl auch Karl Auer, der am 

<J. :\ Iärz 11:\60 III St. Johann von zwei Gendarmen festgenommen wurde, weil er 

zwar elllen Heimatschein, nicht aber eIne andere erforderliche Urkunde bei sich 

tlihrte. Er meinte bei seiner Abfuhrung: "Wenn mein Heimathsschein nicht richtig 

ist, so scheige ich auf den KaIser und auf Alle."'i';O 

In einIgen der Fälle, in denen der KaIser oder die Beamten anlässlich einer Fest

nahme oder der Eskortlerung in den Arrest beschimpft wurden, waren die Beam

ten ursprünglich wegen Bettelns oder Landstreicherei eingeschritten. Betroffen 

waren daher meist Personen aus den untersten gesellschaftlichen Schichten, deren 

Lebenswandel nicht den obrigkeitlichen Vorstellungen vom "braven" Untertanen 

entsprach ,",0 war etwa Ferdinand Prohaska ohne festen \\'ohnsitz, als er 1906 we

gen Bettelns und Landstreicherei verhaftet wurde. Das SalLburger Landesgericht 

verurteilte ihn zu einem Jahr schweren Kerkers, weil er nach seiner Festnahme auf 

oHener Strage wiederholt laut ausgerufen hatte: "Ich scheiße auf Sellle l\lajestät 

den KaIser, auf unseren Herrgott und die Pfaffen" und "l\lir ist alles gleichgiltig, 

'-,ellle :\.Iajestät und der Herrgott sollen mich alle am Hintern lecken".'SI 

Auch Karl Beierleitner war wegen Bettelns verhaftet worden, bevor er im \Vach

zimmer der städtischen Sicherheitswache mit folgenden \Vorten den Kaiser auf 

eIne Stufe mit sich selbst stellte: "Der Kaiser ist auch nicht mehr wie ich, er stinkt 

5.j<) ~I "\ '>tmElkten. Fas/.. 312. 11\1\7. '\r 226 (Fng-elbert Dillmg-er). 

,,0 '>LA "trabktl'n. Fas/ . 12 11, 11\60. '\Ir 91 (KarlA.uer) 

:=;S 1 :'LA. '>traElkten. Fasz. 37 2a. 1<)06, '\r 166 (rerdinand Prohaska). 
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gerade so wie ich, wenn er scheif~t."" 2 Einen ähnlichen Tenor hatte auch die Auge

rung des arbeits- und unterstandslosen Albert Bühler, der anlässlich seiner Eskor

tierung auf lhe Polizeiwache auf dem l\1lrabellplat/. und in der Dreifaltigkeitsgasse 

feststellte : "Der Kaiser ist elll Spitzbube u Fallot, gerade wie wir" 

\\egen eines schwenvlegenderen ZWischenfalls war Josef Honvath verhaftet 

worden. Er hatte versucht, bei Oberndorf mit einer gestohlenen Zille die Salzach 

zu übcrqueren, nachdem ihm die bayenschen Finanzwachleute die Emreise ver 

weigert hatten. Da er jedoch keme Ruder hatte und der Fluss stark <mgeschwol 

len war, musste er umkehren Am Ufer erwarteten ihn bereits mehrere .\länner, 

darunter der Führer des Gendarmeriepostens, der ihn als einen am selben 'Elg 

aus dem Schub entlassenen Vaganten Wiedererkannte l\'achdem HOf\\'ath durch 

seine heftige Gegenwehr mehrere der l\Hinner verletzt hatte, gelang es schließlich, 

ihn auf einern \\ 'agen festzubinden und ins Gefangenenhaus zu tuhren \\ 'ührend 

der Fahrt schimpfte er ununterbrochen auf die Gembrmen und den Kaiser ' "Du 

und Euer Kaiser seid's Lumpen, Lausbub von einem Gendarmen, seid's eh lauter 

Rüuber etc." Im Get:lllgenenhaus angekommen tlif.,>1:e er noch hinzu : "Du und der 

Kaiser könnt's 1111ch Im Arsch lecken ."';' Zu einer \ 'erurtedung wegen ;\Iajcstütsbe 

leidll,Tlmg karn es nicht, weil Hon\'ath aufi.,rrund seiner \'ölligen Berauschung nIcht 

zurechnungsflihig war. Das Landesgericht verhängte aber cmc zweimonatige .-\r 

rcststrafe wegen Trunkenheit. 

l\'eben Bettel und Landstreicherel veranlassten auch Ruhestiirungen und Raufe 

reien hliufig zu emem Einschreiten der SIcherheitsorgane Dementsprechend o!i: 

erf()lgten l\ ' h~,estätsbeleidiI,Tlmgen nach emem ohrigkeitlichen Emschrelten \\ egen 

exzessIven oder ungebührlichen Benehmens So wurde Peter .\ leEner 1ti70 von 

einern Gendarmen wegen seines anstiif~igen Benehmens aus der Bmnnt\\'cin 

schenke der Barbara Swatosch abgeflihrt Fr war mit ell1igen Franzosen. die er 111 

der Schenke getrofTen hatte, und mit der \\Irtin m Streit geraten Anliisslich sell1er 

Festnahme sagte er auf der Straf~e : "Der KaIser kann mich samt der Rel,'lertll1g 

im Arsch lecken, die Reglertll1g ISt so mit lauter Spitzbuben zusammengesetzt .. 

Vor Cerrcht stellte er diese Aussage gar nicht in :\brede, behauptete jedoch, den 

französischen Kaiser gemeint zu haben und aus .\rger über die ll1 der "chenke an 

wesenden Franzosen über deren Kaiser geschimpft zu haben Das Lll1desgericht 

hielt diese \'erteldiI,Tllng zumindest für nicht widerlegbar und sprach \ k!~ner \'on 

SS2 SI.J\ '-.trabkt'·Il , I.'as/ .. 31 I, 11'1'7. 1'., 71 (K.lr1lkink'llnn l. 

:;5:\ ~L J \ StraElkt(,ll , Fa'l . 312. 11'1'7 0:, ](,1 ( \Ihert Hühler ) 

'iSl SL,\ ~tr;lbkt"Il , 1-\1'/ .. :\ ·1. IH'IH. N, 2()~ Uoscfll()l\\';llh ). 
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der Ankla~e we~en l\lajestätsbeleidihr\Jll~ frei. Allerdings konnte auch er den Ge

richtssaal nicht als freier \Iann verlassen. hatte er sich doch auch einer \\'achebe

leidig\ln~ schuldig gemacht, indem er zu dem eingeschrittenen Gendarmen gesagt 

hatte "Er sei schon früher Soldat gewesen als der Gendarm, und dort, wo er hin 

~eschiefkn habe, habe der Gendarm noch gar nicht hingeschmekt ,"'" 

.-\\lch ~ikolaus Gorsche, ein aus Kroatien stammender beschäftigungsloser 

Pri\'atschreiber. wurde \\:egen exzessiven Benehmens arretiert. Nach seiner rest

nahme im Ka/\'l'rlmilillflllJ zu I\Iauterndorf durch den Finanzwacheaufseher Anton 

<"'chmalzhofer schimptte er während der AbfLihrung in den Arrest , "Ganz Öster

reich sei das schlechteste Land, der Kaiser und alle kaiserlichen Beamten seien 

lauter schlechte Kerls, Räuber und Lauser."" t, 

Aus einem Streit mit dem \Virt resultierte auch die restnahme von Thomas 

\\Tieser. Zwischen \\'ieser und selllen Reisegefährten Gabriel l\Ioser und Rosina 

Kranehetter auf der einen und dem \\'irt des Gasthauses in Thumersbach am Zel 

ler ""ee auf der anderen Seite hatte sich eine handgreifliche Auseinandersetzun~ 

entsponnen, in die auch der zuflilli~ anwesende Gemeindevorstand ein~rifT, Nach 

dem dieser die Gendarmen verständlhrt hatte, wurden \\Tieser und seine Geflihrten 

\'erhattet. Auf dem \\Teg \on Thumersbach nach Zell am See stieß \\'ieser die 

\Vorte aus : . .lch schelsse auf Gott und die Regierung, auch unser Herrgott ist ein 

')pitzbub, ich scheisse auf den Kaiser und König," \'7 

\\ 'ie diese Beispiele zei~en, richtete sich der Zorn der Untertanen nicht immer in 

erster Linie ~e~en den Kaiser, sondern oft eher gegen die einschreitenden Staatsdie

ner. Freilich wurde der l\lonarch als Staatsoberhaupt und oberster Dienstherr sei

ner Beamten tlir deren Verhalten verantwortlich gemacht, was auch in einer Reihe 

weiterer Fülle deutlich zum Ausdruck kommt, So wurde Josef Ebner durch seinen 

l nmut über eine als ungerecht empfundene Behandlung durch die Obrigkeit dazu 

hewq.,rt, den Kaiser und die Polizei zu beleidigen, Er hatte am 13. November 1856 

~e~en sechs Uhr abends im Vorbei~ehen vor dem Gebäude der Polizei-Direktion 

auf of1ener Straße die \\'orte aus~estoßen: "Die Polizei u, der Kaiser soll mich im 

Arsch lecken" Nachdem er von dem Polizeisoldaten Florian Gaistinger, welcher 

die )\ugerun~ vernommen hatte, arretiert worden war, gestand Ebner sofort seine 

un~ebührliche Äußerung, Als l\Iotiv gab er an, er habe seinem Ärger über seine 

:;:;5 ~L\ '>traf' lktl'll , rav 27, 21', IRiO.;\r 162 (Peter ;\lessller) , 

::' ,::'(, ;-'I ~ \ Strabktell , hlSL 17. IH6~, :\r 20:; (:\lkolaus (jorschel 

::':'7 SL\ '>traElktl'll . bsz -1 IHS:l, '\;r :l~2 ( rhomas \\'leser) 
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polizeiliche Anhaltung während des Mozartfestes Luft gemacht . Zorn gegen die 

Gendarmen dürfte auch im Fall des AustragsbauernJohann Harlander etne größere 

Rolle gespielt haben als eine Abneigung gegen den Kaiser. Er saß am 8. Dezember 

1854 in f Iarhach, einem Dorf tm Gasteinertal, im \Virtshaus und begann, als z\vei 

Gendarmen etntraten, diese als "Schinderkerle", Räuber und DIebe zu beschimpfen . 

DIe Ordnungshüter wiesen ihn zunächst zurecht und nahmen ihn schließlich fest, 

nachdem er sich nicht beruhigen lief~ Auf dem \Veg nach Hofgastein beschimpfte 

er die Gendarmen folgendermaßen: "Es Räuber! es Diebe! Es seyd so Räuber wie 

der Kaiser! von unten bis ohen seyds Räuber! Es Lügner, es Räuber! Es hätts es 

nichts zu fressen mit samt dem Kaiser und den Herrn, wenn Euch wir Bauern nicht 

erhalteten ''' <;'1 Aus Unmut üher die eigene Verhaftung lier; sich auch Josef Dolezal 

zu etner \h~jestiitsbeleidif..,rung hinreißen, als er am 23 . 0:o\'emher 1883 gelegentlich 

seiner Arretierung durch den Gendarmen Paul Kugler diesen ersuchte: "Im ~amen 

~. I\h~jestät, lassen sie mich scheißen gehen."'{,() Derber \Vorte hedlente sich auch 

Josef Renner, der am 20 Februar 1884 "im Bureau des städtIschen Concegesten 

Ludwig Radniky" zu dIesem sagte ,,:-'Ie können mich im Arsch lecken und wegen 

meiner unser Kaiser auch:''''! \\'eshalh Renner verhattet worden war und was ihn 

zu dIeser Äußerung veranlasste, geht aus dem Akt nicht hervor 

Der Kaiser stand in den Augen dieser Täter stellvertretend tlir die Obrigkeit , 

mit der sIe tn Konflikt geraten \\aren. Darin wird deutlich, wie sehr die Idee des 

:\lonarchen mit dem hüufig tn Form einer kontrollierenden und maGregelnden 

Ohrigkeit begef..,rnenden Staat identifiziert wurde Der ~trafj-echtsproressor und 

spütere fustizminister Hye Glunek stellte fest, dass \lajestätsbeleidigungen hüufig 

durch Auf~erungen "ungebildeter, aber ihrem I\10narchen treu ergebener und von 

Liebe, Ehrfl.tr<:ht und Hingebung tlir die Person des KaIsers tief ediillter Personen" 

begangen würden, "welche sich aber über irgend etne RegIerungs oder behörd 

liehe I\laßregeln unzufrieden tlihlen, und sofort Ihrem Aerger durch irgend eine 

Schllnpti-ede gegen den Kaiser Luft machen, ohne dahel aber auch nur entfernt an 

die Person des Kaisers zu denken, weil sie in ihrer ungebildeten Amdruckswelse 

die Idee des Kaisers nicht \"on der Idee der ReglCrung loszutrennen vermögen, 

und weil sie sich in ihrem tief verwurzelten monarchischen Cetlihle [ .. J jede [ .. 1 
öflentltche Maßregel als nur auf Anordnung des Kaisers beruhend \'orstellen, und 

sof()rt dIe Idee (nicht dIe Person) des Kaisers Immer mit dem ~t<I<lte und der Re 

.'iSX SL,\ StraElktl'l1 , hts" !V2, IHSI>, ,\;, JIH U,,,el Ebnl'r) 

,'iS'I SLJ\ StraEtktl'I1, Fas". I> ' 2, IH'i·l, '\;r 100 Unhal1ll I Llrlandl'r) 

'iW SL,\ Strat:lktl'Il , hlsz 30 I, IHID. Nr. 2 ß Unsl'CD<>ll';{al) 

,'i(>! SL,\ Strabktl'n,l'av. 30 / 1, IHH~, NI" !il Uml'fRl'I1Ill'r) 
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!-,rierung zu identifizieren gewohnt sind".'!'2 In der Vorstellung seiner Untertanen 

war Fram joseph allmächtig, mildtätig und gerecht. Mit diesem Bild vom Kaiser 

als allmächtiger und guter Vaterfigur verband sich der Anspruch auf eine gerechte 

Behandlung. Nur solange der Kaiser seiner Pflicht nachkam, Ungerechtigkeiten zu 

verhindern und fur seine Untertanen zu sorgen, fuhlten sich ihm dIese verbunden 

und zur Ehrerbietung verpflichtet. \Ver sich hingegen durch die Obrigkeit - und 

damit durch den Kaiser selbst - schlecht behandelt fuhlte, machte seinem Unmut 

oft durch direkte verbale Angriffe auf den I\10narchen Luft. 

1\1it diesem Bild vom allmächtigen und gütigen Kaiser verband sich der An

spruch, sämtliche 1\1issstände in der 1\10narchie abzustellen. Es entsprach einer 

verbreiteten Vorstellung von Franz joseph, dass wann immer etwas zum Nachteil 

eines seiner L'ntertanen geschah, dies ohne sein \Vissen und gegen seinen \Villen 

erfülgte.'/'1 Eine beliebte Strategie der Rechtfertigung des eigenen HandeIns gegen

über den einschreitenden Vertretern der Staatsgewalt bestand daher in der Anru

fung des Kaisers als oberster Autorität, die über die Gerechtigkeit wachte. Dies wird 

etwa durch den Fall josef Hellers illustriert, der 1858 wegen Majestätsbeleidigung 

vor Gericht stand. Heller hatte am 6. September aus dem Stiicklzvzrthsholls zu Tams

weg einen Kaffeel öfTe I aus Zinn und den Schlüssel zum Gläserkasten entwendet. 

Nachdem er aufi-,rnmd der Anzeige der Kellnerin festgenommen worden war, sagte 

er im Verhör zu einem Gendarmen: "Was nehmen Sie sich dieser Kellnerin so an, 

sie ist bestimmt ihre Hure", woraufhin ihn die Gendarmen fesselten und zum Be

zirksamt überstellen wollten. Auf dem Weg dorthin ließen sie Heller wegen dessen 

heftiger Gegenwehr "krumm schließen", was diesen in heftige Gemütsbewegung 

versetzte und ihn dazu veranlasste, die Gendarmen als Lumpen, Spitzbuben und 

Räuber zu bezeichnen und zu sagen: "Wenn das Recht ist, mich so zu peinigen, 

so ist der Kaiser auch ein Lump, ein Spitzbube, ebenso seine Herren. Der Kaiser 

soll mich im Arsch lecken.";/'4 Wie Heller im Verfahren angab, waren seine Worte 

durch seinen heftigen Zorn über die Behandlung durch die Gendarmen motiviert. 

Hier wird die Beleidigung konditional formuliert und gleichsam unter Vorbehalt 

562 Hye Stralgesetl: von 1852, S 765 

56.' l. rbanltsch Pluralistic \lyth. "> 114. \'gl. dazu auch Cankar. Ivan Der Knecht Jernej und sem 

Recht. In ' Ders. Der KnechtJernej Eine Auswahl Wien 1970, S 7-81. Cankar schildert in dIeser 

1907 enbtandencn Geschichte das ">chlcksal eines Knechts, der nach lebenslanger ArbeIt auf einem 

f lof nach dem Tod seines Herrn von dessen Sohn und Erben verstoßen wird und sIch auf der Suche 

nach seinem Recht schileßilch auf den Weg zum Kaiser selbst macht. Der KaIser wIrd ihn nIcht 

enttiiuschen. so hont er. denn es w:ire nicht möglich, .. dass aus der remen Quelle unreines \\'asser 

kiime. dass dIe lichte Sonne trübes Licht ausstrahle, dass Im Schoß des Rechts, durch I\lacht und 

Satzung gefestihrt. kein Recht zu finden wäre" (S (4) 

S64 SI~.l" Stratikten Fasz 10 / 2,1858, Nr 234 UosefHeller) . 
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ausgesprochen - ",VO/ll da~ Recht ist", ~() ist der Kai~er auch ein "Lump und Spit/ 

bube". Da dies natürlich nicht anzunehmen ist, bringt der Tüter zum Ausdruck, 

dass selIle Behandlung durch die Gendarmen vom Kaiser selbst niemals geduldet 

würde und daher nicht rechtens sein könne, 

Ahnhch lüsst sich <lUch die Schimpftirade IIlterpretleren, die Theobald \ 'erari 

gegen Jene Finan/.\ .... achleute richtete, die ihn "am Sonntag, den 25 . l\lürz 1860 

vormittags nach IO l Ihr in Alm arretiert [hatten J, weil er sich in dem dortigen 

PElrrhofe ungestühm und eX/essiv benommen hatte" , Er beschllnpfte die Beamten 

als "Lauskerle, Rotzbuben, Sdwif;kerle" und meinte auf deren Entgegnung, dass 

der Kaiser keine Rotzbuben anstellen \\ ürde "Ach was, der Kaiser ist selbst nichts 

nutz und em <'cheiGkerl, weil er solche Halunken anstellt." '6:; \\'iederum Wird dem 

Kaiser die Ehrerbietung verweigert, weil er "Halunken" m den Reihen seiner Fi 

nan/wache duldet und damit seiner Pflicht nicht nachkommt, fljr Gerechtigkeit zu 

sorgen . 

AnUsse flir Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit lieterte auch die Abschiebung 

\'on Vaganten, 1\ lüf~iggüngern und sonstigen unliebsamen ortsfremden Personen 

m ihre Hellnatgemeinde Dieser sogenannte Schub stellte eine polizeiliche ~Iaf; 

nahme dar, die vor allem gegen Angehörige der L'nterschicht gerichtet war, Fremde 

Bettler und Vaganten wurden, wenn die Behörden ihrer habhaft wurden, in .-\rrest 

genommen und bel der nächsten Celegenhelt in ihre Heimatgemeinde abgescho 

ben .~ "" In sechs der untersuchten Fälle bestand der Anlass fur eme \bjestütsbelet 

dil,J1Jl1g in der Androhung oder der tatsächlichen Durchtlihrung des Schubes. 

\lana \\'einberger hatte schon mehrmals Erf:lhrung mit dem Schub gemacht, be 

vor sie IIn Oktober 1869 neuerlich III <'alzburg verhaftet \\'urde Sie war schon ZlI\'or 

<ifter in Konflikt mit der Obrigkeit geraten und erst IIn August aus dem .-\rbeitshaus 

entlassen worden Da sie Sich ihren Lebensunterhalt <lls "Freudennüdchen" ver 

diente, flihrte sie In den\ugen der Obngkeit emen liederlichen und unsittlichen 1.e 

benswandel. Im Oktober 18(>9 wurde sie aufgrund einer-\nzelge Ihrer eigenen l\lut

ter festgeno1l11l1en, die sie beschuldigte, Ihr ein 1\1,lr Schuhe und einen Regenschirm 

entwendet zu haben, Als 1\ Iana \\'emberger in der (;c1l1cindeamtskal1/let 1l1itgeteilt 

wurde, dass sie in ihre lleimatgc1l1emde 1\ l.111erkirchen abgeschoben \\'ürde und biS 

zum Abgang des nächsten Ceneralschubs noch elIlige '1~lge in polizeIlicher I Lift tU 

51.:; ~I ,\ !-olr,lf.lkll"n. bv 12 1. IXIJO,;\'r In (lhl"oluld \'t'ran ) 

51>1. \ 'gl. IUIll ,\w,weislingsrl"chl auslldllilch ' Rl'llcr, IIsl' : ,\usgl'\\ Il'St'n, ahge,dH>lwn Eint' (;l',dlll'hll' 

dl" \llw,'clSung'IlTl1h In O,ll'IIl'Kh YI\Il1 'lllSgl'lwl1lkll IH . hlS 111' :!(l Jahrhunderl Fr.lllktlirl , Im 
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verbleiben hätte,"" geriet sie in Zorn und schimpfte auf die anwesenden Gemeinde

amtsorgane und den Kaiser: ,,\\'enn das recht ist, daß man uns sekirt, so smd dIe 

Beamten mitsamt dem Kaiser Lumpen und so wie ihr Spitzbuben seid, ist der Kai

ser auch einer, wenn er solche Gesetze herausgibt." In der Schlussverhandlung vor 

dem Landesgericht, m der sie sich wegen dIeser Majestätsbeleidii-,rung verantworten 

musste, nannte sie als Grund fur ihren \Vutausbruch, dass sie ihre Heimatgemeinde 

bereits emmal als "Freudenmädchen" in das Arbeitshaus nach r\eudorf geschIckt 

hätte, wo sie 14 1\10nate bleiben musste. Ein weiterer Grund fur ihren Ärger sei 

gewesen, dass man sIe in I\Iauerkirchen "in spöttischer \Veise ,Fräulein' nannte".""R 

Wiederum war die 1\1aJestätsbeieidigung durch den Unmut über die als ungerecht 

empfundene Behandlung durch die Obrigkeit veranlasst. Auch hIer ist die kondi

tionale Formulierung bemerkenswert: Wenn die Verhaftung und die in Aussicht 

gestellte Abschiebung tatsächlich rechtmäßig sei, so müsse der fur diese Gesetze 

verantwortliche Kaiser selbst ein "Lump und Spitzbube" sein. 

Ahnlieh waren die Situationen, in denen sich Thomas Dörfler, Karl Kraus, rer

dinand Schubert und Johann Rucicka dazu hinreißen ließen, auf den Kaiser zu 

schimpfen. Der aus dem böhmischen Eger stammende Dörfler war am 24. 1\1ärz 

IH6S nachmIttags im Stadt-Rayon Salzburg wegen Bettelns und Subsistenzlosigkeit 

aufgei-,TTiiTen und auf das städtische Polizeiamt gefuhrt worden. Dort hatte er, "als 

ihm bedeutet worden war, er werde mitte Ist Schub nach Hause befördert \verden, 

zu schimpfen angefangen, namentlich aufS""lC Majestät den Kaiser einen Lumpen, 

'-,pitzbuben etc. gescholten und diese Schimph.vorte noch mit einem höchst tn

\'ialen Zusatze begleitet."'"'! Karl Kraus war m Werfen vom k. k. Gendarmen Fntz 

Haller wegen Ausweislosigkeit festgenommen und zum Bezirksgericht überstellt 

worden, wo angeordnet wurde, er solle einstweilen in den Schubarrest gebracht 

werden. Kraus hatte "hierüber unwillig, im Vorhaus des k. k. Bezirks Gerichts Ge

bäudes in \\'erfen zu schimpfen angefangen und insbesondere dIe Aeußerung vor

gebracht [ . . ], wodurch die S' Majestät dem Kaiser schuldige Ehrfurcht gröblich 

verletzt worden ist".';o Ferdinand Schubert äußerte sich "gehässig gegen die Beam-

",1,7 D,e AhschJ{ ~ hungen nfcllh>"1en In Form des sogenannten Haupt und Partikularschubs. Der Haupt 

schuh erl(llh>"1e nur LU hestimmten Zelten. weshalb die zur AbschIebung vorgesehenen Personen In 

der ZWlschen;:eIl In Verwahrung genommen wurden. Danehen bestand auch dIe I\.löglichkeIl. Im 

Bedarfsf~lll I'nsonen mittels ..PartlCularschuh" In Ihre HeimatgemeInde zu bnngen. \'gl. dazu :\Iayr

hofer Ernst Handbuch fur den poliw,chen \'erwaltungsdlenst In den im Reichsrathe vertretenen 

Kiin'h'l"elChen und Ländern mit besonderer BerückSIchtigung der dIesen Ländern gemeInsamen 

(;e,,:l/e und \"erordnungen Bd 2. 4 Aufl \\'Ien 1HSO, ". 633. 

:;(,1'; "Li\ ~trafakten. F.1SZ. 26. IH69. ~r 492 (1\.lana \\'elnberger) 
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S71l <'LA ~tr'ltJkten. Fav, 24,1867. :\r. 123 (Kar! Kraus) 
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ten u DIener des Staates" und lief~ sogar die Person des Kaisers nIcht unherührt, 

indem er sahrte. "Ihr seid alle Lumpen, DIebe, Räuber .. , auch S<'"< ivlaJestät."'7 

Johann Rucicka begann bereIts zu schimpfen, bevor er und der Amtsdiener der Be

zirkshauptmannschaft St. Johann, der ihn verhaftet hatte, das Schuhlokal erreIcht 

hatten Aus Zorn über seine bevorstehende Abschiebung drohte er' "In 2 :\:Ionaten 

werde St. Johann 111 Brande stehen", und meinte, der KaIser seI "auch ein Spitz

bub". 

Bereits auf dem \\'eg in seine Heimat befand sICh Adalhert Jungschafler, als er 

am 2, .\pril 1887 von dem zur Begleitung von Schüblingen verwendeten 'Hlglöhner 

Robert \liisner von der Schubstation \buterndorf üher den Tauern nach Radstadt 

eskortiert wurde. GleIch aulkrhalb des l\larktes l\lauterndorfbegann er zu schimp

fen' "Der Kaiser ll. seine Beamten sind lauter Diebe." Diese Schmähungen \\'leder

holte er dann auf dem gesamten \Veg mehrere 1\:lale. In der Schluss verhandlung 

\'or dem Landesgericht behrründete JungschafTer diese Aussagen damit, dass Ihm 

von der Gemeinde l\lauterndorf seine Barschaft nicht ausgehändll"rt, sondern dem 

Schubgehilfen mitgegeben worden sei.''' 

I\lehrtach belehrt sind auch \laJestätsbeieidigungen während e1l1er wegen e1l1es 

anderen Delikts verhänhrten länger dauernden Haft \Ielst spIelte auch in diesen 

Fällen das Gefuhl, eine ungerechte Behandlung erdulden zu müssen, eine Rolle . 

.Iosefl\:emecek befand sich wegen des \erdachts des DIebstahls in l Tntersuchungs 

haft im BeZIrksgericht \Verten. Als er zur Vernehmung gefuhrt wurde, beschwerte 

er sich erst über dIe lange Dauer der Cntersuchung uml begehrte dann die Aus

fi)lgung des ihm abgenommenen Geldes zwecks Aufbesserung seiner Kost in der 

Haft ( Tber dIe Ablehnung dieses Ersuchens durch den Gerichts -AdJunktor Fugen 

Seetelder erbost, sahrte er zu dIesem, ",SIe sind e1l1 Schurke, ..." \Iajestät der KaIser 

ist ebenso e1l1 Schurke, SIe sind nicht werth, dag Ich mit Ihnen rede, d'ls Ist e1l1e 

niederträchtIge Behandlung,'" I \Vas den herelts en.dhnten Kar! St.mdl d.uu be

wehrte, an lässlich der Ankunft des Kaisers in ,\btenau aus dem Fenster seiner Zelle 

im Bezirksgericht zu rufen: "Der bllot hiilt dIe r ,eu te lang zum '\aITen", geht aus 

dem Akt nicht hervor.m 

Nicht Illlmer erf()lhrte dIe I\,.t~lest;itsbeleidigung durch verb.11e Beschllnptimgen, 

wIe der Fall des uns bereIts bekannten "Freudenmädchens" \lan.1 \\ell1berger 

'i71 SLA "lr,dakll'll , I.IS/ , 21, IHI>7, Nr 1()2 (h:nlill<1lld Sdll\hl'rl) 

'i72 ~L\ ~lraElkll'll, I ~ I" , 21>, IHI>'1, "<r ~H2 Ooh<11l1l Rut'Id.:a) 

'in SL/\ "tr,dakll'll, htsz , :\1 / 2, IHH7, NI 7'i ( \d,llhl'rl JUllgschal1l'r) 

'i71 ~L , \ ~t"It:lkll'll, hiS" .'\1 / 2. IHH7 . '\;r 2\0 Onsl' l '\l'tnl'<'l'k) 

~7S SL/\ "lralaktl'll , 1.lv .. :\1 I, IHH". N, IH,'\ (Kar! "t,mdl) , 
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zeihrt, (he, kaum hatte sie ihre 1869 wegen l\1ajestätsbeleidigung verhängte neun

monatige Kerkerstrafe abgesessen, neuerlich festgenommen und im Bezirksgericht 

Salzburg inhaftiert wurde. Erbost über die ihr zuteilgewordene Behandlung schneb 

sie einen Brief an den Adjunkten der Gemeindevorstehung Aman, der schon ein 

Jahr zuvor bei ihrem \Vutausbruch in der Gemeindeamtskanzlei anwesend gewe

sen war. Der Brief. den \Veinberger durch eine entlassene Mitarrestantin aus dem 

Arrest schmuggeln ließ, enthielt "die gröbsten Schmähungen wider ~e. Majestät 

(diebischer Spitzbube, Saukerl, der schlechter sei als jeder Gauner etc.) und wider 

die Beamten" sowie die Drohung, "die Stadt Salzburg durch und durch anzuzün

den". ~ach dem Grund fur diese Drohungen und Schmähungen befragt, gab sie 

an, aus Rache gegenüber dem Adjunkten Aman gehandelt zu haben.';!' Die An

kündlhTUng, die ~tadt in Brand zu setzen, verweist auf ein im Zusammenhang mit 

tatsüchlich verübten Brandstiftungen bekanntes Phänomen. Rache war ein l\Iotiv, 

das in zahlreichen Fällen die Täter und Täterinnen dazu brachte, den Besitz ihrer 

\Vidersacher in Schutt und Asche zu legen. Ein solcher fur alle sichtbarer Angriff 

auf das Eigentum und auf die durch dieses vermittelte Person bot die l\löglichkeit, 

die als verletzt erachtete Gerechtigkeit und die eigene gekränkte Ehre wiederher

zustellen.';" 

~eben diesen Unmutsbekundungen über die Freiheitsentziehung als solche 

oder die Hafibedingungen wurden Majestätsbeleidigungen zum Teil auch zu dem 

Zweck begangen, in eine andere Strafanstalt überwiesen zu werden. Durch die 

Begehung dieses mit einer Kerkerstrafe bedrohten Delikts erhofften sich manche 

Insassen von Polizeiarrest oder Arbeitshaus, in die offensichtlich als angeneh

mer empfundenen Justii'Strafanstalten zu gelangen. Auf diese auf den ersten Blick 

schwer nachvollziehbaren ralle wird noch zurückzukommen sein.'" 

'Festnahmen und Freiheitsentziehungen waren nicht die einzigen Gründe fur Un

mut über die Obrigkeit. In den vorliegenden Akten findet sich auch eine Reihe 

anderer Maßnahmen, die dem Staat zugeschrieben wurden und den Betroffenen 

zu einer l\1ajestätsbeleidibTUng veranlassten. So sah sich der Schneidergeselle Franz 

Schatz durch die Verweigerung einer Auswanderungsgenehmigung'l'i nach Russ-

='76 SI \ <"tratakten , 1'3'Z 27. 2H, 1870. :--Ir 459 (\lana Weinberger). 

='77 \ 'gl <"ehulte, Regma Das Dorf Im \'erhör Brandstifter. Kindsmörderinnen und \\'ilderer \'or den 

Schranken des bürgerlichen Genehts Oberbayern 1848-1910 Relnbek bei Hamburg 1989. S, -13(: 

I )IC'- Feuer im Dorf~ In ReiC Helnz (llg.) Rauber, Volk und Obrigkeit. Studien zur Geschichte der 

KrimInalitat In Deuhchland seit dem IR. Jahrhundert - Frankfurt am ;\\ain 1984. <., 103. 

:;71i Duu su Kapitel 5.1.6 

57'1 0:'lch dem sogenannten .\uswanderungspatent von 1832 war eine Auswanderung nur nach behürd, 



15-1 I\IaJcstähhcleidigung In der Praxis des ~alzburger LandesgerJchh 

land durch die iisterreichischen Behörden dazu veranlasst, am 21. Septemher IH66 

elllen Brief an den Kaiser und die Kaiserin zu schreiben. Schatz hatte Sich ofTenbar 

schon IH62 und lR6-1 vergeblich um die Erlaubnis bemüht, auswandern zu dür 

fen."" Sellle Enttäuschung über die Verweigerung derselben war IH66 noch nicht 

\'t·rt1ogen, denn in seinem Bnef beschuldigte er die österreichischen Staaten einer 

"h)T~inzenl()sen Bosheit", drückte seme heude über die Niederlage gegen Preußen 

aus und heschimpfte Franz Joseph und Elisabeth. Das kaiserliche Paar bekam den 

Brief nie Zll Gesicht, da er von der Allerhiichsten Kabinettskanzlei "wegen der 

schon auf der Adresse enthaltenen groben Verunglimpfungen der Allerhoechsten 

Person Ihrer \laJestaeten des Kaisers und der Kaiserin" dem k. k. Pohzel :\Imis 

terium übergeben wurde, welches das Schrelhen mit dem Ersuchen an das Salz

burger Landespr~isidium v\,eiterleltete, "die Anordnungen treHen zu wollen, damit 

dem Schreiber dieses ~chmähbriefs edfigst nachgef<lrScht und derseihe zur Ver 

antwortung gezogen werde".I ·J I\achdem die ')alzburger Behörden den SchneI

dergesellen ausgeforscht hatten, gestand dieser sofort, den Brief geschrieben zu 

haben. Das Gencht attestierte ~chatz "gewisse \\'ahn-Ideen" und eine verminderte 

Zurechnungsfahigkelt beim Yerbssen des Bnefes und verurteilte Ihn zu einem :\10-

nat schweren Kerkers .0 

Im Fall des bereits mehrfach er.vähnten Anton Höllbacher war es die Emtrel 

bung seiner Steuerschulden, die den Bauern in Aufrq,TlJng versetzte. Hiillbacher 

wurde am 9 November lR52 abends auf seinem Hof \'on einem ~oldaten namens 

Franz l\lraczeck aufgesucht, der vom k. k. Steueramt Golling als "Executionsmann" 

gesehickt worden war, um ihm seme ~teuerausstandshste zu präsentieren. Durch 

die Ankündigung der Exekution der .Jlir Höllbacher zwar empfindliche[n:, jedoch 

gesetzliche[ nJ \'errul.,rung der kompetenten Behörde" \\urde der \'ater n)Il acht 

Kindern "in saftigen Zorn" versetzt, worautllm er seinem l'nmut mit den \\'orten 

"Der Kaiser ist em Lump und SpItzbuhe" Luft machte.'!l.1 Das Gericht lallte eines 

der mildesten im L Intersuehungszeltraum belegten Urteile und verurteilte Höllba 

eher zu schwerem Kerker in der Dauer von drei \\'ochen. \'erschürftum zwei Elst 

tage pro \\'oche Als Iwldernde l'mst~inde wurden I1Icht nur seine \'ernachbssihrte 

Erziehung und dJ(' bisherige Unbescholtenheit angesehen, sondern .luch die durch 

die Exekution bedllll.,rte heftige (;emiitsbewcgung llöllbachers. 

I,chl'r ('l'nl'h\llJg\lllg erlauht Vgl d.J/u Tlut'Ill'1. RudoJt ()qt'ITl'ldll'l'ill' "taett,hl,rgl'r"h.lft Bd I. 
I I "tori.sehl' bltwl('klung lind viJlkl'rrl'ehtlid", (;nJndbgeJ1 \\ Il'n l<)ti<) " r~ .j.j 

SHO ~LA LJndl"prüSldllll11 IH()6. N, IH()H. 

~x 1 SL.\ l,andl'sIH.JSldilll1l IH66. Nr 1600 

~K2 SLi\ <'tJ'llaktl'n. hiS/. . 22 / 2. IH66. N, 177 (FJ:1J1t: ~dl<lt7). 

~H:I SL\ <'tralakten. hiS/, .• \ IHS2, N, 109 (\J1tOJ1 Iliillh"dll'r) 
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Unerfreuliche Nachrichten waren auch im Fall der Magdalena Keil Anlass !Ur 

eine BeleidihTung des Kaisers. Am 26. April 1866 wurde das von ihr bewirtschaftete 

Erlmoosgut m Schratten bel Abtenau vom Amtsdiener des k. k. BeZIrksamts Ab

tenau \\-enzel Gruber aufgesucht. Er brachte die Vorladung, dass zwei der Söhne 

l\lagdalenas, Blasius und Filipp, die als Urlauber vom l\lilitär zu Hause waren, em 

rücken müssten. Durch diese Nachricht in Aufregung versetzt, sagte sie zum Amts 

diener: "Der Kaiser ist auch nicht wer, er hat ledige Kinder.""· Nach den Angaben 

\\-enzel Grubers belegte sie den Kaiser überdies mit einem Schimpfnamen, der je 

doch nicht überliefert ist. Die Gerichte, die sich vor allem mit der Frage der öffent

lichen Begehung der Tat beschäftigten, verurteilten die Bäuerin zu drei Wochen 

schweren Kerkers, verschärft um einen Fasttag pro \\'oche. Als mildernder Um

stand wurde neben dem Geständnis und der Unbescholtenheit der Angeklagten 

insbesondere die Aufregung berücksichtigt, die sie als l\lutter, die zwei ihrer Söhne 

zum l\1ilitär gehen lassen musste, empfand. Dafür hatten die (freilich ausschließlich 

männlichen) Richter durchaus Verständnis, wobei sie jedoch weniger die emotio

nale Bindung oder die Furcht um das \Vohlergehen ihrer Kinder als Grund !Ur die 

Aufregung ansahen als den durch die Abwesenheit der Söhne verursachten l\lan 

gel an Arbeitskrätten. 

Johann Appesbacher wurde durch die Angst um sein Eigentum in Aufregung 

versetzt und zu einer Beschimpfung des Kaisers und seiner Beamten bewegt. Den 

A.nlass !Ur die Tat des 61 -jährigen Appesbacher, der nach der Ho!Ubergabe als 

Auszügler am Hof seines Sohnes lebte, bildete die Vermessung einer an den Grund 

semes Sohnes angrenzenden Parzelle am Wolfgangsee. Als die aus einem Steuer

einnehmer, dem Oberförster, einigen anderen Beamten sowie dem Käufer des 

Grundstücks bestehende Gruppe die Vermessung bereits erledigt hatte, kam plötz

lich Appesbacher auf sie zugelaufen, wobei er rief: ,,\Vas macht ihr da, dieß ist mein 

Grund, wollt ihr mir meinen Grund nehmen ?", und den Käufer beschimpfte. Die 

Beschwichtigungsversuche der Kommission, dass ja nur der angrenzende Seegrund 

verkauft werden sollte und daher vermessen wurde, blieben ohne Erfolg. Appes

bacher, vor Gericht als em "von Natur aus jähzorniger und heftiger Mann" be

schrieben, schrie, "seinen Stock in den Boden stoßend": "Ich weiß schon, daß mir 

der Kaiser meinen Grund nehmen kann, und daß er mir ihn auch nimmt, schlecht 

genug Ist er hiezu." Auf die möglichen Folgen seines Benehmens aufmerksam ge

macht, beruhigte er sich nicht, sondern rief: "Das ist mir ganz gleich, und ich sage 

es noch einmal, er der Kaiser ist schlecht, ja schlechter als schlecht, er hat es schon 

bewiesen, und es ist mir alles gleich, wenn ich auch in's Loch komme, ich war 

SK.J '->1..:\ ~traL1kten. bsz 22 ' 1, 1H66, :--'r 183 (1\lagdalena Keil) 
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noch nie eingesperrt, es ist Zeit, daf~ ich einmal hinein komme [ ~ .. Die Aussage 

eines der vor Gericht vernommenen Zeugen f.,ribt Aufschluss über den Hintergrund 

flir Appesbachers Befurchtungen. Diesem Zeugen zufolge hatte der Angeklagte 

noch hin/llgeflihrt "Der Kaiser ist schlechter als schlecht, denn er hat mir und dem 

Zinkenbachbauern auch den \Vald genommen ".,. Offensichtlich war die Tat des 

Altbauern motiviert durch die Angst vor dem Verlust des Eigentums seines Sohnes, 

das Appesbacher noch immer als das seine ansah. Appesbacher war anseheinend 

schon einmal Opfer einer von ihm als ungerecht empfi.1l1denen Behandlung durch 

die Obrigkeit geworden, flir die er den Kaiser verantwortlich machte. Vermutlich 

war es die Neuregelung von Holzbe/llgs - oder ähnlichen Nutzungsrechten an dem 

von Appesbacher angesprochenen \Vald im Zuge der Bauernbefreiung, die der 

Altbauer als ungerechten Eingriff in seine Rechte auffasste.'81, Das Landesgencht 

wertete seine-\ufreh'1l!1g als I\lilderungsgrund und verurtetlte ihn zu drei .\ Tonaten 

sch\veren Kerkers, auff.,rrund eines kaiserlichen Gnadenaktes wurde er vorzeitig aus 

der Haft entlassen. 

Dem Kaiser wurden nicht nur Entwicklungen zugeschrieben, die in die C,plüre des 

obrigkeitlichen staatlichen HandeIns fielen . Auch fur neue technische rJrrungen · 

schatten, wie die Eisenbahn, wurde von erhitzten Gemütern das Staatsoberhaupt 

verantwortlich gemacht. Andrä Schober, \Vimmerhauer zu Eing-.lrten im Bezirk 

Neumarkt. hatte offensichtlich wenig Freude mit dem Bau der Kaiserin Eltsabeth · 

Westbahn, die ab AUf.,'1Jst IH60 \\'ien und Salzburg verb1l1den sollte: 87 Offenhar 

lag sein Gut am voraussichtlichen \'erlauf der Eisenbahnstrecke, deren Bau ah 

IH56 geplant wurde Im Sommer IH5H wurde ihm e1l1e gerichtliche Erledigung 

111 "EIsenbahn -Grundablösungs-Angeiegenhelten" zugestellt. Als ihn der-\mtsdie 

nersgehilfe des k. k. BezIrksamts Neumarkt zur Entgegennahme des Schriftstücks 

auff()rderte, verweigerte Schober dIes mit den \\'orten: ..Ich nehme das Gfrast mcht 

an, ich brauche es nicht, ,lte Scheigeisenbahn, wir brauchen sie nicht: \\ enn wir 

e1l1en rechten Katser hätten, so liege er das nicht gelten, sie haben 1Il ,mderen 

Ländern auch kellle Eisenbahn." Vor Gericht behauptete Schober, sich nicht an 

diese Aufkrung erinnern zu können und gestand nur die folgenden \\orte: "Dte 

.'i1\5 '>1.,\ Stralaktell. bs/. [6. [1\6l. Ne I-lH l!ohann Appeshachnl. 

5H6 Zur Prohlern,ltlk der Ahliisung der (;nlllddlcnsth,nkellt'n Inlolge dt'r (,rundt'ntbstung \ l lll I:-;.j~ 

vgl !\l1llllert'l. (;erlurd \ '0111 h'udalverhand LlII I andwrrtsdlaltskalllllll'! \gl,1TI.sdlt' J.;:OTP(lf",1 

tioI" lind ()rgal1lSatlon~I()fJnl'l1 1\1 'iall.hurg vum Ikgll1n clt'l '\l'u/.t'it bIS ht'utt' <-;'II Lhurg 1992. 

'> Hf) <) I. 

SI\7 Zur .Kaiwrin EllSallL'th Ihhl1" \gl. :\lut'lIer. ,\dalbl'rt ])Il' FISl'l1h,lhl1t'11 111 ~ , li/bllfg . (,(''''hld,tt' 

dn ~l'hi(,l1ell Ul1d 'ieribahl1l'11 Sal/hlllg 1'176. S 1'1 2~ 
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Eisenbahn werde vom Kaiser nicht benützt und bringe doch den Unterthanen so 

vielen Schaden, daß es sich irgend lohne."ssk Da die beleidigende Äußerung von 

Schober geleuhmet wurde und abgesehen vom Amtsdienersgehilfen keine weite

ren Zeugen anwesend waren, sprach das Gericht den Angeklagten aus Mangel an 

Beweisen frei. Die Untersuchung gegen Schober zeigt jedenfalls deutlich, dass er 

den Kaiser fur den Bau der Eisenbahn verantwortlich machte und seinen Zorn auf 

die von ihm als nutzlos und schädlich angesehene technische Neuerung gegen den 

\lonarchen lenkte. Auch in diesem Kontext kann die Majestätsbeleidigung als eine 

Reaktion auf eine Verletzung der Regentenpflicht verstanden werden. \Viederum 

ist die Kritik konditional formuliert - wäre der Kaiser gerecht, so würde er den 

Bau der Eisenbahn und die damit fur Andrä Schober verbundenen Unannehmlich

keiten nicht zulassen. Indem der Kaiser durch die Einfuhrung des neuen Verkehrs

mittels seine Pflicht zur \Vahrung der bestehenden Ordnung verletzt und damit 

gegen seine Pflicht zur guten Regentschaft verstößt, verwirkt er in den Augen sei

nes LTntertanen das Recht auf Ehrerbietung. 

Diese Ablehnung des neuen Verkehrsmittels war kein Einzelfall. Zahlreiche 

Bauern, über deren Besitz die Trasse fuhren sollte, wehrten sich gegen die Errich

tung der Eisenbahn. Der Grund fur diese ablehnende Haltung war zum einen der 

praktische Nachteil bei der Bewirtschaftung der Felder, wenn diese durch die Eisen

bahntrasse geteilt \\'Urden, und der damit verbundene \Vertverlust, zum anderen 

spielte auch eine irrationale Fortschrittsfeindlichkeit eine Rolle. So war der Glaube 

weit verbreitet, der Lärm der Lokomotiven würde die Kühe und Hühner verrückt 

machen Nicht immer begnügten sich die Betroffenen wie Andrä Schober mit einer 

Schimpftirade auf Eisenbahn und Kaiser, in der benachbarten Gemeinde Straßwal

ehen kam es beim Bau der Trasse wiederholt zu Sabotageakten.\H" Ob fur die l\.lei

nung Andrä Schobers ein befurchteter oder tatsächlich eingetretener persönlicher 

Nachteil oder eine generelle Fortschrittsfeindlichkeit ausschlaggebend war, lässt sich 

nicht mehr ermitteln. Im Verfahren war jedenfalls von der Grundstücksangelegen

heit, die den Anlass fur die inkriminierten Äußerungen bildete, I11cht mehr die Rede. 

Vermutlich spielten auch fur ihn die genannten Motive eine Rolle. Die ablehnende 

Haltung gegenüber der Eisenbahn war ein vornehmlich in den ländlichen Gebieten 

auftretendes Phänomen. Dabei spielten neben der unmittelbaren Betroffenheit der 

Grundbesitzer durch die Trassenfuhrung auch die wirtschaftlichen Folgen der mit 

dem neuen Verkehrsmittel einhergehenden Modernisierung eine Rolle. Die Eisen-

~HH SLA Strafakten. Fas/.. lO ' 2, IH5H. l\:r 1-15 (Andrj Schober). 

~HI) Plilll1ger. Roswltha "1ana Oll' Frühgeschichte der 'ialzbllrger Eisenbahnen. - Diss. Wien 1965, 

S. 162 
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bahn bedrohte zahlreiche vom vormodernen Verkehr lebende Branchen wIe \Virts· 

hüuser und Fuhrwerksunternehmen und brachte neue Konkurrenz fiir das schwach 

entwickelte Gcwerbe des Kronlands ~alzburg, das auf diesen :-. lodernisierungsschub 

nicht vorbereitet war~"11 In der Stadt Salzburg herrschte hingegen allgememe Eu 

phorie ob des endlich erf()lgten .\nschlusses an das internationale Verkehrsgesche

hen, der als Beginn einer neuen Ara gefeiert wurde."i1 

All diesen Fällen einer durch einen Konflikt mit kaiserlichen Beamten ausgeliJsten 

l\ L~iestätsbeleidll,rung liegt em gemeinsamer Kontext Zlll,rn.mde. DIe :-'h~iesLitsbelei

digung erf()lgte stets als ReaktIon auf ein Tätil,l\\'erden der Obrigkeit. das als Ein 

mischung emptll11den wurde. Damit verweisen sIe auf dlverg-ierende 0:orm\ or 

stellungen in der Be\·ölkerung. auf ein abweichendes \'erstündnis \'on erlaubt lind 

verboten. Das abgelehnte Einschreiten der Beamten war meist durch Verhaltens 

weisen provoziert worden, die in den Augen der Betroffenen und wohl auch in 

jenen weiter Teile der Beviilkerung keine Delikte darstellten. \\'Ie gezell,rt wurde, 

erf()ll,rten dIe Beleidigungen des :-'Ionarchen vielf:lch m Situationen einer :\bwehr 

von Versuchen der ObrigkeIt, bestimmte fest verwurzelte Yerhaltensweisen zu un 

terdrücken und zu sanktionieren Selen es Verhaftungen wegen Bettelns und Land

streicherei, exzessiven Verhaltens, Raufhändeln und \Viderset/lichkelten gegen die 

kaiserlichen Beamten oder die Ankündigung des "Schubs" subsistenzloser Ange 

höriger der Unterschichten m Ihre Heimatgemeinde - stets erachteten die Betrof

fenen das obrigkeitliche Einschreiten als ungerechtfertil,rten Eini-,rrttr in die eIgene 

Lebenswelt. Insofern erscheint es nicht verwunderlich, dass sich l\h~iestütsbeletdi 

I,"lmgen beinahe ausschlieglich nach Arretierungen wegen solcher in den ...... ugen 

der hetroflenen Beviilkerungskrelse Iel,ritimen Yerhaltenswelsen ereIgneten und 

abgesehen von deI \ 'erhaftung.Josef Hellers wegen eines DIebstahls - kein einzi 

ger Fall überliefert ist, 111 dem ein polizeiliches Einschreiten wegen einer seim eren, 

allgemein verpönten Straftat zu einer l\·h~iestütsbeleidl/.."ll11g tlihrte. All dlesl' \'er

haltensweisen entsprachen einem tradierten und in der Bevölkerung fest H'rwur-

.'i'JO I L",s. Ilanns l'ostl1ll'istel, \\'Irt, Kralller, Ilr,llll'r, J\ lülll'r ulld \\'undarlt Trag<'I'schlchten lind (h 

g'ln"atlonsfilfll1l'1l des Llhnallsllllls l};ts Salzhurgn Beispiel \om früht'll I(nn,tltlltHlnal'''lllls hiS 

IUIll KulturkampC In Hnlekmüller. Ernst I )<>eker l Inke ~tl'kl. 1I.1I11lt's lI.l ,I [I::.' Hurgt''1ulll 11' 

dn Il.lhshurgtTl11OlLlrthlt'. \\'ien. K(lln 1<)90, S :?Irlr 

SC) 1 ZlIr J{c\'olutionlt'rtlng der "olllnHllllkatl<ln durch dlc " .I\StTln Eh"lbeth \\'csth"hn lind dtTt'l\ r;t' 

,,·lIsdl.lftlrdH' lind j1olrtisdll' \m" il kllngcn 'lul dIe "tadt :--alzburr; \ gl I \(lflilLIIlIl. Robl'rt Hür 

gcdlche KOlllllllllllbtlonsstratt'glcn 111 Bt'ginn dt'r IlhtTakn 1\1 :1: J),lS lle isplt'l ~'lilhurg, in "tckl 

I bnllt·.,/lrh'IIlIIsch. l't'ttT / llrllcklmillt'r. Ernst ua (Ilg.) llür~t'rtll111111 d<>r Il.lh.shur~<'rl11on.lrthlt· 

Ild 2 "Durch J\r1w;t . Ikslt/., \\l"cn lind (;t'rt'chtlgkelt" \\ 'it'Il, Külll, \\ 't'IIlLlr 1 <}l):? " '17 J~(r 
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zelten Rechtsbewusstsein. In Bezug auf Bettel und Landstreicherei bestand kein 

lInrechtsbewusstsein, das den obrigkeitlichen Ordnungsvorstellungen entsprochen 

hütte. Rautllündel wurden als legitimes l\littel der Austragung von Konflikten in

nerhalb der Gemeinschaft angesehen, bel der die Obrigkeit weder benötigt wurde 

noch erwünscht war. Diese konkurrierenden Normvorstellungen verweisen auf 

hartnäckige Traditionen. die sich trotz des Ausbaus des Obrigkeitsstaates bis zum 

Ende der l\Ionarchie erhalten konnten."JO Auf einen ähnlichen Kontext verweisen 

jene Beispiele, in denen die Beleidigung des Kaisers durch eine obrigkeitliche l\Iag

nahme abseits des Strafrechts. wie eine Grundvermessung, die Eintreibung einer 

Steuerschuld oder die Einziehung zur Armee, motiviert war. Auch hier wurde das 

obrigkeitliche Handeln als Verletzung der alten Ordnung verstanden, die es zurück 

zuweisen galt. 

Es würde zu kurz greiten, die beleidigenden \\'orte über den Kaiser als biogen 

Ausdruck der \\'ut und des Ärgers über eine als ungerecht erlebte Behandlung 

zu interpretieren. Der einer '\lajestätsbeleidigung immanente Tabubruch \vurde 

vielfach wohl nicht einfach In Kauf genommen, sondern bewusst gesetzt, um sich 

Gehör zu verschaffen und in deutlicher \\'eise auf die empfundene \lissachtung 

der eigenen Ehre und Stellung zu reagieren. Die Täter überschritten ein Tabu, 

Ulll den handelnden Beamten drastisch vor Augen zu führen, dass sie mit ihrem 

Einschreiten L' nrecht täten. Nicht zuletzt kann l\1<~jestätsbeleidigung als Versuch 

interpretiert werden. die eigene durch ein obrigkeitliches Vorgehen gekränkte Ehre 

zu verteidigen oder wiederherzustellen. Einerseits konnte der eigene Leumund 

verteidigt werden, indem in einer öffentlich wahrnehmbaren Art und \Veise die 

Gerechtigkeit der Amtshandlung - etwa durch die konditionale Formulierung der 

Schmähung des \ 'Ionarchen - infrage gestellt wurde. Die wiederholt zu beobach

tende konditionale Bel eid i hJ'\lIl g, wonach der Kaiser selbst ein "Lump", "Räuber". 

"Spitzbub" oder "Falott" wäre, wenn er vom Verhalten seIner Beamten \vissen und 

es nicht unterbinden würde, verweist auf die implizite Behauptung. der Kaiser 

selbst würde die jev"eiltge Amtshandlung wohl kaum gutheigen. Der Kaiser steht 

dabei nicht blog für den obersten Vorgesetzten seiner Beamten. der fur deren Tun 

verantwortlich ist. sondern wird gleichsam als personifizierte Gerechtigkeit an

gerufen. Andererseits kann die häufig mit einer Beleidigung der einschreitenden 

Beamten einhergehende Majestätsbeleidigung als gezielter Gegenangriff auf das 

;;'12 Für lLls 17. und IX Jahrhundert vgl. Frank. ,\lichael Dörfliche C,esellschaft und Krllnlllal!tät Das 

Fallhl'''pll'1 Lippl' 16S0 HWO . I'aderborn 1995. S 35 ... \Yrightson. Kelth: Two concepts oforder 

JustllTS. constahles and JurYlllen In seventeenth centu'! England. in Brewer. John ' Styles. John 

(Hg. ): ,\n l ' ngovernahle People. The English and their la\\ III the seventeenth and elghteenth 

centunes ~e\\' Hrunswlck. ~e\\'Jersey 19HO. S. 21 .. 6. 
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symbolische Kapital der Ehre des Kontrahenten der Gendarmen bzw. des Kaisers 

als flir deren Handeln verantwortltcher Autontät verstanden werden."ll 

Der wiederholt zu beobachtende Gebrauch bestimmter Schimpfwörter \'erwelst 

aufin der Bevölkerung verbreitete Zuschreibungen. Die Schmähungen Kaiser rranz 

Jo~ephs gleichen einander insofern, als sie meist den Vorwurf der C'nehrlichkeit und 

des ungerechten EIIl/,'TifIs in die Rechte seiner Untertanen implizieren . Ob "Lump", 

"Spitzbub", "Räuber" oder "Falott" - alle diese Schimpf\\'örter haben eine ähnli

che Bedeutung, indem sIe die Ehrlichkeit des derart Titulierten in Abrede stellen 

Dieser gegen den :\lonarchen genchtete \ 'orwurf erklärt sich elllersetts aus dem 

Bestreben der Täter, ihre eigene durch eine obrigkeitltche :\'labnahme angq.,rnfrene 

Ehre mit dem Hinweis zu verteidigen, selbst auch nicht schlechter zu sein als der 

Kaiser . • -\.ndererseits lässt die regelm:iGige Verwendung gerade dieser Schimpf\\'iir 

ter den Schluss zu, dass in bestimmten KreIsen der Bevölkerung - nämltch Jenen, 

die häufig in das Blickfeld der Obrigkeit gerieten und entsprechend häufig elllen 

Anlass f~ll1den, auf den Kaiser zu schimpfen das Vorurteil verbreitet war, der KaI 

ser hrreife zu Unrecht in die Rechte selller l Tntertanen elll und handle entgegen den 

Geboten der Gerechtigkeit. 

5.1.2 /l,1ryl ',,/ri't.rhcll'ldigll!lg rzl.r poli'l/rdll' l\1nilllllg.'ri'I!/\I'rtlllg 

In den zahlreichen Füllen, III denen die Täter III mehr oder \\ eniger sachlicher 

Form Kritik an der Politik des Kaisers übten, geben ihre Bemerkungen l-\.uskunft 

darüber, inwiefern die l ' ntertanen über das politische Geschehen informtert waren, 

welche Themen sie III besonderem l\IaGe berührten und in welchem Grad sie sich 

eine eigene Meinung über das staatliche Handeln bildeten bz\\' dieser Ausdruck 

verliehen . Vor allem zwei Themenkreise waren es, dIe in den untersuchten Akten 

immer wieder angesprochen wurden : zum einen dIe \\'Irtsdutispolitik. IIlsbeson 

dere \Vährungs und Steuerangelegenheiten, zum anderen die Aul;enpolitik, wobei 

insbesondere dIe erf()lglose Knegstlihrung in Italien IH59 bzw gegen Preulkn 1866 

Niederschlag fand Als l\ 10tl\ fi.ir die strafbare Äul;erung bsst sIch in der i\ Iehrheit 

tlleser Fälle eine gewIsse Betrotlc'nheit des 'Liters durch the ,1I1gesprochene poli 

tische oder wirtschaftliche Entscheidung ausmachen Zum Teil entsprangen die 

Beleidigungen aber auch einbch dem Bedürfi1is, dem eigenen l 'nmut und der l T n ~ 

/ldnedenhelt mit der Lenkung deI Geschicke des Staates durch den :\Ionarchen 

Ausdruck zu \erled1en . 

5'ß ZlII I' !lre .lls symhoJ.sdll's Kapital vgl 1l011rdlt'U.l'icllc Fllt\\lIricillcr TIll'(lric dCI I'r,I'\I.' auf dl'r 

ethllologi.sdll'1l (;llIlldlage der kah)'ll.sdll'1l Ccsl'lIsch'lfL h,lIlktilrt ,11ll :\LlIll [l)7h, S'-'~ .1~7 
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5.1.2 1 Kritik an der Wirtschafts- und Währungspolitik 

Der hTTößte Teil jener beleidigenden Bemerkungen, die sich auf die Wirtschafts

politik bezogen, kritisierte die Währungspolitik oder das österreichische Geld. Aus 

den Jahren 1853 bis 1860 liegen neun Fälle vor, in denen sich der Täter abwertend 

über die Währung äußerte. Die Häufung solcher Fälle in den 1850er-Jahren ist vor 

dem Hintergrund der \Vährungspolitik des Neoabsolutismus zu sehen. Durch die 

sprunghafte Ausdehnung der Geldmenge 1m Gefolge der Revolution von 1848 und 

der Kriege in Italien und Ungarn konnte die Nationalbank die Konvertierbarkeit 

des Guldens nicht aufrechterhalten. Im Mai 1848 wurde erstmals ein Zwangskurs 

auf das Papiergeld als gesetzliches Zahlungsmittel verordnet, dessen Kurs zum Sil

bergulden sich bis 1859 kontinuierlich verschlechterte.SY~ Zur Deckung des Finanz

bedarf<; der Krone, insbesondere fur das Militär, wurde im Laufe der 1850er-Jahre 

immer wieder neues Papiergeld gedruckt. Aufgrund der Abwertung gegenüber 

dem l\letallgeld verschwand dieses aus dem Umlauf und floss zum Teil in das 

Ausland ab. Das Vertrauen der Bevölkerung in dieses Zahlungsmittel hielt sich 

wegen der wiederholten Abwertungen gegenüber dem Metallgeld in Grenzen. Vor 

diesem Hintergrund verwundern die Unzufriedenheit mit dem Papiergeld und das 

fehlende Vertrauen in das währungspolitische Geschick FranzJosephs kaum. 

Das verbreitete l\1isstrauen gegenüber der österreichischen \Vährung in den 

1850er-Jahren kommt unter anderem in eigenen Spottliedern zum Ausdruck, die 

in der Bevölkerung kursierten. So wurde am 9. Mai 1853 "bei Gelegenheit zweier 

vereinter Hochzeiten auf dem Tanzboden des \Virthshauses zu \Veng k. k. Bez. 

Gerichts \Verfen" ein Spottlied angestimmt, das die folgende Strophe enthielt: "Du 

närrischer Kaiser, was ist es mit dir, jetzt haben wir kein Silber, nur lauter Papier." 

Der Sänger Peter Deisl gab vor Gericht an, dieses Lied nicht selbst erfunden, son

dern es schon des Öfteren auf einem Tanzboden gehört zu haben. Er sei zum 

Singen dieses Liedes veranlasst worden, nachdem einer der Gäste den Musikanten 

einen Zwanziger zugev,:orfen hatte. Daraufhin "habe er die Brieftasche herausge

zogen, u. 2 Zwölfer-Zettl den Musikanten hingeworfen u. vor diesen das gedachte 

Liedl gesungen".'Y\ Bei den Gästen erregte das Lied kein besonderes Aufsehen, es 

wurde weiter getanzt, und wären nicht auch zwei Gendarmen anwesend gewesen, 

hätte das Lied wohl kaum Konsequenzen fur den Laiensänger nach sich gezogen. 

Auch Peter Deisl war sich der Verwerflichkeit seines Liedes nicht bewusst. Vor Ge

richt sagte er aus, er habe von der Anwesenheit der Gendarmen gewusst und hätte 

54-1 Sand/..,rruher. Roman ()konomie und Puhlik. ÖsterreichIsche \\Irtschaftsgeschlchte vom \1ittelalter 

his "ur Gegenwart \\'ien 1445, '> 2-12. 

595 SI..1\ StraElkten, ras.'. -1, IH53, Nr l-1H (peter Deisi) 
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das Lied sicher nicht angestimmt, wenn er sich der Strafbarkeit bewusst gewesen 

würe 

Gesungen wurde auch am 23. Oktober 1853 in der Gaststube des Alt'1zgtT Ihr/I/s · 

IWlIse.r /.u Groggmain. Die Stimmen drangen bis auf die Straße, wo gerade der 

Finanzwacheaufseher Anton Mohtor vorbeikam Dieser \\ar weI1lg erfreut über 

den Gesang, den er da hören musste, handelte es sich doch um das sogenannte 

""chwürzerlied", "welches se1l1em Inhalte nach durch Schmähungen, Verspottun 

gen u. Entstellungen des Instituts der Finanzwache herabwürdigend: ] Ist" 

Augerdem hörte er folgende Strophe, in der die \\'ührungspolitik angesprochen 

wurde: "Der Kaiser Franz Jose! tst em grog Tier, er frigt uns das SIlbergeld und 

scheißt uns Papier" - "was ist mit dem \\'Iener Kaiser, er hat nichts als Papier und 

Kupferkreuzer".5'1{, Der Finanzwacheaufseher erstattete Anzeige wegen ~laJestäts

beletdi!-,rung und Herabwürdif.,rllIlg der Finanzbehärde (§ 300 StGl gegen ~lathias 

'\iederberger, Georg Stöllner und ~lathias \\'egscheider Vor Gericht gestanden 

die drei nur das S1I1gen des "Schwärzerliedes" und damit die Herabwürdlhrung der 

Finanzwache "Ie bestritten Jedoch, auch die gegen den Kaiser gerichtete Strophe 

gesungen zu haben, und behaupteten, diese überhaupt noch nie gehört zu haben 

Die VerWirklichung des Tatbestands der '\1aJestätsbeleidt!-,rung durch dieses Lied 

stand für das Gericht außer Zweifel. Ihren heispruch \'on diesem Anklagepunkt 

hatten die drei nur dem Umstand zu verd,mken, dass der Finanzwacheaufseher 

den Ge~ang nur von der Straf~e aus gehört hatte und die von Ihm vernommenen 

Stimmen nicht eindeutig den Angeklahrten zuordnen konnte. 

Diese beiden Fälle welsen darauf hin, dass Spottlieder verbreitet waren, in 

denen die Untertanen ihrem mangelnden Vertrauen in die österreichische \V;ih · 

rung Ausdruck verbehen. Diese Einstellung gegenüber dem Papiergeld (md mcht 

nur in Liedern ihren Niederschlag. \\'ie der Fall des baynschen Schneidergesellen 

Josefl\leninger /elg1., kurSierten auch \Yltze über die österreich Ische \\ 'ährung. Er 

er/ählte am 22 Jum 1858 Im \\irtshaus, "um einen \\-It/ I.um besten zu geben", 

dass 18:i4 um die Zeit der Vermühlung Fra nl. Josephs mit Elisalwth in der s,ltlri

sehen Zeitschnft ,HüI/d'ClltT PlImd, gestanden habe. "Der Cltherspieler 1\ lax \'on 

München zeigt an, dag er setne Tochter Elisabeth dem hanl.Joseph, Papierl:lbri 

kanten 111 \\len, verheiratet habe."") Die Be/.eichnung Franl..Josephs ,lls "Papier

bbrikant" spielte auf die EmiSSion \'on Papiergeld ohne ausreichende Deckung 

an 

~'J6 Sl..,\ Straliktt'Il, Fasz ·1, IHS." Nr ~H6 (1\ Lahlas "Il'llerhcrgtr. 1\ Lulll'ls ""eg,d1t'lder (;t'or~ ~llill 

Ilel) . 

~(J7 SL\ '>lrafikll'Il, !-as/' , JO : 2" IHSH, l\r 16~ l!ose!1\ Ienmgl'l). 
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In dIe gleiche Richtung geht auch die Kritik, die Leopold Hemetsberger 1855 

gegenüber seinen l\lithäftlingen äußerte, als er in der Salzburger Fronfeste eine 

Kerkerstrafe wegen Diebstahls absaß. Er meinte, der Kaiser sei ein Dieb und ein 

Riiuher und hahe "so viel Credit [ ] auf sein Papiergeld, daß er sich nicht einmal 

seIn eigenes Gesicht darauf zu drucken getraue, sondern daß er den Kopf einer 

Hure habe darauf drucken lassen". Tatsächlich fanden sich auf den verschiedenen 

im l Tmlaufhefindlichen Staats- bzw. Banknoten keine Porträts des Kaisers, sondern 

- sofern überhaupt Personen abgebildet waren - meist Darstellungen weiblicher 

Allegorien. Die Bezeichnung der dargestellten Frau als "Hure" war daher nicht 

gegen eine konkrete Person gerichtet, sondern bringt wohl die Verachtung fur das 

Papiergeld zum Ausdruck. In Anspielung auf die Ausgabe des Papiergeldes meinte 

Hemetsberger weiters: "Der Kaiser ist ein papierener Kaiser, der das Silbergeld 

.lllsammenstehlen laße und nur Papiergeld ausgebe." ,'IX 

Sell1er Unzufriedenheit mit der Geldpolitik machte auch Johann l\lüllauer Luft, 

als er am 12. Jänner 1853 im \Virtshaus zu Hallenstein saß. Nachdem er über die 

Finanzwache, das l\lilitär und das Papiergeld geschimpft hatte, stieß er die \Vorte 

aus: "Der KaIser von Österreich ist ein Kittler und nicht im Stande besseres Geld 

herauszugeben ";'1'1 Vor Gericht erklärte er, der Ausdruck "KittIer" sei ein Schimpf

wort, das einen l\lenschen bezeichne, der sein \Vort nicht halte. Die wahre Be

deutung dieses \Vortes war allerdings eine andere: "Kittler" war ein l\1undartaus

druck fur jemanden, der hinter jedem Kittel her ist, einen ,,\Veibernarren" also. 

Eine zweite Bedeutung des Ausdrucks lag in der spöttischen Bezeichnung fur einen 

Knaben, der an den Kittelfalten seiner Mutter hängt."oo Die harmlosere Erklärung 

\lüllauers yor Gericht war wohl durch die Hoffnung auf eine mildere Beurteilung 

seIner \\'orte motiviert, wenn er deren wahre Bedeutung in Abrede stellte. Ob der 

Angeklagte mit der Beschimpfung Kaiser FranzJosephs als "Kittler" auf AfHiren des 

Kaisers anspielen wollte oder auf dessen auch politisch enges Verhältnis zu seiner 

l\lutter Erzherzogin Sophie, lässt sich anhand des überlieferten Strafaktes nicht 

erUIeren. 

\\'ortwechsel im \Virtshaus bildeten des Öfteren den Anlass fur eine l\lajestäts

beleidIgung. ~o äußerte sich Georg Ortner abfallig über den Kaiser und das PapIer 

geld, nachdem er am 6. September 1860 an lässlich eines Pferdehandels mit Josef 

Gruher In Streit geraten war. Als der ebenfalls anwesende Bauer JosefHolzner dem 

'ilJH <.;, A StrafJkten. rasz 7 2. IH55, Nr 44H (Leopold Hemetsherger). 

'=;99 <.;L,\ Strafakten. Fasz 4, IH~3, :--;r 24 00hann '\lüllauer) 

hOO Ziller, Leopold ' Was nicht Im Duden steht. Ein '>alzburger l\.lundartWörterbuch <'alzburg 1979 

(I'q.,:inmngshand der \lllteilungen der Gesellschaft für Salzhurger Landeskunde), ,>, \00 
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\Virt eme Guldenbanknote zur Begleichung der Zeche übergab, begann Ortner 

zu schimpfen : "Unser Lumpengeld, ich scheiß auf dieses und aueh auf den Kaiser 

selber" und "ich scheiß auf dieses Lumpengeld, es ist nichts mit diesem Graffel 
]. ~'flOI 

Einen speziellen Aspekt der \Vährungskonstellation sprach Klaudius Deutsch 

an, als er in der Nacht des 28. August 1859 in einem Bräuhaus in Hallein mit dem 

Bayern Johann Planner in emen \Vortwechsel über das bayerische und das öster

reichische Geld geriet : "Ihr Balern habt es ohnehin gut, ihr habt alle unsere Zwan

ziger draußen und wir müssen dafLir unser lausiges Papiergeld haben ; es Ist eme 

Schande und Spott daG unser Kaiser eine baierische Pnnzessin geheiratet hat."6fJ2 

l\lit den "Zwanzigern" meinte Deutsch jene österreichischen Stlbermünzen, die 

infolge der Abwertung des Papiergeldes aus dem L'mlauf verschwunden und zu 

einem erheblichen Teil ins Ausland abgeflossen waren .hO] Das Gericht sah 10 seinen 

Bemerkungen nicht nur eine Beleidigung des Kaisers, sondern auch der angespro

chenen "bayerischen Prinzessin" Kaiserin Elisabeth . 

\Vährend die Schmähungen des Kaisers 10 den geschilderten rallen in erster Linie 

durch eme allgememe Unzufriedenheit mit der Finanzpolitik und wohl auch mit 

deren Auswirkungen auf die eigene wirtschaftliche Lage motl\'lert gewesen sein 

dürften, ließen sich manche der Täter auch durch einen konkreten Anlass zu straf

baren \Vorten über den 1\lonarchen hinreißen. Bel dem aus Böhmen stammenden 

Bindergesellen JosefJanota war es eine handfeste finanzielle Einbuße, die ihn zu 

einer unflätigen Äußerung über FranzJoseph veranlasste Er wollte am 1 Dezem

ber 1858 in der \Vohnung des Tischlers Franz Wahel am 1\länchsberg mit bereits 

außer Kurs gesetzten österreichischen Kupfermünzen zahlen. A.ls \\ahel diese 

nicht akzeptierte, meinte Janota : "Jetzt habe Ich noch sovtel solches Geld , und soll 

nichts mehr daflir bekommen. Da scheiße ich auf den Kaiser !" I,04 Bel Janotas Geld 

handelte es sich vermutlich um jene Kupfermünzen, die mit bllserlichem Patent 

vom 27 April 1858, das die "österreichische \Vührung" als alleiniges Zahlungsmit

tel einflihrte, auger Kraft gesetzt worden \\aren.',II; Der Fall Janotas zeihrt, dass ein 

durch die \Vährungsabwertung erlittener \\'irtschafi:licher Verlust geeignet war, das 

(,01 SLi\ Slrabklen, Fas/. . 1212, lH60, Nr 11H (C;eorg Ortner). 

W2 '>LI\ SlraElklcll. Fa", 11 . IHS'J, '\1 294 (I-.."'lldllls Ikllbeh \ 

(,01 \gl Iknedlkt , Ilclnnch ])Ie wIIlsch",ltlrche Entwicklung 111 der Frall f. .Ioseph Zeit. " 'ien. \ hill 

ehe 11 19~H, S :>1 

(,01 SI \ '>tralakll'll. Fa" 1012, IHSH, Nr :>26 Umef[anota \. 

(,OS \gl ProhS/t, CUllthl''' : ()sll'ITl'It'hischl' I\.1lll1z ulld C;cldgesdllchtl' \ 'on dl'n _\Ilt:ingt'll bis 1911i 

W"·Il . Cra/ , Kiiln 197:>. S ;;,11 



Die Dramaturf.,';e der Majestätsbeleidigungen 165 

Vertrauen der Untertanen in die Regierung des Kaisers zu erschüttern. Der Kaiser 

und seine Politik wurden nicht zuletzt an den Auswirkungen gemessen, die diese 

in den Geldbörsen der Menschen bewirkten. 

Sorgen über die eigene wirtschaftliche Lage machte sich wohl auch die in 

Schleedorf ansässige \Virtin Rosalia Rosenauer. Sie hatte am Abend jenes Tags 

im Sommer 1854, an dem sie vom Gemeindevorsteher "das Büchl zur Subscrip

tlon auf das k. k. österr. National Anlehen" erhalten hatte, im Extrazimmer ihres 

\Virtshauses auf eine Anpreisung dieser Anleihe durch zwei ihrer Gäste entgegnet: 

"Jetzt zahlen wir schon so viele Steuern, der Kaiser raubt uns noch ganz aus."hOh 

l\lit der am 26. Juli erfolgten Ausschreibung des freiwilligen "National-An lehens" 

wurden alle Untertanen unter starkem Appell an ihr patriotisches Bewusstsein auf

gefordert, einen Beitrag zur Konsolidierung der Staatsfinanzen zu leisten.hlli Die 

mit der am 14. September 1854 ausgegebenen Anleihe eingehobene Summe war 

fur die Bezahlung der Staatsschuld bei der Nationalbank gedacht.hox Der Erfolg der 

Anleihe, mit der circa 500 Millionen Gulden eingehoben wurden, war weniger 

auf den Patriotismus der Bevölkerung als auf den sanften Druck der Behörden zu

rückzufuhren, weshalb ihre Ausgabe eher einer Sondersteuer gleichkam.ho'l Nicht 

zu Unrecht sprach der Volkswitz von einer "freiwilligen Zwangsanleihe".hlo Auch 

Rosalla Rosenauer dürfte sich zu einer Zeichnung der Anleihe gedrängt gefuhlt 

haben. Ob sie dem Druck nachgab, ist nicht bekannt. Das gegen sie eingeleitete 

Verfahren wegen 1\1ajestätsbeleidigung wurde aufgrund der anlässlich der Geburt 

der Erzherzogin Sophie ergangenen Amnestie eingestellt. 

Fragen der \Vährungspolitik waren nicht die einzigen wirtschaftspolitischen The

men, die die Untertanen beschäftigten und ihnen Anlass fur eine 1\1ajestätsbelei

digung gaben. \Vegen seiner Kritik an einer ganzen Reihe von Maßnahmen der 

Rehrierung stand der Fleischhauer Josef Plochberger im Juni 1859 vor Gericht. Er 

beschwerte sich nicht nur über die Kriegslasten, fur welche er Kaiser Franz Jo

se rh verantwortlich machte, der "nur alles fur die Soldaten, und nichts fur das 

606 :'1.:\ 'itratakten. rav. 6, IH5.J . :--:r CIS (Rosalia Rosenauer) 

607 :\latIS. Herhert (>SterrelChs \\'lrtschatt lti.J8 19\3 Konjunkturelle Dynamik und geselbchafthcher 

Wandel im Zeitalter Fran/. .losephs I Berhn 1972. S. 56. Zum politischen und wlrtschafthchen 

Illntergrund vgl Berger \\'aldenegg, Ceorg Chnstoph :\llt vereinten Kräften I Zum Verhältms von 

IlerrschaftspraxlS und :'ystemkonsohdlerung Im ~eoabsolutismus am BeISpiel der '\Iationalanleihe 

von ISS.J \\Ien, Köln. Weimar 2002 
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!J09 Liese. Joachim: '>taatskredit und DefiZitfinanncrung in der ersten konstitutionellen Periode der 
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Land time", sondern auch über dIe Gewerbefreiheit. Da er außerdem meinte, "daß 

man einem solchen Buben, wenn er I11chts versteht, dIe RegIerung nIcht hätte 

übergehen sollen", wurde ein Verfahren wegen I\Iajestätsbeleldil-,'llI1g eingeleitet.'11 

Der Fleischhauer Plochberger stand mit seiner Kritik an der Gewerbefreiheit nicht 

allein, Auch in dem Gespräch, das der SchneIdergeselle Leopold Proksch am 

26, l\tirz 1H60 im Salzburger Brau/wuJ zum go!dmC1! Slt'm mit einem Trödler führte, 

gmg es um dIe Gewerbefreiheit. 0:achdem Proksch wegen der AuGerung "l mer 

Kaiser ist sonst nIchts werth, als dag man !Im aufhängen soll" vor Gericht gestellt 

wurde, rechtfertil-,rte er SIch damIt, er habe nur die I\Ie1l1ung semer :\Ielstenn \\'Ie 

dcrgegeben, Sie habe etwa e111e \\'oche zuvor ihm gegenüber geme1l1t, "dass dIe 

GewerbefI'eiheit Leute unglücklich mache", und dabei auch gesal:,rt, dass man den 

Kaiser aufhängen solle (,') Die beiden Fälle Illustrieren, dass dIe liberale C,ewerhe 

ordnung von 1H59 bel den e111gesessenen Handwerkern aufwel11g GegenlIebe stieg, 

Der l'nmut über dIese wirtschaftsrechtliche Reform \\ .Ir einerseIts durch die damit 

ermöglichte neue Konkurrenz fiir die etablierten Betriebe motiVIert, andererseih 

wurden die bestehenden Gewerbeberechtigungen praktisch üher :\.Icht \\ ertlos,'l'l 

Die \Viedereinflihrung des Befahi!,Tlll1gsnachwelses blIeb ell1e stete Forderung der 

llandwerkcr, die sich insbesondere in der \\'irtschaltskrise nach dem Börsenkrach 

yon 1H73 durch dIe Konkurrenz \'on ;\lanufakturen und Industriebetrieben bedroht 

flihlten,u!1 

Nicht alle Hille zeichnen sich wie die geschilderten Beispiele durch Ihren Bezug LU 

realen finanz bz\\ wirtschaftspolitischen Entwicklungen aus, Oft fiel die KritIk \\ ('

I1Iger ditll'fenzlert aus, So war Josef \\'aldner schlIcht der Ansicht, "da!; der Kaiser 

flir nichts nutz sei, daß der Kaiser der Gemeinde zur Last f;llle, viele Schulden dIe 

Staatsschulden habe, und da!~ ein Freihandel wie die SchweiZ flir uns Y1el besser 

\\'üre","I~ \Vas ihn zu dieser Aussage bewq,rte, geht aus diesem Akt ebenso wemg 

hervor \\'Ie aus dem des EisenbahnarbeitersJohann CLapek, der 11'159 H)r mehreren 

Personen gesahrt hatte: "Der KaIser ist ein I )ieb, der lbe armen I.cute hestJehlt."w 

In ellle iihnliche Richtung wIe \\'aldner iiuf;erte sich auch ;-"lIchacl PIckel', als er am 

(>11 ')11\ Strafakt"Il, hts,. 11, 11'5'1, '\;r 112 (I"st'i I'lochhl'rgefl 

(>12'>1.1\ StraLtktl'Il, I;asz 12 I, IHW, 0<1. 110 (Lt'''pold l'roksl'h\ 

(, I ~ 1 LIas I Ligersdlll'htl'll, S 2(,(,. 

1111 11. .. ", ltalllls \'Oll hlwr,,1 LU natlllll;t1 S,t1/1lllfgS BÜlgntulll 1111 ,lusgL"lll'lHkn 1'1 .J.lhrhllndert 11\ 

A,·kl'r1, Isahel"'/l hll11lllclhngl'l, \\"llter 1\1"llllllsl'n, I LII" Ilg,); Pubtik lind (;eselbch.1ft Im .llten 

IIlld lll'IIl'1\ (htl'rrelch I'S fiir Rlld,,11 0<l'ck 7lU11 110 ('l'hllrtst.lg \\ ll'll I'I~I, Bd I, ,'-. 1211 

111 'i '>LJ\ Str,tI,lkten, Fasz, 17, IH/)~, '\JI 129 Uo.st'i\\'aldlH'r) 

(>1 I, '>1.1\ Strat:.ktl'll, htsz 11, IH~'1, rs;r IHH U"hallll ( ,"Ipl'kl 
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5. AUf.,TlJst 1866 Im Gasthaus des Wolfgang Wirnhart in Oberndorf anlässlich einer 

Diskussion üher dIe politischen und knegerischen Ereignisse des Sommers auf den 

KaIser schimpfte und den folgenden Appell an die anwesenden Bauern richtete: 

..Ihr Bauerntölpeln. warum zahlts die Steuern, zahlt keine Steuern, so seid Ihr aher 

so dumm und zahlet immer dIe Steuern, die armen Leute müssen immer zahlen, 

und die grogen Herren fressen eS."f>i, 

Es ist kein Zuf~lll. dass sich die üherlieferten rälle von MajestätsbeleIdigungen, 

dIe auf w~ihrungs- und wirtschaftspolitIsche l\laGnahmen anspielten, alle in den 

IH50er-Jahren ereigneten. Dieses Jahrzehnt war wie kem anderer Ahschnitt der 

I Ierrschaft Franz Josephs durch eine äuGerst angespannte wirtschattliche Lage ge

kennzeichnet Die Kriegsrüstungen des neoabsolutistischen Regimes verschlangen 

lTnsummen und \'erhinderten eine Konsolidierung des Staatshaushalts. Die Bevöl 

kerung bekam die Krise nicht zuletzt durch \Vährungsabwertungen und dIe Ent

wertung der ausgegebenen Staatsanleihen zu spüren.(.t~ Das dadurch stetIg wach

sende :\Iisstrauen in die regierenden Kreise richtete sich nicht zuletzt gegen Kaiser 

Franz Joseph. Die geschilderten Fälle von Schmähungen des Kaisers wegen seiner 

\\'irtschafts- und Finanzpolitik können daher als Ausdruck einer verhreiteten Stim 

mung im Volk gesehen werden, das den Monarchen fur die missliche Lage ver

antwortlich machte. \\enn sich die l'nzufriedenheit in Form von spöttischen Be

merkungen üher den Kaiser äugerte, so kann dies als Reaktion auf eme Verletzung 

der Fürsorgeptlicht des Staatsoberhaupts interpretiert werden. Das Volk erwartete 

\'on seinem Kaiser, fur wirtschati:liche Stabilität zu sorgen lind l\lIssstände und Kor 

ruption m der \'erwaltung ahzustellen. Kam er dieser Regentenptllcht nicht nach, 

so verwirkte er seinen Anspruch auf Ehrerhietung durch seme Untertanen. 

Bei den Schmähungen des Kaisers handelte es sich daher keineswegs um durch 

unmittelbare finanzielle Betroffenheit motivierte spontane Einzelfälle. Spöttische 

Bemerkungen über dIe wirtschaftliche l\1isere der Monarchie kamen häufig vor. 

Dies !:isst sich auch aus den offensichtlich allgemein bekannten Spottliedern und 

kursierenden \\'itzen schließen. Die geringe Bereitschaft, solche spöttischen Be

merkungen zur Anzeige zu bringen, hestätigt diesen Befund \Vie die geschilderten 

Beispiele zeIgen, fanden Spottlieder über das Papiergeld und \\-itze über die \\'äh

rungspolitik Franl.Josephs oHensichtlich verhreitete Zustimmung und wurden von 

der lTmwelt zumindest nicht als derart verpönt angesehen. dass sie zur Anzeige 

gebracht worden wären. 

(>17 ~L\ ~tratakten bsz 22 2. l!i6(). :\r. 35<) (\lichaell'ickerl. 

(>l1i Kolrner, Bd I, '>. 17 
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51.22 Kritik an l\lilitär und Augenpolitik 

Der ZVl:elte blToge Themenkomplex, der in den überlieferten Verfahren eme be

deutende Rolle spielt, Ist dIe .\ußenpolitlk Dabei waren es insbesondere militäri

sche Erelg-nisse - meist solche, in denen die österreIChische Armee eine Nieder 

Iag-e erlitt ,die zu beleidigenden Äuf~erung-en über den KaISer veranlassten. DIe 

\nzahl der weg-en MaJestätsbeleidig-ung- g-eführten Verfahren, in denen solche Er

elg-l11sse zur Sprache kamen, korreliert dabei mIt den polItischen Entwlcklung-en, 

vvobei sich insbesondere dIe kriegenschen Ausemandersetzung-en mItalten Ende 

der 1850er-Jahre auf dIe Zahl der Verurteilung-en weg-en Schmähungen des Kaisers 

alls\\"irkten61~ Die kritischen Äußerung-en, die zu emer Anklage weg-en Majestäts · 

beleidib'1.lI1g- führten, bezogen sich zum einen auf die außenpolitischen Entschei 

dungen der österreicl1JSchen Regierung-, zum anderen auf die Art und \\'eise der 

Krieg-sflihrung-. Die inkriminierten \Iemung-säußerung-en waren dabei zum einen 

durch indIviduelle BetroHenheit - etwa durch die eigene '\Itlitärpfltcht oder die 

Einziehung- naher Ang-ehörig-er - motiviert, zum anderen SlI1d sIe Ausdruck der 

allg-emeinen Stimmung-slage m der Beyölkerung. 

[n einigen der untersuchten Akten findet sich der \'orwurt~ die L'nfahlgkeit der 

Generäle und des KaIsers als Oberbefehlshaber sei yerantwortlich für die :\ieder

lagen der österreich ischen Armee. So begann Alois Klinger, als er am 21. Oktober 

1860 abends in leicht angetrunkenem Zustand in der Getreideg-asse den bei den 

Feldjägern JosefBavag-lia undJohann Rotzak begeg-nete, ohne ersichtlichen Anlass 

\'on seinen Krieg-serlebnlssen I:U erzühlen. Er berichtete, dass er 1860 in päpstlichen 

Diensten g-estanden hätte und "daß die päbstlichen Soldaten zu 500 1\lann ge~en 

5()()() g-ekämpft, und die Piemonteser geschlagen h~itten, daß es die Oesterrelcher 

auch thun könnten, allein die Generäle selen Spitzbuben die nur alles \'erkaufl'n, 

wenn er commandieren könnte, würde er gC\\Jß mehr ausrichten mit der Ellist als 

sie mit blanker \\'alle: der Kalscr verstehe auch nichts und könne Ihn samt der g-.m

I:en (;eneralit~it und den Otlizieren den Arsch leken" 6"11 Einen ;i11J1ltchen "orwurf 

erhob Anton Küher!, als er am 15. Juni 1859, oflensichtlich mit Bezug auf dIe gerade 

geschlagene Schlacht von l\hlgenta, die in e1I1er NIederlage der österreIchischen 

Armee gemündet hatte, feststellte, "daß der ()berbdehlshaber der österreIch Ischen 

Armee es entweder nicht verstehe oder bestochen sein mü!;te, weIl derselbe die 

Leute den Franl:osen so hinliefere r r "~I 

(>I <) DUlI SlI Kaplt('1 6.2 2 
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Die kriegerischen Ereignisse in Italien veranlassten auch Karl Schaller, sich am 

23. August 1859 in einem Gasthaus in St. Johann "über die Verwaltung der öster

reichischen i\lonarchie, über die Beamten, die Generale der österreichischen Armee 

und über (he Geistlichkeit in absprechender und in schmähender Weise" zu äußern. 

Dabei meinte er, die Regierung "sei zu nichts nutz, die Generalität würde tausende 

zur Schlachtbank fuhren" und "es freue ihn, daß die Lombardei verloren ginge, und 

wenn die Italiener noch einmal angreifen, werden sie noch mehr gewinnen".o:>:> Als 

ihn die Kellnerin ermahnte und drohte, die Gendarmen zu holen, entgegnete Schal

ler, diese könnten ihm nichts anhaben, er sei ein freier Staatsbürger und könne die 

Wahrheit sagen. Die Kritik Schallers bezog sich auf die Gefechte auf den italienischen 

Kriegsschauplätzen, die tausende Tote gefordert hatten. Die Lombardei musste von 

FranzJoseph im Frieden von Villafranca an Piemont abgetreten werden. 

Auch Lorenz Schmid kritisierte 1860 die österreichische Kriegsfuhrung "in einer 

\Veise, dass man ihm seine Abneigung gegen Österreich anmerkte". Der in Bayern 

geborene Schmid, der in Salzburg als Schuhmachergeselle arbeitete und "bei jeder 

Gelegenheit eine Abneigung gegen den österr. Kaiserstaat an den Tag lebrt", memte 

anlässlich einer Unterhaltung über den Krieg von 1859: "Österreich hat nie etwas 

gewonnen und gewinnt noch nichts; Österreich sattelt zu früh und reitet zu spät, 

wie kann es nur das Land zulassen, einen Lausbuben auf das Brett zu stellen, der 

über 39 :\Iillionen zu rebrieren hat."071 In ihrem sachlichen Kern war diese Kritik 

nicht unberechtibrt, wurde doch die Niederlage von l\1agenta in erster Linie der Zö

gerlichkeit des Oberkommandierenden GrafGyulai zugeschrieben.!»· Der VOf\vurf, 

der 1830 geborene Kaiser sei zujung, um die österreichische Monarchie erfolgreich 

zu regieren, war kein Einzelfall.°2'; 

Die erfolglose Italienpolitik Franz Josephs hatte massive Auswirkungen auf sein 

Ansehen in der öffentlichen l\lemung, was nicht zuletzt in einem starken Anstieg 

der Verurteilungen wegen Schmähungen des Kaisers zum Ausdruck kam. Die ge

nannten ralle machen deutlich, dass die Menschen über die aktuellen Ereignisse 

auf den Kriegsschauplätzen informiert waren und sich ein eigenes Bild von den 

Geschehnissen machten. 

Bezogen sich die genannten Beispiele in erster Linie auf die Kriegsfuhrung und 

die Stratebrie der österreich ischen Armee, wobei zum Teil ein gewisses Bedauern 

6'2'2 <,L.\ <'tralakten, rasz. 11, IH5'J, ~r 27'J (Kar! <'challer) 

6'2~ ~I..\ ~tralakten, bv. 12'1, IH60, '\r 22'J (Iorenz <'chmid) 

624 "gI B1ed,.lean Paul FranzJoseph. "Der letzte 1\.1onarch der alten ~chule" \\'ien, Köln, Graz I'JHH, 

S. IHH 

625 \'gl "LA ~tratakten. Fasz 12/1, IH60, :\r 53 (Georg Konrad). 
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üher the Niederlagen bemerkbar ist, verliehen die Täter in anderen Fällen ihrem 

\\'unsch Ausdruck, der Kneg möge verloren gehen und ein fremder Herrscher 

an dIe Stelle Fran/. Josephs treten. l\lelst wurde dieser \Vunsch wohl durch eine 

Unl.Ufncdenhelt mit der eigenen SItuatIon oder durch die Enttäuschung über die 

erf()lglose Politik des Kaisers gen1ihrt. Georg Konrad etwa üufkrte sich im 1\lai 

IH5lJ während emes Urlauhs vom Kriegsemsatz im Salzhurger {rrbaJlkcller angeh

lich missmutig darüber, dass er wieder zum 1\liliüir emrücken musste. Dahei soll 

er geschimpft hahen: "Der KaIser ist em Lausbub, noch \'Iel zu Jlmg, wenn nur die 

Fran/.osen schon da wären, [Ich 1 würde ihnen den \Veg nach \\'ien schon /.elgen.~ 

Dass sein \Vunsch primär durch den Unmut üher seinen 1\Iilitärdlenst motiviert 

war, trat deutlich zutage, als er "seinen Sako /.u Boden warf" und dabei entrüstet 

sahrte ,,\\'enn ich nur von diesem kaIserlIchen Cfrast schon los wäre."62< \'or Ge

ncht leuh'11ete Konrad these \'of\\'ürfe. Es könne zwar sein, dass er sich darüber be 

klahrt hahe, dass er wieder einrücken müsse, über den KaIser hahe er Jedoch nicht 

geschimpft In Gegenwart so VIeler 1\lilitärs hätte er nie auf den KaIser geschimpft 

oder sem Sakko weggcworfen, da cs aufgefallen w,ire. Das (;ericht sprach Konrad 

mangels ausreichenden Beweiscs fi-ci, hielt jedoch den \'erd,lcht nicht fur gänzlich 

cntkr~iftet. Ausschlaggebend flir dcn Freispmch war die A.ussage emes Zeugen, der 

den ein/.lgen Belastungszeugen Loren/. Schll1ld seihst emer ~L~ic_stütsheleidihl'lll1g 

beschuldihrte, was tatsächlich zu einer Vemrteilung Schmids flihrte. l ' ; Die L'llLulrie 

denheit mit der ~lilitärpt1icht Emd hier in einer deutlichen L'nmutsäuGerung Ihren 

Ausdruck. In den Erblandcn war gmndsätzlich .leder Staatshürger zum \\'ehrd1cnst 

ycrpflichtet, dessen l),llIer seIt tH-l5 acht Jahre betrug. \\"cr nicht unter eine der 

zahlreichen Ausnahmen fIel, die vor allem die gehildeten und begütcrten "tünde 

hegiinstihrten, konnte immer noch auf das Los hoHen, dass dariiher hestul1Inte, wer 

tatsiichlich einrücken musste.6~~ (;eorg Konrad hatte das Los getroffen, und trotz 

semes J\rgers üher den langcn \\'ehrdienst hatte er sich dIeser patriotischen PflIcht 

nicht entzogen Der llahsburgerrnonarchie war es inzwischen gelungen, dIe Rek . 

rutierungen auch auf' dem !lachen I ,ami durch/.uset/.en, wo dieses l ntert:lI1gL'n 1m 

Vorm[irz noch auf harten \\Tiderstand gestogen war"~2" 

(,2(, 'i'-I\ SlraClktl'll, 1~I\z. 12 1. IHW, ", 5~ (;t'org !...o\H;ldl 
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Die Franzosen wünschte sich auch Bartholomäus Scharler herbei. Er rief "in der 

~acht vom 10. auf den 11. Juli dJ. [1859J gegen 11 Uhr auf dem \1arktplatz zu Mit

tersill \'or dem Jacklwirthshaus mit lauter Stimme: ,Napoleon soll leben, und der 

KaIser soll untergeh'n."·!,·'1J Offenbar war dieser \Vunsch durch eine Unzufrieden

heit mit der üsterreichischen Bürokratie motiviert, fugte er doch hinzu: "Jetzt ist 

bey jedem Baum ein Jäger, bei jedem Bierkrügl ein Finanzer und bei Jedem Papier

bogen ein Advokat oder eIn Schreiber." Scharler wurde freigesprochen, \veil nur 

ein Zeuge seine Augerungen gehört hatte. \\'as genau den 22-jähngen l\.Iühljungen 

zu seIner Außerung motivierte, geht aus dem Akt nicht hervor. Jedenfalls wurde 

er als "dem Trunke ergeben und in berauschtem Zustand lärmend" beschrieben 

und berief sich vor Gericht selbst auf seine starke Berauschung im TatzeItpunkt. 

Die HoflrHll1g auf einen SIeg der Franzosen brachte auch Gottfried Schober zum 

Ausdruck, als er am 5.Juli 1859 im Gast/wus zum we!l\~'11 Krmz meinte, "es wäre am 

Ende besser, wenn wir französisch anstatt kaiserlich werden würden, weil wir dann 

doch mehr gewännen".!"l Seiner Hoffnung auf eine Niederlage der Österreicher 

brachte auch der Eisenbahnarbeiter Anton Schrott zum Ausdruck, als er in einem 

Gespräch über den Krieg 111 Italien In einem \\'irtshaus in Gnigl seine Ansicht äu

ßerte. es "wäre besser gewesen, wenn Garibaldi in das Land gekommen wäre.""32 

Dass er den KaIser augerdem mit einem SchimpfWort bedachte, brachte auch ihm 

ell1e \'erurteilung zu acht :\lonaten schweren Kerkers ein. 

:-\eben Garibaldi diente auch Lajos Kossuth, der Führer der Revolution von 

18-18. als Projektionsfläche fur den \Vunsch nach revolutionärer Veränderung, wie 

aus drei Fällen geschlossen werden kann, in denen ein Täter vor Gericht stand, 

weil er dIesen als Hochverräter angesehenen und in Abwesenheit zum Tode ver· 

urteilten Revolutionär gepriesen hatte. Auch in den Aussagen dieser Täter kommt 

dIe Unzufriedenheit mit den herrschenden Zuständen zum Ausdruck, fur dIe der 

Kaiser und die Regierung verantwortlich gemacht wurden. So sag der gebürtIge 

Ungar Josel Bubrik am 18. JulI 1853 im sogenannten Kz'lldmger Gast/wus zu Un

terach lind erzählte den anwesenden Gästen, dass er 18-18 an der Seite Kossuths 

gekämpft habe, wobei er "überhaupt sonst noch vieles von Kossllth gesprochen, 

diesen besonders gerühmt und ihm mehrmals ein Lebehoch ausgebracht habe". 

')ein \\'unsch nach einem revolutionären Umschwung tritt 111 seinen \\'orten deut

lich zutage: "Kossuth sollte regieren, er bekomme noch Anhänger genug. da wollte 

es anders gehen, vorerst brächte er die Herren um, weil sIe so lauter Spitzbuben 

1>30 "LA Strabkten. FaSI 11, IH:i9. '\r 217 Il3artho\omäus Scharler) 

(,31 "LA StraLlkten. Fas! 11, IIlS9. ""r 215 (Gottfrled Schober), SIehe dazu ausführlIcher S 2S6f. 
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sind, dann brächte einer den anderen um, es wird nicht lange hergehen, so wird 

dieses geschehen, heber Blutvergießen als so leben, wie jetzt, mir wärs alle Tage 

recht [wenn es] anginge""" Nach Ansicht des GerIchts druckte er damit eindeutig 

den \\'unsch aus, dass die revolutionären Zustände unter Kossuth wieder herbei 

geflihrt \\'ürden Die Richter sahen darin den Versuch einer Aufreizung gegen den 

einheitlichen Staatsverband des Reichs und verurteilten Bubrik wegen Störung der 

ötlentlichen Ruhe zu sechs Monaten schweren Kerkers , 

Dass die Be\\'underung rur Kossuth auch e1l1igeJahre nach der gescheiterten Re

volution nicht verblasst war, wird durch einen weiteren Fall bestätigt . Der bereits 

erwähnte, aus Lemberg stammende Nagelschmiedgeselle i\.llchael Schott sprach 

am Abend des 7. August 1853 vor dem Salzburger Linzertor zwei Soldaten an und 

fral-,rte sie, .,gegen wen die Säbel geschhfTen seien". Auf die Antwort der beiden 

Husaren, .. gegen den Feind". entgegnete Schott . .. Verlassen wir uns nicht. der Leib 

gehört unser, der Kopf dem Kossuth, die Füße und der Arsch dem Kaiser."h" Das 

Gericht sah in der Gegenüberstellung des Hochverräters Kossuth mit dem Kaiser 

eine Verletzung der diesem geschuldeten Ehrfurcht und verhänl-,rte eine zweUährige 

Kerkerstrafe. 

Die letzte Erwähnung Kossuths 111 den \'orhegenden Akten findet sich IH63 . 

Der aus Böhmen stammende Johann Langer kam, als er am 6. August vormit

tags im hrchl'rlmiiti/{/lIJ zu Hallein saß ... auf die Revolution in Pohlen zu sprechen 

und üußerte dabei. daß der Kossuth wieder kommen werde, und da!; dieses recht 

sei. weil Kossuth e1l1 braver \lann, ein Ehrenmann sei". Am ~achmittag karn er 

immer noch im sclben \\'irtshaus sitzend - wieder auf die Zustände in Polen zu 

sprechen Dabei meinte er ... daf~ Kossuth helfen und sich am Ende auch der KÖlllg 

von Piemont einmischen v,,'erde, Pohlen werde dann wieder selbständig werden 

und Kossuth \\'erde dann auch wieder mit Oesterreich an(mgen". Auf den \\'ider 

spruch eines der anderen Gäste entgegnete er : .. Sie verstehen es nicht. Kossuth ist 

wirklich ein braver l\lann und ebenso der König \'on Piemont. aber unser Kaiser ist 

nichts nut/ .. "/'" In der Schluss\erhandlung rechtfertil-,rte Sich Langer damit ... \·öllig 

beso!1en" gewesen zu sein, und behauptete. gar nicht zu \\ Issen. wer Kossuth sei 

Das (;ericht vertrat die Ansicht. bereits die Bezeichnung Kossuths <lls Ehrenmann 

aus dem \lund eines Osterreichers könnte eine strafhare I bndlung bq.,rründen. 

und verurteilte Langer zu drei l\lonaten schv\'l'ren Kerkers . 

I.:n SI \ Stra"lktell. !'as,-. 1, IHS3, NI 267 Uml'1 Buhnk) 

I.Jl SI \Stralaktl'll, F;lS/. ,1. IHS3, Nr 27,1 (1\IIt'h'ICI Schott) 

1.35 SI \ Stralaktl' ll, !-aS/.. 11., IH6.\ NI :107 UOh;l1l1l Llngl'l ). 
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Wie die dargelegten Beispiele zeigen, machte sich die Unzufriedenheit über mili 

tärische Niederlagen und die dadurch verursachten wirtschaftlichen Schwierigkei

ten der Habsburgermonarchie in beleidigenden Äußerungen über den l\lonarchen 

Luft. Für das Ansehen Kaiser FranzJosephs, der die Außenpolitik immer als seine 

ureigenste Domäne ansah und sich 1859 zeitweise selbst an die Spitze seiner Ar

mee gestellt hatte, blieben diese militärischen und politischen Fehlschläge nicht 

ohne Konsequenzen. Die konstitutionellen Lockerungen des absolutistischen 

Herrschaftssystems, zu denen er sich ab 1859 gezwungen sah, waren weniger 

durch einen persönlichen Meinungsumschwung Franz Josephs als durch die Not

wendigkeit begründet, auf die verbreitete Unzufriedenheit in der Bevölkerung zu 

reagieren . Das Jahr 1859 markiert einen Höhepunkt in der Konjunktur der Ver

urteilungen \ ... ·egen l\lajestätsbeleidigung.h:l
h Wie die qualitative Untersuchung der 

einzelnen vom Landesgericht Salzburg gefuhrten Verfahren zeigt, wurden die poli

tischen Ereignisse in der Bevölkerung verfolgt und kritisch kommentiert, wobei 

Überschreitungen der Grenzen zulässiger Kritik an Franz Joseph als Majestätsbe

leidigung verfolgt wurden . Nur zum Teil waren die gegen den Monarchen ausge

stoßenen Beleidigungen durch eine unmittelbare persönliche Betroffenheit - etwa 

in Form der Militärpflicht - motiviert. Wo ein solches Motiv nicht erkennbar ist, 

lassen sich die inkriminierten Äußerungen auch als Ausdruck einer verbreiteten 

Unzufriedenheit mit den politischen EntwickJungen interpretieren, fur die Kaiser 

FranzJoseph als Staatsoberhaupt verantwortlich gemacht wurde. 

Der \\"tmsch nach einer grundlegenden Veränderung des politischen Systems 

der Habsburgermonarchie tritt auch in jenen Fällen deutlich zutage, in denen der 

Hoffnung Ausdruck verliehen wurde, Garibaldi, Napoleon und die Franzosen oder 

Kossuth mögen die Macht in Österreich übernehmen. Dabei sind die genannten 

Gegner des österreichischen Kaisers wohl primär als eine Art Projektionsfläche fur 

revolutionäre Vorstellungen zu verstehen. Die Unzufriedenheit mit der neoabso

lutistischen Herrschaft Franz Josephs verband sich mit der Bewunderung fur die 

- äußeren oder inneren - Gegner dieses Regierungssystems, die in den Augen ihrer 

Anhänger für größere Gerechtigkeit sorgen würden . 

5.1.3 A!a;/'slti"lsbeindiglmg allJ EnttiiuJclumg ziber Undankbarkezf deJ KazSers 

'\licht immer lag der Kern des Motivs in einer Enttäuschung über die politischen 

Ent\ .... icklungen oder 1m Gefuhl, durch Vertreter der Staatsgewalt ungerecht be

handelt ül werden . In manchen Fällen kommt vielmehr eine Unzufriedenheit des 

h36 Zur Konjunktur der Ve rurteIlungen s.u Kapitel 6.2 . 
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Täters mit der eigenen Lebenslage zum Ausdruck. Ausschlaggebend fur die Ent

ladung tlIeser persönlIchen rrustratJon in eine Beleidii-,J1mg des 1\lonarchen war 

oft em gewisses Naheverhältnis /um Kaiser, wie es durch den 1\lilItärdienst oder 

dle-\rhelt m staatlIchen Betrieben begründet wurde. In einigen Fällen zeii-,Tt sich 

eme Enttäuschung darüber, dass dieser Dienst flir Kaiser und Vaterland nicht aus 

reichend belohnt oder gewürdii-,Tt wurde. Zum Teil deutet das Verhalten der Täter 

darauf hm, dass sie nicht ohne Stol". auf dieses Verhältnis zum 1\lonarchen verwIe 

sen und SICh umso stärker gekränkt /eii-,Tten, wenn sie eine von ihnen als ungerecht 

empflIndene Behandlung über sich ergehen lassen mussten. 

Bel Benedlct Pettenhofer war es offenbar die Enttäuschung dari.iber, dass er fur 

seinen lanKiährigen Dienst in der kaiserltchen Armee keine Belohnung erhalten 

hatte, die ihn /U eIner l\laJestätsbeleidigung veranlasste . Er war schon /iemlich be

trunken, als er am Vormittag des 5 t,eptember 1853 Im \Virtshaus des Karl Purner 

in HalleIn "ohne IrgendeIne Veranla(~ung oder Aufforderung und ohne auf jemand 

/u sprechen blo(~ mit sich selbst redend" laut und deutlich semen l'nmut darüber 

äußerte. dass er mehr als 14 Jahre beim \lilitär gedient und dafUr keine Belohnung 

erhalten habe, und noch hin/UfUi-,Tte: "Der Kaiser ist eIn t,aukerl." Der Ermahnung 

eines der Gäste. still zu sein, leistete er keIne Folge, sondern meinte: ,,"akrament. 

und wenn der Kaiser jetzt vorbeifahrt oder geht. so scheiGe und hrunze Ich ihn an , 

den lumpigen Kerl. er Ist ein Lump und bleiht eIn Lump. so lange er lebt."63' Auf 

den Vorhalt eines der Gäste, er als ehemaliger Soldat müsse doch wissen. dass in 

seinen Außerungen eine l\t~Jestätsbeleldlgung lIege, entgegnete Pettenhofer : "Es 

ist ja nichts dahmter. es ist nur eIne KleInigkeit, er hahe es nicht so gemeint, wie es 

ihm ausgelegt werde." Das Gericht erachtete Pettenhofer traU seIner Berauschung 

für zurechnungst:ihig und verurteilte ihn zu sechs t\lonaten schweren Kerkers . 

.Ähnliche \lotive dürften auch bel Georg \\Immer eine Rolle gespielt hahen . 

Wimmer saß am 3 Dezember 11'55 Im \\'irrshaus des .Iosef Kurzer In \lülln. wo 

er so lange vor sich hin schllnpfte, biS Ihn der \\'Irt an e1l1en der hinteren rische 

verwies, "woselbst er noch fortwährend unverständliche .Äu(;erungen vor sich hin 

brummte", auf die niemand achtete Plöt/lich schlug er Il11t der bust auf den Tisch 

und rief ..Ich habe so lange gedient und habe l1lchts danm, der Kaiser Ist so e1l1 

Lump wIe Jeder andere auch "' , J~ ZU seinem Unglück saG am '\ebentisch der Fi 

nanzwacheaufscher Leopold Giggert. der ihn sogletch arretierte . 

Auch Josef \\ioehs ftihlte SIch um dIe gerechte Belohnung tlir seine dem Kaiser 

geleisteten DIenste betrogen. wobeI aus .seinen am 17 \ tu 11\56 111 einem \ \ ~ Irts 

637 '-,LJ\ Stralakll"I1, Fa,/ -I . IHS3 , r, 307 (Ht'l1t',hcl 1"'IIt'l1holl' r ) 

(,1H 'iL,\ SIJ alaktt' 11 htv 7/ 2. IH.~S. Nr -117 (Ct'org \\'i111111t'T) . 
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haus geäußerten Worten deutlich die Verbitterung über seine Lebenslage spricht: 

"Er habe imJahr 18-!8 fur das Haus Österreich so viel gethan, auch eine Wunde er

halten durch das kaiserliche Gschlamp oder Gfrast, jetzt sei er durch dasselbe zum 

Bettler geworden, weil er zu keiner Arbeit mehr fähig sei." Am Abend desselben 

Tages kam er in einem anderen Gasthaus erneut auf dieses Thema zu sprechen und 

meinte, "daß es eine Schande sei, wenn man sagen müsse, daß man dem Hause 

Österreich gedient habe, daß nun Bettel sein Lohn sei". Dabei nannte er den Kaiser 

einen "Rotzbuben und [ . ] einen Bettelmacher".63~ Woehs, der sich als gelernter 

Schneider seinen Lebensunterhalt als Taglöhner verdienen musste, hatte tatsäch

lich von 1835 bis 1852 beim kaiserlichen Militär gedient. Das Verfahren wegen Ma

je~tätsbeleidigung wurde aufgrund der zu Ehren der Geburt der zweiten Tochter 

des Kaiserpaares verkündeten Amnestie eingestellt. 

Die Verbitterung der ausgedienten Soldaten könnte auch durch den erlittenen 

Verlust einer gewissen Sonderstellung begründet gewesen sein. Während der Dienst 

in der Armee zumindest mit einer Sicherung des Lebensunterhalts und einem ge

wissen gesellschaftlichen Prestige verbunden war, bedeutete der Abschied aus der 

Armee fur viele einen sozialen Abstieg. 

\Veniger Enttäuschung über mangelnde Dankbarkeit des Kaisers fur erwiesene 

Dienste als Stolz und Selbstüberschätzung dürften Alexander Janetschek geleitet 

haben, als er sich am 8. Oktober 1862 auf eine Auseinandersetzung mit einem 

Polizisten einließ. Als er in der Nähe der Salzburger Staatsbrücke von einem ihm 

Unbekannten zum Vorweisen seines Ausweises aufgefordert wurde, kam er diesem 

Ersuchen nicht nach. Daraufhin "habe jener Mann einen Adler hervorgezogen und 

aufgesteckt". Janetschek habe sich daher "wohl gedacht, daß dieser Mann ein Poli

zeimann sein müsse, er habe aber damals den Paß nicht hergezeigt, und zum Poli

zeimann gesagt, einen solchen Adler könne jeder aufstecken." Als ihn der Polizist 

daraufhin am Arm packte, um ihn abzufuhren, "habe er im Zorn darüber, daß er 

nicht unbelästigt von der Polizei herumgehen könnte, und daß er auf offener Straße 

angehalten worden war, mit seinem Stocke einen Schlag gegen den Polizeimann 

gefuhrt, den dieser ausparierte". Seinem Unmut machte er auch verbal Luft: "Ich 

habe dem lumpigen Kaiser 18 Jahre gedient und darf jetzt nicht einmal ungenirt auf 

der Straße gehen."h41J Nachdem ihm die Aussichtslosigkeit seines Widerstands klar 

geworden war, ließ er sich abfuhren, jedoch nicht ohne auf dem \Veg zur Polizei

direktion den Beamten zu beschimpfen. Das Salzburger Landesgericht verurteilte 

639 '>L-\ Strafakten. Fasz. H/[. 1856. Nr 180 OosefWoehs). 

6·HI '>l "'" '>trafakten. Fasz. 15 / 1. 1862. Nr 336 (Alexander Janetschek). 
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ihn wegen MaJestähbeleidil,'lmg und wegen des verbalen und tätlichen AngrifE auf 

den Polizisten zu 15 Monaten schweren Kerkers . 

Auch Alois Anton Plattner hatte als Soldat gedient. Er brachte am 7. Juni 1859 

im Gastzimmer des Smzt'rlulrtlzcJ m ~aalfelden folgende \Vorte vor: ,,\Var ich früher 

Soldat und habe ich zum Kaiser gehalten, aber halte Ich nicht mehr zum Kaiser 

\Varum sollte ich zum Kaiser halten? Er glaubt, er ist der Herr der \Velt, hat aber 

doch kem Geld, und so kommt mir's öfter in den Sinn, wenn lieber gar kein Kaiser 

wäre"{O~1 \Vas genau den 60 Jährigen Stembrecher zu dieser Bemerkung veranlasste , 

geht aus dem Akt nicht hervor Offensichtlich spielte hier auch die Enttäuschung 

über die politische Erfolglosigkeit des Kaisers und die wirtschaftliche Lage Ende 

der 1850er-Jahre eine Rolle. 

Ungerecht behandelt fühlte sich auch Johann l\IOISI, als er am 6.Jul1l 185-1, dem 

Pflngstdienstag, im \\'irtshaus saß. Er hatte schon am Vortag bis m die 0:acht ge

zecht und betrank sich an diesem Tag so lange, bis ihm die Kellnerin schliet;hch ein 

weiteres Glas Bier verweigerte. Daraufhin genet er m Streit mit ihr und machte sei 

nem Unmut mit den folgenden Worten Luft: ,,\Venn die Kaler!. Arbeit keine Halbe 

Bier mehr taugt, so soll mich der Kaiser in Arsch lecken " "1 l\loisl \·erdiente seinen 

Lebensunterhalt als Holzknecht bel den kaiserlichen "almen. Der vom Gencht ein 

vernommene Salinenwerksmeister Anton Jocher gab \Ioisl das beste Zeugnis und 

bestätigte, "daß 1\lolsl in nüchternem Zustande die ml1lgste u höchste Achtung sei · 

ner k k. apost 1\IaJestät hat" Er bat das Gericht um \erständl1ls, würden die Holz

knechte doch oft drei biS vier \Vochen im \Vald sem, wo sie auf die kümmerlichste 

\Velse ihr Leben fristen müssten . \\'ürden sie dann auf em paar Tage in die Ortschaft 

kommen, wüssten sie sich Im Genuss geistiger Getränke nicht zu mäßigen. 0.Ioisl 

sagte vor Gericht, er sei sehr zufneden mit seiner Arbeit und hahe gar keinen Grund, 

über seinen "Brotvater" unehrerbietig zu sprechen. Das Cericht ließ sich davon über

zeugen, dass 1\loisl sich aufgrund seiner Berauschung seiner \\'orte nicht hewusst 

\\'ar, und sprach ihn frei Ob l\loisl tatsächltch wusste, was er sagte, kann hier dahin 

gestellt bleiben "chon aus dem \Vortlaut semer Auf~erung wird klar, dass er nicht 

den l\lonarchen beleidigen wollte Vielmehr berief er sich vor der Kellnerin auf sei 

nen Status als Arbeiter 111 kalserltchen Diensten und \\ar otlenhar missmutig über 

die Vorenthaltung ell1es weiteren Kruges Bier. Die Hallell1er Salll1enarbelterschati: 

zeichnete sich auch Im 19. Jahrhundert noch durch ell1 starkes Selbstbewusstselll aus, 

das nicht zuletzt aus ihrer engen Bll1dung an KaIser und Staat resultierte 1.\ 

(,.I I SL,\ '>tralakten. ""SI .. 11 , IH~') , N, 19/ ( \I,,,s \nton I'LutnlT) 

(,.12 :'1,,\ :'tr.Ilaktt' n, Fasz 1>, IHS1, N, IM) Uohann 1\ (01,1 ). 

(,.11 (hehl, Ewald : Sie hl'tT .\rhl'tt lind st.l.uhdll'r '>chlltz. S'\ll<ll,' Sltu.ll;on und Status dn 11 .11Il'111<' r 
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Darin wird, wie auch in anderen der genannten Fälle, deutlich, dass die Unter

tanen aus ihrem Dienst fur den Kaiser - sei es als Soldaten oder als Arbeiter - eine 

gewisse Sonderstellung ableiteten. Der Kaiser erscheint hier konkret als oberster 

Dienstherr und \vird als solcher auch in die Pflicht genommen. Auf eine tatsäch

liche oder vermeintliche Vernachlässigung dieser patriarchalischen Sorgepflichten 

real-,rierten die Betroffenen mit einer Verletzungjener Ehrerbietung, die ihnen selbst 

\'on ihrer Umwelt nicht in dem von ihnen gewünschten l\Iaße entgegengebracht 

wurde. Diese gegen den Kaiser ausgestoßenen Schmähungen können auch als Ver

such der Täter interpretiert werden, die eigene gekränkte Ehre zu verteidigen. 

Durch den symbolischen AngrifT auf die oberste Autorität konnte zum Ausdruck 

gebracht werden, dass man nicht bereit war, sich jede Behandlung gefallen zu las

sen. Die Im \Virtshaus vorhandene Publizität war dabei nicht nur ein Tatbestands

element des Delikts der :\Iajestätsbeleidigung, sondern wurde von den Tätern auch 

gewünscht und benötihrt, da der Angriff auf die Ehre des Kaisers ansonsten diese 

ausgleichende Funktion nicht erfullen hätte können. 

5 1 .J /\1ap'sftilrbdc/d/gzllIg Illi Zugfl'crba/er Awe/llaJ/dt'T.lt'tzzlIlgm 

Die Außerungen, die den Anlass fur ein Verfahren wegen l\h~estätsbeleidigung 

bildeten, waren nicht Immer durch eine Abneigung gegen den Kaiser oder das 

Herrscherhaus motiviert. In vielen Fällen erfolgte die inkriminierte Äußerung Viel

mehr anlässlich eines Streits zwischen gleichgestellten Personen. Die Schmähung 

des l\lonarchen erfolgte dabei ohne eine ersichtliche Beleidigungsabsicht. Auch 

das Landesgericht anerkannte gegebenenfalls diese Tatsache, die jedoch nichts an 

der Strafbarkeit änderte. Eine Verletzung der dem Kaiser geschuldeten Ehrfurcht 

blieb auch dann strafbar, wenn sie nur das Nebenprodukt eines verbalen Schlag

abtausches zwischen dem Täter und einem Dritten war. 

Dass eine :\h~iestätsbeleidigung auch ohne direkt gegen den Kaiser gerichtete 

schmähende \Vorte begangen werden konnte, zeigt das Verfahren gegen Anton 

\Veissbacher. Weissbacher wartete am 22. l\lai 1899 auf dem Salzburger Bahnhof 

auf die Ankunft emes Zugs. Als die Türen am Bahnsteig geöffnet wurden, ent

stand ein großes Gedränge, bei dem der ebenfalls auf den Zug wartende Infan

teriezugsfuhrer Johann l\1ayerhofer gegen \Veissbacher gedrängt wurde. \\'eIss-

~,t1I.'lrhelterschaft q>m 'lusgehenden IH. bis ins behrinnende 20. Jahrhundert, m: Kammerho!er 

\ggermann. linke (Hg.). Bergbau. Alltag und IdentItät der Dürnberger Bergleute und Hallemer 

~alinenarhl'ltt:r in Geschichte und Gegenwart .'>alzburg 1 'I'I1l (Salzburger Beiträge zur "olks 

kunde, Bd. 101, ~ 25. 
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bacher begann sof()rt, den Soldaten "In I,Tföblichster \Veise" zu beschimpfen Auf 

die :\utl()rderung, ruhig zu seIn, entgegnete er: "Glaubst weil'st so ~l g\chiess'ne 

FranzJosephs l\1üt/n auf11ast, oder die 3 Pat/en von an lumpigen Zugsnihrer lasst 

sich elller was gct~lllen." Auf die l'..rmahnung durch den Zugsflihn.:r, er solle Rück 

sicht darauf nehmen, dass er des Kaisers Rock trage, meinte \\'eissbacher nur: Jch 

scheisse auf des Kaisers Rock""4l Das GerIcht war der Ansicht, \Veissbacher \\ ollte 

nur den Zugsftihrer \1a\erho!er, nicht auch den Kaiser beleidigen Dennoch sah 

es III den zitierten Äugerungen eine :'>1ajest;itsbeleldil,'1Ing und \'erurteIlte Ihn zu 

ftinf.\lonaten schweren Kerkers. Die österreich ische Armee galt auch im 19 . .Iahr

hundert noch als Instrument der kaiserlichen ;\1acht und nicht als \Terkiirperung 

der milit~irischen Kraft des Volkes Der Dienst in der Armee wurde daher weniger 

als Staatsdienst. sondern als Dienst für den Kaiser angesehen. \\ <lS In der gebräuch

lichen Redewendung \'on des "Kaisers Rock" zum Ausdnlck kommt.""" 

Cm "des Kaisers Rock" gll1g es auch in Jenem Gespr;ich. lhIs Dyonls Schuchter 

am Abend des 15. September IH53 im AJcr/IJlItgcrbniil in Hallein mit dem ,soldaten 

des dritten Jiger Bataillons Franz Stockmayer tlihrte. Als der aus Tirol stammende 

Schuchter. der von IH-ll biS IH50 als Gemeiner beim Kaiser Jiger Rel,riment ge 

dient hatte, seinen Abschied vorzeigte. meInte Stockm,lyer "Das ist ein Punkt. der 

mir nicht gefJJlt". womit er darauf anspielte. dass die Tiroler .Iüger kürzer lbenten 

als die Feldjäger. Schuchter liet; ihn jedoch gar nicht ausreden, "sondern schimpfte 

sogleich die Feldjüger Scheigkerle. sie. die Tyroler Jiger wischen sich mit den Feld

jügern den Arsch aus", Auch als ihn Stockma\'Cr bat. still zu sell1 und ihm die Hand 

zur \'ersiihnung reichte. schimpfte Schuchter weiter .. Alles \\<1S kaiserlIch könig 

lich ist. nehme ich zum .\rsch putzen""1" Auch in diesem Fall ,1l1erkannte d.1S Ge

richt. dass die Beleidil,'1Ing nicht direkt gegen den Kaiser gerichtet war. Dennoch 

heinhaltete die Schmühung gegen .. alles. was kaiserlich königlich ist" auch eine 

Verletzung der dem Kaiser geschuldeten Ehrfllrcht 

In einen Streit mündete auch die Begegnung \Jartlll Finks mIt zwei ungarischen 

Soldaten, die er am 23, April IH53 III der Stadt Salzhurg getrotli..'n hattt' Fr lud die 

beiden auf ein Bin In den Sitzkeller des Sc/i/(/lIlbniilo:r"v ein, \\eil dll' <"okLlten 

I>~~ "LA StraElktl'll. bs/ :\S I, IH<J<J,:-.Jr 11>0 (.\nton \\"'j"b'ldlt'rl 

()~~ Rl'd lich , .losl'l Das ()slerrl'ldllSd1l' <'U;lh lind Rl'lchsproblem (;esdllchtlidlt' Ihr-t"lIung du 

IIlIH'r<'1l Politik der hab,hurgl,dlt'n :\ IOllardll<' ,on I~ili bIS zum l nlerg<ing d"s R<'ldl('~. l\,l I l)t r 

dynasl is,h<, Reichsgedanke ulld d,l' Fnll,dllll1g dl's l'r"blt-ms bIS 7l1r \"tTkillhhgullg dt r Re" hs\t r 

hWlIlg 'Oll IHI>I I I'.'jl Ihrslclllln~ , Leip/lg 1<J20, S 17 

MI> SLJ\ Stral'lktl'I1, bs/., ~, IHS:l, 1\r :\22 (Dyonis S,hll,hln). 

()~7 Der CasIhol,\'dd"lIIl11lmllllH't:IIHI.sicll 111 dem I lall' l'blll:-Sr 2, gell.lllnt "ZelltTt'l'k", das IlJch 1905 

.1hgl"ISSl'1l ",""Il' (,~I Cilrollik der Farnli", SChUIl1;ldH'r, S SO) 
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eine schlechte Entlohnung hätten. Nachdem er "über einige andere Dinge" geredet 

hatte. geriet er In Streit mit den beiden LT ngarn , als die Sprache auf das l\.lilitär kam. 

Dabei warf er ihnen vor, .. daß sie dem Kaiser nicht so treu als die unsrigen" dien

ten.""X Diese \Vorte allein hätten ihn nicht vor das Gericht gebracht, doch zu sei

nem Unglück fUl,rte Fink noch hinzu: "Wenn die Mannschaft und die Österreicher 

nicht so gut wären, so wäre der schlechte Kaiser längst verloren." \Vas genau ihn 

zu diesen t\ugerungen bewel,rte, geht aus dem Akt nicht hervor. Das Landesgericht 

hatte <'chwierigkeiten mit der Rekonstruktion des Sachverhalts, denn Fink war im 

'Eltzeitpunkt ziemlich betrunken, und die beiden Soldaten waren .. der deutschen 

Sprache nicht sehr mächtig". 

Der i\liiller Johann Sasser geriet am 2. l\.Iai 1856 in Gnigl in Streit mit Peter 

\\'immer. dem :\IühlJungen einer benachbarten :\Iühle. Auf dessen Bemerkung, 

dass er Soldat gewesen sei und ihm niemand etwas Schlechtes nachsagen könne. 

daher auch Sasser ihn nicht des Diebstahls beschuldigen dürfe, meinte dieser "mit 

erhobener Stimme im Zorn: \Vas habt ihr denn unten (nämlich in Ungarn, wovon 

früher die Rede war) anders getan als rauben und stehlen." Peter \\'immer berief 

sich zur \'erteidigung seiner Ehre auf die Autorität des Kaisers: "So wenn wir steh

len und rauben, dann hat ja der Kaiser Räuberknecht statt Soldaten, und dann ist 

ja der Kaiser unser Räuberhauptmann." Darauf entgegnete Sasser' ,.Ihr seid alle

samt nichts nutz."M'1 Die Staatsanwaltschaft sah darin eine l\.Iajestätsbeleidigung, 

das \'erfahren wurde jedoch aufgrund einer kaiserlichen Amnestie eingestellt. Ein 

ähnlicher F'all ist auch aus dem Jahr 1885 überliefert. Franz Erbschwendtner ge

net am 5 Juni diesen Jahres im \Virtshaus mit Johann \Valkhammer in Streit und 

schimpfte dabei auf dessen Söhne. Der Angesprochene entgegnete, "wie es denn 

komme. wenn er lauter tepperte Kinder habe, da doch auch der Kaiser seine Söhne 

zum :\'Iilitär genommen habe". Darauf sal,rte Erbschwendtner mit lauter Stimme: 

.. \\'ir haben einen tepperten Kaiser, der nur lauter Teppen und narrische Leute 

brauchen kann.""ill Den Hintergrund fur die Auseinandersetzung bildete eine lang

jährige Feindschaft zwischen Erbschwendtner und dessen Vater auf der einen und 

der Familie \Valkhammer auf der anderen Seite. In diesen beiden HlIIen war es of 

fensichtlich nicht die Absicht der Täter, den Kaiser zu beleidigen. Die Schmähun

gen resultierten vielmehr aus einem Streit, im Zuge dessen sich eine der Parteien 

unter Berufung auf die dem Kaiser geschuldete Ehrfurcht eine Beleidigung der 

eigenen Person verbat Die beleidigten Personen leiteten aus der \\'ertschätzung, 

(.4H "LA <'trabkten. Fa" 4. IH~3.;'\Ir 121 (;\brtin Fink) 

(.49 <,[ _\ :-trabkten. Fasz. H I, IH56, :--Jr. 166 Oohann "iasser) . 

"SO <'I ~ \ <'tmElkten , Fasz 31 I. IHHS. ~r. IH6 (han" Erbschwendtner) 
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dIe ihnen der Kaiser In ihren Augen durch die Aufnahme in den Militärdienst ent 

gegengehracht hatte. eInen Anspruch auf ihnen selbst geschuldeten Respekt ah. 

Dieser Aspekt spIelte auch hei Josef Hofmann eIne Rolle. der IH66 wegen ~la

jest:itsbeleidii,l"lIng vor Gericht stand Hofmann war am 22, Jänner IH66 mittags in 

den Sitzkeller des Aug/briiu/wusl'J In Salzhurg gekommen. nachdem er zuvor von 

jemandem als "Lump" heschimpft worden war Verärgert üher diese Beleidigung 

begann er Im Gasthaus laut zu schimpfen und sLlgte: "Heute hat mich der Ver

walterl
." eInen Lumpen genannt. das ärgert mIch schrecklich, ich hahe 19 Jahre 

dem Kaiser hrav u. ehrlich gedient. wenn ich ein Lump bin. so Ist S' ne ~I~iestät der 

Kaiser Franz Joser auch ein Lump" Vor Gericht stellte Hofmann diese Äußerung 

nicht in Ahrede. sondern verteidigte SIch damIt. dass er nur gemeint hahe, "dass 

de~ienige. der einen (.joldaten heschimpft. zugleIch auch den Kaiser heschlmpfen 

würde. der Ja auch (.joldat wäre." Aus dieser IdentIfikation des einfachen Soldaten 

mIt dem 1\10narchen leitete Hofmann einen Anspruch auf die \Vahrung seiner eige

nen Ehre ah. Nach Ansicht des Landesgerichts spielten die ~lotlve. dIe den An

geklai,rten zu seIner Äußerung hewegten. keine Rolle :\ur einer der RIchter vertrat 

dIe ?deinung. Hofmann wäre freizusprechen. da er nicht die -\bsicht gehaht hätte. 

den Kaiser zu heleidigen. Die ~lehrhelt des Richterkollegiums sah diese "böse Ah

sicht" In der Handlung selbst und meinte. "es kommt dem Genchtshofe nicht zu. 

eine Außerung anders zu deuten. als sie von Jedermann nach der gewöhnlichen 

Bedeutung der \\'orte gedeutet werden muW'. Das erteil fiel dennoch relatIv mild 

aus. Hofmann musste fur einen 1\1onat in den Kerker. Das Oherlandesgericht hesta

tii,rte das erteil. wobei es hegründend ausfuhrte. dass die Bezeichnung des Kaisers 

als •. Lump" .. unter allen Umständen und unter was immer tur Voraussetzungen. als 

eine die Ehrfurcht tief \ erletzende Beletdigung S' I\1aJestät anzusehen r seq".~sz 

Die Auswirkungen dieser AnSIcht des Oherlandesgerichts hekam auch Josef 

\ 'Iayrhofer zu spüren. Er war am 7 Dezemher IH61 im Gastshaus in Au. Bezirk 

Hallein. In Streit mit dem \Virt geraten und schlief~lich von der Fin,1l1z\\.lChe ah

gcflihrt worden. nachdem er den \\'irt und dessen Ehefrau bedroht hatte. Auf den 

VOf\vurf des Gastwirts. er sei ein I,ump. entgegnete er bei der Eim'ernahme ... Ich 

bin kein Lump und wenn ich ein Lump bin. dann ist der KaIser auch einer" Aul;er 

dem meinte er In Bezug auf semen früheren Dienst in den ürarischen Bersl"\H'rken: 

.. Der KaIser hat kell1e Lumpen Im Dienst"I>Sl Das Salzburger Landesgericht sprach 

(,,, I \\'il' .IU' dem \kt lll'rvorg('IJI. war ((ofmann :\nnenpfrlindncr. gt'mt'lnl ISI ,Llhcr \t'nnuIlId, der 

Verwaller dn \rnll'nh 'lllScS 

(,52 ,,>LA SlraL,klcn, Fast .. 22, IH(,I>, Nr 25 UmcrI lofil1'1I111) 

(':;,1 SL,\ Slr,d"ktl'I1, I'a'/" 11, IHM, NI Yi5 Uo'C,!I\(<lyrh,,!l'r) 
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ihn frei, weil er nicht den Kaiser beleidigen, sondern nur bekräftigen wollte, dass er 

kein Lump sei. Das Oberlandesgericht hob das Urteil auf, da die Gleichsetzung des 

Kaisers mit einem Lumpen unter allen Umständen den Tatbestand der Majestäts

beleidlhrung erfullen würde. 

KeIne Absicht, den Kaiser zu beleidigen, hegte auch Friederich Fröhlich, als er 

am 19.JunI 1889 im Gasthaus zur blauen Gans in Salzburg im Streit zu einem der 

anderen Gäste sagte: ,,\Venn sie mir das Maul halten schaffen können, dann kann 

ich auch sagen, der Kaiser kann mich im Arsch lecken."l>ö4 Das Landesgericht ver

urteilte Fröhlich zu eInem Jahr schweren Kerkers. 

Zweifelhaft erscheint die Beweiswürdigung im tall des aus Reichenhall stam

menden Nikolaus Egger, der 1857 wegen Beleidigung der Kaiserin Elisabeth zu 

einem Jahr schweren Kerkers verurteilt wurde. Nach der Darstellung des Gendar

men Paul de l\lichehs, der Egger verhaftete, hatte ihn dieser am 26. Juli 1857 im 

GastZimmer des lfag71erbergschen IV,rfshauses in Straßwalchen angesprochen und 

gesagt ,, [E]r sel' kurz zuvor eine bairische Sau beschimpft worden, u. wenn er 

eine bairische Sau sey, so sey die Kaiserin auch eine Sau."hS' Egger und einige 

Zeugen schildern den Sachverhalt ein wenig anders. Nach der Aussage des An

geklagten in der Schlussverhandlung, die von mehreren Zeugen bestätigt wurde, 

war er in einem anderen Gasthaus als "bairische Sau" beschimpft worden. Er habe 

sich darauf in das nächste \Virtshaus begeben, wo er dem Gendarmen, den er dort 

zuEillig antraf, von der Beschimpfung erzählte und ihn bat, mitzugehen "und den 

Lumpen das Schimpfen zu verweisen". Dabei habe er gesagt, dass die Kaiserin 

selbst eine bayerische Frau sei, da wäre sie ja auch eine Sau, bzw. die Kaiserin sei 

auch eIne Bayerin, aber doch keine Sau. Das Gericht erachtete diese Aussagen als 

nicht glaubwürdig, da die meisten Zeugen in einiger Entfernung vom Tisch des 

Gendarmen saßen . Den genauen Wortlaut der Aussage konnte auch das Gericht 

nicht klären, \.,:eil der Gendarm selbst zugestand, aufgrund seiner mangelhaften 

Kenntnisse der deutschen Sprache nicht alles verstanden zu haben . Für die Richter 

stand test, dass Egger den Namen der Kaiserin mit einem SchimpfWort In Verbin

dung gebracht hatte, was fur eine Verurteilung ausreichte. 

5.1.5 Der AJet/Sell mifdmz TlzTOn 

Der Anteil der durch das Verhalten des Kaisers als Privatperson - sofern man bei 

Franz Joseph von einer solchen überhaupt sprechen kann - motivierten Majestäts-

65-1 SLJ\ Strafikten, Fasz. 31 / 2, HI!l9 , Nr 122 (Fnedericb Fröhlich) 

65~ <;I..A Strafikten. F.lsZ 9, 1857, "-;r 210 ('\Ikolaus Egger) . 
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beleidigungen war äu(;erst gering und auch m den Fällen. m denen das Staatsober 

haupt /.ur ZielscheIbe \on Kritik wurde. die eIgentlich gegen den ~taat und seine 

Politik gerIchtet war. nahmen die Täter kaum Bezug auf das persiinliche Verhalten 

des KaIsers , E111 (;rund daflir kiinnte darin liegen. dass FranzJoseph ander!> als etwa 

"-,llSerIn Elisabeth oder die Thronfolger Rudol! und Ferdmand durch sein persön 

liches Verhalten kaum ,\nlass /.ur Kritik bot Zu sehr ging er in semem Amt auf, sdh 

er sich doch als der erste Beamte des ~taates . dessen prIvate Interessen immer dem 

'1taats\\'ohluntergeordnet waren. Dds Leben FranzJosephs verlief in so geregelten 

Bahnen, dass es wenige Anl-,Tflt1sflächen bot 

Anlass ftir die v.:enigen Eille von :\ laJestätsbeleidlgung. m denen das Private 

gegenüber dem Politischen in den Vordergrund trat. boten beispielsweise Besuche 

Im Kronland Salzburg. wie zwei Fälle bezeugen. die sich anlässlich der Reise Franz 

Josephs /.lltrugen. die ihn Im Sommer IH53 nach ~al/burg flihrte Am Abend des 

~ 1 .l,.ugust. dem '[ig der Ankunft des KaIsers m der "tadt Salzburg. \\ dr in der 

Gaststube des AaJcrcrlmijt!wlIJcJ dIe Rede .. von dem schnellen Fahren S'"or apos 

tolIschen :\Iajestüt des Kaisers" Der Lohnkuhcherknecht Georg (Jrogbauer. der 

nIcht viel vom Schnellbhren hielt. wurde danach besd1Uldif..,>1. dasselbe eine Pferde

schinderei genannt und. bezogen auf den damals 23 jährigen Kaiser. gesaf..,>1 zu ha 

ben: .. Er ist halt noch ein junger Bub und will sich mIt dem em Ansehen geben .""6 

Zwar erachtete das Landesgericht dIese Beschuldigungen aull,1TllI1d der Ungbub 

\vürdlgkeit des einzigen Zeugen nicht als erwiesen. eine Verletzung der Ehrfurcht 

lütte diese Bemerkung Jedoch /.weifellos begründet 

Auch die Ereignisse des tc)lgenden Tages. an dem FranzJoseph SIch nach '1traE

walchen begab. beschäti:il-,>1en die JUStl/. Am Nachmittag des 1. September hat 

ten sich Im .\!adhurl.l'!wIIJ in Stragwalchen mehrere Personen \'ersammelt. um auf 

dlc bcvorstehende Ankunft Fran/ Josephs zu warten Gegen dreI Uhr verbreitete 

sIch jedoch dIe Nachricht. "daE '1 1\ lawsUt erst bel der '\acht kommen werde", 

Inf()lgedessen wurden dIe zum Empfang des KaIsers versammelten '1chulkinder 

nach Hause geschickt. und dIe übrIgen Güste überlq.,>1en wohl. ob sIe noch warten 

sollten, E111er von ihnen. rhadd~i \\'I1d. hatte da/u Jedenblls keine Lust mehr und 

gah seinen UnwIllen mit den \\'orten kund "Der "-,user soll mICh in den Arsch 

lecken. wegen den depaten "-alser "Das l'nde dlcses S,lt/.es \\ urde Hl!1 den An 

wesenden nicht mein \Tfl10ll1men. doch wollte \YIId olTensichtlIch ,lusdrücken. 

dass er nicht mehr I;inger bleiben wolle Ob \\'I1d abgesehen \om \rger übt'!' die 

verspätete Ankunft Fran/ Josephs <luch ,1l1lkre Grllnde t\.ir seine \\ orte hatte. geht 

aus dem .\kt nicht hervor Das Sal/burgl'r LlI1desgericht verurtcIlte ihn /.u acht 
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\lonaten schweren Kerkers, wobei als strafmildernd "der durch Trunk und die 

vereitelte HoRnung ~e1l1e l\1aJestät zu sehen aufgeregte Gemütszustand" ebenso 

berücksichtif..,rt wurde wie der Umstand, "daß der Angeklagte fußfallig und unter 

Tränen dem Kaiser und dem gesamten kais. Hof Abbitte leistete".Io\; 

Noch einige Tage nach der Abreise des Kaisers aus Salzburg wurde am 3. ~ep 

tember im PoSlga.rt!WllJ zu Hof über den hohen Besuch gesprochen. Der ebenfalls 

als Lohnkutscherknecht tätige Johann Klugsberger erzählte seinen Tischnachbarn, 

dass er dem Kaiser auf dem \\'eg von Salzburg nach Neumarkt bei Kuchl begegnet 

sei. FranL Joseph hatte die Reise offenbar zur Erholung genutzt, denn Klugsber

ger kommentierte seine Begegnung mit dem Kaiser folgendermaßen: "Da hat der 

Ochs geschlafen." Vor Gericht rechtfertigte sich Klugsberger damit, nur gesagt zu 

haben: "Der arme Hascher hat so vergnügt geschlafen."Io\X Die Richter schenk

ten dieser Rechtfertigung keinen Glauben und verurteilten den Kutscher zu einem 

l\lonat schweren Kerkers. 

Auf Ereignisse 111 der kaiserlichen Familie, die eine starke politische Komponente 

auf\veisen, beLog sich Michael Schmid, der 1898 im TralltmallllJdzCl/ GaJt!wllJ 

zu l\1axglan meinte: "Den Kaiser, den Falloten, solltens gleich aufg'hängt oder 

ausgJaf..,rt haben, damals, wie er den Kronprinzen Rudolf durch'putzt hat.""\~ Ver

mutlich \\ollte ~chmid seinem Unwillen über das Verhalten Ausdruck verleihen, 

das der Kaiser gegenüber seinem Sohn und Thronfolger 1889 an den Tag gelegt 

hatte. Franz Joseph hatte die Zustimmung zu einer Scheidung Rudolfs von seiner 

Frau Stephanie verweigert, was zu einer Eskalation der schon länger andauernden 

Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn fuhrte. Nur wenige Tage nach die

sem Streit beging Rudolf Selbstmord.Io/,l/ Gut möglich, dass Schmld den Kaiser fur 

den Tod des Thronfolgers verantwortlich machte. 

Dass die Familienangelegenheiten des Hauses Habsburg, die vom Kaiser als 

dessen Oberhaupt in letzter Instanz LU entscheiden waren, die Menschen beschäf

tlf..,rten, Wird auch im Fall des Eisenbahnwächters Bartlmä Abfalter deutlich, der 

weniger wegen der Bemerkungen über den Kaiser als wegen des Bezugs auf dessen 

Bruder :\.laxlmilmn bemerkenswert ist. Abfalter hatte 1868 sein Bedauern darüber 

ausgedrückt, dass Franz Joseph aufgrund der Erschießung Maximilians am 19. Juni 

1867 nicht LU dessen Gunsten abdanken musste. Dabei fielen unter anderem fol-

65, ~lu\ '>trafaktl'n, bs~ . ,I, IH53, ~r 306 (l'haddä \\'J!d) 

(,SR ~L\ '>tralakten, LiSl 4, IH53, '\Jr 314 (johann Klugsberger). 

(,S'! ~L.\ ~trafaktl'n, l-asz. 34, IH9H, 1\r 176 (\ltchael Schmid) 

660 Zum '>elbstmord Rudolts und den ReaktIonen darauf vgl. KapItel 6.3.2 
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gende \Vorte ,,\Venn der Kaiser Max in Mexiko nicht erschossen worden ware, 

wäre unser Kaiser ohnehin gleICh ahgedankt und g<:jagt worden, unser Kaiser 

versteht nichts, er sei nichts, sei ein Depp, ein Ese'''(,(01 Tatsächlich dürften diese 

\\'orte eine weit verbreitete I\lelilung widerspIegeln, waren doch schon vor Bef..,Ttnn 

des mexikanischen Abenteuers IH63 in \\'Ien Stimmen laut geworden, die elile Ab

dankung des Kaisers zugunsten seliles begabteren Bruders forderten ,(",2 

Neben diesen stark politisch motivierten Kommentaren gah es auch StImmen, dIe 

sIch auf intimere Aspekte des Lebens am Hofbezogen . Insbesondere außereheliche 

Beziehungen des kaiserlichen Paares scheinen die \lenschen beschäftif..,rt zu haben, 

dIe sowohl an der Treue Franz Josephs als auch an Jener Elisaheths ZweIfel hef..,rten 

So bemerkte der wegen DIebstahls verhaftete Anton Lelller, als er am 17. Oktober 

IH6H von zwei Gendarmen \'on Hallelll nach Salzburg eskortiert wurde, zum un 

glücklichen Ausgang der Schlacht von KÖllIggrätz . ,,\Vle könnte auch der Kaiser ein 

Glück haben, er hat zu wenIg Gottesfurcht, er hat nehenbei elile andere . " 6~1 Auch 

\1agdalena Keil war von der ehelichen Treue FranzJosephs nicht überzeugt . Durch 

die Nachricht von der Einberufung ihrer heiden Söhne zum ~lilitär in Aufregung 

versetl:t, schimpfte sie: "Der Kaiser Ist auch nicht wer, er hat ledige Kinder", und 

meinte weiters: "Der Kaiser hat elile so schöne Frau, er hat doch ledige Kinder:" 1H 

Elil interessantes Licht auf die I\'leinung des Volks zur langjährigen BezIehung 

des Kaisers zur Schauspielenn Katharina Schratt wirft das \ 'erf:lhren gegen dIe als 

Wirtschat1:enn III der "Villa Frauenstein" bel Ried angestellte Elisabeth Bindler SIe 

musste sich IHH9 vor Gericht verantworten, weil sie gemät; der von einem der 

anderen Angestellten erstatteten AnzeIge llteses Verhältnis t()lgendermagen kom 

mentiert hatte "Seine \lalestät der KaIser, der alte Bock, sei Immer zur Hofschau 

spielcrin Schratt gcf~lhren, die sich ihm hingegeben hat" bz\\'. "dIe '->chratt wird ehe 

Banknoten nimmer so fliegen lassen können, weil der Kronprinz gestorhen Ist und 

weil wegen der Trauer der KaIser der alte Bock nicht mehr so ot1: heraufkommt" .~Ii' 

Das Landesgencht sprach Flisabeth BindIer frei, da dIe Anzeige otlenhar nicht 

den Tatsachen entsprach, sondern auf der Gehässigkeit elllcs Arbcitskollegen be 

ruhte Doch auch wenn diese Bemerkungen nie gcf:lllen sind, lasscn SIC doch Ruck

schlüsse auf das Bild zu, das sich manche Cntcrtanen Hl11 Frau ""chratt und Ihrer 

Beziehung zum Kalscr machten. 

{j(,1 SL,\'>t,al"ktell. h"z, 2:; . IH(,H. NI' (>12 (lbrtlmü ,\hialtl'r) 

1J(,2 flled I, I ;1117 Jmeph. S 2'17, "gi '"Il'h Redlid1 Fr.lllzj",eph."' . ~()I) 

(,,,:\ ,>LA'>t,al"ktell . I'"'''' 25. IHM~. :--:" ~Ol (AnIOn Leiner). 

(lid SLA '>tral'lkteI1. fo;,,/. . 22 I. IHr,r,. 1\:1 IH~ (J\l.lgdakn" Ketl) 

r,r,S '>LA'>tr ~ If'lktl·I1.1'a" " ~1 / 2. IHH9. NI 109 (I·Jjsalwth lliI1dkl). 
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BeieidihTUngen der übrigen Mitglieder des kaiserlichen Hauses waren insgesamt 

gesehen viel seltener als solche des Kaisers. Auffallend ist, dass sie anders als die 

Schmähungen des l\lonarchen in Relation zu ihrer Gesamtzahl relativ oft intime 

Aspekte des Privatlebens betrafen. Meistens bezogen sich die Schmähungen auf 

das Sexualleben, wie zwei wegen BeleidihTUngen der Kaiserin Elisabeth gefuhrte 

Verfahren zeigen. Als am 13. l\lärz 1855 im Gasthaus zu Krimml einer der anwe

senden Gäste aus der Zeitung die Nachricht von der am 5. l\lärz erfolgten glück

lichen Enthindung Elisabeths \"on ihrer ersten Tochter Sophie vorlas, sagte der 

1m dahin still an seinem Tisch sitzende Johann Baptist Lorenzetti, noch ehe der 

Vorleser "die letzten \Vorte ausgesprochen hatte, ganz laut und deutlich die Worte: 

,die Hure'" ,"", \Vas ihn zu dIeser Äußerung bewogen hat, bleibt unklar Vor Gericht 

rechtfertigte er sich damit. gar nicht die Kaiserin gemeint zu haben, er habe viel

mehr "über den soeben abgeschlossenen Verkauf eines Kupferkessels nachgedacht 

und sich über den Bauern geärgert, weil ihm dieser den Kessel zu billig abgenom

men hätte. Dahei habe er laut nachgedacht und die Worte ,die alte Hur' ausgesto 

I~en." Dass seme \Vorte auf die Kaiserin gemünzt werden könnten, sei ihm gar nicht 

in den Smn gekommen, schließlich könne er nicht Deutsch und habe gar nicht 

verstanden, was vorgelesen wurde. Das Landesgericht schenkte dieser Erklärung 

keinen Glauben und verurteilte ihn zu einer viermonatigen Kerkerstrafe. 

Auch im Fall des Kaspar Krismer gab eine Zeitungsmeldung Anlass fur eine 

Beleidigung der Kaiserin. Krismer hatte, als ihm von der Ermordung der Kaiserin 

erzählt wurde, gemeint: "DIe Huhre braucht nicht alleweil umeinander fahren, 

dIe soll zu Hause bleiben, die fährt nur zum Schein wegen Luftveränderung, dabei 

fahrt sie aher nur huhren; weil sie an ihrem (Majestät der Kaiser) nicht genug 

hat."""- Dass der Tod Elisabeths die Kaiserin wieder verstärkt in das öffentliche 

Bewusstsem rückte und Anlass zu zahlreichen unbotmäßigen Äußerungen über sie 

gab, zeigt der imJahr 1898 zu beobachtende Höhepunkt der Verurteilungen wegen 

Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen HausesY,H 

Auf das Sexualleben eines Mitglieds der kaiserlichen Familie bezog sich auch 

die Bemerkung des Tapezierergehilfen Rudolf Christian, die dieser anlässlich des 

Gesprächs fallen ließ, das die Belegschaft der Tapeziererei Pfimze/ter Erben am 

16. Oktober 1861 beim gemeinsamen Mittagessen fuhrte. Man unterhielt sich über 

den bevorstehenden Besuch Ludwig Viktors, des Bruders des Kaisers, und darüber, 

"daß zur Herrichtung der in Salzburg fur Seine kaiser!. Hoheit den durchlauch-

(,66 :'1 ... \ Strat:lkten. FaSz. 7/ 1. 1955. '\r 103 uohann BaptIst Lorenzettl) 

hh7 :'1 .. \ Straf'lkten. FasL 34, IH9H.1'.r 301 (Kaspar Krismer) 

()h~ [)azu ,u. Kapitel 6.3.3 . 
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tigsten Herrn Erzherzog Ludwlg Viktor bestllnmten Gemächer eigens von \Vien 

ein 'Elpezierer herauf geschickt worden sei" Daw meInte Rudolf Chnstlan, der 

schon bel anderen Gelegenheiten über die "Hofhagage" und das "Hofgesindel" 

geschimpft haben soll, "daß dieser Iapezlerer, welcher mit dem nemlichen Eisen

bahnzuge \-\'ie Ihre kaiser!. Hoheit die durchlauchtigste Frau Erzherzol-,rin ~ofle 

von Wien nach ~alzburg gefahren sein soll, wahrscheinlich die ErzherzogIn Sofle 

gebraucht (gevögelt) u dag diese ihn nur eben darum nach Salzburg gebracht 

habe" ." "" OfTemichtlich waren nicht alle der am Tisch Versammelten mit dieser 

derben Lnterstellllng eInverstanden und die\ngelegenhelt kam /.Ur Verhandlung 

\'()r dem Landesgericht, das Chnstian zu acht :\lonaten Kerker verurteIlte. 

Die wenigen Eille von l\Iajestätsbeletdigung. die sich auf mehr oder \\ eniger pri 

vate Aspekte des Kaisers bezogen, zeigen, in welch hohem i\lJß der :\Iensch Franz 

Joseph in der Meinung seiner L'ntertanen hinter den das Reich und seine Politik 

verkiirpernden Herrscher zurücktrat \Vährend er in jungen Jlhren nicht unum 

stntten war, wurde er mit zunehmendem Alter geradezu zu einem ,,~ymhol des 

Reiches"." 'o Anders verhält es sich mit Beleidil-,rllngen der ührigen i\Iitglieder des 

kaiserlichen Hauses. Zwar waren diese Im Vergleich III \I~jestätsbeleidigungen viel 

seltener, doch wenn etwa Kalsenn Elisabeth zum Objekt strafbarer AuGerungen 

wurde, so bezogen sich die Beleidigungen stets auf Aspekte ihres Pri\ atlebens . 

Dies zeigt deutlich, dass sie nicht im selben '\laf~e wie der Kaiser mit dem ~taat 

identifIziert \\'urde 

Jene Beleidigungen Franz Josephs und Elisabeths, die sich auf .\spek.te ihres 

Privatlebens be/.ogen, spielten on auf sexuelle Aspekte wie außereheliche Bezie 

hungen an . Damit verweisen sie auf \\'idersprüche zwischen der monarchischen 

~e1bstdarstellung und dem tatsächlichen \'erhalten eil11ger \Iltglieder des Kaiser

hauses . Der \\Iener Hof \',;ar biS zum Ende der \Ionarchle bemüht. Sich durch 

Pomp und e1l1 strenges I {ofzeremonlell eine majestätische Autorität zu bewahren. 

Die Lxklusivität des Ilofes, zu dem nur Angehönge des Hochadels zugelassen wa

ren, und die symbolische Politik des Kaisers, die l11cht zuletzt in einer deJl1()nstr~l 

tiv zur Schau gestellten Rellgioslt1it - etwa bei Fronleichnamsprozessionen mier 

den rituellen Fugwaschungen am (;ründonnerst,lg ihren\usdruck Emd, betonte 

die Überlegenheit des Kaisers und seIner Umgebung.'" I .\uch ,lU!" dem (;ebiet der 

(,f,') <.,L,\ Strabktt'll. Fa,/. 1:\. IHill. i\.1. ;\:;1 (Rllt!oIICluisti'lIl) 

(,70 \\'andnlS/ka. Ad.11ll I ),IS 1 Ll11S Ilahshllrg 1 ),e (,esclllchll' einer l·UlUp.lIsL'llL'n l)~ n.lstll' , \11 tl 
W;en, helhllrg. Basel I'iHO. <., 1'1'1 

671 Ikll('r , <., 116 
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:\Ioral erfoli-,rte eine Selbstdarstellung des Hofes als Wahrer höchster sittlicher An

sprüche, indem etwa nicht ebenbürtige Ehen mancher Erzherzöge ohne Rücksicht 

auf persönliche Gefuhle sanktioniert wurden. Indem Franz Joseph als "Gebieter 

über die dynastische und soziale 1\.loral seines Reiches""!2 fungterte, provozierte 

er \Viderspruch in der Bevölkerung, wenn sein Verhalten dieser Selbstdarstellung 

nicht entsprach. Es ist daher nicht verwunderlich, dass etwa seine Beziehung zu 

Katharina Schratt mit spöttischen Anspielungen bedacht wurde. Das Gleiche gilt 

rur dIe Eskapaden mancher Erzherzöge oder das Verhalten Elisabeths, das den an 

e1l1e Kaisenn gestellten Anforderungen nur bedingt entsprach. 

5 I 6 lUa;CJ/til.rhdt'ldigullg a/l' Ud/ei zum ZZlxck 

Auf den ersten Blick eher kurios wirken die 1\.lotive, dIe Georg Brunnmayer und 

Franz \Vimmer dazu veranlassten, die Ehrfurcht gegen den Kaiser zu verletzen. 

Georg Brunnmayer, der bereits neunmal wegen Diebstahls, Betrugs und Verun

treuung verurteilt worden war, saß am 15. J\.1ai 1859 einmal mehr Im Arrest der 

Polizeidirektion Salzburg. Dort dachte er darüber nach, wie er es bewerkstelligen 

könne, an statt 111 das in Aussicht gestellte Zwangsarbeitshaus in das Strafhaus in 

Garsten zu kommen. Sein Zellengenosse Willibald Haberzettl brachte ihn auf die 

Idee, eine ;\'lajestätsbeleidigung zu begehen, was ihn aufgrund der Strafdrohung 

rur dieses \ 'erbrechen mit Sicherheit in das Strafhaus bringen würde. OfTenbar von 

diesem Gedanken angetan, nahm er ein Stück Papier zur Hand und schrieb darauf 

mit Bleistitl: : "Der Kaiser und seine Beamten sind Spitzbuben. Georg Brunnmayer 

\'on Salzburg." Nach getaner Arbeit zeigte er seinem Zellengenossen den Zettel 

und fragte ihn, ob er durch diese Schmähung in das Strafhaus kommen könne, was 

dieser bejahte. Daraufhin riefHaberzetti einen Polizeiwachmann und übergab ihm 

den Zettel. Vor dem Landesgericht gestand Brunnmayer die ihm vorgeworfene 

Ta. gab aber an, gedacht zu haben, dass eine schriftliche Majestätsbeleidigung we

niger strafbar wäre als eine mündliche. Außerdem sei er nur durch die Anregung 

Haberzettls auf diese Idee gekommen. Das Landesgericht erfullte Brunnmayers 

\\'unsch und verurteilte ihn zu einem Jahr und zwei Monaten schweren Kerkers . 

Als mildernd wurde berücksichtigt, dass nicht eine "Gemütsabneigung" gegen den 

Kaiser das .\:lotiv fur die Tat war, sondern diese ein bloßes J\.1ittel darstellte, um ins 

Strarhaus zu kommen ."71 Ob Brunnmayer seine Strafe tatsächlich im Strafhaus in 

Garsten absitzen durfte. geht aus dem Akt nicht hervor. Da im Kronland Salzburg 

(ln LhenJa, S . ß() 

(1/1 ">l ~ -\ ">tralakten . Fa,,, 11 . 1859. '\Jr J.l6 (Georg Hrunnmayer) 
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keine eigene Strafvollzugsanstalt bestand, standen die Chancen fur eine Überstel 

lung naeh Garsten aber sicher nicht schlecht/'7.t 

Vom sclben \\'unsch geleitet war Franz \Vimmer, der in der Fronfeste zu Salz

burg wegen Diebstahls inhaftiert war. Auch ihm schien die Anhaltung im Strafhaus 

111 Garsten angenehmer als die Festungshaft , \Vle Brunnmayer hielt auch er die 

Begehung einer Malestätsbeleidif.,Tung fur zielfuhrend , Er nahm daher ein Stück 

Kohle und schrieb "mit 3/4 Zoll f.,Tfof!,en Buchstaben" die \Vorte "Ich scheiße auf 

den Kaiser u, seine Gesetze" an die \Vand seiner Einzelzelle, Allerdings wurde die 

Aufschritt vom Kerkermeister entdeckt und beseitigt, bevor sie andere Häftlinge 

lesen konnten Da somit niemand außer dem Kerkermeister die \\'orte zu Gesicht 

bekam, war nach AnSicht des Landesgerichts der objektive 'Enbestand nicht er

flillt. Wimmer daher freizusprechen.', 7'i Die beiden Fälle unterscheiden sich \'on den 

übngen insbesondere durch das Tatmotiv, \Vährend ansonsten die i\.Iajestätsbelel

dlf.,'l.lI1g meist Ausdruck eines Konflikts mit der Obrigkeit oder der Unzufriedenheit 

war, diente sie in diesen beiden I'lillen als blages l\littel zum Zweck, L'mso aufrilll 

ger scheint die hohe Strafe, die gegen Georg Brunnmayer verhängt wurde. obwohl 

das Landesgericht feststellte, dass keine Abneigung gegen den Kaiser bestand und 

obv,:ohl keme besondere \Virkung durch die Tat befurchtet werden musste, hatte 

doch außer Haberzettl und dem \Vachmann niemand etwas daH)J1 mitbekommen , 

Diese beiden ralle zeigen deutlich. dass den T~itern die Strafbarkeit einer Bcleidl

f.,'l.lI1g der l\Iajestät des Kaisers durchaus bewusst war. be!-"lI1gen sie dieses Delikt 

doch gerade. um eine \'erurteilung zu em:irken , 

Bemühungen von Insassen des Polizeiarrests und der C;enchtszellen müssen 

vor dem Hinterf.,Tfund der zum Teil katastrophalen Haftbedmgungen in diesen 

Häusern gesehen werden, Das landesgerichtliche Gefangenenhaus war in Salz

burg in der Fronteste untergebracht. deren alte Gemäuer den Anforderungen an 

einen einigermaf~en erträglichen Strah'ollzug nicht gerecht werden konnten b'6 

Im Vergleich zu den dort herrschenden Zustlinden gewährten die im Laute des 

19 Jahrhunderts neu errichteten bzw adaptierten Justiz\'oIL'ugsanstalten einen 

geradezu humanen Strafvollzug." Die beiden aus Salzburg iiberlieterten Eille 

(,7~ Nach ~ 12~ 'itPO IHS~ (bzw, ~ ~()5 'itPO IH7~ ) ,,,m'n Frl'lhl' ltsstrall'n unter zwölf \lon,lten Im 

(;l'iangenenhaus des verurteilenden (;erid1Ishols IU vollstrecken Bl'l mehr als l' lIljjhriger hei 

heltsstlafi.' war dn \ 'nurtedtl' hingegen in l'ine dei '-,tral"ollzlIh""ll1s!;llten zu überstellen . (;arsten 

"ar neben ~telll und Suhl'n ell1e dCI drl'l StrafCtnst.t1tl'n il\1 Sprl'llL:el des (lberlandl" gl'ndlh \\ 'l n, 

dl'ln ,ltll'h das Ll1Hil'sgerichl Sallhurg unterstand (1lot'gd hl'lhl'ltsstr:lfi.' " 7.' ). 

67S 'iL,\'itraf'lklell , hlst., 6, IHS·j, Nr 17,'; (Fr.lI1/, \\ ' i1l\l\11'1) , 

67(, 1'11 I l.l'l , S 9H 

(,77 ,\lIgl'l\1eln /111\1 ~trat\'oll/ug vgl Ilot'gd : Fleihl'ltsstl\lflo 
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können daher keineswegs als kuriose Einzelfalle abgetan werden. So berichtete 

die Nl'lIe Fme Presse 1871 über die katastrophalen Zustände im berüchtIgten alten 

Gra/er Stadtgefangnis, dem sogenannten "Criminal". Da die neue StrafVollzugs

anstalt In der Karlau,h7' wo alle Strafgefangenen untergebracht wurden, deren FreI 

heitsstrafe zwölf Monate überschritt, im Vergleich dazu ein wahres Paradies sei, 

würden "einzelne Gefangene [ ] sich im Arreste sogar der Majestäts-Beleidigung 

schuldIg [machen], um aus dem ,Criminal' wegzukommen und in die ,Karlau' be

fordert zu werden"."7'! 

l\lajestätsbeleidigungen wurden nicht nur von Insassen diverser Haftanstal

ten begangen, um in den Genuss eines angenehmeren StrafVollzugs zu gelangen, 

sondern auch von obdachlosen Personen, die sich auf diese V/eise eine vorüber

gehende Bleibe verschaffen wollten. Darin wurde in der rechtSWIssenschaftlichen 

Literatur des 19. Jahrhunderts eine LTrsache dafur gesehen, dass auffallend viele 

l\.1aJestätsbeleidlgungen in den Herbst- und \Vintermonaten begangen wurden. Es 

würden nämlich nach Ende der Saisonarbeit im Oktober viele Delinquenten "Dieb

stähle, :\lajestätsbeleidif..,rungen, Gotteslästerungen etc. [begehen] nur, um über dIe 

schlechte arbeitslose Zeit versorgt zu sein".{,KII Vor allem bei bereits wiederholt ver

urteilten Gewohnheitsstraftätern sei sehr häufig zu beobachten, dass sie l\.lajestäts

beleidif..,rungen und Religionsstörungen begingen, um eingesperrt zu werden."KI Der 

damalIge Vizepräsident des Wiener Landesgerichts Adolf Ritter von Schwarz sah 

1870 in diesem Phänomen gar den Hauptgrund fur die Häufigkeit der MaJestäts

beleidif..,rung in den vergangenenJahren, da "derlei Verbrechen zumeist von arbeits

scheuen. gän/lich verkommenen Individuen begangen [werden], welche eine zeit

weilIge Versorgung in den Inquisitions- und Straf-Arresten den Entbehrungen des 

Vagabundenlebens, oder der Disciplin der Zwangsarbeitsanstalten vorziehend, sich 

zu l\.lanifestationen bestimmen lassen, welche nach ihren Begriffen Niemanden 

schädlich, dennoch geeignet sind, sie fur den Augenblick dem Ziele Ihrer Wün

sche, Obdach und Kahrung, zuzufuhren".hH2 

6 7H Zum Zuchthaus bz\\. Provll1Z1alstrafhaus Im Schlos" Karlau \'gl. Hammer Luza. Elke ' .L nruhlge, 

ausschweifende. aller Ordnung und Zucht unempfangliche l\knschen" [);lS Gruer Zucht- und 

i\rbelbh;lus Im au"gehenden IH . und beginnenden 19.Jahrhundert. in All1merer. Gerhard "\\ ' eil~. 

i\lfred Stefan (Hg.) Strafe. DISZiplin und Besserung. Osterreichische Zucht und Arbeitshäuser \"on 

1750 bIS IH50 hankflirt am \Ialn 2006. S. 147 161. 

67<) ;'\elll' Freie Pre"e :\r 2602 vom 21. :\ovember IH71, zitiert nach ,\I!ersch. KlausJürgen . Emd Kaler 

Remthai SOZi.lkthlker lind fruher österrelchischer Arbelterfiihrer Wien, Köln, Weimar 1<)'12, S 262 . 

6HO I leu. \·erhrechertull1. S. 6'1 

6K 1 Hoegel StrafJ:iIIigkclhstatistlk. S 566 

6H2 Selm·au., .-\dc>if" Riller von: Ergebni"e der Strafrechtspflege über Verbrecben und \'ergehen Im 

Sprengel des Wiener Landesgenchtes während der zwölf Jahre 1858 biS IH69 - \\'ien IH70, S. 37 
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Das DelIkt der 1\1aiestiitsbeieidil,TlIng eignete sich aus mehreren Gründen am 

gezeichnet dazu, sich durch eIne Vt:rurteilung rur die kalte Jahreszeit einen Platz in 

einer (;efangnlszelle zu sichern. Zum einen lief~ sich der Tatbestand sehr eInfach 

und ohne grogen Auf\\'and vervl,irklIchen, und auch fur die Entdeckung durch dIe 

l.)traf\Trf()II,TlJl1gsorgane konntt: der Täter leicht vorsorgen. Die<;en blieb dann in 

aller Regel gar keine andere \Vahl, als den DelInquenten zu verhaften und vor G e 

richt zu stellen . Die (;erichte wiederum waren auch in solchen Fiillen nicht bereit, 

von der rigorosen Anwendung des Strafgesetzes abzusehen, und sprachen auch 

ohne den Kachweis einer wirklIchen Beleidil,TlIngsabslcht eine \ 'erurteilung aus.6X
' 

Aufi.,'Tund der auch im Vergleich zu anderen DelIkten sehr hohen l.)traldrohung 

durften die Delinquenten mit einem Strafmag rechnen. das Ihre \ 'ersort.'lmg bIS 

zum niichsten Frühjahr sicherte 68-1 Zum anderen bot sich die ~h~jestätsheleidigung 

fl.ir diesen Zweck sicher gerade deshalb an , weil durch dieses \ 'erbrechen niemand 

anderem Schaden zugeftigt wurde .'·~s 

5 J. 7 T(/tort If '/rt.l/ltlll.l 

\\'ie bereits aus den geschIlderten \'orf1illen ersichtlich wird. \, ar das \\' Irtshaus der 

mit Abstand häufigste Ort, an dem \h~lestiitsbeieidlgl1ngen erfoll,rten In 5-1 jener 

10-1 überlieferten Fälle. In denen der Tatort aus den vorhandenen ;\.kten rekonstru 

iert werden kann , fielen die schmähenden \\'orte in einer C;,lststiitte 

Eine Ursache da/Ur ist in der fur die Tltbegehung notwendigen und \'om Täter 

vielfach auch gewünschten Pubhzitüt zu sehen Das Delikt der ~ lajestiitsbeleldi 

I,TlIng konnte nur öfkntlich oder \'or mehreren Leuten begangen \,·erden. und so 

war das \Virtshaus als "Zentrum der nünnlIch bestimmten Dorf(ifTenthchkeit" 6~" 

geradezu prädestiniert als Ort der verbalen Aut1ehnung gegen den .\ lonarchen . 

Vielfach stellen \1aJestiitsbebdII,Tlll1gen den \"ersuch der 'Eiter lbr, ihre eigene 

Ehre durch ell1en Angriff auf die symbolische Stellung des Kaisers \\'lederht'rzu

stellen . Dies gilt insbesondere in den Eillen, 111 denen die ' Iht als Reaktion .mt' 

eine als ungerecht empfl1l1dene Behandlung begangen wurde. DIese ausgleichende 

Funktion konnte dIe Tlt nur er/lilien, wenn sIe ölll'ntlich wahrgenommen wurde. 

Ein weiterer nIcht zu unterschätzender Grund IHr diese \ orl1l'rrsd1l'nde lkdeu . 

Mn \'gl. E"tsch"lllung des ()her~tel1 (;enchtshols \ '(un 1 h·hruar 1907, I. ::!0221 . 111 ' Fllt" ' ht',,lun~t'n 

des k " Oherstell (;lTithts als K'lssationsholl's. N F. Hel IX \\ ' Ien 190ti . 's, '\.'\06 

I>X·l Il.u tl. Fnl'dl'lch . 1 Iistonsdle !\.mllinologll· 111 ()stl'l'Il'1dl 111 (i,tlTfl'i"h"dll'luristl'n Z t'ltlln ~ 197:--. 

~ . 290 

(,X') ZU Deutschland. wo dll'ses I'hiillOI111'n l'hen"db "ultt ~ 't. "gi 1l.t,tll1al1ll.~ , 1:;1> 

(,HIi Schult, Dor!' 1111 \·",h61. S (,(, . 
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tung der Gaststätte liegt im engen Zusammenhang zwischen Tatbegehung und 

Alkoholisierung der Täter. In einem Großteil der Verfahren \vurde der Einfluss 

.. geistIger Getränke" beim Täter konstatiert und versucht zu klären, ob dieser zu

rechnungsfahig war oder nicht. In einigen der vorliegenden Eille ist die Schmähung 

gegen den \lonarchen in erster Linie aus der Berauschung des Täters zu erklären 

und ein tielen:r Grund fur die Abneigung gegen den Kaiser nicht erkennbar. Der 

Alkohol lockerte \\'ohl oft die Zunge und verleitete so zu Äußerungen, zu denen 

sich die Gäste im nüchternen Zustand kaum hätten hinreißen lassen.hx7 

Dass die offene Begehung des Delikts der Majestätsbeleidigung auch eine Re

aktion auf einen Ausschluss aus der Trinkgemeinschaft des \Virtshauses bedeuten 

konnte, zeif..,rt der Fall des Rupert Kocher. Er saß am 22. l\.Iai 1887 im l\.liihlhau-

/,S7 \'gl auch I vans, Richard.l (Hg.) Kneipengespr,iche Im Kaiserreich Die Sllmmungshenchte der 

Hamburger l'o!tIISchen ('oll/ei IHn 1914. Reinhek bel Hamhurg 19H9, S. 324 
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Ji'r'Zdr//lJ/wlIJt' zu Ramingstein mit einigen anderen Gästen an einem Tisch "und 

süinkerte, wie er dies in angeheitertem Zustande Immer zu thun pflegen soll, Je 

den der Gäste an", Als ihn der Lehrer Heinrich Stelzmüller ersuchte, still zu sem, 

da er wegen der unüberlegten Reden in Unannehmlichkeiten geraten könnte, 

erwiderte er: "Das geht mich nichts an, der Kaiser ist ein Schwanz,"I,k8 Durch 

seinen Verstoß gegen die ungeschnebenen Regeln des Betragens als Störenfned 

aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, wandte sich sem Zorn gegen die Autorität 

des Kaisers Denkbar ist auch, dass er durch dieses oflcn begangene Verbrechen 

semen :\Iut unter Beweis stellen und die versammelte Gesellschaft beemdrucken 

wollte. 

Cnangenehm fiel auch das Benehmen auf das Johann Leis am 11. Oktober 

IH(ll) im Gasthaus des Franz Straggschwandtner in Adnet an den Tag lel-,rte . An 

diesem Tag waren \'tele Gäste anwesend, da eme 'I~lI1zmuslk abgehalten \\ urde, 

Leis henahm sich dabei Hirlllend und zänkisch und schimpfte auf jene Gäste. die 

nicht heim 1\1ilitiir gedient hätten. "Da er mit seiner Eigenschaft als Soldat zur 

BeHistigung der anderen Güste fc)ftlaufend renomierte", fClrderte Ihn der zur Cber

wachung anwesende Gendarm \VIIlvonseder auf. "er solle Sich ausweisen, daG er 

wirklich Soldat sei, er habe keine ~Iontur an", Darauf antwortete Leis: "\\'eii sie 

einern keme geben, weil der Kaiser auch ein schlechter Kerllst"~~9 Leis wurde \'on 

den Zeugen als "total betrunken" geschildert, weshalh das Landesgericht annahm, 

dass er nicht mehr \\"usste, was er tat. Leis wurde \"(1I1 der .Anklage \\ egen ~L1jes 

üitsbeleidigung freigesprochen, Illusste jedoch wegen Trunkenheit 1-1 Tage Arrest 

auf sich nehmen 

5.2 Da: REAKTIO:--; J)FR OBRIC,KEIl 

::;.2 I Ir/i' er/allgle du' Olmg/ml Kelll/III/\'wlI dm Slrt~jlalt'll? 

Die obrigkeitliche Reaktion auf Verletzungen der delll Kaiser geschuldeten Ehr

furcht war davon abhiingig, ob die Behörden davon Kenntnis erlan~rten. \ \ 'ar nicht 

zufalltg ein Gendann oder C/Z'';Zt/t1c!1II1tlllll anwesend, der den \ 'orElll auf!-.'Tlll1d 

seiner Dienstpflichten mcldete, so hing die Verf()II-,'l.ll1g des Täters \ on einer An 

zeige durch emen Zeugl'n ab Von welchen Faktorl'n eme 1\ il'ldung durch Organe 

der Obrigkeit oder eine Anzeige durch Privatpersonen ablünglg \\ ar und welche 

Rückschlüsse insbesonderl' die BereItschaft der Bl'\ölkerung zur Anzeige unge -

()HK SLi\ '>tmElktell, b'L 31 ' 2. 11\1\7, \I, 1."2 (Rupert Kodll'r\. 

()H'j '>1,,\ Stml:lktl'Il, F<ls/.. 26. IH()<).:-':, '1'11 Uoh'lnn LeIS). 
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bührender Äußerungen über den Monarchen auf die Loyalität gegenüber dem 

Herrscherhaus zulässt, soll im Folgenden untersucht werden. 

Das Verbrechen der Majestätsbeleidigung unterscheidet sich insofern grund

legend von anderen Straftaten, wIe Gewalt- oder Eigentumsdelikten, als es kein 

Opfer im eigentlichen Sinn gibt. Verletzt wurde lediglich die Majestät des Kaisers, 

der in keinem der überlieferten Angriffe auf seine Ehre anwesend war und von den 

Taten, wenn überhaupt, so nur über den Umweg des Ven,valtungs- bzw.Justizappa

rates erfuhr. Da es also kein unmittelbar betroffenes Opfer gab, das ein Interesse an 

einer Aufklärung der Tat gehabt hätte, fiel eine wesentliche Informationsquelle der 

ObrigkeIt weg. Hinzu tntt die Flüchtigkeit der Tat, die in aller Regel keine Spuren 

hinterließ. Nur in den seltenen Fällen einer Tatbegehung durch einen beleidigen

den Brief. einen allzu kritischen Artikel in einer Zeitung oder eine an die Wand 

der Arrestzelle geschmierte Parole gab es ein corpus debiti Andererseits konnte das 

Delikt per definitionem nicht im Geheimen begangen werden. Durch das gesetzli

che Tatbestandselement der öffentlichen bzw. von mehreren Personen wahrnehm

baren Begehung musste gezwungenermaßen jemand über Tat und Täter Bescheid 

wissen. Die Aufklärung einer Beleidigung des Kaisers oder eines Mitglieds des 

kaiserlichen Hauses hing primär davon ab, ob die Obrigkeit überhaupt Kenntnis 

\"on der Tatbegehung erlangte. \Var diese Hürde übef\VUnden, so scheiterte die 

Staatsgewalt so gut wie nie an der Erforschung des Täters. Wenn die Tat durch 

eine Anzeige oder die unmittelbare \Vahrnehmung eines Beamten des Sicherheits

apparates zur Kenntnis der Obrigkeit gelangt war, so stand in aller Regel auch der 

Täter fest. Die wenigsten Angeklagten leugneten ihre Worte, allenfalls behaupteten 

sie, sie wären missverstanden worden oder sie könnten sich aufgrund ihrer starken 

Berauschung im Tatzeitpunkt an nichts mehr erinnern. 

Da also das Opfer als Informant der Strafverfolgungsbehörden nicht infrage kam, 

waren diese auf Hinweise aus der Bevölkerung bzw. auf die \Vahrnehmungen staat

licher Organe angewiesen. In 91 der überlieferten Verfahren lässt sich eruieren, 

durch wessen Initiative die Verfolgung des Täters eingeleitet wurde. Meist waren 

es Gendarmen, Polizisten oder Bedienstete der Zivilwache (27 Falle) oder Organe 

der Finanzwache (sieben Falle). Zu diesen 34 durch Sicherheitsorgane oder Fi

nanzwachleute eingeleiteten Verfahren kommen weitere 16, die durch eine An

zeige von sonstigen Beamten, wie Steuereintreibern,I>'!O Kerkermeistern,!,'!1 Amts

dIenern der verschiedensten Behörden, Forstbeamten l>'!2 oder etwa einem "k. k. 

6'JO SL.-\ ~trafakten, Fa"". 3. lWi2, l"r. .JO'J ( • .l,.nton Höllbacher). 

6'11 SL\ ~traE.lkten, bsz 6. l!l5.J, '\r 175 (Franz WImmer) 

692 SLA ~tratakten. Fels". -1, 11l53, i"r 306 (lhaddä Wild) . 
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Oberwundarzt""'11 emgeleitet wurden. Sie waren wie alle öffentlIchen Behörden zur 

Anzeige \erpfllchtet Der Anted der auf!-,JTlmd der \Vahrnehmung eines Vertreters 

der Staatsgewalt eingeleiteten Verfahren beträgt somit circa 55 1YIJ. 

15~ 

27 

23 

16 

0 9 0 0-I I 
Sicherhelts- F nanzwacre Soldat Beamter PolIzei spitzel Pnvatpel :tUn E. ... enu Itlatlve 

organ 

J\hh.:l Alltetic dn Persollengntl'l'en. durch dercn AnLclge hlW unmlttelharcs FI'1schrelteJ1 dlc 

untc"uchtell \"erLthrel1 wcgen .\hje,t.Üsheleldih'1l11g mkr Ikleidlh'1l11g CI'le' :\litgltnls dc" 1,.,1l'Cri ehe. 

I !.u"c·' elngelellC't wurden. 

Im grögten Ted der iibrigen 41 Fülle. in denen sich rekonstruieren I[isst. nm \\"em 

die Initiative zur Stratverf()lhTtIng <lusgmg. wurde die Obngkeit aufg-mnd einer An 

zeige aus der Bevölkerung aktiv (23 \"erbhren. das entspncht circa 25 °0). Eme 

schwer m eIner KategOrie zu fassende Z\V IschensteIlung nahmen die '>okbten der 

kaiserlichen .\rmee eIn. die m tmmerhm neun Eillen (CIrca 10 0 0) tlir dll' Ltnleitung 

der Strafverfolgung Sorge trugen Als Triiger der k<llserhdwn Unit<.mn waren Sll' 

nicht Zlll All/eige verpflichtet. und 111 \ leien F:iIIen \\ ar ihre Il11tl<ltl\'l' ehn .1lIt" 

6'n ~L/\ '>traElkten. bl" .. 6. IX5·1. Nr (' IX (Ros<tltcl Rosen.tu<'I). 
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private Auseinandersetzungen mit den Tätern zurückzufuhren, doch entsprangen 

ihre \ 'Ieldungen an die Straf\'erfolf,rungsbehörden zum Teil wohl auch ihrer be

sonderen Loyalitätspflicht gegenüber ihrem obersten Befehlshaber Nur drei Ver

f:lhren wurden aufgrund eines Hinweises eines Polizeispitzels eingeleitet, der das 

Gcricht oder die Staatsanwaltschaft informierte, nachdem er selbst Zeuge einer 

l\t~iestütsbeleidlgung geworden war. Dazu treten noch sechs Falle, in denen der 

Tüter sich selbst stellte oder die Tat durch einen beleidigenden Brief an den Kaiser 

bz\\ einen Artikel in einer Zeitung beging. In diese Kategorie fallen auch die teils 

schon erwähnten Falle, in denen es der Täter gerade auf eine Verurteilung wegen 

:\L~jest~itsheleidif,rung anlegte. h
". 

52.11 Das wachsame Auge der Obrigkeit 

S~imtliche staatlichen Organe waren verpflichtet, die von ihnen selbst wahrge

nommenen oder sonst zu ihrer Kenntnis gelangten strafbaren Handlungen dem 

Untersuchungsgericht bzw. der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.h
'/' Oft wurden die 

Beamten der Sicherheitsbehörden unmittelbare Zeugen einer Majestätsbeleidi

l-,'1.ll1g Dass sich die Täter nicht immer hemühten, einer Bestrafung w entgehen, 

zeigen die zahlreichen Fälle, in denen die schmähenden \Vorte gegen den Kaiser 

wissentlich in Gegenwart von Gendarmen oder Polizisten geäußert wurden. Dazu 

zählen insbesondere jene bereits nüher geschilderten Vorfälle, bei denen ein Ein

schreiten der Sicherheitsorgane wegen eines anderen Delikts den Anlass fur eine 

Beleidif,rung des l\lonarchen bildete. In mehr als der Hälfte der ralle, in denen das 

Verfahren durch Gendarmen oder Polizisten eingeleitet wurde, waren die schmä

henden \Vorte hewusst ihnen gegenüber ausgestoßen worden, nachdem sie wegen 

ell1es anderen Delikts eingeschritten waren. In den übrigen Fallen wurden die Si

cherheitsorgane - meist im \Virtshaus - mehr oder weniger wfallig Zeugen einer 

stratharen ~chmährede gegen den l\lonarchen. \Vie aus dem gegen Johann Leis 

geRihrten Prozess hervorgeht, waren die Gendarmen zum Teil auch dienstlich in 

den C;astst~itten anwesend. Im genannten Fall war es der zur Überwachung der im 

Gasthaus des Franz Straßgschwandtner in Adnet stattfindenden Tanzmusik abge

stellte Gendarm Anton \Villvonseder, der Leis schließlich abftihrte.h'll, Abgesehen 

\'{1I1 solchen Vergnügungsveranstaltungen wurden vor allem Versammlungen der 

(.'I-l "LA ~tr3lakten, rasz. 6. lH~-l, r--.;r. 175 (FranL W,mmer), <,LA '>trafakten, raSL. 11, IR59,:--;r 146 

( ;eorg Brunnmaver). ~LA ~tralakten, FasL 22, 1866. "<r --177 (rran.r "chat/l. <,LA ~trafakten. 

Fas.r 27, IH70.:--;r ,159 (.\lana \\'einberger); <,L\ <'trafakten. Fasz 37 la. 1906. '\Ir 112 Uosef'>l11 

l1l'r; 

6'):' S 71 ~tl'() lH53. ~ K--I ~tP() lH71 

696 <,1 \ <'trabkten. FaSz. 26. IH69. '\Ir --191 Uohann Leis) 
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Arbeitervereine und alle sonstigen politischen Veranstaltungen stets von einem 

Beamten persönlich überwacht("!i 

Auch in jenen f<'iil!en, in denen die Schmähung nicht bewusst gegenüber einem 

\'ertreter der Staatsgewalt ausgestogen wurde, sondern von etnem mehr oder \\'e

ntger zuflillig anwesenden Gendarmen zur Kenntnis genommen wurde, musste 

den Tätern tn aller Regel klar gewesen sein, dass Ihr Verhalten Konsequenzen nach 

sich ziehen würde DIe Gendarmen hatten nach den Besttmmungen der Gen

darmerie-Dienstinstruktton "stets in voller Adjustierung und Ausrüstung in den 

DIenst abzurücken" und waren daher an ihrer Uniform klar erkennbar. Als dem 

Innenministerium zu Ohren kam, "dag seitens etner Bezirkshauptmannschafi: ein 

Gendarmerie Postenftihrer tn Civilkleidung zur Lrberwachung einer Versammlung 

entsendet wurde", fi)rderte das l\linisterium das Salzburger Landespräsidium auf. 

dIe Behörden auf diese Verpflichtung der Gendarmen zum Tragen des \\'affenrocks 

aufillerksam zu machen, und erinnerte daran, dass dem Angehöngen der Gendar

merie "überdieG auch schon tn seiner Eigenschaft als Soldat nach dem Armee

Dienstreglement I Theil, Punkt 280 das Tragen von Zivilkleidern nicht gestattet 
ist" (NM 

Anders verhielt es sich bei den Beamten der ZIvilwache, die in Zivilkleidung 

Dienst versahen und daher nicht ohne \Veiteres erkennbar waren. Allerdings schrit

ten tn der überWIegende Mehrhett der Falle Gendarmen ein und nicht Angehörige 

dieses zivilen \\'achkörpers. Der Anteil der durch PoliZisten in Zivil und Polizeispit

zel zur Anzeige gebrachten Vorfalle ist nicht mit absoluter Sicherheit zu eruieren. 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auch tn etnem Teil jener \'erfahren 

tätig geworden waren, bei denen sich nicht mehr rekonstruieren lässt, auf wessen 

Initiative dIe Straf\:erfolgung zurückhTlI1g. Eindeutig nachweisen lässt sich das ElI1-

schreIten etnes Zlvilvvachmanns lediglich in zwei Fällen. Das \'erf~lhren gegenJosef 

Hofinann wurde aufgrund der AnzeIge eines ZivilpolizIsten etngeleltet. n,lChdem 

er den Kaiser IIn Salzburger KuglbniiJ/{//lJ in Gegenwart des Beamten indirekt ,11s 

"Lump" bezeichnet hatte Der Akt enthält jedoch ahgesehen \om ~amen des "Ct
vilpolizeiwachmanns" Josef Freundorfer kell1e weiteren In!()fInatlOnen üher den 

Hmtergrund der Anzeige,(,'I'1 Auch dem 1869 wegen einer "hTföblich verletzenden 

Äulkrung gegen setne l\1aJestüt des Kaiser" \erurteilten Georg Fischer \\urde das 

Einschreiten etlll'S Zivilpolizisten zum Verhängnis Fischer hatte in seinem \\lrts 

haus in der Salzburger Steingasse Im Zuge eines hefttgen \\'ortwechsels mit l'I!lIgen 

(,<)7 j,ur POI!'TIl!chcll tbe1wachullg VOll J\rbl'lter\ersammlullgell 'u Io-apltl'i ():2 t 
(,<)H <.,1 ,A l,alldespra"dll11l1 IHH2, Nr I S2H 

(,<)'1 <.,IA <"traLtktell, i'aS/, 22, IH66, Nr 25 Uos<'!' I lntin.lnll) 
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Soldaten, die sich darauf beriefen, dem Kaiser zu dienen, in abschätziger Weise 

ausgerufen: "EI was der Kaiser !", womit er seinen eIgenen Angaben zufolge zum 

Ausdruck bringen wollte, dass die Soldaten dem Kaiser im Wirtshaus wohl kaum 

dIenen würden.'l111 Die StrafVerfolgung nahm ihren Lauf, nachdem ein Zivil polizei

wachmann der Staatsanwaltschaft den Vorfall "zur geneigten Amtshandlung mit

getheilt" hatte.'111 

Lediglich aus einem einzigen Akt geht klar hervor, dass die Anzeige von einem 

Polizeispitzel erstattet wurde. Der Lohnkutscherknecht Georg Großbauer wurde 

wegen l\.Iajestätsbeleidigung angeklagt, nachdem er von einem gewissen Josef 

Schilfreiter beschuldigt worden war, am 31. August 1853 in der Gaststube des Ko

Jl'Tl'rbriiu!wuseJ den Kaiser einen "Pferdeschinder" genannt zu haben. \Vie aus dem 

Urteil hervorgeht, war Schilfreiter "zur Geheimen Polizei-Aufsicht bestellt und da

her verpflichtet, Vorfälle, von denen er Kenntnis erlangt, der k. k. Polizeidirektion 

anzuzeigen". Interessanterweise hielt das Gericht diesen Polizeispitzel, der in der 

Schlussverhandlung als Zeuge einvernommen wurde, fur eine zweifelhafte Quelle. 

Die Richter erachteten seine Aussage nicht zuletzt deshalb als unglaubwürdig, weil 

Schilfreiter von den befragten Leumundszeugen ("den Pfarrleuten und dem Ge

meindevorsteher") als eIn "lügenhafter, unvertrauter, in sehr üblem Rufe stehender 

l\Iensch geschildert" und "selbst von der k. k. Polizeidirektion, in deren Dienst er 

steht, nicht als unbedingt glaubwürdig bezeichnet" wurde. Da auch keine weiteren 

Zeugen die angebliche Äußerung Großbauers bestätigen konnten, sprach ihn das 

Salzburger Landesgericht frei.'112 

Josef Schilfreiter begegnet uns wenig später im StrafVerfahren gegen Johann 

Klugsberger wieder, der den Kaiser angeblich als "Vieh" bezeichnet hatte Diesmal 

schenkte ihm das Gericht mehr Glauben und stützte die Verurteilung Klugsbergers 

vor allem auf die Aussage des Spitzels. Anders als die übrigen Zeugen, die sich zu

i-,'1.Insten des Angeklagten äußerten und seine \Vorte eher abschwächten - einer von 

ihnen meinte, Klugsbergers Worte wären "nur aus unüberlegter Übereilung und In 

der Rohheit seIner \.1allleren, keineswegs aber in einer anderen bösen Absicht" 

gefallen ,bestand Schilfreiter darauf, der Angeklagte habe den Kaiser eindeutig 

heleidigen wollenJII' Dass Schilfreiter als Spitzel im Dienste der Polizeidirektion 

stand, wird in dem gesamten Verfahren mit keinem V/ort erwähnt, zumindest nicht 

in den noch erhaltenen Teilen des Aktes. In beiden Vorfällen wird deutlich, dass 

,00 :-'L\ :-'trafaktcn, Fasz. 26, IH69. '\r 3 (Georg Fischer) 

701 SL\ Landespdsldlum IH69. '\r 12. 

702 '>LI. Slrafakten. Fasz '" IHS3. Nr '\15 (Georg Gro!~bauer). 

,0" '>LA '>trafikten. Fasz -I. IH53. '\ir 3H LJohann Klugsherger) 
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Schilfi-eiter als PolizeIspitzel nicht nur zur Anzeige strafharer Handlungen ver 

pflichtet war. sondern ofrenbar ein starkes Interesse an einer Verurteilung der von 

ihm angeschwlirzten Personen hatte. 

Zwei Jahre später begegnet uns Schilfreiter ein letztes :\lal, und wieder war es 

sell1e Anzeige. die jemanden vor Gericht brachte. Allerdings hatte sich inzwischen 

sein .. übler Ruf" bestütigt, denn lH55 saf~ Sehilfreiter selbst 111 der Salzburger Fron 

feste im Arrest Doch auch selbst inhaftiert, konnte er es nicht lassen, seinen :\llt

lüittling I,eopold llemetsberger anzuzeigen, nachdem dieser 111 der gemeinsamen 

Zelle über Gott und Kaiser losgezogen war H DIese Hinweise auf ell1en üblen 

Leumund und schlief~lich aufell1e Inhaftierung des PolizeispItzels Sehilfreiter über

raschen nur Hurden ersten Blick. Die PolizeI bediente sieh im 19.Jahrhundert gerne 

Straflalliger als Inf(>rmanten, um so Einblicke 111 das kriminelle \Iilieu I:U gewinnen, 

l:lI dem die Kriminalisten sonst keinen Zugang gewinnen konnten. Delll1quenten, 

die regelm;if~ig III Konflikt mit der ObrigkeIt geneten und daher stets mit einer \'er

haftung rechnen mussten. konnten I:udem durch dIe Poltl:ei leIcht I:ur KooperatIon 

ge7.wungen werden. \'ermutltch handelte es sich auch bel .Iosef ~chlltrelter um 

elllen solchen aus dem kriminellen :\lilieu rekrutierten Spitl:e!. 

0:ur einen vagen llinweis auf eine Spitzeltütigkeit liefern die \kten betreflend 

das Verf~lhren gegen Gottfried Schober, der 1859 vor Gericht stand. "elll Vertel 

diger fragte den eiluigen Belastungsl:eugen, .Iohann Zehetner, ob er meht bei der 

geheimen Poli7.eI seI. Das Gericht untersa/.,Tte diese FrageI" Ob Zehetner tatsäch 

lieh der geheImen Polil:ei angehörte, kann hier dahingestellt blelhen. Interessanter 

t'r~cheint, dass die Glaubwürdigkeit ell1t's Zeugen durch dessen Tätigkeit fur die 

Poltzel vor Gericht oflenbar nIcht \'erstärkt wurde, sondern eher litt.· o6 Richtet Ilun 

den Blick noch einmal auf.losd Schiltreiter, so wird dies \'erständltch OfIenb,lr 

gaben die Richter des Landesgerichts nicht alll:u viel aufdie Im Dienste der Polizei· 

direktion stehenden SpiLle!. 

5.2.1.2 Soldaten 

Schwieriger zu beurteilen ist die Rolle. die Angehörige der Armee hel der \'er · 

f()lgung strafharer llandlungen gegen die Ehre des :\ lonarchen spielten. II11I11erhll1 

701 !'>LA !'>trabktrn, 1~IW 72, IHSS, Nr IIH (I.co!,old Ilt'II1l'lshergn) 

70~'>L,\ !'>tnttaklell, 1':IV 11. IHSII, '\r 21 ~ I(;otttr,cd Schoher) 

70(, /m sdlOn 1I11 1II .laIHhllndl'rt getiihrtl'n I )"kll"lon (ihn ,he ti.lh .... 'lil,hg,· (,buhwurdlgkclt \on 

'>pIlIein :ll" del!1 krlll11111'lkll \hlll'lI "gi Hl'cker. Peter. \·igll.lIltell als pOllLClhchl' Informat:oll' 

quelle 1111 1'1 J.lhrhlllldt·rt: Krll11I1l:1hsttschcr Irrwq.: oder Ki'llllgSW"g 1111 K.U111'1 gegt'n .0rganlSlert'" 

\'crhredll'll" I, 111 I{os,. hlso Landwl'hr, .\dll111 (Ilg,) I klllln 7 "ll l(lll Uild .IUStlL I hst<lnschc 1), 

IlH'nS""H'1l l'IIH'S sll/."t1en Ph.illllll1l'lls. llihl!1gl'll 20()().!'> 117 110. 
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neun der untersuchten Verfahren wurden durch von Soldaten erstattete Anzeigen 

eingeleitet Anders als bei den Beamten waren es bei ihnen jedoch nicht immer 

dienstlicher Eifer und Pflichtbewusstsein, die sie zu einem Einschreiten bewogen. 

In einigen Fällen scheinen persönliche 1\lotlve Im Vordergrund gestanden zu haben 

und die Anzeige eher aus Kränkung oder Rache erfolgt zu sem So wurde etwa 

dem bereits erwähnten Anton \Veissbacher, der 1899 auf dem Salzburger Bahnhof 

den Intanteriezugsfuhrer Johann :\Iayerhofer auf eine Art und \\'etse beschimpfte, 

die zugleich eme :\l~iestätsbeleidigung begründete, die Anzeige des Zugsfuhrers 

zum \'erhänf.,rnis. 0; Auch der ebenfalls bereits erwähnte Dyol11s Schuchter wurde 

von jenem Soldaten angezeigt, mit dem er m Streit geraten war70K Zum Teil schnt

ten die Soldaten wohl auch deshalb ein, weil der Angeklagte sich nicht auf eine 

Schmähung des l\lonarchen beschränkte, sondern zugleich auf die kaiserlichen 

Streitkräfte schimpfte oder die Anwesenden persönlich beleidigte. So wurde l\1ar 

tin Prüggler am 1O.Juni 1865 im \\'irtshaus Zum Lokomoliz von einem zuflillig an

wesenden Gefreiten des Rainer-Reglments arretiert, nachdem er eil11ge der Gäste 

als "Schusterbuben" beleidigt hatte.in~ 

Die auflallend häufige Anzeigenerstattung durch Angehörige der Armee muss 

auf dem Hinteq..,Tfund des nicht konfliktfreien Verhältnisses zwischen den in Salz 

burg dienenden Soldaten und der ansässigen Bevölkerung gesehen werden. Das 

Benehmen der Soldaten erregte regelmäßig den C nmut der Stadtbewohner, im

mer wieder kam es zu Reibereien.'11i So wandte sich 1866 der Bürgermeister mit 

der Bitte an das Landespräsidium, auf Abstellung der wiederholten Exzesse der 

Soldaten hinzu\\'irken. Denn "seit geraumer Zeit vergeht fast keine Nacht, in wel 

cher nl(:ht durch l\lilitäristen und namentlich durch Jäger des hier stationierten 

Depots des 15. Ba[taill]ons und Krankenwärter Exzeße verübt werden". Die Sol

daten würden nachts betrunken durch die Gassen ziehen, dabei singen, lärmen und 

Scheiben eimchiegen augerdem stünden Schlägereien aufder Tagesordnung.;11 Es 

kann daher kaum verwundern, wenn die Angehörigen der Armee von den Stadt 

bewohnern nieht besonders geschätzt wurden und Reibereien rasch eskalierten. 

In den übrigen sechs Verfahren, die nach einer von Soldaten erstatteten l\lel

dung eingeleitet wurden, ist ein Streit oder tiefer liegender Konflikt zwischen dem 

Tüter und demjenigen, der ihn vor Gericht brachte, zumindest in den überlieferten 

Akten nicht ersichtlich. In diesen rällen dürfte bei den Angehörigen der Armee 

70j SL\ "traElkten, Llsz 3:; 1. IH99, '\'r 160 (..\nton Weisshacherl. 

jOb SL\ "tmfakten, l·asz. -1, IH53, '\'r 322 \[)yol1ls :'chuchter). 

70') SL \ "trafakten, hts/. 21, IH65, ;\r 226 (\lartin Prüg-g-Ierl. 

710lbas Kneg- und Fneden, S. 313; Der" Salzhurg- in der Hahshurg-ermonarchie, S. 77H. 

711 SLA L.lndespräsldium 11\66, ~r. 1-165 
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tatsächlich Patriotismus oder die dem Kaiser gegenüber empfundene Verbunden

heit gegenüber persönlichen Motiven üherwogen haben . Freilich ist aber auch hier 

denkhar, dass das spannungsgeladene Verhältnts zwischen l\Iilitärangehörigen und 

Zivilhevölkerung die Bereitschaft erhöhte, Anzeige zu erstatten 

5.2.1.3 Anzeigen und Denunziationen 

Rund ein Viertel der Verfahren wurde durch eine Anzeige aus der Bevölkerung ein 

geleitet. Im Gegensatz zu Beamten \\'aren Privatpersonen nicht dazu verpflichtet, 

strafbare Handlungen zu melden Da das :\lotlv einer Verletzung eigener Rechtshrti

ter durch die Straftat hei den hier untersuchten Delikten nicht in Betracht kommt, 

stellt sich die hage, wodurch Zeugen einer beleidIgenden Äußerung über den :\10-

narchen oder das Kaiserhaus dazu veranlasst wurden, durch eine entsprechende 

\Iltteilung an die Behörden eine Straf\'erfolgung in Gang zu setzen. Generell fan 

den Denunziationen in einem Spannungs\'erhältnis zWIschen verschiedenen Loya

litliten - einerseits gegenüber Kaiser und Staat, andererseits gegenüber dem straf

!allig gewordenen :\litbürger statt: l' Im Hinblick auf die \'lajestätsheleidigung 

kann die Bereitschaft zu Denunziationen In besonderem :\Iaße als Ausdruck der 

Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus interpretiert werden:n Auch unter diesem 

Gesichtspunkt scheint es lohnend zu untersuchen, \"on \\'elchen F'aktoren die Be 

reitschaft abhing, eine strafbare Äugerung zu denunzieren 

Bei der Kooperation \"on Bürgern mit der Ohrigkelt zur Aufdeckung und Auf

klürung \"on Straftaten lassen sich nach der dahinter stehenden :\lotivation zwei 

Kategorien unterscheiden Sie kann zum einen durch herechtll..,rte eigene Interes 

sen des Bürgers motiviert sem, was insbesondere hel emer Anzeige durch Jas 

Opfer seihst der Fall iSt.711 In Bezug auf die hier untersuchten Delikte scheidet 

dies zwar aus, doch können Anzeigen wegen i\IaJestiitsheleidll..,'11l1g durchaus von 

legitimen Op!erinteressen getragen sein, etwa \\enn die Behörden \\egen e1l1er 

anderen, gegen den Anzeigenden gerIchteten Straltat um Hillt.' ersucht wurden. 

712 hllpatnl'k. ~lll'da (;cllatcl\', Robert Introdllctloll to the I'r.ll"tICt's or Delllllln;\t\(ln 111 \Iodern 

Ellropeatl I hstory. Itl JOllmal or ,\ lodem Ilistorv I>H, ! '!'II,. S. 71>3, Fiupatnd" ~hell.t DetlllIll·I.1 

tlon and Prohlems 01 I ovaltv ami Citl/enshql, 111 llohkamp, \ liduela l 'Ibm'h. Cl.llJdl.l (Ilg ) 

Dcr St.latshiirgl'r als "'pil/el lknllll71atioll 1\ ,ihrend des 11\. lIlld !lJ Jahrhllillkrh aus l'lIfop:il'l"hl'r 

Pl'rslll'ktlvl' Ll'lplJg '2001 , .., :l'!:'f, '\Jolte Jakob Demagogell lind Dl'nUtlll;lJ1tell. J)l'llllIl1J;1t1(l1l 

lind \ 'nmt als \kthodl 1'0!./l'illllll'r Intilflnat)(lllSerheblillg bel deli polthschl'l\ \'l'rfOlgll',gl'l\ 1:11 

prl'uhs('I!l'1I \'oJJn,ir/ lkr!J1I 2007. S .J2t 

7 ß Ilealv ~l.lurl'l'II: J)etlulI/.l,ltioll ulld l'atTlotlSl11l1S Illiefe an dil' \\ ~eller I'O!./l'l 1111 Lr,tl'n \\'dtkrieg, 

111 ..,0\\ I 27, I')'JH, .., !O') 

71,1 S;iltl'I, Cl'rhard' l)el1l11l,iation SU,ltlll'lll' \ ·erlolh'11Ilgsp l'.I"''' und \1I71'lgl'\'l'r!ultell dl'r llel()lkl' 

rUllg, in: Zl'itsdHili HiT Cl'S('hll'hts\\Jssetlsch;11t ::\L\'II, I<)<)<). S. 15.J 
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Zum anderen können An.leigen von Personen erstattet werden, die selbst nicht 

das Opfer der Straftat sind und daher kein genuines Interesse an deren Verfolgung 

hahen, woftir SIch der bereits im 19. Jahrhundert mit einer pejorativen \\'ertung be

haftete Ausdruck Denunziation eingebürgert hat.7!> Einer gängigen Definition zu

t()lge ist unter einer Denunziation die unaufgeforderte Mitteilung eines Bürgers an 

den Staat (oder eine andere Obrigkeit wie etwa die Kirche) zu verstehen, die An

schuldigungen über Fehlverhalten enthält und in der indirekt oder direkt die Auf

forderung einer Sanktionierung desseIhen enthalten ist.71t, Dabei kann wiederum 

nach der l\lotivatlon des Denunzianten .lwischen Denun.liationen unterschieden 

werden, die auf legitimen Beweggründen - wie insbesondere Loyalität gegenüber 

dem Staat - heruhen und solchen, mit denen gesellschaftlich nicht anerkannte 

Ziele verfolf.,rt werden.il , Diese Unterscheidung kam in dem in Frankreich in den 

Zeiten der Revolution gefuhrten Diskurs deutlich zum Ausdruck und fand auch in 

der sprachlichen Unterscheidung zwischen dfllollriatioll als Begriff fur eine aus der 

Bürgerpflicht entspringende Anzeige und dflatioll als Synonym fur eine verräteri

sche Anschuldigung ihren Niederschlag.7lH Im deutschen Sprachraum wurde es im 

Laufe des 19.Jahrhunderts gebräuchlich, den Begriff der Denunziation fur solche 

auf niederen Beweggründen beruhenden Anschwärzungen zu verwenden.7l'! 

Die Unterscheidung nach der Motivation des Anzeigenden stellt den Historiker 

vor ein Problem, da sich das ausschlaggebende l\10tiv aus den Quellen nicht immer 

exakt erschließen lässt und oft von einem Bündel von Beweggründen auszuge · 

hen ist 7 ~11 Für den Zweck der vorliegenden Arbeit erscheint es daher sinnvoller, 

zu unterscheiden zwischen Anzeigen, mit denen die Hilfe der Obrigkeit gegen 

ein Verhalten 111 Anspruch genommen wurde, von dem die anzeigende Person 

betroffen war, und Denunziationen. bel denen eine solche Betroffenheit des De

nunzianten nicht vorliegt. \Velche Bev.;egg-runde hinter solchen Denunziationen 

71 ~ Sälter, S IS-I. I.um Bedeutungswandel des Be~,'rifls \'gl. Blickle, Renate : Denunziation Das \\'ort 

und sem historisch semantisches L'mfeld Delation, Rüge, Anzeige, in Hohkamp, \lichaela LI · 

hrich Claud,a (Hg) Der Staatshürger als SPitZel. DenunZiation während des IH. und 19 Jahrhun 

Jerts aus europäischer Perspektive, Lelpng 2001, S. 25-59. 

716 Fivpatrick Cellatel}', S. 7-17 "[)enunciations may be defined as spontaneous communicatlOns from 

II1divldllCllcitizens to the ,tate (or to another authority such a, the church) containinf.( accusatlom 

of \\Tonf.(do;ng by other cltizens or oflicials and implicitly or explicitly callinf.( f(lr punishment .. 

717 htzpatnck Gellatelv, S 763 766 

71H Ehenda, S . 763 

719 Llither, lIor,t lknunziatIClI1en ab sOZiales und strafrechtliche, Prohlem in Deutschland in denJah · 

ren 19-15 I <)<)(), in . Jerouschek, GUnter / l\larf~olek, Inge Röckelem, Hedwig (Hg.) Denunziation . 

HIStorISche IUfl'>tlsche und psycholoh'lsche Aspekte. Iubll1f.(en 1997, S 258 

720 'iälter, S. 160 
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standen, soll dabei keineswegs übersehen werden, doch erscheinen dIese nicht ab 

trahrflihlge Grundlage fur eine Kategorisierung. 

Zwar bildete in etwa z\.,.el DrItteln der aufgrund einer :'vleldung aus der Beviilke 

rung eingeleiteten \erf~lhren em Konflikt zwischen dem Angeklahrten und dem 

DenunzIanten den Anlass Hir die Anzeige, doch handelte es sich dabei nur ;:um 

Teil um unmittelbare Auseinandersetzungen, zu deren BeIlegung die Staat~macht 

bemüht \.,.urde. Eme ganze ReIhe von Denunziationen war hmgegen durch schwe 

lende persönliche Konflikte motiviert, bei denen die Anzeige wegen ;\lajestatsbe

leidIl ... '1mg aus persiinlichen l\Iotiven wIe Rache erstattet wurde. 

Von der Erstattung emer Anzeige zur Ahndung emer weIteren Strafbt durch 

deren ()pler bz\\'. Zeugen oder zur \Viederherstellung der Ruhe durch Oll' !-Jtaats

gewalt kann nur in vier Eillen ausgegangen werden . Den Hintefi.,'T\Jl1d bildeten 

dabeI meist Streitereien in einem \\'irtshaus . Gast wIrte und ihre Bediensteten wur· 

den berufsbedinhrt relatIv oft zu Zeugen strafbarer Handlungen gegen dIe Ehre des 

Kaisers, war doch das \Virtshaus der mit Abstand belIebteste nltort. Der Anteil 

der strafbaren Schmiihreden, lhe von den \\'Irten zur AnzeIge gebracht \\ urden, 

war hingegen relativ gering. ~ur drei der vorliegenden \'ertahren \\'urden durch 

das Eingreifen eines Gastwirts oder einer Kellnerin eingeleitet Dabei \\ aren es 

kaum reiner Patriotismus oder Ordnungsliebe, die den \VJrt zu diesem Schritt \ er

anlassten. Vielmehr standen Konflikte zWIschen G~isten und Cdstgeher Im Hinter 

grund, und die (;endarmen wurden selten gerulen, bloß um emen Betrunkenen Lur 

Rason /.u bringen, der seine Zunge nicht im Zaum halten konnte. So \'Crstandi~rte 

Peter ;\!ooshammer, der \\'irt des '!'/llIntcr.<'IrIJllflllJI'J in Gnigl, die Gendarmen am 

Abend des 15 AUh'11st 1H5<J erst, nachdem es zu emem Handgemenge in semem 

Gastgarten gekommen war. ;\Iooshammer hatte gemeinsam mit emigen C;:isten 

versucht, dIe I.wel beim Eisenbahnbau besclüftigten Tiroler Sigmund Köll und An 

ton Schrott aus dem \\'irtshaus zu werfen, nachdem SIch die belden Im Zuge eInes 

Gespriichs über den Krieg In I talien absch~itzlg über den KaIser ge;iußert h,ltten 

Bei der dahei entstehenden Rauft.'rei verletzte einer der heiden den \\'irt mIt einem 

Schlag auf den KopCi'l ()flenbar wurden die Cendarmen nicht wegen der .\ !;ges 

tiitshelcldih'1l11g, sondern erst <lufg-rund der I Iandgreiflichkeiten gerlllt.'n. 

Auch the von \llch<lel Schmid am <J. Dezember lH<JH 1111 'f'rt1lIIIll{lI/lIJdICII Gm"! 

l/{lIt.\' in l\laxglan gegeIl den Kaiser allsgesto(;enen Schnühungen lütten \\ ohl kein 

gerIchtliches Nachspiel gehabt, \\:ire er nicht wegen der Zeche 111 Streit mit der 

Kellnerin geraten. DIe KellnerIn \ laria Paar, die au(;erdem noch \on Schmld be 
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schimpft worden war, beschwerte sich bei der Wirtin, die den Störenfried aus 

ihrem Gasthaus warf und am nächsten Tag Anzeige bei der Gendarmerie erstat
tete. 7~O 

Im Fall des Im August 1859 verhafteten Lehrers Karl Schaller war es wohl eben

falls sein allzu lautes und störendes Benehmen, das ihm eine Anzeige durch die 

Kellnerin eines \Virtshauses in St. Johann einbrachte. Schaller war schon ziemlich 

betrunken, als er sich über die Kriegsfuhrung in Italien ausließ und dabei begann, 

über den Kaiser und dIe Regierung zu schimpfen. \Venngleich die genaue l\lotiva

tlOn tur dIe Anzeige aus den Quellen nicht hervorgeht, so ist doch anzunehmen, 

dass die Kellnerin in erster Linie den störenden Gast zur Räson bringen und fur 

Ruhe in ihrem Lokal sorgen wollte und nicht primär durch ihre Loyalitätsgefuhle 

gegenüber Kaiser und Regierung zu ihrer Anzeige veranlasst wurde. Schließlich 

versuchte sie vorerst, Schaller zur Vernunft zu bringen und ersuchte ihn, ruhig zu 

sem. Erst nachdem er ihre Ermahnungen, sie würde die Gendarmen holen, igno

rierte, machte sie mit ihrer Drohung ernst.m 

Diese Hinweise legen die Vermutung nahe, dass nicht alle \Virte jede strafbare 

13eleidli-,rung des KaIsers, die an ihr Ohr drang, an die Obrigkeit meldeten. Erst 

wenn eme gewIsse Schwelle überschritten wurde, sorgten die Gastwirte selbst fur 

Ruhe in ihrem Lokal oder riefen die Ordnungshüter zu Hilfe. Diese Annahme 

wird durch die Tatsache bestätigt, dass in kaum einem der zahlreichen Fälle einer 

meinem \Virtshaus begangenen Majestätsbeleidigung der V/irt derjenige war, der 

den Vorfall meldete. Auch im Fall Johann Moisls, der im Rausch gemeint hatte, der 

KaIser könne ihn "in den Arsch leken", brachte der \Virt Georg Hirscher mehr Ver

ständnis auf als dIe im Gasthaus anwesenden Gendarmen. \Vie Hirscher vor Ge

richt erzählte, habe er den Gendarmen erklärt, dass Moisl total betrunken sei, und 

\'orgeschlagen, ihn auf sem Zimmer zu bringen und zu Bett zu legen. Diese hätten 

jedoch nicht lockergelassen und ihn mitgenommen!2< So überrascht es nicht wei

ter, wenn in einem anderen Prozess ein Polizeisoldat vor Gericht aussagt, dass der 

Kellner der Salzburger Branntweinschenke Zum we!Jsen Rijsl, Georg l\1uhr, "dafur 

bekannt seI, dag er stratbare Handlungen, die in seiner Gaststube vorfallen, gern 

vertusche". Anlass fur diese Aussage war das Verfahren gegen Josef Lechner, der 

am 20 April 1853 in besagter Schenke einem Soldaten gegenüber gemeint hatte: 

"Alle, die dem Kaiser dienen und der Kaiser selbst ist ein Gfrast."72S Auch bei die-

722 SL1\ Strat:Jkten Fasz 3-1. IR9R.:\r 176 (i\lichael Schmld) 

72~ SI , \ Strat:Jkten. Fasz 11. IR'i9, "r 279 (Kar! Schaller) 

72-1 SLA Strabkten. Fasz 6. IR'i-l. Nr 166 (johann :\I01sl). 

721 '>I .\ '>trat'lkten. F"sz. -l. IH53. ~r. 115 (josefLechner) 
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sem Vorfall sah sich der Kellner nicht veranlasst, einzuschreiten Die Straftat wurde 

\'on Jenem Soldaten angezeih>1:, der sich durch die \\'orte Lechners persönlIch an

gegritkn flihlte, 

Eine persönlIche Kränkung dürfte auch im Fall des Tapezierergehtlfen Rudolf 

l hnstian dazu gdlihrt haben, dass sich sein Arbeitgeber im Dezember 1861 an 

lhe Behörden wandte und gegen semen Gehilfen Anzeige wegen MaJestätsbelei

digung erstattete Vor den Behörden berichtete Karl Haberkalt, Geschäftsfuhrer 

der Tlpeziererel IY{l!lzc!ll'r Erbt'JI m Salzburg, der in seiner Firma als Gehtlfe he

schüttih>1:e Rudolf Christian hahe helm gemeinsamen ~littagessen im Laufe eines 

(;esprächs über die Ausgestaltung der Gemächer LudWlg Viktors behauptet, der 

zu diesem Zweck aus \\'Ien mit dem Hofzug angereiste Tapezierer habe ein \'er

hültnis mit Erzherzogm Sophie. Christlan, der schon hei früheren Gelegenheiten 

üher die "Hofbagage" und das "Hofgesindel" geschimpft hatte, wurde lllcht nur we 

gen Beleidigung eines l\litglIeds des kaiserltchen Hauses verurtetlt, sondern auch 

wegen EhrenbeleidlhTlmg Wie er vor Gericht gestand, hatte er nämlich schon des 

Öfteren üher Karl Haherkalt und die Tapezierergewerhebesitzerin Katharina \\'ür, 

thenstätter geschimptt und die heiden unsittlicher und hetrügerischer Handlungen 

bezichti!-,rt.72t• Da der Tlpezlerergehilfe sich schon bel fruheren Gelegenheiten in 

stratbarer \\'eise über das Kaiserhaus geäußert hatte, ohne dass seine Dienstherren 

Anzeige erstattet hätten, lieh>1: der ~chluss nahe, dass diese sich schlieGlIch primär 

deshalh an die Behörden wandten, weil sie ihre eigene verlet/te Ehre Wiederher

gestellt hahen wollten, 

Die eigene Betroflcnheit von einer Straftat \\!ar somit nur in ell1em sehr gerll1gen 

Ausmaf; Grund tür die Inf()rmation der Behörden üher stratbare AuGerungen über 

Kaiser oder Dynastie. Auch in einem i-,lToEen Teil der iilmgen Eille. in denen der 

T~iter von einer Privatperson angezeii-,>1: wurde, war die Denunziation nicht durch 

Loyalitüt gegenüber Kaiser und ~taat be!-,rrlindet, sondern durch niedere ~ IotlH' 

wie Rache oder dem \Vunsch, Jemanden m Schwierigkeiten zu brin~en . Dabei 

brachen zum Teil schon bnger schwelende Kontllktherde auf <"'0 tlihrte der UNK 

wegen emer Beleidigung Kaiserin FlIsabeths angeklai-,rtc Kaspar Knsmer dlc \'t)[1 

Lcopold Pichler erstattcte .\nzeige aufdesscn Geh:issigkclt ihm gegenüber zurück 

Pichler wohnte in einem I laus in Leopoldskron, lbs den Eltern Knsmers gchörte 

Knsmer erzählte vor {;ericht, dass er kurz ZU\ or auch dort clllgel.ogen \\'üre, um 

ein wenig auf das I [aus zu achten Dies habe Pichler nicht gepasst, wcil er nicht 

mehr hätte tun können, was er wollte Auf~erdel1l schulde Pichle I' seinen Eltern 

72(' SL/\ StraEtktl'Il, I"IV, t:\ IHIlI NI' :l~l (Rudolf Chnstlan) 
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60 Gulden Einige Tage bevor angeblich die inkriminierten Äußerungen Krismers 

fielen, hatte Pichler einem anderen Zeugen gegenüber den Verdacht geäußert, er 

wäre von Knsmer wegen Diebstahls angezeigt worden, und angekündigt, er werde 

sich an diesem rächen. Das Gericht hielt diese Schilderung des Hintergrunds der 

Anzeige durch den Angeklagten fur glaubwürdig und stellte das Verfahren ein./27 

Auch in einem weiteren Fall stand eine Mietangelegenheit im Hintergrund,i2H ein 

anderes Mal bildete die Konkurrenz zwischen Handwerkern 72'l oder ein Streit über 

geliehenes Geld zwischen Arbeitskollegen 71l1 den Anlass fur die Anzeige. Anna 

Obernberger beschuldigte einen Nachbarn der Majestätsbeleidigung, weil sie sich 

fur den vermeintlichen Diebstahl eines "Holzschragens" rächen wollte. i') Anhal

tende Streitigkeiten dürften auch die Nachbarn von Bartlmä Abfalter dazu bewegt 

haben, den Eisenbahnwächter zu denunzieren. Jedenfalls verteidigte sich Abfalter 

damit, die Anzeige sei durch die Gehässigkeit der benachbarten Bauern begründet, 

die ihn um seine Anstellung als Bahnwächter bringen wollten.m Elisabeth Bindler, 

die als Hausangestellte in der "Villa Frauenstein" in Ried beschäftigt war, wurde 

von den Aussagen zweier ehemaliger Arbeitskollegen schwer belastet, die sie fur 

den Verlust ihres Arbeitsplatzes verantwortlich machten. Bindler wurde freigespro

chen, weil sich die beiden Belastungszeugen in Widersprüche verwickelten und die 

von Bindler geschilderte Gehässigkeit die Glaubwürdigkeit der Zeugen fragwürdig 

erscheinen ließ.;" 

AutTallend an diesen Verfahren, die aufgrund einer Denunziation eingeleitet 

\\'urden, ist der hohe Anteil an Freisprüchen und Einstellungen des Verfahrens. In 

funf der sieben genannten Verfahren erwiesen sich die Anschuldigungen als haltlos. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass es sich häufig um ungerechtfertigte Anschuldi

gungen handelte. Das Delikt der Majestätsbeleidigung eignete sich schon aufgrund 

seines besonderen Charakters als Straftat, bei der es kein Opfer im eigentlichen 

Sinne gab und die in aller Regel aufgrund der Flüchtigkeit des gesprochenen Worts 

keme ~puren hinterließ, besonders gut dazu, die StrafVerfolgungsbehärden durch 

ungerechtfertigte Denunziationen unliebsamer Mitbürger fur die eigenen Zwecke 

emzuspannen. 

727 SL\ Strafakten. Fasz. 3-1, 1898, Nr 301 (Kaspar Krismer) 

72H SI..\ Stralakten, Fasz. 3-1, IH98,:\r 191 (Alexander Kranawendter) . 

72'1 SL\ StraElkten, Fasz. 12 ' 1, 1860, Nr 52 (Georg Konrad) 

730 SLA Straf3kten , hIsz. 11, IHS9, Nr IHH Oohann C/.apek). 

731 SL,\ StraElkten, Fas/.. 11 , IHS9, ~r 295 (Fnedrich Löhler) , 

732 SL.\ Strabkten, Fasz 25, IH68, '\r 612 (Bartlmä Ahfalter) 

733 SLA Straf3kten. Fas/. 31 / 2, IH89, Nr J09 (Ehsaoeth Bindler) 
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Nicht immer bildeten so tief gehende Konflikte den Anlass flir eine Anzeige Oft 

waren es Streitigkeiten über eher banale Angelegenheiten, dIe eine der Streitpar . 

teien dazu brachte, ihren Kontrahenten der MaJestätsbeleidii-,TUng w beschuldigen. 

In diese Kategorie fallen neben jenen neun bereIts erörterten Fällen, in denen die 

l\ · t~Jest;itsbe!eidigung im Zuge einer verbalen Auseinandersetwng erfolgte und 

diese von einer der an dem StreIt beteiligten Personen angezeigt \\'urde.'14 einIge 

weitere DenunZIatIonen, die 111 erster Linie durch die Absicht motiviert waren, dem 

Kontrahenten l'nannehmlichkeiten zu bereiten So wurde der S'llzburger Hausbe 

sitzerJohann Köder 1869 von dem in seinem Haus wohnenden <'chuhmacher Josef 

Kriegselsen beschuldigt, dieser habe "am 4, Juli dJ. Abends in dem Eingange seines 

Hauses gelegentlich eines [ ] Wortwechsels eine die Seiner ßlajestät dem Kaiser 

schuldige Ehrfurcht gröblich verletzende Äußerung" vorgebracht Köder hatte an 

Jenem Abend den <'chuhmacher dahei überrascht, wie er an dte Hausmauer un

nierte, und ihn zur Rede gestellt. Der Rechtfertii-,TUng des Angeklagten, er habe nur 

ge s ai-,rt , "er lage sich eine solche Handlung von niemandem get:lllen, und wenn der 

Kaiser es täte, müsse er es ihm auch untersagen", schenkte das Gencht Glauben 

und sprach ihn frei '" 

UneinigkeIt über die Bezahlung eines Kruges Bier bildete offenbar den Anlass tur 

eine Auseinandersetzung 111 einem \\'irtshaus 111 Obergäu bei GollIng, die schlIeß

lich zu elI1er Denunziation wegen \t~Jestätsbe!eidigllI1g flihrte, Der Bergarbeiter 

Jakob \\'iernsberger wurde von seinem Zechkumpanen \ 'inzenz Pippenzinger be 

schuldli-,rt. sich über die BierverteuenlI1g beschwert und dabei KaIser Franz. Joseph 

als "papierenen Franzl" bezeichnet zu haben, .AIs dIe Kellnenn Pippenzinger, der 

zuvor schon einen Liter Bier flir \\'Iernsberger bezahlt hatte. "einige 'l~lge nach 

dem kritischen Vorf:llle" zur Zahlung seiner rückständigen Zechschuld aut!cJrderte. 

meinte er ihr gegenüber "Du hast gar nichts /u sagen. sonst /eige ich die i\ L~ies

Wtsbeleidih'1.lI1g an "ili, OfTenbar wollte sich der Denun/iant auf diese \\'eise vor der 

Zahlung sell1er Schulden drücken. Das Gericht Jedent:llls erachtete seinc Aussagc 

als unglaubwürdig und sprach den Angeklagtcn frei 

Ein Beispiel flir die Nutzbannachung des I\hlJest:üsbeleidih'1.ltlgsparagraten zur 

Durchsetzung finanZIeller J'orderungen stellt dlt.' Denun/iation des BindergeselleI1 

Josef]anota dar Janota wollte Im Dezember 11'51' tn der \\'erkstatt des Fabrikstisch 

lers Franz Wahe! am Sal/burger l\1önchsberg mit au(~er Kr,lft geset/ten I\.upfer

mün/en /ahlen, dlc Jcdoch nicht ak/eptiert wurden Darauthll1 meinte Cl. wenn er 

7:\.1 \'gl dM.lI ohen K'll"tl'l ~.l. ' l. 

735 '>1..,\ ~tr.tlaktl"ll, 1'.1". 26, IHIl'). Nr 311l UOIUIlIl Kiidnl. 

736 '>1,\ Str'IElktt'll, 1'.1'/ 16 "2, 1')00. NI' 7'12 Uakob \\'innsbngl"I ). 
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nichts mehr fur dieses Geld bekomme, so "scheiße er auf den Kaiser". Einige Tage 

später ließ der Tischler seinem Kunden ausrichten, "er möge zu ihm kommen, sich 

auszugleichen, widrigens er die von ihm gemachte ehrfurchtswidrige Äußerung 

gegen den Kaiser anzeigen werde".m Vermutlich wollte der Handwerker seinen 

zahlungsunwilligen Kunden durch diese Drohung zur Räson bringen. Da Janota 

tatsächlich wegen Majestätsbeleidigung verurteilt wurde, ist allerdings fraglich, ob 

dIe Denunziation ihren eigentlichen Zweck erfullte, denn die Kerkerstrafe dürfte 

die Chancen des Tischlers, zu seinem Geld zu kommen, kaum erhöht haben. 

In den verbleibenden drei Fällen einer Anzeige durch eine Privatperson, in denen 

aus den Akten weder ein persönliches Motiv fur die Denunziation noch ein sons

tiger unmittelbarer Anlass fur eine Alarmierung der Sicherheitsbehörden erkenn

bar ist, dürfte die Anzeige durch Loyalität gegenüber Staat und Kaiserhaus oder 

durch das Gefuhl motiviert gewesen zu sein, dadurch einer Bürgerpflicht nachzu

kommen. Die Bereitschaft, Anzeige zu erstatten, hing dabei sicher auch davon ab, 

als wie unstatthaft die jeweilige Äußerung über Kaiser und Dynastie empfunden 

wurde. Den Bogen überspannt hatte der Herbergsbesitzer und Taglöhner Benedict 

Pettenhofer mit seiner Schimpftirade über Franz Joseph in einem Halleiner Gast

haus, als er meinte: "Sakrament, und wenn der Kaiser jetzt vorbeifahrt oder geht, 

so scheiße und brunze ich ihn an, den lumpigen Kerl, er ist ein Lump und bleibt ein 

Lump, so lange er lebt." Der Branntweinhändler Johann Sautner, der daraufhin die 

Gendarmen rief, gab in seiner Vernehmung als Zeuge vor Gericht an, "er sei durch 

Jene äußerst rohe und abscheuliche Ausdruck (sie!) so in seinem Gefuhle beleidigt 

\\'orden, daß er den Angeklagten hierüber arretieren ließ"."M 

Ob einer der Anwesenden eine abfällige Äußerung als untragbar empfand oder 

darüber hinwegsah, hing nicht nur von deren Inhalt ab, sondern auch vom subjek

tiven Empfinden des Zeugen. So fand keiner der Gäste im Gast/zaus zum Ullters

berg etwas dabei, als der Tischlergehilfe Josef Atzler am 23. Oktober 1898 über ein 

der Tischgesellschaft vom Wirtssohn Alois Rausch präsentiertes Bierkrügel mit 

dem Porträt des Kaiserpaares mit wegwerfender Geste meinte: "Das Krügel wär 

schon recht, wenn nur die Gesichter nicht drauf wären." Wie die Zeugen vor Ge

richt übereinstimmend angaben, hatte sich niemand außer Alois Rausch darüber 

aufgeregt. Dieser allerdings sah sich veranlasst, am folgenden Tag bei der Sicher

heits\\.'ache Anzeige gegen seinen Gast zu erstatten.'19 Schlussendlich blieb die An-

1'\7 <,L\ <'trafakten, Fasz 10 '2, 1858, Nr 326 (josefjanota) 

nH <,LA 'itrafakten, Fasz -i, 1853, Nr 307 (Benedict Pettenhofer) 

TI'} <'1\ <'trafakten, Fasz. 3-i, 1898, Nr 308 (josef Atzler) 
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gelegenheit fur Atzler ohne Konsequenzen, da er in den Genuss der anlässlich des 

flinfzigsten Thronjubiläums erlassenen Amnestie kam. 

Auch die Denunziation des Salzburger Fleischhauers Josef Plochberger durch 

eine Kundin war vermutlich durch deren Loyalitätsgefuhle gegenüber dem Kai

serhaus begründet. Plochberger hatte im Frühjahr 1859 in seinem Laden über die 

Knegslasten geklagt und dabei unter anderem in Anspielung auf das jugendliche 

Alter FranzJosephs gemeint, "dass man einem solchen Buben, wenn er mchts ver

steht, die Regierung nicht hätte übergeben sollen". Das Gericht sah zwar in den 

von der Zeugin Anna l\1ichlbauer wiedergegebenen \Vorten eine l\lajestätsbelei

digung, stellte das Verfahren aber ein, weil die Aussage der Anna Michlbauer von 

niemand anderem bestätigt werden konnte und sich daher nicht erwarten ließe, 

"dag die Abhaltung einer Schlußverhandlung zur Ueberweisung Plochbergers fuh

ren würde.";~11 

Wie sich gezeigt hat, gelangte nur ein geringer Teil der gerichtlich verfolgten Schmä

hungen des Monarchen und seiner Familie durch Anzeigen aus der Bevölkerung 

zur Kenntnis der Behörden. Die Bereitschaft der Untertanen, der Obrigkeit bei der 

Ahndung von Beleidigungen des Kaisers zur Seite zu stehen, war offensichtlich 

gering. Jene Personen aber, die tatsächlich Anzeige wegen :\lajestätsbeleidigung 

erstatteten, waren meist weniger durch Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus oder 

Ordnungsliebe motiviert als durch private Beweggründe wie persönhche Kränkung 

oder eine gegen den vermeintlichen Täter gehegte Abneigung. 

5.2.1.4 Unbegründete Denunziationen 

Setzt man den Grund fur die Einleitung der e1l1zelnen Strafprozesse in Relation 

zu ihrem jeweiligen Ausgang, wird deutlich, dass Verfahren, die autgrund einer 

von einer Privatperson erstatteten Anzeige eingeleitet wurden, sehr viel seltener 

mit einem Schuldspruch endeten als jene, die ihren Urspn1l1g Im amtswef,rigen 

Einschreiten e1l1es staatlichen Organs hatten. Von den 37 Beschulchgten, die \on 

einem Sicherheitsorgan, Polizeispitzel oder Finanzwachmann angezelhrt wurden, 

durften sich nur vier über einen Freispruch oder die Einstellung des Prozesses 

freuen. Ganz anders sah (he Verurteilungsquote bel denjenigen aus, die \'()11 e1l1er 

Privatperson der MaJestiitsbeieIdlf,TLl11g beschuldif,rt \vurden. \'on diesen 23 Perso 

nen wurden lediglich neun verurteilt. Die übrigen \'erf~1i1ren wurden schon \or der 

Schlussverhandlung eingestellt oder endeten mit einem Freispruch 
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Count 

Ausgang des Verfahrens 

Ablassungs schwerer 

Ar~est beschluss Einstellung Freispruch Gnadenakt Kerker Kerker Summe 

Anzeige SIc.l"'ell)e1tsorgar 3 2 1 21 27 
wurde FInanzwache 2 t 4 7 
erstattet Soldat 2 7 9 
von 

Beamter 1 1 1 1 11 15 
PollzeJspltzel 1 2 3 
Privatperson 2 3 8 1 2 7 21 
ElgenlnlttCltlv\ 1 1 1 2 5 

Summe: 5 6 4 14 2 4 54 89 

Abb. -1 Der Ausg'lng der \'erf'lhren In Relation zum Grund ihrer Etnlettung. 

Dieser hohe Anteil an Freisprüchen nach Denunziationen zeigt, dass das Gericht 

den Anzeigen nicht blind vertraute. Vor allem dann, wenn ein Konflikt zwischen 

dem Denunzianten und dem Beschuldigten den Hintergrund fur die Anzeige 

bildete, prüfte es die Glaubwürdigkeit der Denunzianten genau. Bei näherer Be

trachtung erwiesen sich die Anschuldigungen dann oft als haltlos. Der Vorwurf der 

:\Iajestätsbeleidtgung dürfte also oft unberechtigt erhoben worden sem, um einen 

Kontrahenten m Schwierigkeiten zu bringen. Gerade dieses Delikt bot sich dazu 

an, hinterließ es doch in aller Regel keine materiellen Spuren. In dieser Gefahr 

falscher Anschuldigungen dürfte auch der Grund fur jene gesetzliche Beweisregel 

lIegen, nach der em Angeklagter nur dann als überfuhrt angesehen werden durfte, 

wenn zumindest zwei Zeugen die ihm vorgeworfene Tat glaubhaft bestätigten.'"' 

Das Problem der Instrumentalisierung von Denunziationen wegen l\.lajestätsbe

leidl!-,TUng zur Austragung persönlicher Fehden war bekannt und wurde im Zusam

menhang mit der geplanten Reform der strafrechtlichen Bestimmungen über die 

i\ Iajestätsbeleidigung im Reichsrat thematisiert.'"2 So meinte der Berichterstatter 

des StrafgesetLausschusses im Zuge der Debatte über den Entwurf fur ein neu es 

Strafgesetz 1894 im Reichsrat, er hätte "es selbst als Vertheidiger miterlebt, wo die 

Denunciation eines Dienstboten, der ein Gespräch zuhause hörte, wo das Aus

plauschen eines dummen, guten Freundes, mit dem mehrere etwas besprochen 

hatten, schon genügt hat, um einen Menschen unglücklich zu machen".7"' \\'ie 

7-11 ~ 269 ~tl'() 1853 

7 -12 .\uch In lkuhchland wurde der Zusammenhang ~\\'ischen \ laJestätsbeleldlgung und Denunzian 

tentum kbhah d"kutlert vgl Hartmann. ~. 1-19 153. 

-; -I.~ \\'ortmeldung des Berichterstatters Kopp, :,tenOl-,rraphiSche Protokolle des Abgeordnetenhauses 

des <isterreldlISchen Reichsrathes. XI. Session, 1!!9.J, 308. Siuung olm 22 Oktober 189-1. S. ISJ.l6. 

Zur geplanten Refilrm der Bötlmmungen über '\la.lestätsbeleldlgung und Beleidigung eines ".Iit 

gheds des kalSerhchen Hauses s.o. Kapitel 3. 
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der .\bgeordnete Kronawetter ergün/.te, habe die Praxis gezeigt, "da!; gerade die 

Denunciation wegen dieses Delictes oft zur Befnedil-,rung der Rachsucht oder des 

Hasses von Leuten, tiie einander femdlich gesinnt sind, gegeneinander mlsshraucht 

wird", Es komme nicht selten vor, "dag mancher schlechte ;\Iensch, der einem an

deren etwas antun will, hintritt vor die Sicherheits oder Strafhehörde, und jemand. 

gegen den er von I lag oder Rachgier erfüllt ist, beschuldil-,rt, derselbe hahe eme 

ehrfllrchtS\'erietzende Augerung 111 Betreff des ;\Ionarchen oder emes ;\Iitglieds 

des kaiserlichen Hauses gethan ~o ist mir der Fall erzählt worden, dar; in einem 

Pferdestalle ell1 paar I,ellte mitell1ander gestntten lind endlIch gerauft hahen wo 

rauf einer zur Polizei lief lind dort tiie Anzeige machte, sem (;egner hahe das oder 

das gesal-,rt, und da, trotzdem der letztere hel allem, was Ihm heIlig ist, hetheuerte, 

er habe das nicht gesagt, ihn doch das Gencht verurthetlte, nachdem der AnzeIger 

obwohl alleiniger Thatzeuge, seine Aussage beschwor,";H Abhilfe gegen diese .,ab

scheulichsten Dl'nunciationen" sollte eine restriktivere Elssung des Tathestands

elements der ()flentlichkeit schaHen llm solche Denun/latlonen, bei denen der 

Richter meist zur \'erurteilung gezwungen sei, in Zukunft zu verhmdern, sollte 

der Tltbestand in llinkunft nur mehr ernillt sein. wenn die Schmähung ,,\'or emer 

;\Ienschenmenge oder mittels einer zur \'erhreitung hestimmten Druckschnft oder 

durch Vertheilung u, dgl" erf()lgl' Eme \lenschenmenge sei aber "nicht die F~llTIl

lie, nicht die \\'erksHitte, nicht das Comptoir und auch nicht der Stammtisch lln 

Gasthause", \\ennglelch diese Retofllworschlüge nie umgesetzt wurden. besta 

til-,rt die DiskUSSion im Reichsrat doch die Er~ebnisse der Analyse der überlieferten 

Vereüuen vor dem <"'alzburger Landesgericht, wonach Denunziationen \\egen ;\ Ia

jesüitsbeleidigung I1lcht selten auf niederen Beweggründen beruhten und in vielen 

Eillen unbegründet waren, 

Aus Sicht der Staatsgewalt war ein \'orgehen gegen unbq,rründetc -\nschul

dii-,'1.mgen nicht nur z.um Schutz Unschuldiger vor ungerechtlertihrter <"'tratverfol 

l-,'1.ll1g und den damit auch Im Falle eines Freispruchs verbundenen unangenehmen 

Konsequenzen geboten, sondern nicht zuletzt tlln die Gerichtsharkelt d.\\'or LU 

bewahren. ihre beschrünkten Ressourcen flir unbq,rründete und irretlihrende An

zeigen verwenden zu müssen, Diese heiden Cedanken stehen auch hll1ter dem 

~traftatbestand der \·erleumdung. der ungerechttertigte Anschuldii-,'1.ll1gen unter 

71-1 \\'orIlTll'ldung des J\hgeordnctcn Kron'I\\l't!er, ~1l'nograpllIsl'hl' Protokollt' des ,\hgeordnl'lenh tU 

Sl', dt'.' ii,teflclch"dll'n Relehsralhes, XI. Session, IKlJ1, Spt'zlaldl'hclllt" 3·1I Slllung um 22 h'b 
ru.u IIW~, S l(rH7,\. 

7·1.5 \\'orIll1eldul1g des Ikllehtl'rsl'liins Kopp, Slenogl<ll'hlSdll' Protokolle dt" J\hgeordnt'll'nhclll"'S 

des iislcrreidli,dll'1l Reit hsratlH's, \1 <'t's"on, IHlJl, ,lOK SllllIng .11ll 22 (lklohn 1~(11, S. 15111> 
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Strafe stellte,141. \Ver jemanden grundlos einer Straftat bezichtil,rte. ging daher selbst 

ein gewisses Risiko ein, verurteilt zu \\'erden \Velch schv.:erwiegende Folgen eine 

haltlose Denunziation haben konnte, musste etwaJohann Gasser 1860 am eigenen 

Leib erElhren. Er hatte "am 1.J. Februar 1860 den Maurer und Steinbrecher Josef 

Alberti aus Ampezzo in Tirol des nach § 63 StG strafbaren Verbrechens der 1\.la 

jesüitsheleidigung vor dem k. k. Gendarmerie-Posten u. dem k. k Bezirksamte zu 

St .Iohann m solcher Weise fiilschlich beschuldigt [ . ], daß seine Beschuldigung 

die Einleitung der Strafgerichtlichen llntersuchung wider Josef Alherti wegen des 

Ihm angedichteten Verbrechens zur Folge hatte".';; Das Verfahren gegen Alberti 

wurde eingestellt. Gasser hingegen \\.'egen Verleumdung zu einem Jahr und drei 

:-. !onaten schweren Kerkers verurteilt. 

:\eben emer Straf\'erf()lgung wegen \'erleumdung rIskierten Denunzianten im 

Falle haltloser Anschuldigungen sogar, selbst wegen 1\.Iajestätsheleidigung ver

urteilt zu werden. \Vie der Oberste Gerichtshof ausdrücklich festhIelt, konnte die

ses \'erbrechen auch dadurch begangen werden, dass angeblich von anderen Per

sonen get~itlgte Äußerungen, die mit der Ehrfurcht gegen den Kaiser unvereinbar 

waren, gegenüber Organen der Sicherheitsbehörden oder vor Gericht \orgebracht 

wurden Dass die ehrfurchtsverletzende Äußerung nicht als die eigene Anschauung 

des Denunzianten, sondern als \Viedergabe eines angeblichen Ausspruchs einer 

anderen Person dargestellt wurde. änderte ebenso wenig an der Erfullung des Tat

bestands der i\.lajestätsbeleidlgung \ .... ie das Fehlen der Absicht, den Kaiser zu be

Ieidigen:l~ 

5.2.2 l~.\klln. lH{Ut'.I'ftifrbe/eI{bgzmg Im Spiegel der ~tftJlt//{jlt'll ,HC/llIIlIg 

5.2.2.1 Die Reaktion der Zeitgenossen 

'\'icht nur aus der Bereitschaft zur Erstattung von Anzeigen kann auf die Einstel

lung m der Bevölkerung gegenüber Beleidigungen des Kaisers geschlossen werden. 

In den \'orliegenden Akten finden sich Hinweise auf unterschiedliche Reaktionen 

auf strafhlre Handlungen gegen die Ehre des 1\.lonarchen. \\'ie bereits dargelegt 

7-1(, ~ 20<) '>t(; IH52 I,,\'erl,iumdung") lautete' ,,\\'er jemanden wegen ell1es angedIChteten \'erhrechens 

hel dn ()hngkelt ani-,,jht, oder aufsolehe Art beschuldif.,'I. daß sell1e Beschuldigung "um Anlasse oh 

ngkc'ltllCher l 'ntersuchung. oder doch "ur ;-.J'll'hforschung gegen den Beschuldigten dienen könnte. 

macht sIch des \'erhrechens der \'erläumdung schuldig." § 210 '>tC IH52 sah als Strafe schweren 

Knker "Oll C'IIH:m his LultinfJahren (111 hestimmten Fällen hlS LU zehn,lahren) \'or. 

7-1, '>r A Strat',kten. I-aSL 12, IH60. 0.r 51 Uohann C;asser). 

741' l';1tscheldung des Ohe"ten Gerichtshors \'om 15 JunI 1901, Z . .J-B7. tn EntscheIdungen des k. k. 

()hl'rsten (;l'nchts .lls CassatlOnshofes, :\. F. Bd. 111. \\'ien 1902.:\r 2622. 
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wurde, erstatteten nur wenige Zeugen ohne persönliches l\lotlv ,\leldung an die 

Strafverfolgungsbehörden Vielfach scheinen sich die Menschen mcht weiter um 

solche Schmähreden gekümmert zu haben, vor allem dann, wenn der Täter of 

fensichtlich betrunken war. So gab die Kellnerin des Salzburger Gasthauses 7-lIln 

Sdlwat'Z1'II Riirsl Im Strafprozess gegen den Bäckergehilfen Anton Preneis, der be 

schuldil,rt wurde, den Kaiser und die Regierung beschimpft zu haben, zu Protokoll, 

dte G~iste hätten sich nicht besonders um ihn gekümmert, weil alle dachten, sie 

hätten es mit emem Betrunkenen zu tun."'1 Auch Josef Kürzer, \\'irt in \1ülln, sah 

am 3. Dezember 1855 keinen Anlass, Georg \\'immer \\'egen dessen Schimpfreden 

auf den Kaiser, den er als "Lump" bel.eichnete, an die Behörden zu melden, Er 

begnül,rte sich damit, den Steinmetzgesellen an emcn der hinteren Tische zu ver 

weisen, wo er wenig später von emem Finanzwachmann festgenommen wurde.150 

end jenes Spottlied auf Franz Joseph und dessen Finanzpolttik, das Peter Deisl 

1853 an lässlich einer Hochzeit anstimmte, erntete zwar keinen Beifall bei den an 

wesenden Gästen, errel,rte aber auch keinen besonderen Cnmut.711 Auch über die 

Augerung Josef Atzlers, der am 23 Oktober 1898 im Gast//(lllJ zum UlltcrJbcrg in 

Salzburg über einen vom Sohn des \\'irtes stolz präsentierten Bierkrug mit Porträt 

des kaiserlichen Paares meinte' "Das Krugel wär schon recht, wenn nur die zwei 

Gesichter nicht darauf wären", rel,rte sich keiner der übrigen Gäste auF'2 

In anderen Fällen errq,rten Beleidigungen des Kaisers aber doch .\Ilssmut So 

f~lssten die Gäste des Gmtlwus zum Hom m Salzburg das \'erhängen des Porträts 

Franz Josephs durch Karl Gruber als \lajestätsbeleidlf.,'l.mg auf und brachten aus

drücklich ihre l\lissbillll,'l.mg ob dieses Unhlgs zum Ausdruck.'" Auch die \\'orte 

JosefLechners, der 1853 in der Branntweinschenke 7.UI!l ZI./t'!/t'II Ri/fSI über GeI1lhr 

merie, Soldaten und den Kaiser schimpfte, blieben nicht un\\'ldersprochen E111er 

der Anwesenden rief ihm zu: "Du bist ein dummer Kerl und weigt nicht, was du 

redest." Zur Anzeige gelanl,rte die Angelegenheit jedoch durch e111en Soldaten, der 

sich dureh Lechners Worte beleidil,rt ttihlte"~ Johann Baptist Lorenl.ettl, der an

lässltch der Nachricht von der Entbindung Kaisenn Elisabeths 111 e111em C;,lsthaus 

in Krimml die Kaiserin als .J lure" bel.eichnet hatte, wurde sogleich \ om \\'irt mit 

den \Vorten "Seyd still. das Ist mchts" zurechtgewiesen.1" 

749 SL,\ <';tr'IElkteIl, htv, :11/1, IHHI" Nr 177 (Alltoll ('relll'ls) 

7.'iO SLA Straf'lktc'll, F,IV. 7 /2, IH5S, t\r. 1:17 (;corg \\illllller). 

7.'i I SLi\ <';trat:lktcll, hlV .. 4, IX5:l, Nr I-lH (l't'tt'r Delsl) 

7.'i2 SLA <';tr"ElktL'Il, hIS!, :ll, IH'IH. NI'. :lOH lImef\ulL'rl. 

7.'i:l SL.\ <';tr"t:lkteIl, !-aS!. 4, IX:;.\, NI 212 (Kar! (;n1ber). 

7;'i·1 <';1,,\ StraElkten, hIS!. ·1, IH.'i:l, '\)1' 11:; Uosef LL'chl1l'I). 

7.'i.'i SL,\ <.;traElkten, hIS!. 7/1, IH.'iS, Nr. IO:lllohelllll Bel!'t"t Lorl'IlZl'ttil. 



1);(' Reaktion der ObnKkeit 213 

Ob eine Verletzung der dem Kaiserhaus geschuldeten Ehrfurcht auf Zustim

mung oder Ablehnung stieß, hing freilich auch vom jeweiligen Kontext ab. Auch 

ein eher harmloses Verhalten konnte großen Unmut der Umgebung hervorrufen, 

wie ein \'orfall zeigt, der sich bei den Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag Franz 

Josephs ereignete. Die Salzburger Veteranen- und Kriegervereine veranstalteten 

aus diesem Anlass am 5. August 1900 ein Fest. Nachdem am Vormittag ein Festgot

tesdienst In der Universitätskirche zelebriert worden war, feierte man am Abend 

in der Restauration E/cktnsclzcr Alifzug am Mönchsberg. Die trotz des schlechten 

\\'etters herrschende .. ungeteilthe animirte Festesfreude" wurde jedoch durch einen 

Zwischenfall getrübt, den auch die Sa/zburger Zeitung in ihrem Bericht über die Fei

erlichkeiten nicht unerwähnt ließ. \Vie die Zeitung entrüstet berichtete, hatte sich 

eine Tischgesellschaft zu dem Fest verirrt, .. die es nicht der Mühe werth fand, bei 

der \'olkshymne von dem Stuhle aufzustehen, sondern gerade provocirend, zum 

AergernJsse aller anderen Anwesenden, sich in den Tisch hineinlümmelnd, sitzen 

blieb". Nach Ansicht des berichtendenjournalisten war das Aufstehen während der 

Hymne und des Ausbringens eines Toasts auf den Kaiser nicht nur aufgrund der 

"den patriotischen Gefuhlen fur das Allerhöchste Kaiserhaus gebührenden Hoch

achtung", sondern auch aus .. bloßen, der Gesellschaft schuldigen Anstandsgründen" 

geboten. Gerade bei einem Fest zu Ehren des Kaisers wurde ein solches Verhalten 

von den Am\."esenden offensichtlich als Unverschämtheit verstanden, wozu sicher 

auch die herrschende patriotische Stimmung beigetragen hatte, die durch eine .. so 

recht aus altem Soldatenherzen kommende patriotische Rede" noch angefacht 

worden war, in der einer der Veteranen .. die drei Cardinaltugenden aller Militär

veteranen, Kameradschaft, Einigkeit und angestammte Treue zum Allerhöchsten 

Kaiserhause beleuchtete". Eine so offen zur Schau getragene Missachtung der dem 

Kaiser geschuldeten Ehrfurcht musste von den anwesenden Veteranen nicht nur 

als Beleidigung ihres obersten Kriegsherrn, sondern auch ihrer eigenen \Verte ver

standen werden. Dass die besagte Tischgesellschaft dennoch ungeschoren davon

kam und man "von einem ernste rn Auftritte gegen eine solche Rohheit absah" war 

"nur der hohen Weihe des Festes, dem dasselbe galt, zuzuschreiben".7\1> Von den 

<..;traf\·erfolf.,rungsbehörden wurde eine solche durch ein bloßes Unterlassen began

gene Unhöflichkeit nicht als Majestätsbeleidigung verfolgt, die Übeltäter mussten 

sich auch nicht vor Gericht verantworten.m 

Zurechtweisungen wegen schmähender Äußerungen gegen den Kaiser waren 

nicht immer durch l\.1issmut oder das Bedürfnis motiviert, die Ehre des Kaisers zu 

7S6 <;alzhurKer Z('itung '\Ir 179 vom 6. :\ugust 1900. S 2f 

7S7 Zum obJektiven 1atbestand der l'.hlJestätsbeleldlgung 5.0 Kapitel 2.2.1. 
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H'rteidlgen I\hll1chmal war der Ratschlag. (lle Zunge Im Zaum zu halten. wohl 

eher eine gut gemeinte \Varnung vor möglicher StrafVerf()lgung. ~o v,:urde der 

spiiter VOIll PolizeispItzel Josef Schilfi-eiter angezel!-,rte Lohnkutscherknecht Joh.lI1n 

Klugsberger. nachdem er den Kaiser als "Vieh" bezeichnet hatte. von einem Zech 

kumpan mit den \Vorten ermahnt: .. Du v .. -enn das Jetzt jemand gehört hätte, da 

kiinnt'st dich putzen." 7'M 

Beleilbgende Augerungen über den Kaiser und die i'.litglieder des kaiserlichen 

l Iauses wurden von den Zeitgenossen also mit unterschiedlichen Reaktionen be 

dacht. \Virkllch schockiert haben dürften sie aber kaum. und die meisten Zeugen 

nahmen sie gelassen hll1 ~ofern überhaupt jemand auf solche Beleidigungen re 

agierte. beschrünkte sich die Reaktion meist auf ell1e verbale Zurechtwelslll1g. Zu 

ell1er i'.1eldung an die Obrigkeit sah Sich kaum jemand veranlasst In den wenigen 

F:illen. in denen eine Privatperson Anzeige \\:egen ell1er tatsüchlich begangenen 

:- lajestiitsbeleidigung erstattete. bildete meist eine weitere Straftat oder eine Aus 

ell1andersetzung mit dem Denunzianten den wahren Grund nir die :-Ieldung des 

\ 'orfalls an die Obrigkeit. In der Bevölkerung galt das Delikt der :-laJestütsbeleidl

/-,'1lng trotl- der hohen gesetzlichen Strafarohung oHcnsichtlich nicht unbedingt als 

ahndungswürdiges \ 'erbrechen 

5,2,2.2 I\laJestätsbeleidigung in der Gerichtsberichterstattung 

Berichte über ;\h~estätsbeleidi!-,'1lngsprozesse finden sich in den Salzburger Zel 

tungen nur selten Zv\'ar war die Gerichtsberichterstattung bereits ein beliebtes 

publizistisches Genre. auf das kaum eine der Salzburger Zeitungen \'erl-ichtete. 

doch fInden sich in dieser Rubnk nur selten Notizen über \'erbhren wegen Be 

leidi/-,'1l11gen des \Ionarchen Die ]\eu!-,,,er der Leser wurde l111t Geschichten über 

\Ieirder und Betrüger befriedl/-,Tt. wobei die C;erichtsbenchterstatter bemüht \\aren. 

das Verhandlungsgeschehen l11i>glichst detailliert zu schildern. \ \ Tenn sie ausrei 

chenden ~t()fr fllr aufregende Benchte IiefCrten. wurde auch über Pnuesse ,1lIt;er 

halh des Kronlands ~alzburg benchtet '-erfahren wegen '--,chmühungen des Kalsns 

waren im \'erglel(:h Zlll ,-\'ufkbrung von Gewaltverbrechen oder t-,,,-og angelegten 

Betrugsdeliklen eher unspeklakuliir und schienen kaum geei/-,"let. das Publikum in 

den Bann zu Ziehen 

Der (;erichlsberrchlerstallllng wurden aber <luch durch die rechtlichen R.lhmen 

hedll1l--,'1l11gen enge (;renzen gesetzt. \\ as II1sbesondl're IIll Zusammenhang mit \ L1 

leslätsbeleidl!-,'1l11gsprozessen nicht aul;er Acht gelassen werden darf: IH62 \\ .lr .cu 

gleich mit der l)t~'ß'on/"""g ell1c Nowlhcrung des Strafgest'tlt's erf()I.l..rt. durch dll' dn 
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Strafprozess vor der öffentlichen Meinung abgeschirmt werden sollte. Begründet 

wurde diese Einschränkung der Berichterstattung mit der Berurchtung, die Presse 

könnte ihre durch die neue PnjSordJlllllg gewährte Freiheit missbrauchen. Die bei 

den sogenannten "Lasser'schen Artikel" richteten sich gegen eine Beeinflussung der 

Gerichtsbarkeit durch dIe Presse und untersagten zu diesem Zweck unter anderem 

die Erörterung der Beweismittel und "die Aufstellung von Vermuthungen über den 

Amgang der \'erhandlung" vor dem rechtskräftIgen Abschluss des Verfahrens, so

fern diese geeignet waren, "auf die öffentliche Meinung einen dem Ausspruche des 

Gerichtes \'orf.,rreifenden Einf1uf~ zu nehmen".;" ! Nach der Auslegung des Obersten 

Gerichtshofs bezog sich dieses Verbot auf die gesamte Dauer des Verfahrens bis 

zu seinem rechtskräftIgen Abschluss. Eine kritische Erörterung von LTrtetlen des 

Gerichts erster Instanz war daher erst nach der Entscheidung des Rechtsmittel 

gerichts möglich, was eine aktuelle, kritische Gerichtsberichterstattung praktisch 

\·erhinderte.'f,1J DIes erklärt, warum dIe Zeitungen sich - sofern sie überhaupt über 

den Ausgang eines wegen 1\lajestätsbeleidigung eingeleiteten Prozesses berichteten 

- meIst auf die bloße \Viedergabe des Urteils beschränkten, ohne dieses oder gar die 

ihm zuf.,rrunde liegende Rechtsordnung zu kommentieren. 

i'\eben dieser unabhängig vom jeweiligen Gegenstand des Strafprozesses gel 

tenden Einschränkung der Gerichtsberichterstattung war den Journalisten in Be

zug auf Prozesse, in denen Injurien gegen Thron und Herrscherhaus verhandelt 

wurden, besondere Zurückhaltung auferlegt . Im Falle einer \Viedergabe der in 

kriminierten Äugerung liefen sie nämlich Gefahr, selbst den Tatbestand der 1\1a

jestätsbeleidigung zu verwirklichen. \\,'eil nach der strengen Auslegung durch den 

Obersten Gerichtshof die \Viedergabe der Schmähung ihrerseits wiederum als 1\la

jestätsbeleidigung geahndet werden konnte, mussten die Gerichtsberichterstatter 

Vorsicht walten lassen, um keinen Anlass rur eine Beschlagnahme zu liefern oder 

gar persönlich \'v'egen dIeses Delikts angeklagt zu werden."d Eine Privilegierung 

,S<J -\rt \11 und \111 des (,esetzes vom 17 Dezemher 1862 betreffend eillJge Ergänzungen des all 

ge meInen und des \!Jlltär - ~trafgesetLes, RGBI. 1862, Nr. 8, vgl dazu Herb, W<.Ilter Knmin<.llhe 

n chterstattung "WISchen \ledlenlreiheJ! und \ledlenverantwortung Zur CeschlChte der "L<.IS 

ser\ dH.' n Artike l", In \\ ·elnzierl, Erib · Rathkolb, Oliver -\rdelt, Rudolf G . U.a (Hg.) JustIZ und 

ZeItgeschIchte. SymposJ(lI1sheJ!räge 1976 1993 Wien 1995, S 188206, Gerii,Jnsef DIe Strafge 

se tznmclle IH62 und Ihre-\uswlrkungen <.Iuf die Presse, In ()sterrelchlsche Junsten ;:eitung 1953, 

S J.11 1-1-1 . 

,60 i\usterllt/., Fritz PreEfi-eiheit und Preßrechl. ElI1e Studie über den Preßgesetz· Entwurf. - Wien 

1902 S :;0 . 

,(li L"zt. Franz von ' Lehrbuch des iisterreiclmchen Pregrechts. LeIpZIg IB78. S 271f: Holiczkl, \\'al 

ler . DIe EntWICklung der Gerichtsbenchterstattung in der \\' iener Tagespresse von 18-18 bIS zur 

lahrhundertwende Dis., . \\' Icn 1972 . .., 183 
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wahrheitsgetreuer Berichte aus dem Gerichtssaal im Sinne einer generellen Straf 

losigkeit der \Viedergabe der den Gegenstand der Verhandlung hildenden Äuge· 

rungen, wIe Ste etwa tür Berichte aus dem Reichsrat vorgesehen war, kannte das 

iisterreidwiche Presserecht nicht.'(,2 Zwar war nach den allgemeinen Regeln des 

Strafrechts auch m dIesen Eillen fur dIe Venvirklichung des Tathestands ein Vorsatz 

erfeJrderlich, doch wurde dieser m der Praxis der österreIch ischen Genchte im Falle 

von i\lajestätsbeleidigungen meist ohne nähere Prüfung bejaht. Da den Zeitungen 

somit dIe Berichterstattung über den Kern der ~ache venvehrt war, konnten sIe 

das Interesse der Leser kaum befriedIgen und vl-'aren daher wohl nicht besonders 

erpicht darauf; über dIese Verfahren zu berichten. So sie es dennoch taten, mussten 

sie auf die \Viedergabe der inkriminierten Äußerung verZIchten So schrieb das 

Salzburgtr ]t/gblrz!l 1H96 in semem Bericht über den Freispruch des Redakteurs der 

!'olk.l/nbiiJ/f, Franl Schumeier, von der Anklage der l\:laJestätsbeleidl!,T\.mg: Dem 

Angeklagten werde \'orgeworfen, die Ehrfurcht gegen den Kaiser durch eine j\U

fkrung, die sich der \Viedergabe entZIeht" verletzt zu hahen.-bj 

Hinzu kam noch das praktIsche Prohlem, dass in diesen Prozessen in der Re

gel unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wurde. 7(.4 Die Zeitungen waren 

daher auf Berichte der BeteIlIgten bzw. ihrer VerteIdiger angewiesen und muss

ten sich in vielen rällen mIt einer \Vledergabe des öffentlich verkündeten l'rteils

spruchs hegnügen 7t., 

5.3 Dlh VERH,"\'\IGll' '\j ",IR \FE=" 

Das Sln~/.~fJt/Z iiber {,(dm'r/lm. !'Crgf!ll'll uml c"'bl'rtrclllllgm vorn '27 :\bi 11'5'2 sah !lir 

Beleidll,Tl.Ingen des KaIsers oder von l\ litgliedern des kaiserlIchen H.auses strenge 

Strafen vor. DIe l\1tndeststrafe lag bel emem Jahr schweren Kerkers (hzw. emt:l

ehen Kerkers bel Beleidil,T\.mgen der l\Iitglieder des kaiserlichen Hauses n<lch § 64 

StG), der Strafrahmen reichte bis zu HinfJahren. 110 der 112 erhalten gebliebenen 

Akten des ",al;:burger Landesgerichts geben Aufschluss über den \usgang des \ er

f:lhrens. 

762 Ehenda. S. 273 

761 Salzhllrgn ElghLltt '\r 2.10 vom I) ()kwher IH9IJ 

il>4 l)as Sal/.hurgn I .• mdesgerlcht madHe in I.\\'ei I ),.,ttcln dn n.ll'h 11'7·1 gdlihrtl'n I'roznsl' \\ln dn 

"'1ii~11('hkeit (;,·llI;JlIch. die ()l1i.'lllhl'ilkl'11 von d,'[ I Lll'lllH'rIundlllng :lllSlll,,,hbel;,," J);llll s" 

Kapitel 1:U 

7"~ \'~I "Il. lhe kIll /l' Noti" lihel dCIl l;relSprul'h d,', deI \ IaJ(·,t:itslwlcllh;''llllg 1I1ld :lnderer ])l'h~te 

angeklagteIl \·,lg.lnlell )osl'lllorwollh 1111 <;.dLhurg'·1 lagbLlII:"\r 1t-i7 \nlll 20 '\lH .. 'llst I:;l)~ 
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5U--< 

63 

, --< 

16 

Arrest Ablassungs- Einstellung Freispruch Gnadenakt Kerker schwerer unzustandlg 

beschluss Kerker 

,\hh 5 Die rechtskräftigen Erledlh'ungen der untersuchten \"erElhren durch das <'alzhurger LlIldes 

gnicht hz\\' die Rechtsmittelgerichte 

65 dieser Verfahren endeten mit einer rechtskräftigen Verurteilung wegen Majes

tätsbeleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses. In zwei 

Fällen wurde der Angeklagte vom Vorwurf der Majestätsbeleidigung freigespro

chen, aber wegen Störung der öffentlichen Ruhe nach § 65 lit. a StG zu sechs Mo

naten bzw. zweieinhalb Jahren schweren Kerkers verurteilt.''''' 23 Verfahren mün

deten in einen Freispruch von der Anklage wegen dieser Delikte, wobei in sieben 

Fallen ell1e Arreststrafe wegen Trunkenheit oder eines anderen weniger strafWür

dlgen Delikts verhängt wurde, sodass nur 16 der Angeklagten den Gerichtssaal 

tatsächlich als freie l\länner verlassen konnten. Von den übrigen 20 Strafprozes

sen endeten sechs mit einem Ablassungsbeschluss, sieben mit einer Einstellung 

71>6 SL\ 'itraElkten. Fasz 4.11\51, Nr. 267 UosefBuhrik). SLA. <'tealakten. Fasz 11.1859, '\Ir 196 (Anton 

KüherI) 
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aus verl~Ihrensre('hthchen Gründen, je einer wurde wegen Unzuständigkeit an das 

Landesgericht Linz bzw. an die MIIitäI:iurisdiktlOn zur weiteren Verhandlung ahge

treten und flinf VeIEIhren wurden auf~rrund e1l1es Gnadenaktes hzw. e1l1er Amnes

tie eingestellt. Die sieben Arreststrafen wurden zum I,TTöGten Tell \\ egen Trunken 

heit verhünl,>i, nachdem eine Verurteilung wegen .\laJestätsbeleidIi-,TUng auf~TTund 

einer die Zurechnungsfahigkeit ausschliegenden Berauschung des Angeklai-,>ien 

nicht in Betracht kam.'/'; Im Fall der drei IH53 \\'egen Singens eines Spottlieds 

vor Cericht stehenden Angeklal,>ien .\lathias r\lederberger, .\lathias \\'egscheIder 

und (;eorg "töllner war es nicht die Berauschung, die sie vor einer schwereren 

Strafe bewahrte, sondern das Fehlen ausreichender Beweise. So wurden sie gemüg 

§ 300 "tC nur zu einer drelmonatigen Arreststrafe verurteilt, weil sie mit Ihrem 

Lied die Finanzwache herabgewürdil,>i hatten, ihnen eine BeleIdll,'1mg des Kaisers 

aber nicht nachgewiesen werden konnte'-'" 

Neben der die ~orm darstellenden Strafe des schweren Kerkers, die 63 .\Ial 

verhünl,>i wurde, verurteilte das "al;:burger Landesgencht auch vier Delinquenten 

zur milderen "trafe des einfachen Kerkers Dabei handelte es Sich e1l1mal um eine 

Verurteilung wegen Beleidil,TUng eines \Iltglieds des kaiserlIchen Hauses, tur die 

gemüf; § 6-1 StG nur einfacher Kerker vorgesehen war, in den übngen drei Fäl

len dürfte das Gericht von seinem außerordentlichen Strafmilderungsrecht nach 

§ 5-1 StG Gebrauch gemacht haben 

AngeSichts der hohen geset;:lichen "trafdrohung erscheinen die UrteIle des ".Ilz · 

burger I ~andesgenchts relativ mild "'ur 111 Ausnahmefallen \\ urde der geset;:lK'he 

"trafi·ahmen ausgeschöpft Der I,TTiif;te reil der Delinquenten kam mit einer Strafe 

davon, die sogar unterhalb der gesetzhch vorgesehenen i\lmdestdauer von e1l1em 

Jahr lag Die Unterschreltung des ~trafrahmens wurde durch das in § S-1 "tC, \ or

gesehene augerordenthche l\lIIderungsrecht ermöglicht,1h9 von dem das Salzburger 

Landesgericht reichlichen Gebrauch machte. Bemahe zwei Dnttel. nümlIch 42 der 

(l5 wegen l\lajestätsbelcidII,TUng oder Beleidigung elI1es l\lItglieds des kaiserlIchen 

Hauses zu schwerem oder e1l1f~Ichem Kerker verurteIlten Liter, mussten tlir weni

ger als em Jahr ihre Freiheit elI1büfkn Bel \\eiteren neun \'erurteilten (13.t' 0.,0) be 

trug die IWhe der Str,Ife genau ein Jahr Die nIedrigste ~trafe bg bei nur 1-1 'EIgen. 

die höchste bel z\\el Jahren schweren Kerkers Die durchschnittliche Höhe der 

verlüinl,>ien Kerkerstrafen lag bel rllnd acht l\!onaten (23H 'Elgel. 

7(,7 \'gl /1Ir ( Jlwrtrl'llillg dn Trunkl'nhl'lt ohl'1l K'lpltl'1 222 

7flH SLA Stralclktl'll, F'l'/ -I. IHS1. Nr.1H(, (:\lathla, NIl'dl'rlwrgl'r. \I.nhl<h \\'t'!!,dlClder, t;t'<lJg "hili 
lll'r) 

7(,') Sieht' da/li ohell Kapltl'1 22..1 . 
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DIe regelmägige Am"'endung des augerordentlichen Milderungsrechts war kein 

auf dIe I\Iajestätsbeleidigung beschränktes Phänomen. sondern stand im gericht

lichen Alltag auch bei anderen Straftaten auf der Tagesordnung. Diese Unterschrei 

tung des gesetzlichen Strafrahmens hatte aus Sicht des Gerichts den Vorteil, dass 

sie die -\nfechtung des Urteils durch eine Berufung des Verurteilten ausschloss." " 

Bel der f\.elf,TUng zur außerordentlichen Milderung der Strafen dürften daher auch 

prozessökonomische Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Da dadurch die ge

setzlichen Strafrahmen m der Praxis durch ein kaum determmiertes richterliches 

Ermessen unterminiert wurden, war dem Gesetzgeber das außerordentliche I\lil 

derungsrecht ein Dorn im Auge.i;1 In dem 1874 vorgelegten Entv,:urf tur ein neues 

Strafgesetz war dIeses Instrument der Strafbemessung daher nicht mehr \'orgese

hen Dass Im Gegenzug die Stratarohungen fur Majestätsbeleidigung und Beleidi

f,TUng der \litglieder des kaiserlichen Hauses deutlich herabgesetzt wurden zeigt, 

dass die vom Strafgesetzbuch von 1852 vorgesehenen Strafen schon bald auch von 

der l\lehrheit der l\litglieder des Reichsrats als überzogen angesehen wurden,777 

\\'Ie hoch dIe tatsächlich verhängte Strafe ausfiel, hing von mehreren Faktoren 

ab. Yon entscheidender Bedeutung war dabei das Vorliegen der verschiedenen l\lil

derungs- und Erschwerungsgründe, dIe das Strafgesetz von 1852 ausdrücklich nor

mierte. il DIe Richter waren - abgesehen von jenen Fallen, in denen die Vorausset

zungen tur eme Anwendung des außerordentlichen l\1ilderungsrechts erfullt waren 

- an dIese gesetzlichen Determinanten gebunden und durften nicht nach freiem 

Ermessen urteilen. 774 Die in der Pra.xis am häufigsten zur Anwendung gekommenen 

l\lilderungsgründe lagen zum einen in der Person des Täters begründet, zum ande

ren betrafen sie die Umstände der Tatbegehung und das Verhalten nach vollbrachter 

'EH Zur ersten Gruppe gehörte das Vorleben des Angeklagten, insbesondere frü 

here \'erurteilungen, seine vernachlässigte Erziehung oder seine familIäre Situation. 

Leutere war insofern relevant, als § 55 StG vorsah, dass bei der Strafbemessung auf 

die "schuldlose Familie" des Angeklagten, deren "Erwerbungsstande" keinen Scha

den nehmen sollte, Rücksicht zu nehmen sei. Diese Bestimmung kam etwa Anton 

Hiillbacher zuf,TUte, der fur die Beschimpfung des Kaisers als "Lump und Spitzbube" 

770 \ 'gl. oben Kapitel -1..1 

771 Allgl'meme Bemerkungen zu dem am 7. November 187-1 Im Abgeordnetenhause des Reichsrathes 

eIngebrachten Entwurfe eml'S Stratg-eseues über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen. Ste 

nOh'TaplllSChe Protokolle des -\hgeordnetenhauses des österreIchIschen Relchsrathes, \ '!Il SessIon, 

IH7-1 75.221 der Beilagen. S :n 
772 Zu den PUnen tur eme Strafrechtsref(mn vgl. oben Kapitel 3. 

77.\ S~ -I~ ~5 St(; , "gI. oben KapItel 2.2.3 . 

77 -I \ 'gl ~ 32 St(; 
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zu nur drei \Vochen schweren Kerkers, verschärft um /,wei Fasttage pro \Voche, 

vemrteilt wurde. Das Gencht stellte fest, dass durch eine längere Freiheitsstrafe des 

Bauern die Sicherung des l Tnterhalts seiner acht Kinder schwer gefahrdet wäre 77; 

Auch Peter Deisl kam mit einer Imiden Strafe von sechs \Vochen schweren Kerkers 

davon, weil er seine HO jährige l\Iutter und seinen 75-jährigen Vater erhalten musste, 

"die ansonsten der Gemeinde /,ur Last fallen würden" 7;h 

DIe Umstände der rI~lthegehung hetraf der MIlderungsgrund des aufgeregten 

Gemütszustandes durch den Genuss geistiger Getränke. Dieser .\lilderungsgrund, 

der m einem Großteil der überlIeferten Fälle verwirklicht war, lag vor, wenn der 

Täter zwar herauscht war, die Schwelle zur Cnzurechnungsfahigkeit aber nIcht 

üherschritten hatte. Von nIcht mmderer Bedeutung \\ ar der .\ Iilderungsumstand 

des nur geringen aus dem Verbrechen entstandenen Schadens. Dieser .\·Iilderungs 

grund kam Im übenviegenden Teil der Verfahren /,ur Am\'endung .\Ieist stellte 

das Gericht fest, dass überhaupt kem Schaden aus der Tat entstanden wäre, weil 

durch die inkriminierten \Vorte keine Verachtung oder Ahlehnung gegen den Kai

ser hen'orgerufen worden wäre DIese Annahme wurde meist durch die Aussagen 

der Ohrenzeugen unterstützt, die wohl kaum das Gegenteil angegeben hätten So 

hestätihrten auch die Gäste jenes Gasthauses m :\ Iülln, in dem Georg \Vimmer den 

Kaiser als "Lump" beschimpfte, vor Gericht, ihre Ehrfurcht gegenüher dem Kaiser 

sei nicht im Geringsten erschüttert worden.---l-nd auch bei dem '->pottlied, das der 

bereits mehrmals envahnte Peter Deisl Im \\~Irtshaus sang, nahm das Gericht an, 

dass es keinen weiteren Schaden angerichtet hätte, da vonselten der übrigen Gäste 

kem Zeichen des Beif~ll1s erfolhrte!7' \Veitere i\lilderungshTfÜnde, die erst nach der 

Tlt verwirklicht werden konnten, waren das Geständnis und dIe nicht vorn 'Liter 

zu verantwortende übermäßIg lange Dauer der lJntersuchungshaft. 

Lagen gleich mehrere dieser l\lilderungshTfünde vor, was in bemahe allen \'er

fahren der Fall war, so konnte das Gericht m Anwendung des § 5-1 StG die '->trale 

unter das gesetzliche I\lmdestmaf; von einern Jahr senken \'oraussetzung \\ ,Ir. das~ 

die .vlildemngshTfÜnde eme Besserung des Täters en\'arten Itef;en. Diese Proi-,TJlose 

hing m erster Linie vom \'orleben des .\ngeklagten und von seinem \'erhalten 

in der Verhandlung ab \\'er bereits mehrmals vorbestraft war oder den RIchtern 

gegenüber keine Reumütigkeit an den Tag lehrte, kam nicht m den Genuss von 

deren Milde. 

775 SL,\ <"traläktt'll, bv. 2. IHS2,;\.' 4(ll) ( \lltllll IIiillbacher). 

776 SLA StraClktt'll. 1':1,/ -I. IHS~.;\.r I.JH (Pett'r !)l'ISI). 

777 SL,\ <"tr'lbktl'll. Lt,z. 7 ' 2,11-I:;;;.;\., -1."\7 (;l'org \\'lInmnL 

77K SLJ\ StraClktcll. bv -I, IKS~,:'oJ, llH (l'l'tl'r Dl'"I). 
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Faktoren, die sich zu Ungunsten des Täters auswirkten, waren insbesondere 

eine bereits erfoll-,rte Verurteilung wegen eines gleichartigen Delikts, die mehrfache 

Tatwiederholung und das Zusammentreffen mit anderen Straftaten. \Vurden dem 

Angeklagten neben der Majestätsbeleidigung noch weitere Verbrechen oder Ver 

gehen vorgeworfen, so richtete sich das Strafmaß nach der Strafdrohung des am 

strengsten zu ahndenden Delikts.7i'l In den untersuchten Verfahren war das im

mer die \lajestätsbeleidigung bzw. die Beleidigung eines l\litglieds des kaiserlichen 

Hauses. Auf die sonstigen Verbrechen oder Vergehen, derer der Angeklagte fur 

schuldig befunden wurde, hatte das Gericht innerhalb dieses Strafrahmens Bedacht 

zu nehmen. i\.leist waren es Obrigkeitsdelikte wie tätliche oder verbale Angriffe auf 

Beamte (§ 312 StG), die zur Beleidil-,rung des Kaisers hinzutraten. 

Ein schwer festzumachender Faktor bei der Strafbemessung ist die Einschät

zung der \'erwerflichkeit der Schmähungen selbst. Zwar geben die Akten Auf

schluss über l\lilderungs- und Erschwerungsgründe, im Dunklen bleibt jedoch die 

Beurteilung der Strafbarkeit der inkriminierten Äugerung durch die Richter. Der 

\\'ortlaut der Schmähungen scheint keinen besonderen Einfluss auf die Höhe der 

Strafe gehabt zu haben. Von größerer Bedeutung waren die weiteren Umstände 

der Tatbegehung und der bisherige Lebenswandel des Täters. Daher überrascht 

es auch nicht, dass jenen Angeklagten, die ihre Tat begingen, während sie wegen 

eines anderen Delikts inhaftiert waren, relativ hohe Strafen auferlegt wurden, ob 

wohl von ihren Äußerungen aufgrund der eingeschränkten Publizität kaum Gefahr 

fur das Ansehen des Kaisers ausgehen konnte.'~() 

\Virft man einen Blick auf die soziale Verortung der Angeklagten, so offenbart sich 

ein gewisser Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Stellung und dem 

Ausgang des Verfahrens. Von den sechs Angeklagten, die der am oberen Ende 

der sozialen Skala stehenden Gruppe der Haus- und Grundbesitzer angehörten, 

wurde nur ein einziger zu einer Kerkerstrafe (drei l\lonate schwerer Kerker) ver

urteilt, ein weiterer musste eine einmonatige Arreststrafe antreten. Von den üb

rigen Verfahren endeten drei mit einem Freispruch und einer mit einem Ablas

sungsheschluss. Auch die Bauern kamen relativ glimpflich davon. Drei von funf 

angeklagten Landbesitzern wurden zu einer Kerkerstrafe verurteilt, mit nur 26 Ta

gen fiel die durchschnittliche Dauer der Strafen aber bedeutend niedriger aus als 

der Gesamtdurchschnitt aller wegen Majestätsbeleidigung oder Beleidigung eines 

779 ~ .,-1 'itC 

,!-iO ,)1.,\ 'itrabkten. Fasz. 72. 1/\55. '\r -1-1/\ (Leopold Hemetsberger). SLA Strafakten. Fasz. 11. 1859. 

'\r 1-16 (Ceorg Brunnmayer): SLA Strafakten. Fasz. 31/1. IRR5. ;\Ir 183 (Kar! Standi). 
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:\ 1 itglieds des kaiserlIchen Hauses verhänhrtcn Kerkerstrafen, der wie envähnt bel 

knapp acht l\lonaten (23H '!lIgen) lag, 

Dieser Durchschnittswert ist bestimmt durch die Handwerker und die meist in 

der Land - lind Forstwirtschaft tätigen Arbeiter, stellten diese beiden Gruppen doch 

heinahe zwei Drittel aller Beschuldigten. Bei den im Hand\\"erk tätigen (;esellen, 

Lehrlingen und (;ehilfl' n betrug die Höhe der verhänhrten Kerkerstrafe durch 

schnittlich neun :\lonatc (272 !lIge) Bel den SOZIal ähnlich situierten Arbeitern 

fiel die durchschnittliche Straf<.!auer mit knapp siehen l\Ionaten (202 'nIge) etw,lS 

kürzer aus . 

Am unteren Ende der sozialen Pyramide zeichnet sich der Einfluss der gesell . 

sdut1:lichen Stellung auf die Bestrafl1l1g ähnlIch deutlIch ab wie an ihrer Spitze. 

Ke1l1e einzige der acht angeklahrten Personen, die in den Akten als Vaganten oder als 

erwerbslos hezeichnet wurden , \"erlie!~ den Gerichtssaal in Richtung Fre iheit. Alle 

wurden zur Strafe des schweren Kerkers verurteilt. wobei die durchschnittliche ~traf 

dauer mit 356 'LIgen signifikant höher lag als bei allen anderen sozialen Gruppen 

Dieser Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Stellung und Höhe der ver

lüinhrten Strafe Ist jedoch nicht auf reine \\illkür der Richter zurückzut1.ihren. die 

sich durch Auftreten lind Ansehen des .-\ngeklagten leicht hätten bee1l1drucken 

lassen . Diese Praxis entsprach dem \Villen des Gesetzgebers und stand durchaus 

auf dem Boden des Gesetzes Dass jene, die einer geachteten Tätigkeit nachf-,ringcn 

und als wertvolle :'>IItglIeder der Gesellschaft angesehen wurden. Imt milderen Stra 

ten danll1kamen als-\ngehörige der Unterschichten . war durch die gesetzlIchen 

Determinanten ftir die l.)trafbemessung vorgezeichnet. Durch die Erschwenll1gs 

lind :'>lilderungsgründe f~lnd der Lebenswandel des Beschukbf.,rten 111direkt Einl~ang 

111 die richterliche Beurteilung der l.)traf\\·ürdlgkeit. Da Vaganten und andere .-\n · 

geklagte, die kell1em geregelten Erwerb nachgingen. meist schon \ ' erlültnism;iI~ig 

i>fter in Konflikt mit der Ohrigkeit geraten waren. lagen bei ihnen hüutlger die 

Erschwerungsgründe der bereits erf(llgten \'erurteilllng und des ZUSamIlll'ntretll'l1S 

mit andercn Straftatcn \'or l.ctztercs traf \(Jr allem II1jeneil FIillen lU . 111 denen die 

\'1aJcstlitsbeleidif.,'1111g als Reaktion auf einc Amtshandlung ert(llgt \\ ar. Aut~rrund 

des bishcrIgen Lebenswandels dcr\ngehiingen dieser <"chlchten f-,ring das (;e 

rIcin auch seltencr von der !Li! die auf~erordentliche <"tratillilderung erforderlichen 

zu erwartenden Besscrung dcs DellI1l]uenten aus Freilich hedeutl'te dieser r~lktor 

der <"trafhemessung ell1 relativ frelcs Frn1l'ssen der Richter. denn <lnh,llld \\'eklwr 

'Lltsachcn aufcll1l' klillflige Besserung geschlossen werden konnte. hl'f; lLls (;eset l 

im Dunkeln ,\nh,llld ihres Lehens\\ amids konnten ,Iber\ngehiirige dn lnter 

schichten kaulll auf el1ll' günstIge Prognose holli.'n, \\ ;illlend das (;crtcht bel gut 

sitUIerten Bürgcr ehcr herelt war. aufkronkntliche "tilde \\ alten I'U lassen. Bel 
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besser situierten Angeklai,Tten, die eine Familie zu versorgen hatten, wirkte sich 

diese Unterhaltspflicht oft günstig auf die Strafhöhe aus. Vor allem bei den Bauern 

herücksichtigten die Richter relativ oft den 1\.lilderungsgrund der Unterhaltspfhch

ten ftir die "schuldlose ramilie""ö! 

::; -I Da SOZlOC;RAFIE DER T.\.TER 

EIll Sozial profil der wegen \IaJestätsbeieidigung bzw. Beleidigung der 1\.1ttglieder 

des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen soll Aufschluss darüber geben, aus 

welchen gesellschaftlichen Verhältnissen die Täter stammten und welchen Ein

fluss soziale Elktoren auf die H~iufigkeit der Begehung dieser Delikte hatten. Im 

Folgenden soll untersucht werden, ob die persönlichen Verhältnisse bei den vl.:egen 

Beleidigungen des Kaisers bzw. seiner Familie verurteilten Personen im Vergleich 

zu jenen der übngen Delinquenten Besonderheiten auhveisen und ob diese ge

gebenenLllls Rückschlüsse auf ihre Tatmotive zulassen. Dabei wird auch der Frage 

nachzugehen sein, ob daraus auf sozial bedingte Unterschiede in der Loyalität 

gegenüber dem Herrscherhaus geschlossen werden kann. 

Die erhalten gebliebenen Gerichtsakten des Landesgerichts Salzburg enthalten 

i,TTundlegende Informationen zur Person der Angeklagten und geben dadurch Aus

kunft über ihre soziale Herkunft T\eben Name, Alter, \\'ohn- und Geburtsort wer

den standardmägig frühere Bestrafungen, Religionszugehörigkeit, Familienstand, 

\'ermögen, Bildungsgrad und Beruf genannt. Diese Angaben über die persönlichen 

Verhältnisse der Delinquenten entsprechen im \Vesentlichen den fur die amtlichen 

Statistiken der Strafrechtspflege erhobenen Daten, die ab 1879 in elller fur die Er

stellung eines Sozial profils der Verurteilten geeigneten Form vorliegen , Cm eine 

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen dieser Kriminalstatistiken zu ermöglichen, 

werden im Folgenden nur Jene 65 rälle quantitativ ausgewertet, die zu einer Ver

urteilung wegen \Iajestätsbeleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kai

serlichen Hauses fuhrten. Ausgeklammert sind somit jene Personen, die freige

sprochen wurden oder aufi.,TTund einer die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden 

Berauschung zum Zeitpunkt der Tat nur wegen des Vergehens der Trunkenheit zur 

Rechenschaft gezogen werden konnten. 

Soweit es die Quellen erlauben, werden in erster Linie die persönlichen Verhält

nisse der vom Salzburger Landesgericht verurteilten Täter behandelt. Angesichts 

7~ 1 \\:1 '>1.\ '>trat:lkten. b" .. 2, !HS2, Nr -109 (-\nton Höllbacher), SLA Strafakten, F<lSz. -1, !85~, 

'\r J-tfl ("eter Deisl) 
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der mIt 65 Verurteilungen geringen Zahl verwertbarer Fälle schemt darüber hinaus 

ell1 Rückgntl auf die amtlichen Knminalstatistiken geboten . Soweit diese entspre 

chemie Daten enthalten. \\'erden diese ebenfalls analysiert, um die quantitatIve 

,\uswertung auf eine breitere Datenbasis /.LI stellen. \\'0 die sich auf die gesamte 

I\lonarchle beZIehenden Angaben in den Statistiken der Rechtspflege emen dussa 

gekräftigen VergleIch mit den aus den Akten gewonnenen Daten zulassen, werden 

die Salzburger Verhältnisse in den Kontext der Gesamtmonarchie eingebettet. 

:) -/. / Vl.'rmijgl'lIJs/alld 

Die Akten des Salzburger Landesgenchts enthalten nur rudimentäre Angaben über 

die Vermögens\erhältnlsse der \ 'erurteilten . Sofern das Gericht überhaupt auf den 

Besit/. des Angeklahrten Bezug nahm, beschränkte es sich meIst auf dIe Feststel

lung, er sei "ohne Vermögen", "im Besitz von einigem Vermögen" oder ,,\\ ohlha

bend". Diese grobe Einteilung kennzeichnet auch die St,ltistlken der Rechtspt1ege. 

Eine Analyse dieser wenig aussage kräftIgen Angaben lässt aber auch deshalb kaum 

Rückschlüsse auf die soziale Stellung der wegen :\ h~jestätsbeleidigung verurteilten 

Personen zu, weil nur das Vermögen, nicht aber das Einkommen erhoben wurde, 

das flir die soziale Situation eme mindestens ebenso wichtIge Rolle spielte :~2 

Aufi,rnmd der lückenhaften Angaben m den überlieferten Akten des Salzburg-er 

Landesgerichts muss flir die Darstellung der Vennögens\erhältnisse der \ 'erurteil 

ten auf die in den Statistiken der Rechtspt1ege enthaltenen Daten zurückgq,'Tltfen 

werden Da dIe Angaben über dIe \'ermögensverlültnisse der wegen l\h~est~its 

beleidigung oder Beleidi!,rtIng eines I\Iitglieds des kaiserlichen Hauses verurteil 

ten Personen In den Krimll1alstatlstiken nicht nach Kron \;indern aufgeschlüsselt 

werden, bezieht SIch die folgende Darstellung ausnahmsweise ,Hlf die Lage 111 der 

gesamten .\Ionarchie. 

H<J,7u tJ der wegen Beletdihrt1l1gen des KaIsers oder des kaiserlichen Hauses ver 

urteilten Personen wurden vom Gencht als \'ermögenslos eingestuft . Der .-\ntet! 

der Besitzlosen an den insgesamt wegen Verbrechen VerurteIlten lag mit ~6.t) 0o 

nur knapp darunter. Ein Zusammenhang zwischen dem \'ermögensstand und der 

Häufigkeit der Begehung von 1\1a)l'stätsbeleldi!,rtlngen \;isst SIch daraus I1Icht ab 

leiten . Die wegen I\L1lestütsbelcldl!,rtll1g verurteilten Personen waren oHt.'nbar zum 

überwiegenden Ted ebenso arm wIe die übrigen wegen \erbrechen bestraften lk

linquenten, Eine genauele DdkrenZlerung erlauben dIe Quellen nicht 
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:\hh. (, : \ 'ermilgensverhältn isse der zWI'>chen 1879 und 1912 m der gesamten \Ionarchle wegen eines 

\ 'e rhreche ns hzw wegen :\lajestätsbeleidlgung oder Beleidigung emes l\.1itglleds des kaiserltchen Hau 

ses ventrteilten Persone n. 

5.-1,2 Erzt'crb oder BeschijiigzlJIg 

Zur sozialen Verortung der wegen Majestätsbeleidigung verurteilten Personen 

scheint eine Analyse der Angaben über "Erwerb oder Beschäftigung" am aufschluss

reichsten. da diese sowohl detaillierter als auch aussage kräftiger sind als jene über 

den Vermögensstand. Die Akten des Salzburger Landesgerichts geben Aufschluss 

darüber. wie die angeklagten Personen ihren Lebensunterhalt verdienten, Da die 

amtlichen Statistiken der Rechtspflege diese Daten über die Erwerbstätigkeit der 

Verurteilten nicht nach Kronländern aufschlüsseln, stützt sich die folgende Darstel

lung auf das überlieferte Aktenmaterial. 

Cm diese Daten mit den Ergebnissen der ab 1857 im Zuge der Volkszählungen 

durchgefuhrten Erhebungen der Berufe der Gesamtbevölkerung in Relation setzen 

zu können, liegt es nahe, sich an der Kategorisierung zu orientieren, die in diesen 

amtlichen Statistiken Verwendung fand, und die verschiedenen Berufe und Er

werbszweige zu folgenden Gruppen zusammenzufassen: Arbeiter in Industrie und 

Gewerbe (einschließlich der Handwerksgesellen und -gehilfen), Arbeiter in der 

Land- und Forstwirtschaft, Dienstleute, Angestellte und niedere Beamte, Selbst-
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.-\bb, 7: I', rwerb, ta tlgkell de r ~ w" e h e n 11\52 und l'i12 vom L a nd e~ge n c ht ~ .:tIz h urg w e~(:n \ 1.: est;'ts 

hckidlh'ung Ivw Beleidigung emes \1stgheds des blserliche n Ihuses \'enlrtetl ten Pe rsonen . 

st:indige in Handel und C;ewerhe, Haus und Grundbesitzer. Bauern (e inschlieG

lieh der am t 101' des FamIlienoberhaupts mIthelfenden Familienangehöngen) sowie 

schlIeßlich dIe Kategorie der Vaganten und sonstigen erwerbslosen Personen. 

Der mit Abstand i,Tfögte Anteil an den wegen lkleidii,'l.ll1g des K,w,ers oder e1l1es 

1\.1itglieds des kaiserlichen t lauses verurteilten Personen entfIel mIt 44,6 Un auf die in 

Industrie und Gewerbe tätIgen ArbeIter. In dIese Kategorie wurden alk unselbst 

stiindig BeschäftIgten eingeordnet, die aufkrhalb der Land - und Forstwirtschaft 

tätig waren und einer primär manuellen TätigkeIt nachgingen. Der hTföt;te Teil 

der Verurteilungen entfIel auf Iland\\Trksgesellen. die 30,H °u der insgesamt Ver 

urteIlten stellten, sodass sich fllr die übngen :\rbeltel' in IndustrIe und Ge\\erbe 

ell1 Anteil \'on 13.8 '! 11 ergibt DIe geme1l1same Behandlung dieser unselhstst~ind i g 

Tiitigen ist nicht nur durch dIe KategoJ'lslerung der Bentfsz:ihlungen gerechtfertIgt. 

sondern auch durch die weItgehend angeglichenen .\rhelts und I ,ehenshedinh'l.\l1 

gen der lohnabgängIg Erwerbst;itigen geboten DIese vereinheitlichten sich lI1 der 

zweiten I Iälfte des 19 Jahrhunderts, wodurch die tradItIonellen so/,lalen BalTll'ren 

zWIsehen I landwerkern und ArbeItern in .1l1deren Tiitlgkeitsft.'ldern allm;ihlich \'t'r 

schwanden, sodass dIe llandwerksgesellell Ihre sOZIalen Eigenheiten zunehmend 
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einhügten und zum Grundstock der entstehenden Arbeiterklasse wurden.m Im 

Gegensatz dazu unterschieden sich die Lebensverhältnisse der Arbeiter des se

kundären Sektors weiterhin von jenen der in der Land- und Forstwirtschaft tätigen 

-\rheitskräfte, von denen sich die Arbeiterschaft be\\'Usst abgrenzte. 

Wie ein Blick auf die genauen Beruf.sbezeichnungen zeigt, war knapp die Hälfte 

der verurteilten Handwerker in der Bekleidungsbranche tätig: je drei als \Veber, 

Schneider und Schuster. Daneben finden sich mit zwei :\.laurern, einem Steinmetz

gesellen, zwei :\Ialern, emem Tapezierer und einem G%ll/ene-Lockiercreinige Ver

treter des Baugewerbes. Die übrigen Urteile betrafen zwei Schmiede sowie einen 

Bindergesellen und - als einzigen Vertreter der Lebensmittelerzeugung - einen 

Bäckergehilfen. Auch die Berufsbezeichnungen der vom Landesgericht abgeurteil

ten Arbeiter zeichnen em differenziertes Bild. Fabrikarbeiter begegnen auch nach 

Behrinn der Industrialisierung, die in Salzburg mit dem 1860 erfolgten Anschluss 

an das Eisenbahnnetz einsetzte, nur vereinzelt. Von den nicht im primären Sektor 

tätigen Arbeitern waren die meisten beim Eisenbahn- (vor allem Ende der 1850er

Jahre) oder im Bergbau - etwa bei den Halleiner Salinen - beschäftigt. Daneben 

finden sich Torfstecher, Steinbrecher und Lohnkutscherknechte. 

Die Gruppe der in Industne und Gewerbe beschäftigten Arbeiter war deutlich 

überrepräsentiert, entspricht doch ihr Anteil an den Verurteilten bei \Veitem nicht 

ihrem Verhältnis lur Gesamtbevälkerung. Der Anteil der in Industrie, Gewerbe 

und Bergbau unselbstständig beschäftigten Arbeiter lag nach den Ergebnissen der 

Volkszählung \'on 1869 im Kronland Salzburg bei 10,8 (\0 der Erwerbstätigen " · 

T\:ach den Ergebmssen der Volkszählungen von 1880 und 1890 betrug dieser Anteil 

11,2 (!o bzw. 12,6 0 0, fur 1900 weist die Statistik ebenfalls 12,6 0 0 Arbeiter in Industrie 

und Gewerbe aus. bis zur nächsten Erhebung 1910 stieg dieser Anteil auf 14,3 0/0. 7" 

Zwar entsprachen diese Beruf.%tatistiken noch nicht den Anforderungen an mo

derne Erhebungsmethoden, weshalb ihre Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig 

sind,7Hh doch bsst sich aus ihnen jedenfalls auf eine vergleichsweise häufigere Ver

urteilung \'on Handwerksgesellen und Industriearbeitern wegen l\.h~jestätsbeleidi-

71>.'\ ~ba, · :-'al"hur~ 111 der Hab,bur~ermonarchle, <, 9~.J938. 

7i'i.J K. k. ~tati . ,ti,che Central COlllllmSIOIl ( H~.) Bevölkerung und Vieh,tand der Im Relch,rathe \Tr-

tretenen K()IlI~reiche und L;inder '\lach der Z;ihlun~ vom 31. December lH69 Wien IH72. 

7HS K k ~tat"t"che (entral (ommlsSion (Hg.). Ö<,«~rreichische ~tati,tik . Bd XXXIlI ' Berufsstatistik 

nach den Er~ebn",en dn \'()Ik'o/;ihlun~ vom ~1. December IH90 In den Im Reteh,rathe vertrete 

nen Kiinlg-rt'lchcn und Lindern \\"ien IH9.J, Hett 1: Analytische Bearbeitun~ und Reichsüber 

Sicht , ~ . I ,XXI: Bologne,c I,cuchtenmüller, BlrgJt BcvöIkerungsentwlcluung und Beruf,struktur, 

C;e,undhett, und Fürsorgewe,cn In Ö,terreich 1750 1918. \\"ien 1978, Tabelle 56 

7H(, Zu den Bentlsstati,tiken de'i 19. Jahrhunderts und Ihren methodi,chen Problemen \~I Bolognese · 

l.euchtenmüller, <, 99 1.J9 
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hrung schließen. Auch lassen die amtlichen Statistiken keine Rückschlüsse auf den 

Anteil der Handwerker an dieser Kategorie /,u, aber die Gesellen dürften in Rela

tion /ll ihrem Anteil an der Bevölkerung besonders oft wegen Schmähungen des 

Kaisers oder semer Familie m Konflikt mit der Obrigkeit geraten sein . Eine nahe

liegende Erklärung dafur ergtbt sich aus der für die Erfullung des Tatbestands der 

l\1a.lestätsbeleldlgung erforderlichen Öffentlichkeit Wie bereits dargelegt wurde, 

\var das \Virtshaus als /'entraler Ort der Kommunikation der mit Abstand häufigste 

Tatort. Jeder Z\\'eite der verurteIlten Arbeiter hatte die inkriminierte Äußerung im 

\\'irtshaus vorgebracht Gerade für die Gesellen und Arbeiter spielten Gasthäuser 

und Branntweinschenken nicht /llietzt wegen der oft mangelhaften \\'ohm'erhält

nisse eme entscheidende Rolle im Alltagsleben.m 

Knapp ein Viertel der Verurteilungen betraf die in der Land- und ForstWirt

schaft tätigen unselbstständigen Arbeitskräfte. Diese Gruppe umfasst mcht nur die 

in den Akten eindeutig als Bauernknechte, Holzknechte oder landwirtschaftliche 

Hil(~kräfte bezeichneten Delinquenten, sondern auch die als .. Taglöhner" klassi 

fizierten Personen, da diese Bezeichnung nichts über die Art der meist wechseln 

den Beschäftigung aussagt, sondern sich lediglich auf die Unregelmäßigkeit des 

Einkommens bezieht. Häufig wird die Bezeichnung .. Taglöhner" neben der Art 

der ausgeübten Tätigkeit oder dem erlernten Beruf genannt. Da Im Allgemeinen 

der überwiegende Teil der Taglöhner in der Land und Forstwirtschaft beschaftigt 

gewesen ist, schemt es gerechtfertigt, die m den Akten aufscheinenden Taglöh

ner dieser Kategorie zuzuordnen 7:' K Der Anteil der in Land - und Forstwirtschaft 

beschäftigten Arbeiter an den wegen l\lajestätsbeleidigung verurteilten Personen 

lag unter ihrem Anteil an der Erwerbsbevölkerung, der bei den zwischen 1869 

und 1890 durchgeführten Bevölkerungszählungen bei rund -l5 biS 50 0 0 lag und biS 

1910 auf knapp em Viertel sank ' ~'1 Die relati\ seltene Verurteilung dieser Be\"ölke

rungshrruppe dürfte durch ihre spe/ifische Arbeits· und Lebenssituation begründet 

gewesen sem Oll' obrigkeitliche Kontrolle \,>ar kaum in der Lage, das "erhalten 

der Knechte und Mägde zu erfassen, solange diese nicht in (he Öffentlichkeit des 

Dorfwirtshauses traten Die h~iufig auf Jede Arbeitskraft angeWIesenen Bauern wie 

denim dürften angesichts des ständigen Dienstbotenmangels i'lll wenig geneigt ge 

wesen sein, ihre Knechte und l\ liigde an die Justl/, aus/lliiefern, sollten diese einmal 

das Ma(~ der /lllässigen Kritik am Kaiser überschrItten haben. Auch das Gesmde 

7H7 Brutkmiiller, Ern,1. '>o/lalgeschidllc (),[crrelchs . 2. Alltl \\ len . ~llIndlt'n 20lH." '1' 
7HH Bolognese Lelldllcnllllliler. S. 12, 

7H9 J'.ht·IHI.I, IahelIen 52. ~5 und S6 

790 J iJas '>al/hurg In dCI Il.lhshurgt')lllOnardllt" S '10 J 
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selbst konnte kein Interesse an einer StrafVerfolgung eines der Ihren haben, hätten 

Sll doch im Falle einer Verurteilung zumindest vorübergehend den Ausfall dieser 

Arbeitskraft kompensieren müssen. 

Die den Arbeitern und Handwerkern sozial nahe stehende Kategorie der Dienst

leute umfasst die in fremden Haushalten als Dienstboten und Hausknechte tätigen 

Angestellten, nicht aber das landwirtschaftliche Gesinde. Nur eine der akten mäßig 

überlieferten Verurteilungen wegen Majestätsbeleidigung betraf eine in diese Ka

tegorie fallende Person: Der 1855 wegen Majestätsbeleidigung und Beleidigung 

einer gesetzlich anerkannten Kirche zu einem Jahr und sechs Monaten schweren 

Kerkers verurteilte Leopold Hemetsberger war eigentlich Weber und zuletzt als 

"Bedien er und Hausknecht" tätig gewesen, bevor er wegen Diebstahls in der Salz

burger Fronfeste festgesetzt wurde, wo er seinem Unmut über Kaiser und Kirche 

freien Laufließ.m 

3,1 % der in Salzburg wegen Majestätsbeleidigung verurteilten Personen fielen 

in die Kategorie der Angestellten und niederen Beamten. Konkret handelte es sich 

um einen HandlllJlgsCOlnlS und einen Eisenbahnwächter. \Venngleich sich die so

ziale Position der Angestellten und niederen Beamten nicht wesentlich von jener 

der Arbeiter unterschied, so waren sie zumindest ihrem Selbstverständnis nach 

eme besser gestellte Klasse.197 In den Berufsstatistiken umfasste diese Kategorie 

neben den Staatsdienern jene unselbstständig beschäftigten Personen, die m Land

wirtschaft, Handel und Gewerbe mit höheren, nicht manuellen Aufgaben betraut 

warenJ'1l 

Der Anteil der Selbstständigen in Handel und Gewerbe an den Verurteilten be

trug 4,6%. Diese Gruppe umfasst keineswegs nur gut situierte Gewerbetreibende 

- diese fielen meist in die Gruppe der Hausbesitzer -, sondern primär kleine Händ 

ler und Hausierer. 

Die an sich ebenfalls selbstständig tätigen Bauern wurden aufgrund der star

ken sozialen Unterschiede zu den übrigen Selbstständigen als eigene Kategorie 

ausgevviesen. Ihr Anteil lag bel 9,2 0/0 , wobei zur Kategorie der Bauern nicht nur 

die Eigentümer oder Pächter eines landwirtschaftlichen Betriebs gezählt wurden, 

sondern auch deren am Hoflebende Familienangehörige. Konkret scheinen in den 

Akten zwei Austragsbauern und ein Bauernsohn auf, dem der väterliche Hof noch 

nicht übergeben \\'orden war. Ein Vergleich mit dem Anteil der Bauern an der Be-

7'11 :-'Li\ :-'tralikten. Fa".,. 7 ' 2, 1855, :-\r. H8 (Leopold Hemetsberger) 

792 I hn"ch. Ernst' Fleischer, Urike Im Schatten berühmter Zelten Salzburg in den Jahren Georg 

Trakls (IH87 1914) . S'llLburg 1986. S. 75. 

791 \ 'gl Bolof.,möl' Leuchtenmüller, S. 1121 
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viilkerung des Kronlands Sal;:burg ist schwer möglich, da die Zählungen hInsicht 

lieh der Einbe;:iehung der mithelfenden FamilienangehörIgen keine einheitlIche 

Vorgangsweise erkennen lassen und daher Rückschlüsse nur bedInf.,>1 erlauben: 94 

Nach den Berufserhebungen waren IH69 13 tV!) der Erwerbstätigen als Selbststän 

dige in der Land- und Forstwirtschaft tätig, flir IH90, 1900 und 1910 \\ eist die '>ta 

tlstik einen Anteil von rund 10 % aus,;'" Da sich die in der Grafik ausgewiesenen 

9,2 0 0 Je ;:ur I-Ulfte auf B,luern und mithelfende Familienangehörige aufteilen. wur

den Bauern oflensichtlich weniger oft wegen ~I~jestätsbeleidif.,rung verurteilt, als 

es ihrem Anteil an der erwerbstätigen Bevölkerung entsprochen hätte Denkbar 

wäre ;:um einen, dass die Sicherheitsbehörden bei Bauern eher bereit waren. ein 

Auge zu;:udrücken, Schliel~lich war auch das Gericht gerade bei den Landwirten, 

\on deren Betrieb nicht nur (be Familie des Angeklaf.,>1en. sondern auch das (,e 

sinde lehen musste, wie bereits dargelef.,>1 wurde, ;:u größerer :\Iilde bereit. Diese 

seltenere Straf\'erf()lgung wegen Schmähungen des :\Ionarchen könnte aber wie 

beim (;es1l1de auch auf eine in der b~iuerlichen Bevölkerung eventuell stiirker als 

bel den gewerblich oder 1I1dustriell arbeitenden :\Ienschen auc;gepräf.,>1e Loyahtiit 

gegenüber dem Kaiser zurückzufUhren sein, wobei dieser Faktor allerdings nur 

sehr schwer ein;:uschätzen ist. 96 

[n sozialer "ühe zu den Bauern steht die (,nippe der Haus- und GrundbeSitzer, 

111 die Jene Personen fielen, die vom Ertrag ihres Eigentums leben konnten, ohne 

selbst einer Erwerbstiitigkeit nachgehen zu müssen "ur eine der akten mäßIg über 

lIeferten Verurteilungen betra! eine in diese KategOrIe bllende Person: der 11'69 

verurteilte (,eOfg Fischer, dessen Beruf als ..Pferdeschlüchter und Hausbesitzer" 

angegeben wurde,"17 Dieser Befl1l1d erscheint insofern bemerkens\\ert. <115 immer 

hm :;,3"0 der Angeklagten dieser Gruppe wgeordnet werden können. Offensicht

lIch wirkte sich die günstige soziale Stellung POSitiV auf die \\'ahrscheinlichkeit dm, 

verurteilt ;:u werden /'IK 

An der Basis der s071alen Pyramide sind jene Personen anlusiedeln. die ,11s \',1 

ganten oder Erwcrbslose bezeichnet wurden. Immerhin 12,3°0 der wegen ~ l.~es

tiitsbeleidll-,'l.1l1g \'crurteilten Personen wurden III den Aktcn des Lal1LksgcrIchts 

als arbeitslos oder ausdrücklich als Vaganten bell'ichnet. [n dlcse K,ltegonc auf 

genommen wurde auch .Jene bereits mehrmals erwühnte :\Llria \\'elllbcrger, die 

i'll Lhclld,l. S 123 121 .. 

i'l'i 1'I","d;l. lahellell :;-1, S:; IIlId :;1> 
7'11, Iln"'klllldln: ,So/.""~l'seillchte. S :152 

i'J7 SL/\ Str"hktell, I',bl. 211, IXI19, \;, , ,(,emg Fisel"'II. 

7'lx ZIIIIl ZII"lIl1l1ll'lIhallg zWlschell dei sOLI,!lellStellllllg des /\lIgt'kbgt l'n lind dem \lIsg.lIlg <I", \,'r 

fahreII' S.U Kapilel SJ 
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sich ihren Lebensunterhalt als "Freudenmädchen" zu verdienen versuchte."!'! Da 

die Berufszählungen zwar Rückschlüsse auf die Erwerbsquote zulassen, aber keine 

Angaben über die ungewollt beschäftigungslosen Personen geben, lässt sich kaum 

sagen, wie f..,'To{; deren Anteil an der Bevölkerung Salzburgs war. Es wird aber da 

\'on auszugehen sein, dass sie v,:eit unter den 12,3 % lag, welche diese am unteren 

Ende der gesellschaftlichen Skala anzusiedelnde Schicht zu den Verurteilungen 

wegen Schmähungen des \lonarchen beitrug. ]\:Iit Milde konnten besitz- und er

werbslose Personen, die zudem meist ohne festen Aufenthalt waren, vor Gericht 

nIcht rechnen, Auch dIe Lebensfuhrung von Vaganten, die regelmäßig Konflikte 

mit der Obrigkeit provozierte, darf nicht außer Acht gelassen werden, In immerhin 

flint der acht überlieferten Fälle war die Verurteilung auf \hjestätsbeletdigungen 

I.urückzuflihren, dIe Im Arrest begangen wurden, Auch in zwei weiteren Fällen bil

deten konkrete Konflikte mit Gendarmen oder Finanzwachebeamten den Anlass 

flir lTnmutsäuGerungen gegen das Staatsoberhaupt.'"" Ob l\Iajestätsbeleidigungen 

tat<ichlich "vielf:lch \"On wiederholt rückfälligen arbeitsscheuen Personen (Land 

streichern und Z\\'~inglingen) zum Zwecke der Cnterkunft im Gefangnis begangen 

[wurden :",RIII bsst sich anhand der Akten nicht eindeutig bestätigen. doch legen 

eil1lge der überlieferten ralle mangels eines sonstigen erkennbaren :\lotivs oder 

Anlasses fl.ir die Beleidif..,rung des l\lonarchen den Schluss nahe, dass es die Täter 

gerade auf die \'erhattung anlq,rten. Allerdings beschränkte sich die Begehung \on 

,\laJestätsbeleidlf..,rungen zur Sicherung des eigenen Unterhalts in den \\'intermo 

naten nicht auf \'aganten, sondern stellte auch fur andere Angehörige der Unter

schichten einen möglichen letzten Ausweg dar.Ro2 So wurde etwa Josef Ebner, der 

am 13. "\ovember 1856 ohne ersichtlichen Grund vor dem Gebäude der Polizei 

DirektIon auf oflener Straße dIe \\'orte "Die Poltzei u. der Kaiser soll mich im Arsch 

lecken" ausgestoGen hatte und nach seiner sofortigen Arretierung auch kell1e An 

stalten machte zu leugnen. in den Akten als Taglöhner bezeichnet.~o3 Auch jene 

beiden Hüftlinge. die in der Absicht auf den Kaiser schimpften, in das von ihnen 

oflenbar als angenehmer als die Haft in der Salzburger Fronfeste oder im Zwangs-

7')'1 ~L,\ ~tl.Jtakten htS.l. 27 21\. IHiO. 0:r. ol'i9 (\Iana Weinhergen : ~L,\ '-.traLtkten. Fasz 26. 11\69, 

'\r 4'12 I \Iana \\'clnhcrger) 

1)00 '-.L:\ ~traLlkten, hiv 17. 11\6ol.:--:r 20S (:\ikolaus Gorsehe) : ~LA StraLlkten. r~~sz 25, IHOI'. "\r ~01 

(L\nton LClI1cr' 

I\(J 1 lloegel. llugo Die "tatlSuk der ~trafrechtspflege in ()sterreich tur 1900 und 1901. 111 Zeltschnti tiir 

dt gLS.lIntt '-.lrafreehtswIsscnscluH 2.'i. 1905. S. H6S. Ders D,c Grenzen der Kmmnalstatlsnk. 111. 

'-.Ut"tlsche :\lol1atsschnti:--: EXil, 1907.~ . .J7ol 

t-:II~ Ilerz. \'nhrechertum. '>. (,9. 

Sll.~ '-.1 \ '-.traf'lkten. I-aSL H 2. IH56, :-"r. 30lH UosefFhncr) 
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arbeitshaus empflIndene Strafhaus Garsten zu gelangen, waren 'laglähner."Q4 Ge 

rade tlir Taglöhner dürfte eIn Gefani,rnisaufenthalt eine .'Vläglichkeit gewesen seIn, 

über dIe Wintermonate zu kommen, in denen es In der Landwirtschaft kaum Be 

schüfhgung zu finden gab,HII5 

Aufi,rrund der relativ schmalen statistischen Basis der Analyse der Erwerbstütigkeit 

der im Kronland Salzburg verurteilten Delinquenten (65 Fälle ) sollen diesen Ergeb

nisse im Folgenden die in den StatIstiken der Rechtspflege bzw der StatIstischen 

1\.1onatsschriH: ab IH79 enthaltenen Angaben über "Erwerb und Beschäftigung" der 

In der gesamten l\lonarchie vemrteilten Personen gegenübergestellt werden 
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Zwei Drittel der wegen 1\.1aJestütsbekldtgung verurteilten Delinquenten warell 

Arbeiter, v\'obei <luch hier au Il:ill t. li,ISS die in Handel und Ge\\' erbe besdüttlg-

HOl '>1 ,\ Str,If:lktcll , hIS/. , 11 IKS9, Nr 116 ( ;corg Blunlllllayer) , "I , \ StralCtklell , htsz 1> , Ii'~j , :\r, 175 

(Fr'lll/ \\'ill1llll'r) 

KO::; Ill'I/ \ 'crhrl'cllcrtlllll , S (,'1, 
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ten Handwerker und Gehilfen gegenüber den landwirtschaftlichen Lohnarbeitern 

deutlich überwiegen. Ein Vergleich mit der Erwerbstätigkeit der insgesamt wegen 

\'erbrechen verurteilten Personen bestätigt die relativ häufigere Begehung von Ma

jestätsbeleidif.,TUngen durch die in Handel und Gewerbe beschäftigten Arbeiter. Wäh

rend der Anteil der Gruppe der Arbeiter an den wegen Beleidigungen des Kaisers 

verurteilten Personen beinahe exakt mit ihrem Anteil an den Verurteilungen wegen 

Verbrechen übereinstimmt, spricht die Auf teilung innerhalb dieser Kategorien /Ur 

einen stärkeren Hang der Handwerker, sich abfällig über den Monarchen zu äu 

gern, entfallen doch 39,5 % aller Verurteilungen wegen 1\1ajestätsbeleidigung oder 

Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses auf diese Gruppe der Lohnab

hängigen. Ihr Anteil an den insgesamt wegen Verbrechen erfolgten Verurteilungen 

beträgt demgegenüber nur 24,7 0/0. Umgekehrt leisteten die in Land- und Forstwirt

schaft tätigen Arbeiter mit 41,6 0/0 den größten Anteil zur Verbrechenskriminalität, 

waren mit 24,31~O an den wegen Schmähungen des Kaisers verurteilten Personen 

aber auch in Relation zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung deutlich unter

repr;isentiert. Das ÜberWiegen der in Handel und Gewerbe tätigen Arbeiter ist 

also kein auf den Sprengel des Salzburger Landesgerichts beschränktes Phänomen, 

sondern im gesamten Staatsgebiet zu beobachten. Dass die außerhalb der Land

wirtschaft beschäftigten Arbeiter häufiger das Wirtshaus frequentierten und hier 

meist unter Alkoholeinfluss - ihrem Unmut über den Kaiser freien Lauf ließen, 

gilt wohl /Ur alle Teile der l\lonarchie und \\'Urde schon von zeitgenössischen Be

obachtern als Ursache /Ur die häufige Begehung von Majestätsbeleidigungen durch 

diese gesellschaftliche Gruppe erkannt. HII
(, 

Hinsichtlich der sonstigen Berufskategorien muss auf einen Vergleich zwischen 

dem Kronland Salzburg und der gesamten :\lonarchie verzichtet werden. da die 

Abweichungen aufgrund der ger1l1gen Anzahl der /Ur Salzburg nachgewiesenen 

Verurteilungen keine verlässlichen Rückschlüsse zulassen. Im \Vesentlichen zeigt 

sich /Ur das Gebiet der gesamten Monarchie aber ein ähnliches Bild wie /Ur Salz

burg. Auf die Bauern (Grundbesitzer oder Pächter) entfielen ähnlich wie im Kron

land Salzburg 9,0 (jcu der Verurteilungen. Da der Anteil der selbstständig in Land

und rorstwirtschaft tätigen Personen an der Gesamtbevölkerung in der gesamten 

l\Ionarchie größer war ab in Salzburg, war diese Berufsgruppe bei den \erurteilun

gen wegen l\h~estätsbeleidihTUng noch deutlicher unterrepräsentiert als im Kron

land Salzburg.8u7 Hinsichtlich der Selbstständigen in Handel und Gewerbe ist ein 

HOl> F.henda, ~. 57 S9. 

H07 Der Anteil dn '>elhstständlgen 111 der Land- und ForstWirtschaft lag im Durchschnitt der im Reichs

rat \ertretenen KÖl1lgrelche und Länder nach den allerdings nur unzuverläSSige und schwer ver 
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Vergleich mit dem jeweiligen Anteil an der Gesamtbevälkerung nicht möglich, da 

nm die Beruf.~/.ählung von 1869 diese Kategorie ausweist, die späteren Zählungen 

hingegen die betden Gruppen Jndustrie und Gewerbe" und "Handel und \crkehr" 

ert:lssten. Die in den ~tattstiken der Rechtspflege als erwerbslos hezelchneten Per

sonen bleiben mit 8,9% in der ;\lonarchle htnter threm Anteil in Salzburg (12,3 C,ol 

zurück, doch kann dies auch aufuneinheitliche Beurteilungen der Erv\.'erbssttuatlon 

zurückzullihren sem. 

Auch etn \'ergleich der Erwerbsüitigkeit der wegen ;\lajestätsheleidigung auf der 

einen und sonstigen Verbrechen auf der anderen ~eite verurteIlten Personen lIeße 

kaum Rückschlüsse auf die Bedeutung der sozialen Stellung tlir die Häullgkeit der 

Verurteilung wegen J\'h~estätsbeleidih'1tng ZU.~"8 Nicht zulet/.t aufgrund der gerin 

gen f buflgkelt der Verurteilungen wegen .\iJjestätsbeleidih'1l11g sU1d diese l'nter 

schiede in der Regel <lufElktoren zurückzuflihren, die mit anderen Deliktsf,,'Tuppen 

insbesondere den der überwiegenden ;\lehrheit aller \'erurtetlungen L:uf,'Tunde 

liegenden Eigentumsdelikten zusammenhängen und nicht auf Eigenheiten der 

hier untersuchten Delikte. Als Beispiel sei nur auf die Krimll1altt;it der Dienstboten 

verwiesen, deren relativ häufIge Begehung \'on EIgentumsdelIkten ein Grund fiir 

die seltenere Verurteilung wegen ,\1;~estätsbeleldih'1tng als wegen anderer \'erbre 

chen sem dürti:e.MJ~ 

l'nter den Tätern lInden sich \'ertreter beinahe aller sOlialen ~chichten. Bei 

ihren als i\ L~jest:itsbelcidih'1lng "er/(>lgten Äugerungen handelte es sich nWlst um 

unbedachte Unmutsbekundungen gegen den K~l1ser Das Phänomen, den Kalc;er 

tlir die eigene missliche Lage \'Crantwortlich zu machen, 1111l1et Sich in allen gesell

schattliehen Schichten \V;ihrend Gewerbetreibende üher den Steuerdruck oder 

die Gewerbefreiheit verärgert waren, machten \ngehönge der L'nterschichten 

ihrem l nmut über die Bier\'erteuerung oder lbe (;eldabwertung Lutt. Die Authil

ligkeiten hinsichtlich der Erwerhst;itigkeit sind in erster Linie aus dem 'I:.uhest.md 

der .\1~jestätsbeleidlh'1mg zu erkHiren, der eine iitlentliche Schmähung des K.lisers 

\erlangte und damit das \\"irtshaus zum häufIgsten 'Eltort machte Die gesellschatt 

liche Gliederung der wegen Beleidih'1mgen des Kaisers verurteilten Personen ist da 

her entscheidend von der sozial determinierten unterschiedlichen Frt'l}uelltierung

dieses zentralen (}rts der Kommunikation gl'pr;igt. 

gll.'l'hh"re D"tell lit'fnllden lk\'olknllllgsz;lhllillgl'1l IK(,') hel ~~ \ °0, IS~1l bL 22 \ 0J, \s90 be 

1 j,R~ .. , IIJIlIl hel \:;,,'''0 lIlId 1'110 hl'l 111,22 ~o (lkrechllllilg .lllhalld 'Oll lloloh'1\ese I euchtenn'ullLr 

1i11ll'lkn ~4, 'iS lIlld SI,) 
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5 . ./.3 GI'Jdzll'ditt'n:crhizltms 

Das deutliche CJberwiegen des männlichen Anteils an der Straffalligkeit ist ein all

gemeines Phänomen, das im 19 Jahrhundert ebenso festzustellen ist wie schon im 

.\littC'lalter oder in der Frühen Neuzeit. Hlli Auch die Kriminalstatistiken des 19. Jahr

hunderts weisen, abgesehen von den wenigen typisch "weiblichen" Delikten wie 

Kindsmord oder Prostitution, die zum Teil schon von Rechts wegen nur von Frauen 

begangen werden konnten, generell ein Göerwiegen der männlichen Täter aus. 

Der Anteil der Frauen an den in der gesamten Monarchie wegen Verbrechen ver

urteilten Personen schwankte Im Zeitraum \'on 1852 bis 1913 zwischen 12,0 % und 

20,1 °0• Im Durchschnitt waren 85,21!iJ der Verurteilten männlichen Geschlechts. Im 

Kronland Salzburg war der weibliche Anteil an der Kriminalitiit etwas höher. Er 

pendelte zwischen 10,1 0.0 und 27,0 l!o, der Durchschnittswert lag bei 18,2 %.HII 

" 

- \r le der Frauen an 1en Ve"Arte Jngel'! w~en 

"ertlrec1en 

- - Ar lei der f-rauen an den VepJrtel Jn~en wegen 

f..1alestats~le:-= ~unJ 

- - - AJ le Cler I rauen an "'en Ve: Jne. J~en wegen 

Belel:hg .... 'tg elles t.M~heds des kaiser! Mn 
Hauses 
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. \hh I) De r \nted der Frauen ,In den ",wischen IH52 und 1912111 der österreich ISchen \Ionarchie 

wegen \'e rhred1en. :-'Iaje"t:it"heleidigung bzw Beleidihrung eines :'\!ltglleds des kaISerlichen Hauses 

\ l'rurtedtcn Personl'n 

H 1 () \lIgel11l'1I1 Lur .. weiblichen" Krimlnallteit \gl LJlbricht, Otto' ElI1leitung. Für eine Geschichte der 

wt' lblichen Krll11l11alltät 111 der Frühen 0:euz,elt oder Geschlechtergeschichte, historische Krimll1a 

IItJt s!orschung und weibliche Kriminalität. in Ders. (Hg.)' \'on Huren und Rabenmüttern \\'eib 

hchc Kriminalität 111 der Frühen :\euzeit. Köln. Weimar. Wien 19<15.~. 1 37 

S 11 bgene Berechnung anlund der amtlichen Statistiken der Strafrechtspflege der österreichischen 

hlW Ilsterrelclmch ungarischen \Ionarch,e 
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Das Geschlechterverhältnis der wegen BeleidihTUngen des Kaisers oder eines :\llt

glieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen entspricht diesem Befund. Ein 

Blick auf die amtlichen Kriminalstatistiken rur die Jahre 1879 bis 1912 zeigt sogar 

eIn noch stärker ausgeprägtes "männliches" Bild Mit durchschnittlich 89,1 (l-b lag 

der Anteil der Männer an den in der gesamten Monarchie wegen MaJestätsbelei

dihrtIng verurteilten Personen über Jenem an der gesamten Verbrechenskriminali

Hit, der in den Jahren 1879 bis 1912 85,6 O!o betrug und damit dem rur die gesamte 

zweite Hälfte des 19.Jahrhunderts errechneten Verhältnis entsprach. Ausgeprägter 

war die BeteilthTUng von Frauen an Beleidigungen eInes l\lltglieds des kaiserlichen 

Hauses Hier lag ihr Anteil an den z\\'ischen 1879 und 1912 erfolgten Verurtei

lungen mit 16,3 % etwas über ihrem HA % betragenden Anteil an den insgesamt 

wegen Verbrechen verurteilten Personen und deutlich über ihrer Quote an den 

Verurteilungen wegen j'daJestätsbeleidigung, die in diesem Zeitraum durchschnitt

lich 1O,9(~o betrug. 

Da die Angaben über die persönlichen \'erhältnisse der \'erurteilten in den Sta

tistiken der Rechtspflege nicht nach Kronländern und Delikten aufgeschlüsselt wer

den, kann sich die Analyse des Geschlechterverhältnisses der In Salzburg wegen der 

hier untersuchten Delikte verurteilten Personen nur auf das Aktenmatenal stützen. 

Dessen quantitative Auswertung bestätibrt das in den Kriminalstatistiken aufschei

nende Überwiegen der i\ tinner In absoluten Zahlen waren von den 112 untersuch 

ten Strafprozessen nur vier Frauen betroffen, \'on denen eine d<1s bereits erwähnte 

Freudenmädchen \ Jaria \\'einberger - In zweI gesonderten \'erfahren auf der An

klagebank saß Da eines dIeser \ 'erbhren mit eInem Freispruch und ein weiteres 

mit einer Einstellung aufgrund eIner Amnestie abgeschlossen wurden, betrafen nur 

dreI der 65 belehrten Verurteilungen wegen I\h~jestiitsbeleidlhrtIng bzw BeleidlsTUng 

eines :\litglieds des kaiserlichen Hauses Frauen '\ltt 4,6 0 0 lag ihr Anteil an den \'er' 

urteilungen damit etwa gleich hoch wie jener an den erhobenen ;\.nklagen. 

\\'enngleich die stärkere kriminelle BetiitihTUng der '\ Linner ein allgemeIn zu be

obachtendes Plünomen ist, scheint doch die extreme, das allgemeine Verlültnis 

übersteigende nünnliche DomInanz hinsichtlich des Delikts der \L~lest ritsbeleidi 

h'1tng erklärungsbedürftig, bn Blick auf die Charakteristik des' Eltbestands und die 

typischen Umstände der Tltbegehung legen ell1en Zus,lmmenhang [mt der Ötfent

lichkeit der Tlt nahe, f<mkrtl' doch der 'Eltbestand, dass die Bekidli-,rttng ötll'ntlich 

oder vor mehreren Leuten vorgebracht wurde \\'Ie bereits ausgetlihrt wurde, lT 

eigneten sich mehr als dIe I Ulfte aller angeklagten lkkidii-,'1tngen in einer (;ast 

stiitte, weitere 18 <)1) auf ofll-net Straf~e ~ p Das \\'Irtshaus als t: pischer Tatort war biS 

Xl2 ~() I.::apllel 5.1 7, 
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gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein männlich dominierter Ort, zu dem Frauen nur 

eingeschränkten Zutritt hatten.Hn Schon aus diesem Grund hatten Frauen schlicht 

weniger Gelegenheit, vor Publikum auf den Kaiser zu schimpfen. Solange sie nicht 

aus dem ihnen zugedachten häuslichen Bereich heraustraten, ergaben sich wenige 

Gelegenheiten zu strafrechtlich verfolgten abwertenden Bemerkungen. 

In engem Zusammenhang mit der Öffentlichkeit steht die politische Kompo

nente des Delikts. Die Kritik an Kaiser und Regierung ging zwar in vielen Fällen 

nicht über simple Beleidigungen hinaus, doch finden sich auch zahlreiche Beispiele 

differenzierter Kritik. Oft fielen schmähende Worte während hitziger Diskussionen 

über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Themen. Dieses Politisieren 

war in der Regel den Männern vorbehalten. Die sich im 19.Jahrhundert entwi

ckelnde Beteiligung der Massen am politischen Geschehen, die nicht zuletzt in 

der Artikulation der Untertanen zu politischen Fragen ihren Ausdruck fand, war 

männlich monopolisiert.xH Die "Polarisierung der Geschlechtscharaktere" wies 

dem l\1ann die öffentliche, politische Sphäre zu, der Frau hingegen die private des 

Haushalts.hls 

Tatsächlich ereignete sich auch von den funf fur Salzburg überlieferten straf

rechtlich verfolgten Tathandlungen keine im öffentlichen Raum. Einzig bei Rosa

lia Rosenauer, die 185-1 angeklagt wurde, weil sie anlässlich der Aufforderung zur 

Subskription einer Staatsanleihe gemeint hatte, der Kaiser würde sie noch ganz 

ausrauben, war die Tat in einem Wirtshaus erfolgt. Allerdings handelte die An

geklagte, deren Verfahren aufgrund der anlässlich der Geburt von Erzherzogm 

Sophie verkündeten Amnestie eingestellt wurde, dennoch insofern im Rahmen 

ihres häuslichen Bereichs, als sie selbst die Wirtin dieser Gaststätte war.XIIJ Auch 

I\.Iagdalena Keil entspricht dem ihr zugeschriebenen "Geschlechtscharakter". Die 

Bäuerin nahm ihre Rolle als Mutter und Hausherrin wahr, als sie einen Amts

diener an der Haustür empfing und ihrem Unmut über die Einberufung zweier 

813 Llpp, Carola Frauen und Üffentlichkelt. MöglichkeIten und Grenzen polttischer PartIzIpation im 

\'ornl<lrz und in der RevolutIon 18-18, 10 DIes. (Hg.) SchImpfende Weiher und patriotische Jung

frauen Frauen im \ 'ormärz und in der Revolution 18-18 -19 - 1\1005, Baden Baden 1986, S. 275. 

Hl-t Frevert, Cte: .. :\lann und Weih und \\eih und 1\lann". Geschlechter-Differenzen 10 der \loderne 

.\lünchen 199~, <,. 127 

H 1;; Kühne, Thomas . StaatspolitIk, Frauenpolitik, l\lännerpolitlk: Politikgeschichte als Ge5chlechterge

schIchte. In :\ledlck, Hans / Trepp, Anne Charlott (Hg.)' Geschlechtergeschichte und AlIgemelOe 

GeschIchte. Herausforderungen und PerspektIven - Götltngen 1998, S 176; vgl. auch Hausen, 

Kann ÖfTentlichkelt und Pnvatheit Gesellschaftspolitische KonstruktIOnen und dIe Geschichte 

der Ct:schlechterhezlehungen, 10 DIes. \\'under, HeIde (Hg) Fraueogeschichte - Geschlechter-

gt:schlChte Frankfurt am \lam, :--:ew York 1992,.,> 81-98 

XII> <,1 \ '>trafakten, Fasz. 6, 185-1, Nr C 18 (Rosalta Rosenauer) 
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ihrer Söhne zum l\lilitür Ausdruck verlieh '11 Im Fall der 1889 freigesprochenen 

Elisabeth Bindler muss man die Vorwürfe als nicht der \Vahrheit entsprechende 

Unterstellungen elI1es ehemaligen Arbeitskollegen betrachten. Interessant ist die~e 

unterstellte Beleldih'"llI1g des Kaisers und seiner Vertrauten Katharina Schratt inso 

fern, als sie deutlich macht, welche Vor",;ürfe der Denunnant fur glaubwürdig und 

damit Erf()lg versprechend hielt. Es vermag nicht zu überraschen, dass der angeb

liche 'Eltort die Küche jener Villa war, in der die Beschuldigte als \Virtschafterin 

angestellt war.XPi Auch hier wurde als Ort der angeblichen Tatbegehung elI1e der 

Beschuldigten angemessene l Tmgebung ge\\'ählt'\uch bei der bereits mehrmals 

erwühnten :\lana \\'elI1berger handelte es sich bel den Tatorten - einer Arrestzelle 

bz\\'. dem Büro des Amtsdieners - nicht um öffentliche Orte,til" 

Eine Analyse der II1kriminierten AuGerungen selbst bestätigt die geringere politi

sche Betiitigung der Frauen, wobei freilich die Aussagekraft des Aktenmaterials an

gesichts der geringen Zahl der überlieferten \ 'erfahren nicht zu hoch eingeschätzt 

werden darf. EII1 politischer Kontext fehlt 111 allen funfFällen. Den Anlass tur gegen 

den Kaiser gerichtete '-..chmähungen bildete stets persönliche Betroffenheit. \Var 

es im Fall der \Virtll1 Rosalia Rosenauer die steuerltche Belastung, so protestierte 

\lana Weinberger gegen die Behandlung. die ihr als \ 'agantin durch die Obngkelt 

zuteih\'urde l\lagdalena Keil schlief;lich wandte sich gegen die Einberufung ihrer 

'-..öhne zum l\lt1itär. 

Eine weitere l Trsache fur das Cberwiegen miinnlicher 'Eiter ist darin zu sehen. 

dass l\l~iestätsbeieidlf.,'l.ll1gen. wie bereits dargelegt wurde. ot1: anliisslich eines Ein

schreitens der Obrigkeit wegen eines anderen Delikts - meist e",zessi\ en Beneh , 

mens, Raufh~indeln oder Vagabundierens begangen wurden , In diesen Eillen 

schlägt sich das männliche Übergewicht bei den ursprünglichen Delikten auch bel 

den l\bJestätsbeleidif.,'l.lI1gen nieder. 

Die statistische Dominanz der männlichen Tiiter ist also in erster l.iI1le auf die 

typischen Umst;inde der Tltbegehung insbesondere dcrcn Öt1entlichkclt - zu 

rückzuflihren Das Delikt selbst war sell1em Tatbcstand nach kCIl1 geschlechtlich 

konnotiertes \erbrechen In den inkriminierten AuGerungen spielte d.ls (;eschlecht 

des Kaisers nur in einzelnen FliIlen eine Rolle, et\\.1 wenn ihm unterstcllt \Hlrde. 

er habe uneheltt'he KlI1der Sofern ein Bezug zur Se .... ualitiit hergestellt wurde. be

trafen tbe Beleldlf.,'l.ll1gen meist [lIC.'ht hanzJoseph. sondern eher kusenn Elisabl'th. 

H 17 "LA Slrabklen. Fas/ 22.' 1. IHM" Nr. tW\ (1\lagdalena Keil) 

H I H <;LA SlraLlkll'n, Fas/ :ll ' 2, lHH9, 'r 109 (Ehsal1l'th HlIldln) 

HI'I '>1 \ '>traf'lkleil, Fa",. 27, 2H, IW/O, Nr, ~~9 (1\ lall '1 \\'elllhnger), '>I~\ :-"lr'll.ikll'n. hl'" 2(> , l~h'), 

Nr }'1'2 (1\lana \\elilhn~l'r ) 
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die von den Untertanen anders als ihr Gatte nicht nur als Herrschergestalt, sondern 

auch als Frau wahrgenommen wurde.H20 

5.-1.</ AI/crsJ/ruk/ur 

Zur Analyse der Altersstruktur der wegen Schmähungen des Kaisers verurteilten 

Personen stehen Daten aus den amtlichen Statistiken der Rechtspflege zur Ver

fügung, die jedoch erst ab 1879 eine Aufschlüsselung nach den einzelnen Delikten 

beinhalten und die Verurteilten in nur vier Altersklassen einteilen. Für eine genau

ere Analyse muss daher auf die überlieferten Akten des Salzburger Landesgerichts 

zurückgegriffen werden. Sowohl diese Akten als auch die Kriminalstatistiken be

ziehen sich auf das Alter des Delinquenten zum Zeitpunkt seiner Verurteilung. Da 

die Verfahren sehr zügig gefuhrt wurden, liegt dieses aber nur geringfugig über 

jenem bei der Tatbegehung. 

14 
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~ j~--------~----~--~----~----~--------,---~----.---------~ 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4044 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

Alter bel Verurteilung 

\hb. 10 A.ltns\t: rte ilungskurve der vom Salzburger Landesgericht zWischen 1852 und 1912 wegen 

~b.l es t , lt s h e l e ldigung h/w Beleidigung eines '\lltglieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen . 

Das Durchschnittsalter der vom Salzburger Landesgericht wegen Majestätsbelei

di!-,rung bzw. Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Per

sonen betrug 39,4 Jahre. Es lag damit deutlich über dem durchschnittlichen Alter 

der Salzburger Bevölkerung, das 1869 31,9 Jahre betrug und bis 1910 noch leicht 

K20 Da/u s.o . Kapitel 5.1.5 
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zurückging.H2 I Dieser Durchschnittswert soll im Folgenden durch weitere Analysen 

ergänzt werden, da er sihmiflkante Abweichungen einebnet und damit ein falsches 

Bild wiedergeben kann .H22 

Ein Blick auf die Altersverteilungskurve (Abb. 10) bestätigt den durch die Be

rechnung des Durchschnittsalters vermittelten Eindruck. 55,4 % der VerurteIlten 

waren zwischen 30 und 44 Jahre alt. In die Altersgruppe der unter 20-Jährigen 

fielen nur 3,1 0/0, immerhin 6,2 % der Täter befanden sich im hohen Alter von über 

60 Jahren . Der jüngste Täter war der erst 17-jährige Kar! Standl, der mit 72 Jahren 

älteste der Taglöhner Josef Lechner. 

Vergleicht man die Altersstruktur der vom Landesgericht Salzburg wegen Be

leidigungen des Monarchen verurteilten Personen mit jener der insgesamt wegen 

Verbrechen verurteilten Personen (Abb. 11), so tritt deutlich deren höheres Alter 

tn Erscheinung. 

10% .f 

I 
65% + 

5l'" 

45,., 

40% 

5',. 

C MaJest~H5beleld'gung oder BeleIdigung etnes I 

Mltgheds des kalserli:hen Hauses 

-i • Verbrechen Insgesamt 

44 6% 

16.4% 

unter 20 uber 20 biS 30 uber lO biS 60 ube:r6V 

Ahh. 11 : Das Alter der zWIschen IH52 unJ 1912 In SaLlburg wegen .\ LlJest :itsbeleldl/.,'lmg oder Bekl 

dl/.,'l1l1g eInes j\litglleds des kaISerlichen I LlUses verurteilten Personen 1111 \ 'ergleldl I.um . \It e r der m 

SaL-cburg wegen \'erbrechen Insgesamt verurtedten Personen .'" 

H21 Vgl Klein , Kurt Bevölkerung und "Iedlung. In I)opsch. Ikllli Spatle negger. H ,l1ls (ilg l. (;e 

schIchte "'ll/hurgs . St'ldt und L.l11J Bd 11 / 2. 2. \ull S'll/.burg 1995, S ßI9 

H22 Vgl "chmdler. Norbert \\dderer 1111 /'eltalter der fr 'l11/11Slschen l{l'\olution Fm KapItel a lp iner 

SO/.lalgeschIChte München 2001 , S 62 . 

H2~ ~l1elle Strabkten de.s "al/burger I andesgenchts h/.\\ amtliche Krlln in'l1>tatlstlken . I)lt' g rohe Fm 



I),e SO/Iowatie der Täter 241 

\\'ährend die allgemeine Straffalligkeit mit 44,8 % ihren Höhepunkt in der Alters

h'Tuppe der 21- bis 3D-Jährigen erreichte und nur 36,3 % der Täterinnen und Täter 

zwischen 31 und 60 Jahre zählten, waren von den wegen Beleidigung des l\lonar

ehen bzw. seiner Familie verurteilten Personen nur 18,50,0 zwischen 21 und 30, hin

gegen 72,3 !in zwischen 31 und 60 Jahre alt. Majestätsbeleidigungen sind also kaum 

mit jugendlichem Übermut zu erklären, was auch durch den geringen Anteil der 

unter 20 ,Jährigen bestätigt wird. Befanden sich doch nur 3,1 % der Verurteilten in 

so jungen Jahren, während die Adoleszenten mit 16,4 o/il einen nicht unerheblichen 

Beitrag zur allgemeinen Verbrechensdelinquenz leisteten. Tatsächlich ließen sich 

die uns bekanntenjugendlichen Täter kaum allein durch Übermut zu Beleidigungen 

des Kaisers hinreißen. Vielmehr konnten sie alle trotz ihres geringen Alters bereits 

auf eine gewisse kriminelle Laufbahn zurückblicken. So war Karl Standl, obwohl 

erst 17.Jahre alt, bereits sieben !\1a1 zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, bevor er 

am 7. September 1885 vorn k. k. Landesgericht Salzburg zu 13 Monaten schweren 

Kerkers verurteilt wurde, nachdem er aus seiner Arrestzelle heraus Kaiser Franz 

Joseph als "Fallot" beschimpft hatte.~~~ Auch Albert Bühler war bereits wiederholt 

in Konflikt mit dem Gesetz geraten, bevor er 1887 im Alter von 19 Jahren zu einer 

H-monatigen Kerkerstrafe verurteilt wurde, weil er während seiner Eskortierung 

zur Polizeiwache den l\Ionarchen als "Spitzbuben und Fallot" bezeichnet hatte.'~' 

Der Schneidergeselle Josef l\leninger, 1858 im Alter von 21 Jahren wegen eines 

\Vitzes über die Hochzeit FranzJosephs und Elisabeths zu sechs Monaten schwe

ren Kerkers verurteilt, hatte ebenfalls schon einige Arreststrafen wegen BetteIns, 

unsittlichen Betragens und Eigentumsdelikten hinter sich. Bei der 1869 und 1870 

im Alter von 22 hzw. 23 Jahren gleich zweimal wegen Majestätsbeleidigung ver

urteilten :\Iana \\'einberger war es der unsittliche Lebenswandel. der dem "Freu

denmädchen" wiederholt Ärger mit der Obrigkeit eingebracht hatte. \Vegen wie

derholter Verstöße gegen die mit ihrer Abschiebung aus verschiedenen Gebieten 

der '\lonarchie verbundenen Verbote, ihre Heimat Im Innviertel zu verlassen, \\'ar 

sie des Üfteren zu Arreststrafen verurteilt worden, was einen nicht unübersehbaren 

l Tnmut gegen Kaiser und Obrigkeit hervorrieP26 Der Tapezierergehilfe Christian 

Rudolf war bereits mit 16 Jahren wegen Diebstahls zu einer \Voche Arrest \'er

urteilt worden, bevor ihn 1861 die volle Härte des Gesetzes traf. nachdem er der 

teilun~ in nur \'It.'r -\ltersklassen Ist durch die entsprechenden Kategonen 111 den '>tati.,tiken der 

Stratrechtspfk~e bed111h>1 

1->24 SL\ "trabkten. FasL 31 ' I. IHHS.]\;r IH3 (Kar! Standl) 

1'125 SL\ Strafakten, Fas/ . 31 2, IHH7. ~r. 11>1 (Albert Bllhler). 

1->26 SI ..1\ "tratakten, Fas/. 27, 2H. IH70. :s..r 4.19 (\lana \\"e111her~er). SL\ Strafakten. Fasz. 26. 11:l69. 

:\r 492 (:\LIrJ'l \\l'111hergl'r) 
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l\lutter des Kaisers ein unschickliches Verhältnis mit einem 'n1pezierer unterstellt 

hatte Das k k Salzburger Landesgencht verurteilte den inz\\'lschen 22-Jihrigen 

zu einer achtmonatlgen Kerkerstrafe. K27 Dieses kriminelle Vorleben erklärt auch 

die überdurchschnIttlich hohen ~trafen, mit denen das Gericht die jugendlichen 

Delinquenten zurück auf den Pfad der Tugend führen wollte. 

Das Fehlen von Verurteilungen unbescholtener Junger :\lenschen lq.,rt zweI 

Schlussf()lgerungen nahe; Zum einen sind die Aus\\'irkungen politischer l'.ntschei 

dungen flir sie noch weniger spürbar gewesen, woraus auch ein geringeres Interesse 

am politischen Geschehen und damit verbunden em \vel1lger stark ent\\ ickeltes 

13edürfilis. dieses zu kommentieren. resultiert haben dürfte , :\IaJestlitsbeleidlhT1111gen 

waren häufig durch Auswirkungen militärischer oder politischer Entscheidungen 

auf die individuelle SItuatIOn des Täters motiviert. von denen Jugendliche seltener 

unmittelhar betroffen waren. Zum anderen ist denkbar, dass bele!digenden Auf~e 

rungen Jugendlicher von ihrer Lmwelt weniger Gewicht beigemessen wurde und 

dIe Bereitschafi: etw,uger Zeugen und der Vertreter der Obrigkeit, ein Auge ZU/ll 

drücken, wöger war als bel vergleichbaren Aul;erungen Erwachsener. 

Die l'\eigung. auf KaIser und \ 'aterland /lI schimpfen, scheint auch im hohen 

Alter. in dem die Stramilligkeit im Allgemell1en deutlich abnahm. fortbestanden 

zu haben . Immerhin 6.2'!o der nach § 63 oder § 64 ~t( J VerurtCllten traten dem 

Gericht Im stolzen Alter von über 60 Jahren gegenüber. Demgegenüber beCmden 

sich nur 2,4 11 0 der insgesamt wegen Yerbrechen verurteilten Personen in dIesem 

hohen Alter. Diese Diskrepanz. hat mit den Eigenheiten der :\ hlJestlitsbcleidlf,,'l.lI1g 

weniger zu tun als mit der Altersstruktur bestimmter i\bssendelikte, wie vor allem 

den EIgentumsdelikten. die in jüngeren Jahren weit lüiuflger begangen \\'urden als 

im hohen Alter R
" Dennoch verlan/.,rt die häufIge Yerurtellung \'on Personen. dIe 

das sechzigste Lehensjahr bereits hlllter sich gelassen haben. nach einer ErkEinll1g. 

Die grögere Stramilligkeit der höheren Altersklassen bei der :\I;~lest:itsbekidlh'l.lI1g 

wurde schon 1907 \'on ()berstaatsal1\\alt Hugo 1 Ioegcl beobachtet und ,lUf die ..Iüu 

fige Begehung dIeser Strafüten durch gänzlich verkommene Landstreicher und 

rückflillige Verbrecher" zuriickgellihrt"" DIeser BefiJl1d wird durch die tl.ir ">alzburg 

überlieferten Fälle I1Icht bestätl/.,rt t\ur zweI der tlinf nachgeWIesenen Liter 1:1llen 

in die Kategone der Gl'\';ohnhelts\erbrecher; der 72 j:ihrige. otlensichtlich alko 

holkranke 'E1gliihncrJosl'fLl'chnl'r. der bereIts unz;ihligl' \ lall' wegen Trunkenheit 

in Arrest genommen \\orden war, und der 60 j:ihnge .\Iols ' \l1ton Pl.lttner. der 

H27 SI.J\ 'ilraLtkll'n. I'av .. ß, IHI>l. Nr. .'.'11 (RlidolfCh"'ll.lIl) 

H2H I I I)('gt' I (;rl'll/l'n der Knminal\l.lllSllk. ~ ·jl7f 

H2'j EIll'nd.l. 'i. 117 
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aufzahl reiche \'erurteilungen wegen Betrugs und Diebstahls zurückblicken konnte 

und bereits wiederholt wegen Bettelns und Vag-ierens in seine Heimatgemeinde 

abgeschoben worden war., l" Die drei übrigen Verurteilten waren entweder gänz

lich unbescholten oder nur wegen Bagatelldelikten in Konflikt mit der Obrigkeit 

geraten.R1 1 

I'aheliegend scheint der Schluss, dass das Alter auf die Begehung \'on 1\hljestäts

beleidii-,fllI1gen wenig Einfluss hatte. Im Gegensatz zu anderen Straftaten erforderte 

die Beschimpfung des Herrscherhauses weder körperliche Fitness noch eine be

sondere kriminelle Energie \\'ar einmal dIe Schwelle zum Erwachsenenalter mit 

all den unangenehmen Begleiterscheinungen wie 1\1i1itärdienst und Steuerpflicht 

überschritten, nahm dIe 1\lotivation, sich kritisch gegenüber dem KaIser und seiner 

Politik zu üugern, mit zunehmendem Alter weder zu noch ab. Die Altersverteilung 

der wegen i\ Iajestütsbeleidigung verurteilten Personen entspricht daher eher der 

K~() ..., 1.:\ StraLlkten. !-aSI. -1 , 11'.13, '\;r 115 Unsef Lechner). SLA ,:,trafakten, !-aSt 11. IH.1'i , :--'r 1 'i7 (, ~Iols 

, \ntoll I'lattner) 

K~ I ...,[\ ""traCtkten , !<aSt -1 , IK~ . \, '\r j06 CThaddä Wild) SL.~ Strafakten, Fasz 16, 11'63, Nr. 1-18 Uo 

hann Arpl"hachcr ) <.,[.\ ""trafikten. FaS! 22 ' I, 11'66, '\;r IR3 (\Iagdalena Keil) 
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Altersstruktur der strafmündigen Gesamtbevölkerung als jener der insgesamt straf

flilligen Personen, die durch 1\1assendelikte wie Diebstahl geprägt ist, bei denen die 

persönlichen Verhältnisse der Täter eine wesentliche Rolle spielten. 

Eine Analyse der Statistiken der Strafrechtspflege der gesamten l\lonarchie bestä 

tihr!. den fur Salzburg festgestellten Befund.H~? Auch hier zeil-,r!. ein Vergleich des Alters 

der wegen l\h~lestätsheieidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen 

IIauses verurteilten mit Jenem der insgesamt wegen Verhrechen verurteIlten Perso 

nen, dass Verurteilungen wegen Beleidigung des l\1onarchen häufiger gegen ältere 

Personen ausgesprochen wurden als gegen Angehörige der jüngeren Altersklassen .83J 

\\'ührend nur 6,5 (\0 der wegen \lajestätsverbrechen verurteilten Personen das 

zwanzigste Leben~iahr noch nicht vollendet hatten, entfielen 21,4 11/0 der gesamten 

Verbrechenskriminalität auf die Altersklasse der unter 20 -Jährigen. Auch am an

deren Ende der Skala zeihr!. sich ein ähnliches Bild: l\.lit 5,0 'l ll war der Anteil der 

üher 60 Jährigen an den l\lajestätsbeleidigungen mehr als doppelt so hoch wie der 

hel 2,3 % liegender Beitrag der Greise zur allgemeinen Kriminalität Auch in den 

heiden l-,'Tößten Alterskategonen der Statistik hegen die Verhältnisse ähnlich wie 

111 Salzhurg \\'ührend die meisten Straftäter zur Zeit ihrer Verurteilung z\\"lschen 

21 und 30Jahre alt waren (3H,7° (I) und nur 36,9 0() in die Klasse \'on 31 biS 60Jahre 

fielen , waren die wegen Beleidigungen des Kaisers oder seiner bmihe \·erurteilten 

111 der Regel deutlich älter. 2H,00 0 111 der Altersklasse der 21 his 30Jährigen stehen 

hier 59,700 in der Gruppe der 31 his 60 Jähngen gegenüber. Somit hatten bell1<lhe 

zwei Drittel der wegen \lajestätsheleidigung oder Beleidigung eines l\.Iitglieds des 

kaiserlichen Hauses verurteIlten Personen ihr dreiGigstes Lebensjahr bereits hinter 

sich gelassen. Ihr Anteil lag damit deutlich über dem nur 39,2 0 0 hetragenden Bei

trag dieser Altersklasse zur gesamten Verbrechensknminahtiit Dieser Befund ent

spricht in etwas abgeschv"ächter J<'orm der Kir das Kronland Salzburg festgestellten 

Altersstruktur 

5 .'; ., hlllllhi'llsla"t! 

Welchen Einfluss der Familienstand auf die Begehung Hm Dehkten gegen die Ehre 

des Kaisers hatte, ist sdl\ver abzuschätzen \\'Ie eine-\uswl'rtung der Akten des 

Landesgerichts Salzburg zeigt, waren drei Viertel dl'r \'erurteilten ledig. 

1(\2 I )Il' SlatJsllkt·[) der Rt'cht'pflegt' schlüsseln die "erurtl"llungen lUdI 'It'r , \Iterski.tssl'n ,Iuf 1' lIlt' 

Errechnung de,s ])un'h,dlllltt"l!tns oder elllt' r , \!tl'rS\'t'rteJlllng,kllne !S( illlfh'TlInd ,ht'st' r i.'T(\bl'11 

ElIltl'ilung nicht llliigIJch 

K:l3 So tln IKS7 allt'h hmhl'l, S. 611' , 
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Ahh 13 Fam.Iienstand der zwischen 1852 und 1912 vom Landesgencht ~alzhurg wegen emes \-er 

hrcchens h/w. wegen .\IaJestätsheleldih'lmg oder BeleIdIgung eInes i\litglieds des kaiserlichen ~-LlUSCS 

verurteilten Personen. 

Dieser Anteil der Unverheirateten mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, doch 

relativiert sich dieser Eindruck angesichts der im 19.Jahrhundert konstant hohen 

Ledigenquote, die auch nach der 1867 erfolgten Aufhebung des Ehekonsenses 

kaum abnahm.x,. Der Anteil der Ledigen an der Straffälligkeit entsprach in etwa 

ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Berücksichtigt man nur jenen Teil der 

Bevölkerung, der bereits strafmündig und im heiratsfähigen Alter war, verschiebt 

sich das Bild etv .... as zuungunsten der Ledigen.x,,, Die Gruppe der Verheirateten 

834 :\ach dcr \'olkszählung vom 31. Dezember 1869 waren 71,89 U" der i\bnner und 70,14"u der In Salz 

hurg anwesenden Frauen ledig. (\"gl. dazu' K. k. Statistische Central Commlsslon [Hg.] Bevölke 

rung und \'iehstand der im Reichsrathe vertretenen KönIgreIche und Länder. Nach der Zählung 

vom 31 Decemher 1869. \'. Heft Erläuterungen zu den Bevölkerungs Ergebnissen. - \\'Ien 1872, 

~ 6111'.1 1H90 betrug dIe Ledigenquote der l\1änner 69,87°'°, die der Frauen 66,46 "0 (Vgl dazu K k. 

~tatlst"che Central Commission [Hg.] ÖsterreIch Ische Statistik Die Ergebnisse der Volkszählung 

"um 31. Decemher 1890 In den Im Relchsrathe vertretenen KÖnigreIChen und Ländern 1. Heft: 

Die Bevölkerung nach Grössenkategonen der Ortschaften, Stellung zum WohnungsInhaber, Ge 

schlecht, .-\lter und FamIlienstand, ConfessIOn, Cmgangssprache, Blidungsgrad, Gebrechen - Wien 

18931: Klein Bcvölkerung, '>.1316. 

835 1869 waren rund 600" der Salzburger Bevölkerung Im Alter von über 15 Jahren ledIg. (Vgl. K k 

StatIStISche Central C01111111ssIon ,Hg.] Bevölkerung und \'Iehstand der im Relchsrathe \'ertrete 
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war demnach unter den \\,'Cgen ]'dajestiitsbeleidii-,Tung verurteilten Straftätern leicht 

unterrepräsentiert. DaH,ir dürfte einerseits das Verantwortungsgefuhl von Familien 

v~itern \erantwortlich sein, zum anderen ist etne grögere Toleranz der ~trat\'Cr!()1 

gungsbehörden solchen gegenüber denkbar ~chliegltch musste die Gemeinde die 

Last der Versorgung von Ehefi'au und Kindern tragen, wenn ein Familienerhalter 

wegen der Verbü{~ung emer Freiheitsstrafe vorübergehend nicht fur den Unterhalt 

seiner Familie sorgen konnte Diese Cberlegungen gelten jedoch nicht nur fur das 

Delikt der l\I<l:Jestätsbeleldigung Das Verhältnis zwischen Ledigen und Verheira 

teten unter den wegen dieses Delikts verurteilten Personen entspricht sowohl Im 

Bereich des Landesgerichu.. ~al/burg (Abb, 13) als auch in jenem der gesamten 

\!onarchle (Abb !4) Ziemlich genau dem Familienstand der insgesamt wegen Ver

brechen verurteilten Delinquenten . 

70"" 

DMajestatsbee'" ,Iung'" .,. Bee'" 'lQ 

MI{gileds :Ses k,31ser1d'len Hauses 

• Verbrecher' gesamt 

'0 • '~1 • 

ledtJ 'iefhera!el verwItwet gesch e-1en 

J\hh. I~ Ikr F;.unilll' nsLlnd der / \\I"'lIel1 11'17'1 lIl1d 1'112 il1 dn gt''''1111Il'l1 :\Ion \-c!lIt' \\l'~ (' n \1.1I l' st dh 

IwIeldlh'1111g oder Iklt' ldih'1ll1g l'11ll" ,\lllgheds de, k;'lIscrilchen I laust's bz\\ . der Insgesamt \\t'gen \ el 

hlt'chcll yt'rurledlcl1 l'elsollcll 

Die Unterschiede zwischen dem Kronland S,ll/burg und dem Rest dei \ lonarchll' 

erklären sich aus dem deutlich niedrigeren \ntetl dei \ erlll'lratl'ten .1l1 der Be -

1lt'11 Kiil1lgrt'lcllt' 1I1ld ""lld<'1 ;-",Id, dt' l /,\hlullg \0111 ,I Del't' mbt')' ltih
'
), \ ' 1 /eil ' 1'r1,illlCnI 19CII 

/.1I deli Bt'\'ülkl'rllllgS 1 ~ lgd)IlIS"'1l \\ Il'll IH72 , ~ 6111:\ 
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\'ölkerung SaL~burgs \Vährend in Salzburg nur knapp ein Drittel der ef\vachsenen 

Beviilkerung verheiratet war (nach der Volkszählung von 1869 34,0 % der Männer 

und 31,Hoo der Frauen), lag der Anteil der Verheirateten in der gesamten Monar

chIe bei rund der Hälfte der Erwachsenen (54,5 % der l\länner und 50,5 0;0 der 

Frauen),~J(, Dass verwItwete Personen deutlich öfter wegen Majestätsbeleidigung 

oder Beleidii,TUng eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses verurteilt wurden als \\'e

gen sonstiger Verbrechen, liegt wohl an der bereits erläuterten relativ häufigen 

Begehung dieser Delikte m hohem Altn 

Der Ehestand hatte somit auf die Häufigkeit der Begehung von Straftaten gegen 

die Fhre des KaIsers oHenbar kemen messbaren Einfluss, Ob das Vorhandensein 

von Kindern diesbezüglich eine Rolle spielte, lässt sich nicht rekonstruieren, da 

keine verlässlichen Angaben über den Anteil der Väter und Mütter unter den Ver

urteilten oder die durchschnittliche Zahl ihrer Kinder vorliegen, Die StatIstiken der 

Rechtspflege weisen diese Daten nur zum Teil aus, weshalb auf eine Auswertung 

dieses 1\1aterials verzichtet werden muss. Auch die Akten des Salzburger Landes

gerichts geben nur zu einem kiemen Teil eindeutige Auskunft über diesen familiä 

ren Aspekt. Nur von 15 der 65 Verurteilten kennen wir die genaueren familiären 

Verhältnisse, In vier dieser ralle war der oder die Verurteilte kinderlos, in drei Fällen 

wird die genaue Zahl der Kinder nicht genannt. So lässt sich nur bei acht Personen 

die tats~ichliche Größe der Familie verlässlich rekonstruieren. Diese hatten je ein 

(zwei Falle), zwei (ein Fall), drei (drei Fälle), sechs oder acht Kmder (je ein Fall), 

Dieses \lateriallässt verlässliche Rückschlüsse auf Zusammenhänge z\\'ischen Kin

derzahl und Verurteilungen wegen Straftaten gegen die Ehre des Kaisers nicht zu, 

Es scheint jedoch, dass eine große Zahl zu versorgender Kinder das Gericht ten

denziell milde stimmte und einen mäßigenden Einfluss auf das Strafma1~ hatte."7 

5."'.6 RdigioJ/Jbl'kl'l/lltJl/:\ 

Ein Blick auf dIe Religion der in Salzburg wegen Majestätsbeleidigung verurteilten 

Personen zeigt ein sehr einheitliches Bild: Von den 61 Personen, deren Religions

bekenntnIs aus den Akten hef\'orgeht, waren 60 römisch-katholisch, eine einzige 

bekannte sich zum evangelischen Glauben. Angesichts der beinahe geschlossen 

kathobchen Bevölkerung Salzburgs vermag dies nicht zu überraschen k1
' Dem-

1\31, K k "tatlstlSche (entral (ommlsslon (f Ig) Bevölkerung und \',ehstand der im Reichsrathe ver

tretencn Kilnij.,'TcIChe und Länder Nach der Zählung vom 31 December IH69, V Heft: bläuterun 

J!;CIl /ll dcn Bevülkerungs Ergebntssen Wien IH72, '> 61fT 

H37 <;,ehe da.ru IIhell Kapitel 5.3 

H31i :\ach dcr \·olkv.ählung von 11\69 waren 99,7 0 0 der Bewohner des Kronlandes Salzhurg katholIsch. 
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entsprechend weisen auch dIe Statistiken der Rechtspflege fur die zwischen 185-1 

und 1912 vom Salz.burger Landesgericht insgesamt wegen Verbrechen verurteilten 

Personen emen Katholikenanteil von 98,4 'Yr) aus, Ein ähnliches Bild bietet ein Blick 

auf die entsprechenden Zahlen fur (lle gesamte Monarchie: 93.7 % der zwischen 

1882 und 1912 wegen l'vh~estätsbeleidigung bzw. BeleidIgung emes ~litglieds des 

kaiserlichen Hauses und 91,-l 'Vc) der insgesamt wegen eines Verbrechens verurteil

ten Personen bekannten sich zur römisch katholischen KIrche. Die im Vergleich 

zu Salzburg germgere Dommanz der Katholiken entspricht der unterschiedlichen 

Gliederung der Bevölkerung nach dem Reli!-,rionsbekenntnis, die m erster Lmie von 

der ~ationalität abhän!-,rig und dementsprechend fur das GebIet der ~lonarchle 

eine andere war als für das Kronland Salzburg 8:19 

In der RelIgIOn begründete Unterschiede in der LoyalItät gegenüber :\lonarchle 

und Kaiser lassen sich aus den Verurteilungen wegen ~la:iestätsbeleidigung nicht 

ableiten. Dies könnte freilich auch daran liegen, dass die meIsten i\Ienschen auch 

Im Falle einer kritIschen Haltung gegenüber der Kirche kaum ihr Religionsbekennt

nis formell änderten Selbst in der Zeit des Kulturkampfes der 1870er-Jahre und der 

"Los-von-Rom Bewegung", mit der die DeutschnatIOnalen Ende des 19.Jahrhun 

derts massive Propaganda fur den Austritt aus der katholischen Kirche betrieben, 

ließen sich nur wenige zu einem \\'echsel des ReliglOnsbekenntl11sses hmreiGen."40 

Selbst die deutsch national und antIklerikal emgestellten Be\ölkerungsschichten 

blieben katholisch,R4l 

5 . .J 71Mdlillg 

Der Grad der Bildung lässt sich \\'eniger klar definieren als dIe Relih'lOnszugehörigkelt, 

was sich auch in den Quellen niedergeschlagen hat. Zwar kannten dIe StatIstiken der 

Rechtspflege stets nur dreI Kategorien, die in erster Linie auf die .\lphabetislerung 

abstellten, doch verwendete das Gericht bel der BestImmung des Bildungsstands 

llte Frhl'hung \'on IIIS7 war III ;ihnhchen Ergehnissen gelan/.,'1 : K k ">lallSllSche l entr,ll CommIS 

,ion 1I [g,) : Bn()lkerung und \',ehstand der Im Rell'h"athe \ertrl'tenen K(lnlgrl'lche und LlI1dcr. 

:\ach dn Z,ihlling vom 31. DelTmhn 11169, \' lIelt. I'rUuterlingen LU den lle\'(ilkerungs Fn::l'h 

nlSSl'n, Wien IH72, S SO 

K'l9 [)Il' \'olksdhlungl'n von IH:;7 lind IH(,9 welseIl HO,'J nn Ivw IIO,.J nn der (,es;lll1thev<llkel1lng ,lls 

katholISch alls 

H·lO Hel dn \'olkszilhlling von 1910 hekannten ""h 'JH,ll>"" der "',II/.hurger lle\<llkerung lum I..,nhnl, 

schell CIJuhcn K k, ">tatlSt",dlt' !:clltrall..ommissl<Hl (I [g,) , (),tl'rrcICh"dlt' ~l,ttlStik, 'CUl' h)lgl' 

DIl' hgl'bnlSSl' d(,1 \olkSl,;ihlullg \om:ll I )eccmlwi 1910 111 den im Reidl",ttlll' n~rlrctl'Ill'n König 

reichl'll ulld Liilldl'rll 1 lieft DIl' sUll1ll1aflSchcn ElgehlllSSl' dcr \'olksdhluilg \\'jell 1912 

Hl I I hll1lS('h 11'lel,dlt'l', S, 621. 
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eines Ang-eklai-,rten davon abweichende Beschreibungen, die eher vage gehalten sind 

Häuflg beschränken sich die Angaben darauf, die Bildung sei "dem Stande angemes

sen" oder der Angeklagte sei "ziemlich gebildet" bzw. "gänzlich ungebildet". Zur 

Ermöglichung emes Vergleichs mit den Angaben aus den Kriminalstatistiken vvllrden 

diese in den Akten enthaltenen Daten so weit als möglich nach den drei offiziellen 

Kategorien erfasst, wobei die ungenauen Angaben in einigen Fällen keine verläss

lichen Rückschlüsse auf die Alphabetisierung des Betroffenen .wlassen. 
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höhere Ausbildung 

.\hh. 15' Die Bildun.: der zwischen 1852 und 1912 vom Salzhurger Landesgericht wegen \laJestätshe 

leidi/"'lJl1': oder Beleldl/"'lmg eines I\\ltglleds des kaiserlichen Hauses hzw. II1sgesamt wegen \'erbrechen 

\'erurtedten Personen 

Offensichtlich entsprach der Bildungsstand der wegen Beleidigungen des Staats

oberhaupts verurteilten Personen jenem der wegen sonstiger Verbrechen Bestraf

ten Gegenüber dem generellen Bildungsstand der Bevölkerung zeigt sich ein et

was genngerer Anteil der Analphabeten.H42 

H.J2 "'ach der \·olks.dhlun.: von IH~O konnten 70,.JS"0 der Salzburger Bevölkerung lesen und schreiben, 

wellere 6,61 0 0 nICht schreiben, aber lesen, und 22,92 0 0 waren Analphabeten: K. k 'itallsllsche 

lentrallommisslon (H.:.) Üsterreichische 'itatlstlk: Die Bevölkerung der im Relchsrathe ver· 

tretenen Kiini/.,rrelChe und Länder nach Religion, Bddungsgrad, Umgangssprache und nach ihren 

(;ebrechen.2 Hcfi der Ergebmsse der \'olkszählung und der mit derselben \'erbundenen Zählung 

der hauslichen Nutzthiere vom 31 December IH~O \\'ien 18H2 
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Anders als In Salzburg \\'aren im Bereich der gesamten \lonarchie die L'ngebil 

deten unter den wegen l\la.lestätsbeleidihTung verurteilten Personen etwas unter 

repräsentiert: Während 75,1 0'0 der ZWIschen IH79 und 1912 wegen dieses Delikts 

Verurteilten lesen und schreiben konnten, beherrschten dies nur 64,2 Ob der wegen 

sonstiger Verbrechen abgestraften Personen Dass dIe Bildung der Salzburger De 

l1l1quenten über dem Durchschnitt der MonarchIe lag, hat ke1l1e knm1l1alsoziolof.,Tt 

schen Gründe, sondern liegt an der generellen besseren BildungssItuatIon im Kron ~ 

land '->alzburg bz\\'. der 111 einzelnen Regionen, wie etwa Galizien, extrem hohen 

Analphabetenrate.~n 

5.--1.8 S/(/{/lrhiir...r;cndlll}luJld Hcrklllift 

Des Delikts der l\1ajestätsbeleidigung konnten sich nIcht nur L'ntertanen des Kai

sers, sondern auch Fremde schuldig machen Vor dem Salzburger Landesgericht 

mussten sich neben Einwohnern des Kronlandes '->al/burg und der sonstIgen im 

Reichsrat vertretenen KönlhTfelche und Länder vor allem '->taatsangehärige des be

nachbarten Bayern verant\\ orten \lit insgesamt 87J) Uo betraf der überwiegende 

Teil der Verurteilungen Staatsangehörige der österreichischen :'>Ionarchie Die 

übrigen '->traf taten entfIelen fast ausschließlich auf '->taatsbürger des benachbarten 

Bayern (9,2°0). lediglich 3,111 0 der verurteilten Dehnquenten stammten aus ande

ren nicht im Reichsrat vertretenen Königreichen und Lindern. Da tur dIe cislei 

thanischen GebIete der \lonarchle eine einheitliche Staatsbürgerschaft bestand.'" 

lassen die diesbezüglichen\ngaben kaum Rückschlüsse auf die Herkunft der 'Eiter 

zu. Für ein dif1l'renzierteres Bild ist daher e1l1 Rückgriff auf die Angaben über die 

Heimatzuständigkeit notwendig. Zwar lebte der überwll'!;ende TeIl der Tüter zu

mindest vorübergehend im Kronland '->alzburg. doch waren viele \ on ihnen weIter

hin rechtlich zu e1l1er anderen Geme1l1de - meist Ihrem Geburtsort zugehcirig. 

woraus sich auf die tatsächhche Herkunft schlief~en !;isst 

DIe f()lgende 'Llbelle beruht aufden in den .\kten des '->,ll/burger Landesgnichts 

enthaltenen Angaben über GebürtIgkelt bzw llellnatzuständigkelt der \\l'gen l\ Ia 

jestätsbeleidlgung oder BeleIdIgung ell1es l\iJtglieds des kaiserlichen Hauses \'er 

urteilten Personen."" 

Xl3 :--':adl der Volbdhlung von lKKO waren ~ 1,S6"n der (;esamlht'\iilkenlllg der '\!<,n,ndllc \11.11['ha 

hden, wellert' ",OX"" konnlen /\\'M k'sen, aher nidll schreihen, und nur ~l) , .160 I \\aren des Lt'st'ns 

und Schrelht'ns kundig 

X·14 Zur LnlWIl'klung de.s iisll'Ht'ldmehen SI,I,lIshlirgl'rschallsrt'l'hts \gl. Thiellel. s , :r~ ~::; 

X·I~ /.lI' Zuo,tanthgkelt der SI,I.llshlll'ger /u eillel IWsllll1mlt'n (,t'lllt'II"k und delll d'lllllt \t'lhllndt'llell 

Ilt'llrlalrel'hl vgl Reitel, S. 2(, 61 
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!:'onstlge Auslander 

i\hh 10 (;ehLirtsland h/-w. Helmat/L1ständlgkelt der /-"l<,ehen IH52 Lind 1912 "om :-'al/,hurger Landes 

gencht wegen \ Ialestätsheleldl/-,rung oder Beleidi/-"lJng eines l\lltglielb des kalSerltchen Hauses "er 

urtetlten Personen,"'" 

Der Großteil der Verurteilten stammte naturgemäß aus dem Kronland Salzburg 

(.tl,500), gefoll,rt von den Nachbarländern Oberösterreich (13,8°'0) und Tirol (7,70;0). 

l'\Ieist handelte es sich dabei um Arbeiter, Handwerker oder Vaganten, die sich in 

Sal/burg niedergelassen hatten oder auf der Suche nach Gelegenheiten zur Be

streitung ihres Lebensunterhalts durch das Nachbarland gezogen waren. Deutlich 

überrepr~isentiert waren die gebürtigen Böhmen, deren Anteil an den zwischen 

lH52 und 1912 Verurteilten mit 16,90/0 ein Vielfaches ihres Anteils an der in Salz

burg anwesenden Bevölkerung betrug.x47 Der überwiegende Teil der Verurteilung 

aus Böhmen stammender l\.länner fällt in den Zeitraum von 1858 bis 1869. Ihre 

überdurchschnittlich häufige Bestrafung wegen Schmähungen des Kaisers muss 

auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Lage der sich in Salzburg aufhalten

den Fremden gesehen werden. Die meisten Böhmen kamen als Arbeitsmigranten 

H~() ~uelle :-'tratakten des Sal/-burger Landesgenchts . Zugunsten einer stärkeren DIfTerennerung der 

Daten "mde m dieser I'ahelle eme vom Schema der '>tattsttken der Rechtspflege ahweichende 

K,ltegonSinung \'l'Twendet 

H~ 7 0:ach den \olkvählungen der Jahre 1857 bis 1900 lag der Anteil der gebürtIgen Böhmen an der im 

Kronland ~'ll/hurg anwesenden Be\'ölkerung bel 0,36°0 (1857), I,I~ ll(] (1869), 2,13°'0 (IH80j, 1,88 qo 

(IH90) Iv\\' 1,9( 0
1) (1901l): Vgl Bolognese Leuchtenmüller, Tahelle 13, 



252 I\L~lcstätsheleidigung in der PraxIs des SaL,burger Landesgerichts 

etwa beim EIsenbahnbau in den 1850er-Jahren - nach Salzhurg und entsprachen 

als männlIche Arbeiter emer gesellschaftlichen Gruppe, deren Angehörige generell 

überdurchschnittlich oft wegen l\LIJestätsbeleidigung verurteilt wurden. Aber auch 

ein wentger stark ausgepräi,rtes Loyalitätsgefuhl gegenüber dem österreich ischen 

Kaiser ist denkbar, das in Unmutsäußerungen seinen Ausdruck fimd. 

Die amtlichen Statistiken der Rechtspflege enthalten keine detaillterten Anga

ben über die Staatsangehöngkeit der Verurteilten, sondern gliedern diese lediglich 

nach drei Kategorien Zwischen 1879 und 1912 richteten sich demnach 93,0 0 0 der 

in der gesamten :\lonarchle wegen '\Iajestätsbeleidigung oder BeleidIgung emes 

i\Iitglieds des kaiserlichen Hauses ergangenen \erurteilungen gegen Angehörige 

der im Reichsrat vertretenen Länder, 2,5 % der L'rteile betrafen L'ngarn und -1,5 0'0 

Fremde. Vergleicht man diese Zahlen mit der Staatsbürgerschaft der 1I1sgesamt we

gen Verbrechen verurteilten Personen, zeigt sich eine überdurchschnittlich häufige 

Begehung von Majestätsbeleidigungen durch Angehörige fremder Staaten. Denn 

während 96,-1 °'0 aller geahndeten Verbrechen von Angehörigen der im ReIchsrat 

vertretenen Königreiche und Länder begangen wurden, betrafen nur 1,6 0 0 aller 

Verurteilungen Ausländer. Die übrigen 2,0 °0 entfielen auf L'ngarn. Somit lag der 

Anteil der Fremden an den wegen Schmähungen des :\Ionarchen \"erurteilten 

deutlich über ihrem Anteil an der gesamten \"erbrechenskriminalität Angesichts 

des geringen Anteils von \h~Jestätsbeleidigungen an der gesamten Strafbarkeit 

sind dafur Faktoren verantwortlich, die nichts mit dem speZIfIschen Charakter der 

gegen die Ehre des Herrschers gerichteten Delikte zu tun haben, sondern mit den 

Eigenheiten diverser l\Iassendelikte, von denen das statistische Erscheinungsbild 

der Kriminalität gepräi,rt wurde. 



6. DIE KONJUNKTUR DER VERURTEILUNGEN 

Die Verfolgung abschätziger Äußerungen über den Monarchen und das Kaiserhaus 

\\'ar aus Sicht der Herrschenden von essenzieller Bedeutung fur die Bewahrung 

und restlgung der dynastischen l\lacht. \Veil durch Kritik am Kaiser gleichsam 

dessen Gottesgnadentum infrage gestellt wurde, musste sie unterdrückt werden, 

um die Legitimität der Dynastie nicht zu gefahrden. Majestätsbeleidigung und ihre 

Verfolh'l.mg hatten somit - unabhängig vom konkreten Inhalt der inkriminierten 

Äußerungen - stets einen eminent politischen Charakter. Die Häufigkeit von Belei

digungen des Kaisers und von Kritik an seinen Entscheidungen lässt Rückschlüsse 

auf die Stimmung in der Bevölkerung zu. Neben der allgememen Zufriedenheit 

mit der wirtschaftlichen und sozialen Lage lassen sich aus der Konjunktur der Ver 

urteilungen auch Schwankungen der Loyalität gegenüber dem Kaiser ahlesen. Im 

Folgenden soll untersucht werden, welcher Konjunktur die jährlichen Zahlen der 

Verurteilungen wegen \lajestätsbeleidigung bzw. Beleidigung emes Mitglieds des 

kaiserlichen Hauses unterlagen und von welchen Faktoren diese abhingen. Da · 

durch soll aufgezeigt werden, ob und wie sich politische, wirtschaftliche, kulturelle 

und soziale Entwicklungen in der Häufigkeit der Begehung dieser Straftaten bzw. 

in der Intensität ihrer obrigkeitlichen Verfolgung niederschlugen. 

6.1 QL FLLE\1 L ND l\lETHODE 

6.1.1 QlIcllm./iir ('mt' qlltl!lIJtatl~ ' e (Jllft'rSlIdllltlg der Verurtt'llungt'll 

Eine quantitative Untersuchung der Kriminalität in der Ära Kaiser Franz Josephs 

kann sich auf \'erschiedene amtliche Statistiken der Strafrechtspflege stützen, die 

ah der l\litte des 19. Jahrhunderts in unterschiedlicher Form veröffentlicht wurden. 

Im Hinblick auf die Delikte der l\1ajestätsbeleidigung und der Beleidigung eines 

;\litglieds des kaiserlichen Hauses liegen erst fur die Zeit nach dem Inkrafttreten 

des Strafgesetzes von IH52 am 1. September 1852 verlässliche kriminalstatistische 

Daten \'or. Die ersten flinfJahre der Herrschaft FranzJosephs müssen daher unbe

rücksichtigt bleihen. Das Gesetzbuch über Verbrecht'll und schwere Pobzeuibertretzmgt'll 

von IH03 kannte den Tatbestand der Majestätsbeleidigung bzw. der Beleidigung 

eines \Iitglieds des kaiserlichen Hauses noch nicht. Jene Handlungen, die ab 1852 

unter die Bestimmung des § 63 bzw § 64 des neuen Strafgesetzes subsumiert \vur

den, flelen nach dem Strafgesetz von 1803 unter den sehr viel weiter gefassten Tat-
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bestand der Störung der inneren Ruhe des Staates Die Kriminalstatistiken fur die 

Jahre 11'41' bIs 11'52 \',:eisen zwar the Zahl der wegen dieses DelIkts ausgesproche 

nen Verurteilungen aus, geben jedoch keinen Aufschluss darüber, welcher Anteil 

davon allf Angrifle gegen Ehre lind Ansehen des Kaisers entfiel. Da eine \'ergleich

barkeit mit den auf dem Strafgeset/, von 11'52 beruhenden Verurteilungen somit 

nicht gegeben ist, muss auf eine Auswertung der Jahre vor lR53 verzichtet werden 

ElI1 \\elterer Grund flir den \erzicht auf dIe Inkludlerung der Jahre vor lR53 liehTt lI1 

der generell geringen Zl1\erlässlgkeit der KrimlI1alstatlstik vor 11'53. Die l\ussage

kraft der Daten wurde vor ,llIem durch dIe Neugestaltung der (,erichtsorganisatlon 

lind zahlreIChe Re!()rmen des Straf\crfahrensrechts beeinträchtlhTt, in denen dIe 

Revolution von 11'41' und dIe darauf !()Igende neoabsolutIstische RestauratIon Ihren 

1\.Jiederschlag t:mden 

Die amtlichen Erhebungen über die Tätigkeit der Strafgerichte wurden lI1 unter

schiedlichen \\'erken der Otlentlichkeit Zllg~inglich gemacht Die l'ntersuchung 

der Jahre 11'53 Im lR62 beruht auf den B~inden der "Tafeln zur 'ltatlstik der iister 

reich ischen l\lonarchie"."~~ Für IR55 liegen keinc Daten vor, wcd lI1 dlcscmJahr dIe 

,'\'eustrukturienlI1g der Justlz\erwaltung erfolgtc und daher aus praktIschen Grün

den von der Erstellung einer Statistik abgesehen werden musste.84
'1 .-\b 11'63 \\ur 

den die tabellarischen Übcrsichten in den "Statistischen Jahrbücher" herangezo 

gcn, welche dic Jahre bis 11'1'1 um!:lssen.~;o Von IHR2 bIs elI1schlicElich l<)()<) stützt 

SIch die Analysc auf dIe Vcröffentlichung dcr Ergebnisse der Stralrechtsptlege lI1 

dcm ~lIellenwcrk ,,{)stcrrelchischc Statistik" und tlir dic Jahre 1<)10 bis 1912 auf dIe 

lI1 dcr .. \lcucn Folge" dcr .. {)stcrrcichlschcn SLltlstik" cnthaltcnc .. Ostcrrcichlschc 

Kriminalstatistik"."'1 Aut/.,TfllI1d dcr Lkcintriichtli-,rungen der Tiitigkcit dcr k. k Sta 

tistischen Zcntralkommlsslon durch dcn Erstcn \\'cltkricg liegcn IHr die ZClt n.lCh 

1913 ke111e \t:rwertbarcn Datcn mehr \"or. 

Diese Statistiken der Rechtspt1cge crlauben eine quantltativc Auswcrtung der 

Verurtcilungszahlen. Polveiliche .\nzeigestatistiken sind hingegen ebenso wenig 

erhalten wie Gesdüttsausweise der Staatsanwaltschati: "" ErCIsst wurden die vef 

R·m I>lIlTIIl)11 der \d111111 istr,nin'l1 ~tallsllk (I lg .) ' ''11"('11\ lur St,nl'lIk dl'r (),tt:rrelchl,chl'11 .\IOnJrlhle 

:-':l'1Il' I "Igl' Bd I hl' Bd. \" \\"Il'11 IX:;/) Im IXI,X 

X·I<! I I ()L'ge I ~lraIEilllgkt'II"t.nlstlk," .JHO 

XSO K, k "1,lllsllsdlt' ('c'nlral ('0l1l111ISSio11 (1Ig ) SlallsllSrhl's lahrhllt'h dl'r (kslerrl"l'hlsd1l'n \ It'I1:11 

<hit' Iiir '''''.Iahr [ II-I/):\ hlS lXXI \\ Il'n 11-16,\ h,s I X 1-1 I 

XSI K. k Slatl,II"'hl' {l'nlral (ollllllisslll11 (Ilg.). Ol'stl'ITl'll'hISrhe "1:lllSllk Dll' I rgehnl"" cI,'r "tr,lI 

rt't'hhplll'gl' in dl'l1l111 Relt'hslalht, \l'r!Il'll'Ill'11 K0l1lgrl'lthl'llu11r1 Lil1dern 1111.1.lh1e :1I';~~ his 1<I\l') 

\"'it'n IXX(, his 1911 : K k . 'i1:IIIQisdlL' /l'l1tralkollllll1SSI011 dlg)' (lst,'rr"ldl1sdll' ~tatlSt,k . :--"'11" 
I'olgt' (htt'rrl'idmdlt' Knllllll,t1st,ltlstlk ~ 1'l1O hlS I(Jl~ ', \\ 'ien l'l!:\ his l'lI!> 

KS2 Lrsl "h IXX7 wurde 111 deI illllllldlt"n ~aI7hllrgl"1 1.{'111111gj-lhrlidl eint" kl1:1I'I"',St,ltlstik cl", ~ld1t'r 



~llelll'n lind \lethode 255 

urteilten Personen, also jede Person, die während des jeweils behandelten Kalen

de~Jahres \on einem Gericht der ästerreichischen MonarchIe rechtskräftig ver

urteilt wurde Angeklagte, deren Verurteilung sich auf mehr als ein Delikt bezog, 

schemen m der Statistik nur einmal auf. und zwar mit jenem Tatbe~tand, fur den 

die höchste Strafdrohung galt. Zwar ist es aufg-rund dieser Datenerhebung denkbar, 

dass einzelne l\t~iestätsbeleidih"ungen keinen Niederschlag in der Statistik fanden, 

weil der Verurteilte sich weitere, mit mehr als funf Jahren Kerkerhaft geahndete 

'1tratbten zuschulden kommen hat lassen, doch dürfte es sich dabei um Einzel

falle handeln. Für diese Annahme spricht zum einen die hohe Strafdrohung fur 

i\h~iestätsbeleidigung, zum anderen ein Blick in die erhalten gehliehenen Akten 

des Salzburger Landesgerichts, der zeigt, dass l\lajestätsbeleldigung eher mit Ba

gatelldelikten wie Wachebeleidigung, Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit oder 

Raufll:indeln einherging als mit schwerwiegenden Verbrechen. 

6. J l ,\lt'I/iOdlld/t' Probleme der I'crz;.;mdllllgmll KnJ",;w!s!ü!':\!zkm 

Auseinandersetzungen über die Frage, inwiefern Kriminalstatistiken verlässliche 

Rückschlüsse auf die Zahl der tatsächlich begangenen Delikte zulassen, hegleiteten 

diesen Zweig der Statistik seit seiner Entstehung in der ersten Hälfte des 19.Jahr

hunderts 8' ~ Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich auch im deutsch

sprachIgen Raum ein lebhafter Diskurs üher die Verwendbarkeit der in der ös

terreichischen l\Ionarchie hzw. im Deutschen Reich erstellten Kriminalstatistiken, 

an dem sich Statistiker ebenso beteiligten wie \Vissenschaftler und Praktiker aus 

dem Gehlet des Strafrechts.H
'" Dabei ging es nicht nur um methodische Probleme 

der Datenerhehung und -auswertung, sondern um die allgemeine Überlegung, ob 

die Kriminalstatistik überhaupt in der Lage sei, ein "auch nur annähernd richtiges 

helt~lllen'tl" der k k. Gendarmcnc" \·criiflenthcht. 111 der auch d,e Zahlen der pro Delikt ert()ll,rten 

J\nlC"lgcn und \ 'erhaltungen 111 den ein/dnen Bezirken des Kronlands '>aL(hurg aufscheinen 

K~ . ' Rl'lI1ke, Iierhert .,\"erhrecher·!1tatlStlkl'n, welche 111 den neuesten Zeiten sehr heheht geworden 

"nd ' Rl'flex,,)!)en uher d,e \'erwcndung von Krimll1alstatistiken 111 der histori,chen Forschung, in , 

Rohert, I'hlhppe. Emsle}', CII,e (1Ig.l Ceschlchte und ~ozlOlogie des \"erhrechens. PfafTenweiier 

1')'!1,!1.21 

I\~~ \ 'gl Ilol'gl'1 (;ren/en der Knmlnalstatlstlk, '> 3-15 -489, Ders. Kritik lind Reform der Knminal 

statIStik, In , .\rclm' fur Knminal . .l,.nthropolol,'le und Knmll1ahsnk 58, 1414, S. 1 69, .\Iayr, Georg 

\on Krimmalstatlstlk und .Knmlnalätlolol,'le", ll1 .\lonatsschnft rUr Krimll1alpsychologie und '>traf. 

recht"t:t'>nn \111. 141J112, S .113 346, Ders '\;ochmals "Knmlnalstatistik und KmnmalätlOlogle", 

In ;\lOlutsschrift für KrIlnInalpsycholol,'le lind '>trafrechtsreform IX, 1412/ B,!1, 124 13-1: \\'asser 

m.lnn, Rudolf Ikl,'TlfT lind Grl'n7l'n der Knmll1alstatistik. Eine lOgische lntersuchllng. :\eudruck 

der ,\usgahe Lelpl.lg 1904 Aalen !47H 
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Bild der v.:irklichen Straffalligkeit" /.u geben."" Diese Frage stellt sich in gleichem 

\Iabe dem Historiker, der versucht, die StatIstiken der Rechtspflege des 19 Jahr 

hunderts als Quellen nut/.bar zu machen. Als Argument gegen dIe Abbildung der 

"wirklichen StrafEilligkeit" h>ilt die Tatsache der stetigen Diskrepanz. zwischen den 

begangenen und Jenen Straftaten, dIe schließlich in einer Verurteilung resultierten. 

Neben diesem Problem des DunkelfeIdes ist eine ReIhe weiterer Faktoren zu be 

rücksichtigen, die geeignet SInd, das Bild der krimInellen \Virkltchkeit zu verzerren. 

Vor der Auswertung der in den StatIstIken der Rechtspflege enthaltenen Daten 

über dIe Begehung \'On ;\.IaJestätsbeleldigungen und Beleidigungen der :'.Iitglieder 

des kaiserlichen Hauses scheInt es daher geboten darzulegen, welche methodl 

sehen Probleme sich dabei stellen und \\'ie es trotz dieser SchwierigkeIten möglIch 

Ist, tragtahige Schlüsse aus den Kriminalstatistiken zu ziehen. 

61.2.1 "Die im Dunkeln sieht man nicht" - das Problem der Dunkelziffer 

DIe Bestimmung von Dunkebflern stellt die hIstorische KrimInalitätsforschung 

auch flir das 19. Jahrhundert vor große Schwierigkeiten Die gerichtlIchen \'erurtel 

lungen bilden unbestritten nur einen .-1.usschnitt der tatsächlIchen KrImInalItät ab. 

der das Endergebnis eines mehrstufigen Filterpro/.esses darstellt, an dessen Aus

gangspunkt die tatsiichlich begangenen Straftaten stehen.8sb Generell ist davon aus 

zugehen, dass dIe Diskrepanz zwischen rei,ristrierter und tatsiichlicher KrimInalItät 

nicht bei jedem Delikt gleich grog ist. sondern \"(>11 seInem jeweiligen Charakter 

ablüingt.~5; Bei einigen Verbrechen Ist schon aufh>TUml der 0:atur des Tatbestands 

von einer geringen Dunkelzifler auszugehen \Ianche Straftaten lassen SIch leIch

ter entdecken als andere, schwere \ 'erbrechen werden eher zur AnzeIge gebracht 

als wenIger schwerv,;iegende: \\ährend bel Straftaten, dIe entweder persönlIche 

Schut/.güter erheblich \'erleuen wie etwa :\Iord oder schwere EigentumsdelIkte 

- oder wie Auflauf lind Aufruhr das SOZIale ;\.liteinander 111 kaum /.u \'erbergender 

\\'eise stören, gerInge Dunkel/.iflern angenommen werden können,~<9 ist bei solchen 

K~:; Iloegel: (;rerut'n der KnmllLllstJtlstlk. " :HS 

K:'i(, Rt'lllke \"erhrt'cher'it:lIlstikt'll, S. 22; PIlgram. Arno Knmlllalrt,H"'lrklrchkfltt'n und .hrt' ,tau,tl 

~d1t' I )okllrnelltatloll. 111 Ders Kmnillalrtüt 111 (lsterrelch. ~tudlell Lllr ~olloloh'le def Knlllinall 

ÜltSl'lltWlcklullg . \\"iell 19HO. <.j 12 ~1. \<rnsJe\'. CIIH' Cnllle .1I1d SOCKt\" III I·ngl'llld. 17~O 19tH) . 

J .. \1111 Ilarlo\\" . I.olldon, Ne\\' York 200S. " 2.Jt 

K57 Iloegel : (;rell/,ell def Krilllillaistatlstik. " J.j6 

H5H (.:ltfell. \' J\ l / lladdt'll . T B l rlmillal statlstlt"s :lnd thelr 1I1tt'rprt't.1IIon. 111 \\ngley F J\ (I It; ) 

i\lllt'tt't'llth ct'lltllry sot'let). I ~"a\'s III the ust' ot qllantrtatlH' Illt'tlwds tor the ,tud) or ">Llal d.lI.1 . 

l'amhrrdge 1972, <.j :\SO 

H:;') Zur ,\nnahme eincr gerrllf:ell I lllilkelzlfll'r bCI \Iord "gI. ~plt'rCnhllfg. Pleter • \ IIr,ton oL\ lurder 

Pef~on,lI \ 'IO!ellt't' III blropt' lrom tl", \Iiddle ,\ges to thC' PIl'sellt C.lInbndgt' 200t'.:.. .J 
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Delikten von einer besonders großen Dunkelziffer auszugehen, bei denen gesetz

liche Unrechtsbewertung und alltägliches Normbewusstsein auseinanderfallen.H611 

Bei den hIer untersuchten Delikten muss aufgrund ihrer Eigenheiten ein sehr 

starkes l\.lissverhältnis zwischen Verurteilungen und tatsächlicher Straffalligkeit an

genommen werden. Schon weil verbale Schmähungen in aller Regel keine Spu

ren hinterlassen, war ihre Verfolgung von der unmittelbaren Wahrnehmung der 

verbotenen \\'orte durch ein Organ der Obrigkeit oder von der Anzeige durch 

einen Zeugen abhängig. Wie bereits dargelegt wurde, hielt sich die Bereitschaft 

der Untertanen Franz Josephs, einen Beitrag zur strafrechtlichen Verfolgung eines 

ihrer l\.litbürger wegen einer Beleidigung des Kaisers zu leisten, in Grenzen.XI
>! Zum 

einen war die Majestätsbeleidigung eine Straftat ohne eigentliches Opfer, sodass 

niemand ein genuines Interesse an einer Verfolgung solcher strafbarer Äußerungen 

haben konnte.X('~ Zum anderen dürften gesetzliche Unrechtsbewertung und Rechts

bewusstsein der Bevölkerung bei der mit funf Jahren schweren Kerkers bedrohten 

l\.l~jestätsbeleidigung weit auseinandergeklafft sein. Diese als ungerechtfertigt hart 

empfundene Sanktion war der Bereitwilligkeit zur Unterstützung der obrigkeitli

chen Verfolgung nicht förderlich.x!>1 So ist davon auszugehen, dass ein großer Teil 

der tatsächlich verübten Majestätsbeleidigungen die Behörden überhaupt nicht be

schäftigte, da er nie zu ihrer Kenntnis gelangte. Doch selbst wenn die Sicherheits

behörden von einer verbotenen Äußerung erfuhren, musste es nicht unbedingt zu 

einer Verurteilung kommen. Nicht in jedem Fall gelang die Ausforschung des mut

maßlichen Täters, manch einer wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen, und 

ein nicht unerheblicher Teil der Angeklagten konnte sich erfolgreich auf eine die 

Schuldfahigkeit ausschließende Berauschung im Zeitpunkt der Tat berufen.x!>4 

DIe vorliegenden Zahlen über Verurteilungen wegen Majestätsbeleidigung bzw. 

Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses repräsentieren daher nur 

einen sehr kleinen Anteil der tatsächlich begangenen Straftaten gegen die Ehre 

des KaIsers und der Dynastie. Vergessen werden darf überdies nicht, dass schon 

per tltjhll/tOllem nicht jede abwertende Äußerung über den Kaiser oder Mitglieder 

des Herrscherhauses ein Verbrechen darstellte. Da die gesetzliche Definition des 

Tatbestands verlangte, dass die Schmähung "öffentlich oder vor mehreren Leuten" 

K60 Knncr, H<lns -'ürgen Knminalstatlstlk, m Kaiser. Günther u.a (Hg.) ' Klemes Knmmologisches 

\\' ()rterhuch 2. Auf! HCldeiherg 1985, " 265 . 

H61 \ 'gl. Kapitel 5.2.1 

H62 \'gl. Sellm, Thorsten ' Die Bedeutung von KrimInalstatistiken, m Sack, FntL. KönIg, Rene (Hg.) 

KnJmnalsoZ1oloh"e Frankfurt am J\lam 1968, S. -I8r. 

H6:1 \gl. (;atreIl / Hadden, S 352 

H6.J \'gl KapItel 2.2 2 
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vorgebracht wurde, fiel ein erheblicher Teil der abwertenden Äußerungen über 

den Kaiser von vornherein nicht unter die Majestätsbeleidif.,rung. 

\Venngleich die Statistiken so gut wie kellle Rückschlüsse auf die tatsächliche 

I hiuflgkeit von Schmühungen des Kaisers und der Allerhöchsten Familie zulassen, 

slI1d sie doch lI1sofern von Interesse, als sie die relative Entwicklung der \ 'erurtel 

lungen darstellen Entgegen der vom belglschen Statistiker Adolphe Quetelet pos 

tulierten und Im 19 Jahrhundert allgemelll anerkannten Annahme einer konstan 

ten Relation zwischen tatsüchlicher lind abgeurteilter Kriminalitüt,''''; kann aus der 

Konjunktur der \"erurteilungen nicht ohne \\'eiteres auf ein An oder Absteigen der 

Zahl der tatsächlich begangenen Straftaten geschlossen \,>,erden . Allerdings lassen 

die im Folgenden dargestellten Zahlen der statistisch erfassten Verurteilungen we

gen :\h~iestütsbeletdigung bzw. Beleidigung eines \ 'litglieds des kaiserlichen Hau 

ses unter Bedachtnahme auf eine Reihe von Verzerrungs!aktoren durchaus Rück · 

schlüsse auf die relative Entwicklung der Haufigkeit der tatsüchllchen Begehung 

dieser Delikte Zll. ~ 6 6 \\'elche Faktoren diese Schwankungen in der Statistik beein

flussen konnten und daher berücksichtigt werden müssen, bevor \'on einem An 

steigen oder Sinken der Verurteilungszahlen auf eine entsprechende Entwicklung 

der tatsüchlich begangenen l\.lajestatsbeleidif.,rungen geschlossen \\ erden kann, soll 

im Folgenden dargelegt werden. 

612,2 Verzerrungsfaktoren III der statistischen Abbildung der krIminellen Realit;it 

Der Anteil des DunkelteIds wurde und wird von verschiedenen Faktoren beein 

flusst , die bei einer Analyse der St,ltlstlken der Rechtspflege zu berücksichtigen 

sind. Neben der Bereitschaft der Bevölkerung, Straftaten zur Anzeige zu bringen, 

spielten die Etlizienz und das Engagement der Sicherheitsbehörden eine wesenth 

che Rolle. Daher ist bel der Analvse der statistischen Entwicklung der \ 'erurtetlun 

gen zu lwrückslchtlgen, dass diese durch Reformen der '-,Icherheitshehörden be 

einfhlsst werden konnten In der östelTeichischen :\lonarchle kam ('s nach der 1~.f9 

erf()lgten (;rlindung der Gendarmerie zu ke\l1en bedeutenden l Tmgestaltungen der 

SlcherheItsbehiirden, the Sich in einer \"eründerten Dichte der obrIgkeitlichen Kon

trolle lind Überwachung niederschlagen hütten können .. '67 Dennoch Ist nicht aus 

H6S Re1l1kl', Iierhert D,e J ,1;lIson" dl's ~traJrl'dlt, 11111 deI "lallSuk. Zu dl'n ' \Ill : ill~l'n kn11111I,II,uLJ,llSd lt'r 

Z :ihlllngell 1111 IH lind 11i , Jlhrhllndl'rl , In Zl'llschnlt Ihc '\eul'rl' Rl'chhgl'sdlldll l' C, 1'1'10, ~ 175 

H(,(, Vgl. (,alcell, \ ,\ C Thl' I kelim' "f r111'ti and \ 'iokncl' 111 \ ' jclon'lll and Ld\\',lc,han I' ng;bnd , 1Il ' 

C;Cllll,11, V ,\ , ( I Ll'nIllCln, BnllT / Parker, (;(?otlil'\' (11g; .) ('nlllt' and Iht' 1..1\\ Thl' "<>l'lallh,lo n 

Hf,7 Zur (,cndalllll'lie 111 ()ql'II'l'Kh 1111 19 I.lhdll1ndl'rt q~1 Nellh'lUl'C, h :11l1 DIt, (;elld.llllH.' ne III (1, 
IlTCl',dl. IH ICi 11i2J \\ Il' ll, (;,:1/ 1925. 
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zuschließen, dass sich auch kleinere Reformen in Struktur und Organisation der 

Sicherheitsbehörden auf die Effizienz ihrer Tätigkeit und damit auf die Dichte der 

C berwachung der Bevölkerung auswirken konnten. 

Die Zahl der Verurteilungen konnte nicht nur durch strukturelle und organisato

rische Umgestaltungen der Sicherheitsbehörden beeinflusst werden, sondern auch 

durch das Engagement, das diese bei der Verfolgung von beleidigenden Äußerungen 

über Kaiser und Dynastie an den Tag legten. Die Kriminalstatistik ist nicht nur als 

\'erzerrtes Abbild der Kriminalitätswirklichkeit zu verstehen, sondern immer auch 

als Spiegel der obrigkeitlichen Anstrengungen. Höhepunkte der Verurteilungszahlen 

können ebenso i,rut auf neue Strategien und Reaktionen der Obrigkeit und geänderte 

Einstellungen in der Öffentlichkeit gegenüber einem Delikt zurückzufuhren sein wie 

auf ell1 tatsächliches Ansteigen der Zahl der strafbaren Handlungen.M
(,' Gerade im 

Hinblick auf den Tatbestand der l\lajestätsbeleidigung, bei dem es kein konkretes 

Opfer gab, das die Behörden zu einer StrafVerfolgung hätte drängen können, war das 

Engagement der Sicherheitsbeamten nicht unerheblich fur den Anteil der tatsäch

lich vor einem Gericht abgeurteilten rälle. Die Beamten agierten dabei nicht nur 

ihrem eigenen Gewissen entsprechend, sondern erhielten auch Anweisungen der 

politischen Behörden und der Regierung. Ell1 Ansteigen der Verurteilungen kann 

daher als Indiz dafur interpretiert werden, dass die Obrigkeit ein konsequenteres 

Einschreiten gegen Kritik an Kaiser FranzJoseph als geboten erachtete. Höhepunkte 

der Verurteilungsraten in politisch unruhigen Zeiten können so nicht nur auf häu

figere l'nmutsäugerungen in der Bevölkerung zurückzun.ihren sein, sondern ihre 

Ursache auch in einer verstärkten Überwachung und einer schärferen Vorgangsweise 

der Sicherheitsbehörden haben.",I} Zudem war der Tatbestand der l\h~estätsbeleidi

i,T\.ll1g 111 der Praxis weit weniger eindeutig zu bestimmen als jener anderer Delikte, 

und so hll1g die Entscheidung der Zeugen über die Erstattung einer Anzeige ebenso 

wie die Reaktion der Beamten stets von ihrer jeweiligen Einschätzung darüber ab, ob 

durch eine ÄuGerung die Grenzen des strafrechtlich Verbotenen schon überschritten 

worden waren oder es sich noch um zulässige Kritik handelte. 

'ichliegJich hatte auch das gerichtliche Straf\!erfahren selbst bedeutenden Ein

f1u~s darauf. welcher Anteil der aufgedeckten Straftaten 111 türm einer Verurteilung 

Eingang 111 die Statistiken fand. Die Auslegung der Straf tatbestände war in der Pra-

HhH \ 'gl. Da,,,. ]ennlfer ' The London Carottll1g Panll of IH62 .-\:\ loml PanI(' :md the C reatlon of a l rirninal 

lhss 111 mit! \ 'ictorian England, 111 . Catrell. \'. A. e , Lenman. Bruce. Parker. GeollTe\' (f Ig.l. Cnrne and 

the La\\' The '>ooal Hls!or\ 01 Cnrne in Western Europe slI1ce 1500 London 1980,~. 191 

Hh9 <;() wurden ,he ~icherheltshehürden in den Kronländern beispielsweise nach dem Tod Kronprinz 

Rudol!', ,on der Reh>ierung LU einem rigorosen Vorgehen gegen unerwünschte Anspielungen auf 

gl'i<mil'rL Dazu StL Kapitel 6.3.2 . 
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xis der Gerichte keine unveränderliche Konstante. Daher schemen grundsätzlich 

auch Änderungen der gerichtlichen Spruchpraxis geeignet, dIe Zahl der VerurteI 

lungen zu beeinflussen Dasselbe i-,rilt rur Änderungen des matenellen Strafrechts, 

dIe selten ohne Einfluss auf dIe Zahl der registrierten DelIkte blieben .H70 Dieser 

raktor scheidet in Bezug auf die hIer untersuchten Delikte allerdings aus, da es 

im Untersuchungsoleitraum zu kemer Novellierung der materiellen Bestimmungen 

über dIe MajestätsbeleidIgung oder dIe Beleidigung eines Mitglieds des kaIserli 

chen Hauses kam KiI Freilich brachte das Ende der l\lonarchie auch die gänzliche 

Abschaffung des 'Hnbestands der l\1aJestätsbeleidlgung mit sich, \\"orin deutlich 

wird, dass dieses Delikt wie kaum ein anderes historisch bedingt war. 

Bei einer Analyse der in den amtlichen Statistiken der Rechtspflege wIeder

gegebenen Zahlen über die in der gesamten l\lonarchie erfolgten VerurteIlungen 

ist neben diesen verzerrenden Faktoren zu berücksichtigen, dass das statistisch 

erfasste Gebiet im Laufe des Untersuchungszeitraums Veränderungen unterwor

fen war. So markiert insbesondere das Jahr 1867 eine Zäsur, weil die Tätigkeit der 

StatistIschen Zentralkommission nach dem Ausgleich mit Ungarn diesen Teil der 

Doppelmonarchie nicht mehr umfasste.x, ' Abgesehen von dieser einschneIdenden 

Veränderung der politischen Struktur der :\.lonarchie, die sich \\ ie in \ ielen Be

reichen der Administration auch in der statIstischen Erfassung der Tätigkeit der 

GerichtsbarkeIt niederschlug, ereigneten sich noch eine Reihe klemerer Gebietsän

derungen, die aber keine v\.esentlichen AuswIrkungen auf dIe \ 'erurteilunf"TSzahlen 

hatten W7.1 Da Schwankungen der Zahl der jährlichen VerurteIlungen somit auch 

durch Veränderungen des erfassten Gebiets oder demografische Entwicklungen 

der dort ansässigen Bevölkerung bedingt sem können, müssen die absoluten \ 'er

urteilungszahlen m RelatIon zur Bevölkerung gesetzt werden, die der Jurisdiktion 

der von der Statistik erfassten Gerichte unterworfen war. DabeI Ist nur die Zl\'il 

bevölkerung ohne Berücksichtigung der Heeresangehörigen heranzuziehen, da die 

Angehörigen der Armee bis nach dem Ersten \Veltkrieg ein'er eigenen l\Iilitärstraf 

gerichtsbarkeit unterworfen waren x;. 

H70 \ 'gl. Blaslus Blirgerliche {;esellschaft . ~ . 2-1 . Emsln <, 2H 

H71 III dcn nIe in elf1l"1 Novelle des <'trafge.sl'ln.", resultleremlen ReformpLinen vgl. K,tpltel 3 

H7? Vgl. K k. StatIsIlSche Central CommisSlon ( f Ig ,) <'tatlStlSches Jahrbuch flir d,t, Jahr lliM' Wien 

IH70, \ '0 rwor! , 

H73 Die Lombardei (ab IH5'1 in Ihrem durch dIe ,\btretungen an '\apoleon 111 stark n'rkkinnten l ' m 

lang) lind Venl·tlen wurden IH66 von deI österreichischcn \ lonarchll' abgetreten und \\ ',trt'n lbhe r 

nur bIS IH6S von dcn ~tatlstlkcll der Rcdllsptlege er",s't DIe Cl'richtsbarkelt im llii"ti (lkkup'lTtt' n 

lind I'IOH anncktlertl'n (;eb,et Bosnlclls 1I1ld der 1 il'r/cgo\\lIla wurdc \ '011 dCIl amtlichen ~ut i stlken 

der Rt'chtsptlege nicht erbs,!' 

H71 hlaSlewlt'I. 1',llSal1t'th D,c Kril11inaht'll "' ()steITl'lch seit dcn' 19 Jahrhundeil. III Ö,terrt' ll'h"dll's 
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Soweit die im Folgenden vorgestellten absoluten Verurteilungszahlen auffällige 

Schwankungen aufWeisen, sind diese mit den Verurteilungen pro Einwohner der 

erfassten Bevölkerung zu vergleichen. Soweit die beiden Kurven parallel verlaufen, 

muss weiters beachtet werden, ob ein Ansteigen oder Fallen der Zahl der Verurtei

lungen auf eme geänderte Effektivität der Sicherheitsbehörden oder ein Abgehen 

der Gerichte von ihrer bisherigen Spruch praxis zurückzufuhren sein kann. Sofern 

solche Störfaktoren nicht zu konstatieren sind, lassen Schwankungen der Verurtei

lungszahlen auf Veränderungen der Zahl der begangenen Majestätsbeleidigungen 

bzw Beleidigungen eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses schließen. 

Cm die so bereinigten statistischen Zahlen zum Sprechen zu bringen, bedarf es 

einer Verknüpfung mit anderen Quellen. Dazu bieten sich insbesondere die Straf

akten des Landesgerichts Salzburg an, die eine Rekonstruktion der zu Verurteilun

gen führenden Äußerungen über den Kaiser und damit Rückschlüsse auf in der 

Bevölkerung verbreitete Memungen zulassen.x" So soll untersucht werden, von 

welchen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen und 

Ereignissen die Neigung der Untertanen, auf Kaiser und Dynastie zu schimpfen, 

beeinflusst wurde bzw. wodurch sich die Behörden zu einer rigoroseren Str<ih"er

folgung veranlasst sahen. 

6.2 DIE KOl\iJUNKTLTR DER 1\lAJEST.ÜSBELEIDIGUNGEN 

62.1 D/e statl:rt/rlhe H{i"tifigket"t 7..'011 Mrgestitfsbdf'ldigullg{'J/ 

Die Zahl der zwischen 1853 und 1913 erfolgten Verurteilungen wegen Majestätsbe

leidigung war starken Schwankungen unterworfen. Während 1859 mit 397 Verurtei

lungen der absolute Höchstwert erreicht wurde, verurteilten die Gerichte der 1\lon

archle drei Jahre später nur 117 Personen wegen dieses Tatbestands, was wiederum 

den Tiefststand markiert. In den übrigen Jahren bewegten sich die Verurteilungszah

len zwischen etwa HO und 360, wobei durchschnittlich 254 Personen pro Jahr wegen 

:\Iajestätsbeleidlgung verurteilt wurden. Im Vergleich zu anderen Delikten trugen 

Statistisches Zentralamt (Bearb.) GeschIchte und Ergebnisse der zentralen amtlichen "tatlstlk rn 

(hterreich IH2'1 1'179 Festschrifi aus -\nlaß des 150Jähngen Bestehens der zentralen amtlichen 

Statistik in Ostern:ich. Wien 1<)79. S 546. 

H7S lhhel 1St /.u heachten. dass die verurteilten Straftäter erne starke SOZIale Homogenität aufWeIsen 

lvgl. KapItel 5.-1 ) und SIch die folgende Analyse daher rn erster Linie auf dIe Gruppe der männ 

hehen Arhelter in Industrie und Gewerbe bzw in der Land- und Forstwirtschaft hezleht Erkennt 

I1Isse üher dIe Ernstellung anderer sozialer Gruppen zu KaIser und Dynastie lassen SIch aus erner 

Analvse der als :'.lajestätsheleidi,,'tmg verfolgten Äußerungen nur hedingt gewInnen. 
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\la]estätsbeleidl!-,ll.Ingen uamit nur wenig zum Arbeltsauhvand der iisterreichischen 

Cenchte bei, die in der /,weiten Hälftc ues 19. Jahrhunuerts jährltch zwischen 20.000 

und 35000 Personen wegen uer Begehung eines Verbrechens verurtet1ten . 

• c • 

~ 
, 

.' ~ 
~ < 

,. \ 
II 

Ahh. 17 Z,lhl def /Wlschen IH5,\ und 1913 in def östefrell'hischen \\O!1ilrchu:' wegen \I a 

.It'st;itsheleitlIh'lmg erfcllf.,rteo \ · efllrtellungen .~ n 

1 )ie \ 'erurteilungsLahlen lassen eine dcutlIche KonJunktur erkennen. ~achdem 

:\Iltte uer IH50er Jahre noch relativ wenige i\L~iestätsbelctdigungen abgeurtetlt 

wurden, kam es IH59 zu einem enormen Anstieg der \ 'erurteilungen, die jedoch 

SChOll im f(llgendenJahr wieder auf einen niedrigen \\'ert \'011 151 tielen. \\ 'Jhrend 

der ersten Hiilfte der IH60er Jahre blIeb der \\'ert konstant niedrig, bC\Of es ab 1863 

wieder steil bergan ging. 1H69 wurde mit 2H7 \'erurteilungen ein neuer Höhcpunkt 

erreicht. Dass die Zahlen trot/' des IH(l7 erf(llhrten \\'egfalls der ungmischen Reichs 

hälfte l11eht abnahmen, resultierte nicht etwa aus einer '->telgerung der \ 'erurtetlun 

gen in der wl'stlichen Reichshä1tte, sondern lag dar,m, tLlss 111 l ' ngarn bereits ab 

IH(l() keine \ 'erurteilungen wegen i\L~iest:itsbeleidih'1lng erf(llgtcn b/,\\. keinc Daten 

IIwhr an die 111 \Vlen ansiissige statistische Kommission übermittelt wurden' Dl'1" 

Hn hir IH~:; hegen wegeIl .In 111 diese 111 Jahr (' rf"lgtell Rct'lfllll'n des Jusllz\\esel1s hll1t lnuhchtn 

D"ten vor In der Cralik Sind lH('~ kl'me Diltel1 flll S,l'iwnhlll!:t'n erfasst . cI.l Ilir d,t'ses J.lhr kL nL 

I )atel1 iHIS ,hewl11 KlIlnLlnd \orhq,:cl1. 

877 Vgl K. k SLlti,t"dw Cel1tml ( ' OI11I11ISSlOI1 ! llg.) : '>t.ll1stlscht" Jahrbuch Ihr t!.\.s J,lhr l~hh . \\ I( 11 

lH(,H, \'orwort, Dies ' Tall'll1 lur StatIStik dt'" {)stt'ITt'ldl1'dlt'11 .\ lon.nc!lIt· =' F V Ibnd I 1,c J.lhre 
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niedrige \Vert von 182 Verurteilungen im Jahr 1871 stellt einen kurzfristigen .. Aus

reiger" dar. der Im Zusammenhang mit einer Amnestie des :\linistenums Hohen

wart stehen dürfte. die allen wegen politischer Delikte Verurteilten zugute kam. x7R 

Durch den kaiserlichen Amnestieerlass vom Februar 1871 wurden nicht nur alle 

wegen :\h~jestätsbelcidihTung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen 

Hauses verurteilten Strafgefangenen vorzeitig aus der Haft entlassen, sondern auch 

alle \'erfahren wegen dieser Delikte niedergeschlagen. ,,~ Schon im folgenden Jahr 

schickten die Gerichte wieder 2-10 Personen wegen einer Beleidigung des Kaisers 

in den Kerker. Bis i\Iitte der 1HHOer-Jahre blieben die Verurteilungszahlen kons 

tant hoch Erst die Jahre um 1890 brachten einen vorübergehenden Rückgang der 

\·erurteilungen. doch schon zur Jahrhundertwende wurden wieder mehr als 300 

Personen j;ihrlich wegen :\lajestätsbeleidigung verurteilt. Bis 190H lagen die Vcr

urtcilungszahlen auf ell1em konstant niedrigen I\:iveau, bevor die Gerichte 111 den 

letzten Jahren vor Aushruch des Ersten \Veltknegs wieder vermehrt damit beschäf 

tl}...rt waren, Anwit1e auf\\'ürde und Ansehen des :\lonarchen zu ahnden. 

0:eben den bereits erwähnten Änderungen des \'on den Kriminalstatistiken er

(lssten Gebiets konnte auch das Bevölkerungswachstum in der Donaumonarchie 

nicht ohne Auswirkungen auf die Zahl der Verurteilungen bleiben, \'erlässliche 

Daten liefern die ab 11'69 Im Abstand von zehn Jahren durchgefuhrten Volks

/.ühlungen, die den Anfi)fderungen an eine moderne Bevölkerungserhebung Iln 

Wesentlichen entsprachen.R~" Die anwesende Zivilbevölkerung der im Reichsrat 

vertretenen Köni}...Tfeiche und Länder so die offizielle Bezeichnung fur die cislei 

thalllsche Hälfte der Doppelmonarchie - wuchs demnach von 20 \ 'lillionen imJahr 

IH69 auf knapp 29 :\lilhonen vor Ausbruch des Ersten \Veltkriegs.Rxl Diese Fakto 

ren lassen es geboten erscheinen, die Verurteilungszahlen 111 Relation zur jeweils 

erfassten Bevölkerung zu setzen. 

11:'60 bIS IH6) umf:lSSend Wien IH71. Elfein 5," 3 , 16; Dies. : StatistlscheJahrhücher der Oester· 

relchi,dlen :-'Ionarch,e l1ir die Jahre ,lH63 hlS IH61>. Wien IH6-1 bis IH6H 

H78 \\'adl, \\' ilhelm L,berallSmus und sc wale Frage 111 Üsterre,ch DeutschiJberale Reakt,onen und Ein 

tll1SS~ aut ,he frühe clSterrelCh,sche .-\rheiterbeweh'1.1I1g (IH67 IH7Y) \Vien IYH7 S 1>5 

H7<) \\' iener /.A:,tung "ir ~<) VClm H Febmar Ix71 

HXO Vgl I kknnanm'szkJ, Ileimoid . Die Hevölkerung O,terre,ch l ngarns, 111 Österre,chlSches StatlS 

t,sches Zcntralarnt (!karb : Gesch,chte und Ergebnisse der zentralen amthchen StatIStik in Oster· 

relCh IH~9 IY7C) . Festschnfi aus i\nlaE des 1 ~Ojährigen Hestehens der zentralen amthchen ~tat,st,k 

In ()sterre,ch \\ ' ien 1979, S 371 

RS I K L StatIStISche ZentralkommlSSlon (Hg I ()sterreicl11Sche Stat,stik, Hd . \', 1. I let! Heweh'Ung der 

Be\(ilkerun~ der '1ll Reichsrathe vertretenen Köni~reicbe und Länder 1ll den Jahren IHHI und 11'1'2 

Wien IHH-1. <., X\:\' 11 ,D,es. Österreichische Statistik. Neue Folge, Bd 1-1, 1. lIet! ' Hewq,'Ung der 

Beviilkt:run~ 1111 Jahre 1<11.1 . \\' ien IYIH." 16. 
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Ahh IR Z.lhl dn zWIs.:hen IX:;~ und 19ß in der österrelch:schen ;\lonarchle wegen \La est;;tsbe'eldl 

gung erfolgten \erurteilungen pro lOO.OOO ElI1wohner ( ZI\ , t1hevülkerun~I. '<:! 

\Vie ein Vergleich von Ahh 17 und Abh, IS ze i I-,rt , welsen die heiden Kurven weit

gehende Übere1l1stlll1mungen aue Dennoch s1I1d einige AufHilligkeiten zu heoh · 

achten, die einer Erklärung bedürfen, 

So ist der in Ahb. 11) tur IS53 ausgewiesene hohe \\'ert \'on 1,32 Verurteilungen 

pro 100,000 Eil1\\'ohner nicht auf eine besonders hohe absolute Zahl vertl)l~er 

~I~lestätsbeleidihTungen zuriickzutiihren, sondern auf die aurEillig geringe korres 

pondierende BeviilkerungszahL Die Statistik der Rechtspt1ege erfasste wegen des 

gerade 111 Cang heflndlichen l )mhaus der Cerichtsharkeit 1111 Jahr 11'53 nur die 'l\i
tigkeit der Cerichte in jenen (;ehieten, 111 denen schon die neue Justizorgal11sation 

umgesetzt worden \var , 8~' Dass in diesen Kernhil1lkrn der :\lonarchie oHensicht-

KK2 Dit, Bt'\iilkerungs/,;thlcn wurden den 'lmthchen \ 'eriitl"'nlhchungen entnommcn, \\oht'l,Ie\\t'lb dIe 

'lIlwesende Zl\'ilht'v"lkerung ohne die der :'-ltht;irgerlchtsharkeit unterllegtnden ,\rmet',tngeho 

rtgen herange/,()gen \,unk \ussagekriililger \Viir<: es, nur ,he siratmiindlge Bt'I'olkerung hef<ln 

/.u/.ieht'n, doch wurde dIese In den amtltdlt'n 'iLltlstlken mein ausgcwlesen, \\ cshalh Iller aul ,Ie 

gt'samtt' Zlvtlheviilkl'rung 'lhgestellt werden IllUSS , ,\uch dit' III dt'n l'ubhJ..,ltiont'n dt't' st.lttsttsellt'!1 

Zt'lltralkommi,sH)n 'lngt'.stellten l 'mrtThnungen dn StratEilllgkelt aut dlt' Bc\iilkcrung dtr clIlLci 

m'n Kronbndl'r hel.lehen sich autdle (;eS:111lIbl'\iilkt'lung. ElIll'r Ikrechnung dcs i\sterrt'ldllSdlt'n 

SU,lls;1I1Walts und StatIStIkers Ilugo Iloegel zutolgt' hctrug der ,\ntetl dn '-tr'ltimintbgen ,lIl der 

(;esamlhniilJ..nung der I\!onardlit' IR69 ()7,R"", IRRO 67,9 tI tI und 11i'l() h~.1 0 ,) )!ocgt" Stratl:iIltg 

kt'lI"tatlQik, S, 41ß) , 

KK~ \)1(' 11<'\lt' .fu,ll/or!('lIl1s"ll()n ,t,l11d IH5~ in den till!(elllkn KrnllI:indcrtl 111 Kr.llt, (),tt'rrt'll'h ulltt'r 
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lieh üherdurchschnittlich viele Personen verurteilt wurden, darf aber nicht zu dem 

Schluss verleiten, die Loyalität gegenüber dem Kaiserhaus wäre gerade in diesen 

Gehieten besonders gering gewesen. Die Erklärung dürfte vielmehr in der größe

ren EHizienz der Sicherheitsbehörden und der Gerichte zu suchen sein, die jenen 

der relativ rückständigen Gebiete voraus waren, in denen noch die alte Justizorga

nisation herrschte. 

Der 1859 zu heobachtende Höchststand der absoluten Verurteilungszahlen Ist 

zv,:ar auch in der auf die Bevölkerung umgelegten Statistik als deutlicher Höhe

punkt erkennhar, doch wurde der 1859 erreichte relative \Vert von 1,16 Verurteilun

gen pro 100.000 Einwohner in den folgendenjahrzehnten wiederholt überschritten. 

Die Erklärung fur diese Abweichung liegt im Wegfall Ungarns nach dem Ausgleich. 

Da sich die statistisch erfassten Verurteilungen ab 1867 auf eine sehr viel geringere 

Bevölkerungszahl bezogen, verzeichnet die Kurve der Verurteilungen pro 100.000 

Einwohner in diesem Jahr einen sprunghaften Anstieg. xx4 Nach dem Ausgleich mit 

L'ngarn wurden in der nunmehr allein erfassten cisleithanischen Reichshälfte jähr

lich mehr Personen wegen :\lajestätsbeleidigung verurteilt als zuvor in der gesamten 

:\lonarchle inklusive der Länder der ungarischen Krone. Der Spitzenwert von 397 

Verurteilungen im Jahr 1859 muss insofern relativiert werden, als 163 dieser Urteile 

von Gerichten der transleithanischen Reichshälfte ausgesprochen wurden.xx ' 

Auf die weitere Entwicklung bis zum Ausbruch des Ersten \Veltkriegs hatte die 

demoi-,rrafische Entwicklung keinen wesentlichen verzerrenden Einfluss. Die Be

völkerung wuchs zwischen den alle zehn Jahre durchgefuhrten Zählungen relatiV 

kontinuierlich jeweils um circa zwei Millionen Menschen. Da die Statistiken auch 

nicht durch Änderungen in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung beeinflusst 

wurden, kann die In ihnen zum Ausdruck kommende Konjunktur der Verurteilun

gen wegen l\h~iestätsbeleidigung als Indikator fur die Häufigkeit der tatsächlich be

gangenen Beleidigungen des Kaisers bzw. fur die Intensität der ohrigkeitlichen Be 

mühungen zu ihrer Cnterdrückung angesehen werden. Ob sich Zusammenhänge 

zu politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen feststellen 

lassen, soll im Folgenden näher untersucht werden. 

dn Fnns; ()sterrelch oh der Enns. Salzhurg: Steiermark, Kärnten. Kraln, Görz, Gradisca, Istnen, 

Triest, Tirol, Böhmen, :'\lähren und Schlesien. Zur Reorganisation der Justizorgalllsatlon in der 

ersten Hälfte der lIFiOer Jahre "gl Ficker, '>. 53 69 

H8.J Zwar wurde l Tngarn erst ab 1867 aus den amthchen StatIstIken ausgeschIeden, doch helerten die 

ungarischen Behörden und Gerichte bereits 1866 keine Daten mehr an d,e Wiener Statistische 

ZentralkommISSIon 

HK:; \'on ,besen 163 \'erurteilungen entfielen 130 auf l'ngarn, elf auf die Serbische Wojwodschafi: und 

den Temeser Banat, zweI auf KroatIen S\avolllen und 20 auf SIebenbürgen 
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622 [!lIl1llltJtit1kn,,~?:m "hfr tim 'L'I'r!{)Tl'J/('Jl Krug 'LW/ 1859 

Das 1859 zu beobachtende kurzfristige Ansteigen der Verurteilungen lässt einen 

Zusammenhang mIt den politIschen EreignIssen dIeser Zelt nahelIegend er<;chel 

nen, Das Jahr 1859 war gekennzeichnet durch die mIlltänschen Auseinanderset

zungen in Oberitahen, die flir Österreich e1l1en katastrophalen Verlauf nahmen 

und schlief~lich im Verlust der Lombardei resultierten, Die außenpoliti<;chen 

Fehlentscheidungen der österreich Ischen RegIerung, gepaart lmt dem Versagen 

der miliUrischen Führung, waren dem Ansehen Kaiser Franz Josephs bei seinen 

Untertanen alles andere als fbrderlich 8h6 Eine Analyse der im Kronland Salzburg 

geflihrten Straf,'erfahren bestätli,rt diese \'ermutung Da auch das Salzburger Lan 

desgericht in diesem Jahr mehr Verurteilungen wegen ;\IaJestiitsbeleidigung aus

sprach als irgendwann sonst und der grö(~te Teil der-\kten erhalten geblieben 

ist, lässt SIeh i,'1.Jt rekonstruieren, auf welche Ereli,TDISSe sich dIe gegen Ehre und 

Ansehen des ;\!onarchen gerichteten Äugerungen bezogen 8~' Es waren vor allem 

die l\:iederlagen \'on Solferino und ;\Iagenta im Juni 1859, die fiir L'nmut in der 

Bevölkerung sori,rten Die beiden Schlachten zählten zu den blutl!~sten und ver 

lustreichsten Gefechten des 19.Jahrhunderts und warten bald dIe Frage aue ob 

der hohe Blutzoll tatsächlich gerechtfertihrt \\ ar,~8~ In den Lllr Anklage gebrachten 

Äußerungen wurden zum einen die Sinnhaftigkeit und die Legltimltät der gewalt 

samen Auseinandersetzung infrage gestellt, zum anderen fand dIe Art der Kriegs

tlihrung der österreich ischen Armeespitze wenig Gnade 111 der Beurteilung durch 

die Beviilkerung 

So meinte der aus dem \ 'lühlkrels stammende "l\llihl,lungc" .\nton Kiibcrl, den 

seine \\'anderschaH nach Altcnmarkt Im Pongau geftihrt hatte. kaum zwei \\'ochen 

nach der Schlacht von l\1agenta, "daß der Oberbefehlshaber der österreichlschen 

Armee es entweder nicht verstehe oder bestochen sem mü(~te, \\eil dersclbe dIe 

Leute den Franzosen so hinlIefere : 1" Der "unglückliche Erl()lg der österreichl 

schcn \\'atlen", so Kiiberl wCltcr, SCI "eine hilhere hlh'1.mg, [ 1 mdem ()sterrelch 

einen ungerechten Krieg gegen Frankreich !tihre u. Frankreich SIch 1111 Rccht lw 

finde", I )IC Salzhurger Richter sahen in dlcser }\uEerul1" 1\\ ar h'me Schmähu!1<T 
~ ~ 

des KaIsers, erachteten sie aber als geeii,'11et, IU111 llass und ,.ur \eraehtung \\ ider 

dessen Person aufzureIzen. Da damit der Tatbestand der Störung der ütll.'ntlid1l'l1 

RHI. Redlich Joranl.Jmt'ph, ~ 2~M 

HH7 IHS<J wurdell VOIl1 Lande'gell('ht S:117.hurg siehen I'nsonen w('gell .\I:lI,'shlhl",kldil,'ul1g H'rllrt,·ilt. 

HHH Ilekanntli('h VClilllLlssten dl" S('hrecken .I," Schla('ht"'ld, 'on ~olknn() dell Sdl\\'t'Il'l'r KJutillJ.n'1 

I I "IIfV J)lIll:lnt lur Criindllng des Roten Kr"lIlt's, "gI dazu J)lInant. IIl'nr~ EilH' En'lIlerulg .tn 

Solfnino.JlIhd:iull1s:lIlsg:tlw 125 J:lhn' Rot,·, Krt'lIJ:. Ikm IWitl , 
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Ruhe (§ 65 IIt a StG) verwirklicht war, verurteilten sie den Mühljungen zu zwei

einhalb Jahren schweren Kerkers.~''1 

Den Vorwurf der Unfähigkeit musste sich die Generalität in diesen Tagen des 

Ötteren gefallen lassen. Der Öffentlichkeit war nicht entgangen, dass die Zögerlich

keit und die strategischen Fehlentscheidungen des Oberbefehlshabers Graf Gyulai 

wesentlichen Anteil am Ausgang der Schlacht von Magenta hatten.X'I1i ÖffentlIch 

geäugerte Kritik an der Armeeflihrung und der Regierung wurde in aller Regel wie 

im eben geschilderten Fall als Störung der öffentlichen Ruhe verfolgt und nicht 

als l\Iajest~itsbeieidigung. Auch Karl Schaller, der sich im August 1859 lJ1 einem 

Gasthaus in St.Johann "über die Verwaltung der österreich ischen Monarchie, über 

die Beamten. die Generale der österreichischen Armee und über die Geistlich

keit in absprechender und in schmähender \Veise äußerte" und dabei unter ande

rem meinte. die Regierung "sei zu nichts nutz, die Generalität würde tausende zur 

Schlachtbank tlihren". wurde nach diesem Tatbestand verurteilt."JI 

Freilich waren die Grenzen zwischen elller Äußerung. durch die "zur Verach

tung oder zum Hasse wider die Person des Kaisers. wider die Regierungsform oder 

die Staatsverwaltung" aufzureizen versucht \Nurde, und einer ;\lajestätsbeleidigung 

!liegend FranzJoseph war nicht nur formell Oberbefehlshaber der Armee. sondern 

nahm diese Aufgabe auch III stärkerem MaEe wahr als die meisten anderen seiner 

kaiserlichen Kompetenzen. Nachdem er die Unfahigkeit Gyulais erkannt und den 

General abberufen hatte. entschloss er sich im Juni 1859. selbst das Oberkom

mando auf dem italienischen Kriegsschauplatz zu übernehmen. Doch auch dieser 

Schritt. durch den hanzJoseph seine Entschlossenheit demonstneren und die 1\10 

ral der Truppen stärken wollte, brachte nicht den gewünschten Erfolg Durch die 

Schlacht \'on Solterino. in der die Entscheidung des Knegs zugunsten Italiens fiel, 

erlitt das Ansehen des Kaisers in der öffentlichen l\leinung massiven Schaden.8'12 

\\'ahrscheinlich \\'urde auch in Jenem Gespräch auf die Schlacht \'on Solferino 

angespielt, das schließlich zu einem Verfahren gegen den Taglähner Friedrich Läh

ler tlihrte. Diesem kam an einem Abend im Sommer 1859 auf dem 1\1önchsberg ein 

Gespräch zwischen selller l':achbarin Anna Obernberger und deren Ehemann zu 

Ohren. Anna Obernberger hatte ihrem I'\lann nach ihrer Rückkehr aus der Stadt 

erzählt ... dat~ III einer Schlacht in Italien wieder 400 Mann gefallen sind. u. daß 

dem Kaiser von Österreich 2 PFerde unter den Füßen erschossen \\'urden" \Vegen 

SB'! "L\ !->trafaktcl1 hisz 11, IHS9. '\r 1'16 (;\nton Kiiherl). 

~'Jo Cortl, Egon l\H-"ar Conte K.liser FranLJoseph -i Auf] Gmz. \\·len. Köln 1979,~. 127f. 

S'i I ,,[ ,\ ~tral.lkten. Fasz 11. IH59, '\Ir 279 (Karl ~challer). 

K'J2 Redlich FranzJoseph.~. 2'iM; Bled: FranzJoseph. 'i 193. 
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der Schwerhörigkeit ihres Mannes musste sie so laut sprechen, dass auch der 50 

Schritte entfernt auf einer der den Stadtberg sichernden Schanzanlage stehende 

Friedrich Löhler ihre Worte hören konnte. Dieser rief daraufhin "mit lachender 

Miene" laut aus ,,\Vetl ohnehin nur lauter Eseln und Batzenlippeln bei Haus Öster

reich sind, mitsamt dem Kaiser; kommt nur der Garibaldi u. der Napoleon bald, 

dann wird es hTllt"x'n Die "Schnöller Nani", so der Spitzname von Anna Ohernher

ger, war offenbar nicht gut auf ihren Nachharn zu sprechen und erstattete Anzeige. 

\\'enngleich Löhler schlieglich in z\\'elter Instanz wegen :\hngels an Beweisen 

freigesprochen wurde, schien die Aussage zumindest dem Salzburger Landesge

richt glaubwürdig. Interessant an diesem Fall ist weniger die Äußerung Löhlers 

als die Erzählung der Anna Obernberger Das von Ihr erwähnte Gefecht muss sich 

nach der Schlacht von ;\lagenta am 4.Jul11 1H59, nach der FranzJoseph personltch 

das Oberkommando übernahm, ereignet hahen. Vielleicht meinte sie die Schlacht 

von Solfenno vom 26 Juni, in der sich der Kaiser persönlich an die Spitzen seiner 

Truppen gesetzt hatte. In diesem Kampf musste Jedoch ein Vielfaches an Soldaten 

ihr Leben lassen. Dass dem Kaiser ,,2 Pferde unter den Füssen erschossen wurden", 

ist historisch nicht belehrt. \lögltcherweise handelte es Sich dabei um ein zu Pro pa

gandazwecken gestreutes Gerücht. Auch die Angabe der \'erluste könnte auf eine 

bewusste Untertreibung in der of1lzlellen Benchterstattung zurückzufuhren sein. 

Ditlerenzierter fiel die Kritik aus, der Gotttried <"chober am S.Juli 1859 im Gast

l/{/lIJ zlIm z{.:eißI'II Krtllz in der Salzburger Herrengasse l-\usdruck verlieh. Er me1l1te 

an lässlich eines Gesprächs über den Krieg mitalten. "Der Kaiser \'erspricht den 

Tirolern 14 Artikel. u. hält selten Einen wenn die Deutschen Immer solche Teppen 

sind, so kann nichts gehen, es wäre am Ende besser, wenn wir französisch an statt 

kaiserlich \'.'erden würden, weil wir dann doch mehr ge,,;innen "g~4 Die "taatsan

waltschatl. sah in dem dann enthaltenen \'orwurf der \\'ortbrüchlgkeit des Kaisers 

eine ;\1aJestätsbeleidigung, In der \'erhandlung bestntt Schober, diese Äuf;erung so 

vorgebracht zu haben Er habe im Zuge der Unterhaltung über den Kneg ledlgltch 

erzählt, dass er gehiirt habe, die Tiroler wollten das \aterland nicht mehr \ erteldi

gen, weil ihnen lH4H emiges versprochen worden und nicht gelulten worden seI. 

Das Landesgericht sprach ihn schlief;lich frei, weil die 'EH l11eht ausreichend be 

wiesen war Der Ilmweis auf" "die Deutschen" bezog sich \'ennutlich auf das zöger

liche Verhalten Preugens, das entgegen den Erwartungen Franz Josephs nicht ,lUr 
der Seite OstelTeiehs in den Kneg gegen Napoleon bz\\ Sardinien Piemont ell1tr~lt. 

worin Schober zu Recht eme entscheidende l 'rsaehe flir die iistelTeichisd1t'n '\Ie 

H').' ,>I, \ Str,t/akll'l1. F,ls/.. 11, IHS9, NI. 29S (l'lIl'dnch Liihle.). 

H'1l <.,1 \ '>tl.lLlktl'I1, FaS/, 11. IHS9, N, 21S (;ottlned ~l'hoht'r) 
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derlagen gesehen haben dürfte.x~5 Der Wunsch, "französisch anstatt kaiserlich" zu 

werden, war offenbar durch die Enttäuschung über die außenpolitische Erfolglosig

keit Österreichs und die Bewunderung fur die militärischen Erfolge Napoleons III. 

genährt. 

Dass diese Bewunderung des französischen Kaisers in der österreichischen Be

völkerung kein Einzelfall war, zeigt ein weiterer Fall einer Majestätsbeleidigung, 

die sich angeblich in Mittersill zugetragen hatte. Der Mühljunge Bartholomäus 

Scharler stand im August 1859 vor dem Salzburger Landesgericht, nachdem er 

angezeigt worden war, in einer Julinacht am Marktplatz von Mittersill "mit lauter 

Stimme" ausgerufen zu haben: "Napoleon soll leben, und der Kaiser soll unter

geh'n."X% Das Landesgericht sah zwar in dem Wunsch, der Kaiser möge unterge

hen, den Tatbestand der Majestätsbeleidigung, stellte das Verfahren gegen Scharler 

aber trotzdem ein, weil seine \Vorte nur von einer einzigen Person bezeugt werden 

konnten. 

Auch der Friedensschluss von Villafranca, mit dem der Krieg zwischen Öster

reich und Frankreich beendet wurde und sich Franz Joseph dazu verpflichtete, die 

Lombardei an Piemont abzutreten, lieferte Gesprächsstoff an den Stammtischen 

und gab Anlass fur Kritik an Kaiser und Regierung. Als sich am 15. August 1859 

einige Gäste des Thunzer...virtllshauses in Gnigl darüber unterhielten, meinte der 

Eisenbahnarbeiter Anton Schrott, "daß der Kaiser von Oesterreich und der Kai

ser Napoleon zuerst miteinander Frieden machen, und hierauf miteinander in die 

Hose scheißen". Seiner Ansicht nach "wäre [es] besser gewesen, wenn Garibaldi 

in das Land gekommen wäre".H'i7 Da er den Kaiser außerdem mit einem deftigen 

Schimph.vort bedachte, an das sich die Zeugen vor Gericht jedoch nicht mehr 

genau erinnern konnten ("Lump, Lapp, Depp, Trottel oder ähnliches"), verurteilte 

ihn das Salzburger Landesgericht wegen Majestätsbeleidigung zu acht Monaten 

schweren Kerkers. Der Rechtfertigung seines Anwalts, "in die Hose scheißen sei 

im Volk eine Umschreibung fur furchten", weshalb die Äußerung nicht ehrfurchts

verletzend gewesen sei, konnten die Richter wenig abgewinnen. 

Neben der Unfähigkeit der Befehlshaber und den großen Verlusten der öster

reichischen Armee waren auch die wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in Ober

italien ein Thema, das Anlass zu strafrechtlich verfolgter Kritik gab. So hatte der 

Salzburger Fleischhauer JosefPlochberger "einige \Vochen vor dem 15. May" über 

die Last der Einquartierungen und der Steuern und Zahlungen geklagt und dabei 

H9S Vgl Bled : FranzJoseph. S 191f 

H'16 SL:\ Strafikten. Fasz 11. IHS9. ~r 217 (Bartholomäus Scharler) 

H97 SL\ StraLlkten, Fasz. 11. IH59, Nr 355 (:\nton Schrott) 
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gesaf.,rt. "daß der Kaiser ein Soldaten kaiser sey, dag die Gewehre. seit er regiert, 

schon drevmal geändert vl/urden. was große Summen koste, dafl. er nur alles fur die 

Soldaten. und nichts nir das Land thue. daß er schlechter sey als der KaIser Franz. 

daf~ dieser wohl Banquerott gemacht habe, aber die Gevl/erhefreihelt sey noch 

schlechter [ . ], daß man einem solchen Buben. wenn er nichts versteht. die Regie

rung nicht hätte übergeben sollen".H'1H Auch in diesen Äußerungen erblickten die 

Richter des Salzburger Landesgenchts den Tatbestand der :\.Iajestätsbeleidigung 

Da .Jedoch niemand außer der Kundin, die den Fleischhauer angezeigt hatte, diese 

abf:illigen \Vorte bezeugen konnte. wurde das Verfahren eingestellt . 

Der Fall des Fleischhauers Plochberger \\'elst auf einen weiteren Faktor hin. der 

zur hohen Zahl an Yerurteilungen im Jahr !HS9 beigetragen haben dürfte, Durch 

die Gewerbefreiheit flihlten sich viele emgesessene Hand\',:erker in ihrer Wirt 

schaftlichen Existenz bedroht. und Plochberger war nicht der Einzige. der seinem 

Unmut über die liberale Gewerbeordnung von IHS9 m Form von Kritik ,111 Kaiser 

Franz Joseph Luft machte. :\.uch dem Schneidergesellen Leopold Proksch wurde 

\·orgeworfen. er habe am 26 \ lärz IH60 Im BniuhauJ zum goldflll'J/ Stt'nl m ~alzburg 

eine l\.lajestätsbeleidigung begangen. indem er gesahrt habe : "Unser Kaiser ist sonst 

nichts werth. als daß man ihn aufhängen 5011.""'1'1 \'or Gericht hestritt er dH:sen \ 'or

wurf gar nicht. verantwortete sich jedoch damit. dass er damit nicht seine eigene 

Ansicht ausdrücken wollte. sondern nur Im Gespräch eme :\.ussage seiner :\.Iels

tenn Wiedergegeben hahe. Diese habe gemeint. .. dass die Gewerbefreiheit Leute 

unglücklich mache". und Im Zusammenhang damit ge[iußert. dass man den Kaiser 

aufhängen solle. Das Gericht konnte diese \'ersion des Angeklagten nicht wider 

legen und sprach ihn fiei 

Dass die geschilderten \'erfahren aufEillig oft nicht mit einer \ 'erurteIlung. son 

dern mIt einem Freispruch oder einer Einstellung des Verf:lhrens endeten. scheint 

angesichts der grogen Zahl \on VerurteIlungen im Jahr IH59 auf den ersten Blick 

verwunderlich Die l Trsache tI.ir den groGen .\nteil an \ 'erI:1I1I"en. die keme \ 'erurtet

lung nach sich zogen. könnte aber auch 111 eme!' \'erst~irkten Tiitigkeit der '-,tr,lr 

verf()lgungsorgane zu suchen sein . Cerade in politisch unruhigen Zeiten \\ le den 

Jahren der italienischen Knege. in denen die Popularität \'on K,lIser und Rq . .,'lerung 

erschüttert wurde. war tlte Yerfolf.,'l.l11g kritischer l \uf~erungen über den I krrsd1l'r 

dringend geboten So scheint es nahelIegend. dass die Sicherheitsbehörden auch 

in Fällen emschntten. III denen die Strafharkeit einer Aufkrung nicht ganl. so kl.lr 

war oder 111 denen die Beweisbst nicht unbedll1gt tlir ell1t' \ 'erurtl't1ung ausreichte . 

H'iH SL1\ 'itraf'lkll'l1 , hls/ . 11, IH~'). N, 112 U'''l'IPIOlhhl'rgl'r). 
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Hingegen scheint es durchaus denkbar, dass in ruhigen Zeiten bei solchen Grenz

f:iIlen gewöhnlich schon die Gendarmen auf eine Anzeige verzichteten oder die 

Staatsanwaltschaft die Sache zurücklegte, ohne Anklage zu erheben. 

Die Niederlagen auf den Schlachtfeldern der Lombardei leiteten 1859 das Ende des 

Neoabsolutismus ein. Durch die augenpolitische Katastrophe und ihre wirtschaft

lichen Auswirkungen im Inneren der l\lonarchie wurde das herrschende System 

nachhaltIg diskreditiert. Die geschilderten beleidigenden Äußerungen über Franz 

Joseph können als Ausdruck einer verbreiteten Stimmung im Volk gelesen werden, 

dIe ihn als autokratischen Herrscher für das außenpolitische \'ersagen verantwort

lich machte.'''''' Der Kaiser erkannte das Ausmaß der Bedrohung seiner Herrschaft 

und reahrierte, indem er die fur da .. militärische und finanzielle Desaster mitverant

wortlichen l\linister entließ und sich zu konstitutionellen Zugeständnissen herab

lieg."Ii' Das im Oktober 1860 verkündete Oktoberdiplom bedeutete zwar keines

wegs den Durchbruch des Konstitutionalismus, doch war zumindest der Weg der 

Beschränkung der monarchischen Gewalt bestritten.'J1I2 

Die Krisen des Jahres 1859 brachten ein Erwachen des politischen Bewusstseins 

weIterer Teile der Bevölkerung. Die Kriege mit ihren Rekrutierungen und ihren bis 

in dIe bislang von der Weltpolitik weitgehend unberührt gebliebenen ländlichen 

Gegenden des Kronlands Salzburg spürbaren Auswirkungen auf Handel und Ge

werbe störten die alltägliche Ruhe und mobilisierten die Bevölkerung.'!lI' Das in der 

gesamten l\lonarchie zu beobachtende steile Ansteigen der Verurteilungen wegen 

'\lajestätsbeleidigung war wohl auch eine Folge dieser zunehmenden politischen 

\lobilisierung, die sich in einer kritischen Thematisierung politischer Fragen in der 

{)fTentlichkeit manifestierte. DIe als Majestätsbeleidigung verfolgten Bemerkungen 

weisen auf neue politische Horizonte und den \Vunsch nach grundlegenden Ände

rungen des neoabsolutistischen Systems hin. Gerade 111 dem von einigen der An

geklagten offen ausgesprochenen Herbeisehnen von Napoleon oder Garibaldi bzw. 

dem \Vunsch, ..französisch an statt kaiserlich" zu werden, wird die Ablehnung der 

herrschenden Ordnung der Habsburgermonarchie deutlich. Napoleon und Garibaldi 

können dabeI als l\letapher flir Herrscher verstanden werden, die ihre l\lacht in den 

Augen der unLufriedenen Untertanen Franz Josephs gerechter ausübten als dieser. 

()(JO VJ.:1 Rl'dhch hanz Joseph. '-, 257. (ortl, '-, 130 

()() 1 Rumpler Chance tür .\litteleuropa. '-, Vl4f 

(}()2 l,henda. " 3,S 

()().~ I ha" l!arl!1' : Alltag der Pohtik in den helden "eekrrchener Gemernden \'on IH48 bis 1918, in 

Dop,eh, Ehsabeth . [)opsch, Hernz (Hg.) 13(0)ahre '-,eelmchen. Geschichte und Kultur einer Salz

hurJ.:er :'-brktf,!;emeinde. :,eekirchen am Wallersee 1996, S 2H2 
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Es war \'.:ohl eher der \Vunsch nach einer Beendigung der autokratischen Herrschaft 

des Habsburgers und die Ablehnung der als ungerecht und belastend empfundenen 

Au(~enpolitik, als eme tatsächlIche Sehnsucht nach einer \lachtübernahme durch 

den französischen Kaiser oder den Kämpfer fur die italienische Emhelt. Zur Bewun

denmg fur die belden Gegner der Habsburgermonarchie dürfte freilIch auch deren 

erf()lgreichere Au(~enpolItlk und Kriegsfuhrung beigetragen haben. 

6.23 M{~jeJtiitrb{'ll'llligll"g als Rmklioll mifdle Sc/z/achl 1. 'on KÖlllg"E(rillz 

Das Ansehen des Kaisers erholte sich nach den 1859 erlittenen Rückschlägen nicht 

wletzt dank der eingeleiteten Reformen rasch Wieder, und bereits im folgenden 

Jahr sank die Zahl der Verurteilungen wegen beleidigender Äußerungen über 

Franz]oseph deutlIch. um bis 1\1itte der 1860er-Jahre auf einem konstant nIedrigen 

Niveau w stagnIeren. Erst das]ahr 1866 brachte einen neuerlichen starken Anstieg 

der Verurteilungen . Offenbar schlug sich der Niedergang des Ansehens des I\lonar 

chen, das unter dem Eindruck der Niederlage von Königgrätz an emem neuen 

Tief<;tpunkt angelan!:.,rt war, auch m der Zahl der \'\.'egen 1\1aJestätsbeletdi!:.,'Ung ver

urteilten Untertanen nieder, Der Unmut der Bevölkerung war so groß. dass Franz 

]oseph auf dem \\eg von Schönbrunn nach \\'Ien aus der :\lenge Rufe vernehmen 

musste. die offen seine Abdankung wgunsten seines Bruders .\laxlmilian forder

ten '1114 Auf der l\1auer der Hofburg tauchte folgender \ -Ierzeiler auf. der seinen 

Urheber sicher ms Gefangnis gebracht hätte, wenn die Behörden seiner habhaft 

geworden wären: "Freiwillige ohne Knöpf. l\lmlster ohne Köpf, Em Kaiser ohne 

Hirn, Da müssen wir verlieren ."'IO \ Ein verbreiteter Vorwurf bestand m der Bevor

zugung der Armee durch den Kaiser, der nur der Schutzherr des l\lilltärs sei und 

sich zu wenig fur die Bevölkerung einsetze, '"lh 

Der Kneg gegen Preu(~en W,lr 1866 natürlIch Gesprachsstofl der Anlass tlir zahl 

lose Diskussionen lieferte. Am 5 Au!:.,'Ust 1866. also' nur wenIge \\ochen nach der 

Schlacht von Könlggratz. wurde Im Gasthaus des \\olfgang \\-Irnhart m Obern 

dorf über die polItischen und krIegenschen Ereignisse des Sommers diskutiert. Im 

Zuge der Debatte begann der Knecht l\ltchael Picker, aufden K,llser w schimpfen, 

Der genaue Wort laut semer Schmähungen konnte von den leugen vor Gericht 

nicht rekonstruiert werden, doch war ihnen zUll1ll1dest f()lgender Appell Plckers in 

901 l ortl , ~ , 159, 

')OS \\'andrus'(ka, J\d'lI11 Dil' llahshllrgnlllonardlll' von der Rl'\'(llllllon zur (;riindt'uell , m : :\iedn 
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Ennnerung geblieben: "Ihr Bauerntölpeln, warum zahlts die Steuern, zahlt keine 

"tellern, so seid ihr aber so dumm und zahlet immer die Steuern, die armen Leute 

mllssen immer zahlen, und die großen Herren fressen es."'iO; 

Auch die persönliche Betroffenheit durch die Kriegslasten konnte Anlass fur ab

eillige Äußerungen über den Monarchen geben. So ließ sich die schon mehrfach 

erwähnte Bäuenn :\lagdalena Keil im April 1866 zu einer Beleidigung Franz Jo

sephs hinreißen. nachdem ihr Hof vom Amtsdiener des k. k. Bezirksamts Abtenau 

\\'enzel Gruber aufgesucht "\Turde, um zwei ihrer Söhne, die zu Hause ihren Urlaub 

vom :\Iilitär genossen, den Befehl zum neuerlichen Einrücken zu überbringen.'iO); 

\\'ie schon die ~iederlage in der Lombardei 1859 zeitige der verlorene Krieg gegen 

Preußen massive Auswirkungen auf das politische System und die Verfassung der 

Habsburgermonarchle "0 wie das Ende des Neoabsolutismus durch die Niederla

gen der österreichischen Armee auf den Schlachtfeldern von Magenta und Solferino 

eingeleitet worden war, erfolgte der endgültige Durchbruch des Konstitutionalismus 

erst nach der neuerlichen außenpolitischen Katastrophe von Königgrätz.~II') Der SIeg 

des Konstitutionalismus wurde begleitet von einer weiteren politischen Mobilisie

rung der Bevölkerung. wobei sich die Ent\vicklungen gegenseitig bedingten. Wäh

rend die politischen Forderungen nach Teilhabe an der Macht nicht länger IgnO

riert werden konnten, verstärkte der Konstitutionalismus durch die sich nach dem 

\\"C!-,rfall der neoabsolutistischen Fesseln entfaltenden Zeitungen und Vereme den 

politischen Diskurs. Zwar geben die wenigen aktenkundigen Fälle von l\lajestätsbe

leidii-,TlJng kaum Anhaltspunkte fur den neuerlichen Anstieg der Verurteilungen \\'e

gen dIeses Delikts. doch ist ein Zusammenhang mit den politischen Entwicklungen 

des Jahres 1866 evident. Infolge der Niederlage von Königgrätz verschaffte sich die 

Unzufriedenheit der durch den Krieg und seine Folgen aufgerüttelten Bevölkerung 

mit der autokratischen Herrschaft Franz Josephs vermehrt m \Vorten Ausdruck. die 

von den Behörden als Majestätsbeleidigung verfolgt wurden. 

6.2.J ,\M)I'Jt{itJbc/cidigUJ~gJprozCJSC als lV{W gcgl'll dTi:' Sozlaldclllokratie 

Im Gegensatz zu 1859, als auf den steilen Anstieg der Verurteilungszahlen sofort 

wieder ein ebenso rascher Rückgang folgte, markiert das Jahr der Niederlage von 

'107 'iL:\ ~trafikten. Fasz 22 ' 2. lR66. ;\r. 359 (,\lichael Picker) 

l)O!i "[~ .... Strafikten. Fas/: 22 1. lR66. ~r 183 (1\lagdalena Keil) 

90<) \·ocelb. Kar!: \erfassung oder Konkordat I [)er puhlizistische Kampf der österreIch Ischen Lihera 

len um dIe Religwnsgeseue des Jahres 186H. Wien 197R, '> -IM 
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KiiI11ggrüt/ den Beginn einer anhaltenden Hochkonjunktur von VerurtCIlungen 

wegen \1aFsüitsbeleidtI-,Tung Von der Ausnahme des Jahres IR7l abgesehen, be

trug tbe Zahl der strafi'echtltch geahndeten Beleidtgungen des Kaisers zwischen 

lR(>6 und lRR9 stets mehr als 200 Dieses BIld konstant hoher Verurteilungszahlen 

wird best~itll-,rt, wenn diese absoluten Zahlen m Relation zur erfassten Be\'ülkerung 

gesetzt werden: In diesen beidenjahrzehnten wurde stets mehr als eme Person pro 

100,000 Einwohner wegen \ laJestätsbeleidigung verurteilt. 

Diese b1tWlcklung !;isst SICh weniger emdeutig erkhiren als das kurzfristIge An 

steigen der Verurteilungen etwa im Jahr IR59 oder auch die durch sch\\ em legende 

Ereignisse m der kaiserlichen FamIlie hervorgerufenen Hiihepunkte der \ 'erurtel 

lungen wegen Beletdigungen \'on :\Iitgltedern des kaiserlichen Hauses, Diese Kon 

.Junktur auf eme allgememe ~telgerung der EHekt1\'ltät der "lICherheltsbehiirden 

zurückzuflihren, schemt angesichts der Tatsache, dass die \ 'erurteilungszahlen ab 

lR90 wieder zurückgingen, I11cht naheltegend Die hohen Verurteilungszahlen der 

lR70er und lRHOer-Jahre dürften vielmehr 11l1t der Fntstehung der sozialdemokra 

tischen Arbeiterbewegung uml anarchistischen l.,tr()mungen /usammenhiingen .'10 

Auch in <>sterreich war diese Entwicklung von obngkeitlichen Versuchen beglei 

tet, diese neue geselbchattliche und politische Kratt mit :\Iitteln des Strafrechts 

zu unterdrücken, Damit ging emerselts eine Stärkung des kritischen Bewusstsems 

weiter Kreise der Bevölkerung einher, die sich auch in häufIgen kntlschen Auge 

rungen über den Kaiser bemerkbar gemacht haben dürften, /um ,1I1deren scheint 

die Annahme naheliegend, dass dIe Behörden das l.,trafrecht mstrumentalislerten, 

um die erstarkende SozialdemokratIe zu unterdrücken, 

Im Folgenden soll daher untersucht werden, ob sich ein Zusammenhang l\\'I 

schen den konstant hohen \"erurteIlungszahlen in den lR70er- und IK~()er - Jahren 

und der Konstituierung der SO/laldemokratie bz\\', den obrigkeitlichen \ 'ersuchen 

der l'nterdrückung dieser Bewegung naclm'eisen liisst. In den beiden Jahrzehnten 

".\\'Ischen dem Inkrafhreten des Staatsgrundgesetzes nl11 11'167 und dem llamfelder 

Parteitag, auf dem sich die SOZIaldemokratie IRRt) el1ll/-,,,iiltlg als Partei ftmllierte, 

grillen tlte Regierungen nicht zuletzt auf das Instrumentarium des l.,trairechts zu 

rück, Ulll gegen diese neue gesellschaftliche Kratt vorzugehen . DIe m diesen heiden 

Jahrzehnten zu beobachtenden hohen \'erurteIlungsquoten \\egen Beleidlh'llngen 

') 1 () Zur (," SChldtt" der ibterrl',dllsdll'n J\,h,"tlTh"\\q.,'llng ,gi ~tl'II11 " Iierhert 1 )Il' \rhe lt'rb<:\\ e 

glln~ O,terrt'Il'h, IH67 IHH'i , Ikltl:ige zu duer (;l'sduchll' 'Oll dn Clundung tks \\ 'i t'n,' r , \rbt'ller 

htldllllgs'l'rt'IIll'S bIS zlIm I, 11I1~lIng'p'lrtl'it<lg 'on 1 Ltinl,' ld \\,,'n I')S~ . Il11lgl'I , Llld\\ Ig (,t 

,('I"elHl' def mtnfl' ichlSdll'n ~oLlakkmokfatll' ;; g,ind,', " 'ien \1)22 1<)'25 , ZII ~,ll l burg ,gi 

B<llImgartl1er, hillard 1)", ,\nEinge d"1 ,\,hl'lt"1 h,'\\ l'h'llllg 11\1 1..ll1de "al/hllrg \ \rtlkl'bl'rtl" III 

Sal/ . hlll~"1 W.llht,j.dHg:inge l'in hlS I()~,I 
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des \lonarchen (ygl Abb. 18) legen den Schluss nahe, dass auch der Tatbestand 

der \1aJestätsbeleidigung herangel.ogen wurde, um unliebsame Äußerungen so 

Zlaldemokratischer Funktionäre und PublIzisten zu unterdrücken."11 

Die vergleichsweise sp~ite KOl1Stltuierung einer Arbeiterbewegung in Üsterreich 

war zum einen bedin/.,rt durch die relative wirtschaftliche Rückständigkeit der 1\:10 

narchie, die bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts ständisch geprä/.,rt 

war. Erst die Auflösung der überkommenen ständischen Bindungen des Gewerbes 

machte die Gesellen zu reinen Lohnempfängern ohne tiefere Verankerung in ihren 

Betrieben und schuf damit jene Schicht, die - gemeinsam mit den in Salzburg 

kaum anzutrdE'nden Fabrikarbeitern - zum Fundament der sozialdemokratischen 

Arbeiterbewegung werden sollte.'1i! Zum anderen schufen erst die Staatsgrundge 

setze \"(>n 1867 und die darauf beruhenden Gesetze über das Vereins- und das Ver

sammlungsrecht die rechtlichen Grundlagen fur die Organisation der Arbelterbe

\\"ei,'1l11g in Arbeiterbildungs- und Fachvereinen.'m Sobald klar zutage trat, dass sich 

diese \'or allem in \\'ien und anderen industriellen Zentren entstehenden Vereine 

nicht auf Bildung und wechselseitige soziale l'nterstützung beschränkten, sondern 

klare politische Ziele verfül/.,rten, setzte die hehördliche Repression voll ell1. Schon 

der erste \\Tlener Arbeiterbildungsverein, der, 1867 gegründet, eine wesentliche 

Rolle bei der Konstituierung der sozialdemokratischen Bewe/"'1111g spielte, musste 

mit einer strengen behördlichen Überwachung kämpfen,'!'· Auch die Salzburger 

Landeshehörden wurden schon 1865 vom Staatsministerium an die Bedeutung 

einer gründlichen Cberwachung der sozialdemokratischen Bewegung erinnert und 

darauf aufmerksam gemacht, "daG das Vereinswes<:'n in neuerer Zeit eine auf die 

sozial politische Assoziation der leicht beweglichen Arbeiterklassen und [ .. ] auf 

') 11 Die liherheJt..rten Akten des "'alLhurger Landesgerichts gehen keinen Aulschluss üher eme ver 

qiirkte \'erfol • .'ung von Funkll<>n:iren h/w :\nhcmgern der .-\rhelterheweh'ung wegen :\lajestätshe 

1eldlh'lmg. da Sich tlir den Zeitraum von 11170 hlS \I,tte der IHHOer·Jahre nur \"eremLt~lte \erfahn:n 

rekonstrUieren lassen 

l) 12 Bruckmüller: 'io/lalgesc!11t·hte. S. 30,): llaas. Hanns' Politische. kulturelle und wJrtschatihche Grup 

p,,:rungen In \h'stiisterrl'lCh (OherösterrelCh. Sal/.hurg. Tiro!. \'orarlhergl. in Rumpier, Helmut 

l 'rh'lnltseh. Peler (Hg.) Die Hahshurgermonarchie IH4H 191H. Bd. VIII' Politische ()t1cnthchkelt 

und /I\"dgesellschati. 1 l'edhand' \'ereme. Parteien und Interessenverhclnde als rrager der polltl 

schen Partl/lpation \\'ien 2006. S. 361. 

'I n f Iammann. HallS. Kropf Rudolf- DIe österreiclllSche Arbelterhewegung \'om \'ormarz hiS 194:;. 

SO/laliikonollmche L'rsprün~e Ihrer Ideologie und Politik. 2 .• -\ull. \\ len 1976. S 54: Baum~art 

ner. Eduard Die .\nfange der Arbeiterbe\\'ehrun~ Im Lande SalLhurg. Teil I. In ~alLhurger \\'acht 

:--;r 226 \'om 1 Oktoher 19~2. 

'iI') Brii~el. Lud\\'lg: Ce,eh,chte der österreich ischen "'oZialdemokratle. Bd. I \'om \'ormarz his zum 

\\'ieller Hoc1l\erratsproze!;.Juli IH70 Wien 1'122. 'l. 99 
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eine Organisation der Massen ahzielende Richtung anstreht, die schon in ihren 

Anfangen die regelnde und abwehrende Aufmerksamkeit Jeder vorsichtigen Re 

!-,rierung mit Recht in Anspruch nimmt"."1' 1869 forderte die Regierung ausgehend 

vom Verhot der Gründung emes sozialdemokratischen Vereins in \\'iener t\'eustadt 

die Statthalter aller Kronländer auf, solche Vereine als "staatsgefahrlich" zu unter 

sagen bzw. aufzuliisen.'llI. 1870 erreichte die Repression schließltch mit dem \\'iener 

Hochverratsprozess gegen die führenden Funktionäre der österreichischen SOZIal

demokratie emen Höhepunkt.417 Dieser Prozess markiert den Beginn der his 1889 

dauernden Phase der heftigsten Auseinandersetzung der SOZIaldemokratIe mit der 

herrschenden Ordnung,"1H die zeitlich mit der Periode der häufigsten Verurteilun

gen wegen 1\1ajestätsbeleidigung zusammenfiel 

Dieser aufsehenerregende Prozess gegen die leitenden FunktIonäre der Arbel 

terhewcgung ist nur ein Beispiel für die Instrumentaltsierung der Gerichtsharkeit 

im Kampf gegen die Arheiterbewegung. Der Justiz kam eine nicht zu unterschät

zende Rolle in der Repression gegen dIe SO/ialdemokratle zu: Nehen dem Vorge

hen gegen die sozialdemokratische Presse Im \\'ege gerichtlicher Konfiskationen"l" 

wurden auch zahlreiche politisch motivierte '1trafprozesse gegen sozialdemokrati

sche Funktionäre gefuhrt Zur Eindämmung der aufkeimenden sozialistischen Be 

wegung griffen dIe Gerichte vor allem auf dIe durch die :\O\'elle \"on 1863 zum 

'1trafgesetz von 1852 1~f1 ef\veiterten Tathestände des Hochverrats und der '1törung 

der öflentlichen Ruhe zurück."21 Daneben dienten die verschiedenen als Vergehen 

und Ühertretungen gegen dIe öffentliche Ruhe und Ordnung normierten Delikte 

der §§ 300 ff "tC - vor allem die "Herahwürdigung der \"erfugungen der Behörden 

und Au~viegelung gegen Staats- oder Gemeinde Behörden" (§ 3(0), die "AufreI 

'11 S SI ... \ I andespräsidiurn IH6S. :\r. :\11 

916 :,tellll'r, S. 19, Brügl'l, Bd I. S 16S 17-1 

917 Vgl dazu <lustidlrlich :'chl'u, f !elnnch (f Ig.) . [kr \\'icnl'r Iloch\'crratsproleG ßepellt über dK 

:,chwurgenchts\'nhandlung gegen .\ndrcas Schcu, llemnch' ()bl'r\\'lIlder, Joh,1I1I1 \ lost und C;c 

nos",n \\'il'n 1911 

'11 H Konrad, Hellllut Recht. Justi, und J\rheiterbewl'j..,'1.lIlg bis 7\1111 Lrsten \\ 'e1tkncg, 111 \\'e lllzieri 

Erib / Stadkr, Karl R (Ilg .) .lust I1 und /eltgcsdlll'hte \Vien 1'177 S so 
() I 9 \'gl d,\l.u Kapitel 7.'2 . 

'J20 Durch das Cl'set~ \'Olll 17 Ikcemher lK(r'2 betretlend einige Erg;JIllungen des aligeml'lnl'n lind dl" 

.'\ldlLir Strafgnetzl'.s, RC;BI IHIr\ Nr. H, wurde hestullmt. dass SIch des \ 'l'lbredll'ns des I \(ldwl'r 

Llts "rnshesondnl' auch I )l'rJl'l1igl' sdluiLhg [macht], welcher etwas untl'rnrmmt, \\ ,h ,Iuf dll' gl'\\ alt 

sallll' l'mäl1derung dlT \erLtssul1g des Rl'lches abZielt" \ \rt I) ;-\'Ich ,\rt 11 dl'r ;-\(1\l'IIl' llllll ~I(, 

IHS2 warJl'del, dlT "iifkntlirh odn vor Illl'hrerl'n Ll'utl'l1 . odl'l 111 I )luck\\l'rkel1. \'("rbrl'lIl'tl'n :-chnt' 

tell oder htldllchl'n [l.!rstellul1gl'11 /ur Vl'l,ll'htung oder zum I LIsse wider dll' \ 'nEtssullg des Rl'iche' 

,lId/url'l/l'l1 sucht", des \'erhll'l'hens der Stiirung dl'l iitl,'ntlidll'n Ruhe (s 6~ St(,' schuldIg. 

')21 KOlllad Redlt,.Iustll: ul1d 1\t1will'rhl'\\l·/..,'1.ll1g, " SI 
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zung ZU Feindseligkeiten gegen Nationalitäten, Religionsgemeinschaften, Körper

schaften u. dgl." (§ 302) oder die "Öffentliche Herabwürdigung der Einrichtungen 

der Ehe, der Familie, des Eigenthumes, oder Gutheißung von ungesetzlichen oder 

unsittlichen Handlungen" (§ 305) - den Behörden dazu, un liebsame politische Me i

nungsäußerungen zu unterdrücken und die Arbeiterbewegung zu schikameren.m 

Außerdem fanden sich auch im Polizeirecht Bestimmungen, die Kritik an der Re

I,rierung mit Arreststrafen bedrohten:m Der Tatbestand der Majestätsbeleidigung 

war 7.war semem \Vortlaut nach nicht direkt gegen politisch unliebsame Meinun

gen gerichtet, doch konnten Angriffe auf die kaiserliche Politik oder die monarchi

sche <"taatsform, die \'on Teilen der Sozialdemokratie infrage gestellt wurde, von 

PolizeI und Staatsanwaltschaft durchaus als Beleidigung des Monarchen aufgefasst 

\\·erden. So wurden einige Exponenten der Arbeiterbewegung wegen J\.1<~estäts

beleidigung angeklagt und in den meisten Fällen auch verurtei lt. 

Einer jener s07.ialdemokratischen Funktionäre, die immer wieder ins Fadenkreuz 

der ObrigkeIt gerieten, war der Schriftleiter des Zentralorgans der Sozialdemokra

ten Der SOZialist, Emil Kaler-Reinthal, der 1879 in Graz wegen Majestätsbeleidi

gung vor Gericht stand. Der überaus aktive Kaler-Reinthal war Anfang 1878 aus der 

Hauptstadt ausgewiesen worden, da die Wiener Behörden dann einen willkomme

nen \\'eg sahen, sich des kämpferischen Sozialdemokraten zu entledigen. Nachdem 

er sich gezwungenermaßen in seiner Heimatgemeinde Graz niedergelassen hatte, 

setzte Kaler-Reinthal seme Aktivitäten Im Partei- und Vereinsleben unvermindert 

fort, wodurch er schon bald ins Visier der dortigen Staatsorgane geriet. Schon im 

1\.1ärz 1878 verhängte die Grazer Polizeidirektion wegen "polizeiwidrigen Verhal

tens" nach § 11 der Verordnung vom 20. April 1854 eine achttägige Arreststrafe über 

ihn, nachdem er bei einer politischen Versammlung Kritik an der Regierung ge

übt hatte.'n4 Da eine Abschaffung Kaler-Reinthals aus seiner Heimatgemeinde Graz 

keine Option darstellte, fassten die Behörden eine Freiheitsstrafe als gangbaren Weg 

ins Auge, den Eifer des sozialdemokratischen Agitators zu bremsen.m Der willkom-

922 \'gl Stadlcr. Karl R. (Hg.) ; SO/lalistenprozesse Pohtlsche JustIZ 10 Österreich IH70-1936. - Wien. 

\Iünchen. Zünch 19H6. 

'123 Durch § 11 der kalSerhchen \'erordnung \"om 20 April 185-1. wodurch ellle \'orschnft fur die \'011 

streckung der \'erfu/-,11.IOgen und Erkenntnisse der landesfurstlichen politischen und pohzeilichen 

Beh<irden erlassen wml. RGBI 1854. Nr 96. wurde .. jede demonstrative Handlung, wodurch Ah 

nel/-,11.lOg gegen d,e RegIerung oder Geringschätzung Ihrer Anordnungen ausgedruckt werden soll", 

mit C;eldstr3fe oder b,s ICU 1.J Tagen Arrest bedroht 

924 (;ehlurdt , Helmut Regl(~rungskntik als pohzelwidriges Verhalten In den Jahren 1853 bis 1925, 1Il . 

Steppan. !\larkus ' Gebh3rdt, Helmut (Hg.) Zur Geschichte des Rechts FS Gernot Kocher. - Graz 

200!>, S 103f 

925 !\hersch. S . 256. 
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mene ,\nlass nir elIl Vorgehen gegen Kaler ReinthaI bot sich den Grazer Behörden 

Im Jinner IH79, als er bel einer der regelmägigen öffentlichen Versammlungen des 

politischen Vereins "Zukunft" die übliche "Politische Rundschau" hielt und dabei 

wie ge\\ohnt politische Erell,rr1lsse Im In und Ausland einer kntischen Betrachtung 

unterzog. Dabei kam er auch auf(;erüchte über geplante Attentate auf Kaiser hanz 

Joseph zu sprechen, die damals m ()sterreich kursierten. Zum Verhänl,rr1is wurde 

ihm seme dazu geäuf~erte :\nmerkung, es sei erstaunlich, dass es nur hel den Ge 

rüchten geblieben sei Der anwesende Polizeibeamte entzog Kaler-Reinthal darauf

h1l1 das \\ort und erstattete seinen Vorgesetzten Bericht über die Vorkommnisse. ,2& 

Der Grazer Statthalter nahm diese Versammlung zum Anlass, die Auflösung des 

Vere1l1s "Zukunft", der eme ~chlüssclrolle in der steiennärkischen Sozialdemokratie 

spielte, I.U vertligen ."'7 Auf~erdem wurde der Vorfall dazu genützt, sich des unlieh 

samen Führers der Bewegung zu entledigen \\'ar the Voruntersuchung noch wegen 

der Verbrechen der ~törung der öf1entlichen Ruhe und des Hochverrats elIlgeleItet 

worden, so lautete die Anklage gegen Kaler· RelIlthal auf \IaJestätsheleIdigung und 

Beleidigung von \lltgliedern des kaiserlichen Hauses Am 25 April IH79 wurde er 

aufgrund seiner Rede in der Versammlung des \'erelIls "Zukunft" wegen l\ lajesüits

beleidil,rung zu l-ll\Ionaten schweren Kerkers verurteilt. . 

Kaler ReinthaI war schon zu\or wiederholt wegen seiner politischen Agitation 

vor dem Strafrichter gestanden Gegenüber den III vorangegangenen Prozessen 

wegen ... \ufrel/.ung zu Feindseligkeiten gegen einzelne Uassen oder ",tände der 

bürgerlichen Gesellschaft" nach § 302 oder wegen "ötlentlicher Herabwürdii,Tung 

des Eigenthums" nach § 30S ",tC verhängten ",traten zwischen drei hz\\". sechs .\10-

naten Arrest'!)" zog die \erurteilung wegen '\h~,estätsbeleidil,'1lIlg die mit Abstand 

schwerste ",traft: nach Sich Die unterschiedlichen, gegen unliebsame ötTentllche 

Äufkrungen gerichteten 'Eltbestände unterschieden sich vor allem III der unter 

schiedlichen ~trafdrohllng \V~ihrend die als \'ergehen gegen die iitTentliche Ruhe 

und Ordnung angesehenen Delikte der Aufrel.'ung bz\\'. öfrentlichen Herabwür 

dll,'1lIlg e1l1e I Wchststrafe \'on sechs l\.lonaten A,rrest nach Sich liehen konnten, 

drohten Im Falle einer Verurteilung wegen '\laJest~itsbcleidil,'1lIlg bis zu tlinfJahre 

schwerer Kerker Dies legt den Schluss nahe, dass die Staatsanwaltschafkn bestrebt 

waren, the ,-\nklage gegen unliebsame so/ialdemokratlsche Funktion:ire wenn ir 

gendwie möglich auf l\.hlJestätsbeleidl!,'1111g lauten zu lassen, um sie flir möglichst 

'121, 1'\)(,l1d'l, S, 257 

'127 U)(,l1da, S, 2SHi' 

'I2H Fh('IHLt, " '21)\ 

'J21) 1' \)<,l1d:l," 10:'>, 117,221, 
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lange aus dem Verkehr zu ziehen bzw. eine abschreckende \Virkung gegenüber den 

so/.ialdemokratischen Ai-,ritatoren zu erzielen. \Vle die Verhandlung gegen Kaler

Reinthai vor dem Grazer Gericht zeigt, waren die Gerichte durchaus bereit, sich 

dIeser extensiven Auslegung des Tatbestands anzuschließen. Da Schuldsprüche 

\'or Berufsrichtern leichter zu erreichen waren als vor Geschworenen, bemühten 

sich die "taatsal1\valtschaften, durch entsprechende rormulierung der Anklage eine 

Verhandlung vor den Schwurgerichten zu vermeiden.'I'" Auch in dieser Hinsicht 

war es aus Sicht der Staatsgewalt günstig, wenn eine unliebsame politische Äuße 

rung als \lajestätsbeleidlgung ausgelegt werden konnte, da dieses Delikt nicht in 

die Zusüindigkeit der Schwurgerichte fiel. 

Emil Kaler-Reinthal war nicht der einzige führende Kopf der österreichischen 

Arbeiterbewegung, gegen den die Obrigkeit mittels einer Anklage wegen l\Iajes

tätsbeleidigung vorging. l\lit Franz Schuhmeier musste ein vl/eiterer Exponent der 

SOZIaldemokratie immer wieder mit Anklagen wegen verschiedener Straftatbe

stände kämpfen, dIe er nach Ansicht von Polilei und Staatsanwaltschaft durch seine 

politischen Äußerungen verwirklichte.'11! Gleich zweimal stand SchuhmeIer wegen 

:'.lajestätsbeleidlhrung vor Gericht. Zum ersten Mal wurde er mit einer Anklage we

gen Verletzung der dem Kaiser geschuldeten Ehrfurcht konfrontiert, nachdem er 

am 7. l\1ai 1893 auf einer Volksversammlung in Ried im Innkreis eine Rede gehalten 

hatte ." 0 Das \ 'erfahren endete mit el11em Freispruch. Drei Jahre später stand der 

Redakteur der l'olkstnbüne neuerlich wegen Majestätsbeleidigung vor Gericht. \Vie 

aus einem Artikel Im Salzburgl'r Tagblatt hervorgeht, wurde ihm diesmal vorgewor

fen, "am 8 JunI d. J. in el11er Versammlung des Socialdemokratischen \\,'ahlvereines, 

die im Saale ,zur Bretze' in Neulerchenfeld stattfand, durch eine Aeußerung, die 

sich der Wiedergabe entzieht, die Ehrfurcht gegen den Kaiser verletzt und dadurch 

das Verbrechen der l\I~estätsbeleidigung begangen [zu] haben". Schuhmeier hatte 

über die Höhe der Steuern gesprochen, "die heute geradezu unerschwinglich" wä

ren, und in diesem Zusammenhang auch den "StaatsaufWand für den Allerhöchsten 

Hofstaat" erörtert ."1 Dass das Salzburger Tagblatt auf eine genaue \Viedergabe der 

inkriminierten \\,'orte verzichtete, bewahrte die Zeitung nicht vor der Beschlag

nahme."H \\'enngleich auch dIeses Verfahren mit einem Freispruch Schuhmeiers 

endete, zeIgt es doch, dass Polizei und Staatsanwaltschaft genaues Augenmerk auf 

'ßO \ 'gl Ardelt . Rudolf C . \ ' ictor Adler \"or {;ericht, in Stadler, Kar! R (Hg) SOZlahstenprozesse. 

l'ohtische.lustIl 111 <">sterreich 1870 Il136 Wien, München. ZÜrich Il186, <., 110. 

'131 <"chmldt. HeI".1 C/.elke, Feh" Fran/ '>chuhmeier \\ len 1%4, S. 57 

'132 Ebenda, S. 62 

lI33 <"'llzhurger 'lagblatt ~r 210 vom II Oktoher 1896 

'J3~ SL,\ Lande'präsidlum IH'I6, '\r 2362 
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die ,-\ktivltiiten der Sozialdemokraten richteten und schon die leiseste Kntlk am 

Kaiser eme Anklage wegen l\lalestätsbeleidigung nach sich ziehen konnte. 

In Salzburg musste der sozialdemokratische Publizist Anton Losert einen :\l;~jes 

tätsbeleidih'lJl1gsprozess über sich ergehen lassen, der ebenfalls mit e1l1em Freispruch 

endete" \Yie diese Beispiele zeigen, wurden Straf,,'erfahren wegen i\lajestätsbelel

digung als Instrument zur Unterdrückung unltebsamer politischer Äußerungen und 

als \\'afle gegen die Exponenten der Arbeiterbewegung eingesetzt, um diese vorü 

bergehend aus dem Verkehr zu ziehen oder durch Einschüchterung 111 ihrem ah"ta

torischen Elan zu bremsen. Dabei tendierten vor allem die Staatsanwaltschaften zu 

einer extenSI\'en Auslegung des 'Enbestands der l\Iajestätsbeleidigung \\'enngleich 

die Gerichte in den überlieferten Verfahren diesem Ansatz nicht 111 allen Fällen 

Folge leisteten, liegt doch die Annahme nahe, dass Sich diese Taktik der Obrigkeit, 

im Kampf gegen die Arbeiterbewegung ;\:l<l:lest~itsbeleidlgungsprozesse einzuset 

zen, auch in den Verurteilungszahlen niederschlug. 

l\'eben solchen Verurteilungen fuhrender sozialdemokratischer Aktivisten we 

gen Beleidigung des Kaisers Ist das Ansteigen der Zahl der Verurteilungen wegen 

dieses Delikts auch auf die verstärkte C'berwachungstätigkeit der Behörden zu

rückzufuhren Kaum eine Versammlung der Arbeiterschaft t:md statt, ohne dass 

ein PoliZist den Ablauf mitverfolgt und eventuelle Gesetzes\\ldrigkeiten sof()rt ge 

ahndet bzw, an die zuständigen Behörden gemeldet hätte.' , <"'elbst auf den ersten 

Blick harmlose Vergnügungen wurden überwacht. Als die Arbeiter des aufgelösten 

Holzarbeiter Fach\ereins Salzburg am 29. August H\7-l Im <"'challmooser Gasthof 

Ga!/.rlilq/ein Tanzkränzchen veranstalteten, wurde e1l1 Beamter damit beauftragt. 

"Nachf()rschungen zu pflegen, ob die Arbeiter bei dieser Gelegenheit nicht über 

socialdemokratische Bewegungen öflentltche Reden gehalten haben, oder ob sie 

ke1l1e \'erbotenen Lieder gesungen, und ob sie nicht auch 'Ioastc auf dcn frclen 

Arbeiterstand und ihre demokratischen Tendenzen aUbbrachten".13 \\'ic ell1e Be-

'ß5 KaUl, .I,,~cf. Ikr stt'llll~e \h'~, (;cschlchtl' der sOLiallStischt'1l Arhclterhewt'gung- '111 I Jndt' :-Jlz 
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frah'l.Ing der Kellnerin ergab, war es zu keinen zu beanstandenden Äußerungen ge

kommen. :'\uch das V. Gründungsfest des Salzburger Bäcker-Fachvereins Im Gans/

In/'am 22. Juli 11'88, bel dem auch Mitglieder des Arbeiter-BildungsvereIns Reden 

gehalten hatten. stand unter der Aufsicht der Sicherheitswache. Abgesehen von 

der Arretierung eInes IH-jährigen Bauernsohnes wegen Trunkenheitsexzesses wa

ren jedoch keine Auffalligkeiten an die Stadtgemeindevorstehung zu berichten.'11x 

Da das \\'irtshaus Jener soziale Ort war. an dem es am häufigsten zu l\1aJestätsbe

leidigungen kam,'11'! liegt der Schluss nahe, dass die Überwachung von Zusammen

künften der Arbeitervereine In den Gaststätten nicht ohne Auswirkung auf den 

Anteil der von Organen der Obrigkeit wahrgenommenen und sodann verfolgten 

:\ L~jestät~beleidigungen blieb. 

Die Sicherheitsbehörden richteten ihr Augenmerk auch auf sozialistische und an

archistische Schriften, die in Österreich illegal gedruckt oder aus dem Ausland ein · 

geschmuggelt wurden. Die Salzburger Behörden wurden 1880 vom Innenminister 

auf~efordert, .. die nötigen Vorkehrungen" zur Verhinderung der Verbreitung sozia

listischer Druckschriften zu treffen. Die Landesbehörden wurden umgehend tätig. 

allerdings blieben die Erhebungen anfangs ohne konkrete Ergebnisse.'HIl Doch schon 

bald konnte ein erster Erfolg nach \Vien berichtet werden: EIn gewisser Franz Rei

SInger wurde in Salzburg verhaftet und die Voruntersuchung wegen des Verdachts 

der :\lajestätsbeleldigung eingeleitet, nachdem die Behörden In seiner \Vohnung in 

der Festungsgasse eine Reihe verbotener Schriften entdeckt hatten. In seinem Besitz 

fanden sich unter anderem 38 Exemplare der Druckschrift .. Protest von l\litgliedern 

des kommunistischen Arbeiterbildungsvereins in London", deren Verbreitung we

gen ihres .. revolutionären Inhalts" verboten war.~.jl Zwar wurde das StrafVerfahren 

gegen ReisInger eingestellt. aber der Fall legt doch die Vermutung nahe, dass die 

behördliche Verfolgung anarchistischer Schriften nicht ohne Auswirkungen auf die 

Zahl der wegen l\1ajestätsbeleidigung gefuhrten StrafVerfahren geblieben ist. 

Zu Beginn der IH80er-Jahre verschärfte sich nach der Übernahme der Regierung 

durch den konservativen Grafen Taaffe die Gangart gegen Sozialdemokratie und 

Anarchisten.'I.j] Die Hysterie der Behörden erreichte in Salzburg 1881 einen Hö-

(ßli SL\ Landespriisldium lXXX. '\r 1II6X. 

(ß<) \'gl Kapltel.'i.1.7 

9·10 SL\ Landespr,isldlum IXXO. l\r 263 
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hepunkt, als die gesamte ~;:ene in emem aufsehenerregenden IIoehverratspro

zess hinter Schloss und Riegel gebracht wurde.',n Auslöser der Verf()I/-"l.l!1gswelle 

war e1l1e Anzeige der hayenschen Behörden, wonach Sal;:burger Anarchisten ein 

Attentat gegen Kaiser Fran;: .Joseph und Kronprin/. Rudolf während der im :"Iat 

11'1'1 111 \\Ien und Sal/hurg stattfindenden Feierlichkeiten anlässlich der Vermiih

lung Rudolfs planten "11 Zwar endete der Pro;:ess mit emem Freispruch der 17 An 

geklagten, aber die E1I1schüchterung der sich organisierenden Arbeiterschaft war 

dennoch gelungen."l' Das ~al;:burger Landesgericht ordnete unmittelbar nach dem 

Ende des Prozesses die weitere Übenvachung der aus der l 'ntersuchungshafi ent

lassenen Gesellen an, \\'as es diesen beinahe unmögltch machte, wieder eme feste 

\nstellung zu flnden.'lil. 

l'nter dem Eindruck häufIger werdender anarchistischer Gewalttaten, die zum 

Teil auf das Konto von KonfIdenten der Polizei gingen, die damit eme Diskredi 

tierung der gesamten Arbeiterbewegung erreichen wollte, verhängte die RegIe

rung IHH..J den Ausnahmezustand über \\'ien, Korneuburg und \Viener i\eustadt )4 

Sofern die aus diesen Zentren der Arbeiterbewegung ausgewiesenen Personen 

nicht emlgnerten, wurden sie auch an ihren Zufluchtsorten übenncht. Zu die

sem Zweck erhielten auch die Salzburger Behörden umElI1gTeiche Listen mit den 

:-Jamen sozialdemokratischer AI-,ritatoren, auf sie ein Auge werfen sollten.9.~ 'I:lt 
sächlich waren viele der aus \\-ien entfernten Radikalen nach Salzburg und Ober

österreich ausgewichen.'l" Die Salzburger Arbeiterschaft kam dadurch ein weiteres 

;\Ial m Berührung mit dem l\narchisll1us Die Behörden richteten ihr .-\ugenmerk 

wlederull1 auf das Einsickern verbotener Schnften und beschlagnahmten unter an

derem e1l1ige Exemplare der von den beiden inzwischen emigrierten Exponenten 

der anarchistischen Bewegung Johann \lost und .Iosef Peukert herausgegebenen 

Zeitsclllllten "Freiheit" und "Rebell" 'NI Als \veiteren ~chritt /ur Emdjmmung der 

I) 11 I LI"s ; ~"L,hllig 111 der Ilahshurgl'lll1on,ndlll, '> 'I'i:\ 

I) 11 Ausflihrbch /(1111 Ilot'!lVl'rratspron'ss B'IUll1f'lrtl1l'r 1\luard I )je J\nt:inge der Arhelterhe\\ egung lr1 
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Arbeiterbewel,'lmg plante die Regierung ein eigenes Sozialistengesetz nach deut

schem Vorbild. Die 1885 im Reichsrat eingebrachte Vorlage erreichte jedoch nicht 

die er/()rderliche :\lehrheit, und schließlich wurde der Entwurf erst 1888 mit deut

lichen Abstrichen als Anarchistengesetz beschlossen '1'1 Da sozialdemokratische 

Agitation als solche in Österreich damit weiterhin nicht unter Strafe stand, konnten 

die Gerichte nur einzelne Personen verfolgen, denen konkrete Handlungen nach 

zuweisen waren, die bereits nach den allgemeinen Bestimmungen des Strafgeset

zes von 1852 unter Strafe standen. 

i\achdem an der Jahreswende 1888/ 89 auf dem Parteitag in Hainfeld eine Ei

nigung \"on "Gemäßigten" und "Radikalen" in einer Partei gelungen v\."ar, die ge · 

waltsamer Agitation eine Absage erteilte und sich stattdessen dafur entschied, ihre 

Ziele mit den erlaubten \litteln zu verfolgen, liefen die behördlichen Unterdrü · 

ckungsversuche zunehmend ins Leere.4o) Hainfeld brachte eine Verlagerung der 

politischen Praxis in den Rahmen des gesetzlich Erlaubten. Die Beschränkungen 

des Zugangs der Arbeiterbewegung zur Sphäre der außerparlamentarischen Öf

fentlichkeit sollten durch ell1 Ausschöpfen der juristischen Möglichkeiten unter

laufen werden.',o1 Parallel zu dieser geänderten Strategie ist ein Abschwellen der 

Verurteilungen wegen \lajestätsbeleidigung zu beobachten. 1890 sank die Zahl 

der Verurteilungen pro 100.000 Einwohner erstmals seit Ende der 1860er-Jahren 

wieder unter den \Vert von 1,00 und stieg erst in den letzten Jahren vor der Jahr

hundertwende wieder leicht an. Dieser neuerliche Höhepunkt fiel zusammen mit 

der schweren Staatskrise, die l\.linisterpräsident Badeni 1897 durch seine Sprachen

verordnungen ausgelöst hatte. In der sogenannten Novemberrevolution, die sich 

gegen Badeni richtete und schlieg]ich zu seiner Absetzung fuhrte, gingen Deutsch

nationale und So/ialdemokraten auch in Salzburg gemeinsam auf die Straße.'lo4 1899 

erlebten die deutschnationalen Unruhen schließlich einen letzten Höhepunkt, be

vor die Badem Wirren endgültig abkühlten und die politische Entwicklung wieder 

in relativ friedlIche Bahnen zurückfand. 

Anarchismus in ()'terrelch IHH9 191H, in Botz, Gerhard / Brandstetter, Gerfnedl Pollack, .\Iichael 

(ilg . Im "'chatten der .-\rhelterheweh'1.Jng. Zur {,eschlChte des :\narchlsmus in Osterreich und 

Deutschland . \\,en 1977, S. 31 3-1 
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Die Unterdrückung der SOZialdemokratie mit den Mitteln des Strafrechts war kein 

auf die Donaumonarchie beschränktes Phänomen Ein Vergleich mit dem Deut 

schen Reich zei/-,rt einige Parallelen. Den Auftakt zu einem breiten strafrechtlichen 

\'orgehen gegen die Sozialdemokratie markiert auch im Deutschen Kaiserreich ein 

Hochverratsprozess gegen deren führende Repräsentanten, \\'ilhelm LlChknecht 

und August Bebel, der sich letztlich gegen die polttische Existenz der gesamten Be 

wegung richtete 'I Obv,:ohl die deutschen Gerichte die Repression im Gegensatz 

zur Jenen der österrClchlschen \lonarchie ab 1878 auf ein eigenes Sozialistenge

setz stützen konnten,'li!> bildete der 'Hltbestand der l\.1aJestätsheieidigung stets eine 

wichtige Grundlage fur ell1 \'orgehen gegen die Sozwldemokratie.'1i7 0Jachdem die 

Regierung 1890 mit dem AuEerkrafttreten des Sozialistengesetzes ihre wirksamste 

\\'atle gegen die Sozialdemokratie verloren hatte, griff sie verstärkt auf die 1\la

jest~itsbeleidigungsbestimmungen I:urück, um gegen die ihr unliehsame politische 

Bewegung vorzugehen Dieser Trend zeichnete sich bereits unmittelbar nach der 

Thronbesteigung Wilhelms 11. ab. Die Zahl der in Berlin wegen l\.lajestätsbeleidi

gung eingeleiteten Untersuchungen verdreifachte sich von 1887 auf 1888 und blieb 

bis zur Jahrhundertv"ende auf diesem hohen f\/i\eau.~'8 Kritik an der Politik \'on 

Kaiser und Kanzler wurde in einem l\.la{~e strafrechtlich verfc)lgt, das politische 

Kritik oder sozialdemokratische Reaktionen auf kaiserliche Anfeindungen bell1ahe 

unmöglich machte. Vielt:lch dienten \lajestätsbeleidigungsprozesse auch dazu, 

Kritiker nir einige l\.1onate aus dem Verkehr zu ziehen.'h'l In welch hohem \!age die 

Anklagen \'\.·egen \1ajestätsbeleidigung politisch motiviert waren, zeigt sich auch 

an den steigenden Zahlen der Freisprüche. Offenbar waren die deutschen Gerichte 

nicht bereit, jeder ungerechtfertigten Anklage stattzugeben. In der letzten Dekade 

des 19, Jahrhunderts lag die Freispruchsrate bei rund 25 0 o.%U l'm die Jahrhundert 

wende ging die Zahl der l\.laJestätsbeleidigungsprozesse im Deutschen Reich deut

lich zurück, was nicht zuletzt der Erkenntnis geschuldet war, dass diese politischen 

<J:;,'i BI.I",1S l'ohtJ.sdll' Krimln'llltat. 'i . 57: DIe gedrud.ten \'erh,mdlungsprotokolle erfuhren wegen 
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Prozesse fur die Regierung mit einem erheblichen Risiko eines Ansehensverlusts 

hehaftet waren. der mit jedem Freispruch einherging.'"'} 

6.2.5 l\l(!}csltitsbl'lmiigl/l/g als Il/tI/kator tier Populantat KalSt'T Franz Josephs 

Die Untersuchung der Faktoren. welche die Häufigkeit der Verurteilungen wegen 

l\Iajestätsbeleidigung beeinflussten. legt den Schluss nahe. dass deren Konjunk

tur in einem Zusammenhang mit der sich wandelnden Einstellung zur Monarchie 

und der Popularität Kaiser Franz Josephs stand. Schwankungen in der Zahl der 

Verurteilungen wegen l\lajestätsbeleidigung waren dabei einerseits auf Änderun

gen in der tatsächlichen Häufigkeit von Unmutsbekundungen in der Bevölkerung 

zurückzufuhren. andererseits resultierten sie aus einer strengeren Verfolgung sol

cher Äußerungen . In beiden Fällen kann dies als Ausdruck wachsender Kritik am 

politischen System der Habsburgermonarchie und schwindender Loyalität der 

L'ntertanen gegenüber dem l\Ionarchen interpretiert werden. Denn auch wenn 

ein Ansteigen der Verurteilungen nicht auf eine häufigere Tatbegehung. sondern 

auf eine schärfere Verfolgungspraxis der Behörden zurückzufuhren war. kann diese 

als Ausdruck dafur gesehen werden. dass es die RegJerung offenbar fur notv,,'endig 

erachtete. das Ansehen von Monarchie und Kaiser in stärkerem Maße zu schützen . 

InJahren. in denen sich FranzJoseph großer Popularität erfreute. war dies sicher in 

gerll1gerem Maße der Fall als in Zeiten der Krise. in denen seine Herrschaft nicht 

unangefochten war. 

Die Konjunktur der Majestätsbeleidigungen war somit in zweifacher \Velse von 

politischen Entwicklungen abhängig. Zum einen weisen sprunghafte Anstiege der 

Verurteilungszahlen in einzelnen Jahren auf eine momentane Unzufriedenheit von 

Teilen der Bevölkerung mit der Politik hin. fur die Kaiser FranzJoseph verantwort 

lich gemacht wurde. Die Jahre 1859 und 1866. in denen militärische Niederlagen 

die Donaumonarchie erschütterten und die damit verbundenen unmittelbaren ne

gativen Auswirkungen auf die Bevölkerung mit häufigeren Verurteilungen wegen 

Verletzungen des Ansehens des Monarchen einhergingen. machen einen solchen 

Zusammenhang evident. Die Tatsache. dass die Höhepunkte der Verurteilungs

zahlen in solche Krisenjahre fallen. erlaubt auch den Schluss. dass die Statistiken 

kell1er wesentlichen Verzerrung unterliegen und die Zahl der l\lajestätsbeleidi

I,rungsprozesse durchaus mit der Häufigkeit der tatsächlichen Begehung dieses 

Delikts korrelierte . \\'ie oft die Gerichte Beleidigungen Kaiser FranzJosephs ahn

deten. kann also durchaus als Indikator fur Änderungen in seiner Popularität bzw 

%1 Fhenda. S 15 
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in der L()yalit~it seiner Untertanen gesehen werden Zudem spiegeln sich in den 

verfolgten Äut~erungen vielt~lCh Entwürfe nir alternative Herrschaftssysteme, et\\"a 

wenn IH5<J dem \\'unsch Ausdruck verliehen wird, "franziisisch amtatt kaiserlich" 

zu werden. 

Zum anderen stand die Hingerfristige Konjunktur der \'erurteilungen ,lher ,luch 

in el!1em Zusammenhang mit der seit Inkrafttreten des Strafge,etzes von IH52 

praktizierten gezielten lnstrumcntalisierung des Strafreehts nir die Verfc)I!-"1.l11g un

liebsamcr politischer Äugerungen. Vor allem ab Beginn der IH70erJahre ist eine 

Entkoppelung zwischen der Hiiufigkeit der Verurteilungen wegen ;\ laJestätsbelei 

digung und der Popularitiit FranzJosephs zu beobachten, die auf einen verstiirkten 

RückgTiff der Ohrigkelt auf den 'lbthestand der ;\ h~iestätsbeieidih'1.l!1g zu repressi 

\'en Zwecken zurückzunihren Ist Dies zeil,rt sich besonders deutlich 1!1 den frühen 

IHHOer Jahren, als die \'erurteilungszahlen nach Antritt der Reglerung [laffe einen 

sehr hohen \\'ert erreichten, ohwohl sich FranzJoseph in diesen Jahren einer enor· 

men Popularitüt erfreute und seine Person so b'1.1t wie unangefochten war9~' Die 

häufigen \'erurtl'1lungen resultieren primär aus der Kombination el!1er \Trstärkten, 

in erster Lil11e gcgen die sich f<>nnierende Sozialdemokratie gerichteten Cbem .1-

chungstätlgkeit der Behörden mit einer extensiven A.uslel,'1.lI1g des 'Enbestands der 

:\.L~iestiitsbeieidil,'1.lI1g, die Kritik an der Politik von Kaiser und Rehrierung ebenso mit 

Strafe bedrohte wie Jedes Infragestellen der monarclllSchen Staatsform. Oh auch 

el!1 Ansteigen der tatsächlIch begangenen :'da.1estätsbeieidll,'1.lI1gen flir die hohen 

\'erurteilungszahlen verantwortlIch gemacht werden kann. ist fraglIch. Denkbar 

ist, dass sich Anhänger der SO/laldemokratie /.unehmend kritisch über die Politik 

von Kaiser und Rel,rierung äugerten und solche Ansichten ab den IH70erJahren 

vermehrt als \ h~lesUtsbeletdll,'1.l!1g \'erf()ll,rt wurden. Dabei Ist .1l1erdll1gs zu beden . 

ken, dass solche politischen Aut~l'fungen in aller Regel nicht \'om \\'illen getragen 

waren, den Kaiser zu beleidigen 

Die l\nalyse der kOl~iunkturellen Ent\\'lcklung der \'erurteilungszahlen bestiitif.,rt 

den schon bei der Untersuchung der ell1zelnen aktenmii{;lg überlietl'rten 'EHen 

zutage getretenen Bdlll1d, wonach Sich l\ t~iestätsbeleidih'1.lI1gen kaum auf K.user 

Franz .Joseph als PrIvatperson bezogen, sondern stets auf seine :-'tcllung als ""ta.Hs 

oberhaupt, das 111 den A.ugcn seiner l Tntertanen Ilir die Politik der \ Ionarchlc H'I" 

antwortlich war. Dementsprechend fanden .Iuch Ereignisse 111 deI HeHscherEul11-

lie keinen Niederschlag 111 der Zahl der Verurteilungen wegen ""l'hm~ihungen des 

Kaisers So wirkten sich weder der Tod Kronprin/ Rudol!s 111 \ Ll\l'rlIng noch dlL' 

')(.2 Illed ""111/'./"'''1'11, S ;\ l:=i: 1l.ll11al1l1, Ilrig.lIl· ["1."ll,<,lh 1\. ·.II'l"1I11 \\ ,.In \\'dkl1 ubl"larh. 'n;..lu, 

gah", ,\1 <i l1l'hl' 11 1'1'iH, S. 3S11 
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Ermordung Kaiserin Elisabeths auf die Zahl der abgeurteilten Majestätsbeleidi 

i-,'1.ll1gen aus. Der :\Ionarch wurde fur das gesamte staatliche Handeln und darüber 

hll1aus \'iell:lCh ttir das jeweilige eigene Schicksal verantv,:ortlich gemacht, was als 

Ausdruck eines paternalistischen Staatsverständnisses interpretiert werden kann. 

Neben dIesem idealisierten Bild des !-,TLlten Kaisers, von dem erwartet wurde, wie 

ein liebender Vater Tag und Nacht über das \Vohl seiner Untertanen /u wachen, 

hatte dIe Pnvatperson Fran/ Josephs kell1en Plat/.''''; Die überlieferten Beispiele 

inkriminierter Äugerungen über den KaIser waren \'ielf~lch durch vermeintliche 

Verlet/tl11gen dieser paternalistischen Herrschafi:spflichten motiviert . Außenpoliti

sche Rückschlüge und wirtschaftliche Krisen wurden von den Untertanen als sol

che Pflicht\erleuungen interpretiert und mit einer bewussten 1\Iissachtung der nur 

dem .. i-,'1.lten Kaiser" geschuldeten Ehrfurcht beant\vortet. Als /\\eite Schicht unter 

diesem schwar/gelben PatriotIsmus lassen sich einige Eille als 1\Iajestätsbeleidi

l-,'1.ll1g \'erfolgter Äußerungen als Ausdruck eines demokratischen Verständnisses 

interpretieren Vor allem die mehrfach überlieferten \Vünsche nach einem Erfolg 

:\apoleons und Garibaldls 1ll den Kriegen IH59 und die wohlwollenden Äugerun 

gen über den ungarischen Re\'olutionär Kossuth lassen solche Tenden/en erken 

nen 

6.3 DIE KO:\Jl :\KTLJR DER BELElDIGU!\IGE"i VON :\IITGLlEDERN DES 

K.\ISFRLIC'HE:\ HAUSES 

0.3.1 D'l' J!{/!/r!':ld,t' Hiiu}l~i(kl'l'tl'On Beleidlgullgen eines ~1ztgl/C{il des kmj'crltdlt'll Hauscs 

Der Tatbestand der BeleidIgung eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses spielte 

quantitati\ in der Praxis der österreichischen Gerichte eine viel geringere Rolle als 

jener der 1\lajestätsbeleidii-,TLlng. \Vährend die Gerichte der gesamten 1\Ionarchie 

/wischen IH53 und 1913 pro Jahr durchschnittlich 254 Verurteilungen wegen 1\1a

jestätsbeleidi!-,'1.lllg aussprachen, wurden jährlich nur 17 Personen wegen einer Be

leidIgung eines l\Iitglieds des kaiserlichen Hauses verurteilt. Diese niedrigen Zah

len lassen Rückschlüsse auf Veränderungen in der öffentlichen 1\leinung gegenüber 

der kaiserlichen Familie nur eingeschränkt zu. 

')():, Zur psychoanalytischen Gleichsetzung von Kaiser und Vater vgl den erstmals 1919 erschienenen 

, \UfS'IU von Federn. Paul Zur Psychologie der Revolution : Die vaterlose Gesellsch<.lfi. 111 . Dahmer. 

Helmut (Hg I .-\nalytische S()/.ialpsychoIOhr1( ~ Bd 1 Frankfurt am !\lain 1980.:', 70 . 
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,\hh 19 /'.lh1 der zWISchen IHS~ und 19ß 111 der iistl'rrcKhlSc:hen ;\!onarchie \\l'gCl BeIL (hgung 

l'lnes .\!Itglieds dl's k'lIserlichen I Limes erfc,lgten \crurteJ1ungen ,'·' 

Die Entwicklung zeihrt jedoch mit 73 \erurteilungen im Jahr 1SSlJ und 90 im Jahr 

lH9H zwei deutliche Hiihepunkte, die emen Zusammenhang mit den Ereih'11.1SSen 

dIeser beiden Jahre nahelegen, die \'on wö{;ter Bedeutung nlr dIe Dynastie \\ aren 

dem Selbstmord KronprInz Rudolfs und der Ermordung der KaIserin Elisaheth. HIer 

spiegeln sich Änderungen in der öflentliche ;\Ieinung gegenüher dem Herrscherhaus 

bzw. die obrigkeitlichen Bemühungen /U ihrer Cnterdrückung deutlich wider 

Setzt man dIe Zahl der jiihrlichen Verurteilungen in RelatIOn zur Zl\"Ilbe\ ölke

rung, so zeigen SICh gegenüber der absoluten Ent\\icklung der Verurteilungszahlen 

keine r\umilligkeiten, Schwankungen der \'on den StatIstiken erlassten Bed,'llke 

rungszahlen können somIt als VerzerrungsClktoren ausgeschlossen werden, .-\uch 

der \\'egfall l Tngarns nach dem AusgleIch 1H67 zeitigte ke1l1e AUSWIrkungen auf 

die Zahl der Verurteilungen, da 111 l Tngarn schon in den Jahren \"()r dem i\usgleich 

ke1l1e Verurteilungen wegen llteses Deltkts er!()lhrten lv\\". keine 1),lten mehr an die 

StatistIsche Zentralkommission 111 \\Ien übeIll11ttelt wurden 

Wl'! Für IHS5 hegen wegen der In ,hese1l1 JtlH erfC)lgIl'n Retclr1l1e1l des JUstllWl'S('ns ke,,1(' oImlhehen 

I }"I,'n vor In dl'r (;"Ifik Sind IH6~ keint' Dall'n tii! ~id)('nbü,gl'n nCIsst, d.1 tlir d"'5(" Jahr keLle 

I );l1en alls d'l'5('1l1 KronLlIld \or!Il'gell 
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Ahh, 20 /'ahl der z\\l~chen IHS3 und 1913 in der osterrclchlschen I\lonarchle wegen Beleldlgtl1lg 

ellles \lltgllcds des k,merhchen Hauses erfolf.,rten \'erurte.Jungen pro IOO,OO() Finwohner (Zlvilheöl 

kerung ). 

Bis l\Iitte der 1870er-Jahre bewegten sich die Verurteilungszahlen auf äußerst nied

ngem l\lveau. Lässt man das fur das Ansehen des Herrscherhauses katastrophale 

Jahr 1859 außer Acht, so wurden in der gesamten Donaumonarchie bis 1876 stets 

\\'enlger als zehn Personen wegen dieses Delikts verurteilt. Der in die Zeit der 

wirtschattlichen Notlage nach dem Börsenkrach von 1873 fallende allmähliche An

stieg der Verurteilungen dürfte einerseits auf die bereits erörterte strafrechtliche 

Verfolgung der Arbeiterbewegung zurückzuftihren sein, andererseits aber auch in 

einem Zusammenhang zur schwindenden Popularität der Kaiserin stehen. Elisa

beth entzog sich in dieser Zeit zunehmend ihren gesellschaftlichen Verpflichtun

gen, wodurch sie die österreichische Bevölkerung gegen sich aufbrachte. Nachdem 

Franz Joseph 1875 ein immenses Vermögen von seinem Onkel und Vorgänger auf 

dem Thron Ferdinand geerbt hatte, war Elisabeth alle Geldsorgen los uns konnte 

ungehemmt ihren Leidenschaften nachgehen.')h\ Ihre immensen Ausgaben fur ex

tr,l\'agante Reisen, Pferde und anderen Luxus, die trotz ihrer Zurückgezogenheit 

und ~cheue vor der Öffentlichkeit nicht verborgen blieben, sorgten fur vorsichtige 

Kritik In den Zeitungen und gaben wohl auch auf den Straßen der l\lonarchie 

'111:' Ilamann Ehsaheth. ,>, 126, 
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,\nlass III so mancher abflilligen Bemerkung.'JI,{, Neben dem ver:;chwendenschen 

Lebensstil. der in krassem Cegensatz zu den Lebensbedinhrungen \velter Teile der 

Bl'\'ölkl'fllng stand, trllg auch dIe st~indige ReIsetätigkeit Elisabeths wenig zu ihrer 

Beliebtheit bei . Ihre lüillflge Abwesenheit aus \Vien, aber auch Ihre Zurückge!.o 

genhelt, wenn sie doch einmal in der Residen!.stadt weilte , entüiuschte dIe \\iener 

in ihrem PrachtbedürfillS und stand im of!enen \Viderspruch l.lI den kaiserlichen 

Reprjsen tationspfl ich ten .'",; 

Neben der Kaiserin als jenem l\lltglied des KaIserhauses, dem nach dem Kdiser 

tbc meIste öf!entliche Aufmerksamkeit I.lIteilwurde, fanden sich Jn den Reihen der 

Dynastie aber auch weniger zurückhaltende FihTtlren, deren \ 'erhalten dem An 

sehen der Habshurger zum Teil eher abträglich war. "0 waren etwa der :\effe Franl. 

Josephs lind sp~itere Thronf()lger Fran!. rerdinand und sein jüngerer Bruder ()tto 

eher flir ihre oft geschmacklosen "treiche bekannt als fur ihr polItisches Engage 

ment.'16M 

63.2 Du' 11ft/Tl' Ma)'l'rlmg 1889 

Der erste Hiihepunkt der Verurteilungen wegen Beleidisrung eines '\Iitglieds des 

kaiserlichen Hauses flillt Jn das Jahr der AfEire fllnd um den Tod des Thronfolgers 

RudolC Dessen ,-'\bleben Jn I\layerling IHH9 und der problematische l Tmgang des 

I fofes mIt der Angelegenheit hatten einen erheblichen Einfluss auf tbs Ansehen 

der Dynastie, der auch in einem starken AnstIeg der Verurteilungen wegen Beieidi 

gungen eines 1\1itgiieds des kaiserlichen Hauses ,...um Ausdruck bm Der Tod Ru 

dolfs in seinem Jagdschloss Jn l\Iaveriing hatte tlIe l\lonarchle !.utiefst erschüttert 

lind die üsterreichische Beviilkefllng wie kaum ein .1l1deres Erelf,'l11S besch ~ ittl!.~t. 969 

Der ' ( hronf()lger war am 30. linner IHH9 im Schlafzimmer seines Jagdschlos 

ses tot aufgeflJnden worden, neben Ihm lag die Leiche der Baronin '\bf\ \ 'etsera. 

\\'ie sich spiiter herausstellen sollte, hatte Rudolf erst sell1e Begklterin erschossen 

lind dann seinem Leben ein Ende gesetzt lber die genauen l 'mstiinde des Tödes 

'J(,(, Ehen,Li , ~ . 129, 13-1 

'U,7 \'ogel.,1ulwlll 1 ~ li,aheth v(ln ()'terreldl :\ lomente ' 1l1S dem I.elwn t'Illl'r hUllstf h'1lr. I-r.lIlk furl olm 

\l.lIn l'i'iH , S 1-12 

'U,K Ilamann . EIIS,tiwth, S. t'i2, \\'t'ISSl'nstl'1I1l'r, hiednch F"lIl l: Fndllland I )l'r n'rhillderl l' I krr 

,chl'r Wien 2007, S 7') , 

'U,') AlIfdll' l mst,indl' dl" .,I)ram'b ,on \1.1\l'rItng" k'lIln hier nil'ht Im Ikcull' lnglgungen \\l'r,kn \ gl 

da/li Ilanwnn. Bnglttl' Kronp! 111/. Rudol!' bn I.ehcn \ hinehcn 20llh, S, L\ I ~~q . Bkd. Jc,1Il 

Palll : Kronflrllu RlIdolf \\ ' icn, "-<>In, \\ 'ellnar 2ll06,~ , IX:; 229 \!ttlS, (),k:u hl' ,hl' rr Illn J) ,h 

LclH'n eil" K!onprin/cll RudolJ' i\!tt Ilnefen lind Sthnlien aus dC"l'n 's,tdlLt" ,"cu hg . Ion \d,tm 

\\'andnlS"ka \hincilen. \\'I('n 1'171, S , liX 216 



DI ... Konjunktur der Beleidif.,Tlll1gen von \Iitgliedern de.s kaiserlichen Hauses 291 

herrschte Verwirrung, die nach \Vien ergangenen Meldungen sprachen anfangs von 

Herzschlag, was dann auch seitens des Hofes als offizielle Todesursache verlautbart 

wurde. An diese Version hielten sich auch die noch am Abend des 30. Jänner er

schienenen ersten Extrablätter mit der Nachricht über das Ableben Rudolfs. Erst 

am 1. Februar gab der Hof. durch eine eiligst an den Ort des Geschehens cntsandte 

Kommission über die näheren Umstände dcs Geschehens informiert, bekannt, dass 

Rudolf SeIhstmord begangcn hatte. lTm den Verlust seines Ansehens so gering \'\.Ie 

möglich zu halten und ein kirchliches Begräbnis zu ermöglichen, wurde die Tat 

mit einem "Zustande von Geistesverwirrung" erklärt.'1711 Die Tötung l\Iary Vetseras 

durch die Hand des Thronfolgers wurde hingegen verheimlicht und vom Hof bis 

zum Endc der \Ionarchie nie eingestanden. 

Die \ Tcrhüllungsstratei-,rie des Hofes erzielte nicht den gewünschten Erfolg und 

erwies sich vielmehr als kontraproduktiv. Durch die widersprüchlichen Verlautba

rungen wurde den Gerüchten erst recht Vorschub geleistet, und schlieGlich drangen 

die näheren 'Eltumstände ans Licht der Öffentlichkeit. Während die österreich i

sehen Zeitungen durch die Zensur an emer wahrheitsgetreuen Berichterstattung 

gehindert waren und im Fall eines Abv,:eichens von den offiziellen Vorgaben der 

Konfiskation verfielen, gelang es den Behörden nicht, das Einschmuggeln ausländi

scher Blätter mit Enthüllungen über die Tragödie gänzlich zu verhindern.'171 

Die Affäre \Iayerling war dem Ansehen der Dynastie alles andere als f6rder

lich.'} i~ Dass Rudolf Selbstmord begangen und ein junges l\lädchen mit m den Tod 

genommen hatte, war mit der ihm zugedachten Rolle als Thronfolger, auf dem die 

Hoffnungen dcr I\Ionarchie ruhten, kaum zu vereinbarcn. Da zudem die Gefahr 

bestand, dass Rudolf als Selbstmörder und Ehebrecher ein kirchliches Begräbnis 

\'erweigert werden könnte, war der Hof um höchste Geheimhaltung bemüht. Diese 

Vertuschungsstrategie rächte sich jedoch, da sie von der Bevölkerung als Versuch 

einer Irretlihrung cmpfunden wurde und erst recht Anlass zu Misstrauen gab, durch 

das der Nimbus der Dynastie schweren Schaden nahm."71 Langfristig beschleunigte 

die Affäre \Iayerling den Prozess der grundsätzlichen Infragestellung der Legitimi

tät der dynastischen Herrschaftsform.974 \\'ie sehr die Akzeptanz der Habsburger in 

'no \\ 'iener Zeitung Nr. 2H vom 2 Februar 1889. 

'171 \ 'gl da/u Kapliel 7.2.23 

'17'2 :'Ihyr .-\ngl'hka : "Das Feld der Cnehre war elO IranLosisches Bett." Oll' Amire \Iayerling und dIe 

l'nend!Jchkeit eIner Hahsburgergeschiehte. 10 Gehler. :'Illchael Slckinger. Hubert (Hg.): Politl 

sehe AfEirl'n und 'ikal1llale in Osterreich . Thaur. Wien. \Iünchen 1495. S 5 .. 

'173 \ IltIS. 'i 1781 

'17 .. (iehler \ Ilch"el Po!JtlScher Wandel in ausgehender I\lonarchie und Erster Repub!Jk 'itaat, Gesell 

schah RegIerung. Parteien. KommunikatIon ElI1fuhrung am BeIspIel von AlEiren und 'ikanda 
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der Bevölkerung lItt, lässt sich an den umfassenden Maßnahmen zur Unterdrückung 

unliebsamer Äußerungen und dem starken Anstieg der Verurteilungen wegen Belei

dl!-,'l.mg emes Mitglieds des kaIserlichen Hauses ablesen. Die massive strafrechtliche 

Verf(llgung schmähender Äußerungen gegen das Kaiserhaus ist zum einen sicher 

auf die Stimmung in der Bevölkerung zurückzuHjhren. Der welt verbreitete Tratsch 

und (he kursierenden Gerüchte waren natürlich geeignet, das Ansehen des ver

storbenen Thronfolgers zu verletzen, und begründeten daher aus SIcht der Staats

anwaltschaften und der Gerichte in vielen Fällen den Tatbestand der Beleidigung 

eines l\.litglieds des kaIserlichen Hauses. DIe GerIchte sahen sIch dazu berufen, 

auch die Ehre verstorbener Erzherzöge zu schützen und erachteten den Tatbestand 

dIeses Verbrechens auch dann als erfullt, wenn das angesprochene ;\:litglied des 

Herrscherhauses nicht mehr am Leben v\.'ar." Zum anderen ist die hohe Zahl von 

Verurteilungen ",;egen dieses Delikts aber auch Ausdruck des Bemühens des Hofes, 

alle unliebsamen Enthüllungen EU vermeiden. DIe Vertuschungsstrategie des Kaiser

hauses resultierte nicht nur m einer rigorosen Zensur der ZeItungen und der Cnter

drückung von SensatIonsromanen und Broschüren über dIe Erei!-,rnisse von ;\layer

ling,9,o sondern auch m emer verschärften Vorgangswelse der Sicherheitsbehörden 

gegen unliebsame Außerungen über den KronprInzen und \Iary Vetsera. Da nicht 

jede Anspielung emen \'erstof~ gegen bestehende Gesetze darstellte, mussten die 

Behörden zum Teil auf die Überredungskünste ihrer Beamten vertrauen. Als dem 

Innenminister zur Kenntnis gebracht wurde, "da!; namentlich in größeren <"'Udten 

m öffentlichen :\uslagen die photografischen BildnIsse Weiland des KronprInzen 

Rudolf und der Baronesse Vetsera neben oder gegenemander m \'erschledenen For

maten zur Ausstellung gebracht werden, wodurch theils Aergerniß erre!-,rt, theIls 

Anlaß zu dIe Ehrfurcht gegen l\litglieder des Allerhöchsten KaIserhauses \erleuen

den Äugerungen gegeben werden könnte", wurden die lokalen Behörden sof()rt an

gewiesen, diesem LTnfl.lg ein Ende zu bereiten. <"'0 fe rn von den <"'alzburger Behörden 

"Wahrnehmungen m dieser Richtung gemacht werden und insoferne nicht ohnehin 

schon Abhilfe getrofTen worden ist", selen "the betreffenden Gewerbe betreIbenden 

je nach Maf~gabe der lmstände zun;ichst durch gütliches Zureden der Amtsor 

gane zu bev\."egen, the Nebenell1anderstellung der fraglichen Bilder zu unterlassen 

lind namentlIch Jene der Baronesse Vetsera aus den Auslagen zu entfernen.""7' Falls 

kll.1l1 (;ehler. l\lld1'lel / <;,ckinger. Iluben (1Ig.\ I'o"tisdlt' AfEiren und ~"'lIld<lle 111 (lsterrtld, 

Thaur, \\'iel1. !\.lul1then 1995. S 25. 

()7~ \'gl. da/.11 Kapitel 23 

97(, \'gl. da/li Kapitel 722, 

977'ith,eibel1 des l\llIllSlenullls des lnlll'rl'n an dell <;tatth,dtt·, \on <;al/burg \DIll 16 \ Ur. II'KIj, "l ~ \ 

lalldnpr,isidllllll lHIN. Nr 0127 
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diese Vorgangsweise nicht den gewünschten Erfolg zeitigen sollte, so wäre diese 

Ausstellung der Porträts förmlich zu verbieten."7x Sollten überdies Bilder "einer in 

letzterer Zeit vielgenannten jungen Prinzessin, welche von Sensationsblättern, aus

wärtigen Journalen in ganz unbegründeten verleumdenschen Zusammenhang mit 

der erschütternden Katastrophe gebracht wurde" in ähnlicher Weise zur Schau ge

steilt werden, so sei "in möglichst unauffälliger und discreter Weise die Entfernung 

solcher Bildnisse aus öfrentlichen Schauläden" zu veranlassen.''''' 

Dass die Tragödie alle Zutaten enthielt, die fur die Befriedigung der Sensationslust 

erforderlich waren, zeii-,>1:e sich nicht nur am Auftauchen zahlreicher publizistischer 

\Verke von zweifelhaftem literarischen Wert. Auch andere Branchen erkannten, dass 

sich aus der Affäre Kapital schlagen ließ. So verkauften Konditoren ihre Torten In 

Kartons und Parfümerien ihre Düfte in Flakons mit einer Abbildung Mary Vetseras, 

und auch auf anderen Handelswaren wurde das Bild der toten Baronin verwendet 

Zwar verzichteten die Geschäftsleute auf die Nennung ihres Namens und bezeichne

ten die Porträtierte stattdessen als "Wiener Frauenschönheit", doch war das Ausse

hen der Baronin inzwischen bekannt genug, um wiedererkannt zu werden. Da durch 

diese Venvendung ihres Porträts "in der gegenwärtigen Periode [ ] das Anstandsge

fühl In hohem Grade verletzt" wurde, ersuchte Innenminister TaaEre das Salzburger 

Landespräsidium, "die politischen Behörden erster Instanz In vertraulichem \\.'ege 

anzuweisen, gegen alle jene Gewerbetreibenden, welche sich mit dem Inverkehr

bnngen von gewerblichen Erzeugnissen befassen, die mit dem Bildnisse der Baronin 

:\1. Vetsera versehen sind, das Verbot des Feilhaltens und der Inverkehrsetzung der 

in solcher Gestalt bezeichneten Erzeugnisse zu eriassen":JXII Zuvor war bereits die 

Löschung der Schutzmarken, als die sich einige Firmen dieses Bildnis hatten ein

tragen lassen, Im Einvernehmen mit dem Handelsministerium veranlasst worden, 

damit sich die Gewerbetreibenden nicht darauf berufen konnten, es handle sich um 

eIne gesetzlich geschützte Marke. \Vie diese Maßnahmen zeigen, wurde schon die 

öflentliche Ausstellung des Porträts Mary Vetseras als Ärgernis angesehen, das es zu 

unterdrücken galt. Jede Anspielung auf den Tod der jungen Baronin, der vom \Viener 

Hof nie eingestanden wurde, sollte tunlichst vermieden werden. 

'!7X D,ese \'erhote wurden enlr § 7 und 9 11 der Kalserltchen Verordnung vom 20 April IX54 (RG BI. 

IHS-1 , :-:r 96) gestützt. wonach .,jedes poli/eiwidrige Verhalten an öffentlichen \'ersammlungsorten 

[ J. wodurch d,e Ordnung und der Ansund verlet/.t, das \eq.,rnügen des Puhllkums gestört oder 

sonst etn .\ergert1IE gegeben WIrd", mIt einer Ordnungsbuge geahndet werden konnte . 

'17'1 '>chrclbcn des \ltl1lstenums des Inneren an den '>tatthalter von Salzhurg vom 16. l\lärz 1889. SL.\ 

lan,lt ~ spräsidium lXX'!, :-:r. -127 

'IHO '>chreIben des Innenmll1lSters an das Salzhurger Landespräsidium vom 20 1\131 1889, SLA Landes 

präSldlllrn IHHlJ, :-:r. 751. 
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EII1 Ansteigen der Verurteilungen wegen MaJestätsbeieidll-,'1.lI1g war IHH9 nIcht 

zu verzeIchnen Dcm Ansehen des Kaisers seihst war der Tod des Thronfolgers 

ot1enbar nicht abträglich, wenngleich das üflentliche Bild des l\lonarchen durch 

dIese Erell-,TJ11SSe nIcht unbeell1flusst blieb. Der Verlust seine~ einzigen Sohnes rief 

in der Presse und weiten KreIsen der Be\()lkerung\1Jtgeftihl hervor und stärkte 

dIe Loyalität gegenüber Franz Joseph eher, als dass er zu ~pott und KritIk Anlass 

gegeben hätte lXI 

0,3,3 ]),i' l~rm(mluJ/g Kairl'l'IJ/ l~li\{/ht'l/1J /898 

Anders ab der Tod Rudolfs gab die Ermordung Kaiserin Elisaheths im Septemher 

IH9H am Cenler ~ee wcnig Anlass nir SpekulatIonen oder Gerüchte -\uch dIe 

Trauer über die seit dem \'erlust Ihres Sohnes Rudolf bum mehr 111 der Oflent 

lichkeit prüsentc Kaiserin hielt sich in Grenzen,9h2 Ihr Tod blieh aber mcht ohne 

Widerhall in der iiflentlichen l\Ieinung die \\'Ie der neuerliche Höhepunkt der 

\'erurteilungen wegen Beleidigungen ell1es l\Iltglleds des k:ll'ierhchen H,luses zelf"rt 

- durchaus kritisch war und sich durch die Gebote der Piet~it nicht von abfälligen 

A.ugerungen ahhalten heg, 

Durch die ZeItungsnachrichten über das Attcntat gelangte Ehsaheth Wieder stär

ker III das Be\\'usstse1l1 der Bc\'ülkerung, dIe Benchte gaben Anlass LU Diskussionen 

üher ihre Ermordung und üher ihren Lebenswandel. Im Fall des 1898 \ or dem 

~alzburger Landesgericht angeklal-,rten "ltelllmetzgehilfen Kaspar Knsmer lutte dIe 

\ leidung über t!Je Ermordung der KaIserin in der Salzhurger lolkszeitulI,t den Anlass 

tlir ellle angeblich von Krismer geäugerte Beleidil,TJ.ll1g der \'erstorhenen gebildet. 

;\ laria Pichler, die 111 einem den Eltern KrisIl1ers gehörenden Haus wohnte, tedte 

ihm die von ihr soeben gelesene ;\ leidung aus der ZeItung mIt und Itigte hinzu: .. DIe 

Kaiserin hat gewiE niemanden et\\'as Im \\'eg gelef"rt, sondern nur gutes gethan und 

letl:t hahcn sIe dieseIhe ermordet" Darauf habe Krismer nach den Angaben \ lari~l 

Pichlers lind ihres (;atten I,eopold. der Krismer \\'egen dIeser 1\ußerung bel der 

Polizei 'll1/eigte. gemeint: .. ])ie Huhre braucht l1leht alk\\'ed umeinander [Ihren, die 

soll /u Ilause hkiben, dIe Hi1nt nur /tlln Schein \\egen Luther:indelllng. dabei fihrt 

sIe aber nur huhren, wcil sIe an ihrem (:\ I:~iest:it der Kaiser) nicht genug h,\t "YSI 

\\'enngleich das \'ert~d1ren gegen Knsmcr eingestellt wurde, \\'ed das (;eflcht dIe 

ihm unter~tellten Aussagen als nIcht ef\\'iescn ansah, spIegeln the ihm unterstellten 

'JHI :\L1YT. S 7:-

'JH2 Il.llnallll : UI'ahl'th S <;'J.j 

'JH1 SI A Stl.lhktl'll. ht",'j. IH'IH.:\I ,01 (K;I'I"II K'I'Il1l'r) 
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AuGerungen doch eine in der Bevölkerung weit verbreitete Ansicht wider. Die stän

dige Abwesenheit von der Residenzstadt \\'ien durch die ausgedehnten Retsen. auf 

die sich Elisabeth vor allem im letzten Jahrzehnt vor ihrem Tod begab, um dem hö

tischen Zeremoniell zu entfliehen. stieg auf v.:enIg Gegenliebe in der Bevölkerung. 

6.3.-1 Dm .Llllelllalzooll SartljCI'o 19l-1 

Ob sich auch die Ermordung Franz Ferdinands in Sarajevo in einem Anstieg der 

\ 'erurteilungen wegen Beleidif..,Tung eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses nieder

schlug. hisst sich anhand der Kriminalstatistiken nicht eruieren. da fur das Jahr 191-1 

keine entsprechenden Zahlen vorlIegen. Der geringen Popularität Franz Ferdinands 

entsprechend. begegnete die überwiegende l\Iehrheit der Bevölkerung semem Tod 

mit Gleidlf..,rültigkeit .',s4 Der Thronfolger war auch in der Salzburger Bevölkerung 

nicht sonderlich beliebt und hatte vor allem Im Zusammenhang mit seinem Jagd

schloss im Blühnbachtal Immer wieder Grund zu Kritik in den lokalen Zeitungen 

gegeben. denen die Behörden mit den l\Iitteln des Strafrechts entgegengetreten 

\\'aren. '~\ 0:ach dem Attentat verzichteten die Zeitungen hingegen auf Kritik am 

ermordeten Erzherzog. Cber alle ideologischen Gräben hinweg war sich die öster 

reichische Presse einIg m der Ablehnung des Attentats.'I'" 

Absem, der otliziellen Trauerbekundungen regten sich aber durchaus einzelne 

kritische Stimmen in der Bevölkerung. die sich anlässlich der Ermordung Franz 

Ferdinands abt~illig über ihn äugerten oder gar das Attentat guthießen FreilIch 

drohte bei solchen l\Ieinungsäußen1l1gen, sofern sie öflentlich vorgebracht wur 

den , eine Anklage wegen Beleidigung emes l\litglieds des kaiserlichen Hauses. 

schützte dieser 'Enbestand doch auch das Ansehen bereits verstorbener l\litgheder 

des Herrscherhauses. So erhob die Staatsanwaltschaft im Sommer 191-1 Anklage 

gegen den ledigen Pfründner Alois Gautsch aus Tams\\·eg. der "Ende Juli oder An 

[mg August d J. mit Bezug auf Se. kaiserliche Hoheit Erzherzog Franz Ferdinand" 

gemeint hatte . "Es ist nicht schade um den Teufel; er ist ein kohlschwarzer gewe 

sen ,, "s- {;autsch spielte damit wohl auf die strenge Gläubigkeit des Thronfolgers 

und sein 0:aheverhältllls zu klerikalen Kreisen an. Das Salzburger Landesgericht 

sah in der Bezeichnung als .Teufel" und der Behauptung, es wäre nicht schade 

um ihn gewesen. eine Beleidigung des verstorbenen Erzherzogs und verurteilte 

'11014 \\ 'els,en,tt'lI1( r han.l l'erdll1and, .., :1Hf 

W;:; \'1-(1 K'IJ1ltt'l 7.2.2.:1 . 

<Ji\(, \\'elsseno,tell1er hanz Fcrdll1and , .." "9r 
(}~7 :-'1-.\ ( ;cheime I'r.lsldlal Akten 1914, 0:r. 650 II 
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Gautsch nach § 64 StG zu vier Monaten schweren Kerkers. Ein Strafverfahren we

gen dieses Delikts wurde 1914 auch gegen einen gewissenJohann Kraiger eingelei

tet, der laut Anzeige des Gendarmenepostens Dorfgastein imJuni oder Anfangjuli 

vor mehreren Leuten In Bezug auf die Ermordung des Erzherzogs gemeint hatte: 

"Recht haben sie gehabt, alles sollten sie zusammenhauen."')8~ Da der Beschuldigte 

unbekannten Aufenthalts war, wurde das Verfahren jedoch ausgesetzt. 

6.3.5 ßdt'lfligllllgl'll ,'011 J\1/(r;lL'edeni des Ifl'n:rdzer/w/IJ('J als !tulika!or S(,/lltr Pop"laT/!a! 

Im Gegensatz zur K()J~junktur der l\L~jestätsbeicidii,TlJngen zeli,Tt der Verlauf der 

Verurteilungen wegen Beleidigung ell1es ;\Iitglieds des kaiserlichen Hauses keine 

Konvergenz zur politischen Geschichte des Habsburgerreiches. Es waren vielmehr 

bedeutende und zum Teil skandalumwitterte Ereignisse in der Herrscherfamilie, 

die Anlass zu kritischen Außerungen in der Bevölkerung gaben und strafrechtltch 

verf()Ii,Tt wurden. Dass die einzelnen Höhepunkte der Verurteilungen wegen dieses 

Delikts in genau Jene Jahre fallen, in denen die Dynastie durch dramatische \'or

kommnisse erschüttert '\'urde, macht einen Zusammenhang zwischen der Zahl 

der \'erfahren und den tats~ichlich begangenen Beleidii,TlJngen ende nt Diese Ereig

nisse wurden in der Bevölkerung kritisch diskutiert und gaben Anlass flir Gespra

che über die kaiserliche Eunihe. Der Konnex zwischen diesen \'orkommnissen In 

der kaiserlichen Familie und der Zahl der \'erurteilungen wegen einer Beleldis'1.lI1g 

eines seiner l\.litglieder lässt darauf schliefkn, dass sie i,'Tanerende Auswirkungen 

auf die Popularität der Dynastie hatten \Vie schon der Inhalt der einzelnen über 

lieferten Beleidii,TlJngen von l\litghedern des kaiserlichen Hauses im Kronland Salz 

hurg nahelei,Tt, waren vor allem Kaisenn Elisabeth und die Thront()lger Rudolfbl.\\. 

nach dessen Selbstmord hanz Ferdll1and Gegenstand kritischer AuGerungen, die 

zu Verurteilungen tlihrten. Die übrigen \Iltgliedl'r des Erzhauses spielten In den 

Gesprächen der Untertanen daneben nur ell1e untergeordnete Rolle. 

Der 'Eltbestand der Beleidli,'1.lI1g ell1es ;\Iltglieds des kaiserlichen Hauses wurde 

von den Behörden auch gezielt instrumentalisiert, um unliebsame Enthüllungen 

vor allem nach dem Tod Kronprinz Rudolfs zu \ermelden und gegen pieÜit 

los erschell1ende I\nspielungen vorzugehen. Zum .\nsteigen der \erurtetlungen 

wegen dieses Delikts 111 einzelnen Jahren hat daher wohl auch das ngorosere \'or

gehen der Behörden gegen kntlsche AuGerungen übl'l das Herrscherhaus beige 

tragen, wenngleich dieser Faktor sicher eine weit geringere Rolle spielte ~lls bei dt'r 

Konjunktur der I\t~ll'stätsheleilhgllIlgen. 

(iKK '>1.,\ CChl'lll11' I',li,id,al ,\kt(,11 1911. N, 65') II 



7. DIE UNTERDRÜCKUNG VON HERRSCHAFTSKRITIK 

IN DER PRESSE 

Die dem Schutz des Ansehens von Kaiser und Dynastie dienenden strafrechtlichen 

Bestimmungen spielten auch fur die in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts 

an Bedeutung gewinnende Presse eine l-,'Toße Rolle. Bei kritischen Berichten und 

Kommentaren über Kaiser Franz Joseph oder Enthüllungen über die Eskapaden 

mancher i\Iitglieder der Herrscherfamilie mussten die Journalisten stets darauf be

dacht sein, nicht die Grenzen des Erlaubten zu überschreiten. Gerade die Straf tat

bestände der l\Iajestätsbeleidigung und der Beleidigung eines Mitglieds des kai

serlichen Hauses wurden von den Behörden und Gerichten "ur Unterdrückung 

unliebsamer Berichte m Zeitungen, Broschüren und Büchern instrumentalisiert. 

Neben den Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 galten im Falle der Bege

hung emer Straftat durch den Inhalt einer Druckschrift Sondervorschriften, die im 

Folgenden erörtert werden sollen. Der Schwerpunkt wird dabeI auf dem PrtjSgesetz 

von 1H62 liegen, da eine rege publizistische Tätigkeit im Kronland Salzburg erst in 

den 1H60er-Jahren einsetzte. 

7.1 Da: ENT\\'ICKLCNG DES PRESSERECHTS VON DER REVOLUTION 

BIS ZL:\l ENDE DER MONARCHIE 

71.1 Dm f;"de der Prii1'eJltz1'ZeJl.WT lind {He A,~pjllge der Prt'Jstj''l'llzet't 

\\'elch l-,'ToGen Stellenwert die liberalen Trägerschichten der bürgerlichen Revolu

tion der Pressefreiheit einräumten wurde 1848 deutlich. Als verhasstes Symbol des 

i\.letternich'schen Systems wurde die Zensur zu einer der am leidenschaftlichsten 

bekämpften Einrichtungen des Vormärz.'!x'! Die revolutionären Forderungen nach 

Pressefreiheit fuhrten am 14. l\Iärz 1848 zu einer ersten kaiserlichen Entschließung, 

mit der die Zensur fur aufgehoben erklärt und ein Pressegesetz in Aussicht gestellt 

wurde."'!" DIeses am 31. März 1848 erlassene PnjsgeJetz trat jedoch nie in Kraft, und 

auch dIe beiden Verordnungen vom 18. Mai 1848, die das materielle Presserecht 

(}I.;<) Herb. Wahn Da., Recht der ,\ LIs,enmedien. Ern Lehr und Handbuch fur StudIum und Praxis. 

\\Icn, Ktiln, (;ra/. 19H9, S. ~2 

991l ()kdHm,kl Thomas Die EntwIcklung des l'regrechts rn Österreich bis 191H. Ern Beitrag zur öster

rl'll'h"chen \ledlenrechtsgeschichtl \\'Ien 200-1. S. 207. 
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und das Presseprozessrecht in einer den revolutionären Fordenmgen entsprechen

den \\'else regelten, standen nur bis zur VerhänhTung des Belagerungszustande<; 

über \\I(.'n Im Herbst IH4H in (;eltung.'J'1I Für die "vorsätzliche Beleidlh'lwg de<; 

Landestlirsten durch Lästerungen, Schmähungen oder verhi>hnende Darstellun

gen in Druckschnlten" sah das Prcj(i(cJ{'/z lR.JR schweren Kerker von einem his zu 

flint' Jahren vor.""~ DamIt trat das Prc!(i(c.f{'/z im llinhlick auf dieses Delikt an dIe 

Stelle der §§ 57 ··59 des Strafgesetzes von IH03, enthIelt jedoch dIe gleiche ~trafdro 

hung. Die \ 'erordnungen vom ;\'lai IH4H hmgegen erklärten diese Bestimmungen in 

Bezug auf die Presse üherhaupt ttir unanwendhar9
'll 

Doch dIe Entwicklung der Pressefreiheit !()lgte dem \'erlauf der RevolutIon, 

und so \\ährte dieser liberale Spielraum der Zeitungen nur kur/. Im :\Iürz 11'149 

wurden die weitgehenden Freiheiten der Pre'iseverordnungen vom ;\.Iai HHtI 

durch das GCJc/zglgm dm J\lIßbmlldl der Prcss/' und dIe fl)Tre/mfi iiberdm l'er/fllz 

rl'll 1;1 Pnj.l'-L 'cb1'l1rt'lll"g~!(I!/l'JI beseitihrt, die in ell1igen Punkten sogar einen Rück

schritt gegenüber dem Pnj.(i(I'.Il'1z vom l\hirz IH4H bedeuteten.,9. Z\\ar hatte die 

Praventivzensur des Vorm~irz endhrliltig ausgedient, doch sah das PreßgeielZ 18-19 

unter anderem eine Hinterlegungs- und KautlOnspf1icht vor, dIe emc repressl\'e 

Cberwachung der Presse und eme Bestrati.ll1g \'()11 (;esetzes\ eriet/lJl1gen sicher

stellen sollte 

Die Ein!lihrung eines Repressivsystems anstelle der Prhentl\·zensur machte 

auch em anderes Vorgehen gegen strafbare Augerungen 111 der Presse notwendIg. 

\\'ar die \'erii!Tentlichung H)J1 Artikeln strafbaren Inhalts im \'onnärz bein,lhe aus 

geschlossen, da jede Zeitung vor Erscheinen durch dIe Hand der Zensur hTmg. 

so war ein Vorgehen der Behiirden nach dem Pnp~i!.nt'h 18-19 erst im :'\achhin

ein miiglich. Da das Strafrecht bislang kaum Bestimmungen über C'bertretungen 

durch dIe Presse enthalten hatte. schien eine Anpassung der Bestllnmungen des 

Strafgesetzes von 11'103 geboten Einen Eingritf 111 das bestehende StrafgesetLhueh 

scheute der (;esl'lzgebef jedoch. da man der bereits im Gang befindlichen Re 

!(mn des Strafrechts nicht vorgreikn wollte und eine rasche ).'orr11lefung als ge 

boten erachtl'l wurde."'" Auf ell1e Anderung des Stratgeseubuchs wurde daher 

zugunsten einer !\:orrnierung einzelner strafrechtlicher Sonderbestlll1mungen im 

Pressegesctz verzichtet Die §§ 23 35 regelten einige auch 1111 StratgeSl'll \'(1I1 lK03 

enthaltene Delikte auf teils abweichende \\'else. Insbesondere tlir AngTit1;,,· auf den 

')'11 Herb: \!assl'nrnl'dll'n, ~ 54 

')')2 ~ 17 l'rcl)(; IH1H. 

')'11 (JJ..d\ow,k, Lnlwl. klung, ~ 2')0 

'NI J,lwnl!;', '> 2·17; Herb 1\1.1ssl'nnwdll'n, ~ S·I 

')')5 (JllThowskl EntWicklung, S 2H') 
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Landesfursten, die Verfassung und ihre Einrichtungen und die öffentliche Ruhe 

und Ordnung waren eigene Strafbestimmungen vorgesehen, die zum Teil mildere 

Strafdrühungen enthielten. So wurde die Majestätsbeleidigung im Fall der Bege

hung in einer Druckschrift milder bestraft, als dies nach § 59 StG 1803 vorgesehen 

war. GemäG § 25 PreßG 18-19 waren fur "Lästerungen oder andere Verletzungen 

der schuldigen Ehrfurcht gegen das Staats-Oberhaupt, wodurch dessen Person 

der Geringschätzung preisgegeben wird" bis zu drei Jahre schwerer Kerker vor

gesehen. 

\\'ie schon seinen Vorgängern war auch dem Pr'!ßE!:eselz 1849 keine lange Gel

tungsdauer beschieden. Schon im Jahr 1852 wurde es durch ein neues Regelwerk 

ersetzt, das durch den Geist des Neoabsolutismus geprägt war. Notwendig wurde 

dIe neuerliche Reform nicht nur durch die geänderte politische Orientierung der 

:\Ionarchie, sondern auch durch die Schaffung des neuen Strafgesetzbuchs, das 

eine Anpassung sämtlicher strafrechtlicher Nebengesetze erforderte. 

7.12 Die P/wse des NeoabsollltWJlIlS 

Die Preßordllullg von 1852 markierte einen vorläufigen Endpunkt der stürmischen 

Entwicklung des Presserechts seit 18-18, die durch die revolutionäre Forderung 

nach Pressefreiheit und deren neoabsolutistische Repression geprägt war. Die 

Pnßordtlllllg stand 111 engem Zusammenhang zum neuen Stmjgeselz fiber Verbreclzell, 

li.'rgclzCll und ('bertretullgen und wurde wie dieses am 27. Mai 1852 kundgemacht.')<)(, 

Zwar war eine Rückkehr zur Präventivzensur des Vormärz auch in der Ära des 

i\eüabsolutismus nicht mehr durchsetzbar, doch sah die Pn:ßordllllllg 1852 eine 

Reihe präventIver und repressiver l\.1aßnahmen vor, die ein nicht minder wirksa

mes Instrumentarium zur Unterdrückung der Presse bereitstellten.')')' Die Heraus

gabe periodischer Druckschriften war gemäß § 10 der Prij?ordJ/lwg von der Ertei

lung einer behördlichen Konzession abhängig, behandelten sie auch "die politische 

Tagesgeschichte [ ], politische, religiöse oder sociale Fragen", so musste nach 

§ 13 überdies eine Kaution erlegt werden. Unbotmäßige Zeitungen, die "beharrlich 

eine dem Throne, der monarchischen Regierungsform, der staatlichen Einheit und 

Intehrriüü des Reiches, dem monarchischen Principe, der Religion, der öffentlichen 

Sittlichkeit, oder überhaupt den Grundlagen der Staatsgesellschaft feindselige, oder 

mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung unvereinbare Rich

tung" verfolgten, konnten gemäß § 22 nach vorangegangener Verwarnung vom 

<)'J(,I{(;HI IH52.:\'r. 117 bzw l\r. 122 

<)<)7 Herb ' \ lassenmed,en, S. 5-1. 
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Statthalter des jev,:eillgen Kronlands vorübergehend untersagt oder von der obers

ten Polizeibehörde gänzlich eingestellt werden. Die Einstellung bedurfte keines 

Artikels strafbaren Inhalts als Anlass, sondern wurde mit der gesamten Tendenz 

emer Zeitung hegründet Den Sicherheitsbehörden war damit ein überaus wirk

sames l\littel m dIe f land gegeben, die Presse von regierungskritischen Berichten 

abzuhalten,'!"x 

An die Stelle der Präventivzensur traten weitgehende Beschlagnahmerechte 

der Sicherheitsbehörden. Verhotene Publikationen sowie Druckschriften, die unter 

\'erletzung der PT/frordl/Ill/g herausgegeben wurden oder deren Inhalt eine von 

Amts wegen zu verf()lgende strafbare Handlung verwirklichte, waren von den SI

cherheitshehörden zu beschlal-,rnahmen (§ 25 Prtjrordllllllg 1852). L'm ein rechtzei

tiges Einschreiten der Behörden zu ermöglichen, musste von jeder Ausgabe einer 

periodischen Druckschrift spätestens eine Stunde vor Bel-,rinn des Verkaufs hzw. 

\'or der Versendung em Exemplar hei den Sicherheltshehörden und bei der Staats

anwaltschaft vorgelegt werden (§ 3). Der Vertrieh der Druckschrift vor Ablauf der 

f linterll'!.,'1mgsfrist war verhoten und v\.'urde \\'te dIe Verletzung der \'orlagepfllcht 

mit einer Geldstrafe von 25 hiS 200 Gulden geahndet. Die Befolgung der \'orlage

pflicht wurde aber weniger durch diese Strafdrohung sichergestellt als durch das 

Interesse der Verleger. durch die Vorlage der Druckschrift eine stillschweigende 

Genehmigung ihres Inhalts zu erlangen und so spätere repressive ~Iabnahmen 

der Behörden und Gerichte hintanzuhalten, \Var nach \'erstreichen der Frist keine 

Beschlal-,rnahme ausgesprochen worden, konnte der Verleger dIe Druckschrift ver

breiten und darauf vertrauen, dass ihr Inhalt keinen Anlass zu emer "traf~;erfOlh"llIlg 

bieten würde""" 

Das Beschlagnahmerecht war ein üheraus wirksames l\Iittei zur Verhinderung 

allzu kritischer Puhlikationen. Für die \'erleger hedeutete das \'erhot der \\'etter

verbreitung einer Ausgabe einen erheblichen finanziellen \'erlust. mussten sie doch 

die bereits gedmckte Auflage \'ernichten Seihst wenn ein solches \'erbot der \\'ei 

terverbreitung im Rechtsmittelweg aufgehohen wurde. war lbdurch tlir die Be

troHenen nicht viel gewonnen, da die Zeitungen dann meist veraltet waren. Z\\'ar 

konnte der Verleger gegen die Beschlagnahme ein Rechtsmittel erheben, doch kam 

diesem kel11e aufschiebende \\'irkung zu, Fm Rechtszug an ein Gencht war nicht 

vorgesehen, über dIe Aufhebung eIner Beschlagnahme wurde Im \'em',lltunh"Sweg 

entschieden, Die Beschlagnahme war somIt eme rem administr,ltl\ e ;\ Iaßregel.lilOO 

')llH ()Il'dlOWskl: blt\\KI-Jullg. S lO I JOI, 

'JI)I) Fhl'llll.t, 'i, 11111, 

1000 l'lwlld<l. ~ :'<)7. 
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Ob der Inhalt einer Druckschrift eine von Amts wegen zu verfolgende strafbare 

Handlung begründete, wurde dabei nicht von einem unabhängigen Gericht ent

schieden, sondern ausschließlich von den Sicherheitsbehörden. Selbst wenn das 

Gericht später den Urheber der beschlagnahmten Druckschrift freisprach, waren 

die Sicherheitsbehörden nicht zur Aufhebung des Verbots der Weiterverbreitung 

verpflichtet. Begründet wurde dies damit, dass ein Freispruch auch aus subjektiven 

Gründen erfolgen könne, die Beschlagnahme aber nicht auf der subjektiven Straf

harkeit beruhe, sondern auf der objektiven Gefährlichkeit der Schrift. l1HII 

Im Falle der Begehung gerichtlich strafbarer Handlungen durch den Inhalt einer 

Druckschrift galten neben den Vorschriften der PrtjSordlllmg auch die allgemeinen 

Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852, das Pressestrafrecht war somit Teil des 

allgemeinen Strafrechts. l1l1JO Zum präventiven Vorgehen der Sicherheitsbehörden 

trat also noch die gerichtliche Verantwortlichkeit des Urhebers der inkriminierten 

Äußerungen. Nach § 7 StG galten auch bei Presseinhaltsde likten die allgemeinen 

Voraussetzungen der Strafbarkeit. Verfasser, Herausgeber, Drucker und alle ande

ren Personen, die an der Herstellung oder Verbreitung einer strafbaren Druck

schrift mitgewirkt hatten, hafteten demnach, sofern sie hinsichtlich des verbote

nen Inhalts vorsätzlich gehandelt hatten. Ergänzend dazu sah § 34 PnjSordllllllg 

1852 ein System der sogenannten "pressrechtlichen Nachlässigkeit" vor. Verfasser, 

LTbersetzer, Herausgeber, Redakteur und Verleger hafteten demnach im Falle eines 

Presseinhaltsdelikts auch dann, wenn ihnen kein Vorsatz nachgewiesen werden 

konnte, "wegen Vernachlässigung pflichtmäßiger Aufmerksamkeit und Obsorge". 

Voraussetzung fur die Haftung war lediglich das Vorliegen einer objektiv strafba

ren Schrift. Verfasser, Übersetzer und Herausgeber hafteten immer dann, wenn sie 

nicht beweisen konnten, dass die Drucklegung ohne ihr \Vissen und Verschulden 

stattgefunden hatte. Noch strenger war die Haftung des verant\vortlichen Redak

teurs, der sich nur von der Verantwortlichkeit befreien konnte, indem er nachwies, 

dass die Drucklegung gegen seinen ausdrücklichen Willen erfolgt war und er dies 

bei der Behörde angezeigt hatte. Als Strafe sah § 38 PnjSordllllllg 1852 Arrest von 

einem bis zu sechs l\lonaten, bei erschwerenden Umständen bis zu zwei Jahren 

\"or. Außerdem drohte der Verfall der Kaution bzw. eine Geldstrafe. 

1001 Fbenda , S. 34H. 

1002 ~ 33 PreL\ordnung IHS2. i\rt . II des Elnfiihrungspatents zum StC; 18S2. RGBI 1852, '\r 117 . Oie 

chow,kl, Thoma, Das Pref~recht in der Habsburgermonarchle, 111 Rumpier. Helmut Urbamtsch. 

!'eter (Hg ) \)Ie Hahshurgermonarchle IH.J8 1918. Bd VIII Politische Öffentlichkeit und Zivilge 

'l'lIschati . 2 Tellhand Die Pre"e als Faktor der politischen \lohilislerung. W1l'n 2006. S 1506. 
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7.13 f)/{ . .' i~ll du A()l/JIIIIII/()l/(/ItJ!!lIlJ 

\ 'on Pressefreiheit konnte ll1 der Ära des Neoabsolutismus keine Rede sein . Vor al . 

lem tbe 1\1öghchkeit der Ell1stellung von Zeitungen durch die Sicherheitsbehörden 

ohne gerichtliche Kontrolle, blog auff..,1T1.JI1d einer gegen die :\Ionarchie gerichte

ten Tendenz und ohne Nachweis einer konkreten Gesetzesverletzung ermöghchte 

es der Regierung, the oppositionelle Presse zu beseitigen 0", Der Durchbruch des 

Liberalismus fand daher nicht zuletzt in der Verabschiedung ell1es neuen Presse 

gesetzes seinen Ausdruck, durch das die drückendsten Beschränkungen der Presse

freiheit beseitJf..,rt wurden. l lIlI
, Das Pnß Gesetz Tom 17 Dccm,bt'r 1862 trat am 9 ~Iärz 

IH63 in Kraft und sollte bis zum Ende der '\Ionarchle ll1 Geltung stehen 

Der Anv,:endungsbereich des Pr~f.(f(t'st'tz('s 1862 war sehr weit gefasst. Gemäß 

~ -1 galten die Bestimmungen des Gesetzes "nicht blof~ rur die Erzeugnisse der 

Druckerpresse, sondern auch für alle durch was immer fur mechalllsche oder che 

mische :\.littel vervielfliltigte Erzeugnisse der Literatur und Kunst" Einem :\Ill1is

terialerlass vom 1 Juli IHH9 zut(Jlge waren selbst bedruckte '1tofltücher f..,rrund 

sätzlich als Druckschriften Im ~inne des § -1 PregG anzusehen, die "im Falle der 

öffentlichen Ordnungs- und SlcherheitsgeHihrlichkelt mit Beschlag zu belegen 

und gerichtlich zu verf()lgen sll1d".IOI ' Den Anlass tlir diese KlarsteIlung durch 

den Innenminister hatte eine Anfrage des Salzburger LandespräsidIUms gegeben, 

das hinsichtlich des Vorgehens gegen Taschentücher mit dem Porträt des Kaisers 

unschlüssig war Der Gendarmerieposten In der Pinzgauer Ortschaft r end hatte 

entsprechende Sacktücher bei der dort ansässigen I\.r~imerin Rosina '1tell1berger 

entdeckt und Anzeige bell11 BeZIrksgericht ' I ~ l:\enbach erstattet, "da er die \ 'erbrei 

tung dieser Taschentücher unter dem Volke als unscl1J(.'khch resp mit der '1r \1. 

schuldigen Ehrfilrcht nicht wohl vereinbar t~lI1d", wobei wohl weniger der Druck 

des Portr~its Franz . .Iosephs auf die 'Elschentücher als deren "ge\\(ihnliche \ 'er\\'en 

dungsart" Anstof; erregte. Das Landespr~islthum wandte sich an das '\ Ilnlsterium 

des Inneren, \\eil es unter anderem unschlüssig war, "ob der \ 'erfertlf..,'l.lI1g solcher 

Sackstücke ell1e patriotische Intention zu Gute gerechnet werden könne oder ob 

nicht theselbe \ielll1ehr als eine boshafte l lnschicklichkelt anzusehen sei" \\ ' tl' 

aus der ,\ntwOlt Innenminister Elatll's hervorging, l'tnigten sich die zust :indigen 

J\.1ll1tstenen darauf; dass z,war das l)t~f.\~~I'.I'I'I'::; grunds:UzlJch auf solche Tl'xtillen an 

zuwenden wiire. sofern sie mit der Druckerpresse bedruckt oder ~onst durch me 

IOO:l Obhow'''1 EIlIWICklllllg, S ,11 S 

1004 Hnb \1aSSl'llll1edll'l1. " . SI 
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chanische oder chemische Mittel vervielfaltigt waren, jedoch die speziell auf die 

Presse abzielenden Bestimmungen wie etwa über die Vorlage von Pflichtexempla

ren und den Verkauf von Druckschriften auf solche Erzeugnisse nicht angewendet 

werden könnten. Dadurch sollte sichergestellt werden, dass zwar gegebenenfalls 

ein behördliches Einschreiten möglich wäre, jedoch der Handel nicht unnötig be

hindert würde. loo !> 

Das PrrJ.(e:.fSe!z 1862 brachte wesentliche Erleichterungen fur die Gründung neuer 

Zeitungen in der cisleithanischen Reichshälfie, was sich rasch auf die publizistische 

Landschaft auswirkte. IIJl17 Das Konzessionssystem wurde beseitigt und durch eine 

Anzeigepflicht ersetzt. Fortan war die Herausgabe einer periodischen Druckschrift 

nicht mehr von einer behördlichen Genehmigung abhängig, sondern stand jedem 

offen, der die gesetzlichen Voraussetzungen erfullte. Verwehrt war die Tätigkeit des 

verant\vortlichen Redakteurs, der in der Anzeige zu nominieren war, insbesondere 

Fremden, die keine Staatsbürger der Monarchie waren und allen Personen, die 

wegen begangener strafbarer Handlungen von der Wählbarkeit fur die Gemeinde

vertretung ausgeschlossen waren. IOOH 1867 wurde die Konzessionspflicht schließ

lich auch verfassungsgesetzlich ausdrücklich untersagtlOü9 An der auch nach der 

Preß'ordllll1lg 1852 obligatorischen Hinterlegung einer Kaution, mit der für allfallige 

Geldstrafen und Verfahrenskosten gehaftet wurde, hielt das PnjSgese!z 1862 un

\'erändert fest. lolo Erst durch die Pr~f(ese!z-N07.'elle 1894 wurde die Kautionspflicht 

heseitigt.loll 

Der durch das Pnj.(f(ese!z 1862 markierte Übergang "von der bisherigen poli

tisch-polizeilichen Prävention zur strafrechtlichen und strafgerichtlichen Repres

sion" wird auch in der Abschaffung der Präventivzensur deutlich 10l2 Die Pflicht 

zur Vorlage periodischer Druckschriften vor deren Erscheinen wurde aufgehoben. 

Zwar war weiterhin ein Exemplar bei Sicherheitsbehörde und Staatsanwaltschaft 

zu hinterlegen, doch reichte es nun aus, wenn dies "zugleich mit dem Beginne 

1006 Ehenda 

100,Olechowski Hahshurgermonarchle,~. 1512, I\lehschek, GabneleSeethaler, Josef: Presse und 

r\lodernlslenmg m der Habsburgermonarchle, in Rumpier, Helmut Urbamtsch, Peter (Hg.) Die 

lbhshurgermonarchie IiHH- l\llH Bd. VIII Pohtlsche Öffenthchkelt und Zl\'dgesellschaft. 2 led 

hand Die Presse als Faktor der [lohtischen 1\ lobdislerung - \\'Ien 2006, S, 1561-1566 

WOll ~~ 10 12 Pref\geset/ IH62 , 

100<) _-\rt . 13 '>taatsgrundgeset/ vom 21 December IH67 üher die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 

flir d,e Im Relchsrathe vertretenen Kömgrelche und Länder, RGB!. 1867, Nr 1-12. 

1010 ~~ 13 16 Preggeset/ IH62 

10 11 Olechowsk, Entwicklung,~. 603. 

1012 ~() Ceorg Lienhacher, der "geistige Vater" des Preßgesetzes, ZItiert nach Olechowski. EntWick

lung. '> 5-17 
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der Austheilung oder Versendung" erfolgte. loll EIne Zensur im \Vege der präven 

tiven Beschlagnahme einer Zeitung vor ihrem ErscheInen war somit nicht mehr 

möglich . Eine weitere Erleichterung brachte die gänzliche Befreiung aller nicht

periodischen Druckschriften, dIe mehr als funf Druckbögen umfassten, von der 

VorlagepflIcht. Bücher wurden offenbar vom Gesetzgeber als weniger gefahrlteh 

angesehen, zudem hätte Ihre Kontrolle durch dIe SIcherheitsbehörden eInen un 

verhältnismä!~lgen Aufwand verursacht. 

DIe Änderung des Hinterlq.,rungszeitpunktes bedeutete eine zeltltche Verlage 

rung der inhaltlichen Cberprüfung von Druckschriften, die Kontrolltätigkeit selbst 

blieb jedoch im \Vesentlichen unverändert. SIcherheitsbehörden und Staatsanwalt 

schaften hatten sich über den Inhalt der hInterlegten Schriften in Kenntnis zu set 

zen und Im Falle gesetzwidriger Inhalte dIe erforderltchen ~chritte einzuleiten. CII 

Druckschriften, "welche gegen die Vorschriften des Preggesetzes ausgegeben oder 

verbreitet werden, oder ihres Inhalts wegen Im öffentlichen Interesse zu \'erfolgen 

sind", konnten von den SicherheItsbehörden oder dem Staatsanwalt mit Beschlag 

belegt werden .lo l
' AllerdIngs durfte eIne solche Beschlagnahme nur aufrechterhal 

ten werden, wenn sIe vom Gericht bestätigt wurde DIe SIcherheItsbehörden hatten 

daher jede Konfiskation dem Staatsanwalt innerhalb von 2.t Stunden anzuzeigen, 

dIeser hatte wiederum binnen drei Tagen dIe gerichtliche Bestätli.,Tung einzuholen . 

\Vurde dIe Beschlagnahme nicht binnen acht Tagen \'on einem Gericht abgeseg

net, so war die beschlagnahmte Schrift von der Behörde freizugeben . \\Tenn die Be 

schlagnahme aufgehoben wurde oder aufgrund der fehlenden gerichtltchen Bestä

tii.,'1.Ing erlosch, so gebührte dem Betroffenen ein Ersatz des dadurch nachweishch 

verursachten Schadens aus der Staatskasse." I1
" In der Praxis verkam die gerichtltche 

Beschlagnahme allerdings schnell zur bioGen Formalttät, kaum eine KonfiskatIon 

wurde von den Gerichten aufgehoben ."I1 ? Im r'alle einer Bestätii.,'1.tng der Beschlag

nahme konnte das Gericht auch dIe Vernichtung der beschlai.,TOahmten Ewmplare 

anordnen . 

EIne Verlagerung wichtiger presserechtltcher Kompetenzen \"()tl den '-,Idwr

heitsbehörden zu den Gerichten Ist auch hInslchtltch der Einstellung periodIscher 

Druckschriften zu beobachten DIese konnte nicht mehr, \\ ie noch in der Preß 

I () 1.1 ~ 17 l'reßgesel/. IH(,2 . 

I () I ~ (l!t'dlOwski : I', nt" Icklllng. S ~S6 

I () 15 ~ (, l'reßpro/eßordnllng IH(,2 

10 1(, ~~ (, 10 l'rd\prol.ebordnllng IH62. ~~ lH7 491 SI!'O IK7J . 

1017 ' \lIslerilll., S. 17 ; IUI I'r'I"" 111\ f.:ronbnd S,lizhurg \gl 1 la:ls. I Ltnns ' l'r<'ssegenchthdll' \ '<'rfahren 

in Sall.hurg IH61 Ir)IH. In \\l'Inlierl . bika I{,\thkolh. Oh\TI .\nkll . RlIdoJt (, U a (I!g) .lustl/. 

und /'ellge,,·llIl·hll' . SYlIll'oS!o",Ill'llr,igl' 1976 19'1.1 \\ Il'n 1'1'1\ S. 210 22.1 
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ordnung 1852 vorgesehen, durch die Behörden verfugt werden, sondern nur noch 

durch das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Voraussetzungen fur eine 

Einstellung \varen im Gegensatz zur Pnftordmmg 1852 genau umschrieben: Sie 

konnte dann verfugt werden, \\'enn durch den Inhalt der periodischen Druckschrift 

"ein mit mehr als funfjähriger Kerkerstrafe bedrohtes Verbrechen, oder innerhalb 

der Frist eines Jahres entweder zweimal ein geringer bestraftes Verbrechen, oder 

ein solches Verhrechen und ein Vergehen, oder dreimal ein Vergehen begründet 

wurde".11118 Das Verbot des Erscheinens war auf höchstens drei !\lonate beschränkt. 

Eine unbefristete Einstellung v,rurde vom Gesetzgeber als wenig sinnvoll erachtet, 

da sie angesichts des \Vegfalls des Konzessionssystems durch eine Neugründung 

zu umgehen gewesen wäre.""" Obwohl das Pnftgesetz 1862 auch in diesem Punkt 

zweifellos einen Fortschritt auf dem \\'eg zur Verwirklichung der Pressefreiheit 

darstellte, wurde die Befugnis zur Einstellung doch weiterhin als Mittel zur Unter

drückung der politischen Presse empfunden. Durch die als Konsequenz der Staats

i-,'Tundgesetze von 1867, mit denen erstmals seit Aufhebung des Grundrechtspatents 

\'on 18-19 die Pressefreiheit wieder im Verfassungsrang garantiert wurde, erlassene 

Pnj(r;esetznrm';/c 1868 wurde die l\löglichkeit der Einstellung einer periodischen 

Druckschrift ersatzlos abgeschaffi.1II211 

Die Konsequenzen der Begehung strafbarer Handlungen durch eine Druckschrift 

wurden durch das PnjSgcJl'tz 1862 ähnlich geregelt wie durch die Pnjrordnllng 1852. 

Die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 blieben maßgeblich 

tI.ir die Bestrafung \'on Verbrechen und Vergehen, die durch ein Erzeugnis der 

Presse oder ein sonstiges in den Anwendungsbereich des Pnftgesetzes 1862 fallen

des \\'erk begangen wurden. Die strafrechtlichen Bestimmungen des Preßgesetzes 

heschränkten sich hingegen auf die Regelung der Haftung fur die Vernachlässigung 

der ptlichtgemägen Obsorge. Wie schon die PnjSordmlllg 1852 knüpfte die Haftung 

an die objektive Strafbarkeit des Inhalts einer Druckschrift an und erklärte Ver

EIsser, Redakteur, Verleger, Herausgeber und Drucker fur haftbar, wenn sie durch 

ellle Vernachlässib'1mg ihrer pflichtgemäßen Obsorge oder Aufmerksamkeit das 

Erscheinen der strafbaren Schrift nicht verhllldert hatten.1II21 \Venn der Inhalt der 

Druckschrift den Tatbestand ellles Verbrechens verwirklichte, drohte gemäg § 33 

Arrest von einem bis zu sechs Monaten. Begründete der Inhalt nur ein Vergehen 

101/\ ~ 3/\ I'reggesetz 1/\(,2. 

101'1 O!echo\\ski' Entwicklung. '> SHH 

1020 Art. 1\ (;esetl. n)lTI 15. ()etoher IH68. wodurch mehrere Bestimmungen des I'n:Egesetzes und 

de.s (;netl.es üher das '>tral\TrI'lhren in I'ref>sachen vom 17 Decemher 1862 ahgeändert werden, 

R(;B1 11'1>1', '\'r 142. O!echowski: Entwicklung. '> -175,SH8. 
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oder eine ('bertretung, konnte ell1e Geldstrafe von 20 bis 200 (;ulden verhänl-,rt 

werden (;erechtlertil-,rt wurde dieses System mit der besonderen Gefahrltchkelt 

von Druckschriften, die eine erhöhte Sorgfalt erf()rdern würde. Daher hafteten die 

BeteilIgten flir obJektiv strafhare Inhalte nicht nur bel NachweiS ell1es \'orsatzes, 

wie es nach dem allgemeinen Strafrecht der Fall v,,'ar, sondern schon bel Elhrlässig 

keit. [n der Praxis ermöglichte dies eine \'erf()lgung auch in Jenen Fällen, ll1 denen 

dem Staatsanwalt der ~achwels einer vorsiitzlichen Tatbegehung nicht gelang 1022 

Die zugktch mit dem 1)"~i(f(cJclz. ll1 Kraft getretene P/~'ß'prozIF{)rdtilltli{ \'On 1~62, 

mit der das Straf\ert:lhren in Pressesachen geregelt wurde, brachte ITIlt dem so

genannten objektiven \'erfahren eine i\:euerung von weitreichender praktischer 

Bedeutung. Die Bezeichnung war von Georg Lienbacher, JUS dessen Feder der 

Entwurf zur Prtjl'prozl.'/I'rmlllllllg stammte. eingefuhrt worden und setzte sich all

gemein durch.'·' <"'Ie rührt daher, dass keine bestimmte Person angeklagt wurde, 

sondern sich die ~\nklage gegen die Druckschrift seihst und damit gewIssermaGen 

gegen das Objekt des Delikts richtete. Gedacht war diese neuartige \ erf.ahrensart 

flir jene Ausnahmefalle, in denen die A.nklageerhebung gegen eine bestimmte Per 

son nicht möglich war, etwa weil sich der 'Eiter im Ausland bef~ll1d oder aus ell1em 

anderen C;nll1d nicht zur \'erant\\ortung gezogen werden konnte GenüE § 16 

Pr~F/m)z~Frmlllllllg konnte der Staatsanwalt .,im öHentlichen Interesse begehren, 

da{~ das Gericht erkenne, ob der Inhalt einer im Aus oder Inlande erschienenen 

Druckschrift ell1 \'erbrechen oder \ergehen begründe", Entgegen des eigentlich 

subsidlüren Charakters dieses \'erfihrens räumte das C;esetz dem Std,usanwalt da

mit eine \Vahlmiiglichkeit ein. Er konnte sich nicht nur ll1 jenen Hillen des ohjek 

tiven \'erfahrens bedienen, ll1 denen das ge\dihnliche, "suhjektl\'e" StrafverClhren 

gegen den Urheber der strafharen llandlung nicht intrage kam, sondern auch auf 

die mögliche Verf()II-,'1ll1g Cll1er konkretcn Pcrson verzichten und stattdessen nur 

gegcn dic Druckschrift vorgehen. 

\'on dieser \ löglichkeit machtcn die <"'taatsanwülte hiiutlg (;cbrauch. Ihr .\ Ioti\' 

daflir, auf dlc \erf()II-,'1ll1g dcs Herausgebers oder Redakteurs zu ver7ichten und 

stattdessen nur CIl1 Vcrf~lhren gegen die Druckschnft ell1zuleitcn, lag in den pro 

zessualen l 'nterschieden \11'1 \\';il1rend in Pressesachcn grundsütllich ötlt.'ntlich zu 

vcrhandeln war, Sich der .\ngcklagte vcrtcllltgen konnte lind zudcm ab IH69 Ge

schworenc übl'l dlc Schuld Zll erkenncn hattcn, war das g-egcl1 die Druckschriti 

1022 OkclH'W,kl' LlltWll'klullg, S. (115. 
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gerichtete Verfahren kein kontradiktorisches, da ja kein Angeklagter vorhanden 

war. Das Gericht entschied vielmehr einzig aufgrund des Antrags des Staatsanwalts 

in nichtöflentlicher Sitzung. Redakteure und Herausgeber als eigentlich Betrof

fene erfuhren von dem Verfahren erst durch die Kundmachung des Urteils in den 

Amtsblüttern. 1f1o
, Diese Vorgangsweise stieß auf heftige Ablehnung in den Kreisen 

der Journalisten, aber auch in Teilen der juristischen Fachwelt. Hauptkritikpunkt 

war neben der Einseitigkeit des Verfahrens die 1\.löglichkeit, auch auff,lTund der in 

einem objektiven Verfahren festgestellten Straftaten die vorübergehende Einstel

lung der Druckschrift zu verfugen.'I1~6 

Obwohl die von der Erhebung der Anklage gegen den Urheber der inkriminier

ten Schrift losgelöste Durchfuhrung eines Verfahrens .lur Feststellung der Rechts

widrigkeit ihres Inhalts nicht der Intention des Gesetzgebers entsprach, wurde diese 

eigentümliche Verfahrensart durch die 1868 erfolgte Novelle.lur PrtjSproztjfordtllmg 

nicht abgeschaffi ll127 Neben der bereits erläuterten Abschaffung der Einstellung 

periodischer Druckschriften sah die Novelle vor, dass der Staatsanwalt künftig nur 

noch das Verbot der Druckschrift beantragen konnte und den Betroffenen ein Ein

spruch gegen das Verbot zustand. In dieser Form wurde das objektive Verfahren in 

die Strafprozessordnung von 1873 (§ 493) übernommen, deren Sondervorschriften 

flir das Strah'erfahren in Pressesachen an die Stelle der PrtjSproztjSordlllmg traten. 

Es blieb bis zum Ende der Monarchie ein wirksames Mittel der Regierung, gegen 

unliebsame Blätter vorzugehen. Die herausragende Stellung dieses speziellen gegen 

den Inhalt einer Druckschrift gerichteten Verfahrens im Zensurwesen der 1\.lonar

chie zeif-,rt sich auch daran, dass es nach deren Ende in einer der ersten Sitzungen 

des Staatsrats bzw. der Provisorischen Nationalversammlung des Staates Deutsch

österreich abgeschafft wurde. lon 

7.1 . ./ D/c lendzlid/mg der ZellSlir InZ Ersten "Veltkrieg 

Der Ausbruch des Ersten \Veltkriegs brachte eine Rückkehr der Präventivzensur. 

Schon im Juli 1914 wurde zugleich mit der Mobilmachung der Armee die Sus

pendlerung des die Pressefreiheit garantierenden Art. 13 des Staatsgnmdgesetzes 

tihrr tl/i' allgmzelJl{'1l Redlte der Staatsbürger sowie weiterer Grundrechte beschlos-

1025 Olechowski EntWicklung.~. 639. 

102il Ehemh <, 639 

1027 Durch Art. \' des Gesetzes vom 15 Octoher 1868. RGBI 1868. Nr 1·12. wurde § 16 Preßprozeß 

ordnung zwar 'lUfgehohen. aher durch eme im \\'esentiIchen gleichlautende Bestimmung ersetzt. 

102H Beschluss der ProVisorischen NatIOnalversammlung vom 30, Oktober 1918 betreffend das Preß-, 

\'nelll\ und \·ersammlungsrecht. ~tGBI. 1918. Nr 3; Olechowskl EntWicklung. <, 665, 
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sen.IO~') Zur zentralen Lenkung der Kriegszensur wurde mit dem Kriegsüber

wachungsamt (ab 1917 "Ministerialkommission im k. u. k. Kriegsministerium") 

eine eigene Behärde eingerichtet. In den Kronländern lag die Überwachung der 

Presse weiterhin in der Hand der Staatsanwaltschaften bzw des Landespräsi

diums.lO,O Das Kriegsüberwachungsamt konnte diesen zivIlen Behärden \Vei

sungen erteilen. was auch laufend geschah. lol Materielle Grundlage der Zensur 

hliehen die allgememen Strafgesetze. lo
,2 Nehen den schon bisher vorgesehe

nen Sanktionen waren nach Aufhebung der Pressefreiheit in Knegszeiten auch 

die Verwaltungsbehärden ermächtih>1:. das Erschemen oder die Verbreitung von 

Druckschriften einzustellen HI11 \Varen die Staatsanwaltschaften weiterhin nur 

dann zur Konfiskation berechtigt. wenn durch den Inhalt einer Druckschrift der 

Tathestand einer gerichtlich strafbaren Handlung hegründet vvurde. so konnten 

die Verwaltungshehärden aufgrund von § 7a des Gesetzes vom 5. l\Iai 1866 un

liebsame l\leldungen auch dann unterdrücken. wenn sie nicht gegen die allge

meinen Strafgesetze verstießen .10'. 

Die entscheidende Verschärfung der Zensur nach Kriegsausbruch bestand je

doch in der Verpflichtung der RedaktIOnen. die Pflichtexemplare wieder \'or Er

scheinen der Zeitung vorzulegen. Die Verwaltungsbehärden wurden ermächtih>1:. 

fur die Hinterlegung eine Frist zu hestimmen. die bei periodischen Druckschriften 

his zu drei Stunden vor der Ausgabe betragen konnte. lO
" Aufgrund der restrikti

ven und kleinlichen Zensurpraxis gingen die Redaktionen bald dazu über. nur den 

Bürstenahzug vorzulegen. um einer Vernichtung der bereits gedruckten Auflage 

zuvorlllkommen und den damit verbundenen wirtschaftlichen Schaden zu \'er 

1029 \'erordnung des (;esamtmil1lsteriums vom 25. Juli 191-1. womit .\usnahmen \"(1l1 den hestehenden 

(;eSl"!/.cn verfiil-,r( werden. R(;B1 191-1. ~r. ISH 

1030 Spann. (;ustav Das Zensursystem des Km'!-"absolutlSmus In <>sterrelch \dhrend des Frsten \\'elt 

kneges 191-1 191K. In \\"el11/ierl. I',nb Rathkolh. Oliver .\rdelt. Rudolf C; lLa (Hg) .IUStiz und 

Z'·ltgesdllt·hte. SymposIonsheitrüge 1976 I'N3 . \\Ien 199\ S. :;-13 5-1~ 

J(nl Vgl etwa <;LA Landesprclsldium 1916. 1\r 16 /50.1 Schi 

10.12 Dem Schut/ mdltcmscher Nachrichten diente vor allem Art IX des C ;est'lles \"(lm 17. Dezemher 

IK62. RCHI IKfJ3. Nr H .• \rt 1\ dieses (;eset/cs stdlte die .\ulrelzung zum H,lss oder zur \'l'r'ldl 

tung gegen die l\nnee durch <;chmahungen. \ 'erspottungen und andere Anl-,'Tdk unter Strafe 

103.1 ~ 7 des (;eset/.l's vom 5. 1\1.11 IK69. womit aulgrund des .\rtlkds 20 des SU,llsh'11.lIldgt'st,tZt'S v{)m 

21. Ikcember IH67. R (; Bl. Nr 1-12 . die IklilgnlSse der verantwortlichen Reh";t'TlIIH,"ge\\'alt Lur 

Verfiigung Il'ltweillger und iirtlicher ,\usn'lhmen von den bestehenden Ct'st'llen bestimmt \ler 

den. RCHI IH(,9. "Jr (,(,. 

J(ßl Spann. (;ustav Zensur 111 {)sterrl'lCh "cihrend des I \\'l'ltkneges . 191-1 191K DISs \\ len 1l)7~ 

'-, Hlf 

10Vi ~ 7 de.' (;esetzl's vom S I\tu IH6'!. I{C;BI IK6'! . Nr 66. hir SalLburg betrug ,hest' Inst e1rt" Stun 

den I laa, . I'ressegenchtlldll' \erLlhrell. <; 222. 
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meiden. Die von der Staatsanwaltschaft beanstandeten Stellen wurden aus den 

Druckplatten entfernt, wodurch die berüchtigten weißen Stellen entstanden. l1nh Oft 

wurde an die Stelle des eigentlich vorgesehenen Texts in großen Lettern das \Vort 

"Konfisziert!" gedruckt. Eine Beschlagnahme erfolgte in der Praxis nur noch dann, 

\venn dIe RedaktIonen den Beanstandungen des Bürstenabzugs durch die Behör

den nicht entsprachen.11I17 

Die Kriegszensur richtete sich nicht nur gegen die Verbreitung militärischer 

Nachrichten wie Informationen über Truppenstärken, Nachschub oder die kriegs

wichtIge Industrie, sondern sollte auch durch die Unterdrückung unliebsamer poli

tischer l\Ieldungen eine negative Beeinflussung der Stimmung der Bevölkerung 

verhindern. Der Schutz des Ansehens des Kaisers und der Dynastie zählte zu jenen 

Bereichen, denen nach den vVeisungen des Kriegsüberwachungsamts besonderes 

Augenmerk zu widmen war. Dies galt vor allem nach dem Tod Kaiser FranzJosephs, 

da dessen Nachfolger Karl I. sich nicht auf die seinem altehrwürdigen Vorgänger 

entgegengebrachte Milde verlassen konnte. So wies das Kriegsüberwachungsamt 

191H die Behörden an, "alle Erörterungen, die irgendwie, sei es direkt oder indirekt 

eine Spitze gegen ihre Majestäten den Kaiser oder die Kaiserin enthalten, sowie 

jede Kritik des Vorgehens der Krone, die als Vorwurf zu deuten wäre, oder Nach

richten, dIe ell1e Bloßstellung ihrer 1\.1ajestäten zur Folge haben könnten", unter 

allen Umständen zu unterdrücken.11I1x Majestätsbeleidigung und Beleidigungen der 

;\Iitglieder des kaiserlichen Hauses wurden dementsprechend streng verfolgt. 

Am Ende des Kriegs erfolgte unter dem Eindruck der allgemeinen Auflösung der 

Staatsgewalt am 28. Oktober 1918 die Aufhebung der Zensur. 11I1
'! Dieser noch von der 

alten k. k. Regierung gefasste Beschluss wurde von der Provisorischen Nationalver

sammlung des neuen Staates Deutschösterreich am 30. Oktober 1918 bestätigt.1II411 

7.2 STRURECHTLICHE 1\.1AsSNAHl\IEN GEGEN SALZBURGER ZEITV\iGEN 

I\.L~jestätsbeleidigungen und Beleidigungen von Mitgliedern des kaiserlichen Hau

ses durch Salzburger Zeitungen sind aufgrund der geringen publizistischen Tätig-

lO:>6 Spann Kriegsahsolutlsmus. S 5 .. 6. 

1 O~ 7 Spann Zensur, S. H9f. 

llßH Spann: Krieg"lbsolutl,mus . ..,. 5 .. 9 

10:>9 Olechowski . l,ntwlcklung. S 520 

10 .. 0 Heschlus, der Pro\'isori,chen '\ational\'ersammlung vom 30. Oktober 19lH betreffend das Preß-, \ 'er

ems und \'crsammlungsrecht, StGBI 1918. :--Ir. 3. Dazu näher Olechowskl EntwIcklung. S. 665 

66H. 
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keit in der ncoabsolutistischen Ara Im Kronland Salzburg erst ah den lR60er-Jahren 

nachweisbar. Zwar wurde nach lR4R eine Reihe von Zeitungen und Zeitschriften 

gegründet, doch war keinem dieser publiZistischen Projekte eine lange Lebensdauer 

beschieden, sodass die amtliche Salzbllrgi'T /,I'dlltlg noch beinahe z\\"el Jahrzehnte 

lang ihre \lonopolstellung behaupten konnte Erst die ab \llttc der lR()Oer-Jahre 

als Sprachrohre der verschiedenen Parteien gegründeten Zeitungen konnten Sich 

dauerhaft behaupten. 11I11 Im Kulturkampf der lR70er-Jahre sorhTten die konserv,ltlve 

Sal:::l7llrgl'I" (fllm"r.: und das liberale Salzburger VolkJblal1 flir die notwendige Publizl

üit der Auseinander!-.etzung. IU
·
P 

72 J ,\"tmjz'I'I:!tlIm>lI gq?:ClI prI'JJi'TCdltl/dl 7.'omllZl.;ortl,i·hc Pl'rSOllCli 

In den erhalten gebliebenen Akten des Landesgerichts Salzburg fll1llet sich nur ein 

einziges wegen einer durch den Inhalt emer Druckschnti: begangenen Beleldlh'"\wg 

des Kaiserhauses eingeleitetes Strafverfahren llJ
, Dies legt den Schluss nahe, dass 

auch die ,->alzburger Staatsanwaltschaft dem sogenannten o~iektl\'en \'erf:lhren zur 

Feststellung der RechtsWIdrigkeit ell1er beleidigende Außerungen über das Herr

scherhaus in emer Druckschrift den Vorzug gab und nur selten Anklage gegen die 

daflir verantwortlichen Personen erhob. \Vie häufig tatsächlich \'erfahren einge 

leitet wurden, lässt sich heute allerdings nicht mehr rekonstnlleren, da die Akten 

deI '->taatsanwaltschaft '->alzburg skartiert wurden und auch die Registerbände des 

Landesgerichts nicht erhalten geblieben sind. 

Das einzige an hand der Akten des Landesgenchts nacln'ollziehbare \'erf:lhren 

richtete sich gegen einen Buchlündler, dem vorgeworfen wurde, eine Druckschritt 

mit beleidigendem Inhalt verbreitet zu haben. Den Anlass für die Ermittlungen der 

'->taatsanwaltschaft bildete ein .. über die mexicanlsche Thronangelegenheit Imt \'er 

letzung der Ehre Skais f joheit des f ferrn Erzherzogs ~Iaxim"ian geschriebener 

Artikel" in der am 29 September lHh3 erschienenen Ausgabe def im b~lyrischen 

IO~ I Jakoh, \\"altraud Da, 'd/.hurger Zl"ltung'\\ <"'<'11 1)",. 'ulLl1urg 1'179." 107 

1012 Ila,ls, Ilan", I )er 1'0lltlSdll' KatilOllli'lllu, 111 ~,"l.hurg. 1Il. I)c" ,llg.) ~'ullhurg lur (;ründcrzclt 

\'l"I"l"ln\\\T'l"n lind polttlsclll' l'artll'iutll1l1 1111 IlblTalen 1l"ltaltl'l 1~,"Ll1urg .\rd1ll. Bd 11) ~.lll. 

hurg 1'1'/1." I'IX 

1011 "l"hen d'l".'<'ll1l'll1L'n ,1I1hand der I\ktl'n dl" Landl"'gl'nd1ts rekOl1stnlll'rharen \'crLlhren lil1det Sich 

luch In den I\ktl"n dl'S LlI1dl"sl'i,i"d!lIl11S <"111 11111\\ CI' auf Cll1 \I l·ttern ,ub)l"ktl\l's "tr.1I\ "rt,lhren. 

\\"Il' 1111' dl'l1 l\ktl"11 lihn d,,, ohll"ktiH' \"nLlhn'l1 1111 Bl",,-hLtgILlhnll' dn SahburY:l'"r ( hfVlllk \'''111 

20 Ikn'l11hn IX(,') hl'r\orgl'i1t 1"1./\ L'lI1dcspr:i",llul11 IKiO. ~r Kl, nh"b d!l' "t.l'ltS.II1\\~llt,,·haft 

Wl"gl'n dl"' Inklll11l1l1ertl"n .\rtlkl"l, '!llch ,\nkhlgl' gl'gl'n dl"s.sl'n \'l"I"I:I"el und dl'n RedJkt"lII dei 

S"h/J"'y,1I (II/wllk Wl"gen ,\ 1,1Jl"\t:ihl1l'Il'ldlgung \\ Il' d!l"l"s \ el l.lhrl'l1 l'ndetl. bsst '!l'h ,llll"nh"gs 

111e1III('k'"1'tlllll'rl'!l 
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Reichenhall herausgegebenen politischen Wochenschrift Der Grenzbotlze. 11I44 Bei 

dem inkriminierten Artikel handelte es sich um eine kurze Mitteilung darüber, dass 

laut der m \\len erscheinenden Presse ein kaiserlicher ramilienrat über das von 

0Japoleon unterbreitete Angebot der mexikanischen Krone beraten würde. Der 

Grl'flzbotlll' machte sich die \\"orte der Presse zu eigen, indem er meinte, "ganz Oes

terreich würde m der Annahme ein Verhänf..,rnis erblicken". Durch die Annahme 

die~es Angebots würde Österreich in em "elendes Abhängigkeitsverhältnis", em 

"Vasallenthum" zu Frankreich geraten, auf~erdem dürfe "die Schmach der mexi

canischen Expedition, dieses Attentats auf ein unabhängiges Volk [ . . ] nicht mit 

dem glänzenden Namen emes österreich ischen Prinzen zugedeckt werden".11I4\ 

Diese kritische Haltung der Presse sollte später auf traurige \Veise bestätigt werden . 

[\:achdem :\laximilian. der jüngere Bruder Kaiser Franz Josephs, das Angebot an

genommen und sich 1864 auf den \\'eg nach 1\.1exiko gemacht hatte, war er tatsäch

lich von Napoleons Unterstützung abhänf..,rig und konnte sich nach dem unter dem 

Druck der Vereinigten Staaten von Amerika erfolgten Rückzug der französischen 

Truppen nicht lange halten Die mexikanische Expedition endete in einem Fiasko, 

am 19. JunI 1867 wurde :\laximilian in Queretaro hingerichtet.104h 

Die C ntersuchung der Salzburger Staatsanwaltschaft konzentrierte sich auf zwei 

Personen: l\lax Zugschwerdt wurde als Geschähsfuhrer der gleichnamigen Buch

druckerei m Reichenhall, Redakteur und Verleger des Grl'llzbothm unmittelbar we

gen BeleidIgung eines l\.litglieds des kaiserlichen Hauses zur Verantwortung ge

zogen. Gegen l\la.x Glonner, Besitzer der Duyle'schen Buchhandlung in Salzburg. 

wurde wegen der Verbreitung der Zeitung in Salzburg ein Verfahren eingeleitet. 

Ihm wurde vorgeworfen, durch Vernachlässigung der pflichtgemäßen Aufmerk

samkeit und Obsorge zur Verbreitung der Druckschrift beigetragen zu haben. An

klage wurde schließlich lediglich gegen l\.lax Zugschv.:erdt erhoben. Eine weitere 

\ 'erfolgung des Buchhändlers Glonner hielt das Landesgericht hingegen nicht fur 

geboten, da ihm eme Vernachlässigung der geschäftsmäßigen Aufmerksamkeit und 

Obsorge nicht zur Last gelegt werden konnte. Die Richter ließen sich davon über

zeugen, dass von emem Buchhändler nicht erwartet werden könne, sem gesamtes 

<"'ortiment nach strafbaren Artikeln durchzusehen. Glonner habe "sogar eine Ob

sorge u. Vorsicht angewendet, wozu er nach den dermaligen Gesetzen nicht einmal 

verpflichtet gewesen wäre, er hat ein Exemplar der fraglichen \Vochenschrift der 

1Il-l-l '->L,\ '->traElkten . FasL 16. IH61. Nr -l6H (\lax (,Ionner) 

11l-l'i Der (;ren,d)()lhe l\Ir 3<) \om 2<) '->eptemher lH63. ~ 270. 

1Il-l6 Zu \laxllnill<ln 111 :\1exlko \'gl O·Connor. Rlchard I'he Cactus Throne. The Tragedy ofl\laximil-

lan ,md C,lr!otta London 1971 
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k. k. Polizeidirektion zur Prüfung vorgelegt, und die übrigen Exemplare erst ausge 

theilt, nachdem nach lüngerem Zuwarten keine Beanstandung erfc)Ii,Tt war" IIH7 DIe 

Staatsanwaltschaft v .... ar mit diesem Ahlassungsheschluss nicht einverstanden und 

erhob Berufi.ll1g an das Oberlandesgericht \Vien Zwar gah das Oherlandesgencht 

dem Rechtsmittel statt. doch bestätigte schließlich der Ober~te Genchtshof die 

Einstellung des Verf~lhrens, da dem Buchhändler die Unkenntnis des strafbaren 

Inhalts des Artikels im GrmzIJol/ll'1/ nicht zum Vorwurf gemacht werden könne. 

hir l\lax Zugschwerdt, der als Redakteur und Herausgeher des Grmzbol/lfll fur 

dessen Inhalt unmittelbar verantwortlich war, galten diese Überlq.,'l.tngen freilich 

nicht. Dass er trotzdem einer Verurtetlung entging, verdankte er einer am 31.Juli 

1H65 \'erkündeten kaIserlichen Amnestie fur Pressedelikte. Das Landesgericht Salz

burg widerrief au fi.,rru nd dIeses Gnadenerweises seinen ursprünglich gefassten An 

klagebeschluss und stellte das Verfahren gegen Zugschwerdt ein Oh er ohne diese 

Amnestie tatsiil'hlich eine Kerkerstrafe hätte antreten müssen, erschetnt aher ohne

hll1 fraglich, da Zugschwerdt t1üchtlg war und von den österreichischen Gerichten 

per Steckbrief gesucht werden musste.t"lH Ihre Zuständigkeit zur Etnleltung etnes 

\'erfahrens gegen einen Bürger Bayerns leiteten sie aus der Tatsache ab, dass die 

inkriminierte Druckschrift tn Salzburg \erbreitet worden war. 

DIeser Fall zeii,Tt deutlich, dass auch Kritik an polt tischen EntscheIdungen tn der 

Presse. die nicht direkt gegen das Kaiserhaus gerichtet war, strafrechtliche Konse

quenzen nach sich ZIehen konnte. DIe Staatsanwaltschaften hrriHen dabei otrenbar 

auf das Delikt der l\Ia.1estätsbeleidii,'l.tng oder der BeleIdigung eines l\Iitglteds des 

kaiserlichen Hauses zurück, wenn ketn anderer strafrechtlicher 'Enbestand etn \'or

gehen gegen die kritischen Äußerungen ermöglichte. Eine strafrechtliche \'erf()I

/.,rung drohte dabei nicht nur dem Autor eines kritischen Artikels oder Buches und 

dem Herausgeber der Zeitung, sondern auch jenen, dIe als Buchhändler. Trafikan

ten oder Zeitungsverschleilkr zur \'erbreitung solcher Druckschriften beitrugen. Im 

I Iinblick auf Druckschriften, die Im ,\usland erschienen und in Österreich \'erbrei 

tet wurden, stellte die Ver!c)I/.,'l.ll1g der Buchlündler und ZeitschriHen\'erschleit;er 

meIst dIe einzige wirks,lme I\Iat;nahme dar. (;erade im Kronland Salzhurg \\'ichen 

manche Redaktionen in das benachbarte Bayern aus, um Ihre tlir die österreichi 

sehe Leserschaft bestimmte Zeitung dem Zu/.,rrifl der kaiserlichen Behörden LU 

entziehen Der 111 Reichenhall erscheinende G/C'I/z!JOt!It' wurde nir das '-,al/hurger 

Publikum geschrIeben und tlillte als liberale Zeitung e111C Lücke in dcr hIesigen 

Presselandsehafi. da es ll1 Salzburg \'01 der 1H70 erfolgten (;ründung des !){/hhurga 

1017 SL1\ St"Jfaktl'll, hts/ 16, lH6:1, Nr 16H (1\Ia, CIOlllll'l) 

IOIH EI1l'lld,J 
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lo/kJh/a//i'J an einem Journal fur das liberale Bürgertum mangelte.\II·'! Selbst in den 

Jahren der liberalen Vorherrschaft bestand in der Habsburgermonarchle nicht der 

tlir die Entfaltung einer kritischen Presse notwendige Spielraum. Um solche Umge

hungen des österreichischen Presserechts durch ein Ausweichen ins benachbarte 

Ausland zu verhindern, wurden die Salzburger Behörden vom Polizeiministerium 

zu besonderer Aufmerksamkeit ermahnt, da es häufig vorkomme, "daß einheimi

sche Partheimänner fur die Zwecke ihrer Abritation die Druckerpresse eines aus

wärtigen Nachbarlandes zu Hülfe nehmen, um ihre auf inländische Verhältmsse 

und die inländische Bevölkerung berechneten Schriften von außen her im Lande 

\'erbreiten zu lassen", Das Augenmerk der Behörden sei dabei vor allem auf solche 

Erscheinungen zu richten, "welchen eine Absicht zu Grunde liegt, auf die politi

schen Verhältnisse in Oesterreich einzuwirken".lOso Die Beeinflussung der Politik 

durch eine kritische Presse schien der Rebrierung Schmerling auch nach der Locke

rung der Zensur durch die Prt:ßordtllmg 1862 alles andere als erstrebenswert. lost Die 

unter dem Eindruck der 1861 erfolgten Abkehr vom Neoahsolutismus entstehende 

bürgerliche Öffentlichkeit wurde weiterhin an einer freien Entfaltung gehindert. 

\"ie die Anweisungen an die Salzburger Landesbehörden zeigen, beschränkte sich 

die RCf..,rierung Schmerling nicht auf eine Kontrolle der in der Habsburgermonar

chie erscheinenden Druckschriften, sondern hatte auch die aus dem benachbarten 

Ausland einwirkenden Zeitungen Im Visier. 

Durch die am 1. August 1865 von Kaiser Franz Joseph sanktionierte Amnestie, 

der auch der Redakteur des GrcllzbotizfIl die Einstellung des gegen ihn gefuhrten 

\'erfahrens zu verdanken hatte, wurde zum einen "allen Personen, welche wegen 

elller durch die Presse begangenen und von Amtswegen verfolgten strafbaren 

Handlung rechtskräftig verurtheilt worden sind" die verhängte Strafe bzw. der 

noch nicht verbüßte Teil derselben erlassen. Zum anderen wurde Justizminister 

Komers ermächtigt, "die sogleiche Einstellung aller wegen derlei strafbarer Hand

lungen anhängigen und noch nicht rechtskräftig erledigten Untersuchungen" zu 

veranlassen. IO ;" Das gemäßigt-konservative Kabinett Belcredl befreite mit dieser 

bald nach seinem Amtsantritt verkündeten Amnestie zahlreiche wegen Pressede

likten verurteilte Journalisten aus den Kerkern der Monarchie. Den Beteuerungen 

IO.J9 C;laser, Hans Das Salzhurger I.cltungswesen. 1 I'eil bIS 1914, m : I\litteilungen der Gesellschaft flir 

'd/.hurger Landeskunde 96, 1956, S 139; Gruher, Andreas Große Politik in der kleinen Stadt. Der 

SaL,burger .Liherale \'erem·, m Haas, ~hnm, (Hg.) Salzburg zur GrlinderLeit \'eremswesen und 

polItische I'artlnpation un liberalen Zeitalter (Sollzhurg ;\rch,,', Bd 17) . Soll/hurg 1994, S. 39.JI 

IO~O ~L\ LandespräsidIum lR63, :-':r. lRO (übertragen zu 1878, :--'r. 13(1) , 

IO~IK()lmer,Bd I,S. 1171I'1. 

I 052 ~L'\ Landespr:isidlum 1865, :-\r. lOH: Ilaas Pressegerichthche \'erfihren, S 213 . 
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des Justizministers Zlll11 Trotz kann ehe Amnestie nicht zuletzt als Geste zur Förde 

rung des Ansehens der neuen Regierung m der Bevölkerung und zur Besänfti/.,Tlll1g 

der Liberalen angesehen \',:erden .IO
>] 

Diese kaiserlIche Amnestie bildete Hir das JustizminlstenuIll einen Anlass, die 

StaatsanwaltschaHen im Erlassv\'eg über das Vorgehen gegenüber der Tagespresse 

zu instruIeren Der Erlass wurde auch dem ~alzburger LandespräsidIum als einer 

jener Behörden, "dIe berufen sind, im Sinne des Pre!;gesetzes die Ausschreitungen 

der 'Elgespresse wahrzunehmen, und ihnen er/<mlcrlichen Falles entgegenzutreten", 

zur Kenntnis gebracht, um emen "gleichmäßigen und einheltltchen Vorgang" SIcher 

zustellen Der justizmmister bekannte sich zur PressefreIheit und schärfte seinen 

Behiirden em, dass der Anschein einer tendenZIösen Verf()I/.,Tlmg der Tagespresse 

auf Jeden Fall vermieden werden solle. Die kaiserliche Reglenmg wisse den hohen 

\\'ert der Presse zu würdigen, "welche sich ihrer hohen Aufgabe bewusst, hestrebt 

ist, die iiflentl. l\lemung zu klären , den berechtihrten \\'ünschen der Bevölkerung 

Ausdruck zu leihen und die Aufillerksamkeit der Regierung aufdieseihen zu leiten", 

so Justizminister Komers . "Fern \'(1l1 jeder unzeItIgen EmpfindlIchkeIt" wurde "die 

kais . RegIerung eme gründliche Kritik ihrer .\laßnahme, dankend entgegennehmen, 

wenn sich nur das Streben nach Förderung des öflentlichen \\'ohles darin kund/.,'lht, 

und der Celst der Bildung sie durchweht". \\0 Jedoch dIe 'Elgespresse "ihre hohe 

I\llsslon \ergessend, SIch mIt Ihren Angriffen bIS auf die A. H .. geheilIhrten Kreise 

wahrt, die Einheit und Integrität der \Ionarchie m den Kreis ihrer Erwägungen oder 

gar Bekämpfungen zieht, wo sie dIe Grundpfeiler jeder staatltchen Gesellschaft zu 

erschüttern und dIe Achtung vor den bestehenden Cesetzen ahzuschwächen sucht , 

wo sie die öflentl. Organe nur m der oflenbaren Absicht, um ihre Autont~it zu \'er 

nichten , oder m emer ;\rt angreIft, die sie dem iifkntl. Hasse oder '-Ipotte Prels~lht, 

da wird es unerl~issliche Pflicht der staatsanwaltschaftlIchen Organe sein, nicht nur 

wegen solcher Ausschreitungen der Tagespresse, ohne Rücksicht auf das polttische 

Lager, aus welchem dieselben hervorgehen, dIe Anklage zu erheben, sondern ,luch 

alle In dem gesetzlichen \Virkungskrelse gelegenen :\Iittel anzu\\'endel1, damIt der 

nchterliche Ausspruch m der mögltchst kürzesten Zeit erf()lge". D.' ~ DIeser Erbss 

zeihrt, dass das Kabmett Belcredl der Pressefreiheit noch sehr skeptisch gegenüber 

stand und \'on einer \vlrkltchen Akzeptanz einer kritischen Presse m den letLtenJlh 

ren vor der endgültIgen Durchsetzung des J(onstitutlon,lltsmus noch I11cht dIe Rede 

sein konnte \Vie Komers betonte, sollten alle dem ()fll'ntltchell \\'ohle abtfÜgltchen 

AusschreItungen der ' 1~lgespresse weiterhin mit "ullerschütterlicher Festigkeit" hint 

IO:i1 ( Iw 111<11/. Hd I. S. (,s : KolJl1l·l. Hd I, S. 20S . 

lOS I ,>L,\ L<llld"'JIJ,isldl\l111 IH6S, NI ll(d 
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angehalten werden. \Vie schon die zeitgleich verkündete Amnestie legen auch die 

Anweisungen an diejustiz den Schluss nahe, dass es dem Kabinett Belcredi in erster 

LiI1lc um die Pflege des eigenen Ansehens und die Vermeidung jedes Eindrucks 

einer willkürlichen Verfolgung der gegnerischen Presse ging.!OSS Wann Kritik "vom 

Geist der Bildung durchweht" war und auf eine Förderung des öffentlichen Wohls 

abzielte, war natürlich von den StrafVerfolgungsbehörden zu beurteilen. Eindeutig 

überschritten war die Grenze der zulässigen Kritik bei Angriffen auf das Kaiserhaus. 

Der Kaiser galt nach wie vor als sakrosankt, Kritik an seinen Entscheidungen war als 

l\lajestätsbeleidigung strafbar und sollte mit der gebotenen Strenge verfolgt werden. 

Dass die Drohung einer rigorosen strafrechtlichen Verfolgung der Verantwortlichen 

ihre Wirkung nicht verfehlte, wird anhand der Zurückhaltung der Salzburger Zei

tungen deutlich, die sich - wie noch zu zeigen sein wird - nur selten zu Kritik am 

Kaiser hinreißen ließen . 

7.22 Konjiskatiolll'!/ SalzbIIrger Zeitllllgl'!/ 

Die seltene Durchtlihrung von StrafVerfahren gegen einzelne Personen, die fur Ma

jestätsbeleidigungen in der Presse verantwortlich waren, darf nicht zu dem Schluss 

verleiten, die Zeitungen hätten sich ungestraft in unbotmäßiger \Veise über den 

l\lonarchen und das Herrscherhaus äußern dürfen. Tatsächlich unterlagen die in 

Salzburg erscheinenden Zeitungen einer strengen Kontrolle und mussten mit der 

Beschlagnahme rechnen, wenn sie mit ihrer Kritik die Grenzen des von der Obrig

keit Tolerierten überschritten. 

7.2.2.1 Die Organisation der Pressezensur 

Neben der Staatsanwaltschaft, von deren Initiative die Einleitung eines auf die 

Konfiskation einer Druckschrift gerichteten Verfahrens abhängig war, spielte das 

Landespräsidium eine wesentliche Rolle bei der Verfolgung unliebsamer Zeitungs

meldungen. Als oberster Polizeibehörde oblagen ihr unter anderem die Durchfuh

rung der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Konfiskationen sowie die Ver

nichtung der beschlagnahmten Druckschriften. Auch die Überwachung der Presse 

und die Ausstellung von Lizenzen zum Verlag und zum Verschleiß von Druck

werken fielen in die Kompetenz des Landespräsidiums, das sich bei der Erfullung 

seiner Aufgaben nach den \Veisungen der Ministerien zu richten hatte, mit denen 

die pressepolitischen Ziele der Regierung vorgegeben wurden 1ilSh 

1055 Kolmer, Bd. 1, ~ . 205 . 

1056 llaa, l're"egenchthche Verfahren, S 210f 



316 DIe Unterdrückung von Ilerrschaftskritik in der Presse 

Die Initiative zur Beschhlhrnahme einer Zeitung ging stets von der Staatsanvvalt 

schaft aus, an die ein Pflichtexemplar jeder Ausgabe einer perIOdischen Druckschrift 

abzuliefern war. Errehrte ein Artikel den l'nmut der Strah:erfolgungsbehörde, so 

ersuchte sie das Landespr~isidium um die Veranlassung der Beschlagnahme Das 

Landespräsidium, das diesen Auflc)rderungen stets Folge leistete, setzte daraufhin 

seine Polizei-Agenten 111 Bewegung, die versuchten, möglichst vieler Exemplare 

der betroflenen Ausgabe habhaft zu werden. Da die Hinterlegung des Pfllchtex 

emplars dem Pnj(f(eJI'IZ 1862 entsprechend erst zugleich mit dem Begmn der Ver

sendung der Druckschrift an die Abonnenten bzw. die Verschleigstellen zu erfolgen 

hatte und e111 pr;iventives Einschreiten somit nicht mehr möglich \\'ar, war fur die 

Polizisten Eile geboten. Nur in Ausnahmefällen gelang es, die gesamte Auflage 

druckfflsch 111 der Druckerei in Beschlag zu nehmen. In der Regel mussten die 

Polizisten die sich bereits auf dem \\'eg zu den Lesern befindenden Exemplare 

\'l·rfc)lgen . Diese Jagd begann meist im Verlag oder der Druckerei So begaben 

sich die beiden mit der Beschlagnahme des Salzbllrgtr K,i-dlt'llblatts vom 2 l\lai 

IH72 betrauten Pohzeibeamten Josef Freundorfer und .loser Keldorfer zuerst 111 die 

Oberer'sche Buchhandlung des \'erlegers der Zeitung, Josef \\'appmannsberger. 

wo sie jedoch nur zehn Exemplare der wegen eines ErzherzogJohann von Toskana 

beleidigenden Artikels zu konfiszierenden Zeitung \·orfanden . Der Im Geschäfts 

lokal angetroflene Buchhalter beteuerte. die Buchhandlung selbst habe nur öO Ex

emplare erhalten. von denen der größte Teil bereits an die privaten A.bonnenten 

verschickt worden sei. Der Rest befinde sich noch 111 der Druckerei. wurde den 

Beamten mitgeteilt. die sich sofcm auf den Weg dorthin machten Der Buchdru

cker Fran/. Endl behauptete jedoch. nur noch /wei Exemplare als Rechnungsbeleg 

zu besitzen. die ihm lhe Polizisten sogleich abnahmen .1iI' Die übnge Aufbge von 

1.000 Stück sei mit Ausnahme der HO an die Buchhandlung geheferten Exempbre 

bereits an den verantwortlichen Redakteur des KIrchenblattes. Dr. Gassner. zuge

stellt. Unverzüglich begaben sich die beiden PollZlsten daraut11l!l zu dessen \\ 'oh 

nung und (mierten ihn zur Herausgabe der Exemplare auf Dr. Gassner leistete 

dieser Auflordemng Folge, allerdings konnten nur 535 Stück sichergestellt werden. 

da sich der Rest bereits zur Versendung auf der Post bdil11d .-\m StadtposunH 

konnten die Beamten weitere 359. am Bahnhofspostamt 29 Stück konfiSZieren So 

mit konnten 111sgesamt 935 Exemplare sichergestellt werden. Die übrigen 65 Stück 

waren bereits an die Abonnenten verschickt und damit dem obngkeitlichen /Uh'Tdr 

1()~7 h '"I/ I ~ ndl hatte dIe (lIll'fl'r\dll' Buchdruckerl'1 I~~O \on,l<"l'f \\',ll'plll'lI1n,lwrgn ~t'k'lult lind 

betlleh ,ie his IHH:l . ~Il'hl' d,lllI .I.lkob, S 101. 
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entzogen. III
'K \Vie der Fall der zwei Tage später aus ähnlichen Gründen erfolgten 

Beschlai,rnahme der Salzburger Clzromk zeigt, wurden grundsätzlich selbst die be

reits in öffentlichen Lokalen aufliegenden Exemplare wieder eingesammelt. Die 

Stiftskellerei Sr Peter erhielt zu diesem Zweck ebenso einen Besuch der Exekutive 

wie die ('afes Tomase/Ii, Lobmayr und 1f0h!IO''J Über die erfolgte Beschlagnahme 

wurde die Staatsanwaltschaft durch das Landespräsidium ausfuhrlich informiert. 

Welche Eile die Sicherheitsbehörden an den Tag legen konnten, zeigt der Fall 

der Beschlai,rnahme des SalzbIIrger Tagb/atts vom 17. November 1898. Das pflichtex 

emplar wurde um 5.55 Uhr abgegeben, schon 15 Minuten später erging der Konfis

kationsauftrag der Staatsanwaltschaft. Um 6.15 Uhr wurden das Postamt, die Stadt

gemeinde Salzburg und die Polizeiexpositur am Bahnhof verständigt, und bereits 

um 6.23 Uhr statteten die Beamten der Druckerei einen Besuch ab. Dennoch konn

ten sie hier nur 221 Exemplare beschlagnahmen, weitere 143 Stück wurden "in der 

Stadt", 29 Stück am Postamt und 347 Exemplare am Bahnhof konfisziert.lo!'o 

Die Rolle der Staatsanwaltschaft erschöpfte sich nicht in der Veranlassung der 

Beschlagnahme Sie hatte auch deren gerichtliche Bestätigung durch das Landesge

richt zu heantragen, die binnen acht Tagen erfolgen musste, da ansonsten die Kon

fiskation als aufgehoben galt. In der Praxis scheint diese Frist meist eingehalten bzw. 

nur geringfugig überschritten worden zu sein. So ergingen die Entscheidungen des 

Landesgerichts, mit dem die genannten Konfiskationen des Salzburger K/rdzl'llb/atts 

\'Om 2. \.lal 1872 bz\',J. der Stllzbllrger Clzromk vom 4. l\lai 1872 bestätigt wurden, am 

15. l\Iai. lflf,1 In den meisten Fällen einer Beschlagnahme wegen Majestätsbeleidigung 

bzw. Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses erfolgte die gerichtliche 

Bestätigung bereits nach vier his funfTagen. 1II67 Versagt wurde diese Bestätigung in 

den üherlieferten rallen nie, was einer allgemeinen Pra.xls in der l\lonarchie ent

sprochen hahen dürfte. lfI!,' Das Landesgericht folgte immer der Ansicht der Staats

anwaltschaft, meist ohne sich im Urteil eingehend mit den inkriminierten Texten 

auseinanderzusetl:en. Dies dürfte weniger auf die he sondere Zurückhaltung der 

Staatsanwaltschaft als darauf zurückzufuhren sein, dass die Richter sich eine eigene 

I OSH SL\ Lande'präSldium 1872, Nr. 939 

I OS9 SLA Lande"pdsidium 1872, Nr. 9..jO, Zur Cöchichte dieser S<lL,burger K<lfTeehäuser vgl '>cho 

her,herger, \\'alhurga \'om Cafegewölb zum Llteratencafe. 111 '>alzhurg ArchiV 20, 1995, '>. 321 -

,SH 
IOhO '->L\ Lande'präSldlUm 1898. '\'r 2926 

1061 '-,1 L\ LandespdSidlUIl1 1872, :-;r. 939, '>L\ Landespräsidium 1872, Ne 9..jO 

10(12 \ 'gl. heisplelswelSe SI. -\ LandespräsIdium 181\:\ Nr 682, '>LA LandespräsIdium 1889, Nr 925, 

SI "'\ landespräsidium 19()O. '\;r 75, SLA Landespräsidium 1898. Nr 2926 

10(,:; Vgl ()Jechowskl : EntwICklung. '> 'i75 
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Bewertung der Inhalte der Zeitungen ersparten, mdem sie die Aq,rumentation der 

i\nklagebehürde ühernahmen Auf eme vollständige \Viedergahe der hetroffenen 

Textpassagen v.:urde verl:lchtet Stattdessen wurden lediglIch Behrinn und Ende der 

als strafbar qualifizierten Textstelle angegeben, sodass es auch nir die Redakteure 

selbst. da: ja an dem Verfahren nicht beteiligt waren, nicht immer nachvollziehbar 

war. \\'onn genau das Cericht die Beleidigung erhltckte Dies dürfte auch die Erhe 

bung emes Rechtsmittels erschwert haben 'Eltsächlich wurde \'(1l1 der .\Iiigltchkelt 

emer BeruftlI1g bzw. eines Einspruchs gegen die gerichtliche Bestatlhrung der Be

schlagnahme bzw. das damit verhundene \'erbot der \\'eiterverhreitung in den über 

lieferten Fiillen kein Gebrauch gemacht. FreilIch war durch die .\ufhebung emer 

Konfiskation nicht Viel zu ge\\innen. da die hetroffene Ausgabe mzwtschen nhnehlll 

veraltet und die verhotene I\Ieldung kaum mehr aktuell war. 

Das genchtliche Verbot der \\'elter;erhreitung war stets mit der Anordnung 

der \'ernichtung der beschlagnahmten Druckschnften verhunden 06' Diese ohlag 

dem Landespräsidium. das von der Staatsanwaltschaft üher dIe Entscheidung des 

Gerichts in Kenntnis gesetzt und ersucht \\"tlrde. die \'ernichtung \ orLllllehmen. 

In der Regel wurden die Zeitungen \erbrannt So wurde die \'ernichtung der lJ35 

heschlagnahmten Exemplare des S(/Izhllrger !\./rlJ/mh!a!ts vom 2 ;\ bi 1~72 .. durch 

\'erbrennen derseihen bewerkstelligt, weil hei der geringen Qualit~it ein Erlös datiir 

durch Verkauf an eine Papierf:lbrik nicht einmal die amtlichen Beautslchtil-,rungs 

Auslagen decken würde".'I1/" Die Vernichtung von Druckschriften musste nach der 

einschbgigen Amts Instruktion fur die Staatsanwaltschaften und Sicherheitshehör

den stets unter .\ufslcht durchgctlihrt werden. Otlenslchtlich tlirchteten die Behör 

den. die Druckschriften könnten wieder den \\'eg zu Illteressierten Lesern finden. 

Ein eventuell durch ellle angemessene \'erwertung des .\ Iaterials erZielter Erlös 

sollte zur Deckung der Kosten des Strat\'t'rf:lhrens herangezogen \\erden bz\\ . dem 

Armenf<lllds zukommen. i06', 

7.2.2.2 Konfiskationen Salzhurger Zeitungen \\egen Kntik an K.liser Franz.loseph 

\nders als ,Iene verbalen Bekidi!-,'l.lllgen des \Ionarchen. dIe üblicheIweise den 

Anlass nir Verurteilungen bildeten. III
',; richteten SIch die beanst'l11dl'ten Zeitungs 

meldungen so gut wie nie direkt gegen Franz Joseph. Persiinltcl1l' Schn1.lhungen. 

Beleidigungen oder etwa Kankaturen sucht man in den knntis/ierten\usgalwn 

101>1 ~ 37 I'rd,C; lXI,,:! . 

101,:; SLJ\ I :lnd('spI,,,idllllll IX72. 0;1 '1.19 

101>1) '>LA Llndespriisldlllill IH7H. NI. 1.161. 

1(1)7 '>0 Kal"tl'1 'i.1 
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\·ergehlich. Es waren vielmehr kritische Artikel, in denen politische Entscheidun

gen infrage gestellt oder das Verhalten Franz Josephs ironisch hinterfragt wurde, 

die Anlass zu einem Einschreiten der Staatsanwaltschaft gaben. 

So spielte die Salzbllrger Chromk in ihrer Ausgabe vom 20. Dezember 1869 in 

satirischem Ton auf eine Orientreise des Kaisers an. In dem Artikel "Traum oder 

Wirklichkeit" wurde ein Traum geschildert, in dem der Kaiser in Begleitung eines 

\Iinisters durch dIe nächtlichen Straßen Istanbuls spazierte. Als die beiden dabei in 

"ächten orientalischen Schmutz" gerieten und "über die Knöchel im Kothe wateten", 

rief der Kaiser: "Lieber l\linister, ich verliere meinen linken Stiefel!" \Voraufhin der 

Begleiter, der sein Schuhwerk bereits im Morast eingebüßt hatte, erwiderte: ,,\\'as 

liei-,rt an den Stiefeln, wenn wir nur heil davonkommen." Daraufhin schlug den bei

den höhnisches Gelächter an die Ohren, und sie vernahmen die Rufe: "Schaut, die 

Deutschen hahen wieder eine Provinz verloren !"11I6H In den Augen des Staatsanwalts 

wurde durch diese Erzählung eines Traums "die Sc. l\.lajestät schuldige Ehrfurcht 

of1enbar u. in der gröblichsten \\'eise verletzt". Schon in der Vorstellung, der Kaiser 

bummle am Arme seines Ministers zu nächtlicher Stunde durch die Straßen Istan

bu!s, sah der Staatsanwalt "eine mindestens spöttische Anspielung auf die kürzliche 

Reise Sc. l\Iajestät in den Orient".III!>'! Franz Joseph war Ende 1869 an lässlich der 

Eröffnung des Suezkanals in den Orient gereist und hatte dabei auch Konstantino

pel besucht, wo er vom Sultan feierlich und mit allem Pomp empfangen wurde. 10711 

Die Bemerkung üher den Verlust der durch den Stiefel des Kaisers symbolisierten 

ProvlI1z, "womit auf zwei bekannte Epochen aus Oesterreichs letzten zehn Jahren 

of1enbar angespielt" wurde und die dem Spott nach Ansicht der Staatsanwaltschaft 

"die Krone aufsetzte", bezog sich vermutlich auf die von Österreich 1859 bzw. 1866 

an Italien abgetretenen Länder Lombardei und Venetien. Der Verlust der italieni

schen Besitzungen der Habsburger hatte auch in der Bevölkerung immer wieder zu 

Kritik Anlass gegeben, die als l\.lajestätsbeleidigung verfolgt wurde. 11I71 

In der Ära des Kulturkampfes ab den 1870er-Jahren bezogen die publizistischen 

Organe der sich gegenüberstehenden konservativen und liberalen Kräfte klar Stel

lung, und die Salzburger Chromk auf der einen und das Salzburger Vo/ksblatt auf der 

anderen Seite lieferten sich heftige Scharmützel. So entbrannte 1873 eine Ausei

nandersetzung über die Thronrede FranzJosephs, in der dieser seinen Untertanen 

mit der Behauptung l\.lut machen wollte, Österreich stehe "nach wechselvollen 

10(,K Sal/.hurger ChronIk ~r. 148 vom 20. Dezember 1869 

!(W:! SL'I. LandespräsIdium 1870, Nr 8 

1070 Cortl, S. 17 .. 176, B1ed FranzJoseph, S. 30 .. , Redlich FranzJoseph, S. 362. 

1071 'i . o. J\:,'pitel 6.2.2 
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Schicksalen und schweren Kämpfen ] im [nnern sich ve~jüngend, nach Augen 

achtunggebietend da".,o;1 Der Kaiser spielte mit seiner Ansprache zur Eröffnung 

der \'111 Session des Reichsrats auf die \Vahlreform an, die durch die Einführung 

der direkten \\"ahlen zum Abgeordnetenhaus anstelle der Beschickung durch die 

Landtage tatsächlIch eme Stärkung des Reichsgedankens gebracht und die Läh

mung des Parlaments überwunden hatte. 1071 Das liberale Salzburgl'r Volksbla//, das 

dieser euphemistischen Auflassung schon vor der Rede des i\lonarchen Ausdruck 

verliehen hatte und sich dafür \"on der Salzburgl'r Clzrolllk kritisieren lassen musste, 

konnte sich diese Gelegenheit zu emer Provokation des klerikalen Blatts nicht ent . 

gehen lassen Die Zeitung stellte die provokante Frage, ob es die 5alzburgl'r Clm) 

JIIR wagen würde, diese Äuf;erungen i.iber die Lage der l\.lonarchie auch dann als 

..liberale lJn\"erschümtheit" zu bezeichnen, wenn sie aus dem \Iund des Kaisers 

stammten Die Clzl"OtI/k musste auf diese Provokation reah"eren und versuchte das 

Kunststück, das Gesicht /.u wahren, ohne sich zu einer unbotmiif;lgen Kntlk an der 

Thronrede hanz Josephs hinreif;en zu lassen. Da ein inhaltlicher \\"iderruf otlcn

bar nicht infrage kam, argumentierte die Zeitung, "daß der Fürst den Gedanken 

auf\\'and einer Thronrede nicht aus Eigenem bestreitet, sondern daG selbe mchts 

weiter sei, als eine .\Ianifcstation des :\Iinisteriums". Insofern k()nne man den Inhalt 

einer Thronrede durchaus kritisch beleuchten, "ohne daß man flirchten muG. durch 

einen Tldel gegen die \Vorte der Regierung. des Fürsten geheilthrte Person selbst zu 

beleidigen". :\lachdem die Redaktion der /j'aldJllrger CIZTOlII/.: durch dtese Arhrumen

tation klargestellt hatte, nicht den Kaiser selbst kritisieren zu wollen, sah sie sich 

in der Lage, die \'on der liberalen Regierung verfasste Thronrede emer harschen 

Kritik zu unterziehen. Die Behauptung, Östern..'lCh stehe im Inneren Sich \'e~ii.in

gend und nach Aufkn Achtung gebietend da, bezeichnete die Zeitung schlicht\\ eg 

als IrrtlllTI des :\Iinisteriums, das die Thronrede \"ert~lsst hatte. Beweise dafiir, wie 

vorgerückt die Jugend und \\'Ie zweideutig die Achtung Österretchs seI. habe das 

Blatt schon oft genug vorgelegt. l\uch der Wirtschaftliche Aufschwung sei mchts 

weiter als ein "heilloser Schwindel". und angesichts des gerade erst überstandenen 

Biirsenkrachs sei es \'Cm'lmderlich, dass die Redenschreiber es überhaupt wagten. 

dem Reichsrat solche Phrasen aufzutischen Zum C'berlaufen brachte dte Sahburger 

Cllrlmi/;: das Fass durch die \\'iedergabe der Beurteilung deI Thronrede durch den 

III Mlinchen erscheinenden f ()1I.4/1'IfllrI. der die \\'orte des K,lIsers als ..leeres L I. 

11172 IIlrol1rl'dl' ~ur 1"il'r1,dll'll Eriillillillg dl's Rl'll"hsrals all1 :; ~O\l'll1hl'f 1~7.1, 'ill'IlOl,'T:ll'h'Sl' hl !'ro· 

lokolJl' de., ,\hgl'OIdlll'tl'llhausl's dl's 1I.sll'lTeichisdll'1l Rl"l'h.,,~lthl's. \ 111 . S<,""II1. lli7cJ ;=., I .leT 

Ikd.lgCIl. S. I 2. 

107.' ('/.l'd,k. Ild I. '>. 2.1(1 270, Rumpll" . !'"rbllll'llt ulld Rl'glllllllg, ~ 721 72.' 
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hochtrabendes Zeug" bezeichnete.11I74 Der Ansicht des konservativen Salzburger 

Blattes, "dag ,,',:eder ein göttliches noch menschliches Gebot den Unterthan ver

pflichtet, mit den ,Gesinnungen' seines Fürsten und noch weniger der jeweiligen 

Regierung übereinzustimmen", konnte die Staatsanwaltschaft nichts abgewinnen. 

~Ie sah In der Kritik der Thronrede eine Majestätsbeleidigung und veranlasste die 

Konfiskation der Ausgabe, die vom Landesgericht bestätigt wurde11J7S 

Innenpolitische Fragen lieferten den Salzburger Zeitungen insbesondere in der 

Ära des Kulturkampfes immer wieder Anlass fur heftige publizistische Auseinander

setzungen, In deren Verlauf die Grenzen der zulässigen Kritik wiederholt überschrit

ten wurden. Beherrschende Themen waren das Konkordat von 1855 bzw. dessen 

schritt\veise Beseitigung durch die Staatsgrundgesetze von 1867 und die Maigesetze 

1868, die den kirchlichen Einfluss im Eherecht und in den Schulen zurückdräng

ten ."';/' Stein des Anstoßes blieb fur lange Zeit das Reichsvolksschulgesetz von 1869, 

das die säkulare Kontrolle der Schulen und eine achtjährige Schulpflicht vorsah und 

von den Klerikalen als Eingriff in die angestammten Rechte der Kirche im Schul

wesen angesehen wurde. III
;, Diese Ausdehnung der Schulpflicht stieß auf Ablehnung 

in der bäuerlichen Bevölkerung, da die Bauern auf die Arbeitskraft der älteren Kin

der nicht verzichten wollten. Die im April 1883 beschlossene Schulgesetznovelle, 

die ein Absehen vom ganztägigen Unterricht nach der sechsten Schulstufe durch 

Gemeinderatsbeschlüsse ermöglichte,1II7X entsprach den langjährigen Forderungen 

der Konservativen und stieß auf heftige Ablehnung seitens der Liberalen. Das Sa/z

burge,. Vo/ksb/att widmete sich eine \Voche nach der Verabschiedung der Novelle 

im Reichsrat ausfuhrlieh dem neuen Volksschulgesetz und bezeichnete dieses als 

reaktionär, da es eine Verstümmelung des Reichsvolksschulgesetzes von 1868 und 

einen "gewichtigen Rückschritt" auf dem Gebiet der Volksbildung darstelle. Außer

dem werde das Gesetz von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung "mit al

lem Nachdruck zurückgewiesen".11J79 Dass die Erteilung der kaiserlichen Sanktion fur 

das Gesetz auf der Titelseite der Ausgabe als "traurige Tatsache" bezeichnet wurde, 

I 07 ~ Salzhurger Chrontk;\.r 135 vom 11 0.O\·cmber 1873. 

10" Frkenntn" des [,G Salzhurg vom 1-1. :\ovemher IH73 . kundgemacht Im AmtsBlatt zur Salzburgcr 

ZeItung Nr. 92 vom IH. November 1873 . 

1076 Vgl dazu für g"Jnz Transleithanlcn Vocelka Verfassung odcr Konkordat. 

1077 Gnilsen. lIarald . EccleSIa !\lilitans SalisburgenSlS . Kulturkampf in Salzburg 1848 191-1 - Wien, 

'lai/burg 1972, S 15-1f. 

IO,Ii § 22 des (;esetzes vom 2 \Ial IH83, womit eInIge BestImmungen des Gesetzes vom 1-1 .. \lai 1869 

(RCHI. ~r (2 ) abgeändert werden, RGBl Hl83, '\r 53, zur Genese der '\:ovelle vgl. SteInkellner, 

Fnednch (;eorg LIenbacher Salzburger Ahgeordneter zwischen Konservatismus, LIberalismus 

und "'ationaltsmus 1870 1896 Wien, '>aLdmrg 198-1, S 218 243 

10,9 S'llzburger \ 'olkshlatt ~r 102 vom 5 !\lal IH83 
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wal der Staatsanwaltschaft zu viel SIe sah in dieser Äußerung den Tathestand der 

l\laJestätsbeieidi!-,'lJl1g und lieg das Blatt beschlagnahmen Das Landesgericht bestä 

tll-,rte dIe Konfiskation mit der Begründung, dass "durch dIe objektIve Qualifizierung 

der Sanktionierung als trauriger Thatsaehe geradezu eme abfällige Beurtheilung des 

schlieglieh doch nur aus dem \\Tillen und Entschlusse Seiner ;"lajestät des Kalser~ 

entsprungenen Aktes der Sanktlonlerung eme Herabsetzung dieser Allerhöch~ten 

Entschliegung ausgedrückt wml. und eine derartige Bezeichnung der Ausühung des 

Hoheitsrechtes als eine Verletzung der Ehrfurcht gegen den Kaiser erscheint." Da 

dIe weiteren Ausflihrungen üher dIe Schulgesetznovelle Im Blattinneren üherdies ge 

eignet seien, zur Auflehnung gegen das Gesetz anzueifern, sah das Gericht auch den 

' 1 ~ lthestand der "törung der öflentlichen Ruhe ver.virklicht. O!<IJ Das \ 'orgehen gegen 

tbesen Artikel Im hberalen Salzburgtr Vo/kJb/a/t macht deutltch , dass der 'Elthestand 

der l\h~lestätsbeieidil-,'lJl1g herangezogen wurde, um Kritik an i\laGnahmen der Re 

gierung zu unterdrücken , die unter keinen anderen Tatbestand subsumIert werden 

konnte. 'Eltsächhch war der AngrifT des l"olkJb/atts auf dIe "chulgesetznovelle eher 

als Angriff auf dIe konser.'atlve Regierung l~tatTe zu sehen, die diese l\'o\'elle UHQ im 

Reichsrat eingebracht und schliegltch Ihre Verabschiedung durchgesetzt hatte. denn 

als Beieidi!-,TUng Kaiser FranzJosephs TtafTe war otfensichtlich nicht hereit. sich diese 

Kritik in dem so umstrittenen Feld der "chulgesetzgebung gefallen zu lassen 

Die "chule war aber nicht das eJl1Z1ge Feld der Auseinandersetzung zWischen KIr

che und '->taat. 1900 gab eJl1 Streit zWIschen Kaiser Franz Joseph und dem Erzhlschof 

von Sar~~levo Anlass tlir eJl1e scharfe Kritik am \'erhalten des :\lonarchen in der Ka 
//IO/i:rdzCIl KmJzCIlzflillllg ErzbischofJoslp Stadler hatte seJl1em \\'unsch nach bakbger 

Vereini!-,T\.JI1g Bosniens und der IlerzegowJI1a mit Kroatien Ausdruck \ erhehen. \\ofllr 

ihm auf Betreiben der ungarischen Regierung, die an einer durch diese \ 'eremih'lJl1g 

beWIrkten Stärkung des katholischen Elements JI1 der von ihr beherrschten PrO\'inz 

Kroatien keJl1 Interesse haben konnte, von allerhöchster '->teile mittels kaiserlichem 

Kabinettsschreiben em ' 1~ldel erteilt wurde. Die AmJll'Ir::u//II'g zell-,rte SIch \'eJ'\\un 

dert über eine solche .. iiflentliche Zurechtweisung emes katholischen Bischofs, dn 

nicht nur durchaus correct, sondern lediglich ptlichtgemü!; gehandelt hat, durch 

einen weltlichen Fürsten, der eben mehr, als jeder andere, auf dIe l lnterstützung der 

katholischen Kirche und ihrer Organe ange\\'lesen ist", Das Blatt erkbrte sich diesen 

.. schmachvollen Zustand" mit der österreidllSchen Eigentümlichkeit. d,lss die Kir 

elle seit Jmeph 11 .. ebenso sehr als l'JJ1l''\hthedullg des "'taatswesens : ' denn als 

giitt!iche Ileilsanstalt hetrachtet" \\.'l'Ide lind demgenüG dul' Bischiitt' lind Priester 

seitens der RegIerung ,lls StaatsdIener .. reglementIert, behandelt und - allch kuran l.t 
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werden".I""1 Staatsanwaltschaft und Gericht sahen in dieser Kritik des kaiserlichen 

Kabinettsschreibens eine Verletzung der dem Kaiser geschuldeten Ehrfurcht und lie

gen das Blatt beschlagnahmen und verbieten. IIJH2 Die Staatsanwaltschaft erkannte in 

dem Artikel außerdem den Tatbestand der Störung der öffentlichen Ordnung, da das 

Blatt im Zusammenhang mit der Drohung, der Klerus könne sich aufgrund dieses 

Tadels von der Krone abwenden und das Feld den Feinden von Staat und Dynastie 

üherlassen, gemeint hatte, schlechter und unwürdiger, als dessen Stellung jetzt sei, 

könne sie gar nicht mehr werden. 

Zu Konfiskationen konnte auch die wertfreie Wiedergabe der Äußerung eines 

Dritten Anlass geben, wie ein 1897 gegen die Kathol/sdze Kirdzenzeitzlllg gefuhr

tes Verfahren zeibrt. Die Kirchenzeitung berichtete über die behördliche Auflösung 

des deutschnationalen "Salzburger Volksvereins", die auf eine am 24. Mai abgehal

tene Volksversammlung und die dort gehaltenen Reden des Schönerianers Karl 

Iro zurückzufuhren war,IOH' aufgrund derer die Landesregierung "einen unpatrioti

schen. dem eigenen Staate feindse ligen und daher staatsgefährlichen Standpunkt" 

des Vereins annahm. Iro habe sich bei dieser Versammlung "etwas verplappert, da 

er Oesterreich freundlicherweise die Stellung eines Vasallenstaates von Preußen

Deutschland und dem Kaiser die eines Handlangers [. ] zuwies", spottete die Ka

tllOhrdlt, Km·henzezlzmg,.H"· Obwohl sich das Blatt jeglichen Kommentars enthielt, 

geschweige denn dem deutschnationalen Gegner Beifall zollte, wurde die Ausgabe 

von der Staatsanwaltschaft wegen Majestätsbeleidigung beschlagnahmt. IIIH ' In der 

aufgeheizten Zeit der durch die im April 1897 von Ministerpräsident Badeni er

lassenen Sprachenverordnungen ausgelösten Staatskrise reagierten die Behörden 

hesonders sensihel auf Beiträge zur Debatte über die Sprachenfrage, mit denen Öl 

ins Feuer der nationalistischen Auseinandersetzung gegossen wurde wH1, 

Der Außenpolitik der Monarchie wurde in den Salzburger Blättern his zum Ende 

des 19. Jahrhunderts weit weniger Raum beigemessen als den brennenden innenpoli

tischen Fragen wie der Schulpolitik oder den interkonfessionellen Gesetzen. Dennoch 

wurden auch diplomatische Entscheidungen des Kaisers gelegentlich in einer \Veise 

lOH 1 Katholische KIrchenzeitung Nr 75 vorn 25. Septernber 1900 

1082 SLI\ Landespräsidiurn 1900. Nr 2694 

lOH:; Karl lro hatte hereits ein Jahr vor der 1892 erfolf.,rten Gründung des .. Salzburger \'olks\'ereins" 

durch antisemitische Allsf:ille in emer \\'anderversarnrnlung des '>chänenanlschen \\'iener ,.Deut

schen \'olk"erems" das Augenmerk der Behörden auf sich gezogen Siehe dazu Haas Salzburg m 

der t Iabsburgermonarchle. ') H52 

1084 Katholische Kirchenzeitung Nr 45 vorn 11. Juni 1897. 

lOHS SL\ Landespräsldillm 1897, Nr 1347 

IOH6 Zu den 'iprachenverordnungen und ihren Folgen vgl Rurnpler Chance fur :\1Jtteleuropa. S 512-

'i14, Ders. Parlament und Regierung, '> 838 8·H 
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thematisiert, die den Unmut der Staatsanwaltschaft errel-,rte. So benchtete der Salz 
hurgcr LO({lIAllzf1gfrl"~7 im Oktober 1902 über einen geplanten Besuch des französI

schen Präsidenten f:mile Loubet bei König Viktor Emanucl III. in Rom. Thematisiert 

wurde dabei das hinter diesem vom französischen Botschafter eingefädelten Besuch 

stehende Bestreben, Italien zu einem Austritt aus dem Dreibund zu bewegen und auf 

die Seite Frankreichs zu ziehen Denn in Paris wisse man, dass die italienischen Sym

pathien fur den Dreibund durch nichts wirksamer erschüttert werden könnten, "als 

wenn Präsident Loubet m Rom erscheint, während Kaiser FranzJoseph dem Vatikan 

zuliebe den seit zwei Jahrzehnten verschobenen Gegenbesuch m Rom unterläßt."IIJR8 

Dass der LoraIAllzt"igl'r die durch die "klerikale Politik Österreichs" motivierte Wei

gerung hanz Josephs, den Besuch König Umbertos zu envidern, als "Rücksichtslo 

sigkeit" bezeichnete, genül-,rte der Staatsanwaltschaft, die Ausgabe zu konfiszieren.1089 

Ob die zunehmende Anlehnung Italiens an Frankreich tatsächlich an der \\'eigerung 

Franz Josephs lag, dem italienischen Kömg einen Besuch im Quirinal abzustatten, 

sei dahingestellt. Tatsächlich kam es nach der Jahrhundertwende zu einer r\'euonen

tierung der italienischen Außenpolitik, die im Abschluss bilateraler Abkommen mit 

Großbritannien, Russland und eben auch Frankreich ihren Ausdruck fand. 1IJ90 Der Fall 

zeigt jedenfalls, dass Kritik an politischen Entscheidungen des l\Ionarchen nur in sehr 

eingeschränkter und zurückhaltender \\'eise möglich \\.'ar. Das 'lalzburger Landesge

richt bestätigte die Konfiskation und begründete das Verbot der Ausgabe damit. dass 

der Vonvurf der Rücksichtslosigkeit eine Ehrfurchtsverletzung gegenüber dem Kaiser 

darstelle und damit der Tatbestand der l\lajestätsbeleidigung emillt sei. 

Wie diese Beispiele zeigen, schreckten die Salzburger Zeitungen, gleich welcher 

weltanschaulichen Richtung, bis zum Ende des 19.Jahrhunderts vor direkten Angrif 

fen auf K:lIser Franz Joseph und seme Politik zurück. Der Kaiser selbst schemt fur die 

Journalisten tabu gewesen zu seinHl'l1 Eine offene Attacke gegen den l\Ionarchen hätte 

unweigerlich die BeschlagnJhme zur Folge gehabt und musste \'on den Redaktionen 

daher vermieden werden Sofern sie sich zu einer Kritik am Thron hinreißen lieGen, 

mussten sie sich daher bemühen, diese unter möglichster Schonung des \, lonarchen 

I OH7 Dcr SICh seihst als unpartclisd1 \Trstehende LomLlllulgt'f ersd11en nur HIn 1900 hlS 190~, vgl 

(;!aser. ZCltungsWt'sen, '> 173 

IOHH SaL,hur!{cr Local \nzl'lger Nr n~ vom 2 Oktober 1902 

IOH9 Erkl'nntntS des I (; '>al/burg vom I Okloher 1902. kundgemachI in Sallburgl'r Zelllll1g 0.r ::!~7 

vom 6. OklohlT 1902 

1(1)0 Ara, An!{clo Die Ilaltung Ilabl'ns gegeniibl'r der Ilabshurgl'nnon'lrdlll', 111 , "'andntSlka, ,\,hlm 

l rhallllsl'h, PellT (llg.): Dll' Ilahshurgl'r1l1ol1'lrdlll' IH~H 191H Bd \'1 ~: Dil' Ilahshurgnl110nar 

('hit' im Sysll'm der Il1lern,llionalel1 Bl'/il'lHll1gen \\Ien 1993.~. ::!::!2 

1(1)1 IIJa.' I're"l'gerichllidH' \'nl:tl1il'I1, S 217 
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und unter Betonung ihrer Kaisertreue zum Ausdruck zu bringen. Die seltenen Konfis

kationen wegen einer Verletzung der FranzJoseph geschuldeten Ehrfurcht waren nur 

In AusnahmefalIen auf direkte Angriffe gegen den Kaiser zurückzuruhren. 

\\'eniger Zurückhaltung übte die 1899 gegründete sozialdemokratische Salzburger 

"'at/I!, dIe vor allem in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg - oft aus nichtigem 

Anlass - regelmäßig der Beschlagnahme verfiel. 1092 Die Staatsanwaltschaft stützte 

die Konfiskationen auf unterschiedliche Tatbestände und sah auch in einigen Fäl

len das Delikt der Majestätsbeleidigung oder der Beleidigung eines Mitglieds des 

kaiserlichen Hauses verwirklicht. Das Organ der Salzburger Sozialdemokratie ver

stand es, durch die Verknüpfung von Meldungen über die Politik des Herrscher

hauses einerseits und über die Situation der Arbeiterschaft andererseits Missstände 

aufzu/eigen, ohne offene Kritik am Kaiser zu üben. Die Staatsanwaltschaft lieg 

freilich auch dIese nur mittelbar gegen den Monarchen gerichteten Artikel nicht 

durchgehen So verfiel die Ausgabe der Salzburger If/ach! vom 4. Dezember 1903 

wegen einer kurzen Notiz über die Erhöhung der staatlichen Zuwendungen an 

den Kaiser der Konfiskation. Das Blatt hatte zu berichten gewagt, dass der Staats

voranschlag rur 1904 eine Erhöhung der "Kaiserlichen Zivilliste" um zweI Millio

nen Gulden vorsah, während die Arbeiterschaft auf die Altersversicherung war

ten müsse.lfI'il Der Staatsanwalt sah in der Nennung von KaIser und Proletariat in 

einem Atemzug eine l\lajestätsbeleidigung und lieg das Blatt beschlagnahmen. ltI
<!4 

Eine Anspielung auf die hohen Kosten der Hofhaltung in der österreichischen 1\.10-

narchle ruhrte auch 1912 zu einer Konfiskation wegen Majestätsbeleidigung. Unter 

der Überschrift ,,\Vas kosten die Könige?" verglich das Blatt die Kosten, welche von 

den gekrönten Häuptern verschiedener 1\.lonarchien verursacht wurden, mit den 

bescheideneren Ausgaben der SchweIZ und Frankreichs rur ihre republikanischen 

Staatsoberhäupter. Die Salzburger "at/I! enthielt sich einer Kommentierung und 

begnüf..,rte sich mIt der Feststellung, die Bevölkerung Österreich-Ungarns würde 

mit 3f> Pfennig pro Jahr und Kopf den dritthöchsten Betrag leisten müssen. ltl9; Das 

allein reichte Staatsanwaltschaft und Gericht, um die Ausgabe zu beschlagnahmen 

und ihre weitere Verbreitung wegen Majestätsbeleidigung zu verbieten.ltI'!h 

1092 Kaut. 'i. 7~r 

10'13 'ial/.burger Wacht :\r. 4'1 vom 4 Dc/.ember 1'103 . 

10<)4 ErkenntOis des LC, Sal/.burg vom 6. Dezember 1903, verötlentlicht JO Salzburger \\'acht Nr 50 

mm 11. lk/.ember 1'101, Salzburgcr Wacht Nr 91 vom 19 April 192-1 Uubiläumsausgabe) 

10'.lS 'ial/.burger Wacht "\r 272 vom 29 "\ovember 1912. 

10% bkenntOis des LG Salzburg vom 10. "\ovember 1912, kundgemacht JO Salzburger Zeitung "\r 141 

10m 3. DCI.t:mher 1912 
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In den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten \Veltkriegs wurde das sozialde· 

mokratische Blatt immer wieder wegen Artikeln konfisziert, in denen es vor der 

Kriegsgef~1I1r warnte und dIe <isterreichischen Vorbereitungen auf eine milItansche 

Ause111andersetzung kritisierte. Auch 111 diesem Zusammenhang hedlente sich dIe 

Zeitung gerne des l\littels des Vergleichs, in dem es auf die exorbitanten Rüstungs 

ausgaben hinwies und diesen dIe prekäre Situation des Proletariats gegenüherstellte. 

1912 \Hmlc die "treibhausmüßige Förderung de ... ;\lilitansmus" ins \'isier genom 

men und dIe Verwendung von Hunderten l\lillionen nir dIe Aufrustung der Armee 

kritisiert. Den gigantischen Ausgaben fur \\'aflen und neuartIge KriegsschIffe wurde 

das Elend der Ohdachlosen entgegengehalten, die in den \\'iirmestuben mangels 

iiHentlicher l'nterstützung nur unzureichend versorgt werden konnten. Das ... die 

Sahll/lrgl'r lI{lil" den Thront()lger Franz I'erdinand tlir tlIese Aufrüstung verant 

wortlich machte und sich die rhetorische Frage erlaubte, ob nicht "der fromme 

Patriot" Fran/ Ferdinand fur diese /weitelhatten Fortschritte Österreichs sorge, \ (r

anlasste den Staatsanwalt zur KonfiskatIon der Ausgahe. U'I7 Ausdrücklich verhoten 

wurde auch Jene Stelle des Artikels, in der auf die AuEerung hanz rerdll1c1nds 

angespielt wurde. der die nir die Armee hereitgestellten 200 1\ lillionen Kronen .Ils 

"elende Brocken" be/eichnet hatte. DIese Bemerkung des Thront()lgers \\ ar auch 

dem Salzburg('r l'o/ksh/atl e111e kritische Eriirterung 1m Leitartikel wert ge\\ esen . 

\\'ie sein sozialdemokratischer Gegenspieler kritisierte auch das I'r;/krb/rll! die . \us 

gaben tur Heer und i\larine als unproduktiv In erster Linie nchtetc SIch der Lelt 

artikel aber gegen die l'ndankharkeit. dIe in der ahschät/igen Bez.elchnung dIeser 

'-,ummen, von denen Illan noch nIcht wisse. wie man sie aus dem unter dem "ko 

lossalem Drucke der Steuerlasten [ ] gebeUhJ1en \ 'olke herauspressen \\ird", als 

~elende Brocken" ,-um ,\usdruck kam IU?~ Der \'erzlcht der ~ennung des • T amen~ 

des Thront()lgers nützte dem :'''{//zll/lrgt'r l'olksh!"tt nichts. ()Hensichtlich \\ .Ir I ,('sem 

wIe Staatsanwaltschaft klar. wer gemeint \\ar. und so wurde die \usgabe wegen 

BeleidIgung eines :\Iitglieds des kaiserlichen Hauses heschlagnahmt 10 9~ 

Nieht nur Einwünde gegen die Rüstungsausgabel1 wurden von den Behörden 

unterdrückt, sondern auch hel ArtIkeln, dIe sich gegen dIe Knegstreiherei nch · 

teten, drohten Kontiskationen. l\ls die ,)'alzblllga nf/(hl 1912 einen . \utruf der 

russischen ArbeIterparteI gegen den Krieg abdruckte. lIer; '-,t.\:ltsan\\"alt Immen 

dnder die Ausgabe wegen 1\ "~iest:itsbell'idigung heschlagnahn1l'n (;rund dallir 

1 0'17 ~al/.hllrgn \\';\cht Nr. 2')S VOIll 2H I kZl'll1hl'r ICJI2. Erkenntni, dl" 1 (; s,tllhurg "0111 2'1 1 )l'zel11 

her l'il2. klilldgrlll"cht 111 S.t1lhurgn Zt'ltlillg '\"r 152 \(lIll.'1 Ikzcl11hcr IlJI2 

10')H Sal/hlllgn \'olkshLltt NI. 5·1 \Cllll 7. \1.ir~ ICJII 

10')') bkl'nIltl1" des U; S,t1/hllrg VOIll CJ i\larz. l'il t. kUlldgl'nudlt 111 'dzhurg-rr !e'tllng '\r ,'\0 n\Jll 

II :\1.irz ICJII 



'>trafrechtliche :\!Jgnahmen gegen Salzourger Zeitungen 327 

war eine Stelle in dem J\lanifest, in der sich die russischen Sozialisten dagegen 

aussprachen, dass "Hunderte, Tausende und Millionen der Sklavenmietlinge des 

Kapitals und der von Feudalen ausgesaugten Bauern [ ] hingeschlachtet werden 

[sollten] wegen der dynastischen Interessen einiger gekrönter Räuber". Außer· 

dem missfiel dem Staatsanwalt der Vorwurf, Habsburger wie Romanows \vürden 

gleichermaEen den feudalen Druck auf die Bauern erhalten und danach streben, 

die Feindschaft zwischen den \"ölkern zu schüren, um die :'.lacht der eigenen 

Dynastie zu erhalten. II1J11 Ein direkter Anhrriff auf den KaIser findet sich in den 

Zeilen des \lanifests nicht. schon die allgemeine Kritik an der Ausbeutung durch 

Kapitalismus und Krone V\'ar der Obrigkeit zu viel. Die Redaktion der Salzbllrgcr 

",u!11 ließ es sich nicht nehmen, am folgenden Tag die Leser darauf hinzuv\"ei 

sen, dass derselbe Aufruf von den Behörden des zaristischen Russlands geduldet 

worden sei und die russischen Arbeiter "trotz der Despotie eine etwas freiere 

Sprache gewiihnt [seien J, die ein österreichischer Staatsanwalt nicht vertragen 

kann" 1101 Kaum einen ~lonat später zeigte sich einmal mehr, wIe wenig Tole

ranz die österreichischen Behörden gegenüber Kritik am Kriegskurs an den 'lag 

lehrten. Diesmal war es ein Bericht 11l der Salzbu':.f(cr /fach! über den Internationa 

len Sozialistischen Kongress in Basel \Veite Teile des Artikels, der die Stellung 

nahmen der Sozialistischen Internationale gegen den Kneg wiedergab, wurden 

unter Berufi,1l1g auf verschiedene 'Iatbestände verboten. Als J\L~estätsbeleidigung 

qualifizierten Staatsanwalt und Gericht eine Stelle, in der eine Äußerung \'iktor 

>\dlers wiedergegeben wurde, wonach "die Ratlosigkeit der Diplomaten, [ : der 

\\'ahnslnn der !\läclHlgen der Erde gegeneinander tobt und unerhörtes Leid he 

raufheschwören (sie!) droht" und sich alle die Frage stellen würden, "was will 

denn dieses Oesterreich Ungarn 2"11112 

Wie diese Beispiele zeigen, wurden in den Zeiten des herannahenden \\'elt 

krIegs auch kritische Artikel über den außenpolitischen Kurs der J\'lonarchie als 

,\ lajesüitsbeleidigung verf()lgt, wenn sie auch nur im Entferntesten gegen den Kai 

ser gerichtet waren. Dabei wären den StraiVerfolgungsorganen zur Legitimierung 

der Konfiskationen auch andere Tatbestände zur Verfugung gestanden. So hatte 

das Salzburger Landesgericht etwa 1902 das Verbot einer Ausgabe der Salzbllrgl'r 

If{/(!II, 111 der zu lesen war, dass jeder bel den Manövern aus einem SchifEgeschütz 

abgefeuerte Schuss so viel kosten \\:ürde, dass eine vielköpfige Arbeiterfamilie da 

1100 '>ctll.bllrger \\adll:-\r 2-16 vom 2<). Oktooer 1912. Erkenntnis des LC '>ellzburg \'orn 3D. Oktober 

1')12. kllnd!-:l'1I1cKht In Sal/.burger Zeitung ~r 12-1 vom 31. Oktober 1<)12 

1101 SJllburger \\',Icht ~r. 2-17 vom 30. Oktober 1912 

1102 Salzbllrger Wacht :-\r. 270 \'Om 27 "member 1<)12 FrkenntnlS des LC Salzourg vorn 21' :\o\'cm 

her 1912, kundgemacht In SaL,burger Zeltung:-\r 1-10 vom 3D "lovcmoer 1912 
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von monatelang leben könnte. auf das Verbot von Aufreizungen gegen die kaiser

liche Armee (Art. IV des Gesetzes vom 12. Dezember 1862) gestützt l1ll3 

Nicht nur dIe auf den Krieg zusteuernde Außenpolitik wurde von der sozIalde

mokratischen Sa/zbllrgtr IV(/{hl ins \"Isler genommen. sondern auch die enge Ver

bindung zwischen Kirche und Thron gab WIederholt Anlass für publizistische At

tacken. \\'ührend zur Unterdrückung kirchenkritIscher Artikel in der Presse die 

Tatbestünde der Religionsstörung bzw. der BeieidihTUng einer gesetzlich anerkann

ten Kirche (§ 122 bzw. § 303 StG) herangezogen werden konnten. wurden Ein

wände gegen die kirchenfreundliche Politik auch als .'\lajestätsbeleidtgung verfolgt. 

So erblickte der ~taatsan\\'alt tn einem Bericht über den Eucharistischen Kongress. 

der im September 1912 in \Vien stattfand. eine Schmähung der Ehre des Kaisers 

Das sozialdemokratische Blatt hatte unter der Cberschrifi: .. Die Heerschau der 

Finsternis" die Abschlussprozession des Kongresses beschneben und bemängelt. 

dass erst am Ende der Prozession .. die irdische l\lacht nach der hImmlischen [ .. 1 
des Kaisers greises Haupt" seinen Platz eingenommen hütte. Schon allein dIe Be

zeichnung .. greises Haupt" hätte wohl tlir dIe Konfiskatton ausgereicht. und dass 

dIe Zeitung bemängelte. dass sich .. KaIser und Thronf()lger [ .. 1 tn den grogen 

~lummenschanz einfligen" liegen und sich damit vor der ~lacht der Kirche ver

beuhrten. gab der Staatsanwalt weitere Arh>1.lmente tUr ein Verhot dieses ;\.rtikels 

in die Hand.lllI-I Die Sozialdemokraten stief;en sich wohl weniger an dem Platz. 

den der ~lonarch tn der Prozession einnahm, als an der mit der Veranstaltung be

zweckten Demonstration kirchlicher :\lacht und barocker EinheIt \on :\lonardue 

und katholischer Kirche. lllI .\ 

7.2.2.3 KonfIskationen wegen Kritik an '\Iitgliedern des kaiserlichen Hauses 

Anlass flir Kritik an \litgliedertl des kaiserlichen Hauses lieferten neben der Kat 

serin, deren Verhalten nur selten in den Berichten der Salzburger Zeitungen be

handelt wurde, vor allem die Erzherzüge. Thematisiert wurden einerseits d,ls poli

tische Engagement etnzelner Sprösslinge des Hauses f Iahsburg, .1l1dererseits lbs 

zum Teil skandaltr:ichtige Privatleben mancher Erzherziige. 

110, 'd/hllrgcr \\.Kht '\;1 .'6 \0111 ;" :'q>tcmhl'l 1902. Erkcnnllll' de, 1.(; :'.dlhllrg \om S '>eptemhn 

1'102, kundge111acht in SaLd)l11ger Zeitung NI 20S vom 9. Septemher 11)02. 

1101 Sal/hurgcr \\ad1l:--'r 213 "O11l 19 :'q1ll'111hl'I 1'11:> I ~rkt'nntll" dt" 1.(; S,llihllrg "nm 21 Sept('!ll 

ht'r 1'J12 , kl1ntlgl'l\)acht lT1 :',rllhlllgl'l Zeitung '\r 111 "(lI\) 23 '-;t'ptt'!llhn 1912. 

I 105 Ilan"dl, hn,t : 1 kr langt' '-;d)atll'll dl" '>taatt', ()'tt'rrt'lL"imclll" (;t,,,'lbchali'gt·,ehlchtl' IIll 

20 Jahdllindeit Wiell 1'1'1 I, S 21~ 
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So sahen sich gleich zwei Salzburger Blätter durch den Besuch ErzherzogJohann 

Nepomuk Salvators, einem Angehörigen der toskanischen Linie der Habsburger, 

heim italienischen König Viktor Emanuel 11. zu scharfer Kritik veranlasst. lllJ6 Das 

Salzburger K/rrhenblatt berichtete in seiner Ausgabe vom 2. Mai 1872 über diesen 

"unbegreiflichen Besuch, den ein Prinz von Toskana, Sohn eines von Viktor Em

mannuel depossedirten Souveräns, im Quirinal abzustatten kein Bedenken trug". 

Der junge Erzherzog habe sich nach seinem Besuch beim Papst, dem er als Erzher

zogJohann von Toskana seine Huldigung darbrachte, zu Viktor Emanuel begeben, 

"und hier wurde nach den Berichten der Blätter, der Name Toscana bei Seite ge

lassen". Das Klrrhetlblatt verzichtete auf eine vollständige Wiedergabe des Berichts 

des Korrespondenten ebenso wie auf einen Kommentar, da es "sich wegen Preß

gesetz und Staatsanwaltschaft jeder Bemerkung enthalten" müsse. l107 Der Staats

anwaltschaft war selbst dies zu viel, sie erkannte in diesem Artikel den Tatbestand 

der Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses und beantragte die Be

schlagnahme der Ausgabe, die vom Salzburger Landesgericht bestätigt wurde. llllX 

\Veniger Zurückhaltung übte die Salzburger ChrOnik, die zwei Tage später über die 

Reise des Erzherzogs nach Rom berichtete. Aus der kurzen Notiz geht hervor, 

warum die Salzburger Blätter dem Besuch bei Viktor Emanuel so große Bedeutung 

beimaßen. Dieser habe "selbstverständlich allerwärts das ungeheuerste Aufsehen 

erregt, man ist in allen Parteien darüber einig, ihn als einen Verzicht des Hauses 

Lothringen auf seine toskanischen Ansprüche zu betrachten". Zu einer direkten 

Kritik an Erzherzog Nepomuk Salvator ließ sich auch die Salzburger Chromk nicht 

hinreißen, sie beschränkte sich auf die Feststellung, es müsse "ein rechter Pfiffikus 

sein, der hiezu den Rath gab !"IIOY Freilich konnte die Staatsanwaltschaft auch die

sen Artikel nicht durchgehen lassen und ließ die Ausgabe wegen Beleidigung eines 

l\.litglieds des kaiserlichen Hauses beschlagnahmen. llill Der Unmut der Behörden 

dürfte durch eine Anmerkung in der "Chronik" noch gesteigert worden sein, mit 

der die Leser über die Beschlagnahme des Salzburger Klrrhetlblatts informiert wur

den \Vie die Chronik bemerkte, waren die meisten Abonnenten in der Stadt Salz

burg noch in den Besitz des Blatts gekommen, "in dessen Spalten man vergeblich 

geHi.hrliche oder verdächtige Stellen aufsucht".llil 

110(, Haas Pressegencht!Jche Verfahren, S 217. 

1107 SaL'hurger Klrchenhlatt '\Ir 18 vom 2. !\Iai 1872. 

IIOH SLA Landcspr:isidlum 1H72, Nr 939 

110<) Salzhurger Chronik Nr. 53 vom -1 i\lal 1872 

1110 SL\ LandespräSIdium 1872, Ne. 9-10 

1111 Sal/.hurger Chronik Nr 53 vom -1 l\lal 1872: Tatsächlich waren der Behärde nur 351 der 515 ge

druckten Exemplare 111 die Hände gefallen. 
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Tlts;ichlich halte dte Audienz des jungen Erzherzogs bei Viktor Emanuel 11. in 

Italten ftir Aufsehen gesorgt, wo die Presse in groger Aufmachung Ver\'.:umlerung. 

aber auch I Hüne über den diplomatischen FehltrittJohann r\'epomuk Salvator~ zum 

Ausdruck brachte,Il12 Die österreichisch-ungarische Diplomatie hatte nach der Be

setzung Roms und der Verlegung der Hauptstadt des geell1ten italienischen ReIch., 

eine sehr reservierte I laltung ell1genommen und versuchte alles zu vermeiden. wa~ 

als rechtliche Anerkennung der Besetzung des Gebiets des Kirchenstaates ange

sehen werden lüitte kiinnen,'lll Dass die Staatsanwaltschaft gegen dIese heiden 

I\rtikel vorging. erscheint insofern interessant. als selbst Kaiser Franz Joseph üher 

diesen Alleingang des Sprosses der habsbuq.,rischen Sekundogel1ltur erbost w.lr, da 

er darin eine ProvokatIon sah. mit der seine kaiserltche Autontät infrage gestellt 

wurde, Der aufillüpfige Erzherzog wurde daher vom Kaiser IIlS ferne Lemherg zur 

Garnison abkommandiert ,l'H Der Kritik III den Salzburger Blättern hätte daher 

wohl auch FranzJoseph zumindest insgeheim zugestImmt Dass gerade die konser

vativen Bl:itter dem Iksuch des Erzherzogs bel Viktor Emanuel \\ enig Positl\'es ah

ge\\'lllnen konnten. lag \\'ohl auch an der tiefen Solidarität der Salzhurger Konser 

vatl\'en mit dem von ehen jenem italienischen Kiil1lg seiner weltlichen llerrscluft 

berauhten Papst Pius IX,II'; \\'ie stark die gespannte Lage zwischen Quirinal und 

Vatikan auf die Beziehungen zwischen Österreich und dem Jungen italienischen 

KönigreIch ausstrahlte, zeil.,rte sich auch IH73, als der herzltche Empfang \'iktor 

Emanuels am iisterreichischen Hof anUssltch der \\iener \\ 'e1tausstellung dIe kle

nkal gesll1nten Kreise in Aufregung \'t'rsetlte,l', b 1\1s Sich ein Gegenhesuch Franl' 

Josephs nach diesel' ReIse Viktor Emanuels nach \\'ien nicht tinger auf~chleben 

lieg. traf er den italienischen Kiinig in VenedIg, da ellle ReIse nach Rom aus diplo

matischen Gründen nIcht infrage kam, 111 

Der Kampf um den Einfluss \'on Kirche und Staat auf die Schule hlieb bIS zum 

Ende des 19,Jahrhunderts ein bestimmender Faktor der InnenpolitIk lind fand seI 

nen Niederschlag in den publizistischen Auseinandersetzungen. dIe \\'Iederholt .\n 

lass zu Konfiskationen Salzburger Zeitungen gaben, Im Kampf um die sogenannte 

1112 \\CISSCI1Stt'IIIt'r. 1'''C<l"l'l1 1'111 \lI~Stl'lgl'r alls dt'1ll \(,lIserhalis Frtcdnch ()rth [),IS. Sk,lpJdl' 

"'Kill'l.eben dl" FI"/.Ill'r7ogsJohal1l1 S,t!",llor bill' llu)gr;lpllle, \\' Il'11 1')1''1, S ,'I 

1113 \0\11 LII1I , S""IO \\ JI1<1nls/!-,I, ,\<1'1111 (hlerrl'Il'h 1I11<1 lullell I'IIl "",lll'r.lks (;CSdllchtsbuch, :2 \utl 
\\';('11 20()2, S. IS') 

111 ,1 \\clS'L'nsll'IIll'r hll'<lr;l'h ()rth. S, ,'\<) , 

IIIS \'gl. Ila,I' : \(atlwll/""HIS, S 1'1·1 

111 (, \(oll1lL'f. Ild 2. S 27~ 

1117 No\,otny, Alexander , AlIlll'l1lllllmtcr (;\1I1;\ (;r.lf ,\ml! ,ISS), <1,\ (11i2.'\ I~NO\ 111 Il,mtsch 111I~() 

Illg,) (;l"talt('r der (;l'sl'llickl' ()stl'IIL'IChs Inns"rlll'k. \\ ' il'n. \llIlldwll !')!)::!, S, -11>7, FurLlIli 

\\antlrllvka, S, 1(,2 
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,,:'\euschule" wurde immer wieder durch allzu deutliche Kritik ein Einschreiten 

der Staatsamvaltschaft provoziert. Zu :\lajestätsbeleidigungen kam es dabei selten, 

meist wurden die Konfiskationen auf andere Tatbestände gestützt. \Vährend die 

Journalisten vor Kritik an Franz Joseph zurückschreckten und dessen Entschei

dungen wie Im bereits skizzierten Fall der Kritik an der kaiserltchen Sanktionie

rung des Reichsvolksschulgesetzes nur indirekt und unter gröGter Schonung seines 

Ansehens II1frage stellten, verliehen sie ihrem Unmut über die sich in politischen 

hagen exponierenden Erzherzöge in deutlichen \Vorten Ausdruck. So \\'urde im 

i\ lai li{~)t) Erzherzog Rainer zur Zielscheibe der Kritik der Kat/101m/mi K/rdlen

zr/tullg nachdem er vor der Akademie der \Vissenschaften, als deren Kurator er 

fungierte, die gerade im Reichsrat diskutierte Novellierung der Schulgesetze, durch 

die der konfessionelle Einfluss auf die Schule wieder verstärkt werden sollte, als 

einen "Kampf gegen Aufklärung und Fortschritt" bedauert hatte.lll~ Für das kleri

kale Salzburger Blatt wurde damit "der katholischen Aktion fur die confessionelle 

Schule und überhaupt der christlichsocialen Reform ein Fußtritt versetzt von einer 

Seite, von der es am allerwehesten timt". Die Zeitung bekla!-,rte vor allem, dass der 

gem~migt liberale Erzherzog - dessen Rede offensichtlich Zustimmung seitens der 

liberalen Presse gefunden hatte "Anlag zu einem unqualifizierten Haberfeldtrei 

ben der ohnehin übermüthlgen Judenpresse gegen den Katholizismus gegeben" 

hätte 1111 Obwohl der Erzherzog 111 dem Artikel nicht namentlich genannt wurde, 

\\llsste die Staatsanwaltschaft, wer gemeint war und lieG die Ausgabe beschlagnah

men. Das Landesgericht Salzburg bestätigte die Konfiskation, da durch den Artikel 

die Ehrfllrcht gegen ein Mitglied des kaiserlichen Hauses verletzt und damit der 

'nltbestand des § 6-1 StG erfüllt wurde. II '1I 

Ein Ereignis, das die kaiserliche Familie erschütterte und zu einem sprunghaften 

Anstieg der Verurteilungen wegen Beleidigung eines ;\litglieds des kaiserlichen 

Hauses flihrte, war der Tod Kronprinz Rudolfs 1889.1121 Das "Drama von ;\'layer

ling" wurde in \'ielen Flugschriften und Büchern 111 einer \Veise thematisiert, die 

den Staatsanwalt auf den Plan rief ~ach Bekanntwerden des Ablebens des Kron

prinzen, über das am Abend des 30.Jänner die ersten Extrablätter berichteten, 

verhreiteten sich allerlei Gerüchte in \Vien. Die Politik des Hofes, der um eine 

\'ertuschung der \\'ahrheit bemüht war und den Tod Mary Vetseras durch die 

111 t\ K.lthoh5che Km'heIlZl'ltung 0.r 4S \"0111 7 . .Iuni lH!;<). 

111'1 K.I\ h"h5che Kirchenzeitung :--'r 44 \"0111 4 JunI 11189. 

11211 '>Ll\ Landespriisldlum 11\89, 0:r '125. 

1 121 Zu den AUSWIrkungen dll''''' Erel/.,'TlI"eS auf die \'erurteilungen nach ~ 64 Ste; \"gl. KapItel 63.2 
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Hand des Kronprin/en stets verschwieg, verlieh der Fantasie des Volkes erst recht 

Schwingen und gab Anlass /u allerlei Spekulationen ,1122 Die Behörden konfiszIer

ten alle österreichischen ZeItungen, dIe von der offi/iellen Version der Ereignisse 

alw.;ichen,I17' l\llt einiger Verzögerung erhIelten auch die Behörden in den Pro 

vin/en AnweIsungen, Benchte über die näheren L mstände des Dramas zu unter, 

drücken Der Landeschef von ~alzburg wurde vom Innenm1l1ister aufgefordert, zur 

Verhinderung der VerbreItung von Sensationsromanen und Broschüren über das 

Ableben Rudolfs "gefalligst unverzüglich das Erforderliche zu veranlassen, damit 

jeder gesetzwidngen \'erbreitung der fragltchen Druckschriften mit aller Strenge 

begegnet werde",1 p, \\'ährend die Gerichte in der gesamten i\lonarchle damit be

sclüiftii-,rt waren, Bücher und Broschüren über den Tod Rudolf.., aus dem Verkehr zu 

ziehen, wurde 111 Salzburg IHH9 ke1l1e einzige der örtlichen Zeitungen wegen e1l1er 

Beleidigung des Thronf()lgers beschlagnahmt. Die in Salzburg ersche1l1enden ZeI

tungen hielten sich an die vom Hof ausgegebene VersIon, druckten unverfangltche 

Nachrufe und hielten sich mit sensationsheischenden Enthüllungen zurück, Den 

Redaktionen war ofJenbar bewusst, dass jede nicht den Vorstellungen des Hofes 

entsprechende Berichterstattung um,,'eigerlich eine Beschlagnahme nach sich ge 

zogen hätte, 

Weniger Zurückhaltung wurde außerhalb der .\Ionarchie an den Tag gelq,rt. Der 

Selbstmord Rudolf.'i errei-,rte in g-anz Europa großes Aufsehen. Kaum war er be 

erdii-,rt, erschienen in den Zeitungen von Berlin bis Paris Artikel mit Enthüllungen 

über Jen wahren Ablauf der (;eschehnisse in \laverling. Zwar konnten die öster

reichischen Behörden das Erschell1en solcher \ leIdungen nIcht verhindern, doch 

wurden gerichtliche Verbote dieser Ausg-aben ausgesprochen. um ihre Verbreitung 

ll1 der l\lonarchie zu unterbinden.112 ' Allerdings gelang es nicht Immer. dIe aus

lündischen Blätter schon an den Crenzen abzufangen. und bis die PolizeI diese 

beschlagnahmt hatte. waren meIst schon viele Exempbre \'erkauft worden.1 -'0 

wurde die Bevölkerung durch auslündische Zeitungen über die \\'ahrheit der I:-.r 

elgnlsse. die vom 1101' \'ertuscht werden sollte. int()f[l1iert. DIe J\liillduur .\~'l/e.rtol 

Nadm'd,tm waren das erste Blatt, das eine \\'oche nach dem Drama eine Version 

1122 I\lltis.'" 190 

112~ Ilalll<lnl1 RudolC ~ 1711' 

1121 ~L,\ l.andespr~hldllll11 IHH'J. Nr ~()() 

112S Vgl ,!Je KlIl1dmachlll1g der \'nh()ll' /.Jhlrl'idll'r ,1tISI'lIHlisd1l'1 Zl'illlngl'l1 durch \t'rsdllt'dt'lle (lS 

11'r1elchi.sche (;l'nChle In Sal/hurgn Zeitllng Nr ~7 VOIll 12 h'hnl:\r IIiSlJ, '\1' .jlJ \ Olll 26. !' ... bnl'lI 

IHH') lind Nr S2 vom 2. \LiI~ IHH') 

112(1 Hll'd RlIdoll~ <; 211> 
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präsentierte, in der dessen Hergang im Wesentlichen richtig rekonstruiert wurde.1127 

Das Ministerium des Inneren verhängte gegen die Münchner Zeitung einen Ent

zug des .,Postdebits".lm Diese Maßnahme bedeutete kein generelles Verbot der 

Verbreitung durch die österreichische Post, sondern nur einen Entzug der beson

deren TarifVergünstigungen, derer sich Zeitungen generell erfreuten. Angesichts 

der damit verbundenen wesentlichen Erschwerung der Verbreitung einer Zeitung 

war der Entzug des Postdebits eine wirksame Maßnahme, derer sich die Behörden 

in zum Teil sehr willkürlicher V/eise zur Unterdrückung unliebsamer ausländischer 

Druckschriften bedienten.112
'1 Allerdings musste das Ministerium des Inneren bald 

erkennen, dass solche Maßnahmen gegen ausländische Blätter aussichtslos waren, 

weil die unerwünschten Nachrichten in zu vielen Zeitungen in ganz Europa er

schienen und eine Entziehung des Postdebits gegen alle diese Blätter schlicht un

möglich war. I 1'1) 

Bald wurden die ersten Romane über das Drama veröffentlicht, das ausreichend 

Stoff fur die abenteuerlichsten Geschichten bot. Diese oft äußerst fantasievollen 

Erzählungen erschienen meist als Fortsetzungsromane in Tageszeitungen oder 

\\llrden als Broschüren gedruckt. So unterhielt die Münchner Neue fteie Vo/kszez~ 

Ilillg ihre Leser mit dem "historischen Roman" aus der Feder eines gewissen Herrn 

Freimund mit dem Titel "Das Drama von Mayerling oder der Sieg der Dämonen". 

Die Salzburger Sicherheitsbehörde beschlagnahmte die betroffenen Ausgaben des 

\lünchner Blatts, da dieser Roman samt der Illustration mit dem Titel "Im Tode 

vereint" geeignet erschien, die Ehrfrucht gegen Mitglieder des kaiserlichen Hau

ses zu verletzen. tnl Sogar die Ankündigung der ebenfalls in München als Buch 

gedruckten Version des Romans wurde in Salzburg wegen der darin enthaltenen 

Illustration verboten.tn2 Auch das von einem "Baron von Zichinsky" geschriebene 

Buch mit dem Titel "Der Liebling Österreichs und der Frauen" verfiel der Konfiska

tion. ln :l Die Behörden schenkten diesen Schriften besondere Aufmerksamkeit und 

konnten immer wieder Exemplare aus dem Verkehr ziehen. Während es manchmal 

gelang, die aus dem Ausland nach Österreich verschickten Druckschriften schon 

an der Grenze abzufangen,ID4 gelangten andere bis in den hintersten Winkel des 

1127 Bled RlIdolC<' 217 

112/\ Olechow,kl Entwicklung, S 561. 

1129 Ehenda. 'i ~S9 562 

I UO \1,tls. S. 1'101' 

I U I SL\ I,.tndespriisidillm IRR9. '\Ir 414 

1132 SL\ Landespräsldillm IRR9. Nr. 422. 

I LB SL:\ Landespräsidium IHH9. Nr -11-1 

113.J SL\ l,'lIldespräsldlum IHH9. '\lr 39.J. 
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Kronlands Salzburg. II ' \ Der Eifer der Salzburger Behörden war dabei auch auf die 

Instruktl()nen der \Vlener l\.ll11istenen zurückzufuhren, die genaue Anweisungen 

gaben und das Landespräsidllllll zur Verfoll-,Tt.lI1g bestimmter Schriften aufforderte. 

'-,0 erhielt das LandespräsIdium etwa Ende IHH9 ein Schreiben des Innenministe" 

rlums, mit dem es aufgefordert wurde, der Verbreitung der in Leipzig erschienenen 

Schriften "Authentische Enthüllungen über den Tod des Kronprinzen Rudolf von 

Oesterrelch" und "Aus der Casette der Baronesse l\lary \'etsera" entgegenzuwlr

ken. ll1l, 

Die Ereignisse rund um den Tod Rudolfs beschäftigten die Öflenthchkelt noch 

lange nach IHH9. Immer wieder tauchten neue Enthüllungen auf, die ell1 behörd

liches Einschreiten nach sich zogen I'\och 1901 verfiel eine Ausgabe des Sahhurgtr 

1,{)({[I"AII::;l'l~f(l'r.I \',;egen des Abdrucks zweier Briefe über die Erei!-,TJ1isse von IHH9 

der Konfiskation Die Zeitung hatte zwei - aus heutiger ')Icht kaum als authentisch 

zu betrachtende Schreiben des Erzherzogs Albrecht und des Schwiegervater" 

Rudolfs, König Leopolds II \'on Belglen, veröffentlicht. in denen die These \ om 

Selbstmord des Thronf()lgers infrage gestellt und behauptet wurde, diese Darstel

lung der Ereignisse wiire notwendig gewesen, um "einen unvergesslichen '-,candal 

zu vermeiden" 11" Die Zeitung \\'urde kontlsziert, weil "dieser Artikel den fad des 

Kronprinzen Rudolf in einer \\'eise bespricht, die geei!-,TJ1et erschell1t, das Ansehen 

des verstorbenen Kronprinzen herabzusetzen und dieser Artikel 111 seiner Giinze 

eine Beleidi!-,Tt.lI1g des \erewi!-,>1:en Kronprinzen bildet".11\8 

Als schlie!~lich die einst in enger Verbindung zu Rudolf und Kaiserin Ehsabeth 

gestandene Gräfin \1arie Larisch, die an den \"orgängen um den Tod des Kronpnn

zen nicht unbeteill!-,>1: war, 1913 111 einem 111 London veröflentlichten Buch mit de1l1 

Titel ,,\1)-' Past" ihre Version dcr Ereignisse darle!-,>1:e. schritten die tisterreichischen 

Behörden unverzüglich ein Durch ell1en Bencht des Botschafters 111 Engbnd über 

das Erscheinen des Buchs abrmlert, wies tbs Innenministerium das '-,alzburger 

I.andespräsidll11l1 an, die Beschlagnahme etwaiger In Salzburg auftauchender E:-.: 

emplare theses '-,ensatlonswerks "sk'l11dalösen Inhalts über \\eibnd Kronprinl. Ru · 

doll" und viele andere 1\ litglieder des r\llerhöchsten I Llllses" zu veranlassen 111" I )ie 

11 \5 So he lichtete etwil die Ikzlrbhallpt111<I11Il'chan Zell "111 See de111 t.andl"pra.'ldllllll \\leder11<I1t 

iihe, ,he (etwa 111 Rallri., l·t!()lgte) KOllti,k,lllon \Trh(ltl'Ill'1 Dm, J..,chrttiell über J...ronpl"'nz Rud"li, 

vgl SL,\ L,uHlt-spdSllliulll IHK'). '\r ~'i7. :--'r ~67 und 0:r 177 

11 \() SLA L,lllde'pr ,iSldiulll IHH'I. N, IH2'1. 

11'\7 Sat/hllrger I.oct! ,\n/l'ign ,\, :>6 ,olll;\1 Jinnl'r 1'101 

II.'\H Erke'lIlt'1I'. dl's 1(; '>,\t/.hurg nHll .'\. l·ehrua, 1'101 . J..undgl·Ill,\,·ht 11\ ,>,t!lhurger Zeitung '\r '2'1 \(l1ll 

S h·hnlar l'IOt 

II.'\'/ <;1-1\ l.ande'p"iSldllllll 1'11'\. \'11111 I 'ill 
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Grenzpolizei und die Sicherheitsbehörden sollten besondere \\!achsamkeit an den 

'nlg legen, doch gelangten offenbar keine Exemplare in die Hände der Salzburger 

Behörden. 

\\le der Tod Rudol(s zog auch die Ermordung der Kaiserin Elisabeth 1898 ein An

steigen der Verurteilungen wegen Beleidigungen eines Mitglieds des kaiserlichen 

Hauses nach sich.!!~1i Anders als das Ableben RudolE; gab der Tod der Kaiserin 

keinen Anlass nir Gerüchte. \\!eder gab es etwas zu vertuschen, noch eignete sich 

ihr Ableben fur Spekulationen oder schwülstige Erzählungen Die Presse hielt sich 

an die offiziellen Vorgaben, und nur vereinzelt lieferten Blätter Anlass fur ein Ein

schreiten der Behörden. In Salzburg wurde einzig eine Ausgabe des Sa/zburger Tag

blalls wegen einer "Verspottung der Ehrfurcht gegen den Kaiser und die verstorbene 

Kaisenn Elisabeth" beschlagnahmt, die sich jedoch nicht auf deren Ermordung be

zog.!!1! Auch gegen ausländische Zeitungen wurde nur vereinzelt vorgegangen, 

wenn diese In ihren Berichten über das Attentat auf die Kaiserin die ihr nach Auf

fassung der Behörden auch nach ihrem Tod geschuldete Ehrfurcht verletzten.II~ 2 

Wenngleich das Ableben der Kaisenn wenig Anlass fur Spekulationen und Ent

hüllungen gab, erschienen In den auf das Attentat folgenden Jahren doch einige 

Bücher über Elisabeth, die nicht den Vorstellungen des Hofes entsprachen. Bereits 

funf Tage nach dem Tod der Kalsenn vvurde in Salzburg offenbar unter dem Ein

druck der Ereignisse das bereits vor dem Attentat veröffentlichte Buch "Geheim

J1Isse europäischer Höfe. Aus den vertraulichem Mitteilungen eines Ex-Gesandten" 

aus der Feder von Allen Upward wegen des Kapitels "Die Ehre einer Kaiserin" be

schlahrnahmt, da in diesem "Schmähungen, Lästerungen und Verspottungen" gegen 

den österreichischen Hof enthalten waren.I!~ . 1 Das Kaiserhaus war bei Enthüllungen 

über die Vorgänge am Hof empfindlich, wie es schon nach dem Selbstmord Rudol(s 

be\\'lesen hatte. Auch harmlose Bücher über das Leben der Kaiserin und die Ver

hältnisse in der Hofburg gerieten In das Visier der Staatsanwaltschaft. Die l\laß

nahmen der Obrigkeit zur Unterdrückung solcher Romane und Schilderungen über 

das Leben am Hofbeschränkten sich nicht auf Konfiskationen, gerichtliche Verbote 

und Crenzkontrollen. Das Presserecht ermöglichte auch eine Strafverfolgung all je-

1 1 ~() Vgl KapItel (dJ 

II~ 1 ~,t1/hurgcr Tagbbtt i\r. 201 vom 17 0:member IH9H. SLA Landesprä"ldlllm IH9H, l\;r 2926. 

11 ~2 Vgl <"lL'burger Zelttmg :\ r 220 \'om 27 September 1898 (Yerbot der FTtlllk/urler Zn!ullg \'om 

11 . ~eptt'mbcr ) und '\r 223 \'om 30. ~eptember 1898 (\'erbot \'on LI' figaro vom 12 . September l 

1 1 ~~ Frkl' nnt111s de" [C, <,altburg vom 7. <,eptember 1898. kundgemacbt in Sal?burger ZeItung :\'r 210 

\tl111 I~ . ~epte111ber IH9H. 
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ner, die zur Verbreitung solcher verbotener Werke beitrugen.II .H Von Buchhändlern 

wurde erwartet, den Inhalt der von ihnen feilgebotenen Schriften zu kennen und 

keine anstößigen Titel m ihrem Sortiment zu fuhren. Unwissen über em gegen ein 

Buch verhängtes Verbot befreite sie nicht von ihrer Verantwortung, wie Hermann 

Nägclsbach, Besitzer einer Buchhandlung am Salzburger Residenzplatz, 1898 erfah 

ren musste. Als die städtische Sicherheitswache III selIler Auslage elIles Exemplars 

des Buches "Frauenliebe und Frauenpolitik an europäischen Höfen" ansichtig VI.'Urde, 

schritten die Beamten sogleich zur Konfiskation des emzigen vorhandenen Exem

plars und erstatteten zudem Anzeige bel der Staatsanwaltschaft Das aus der Feder 

emes gewissen Erich von Mettenborn stammende und in Berlm erschienene Buch 

war nämlich bereits von der Staatsanwaltschaft Pilsen mit Beschlag belegt worden, 

worüber die \Viener Polizeidirektion alle österreichischen Behörden in Kenntnis 

gesetzt hatte. Grund fur das Verbot war ein Kapitel über die Rolle der Frauen am 

\Viener Hof.ll~s Der Autor schrieb dann über das bedauernswerte Schicksal \on 

Pnnzessin Stephanie, der Witwe Kronprinz Rudol[~, der Österreich "bittere Ent

täuschungen" gebracht hätte.II~(' Zu direkten Angriffen gegen elIlzelne Personen am 

Hof ließ er sich zwar nicht hinreißen, doch erkannten die Behörden schon durch 

die allgemeine Kritik am Umgang des Kaiserhauses mit Stephanie den Tatbestand 

der Beleidigung von Mitgliedern des kaiserlichen Hofes. Gegen den Salzburger 

Buchhändler Vl.'Urde Anklage wegen der \Veiterverbreltung des verbotenen Buchs 

erhoben. Seine Verteidigung, er habe nichts von dem Verbot gewusst, hinderte das 

Salzburger Landesgericht nicht daran, ihn zu einer Geldstrafe zu verurteilen. Aller

dmgs fiel diese angesichts der bisherigen Unbescholtenheit Nägclsbachs und semes 

sofort abgelegten Geständnisses mit funf Gulden recht mild aus.II~· 

Beleidigende Bemerkungen über die kaiserliche Familie sucht man auch in dem 

1913 erschienenen Buch von Clara Tschudl "Elisabeth, Kaiserin von Oesterrelch 

und Königin von Ungarn" vergeblich. Dennoch wurde die deutsche Ausg-abe dieses 

im Orif.,rinal III Norwegisch verfassten \Verks beschlagnahmt und \·erboten.lll ' Die 

strenge Auslegung des Straf und Presserechts setzte auch kurz vor dem l'nterg-ang 

114-1 Nach ~ 24 I'rl'l~geselz IH62 drohlewdem. der ellH~ genchlltch verhotene oder mit Beschlag hele,,'!e 

Druckschnft weller verhreltete oder ihren Inhalt durch den Druck verötlenlltchtt'. eine (,eldstrclft' 

von ~() I)J', ~()() C;ulden Im \\iederholungsLlll konnle luscit/.ltch ellle Arreststrclle hiS LU ell1t'm 

Monal verhün"rt weruen 

11-15 SLA StralClkten. hlsz 34. UNH. Nr 275 (Hermann Ncigelshachl. 

11-16 I\leltenhorn, hlch von hauenpol!t1k und Frauenl!ehe an europäischen Höten . Berllll 0.1. S Ll6 

1147 SLA Slral'lkten. Fasz 3-1. IH9H. Nr 275 (llerm.mn l\Iclgelsh'lChl. 

IIIH Erkenntnis des U; Sal/hurg vom 15 lul! l'lB. kundgemacht In Sal/.burgt'f Zeitung '\r ti2 'lHI1 

17.1uh l'iD 
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der l\lonarchie der literarischen Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte 

enge Grenzen. 

Weit mehr als auf solche romanhaften Schilderungen der Geschehnisse im Kaiser

haus war der In den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Salzburg zu 

beobachtende Anstieg der Konfiskationen auf Kritik am Verhalten Erzherzog Franz 

Ferdinands zurückzufuhren. Das Verhalten des Thronfolgers, der sich häufig in Salz

burg aufhielt, nachdem er das nahe der Pongauer Gemeinde Werfen gelegene Schloss 

Blühnbach durch den Allerhöchsten Familienfonds erwerben hatte lassen, gab häufig 

Anlass zu kritischen Artikeln in den Salzburger Zeitungen. Der Kauf dieses vor al

lem der Jagd dienenden Anwesens durch den Erzherzog war nicht nur auf freudige 

Zustimmung seitens der ansässigen Bevölkerung gestoßen.II~() Vor allem die patho

logische Jagdleidenschaft des Thronfolgers und seine Bemühungen, das gesamte Tal 

als privates Jagdgebiet abzuriegeln, fLihrten zu Konflikten mit der Bevölkerung. Diese 

Auseinandersetzungen beschäftigten die Salzburger Politik beinahe bis zum Tod des 

Thronfolgers und ~llrden in den lokalen Blättern immer wieder thematisiert. 

Zu einer ersten Auseinandersetzung zwischen dem Thronfolger und den Salz

burger Zeitungen kam es, als Franz Ferdinand 1907 die zu seinem Gut fuhrende 

Straße von Pionieren ausbauen und Renovierungsarbeiten am Schloss durchfuhren 

ließ. l\Iehrere Zeitungen erhoben den Vorwurf, Franz Ferdinand nehme es mit der 

Trennung zwischen seiner Privatschatulle und der Staatskasse nicht so genau. IISIi 

Die Straße werde auf Staatskosten ausgebaut, damit der Thronfolger das Schloss 

auch mit seinem Automobil erreichen könne, und die Renovierungsarbeiten am 

Gebäude würden von den Steuerzahlern finanziert. Franz Ferdinand ließ diese Vor

würfe nicht auf sich beruhen und beschwerte sich beim Ministerpräsidenten und 

beim Innenminister darüber, "daß mehrere Salzburger Blätter, darunter insbeson

dere das Salzburger Volksblatt und die Neuesten Nachnchten 7-,om Flachgaue, in jüngs

ter Zeit fortgesetzt Artikel bringen, in welchen aus Anlaß der Straßenbauten im 

Blühnbach- und im Bluntautale in sehr tendenziöser Form unberechtigte Vorwürfe 

gegen Seine kais. und könig!. Hoheit erhoben werden" und "daß wiederholt in dor

tigen Blättern gehässige Angriffe gegen höchstdessen Person enthalten waren".II'1 

1149 Das Blühnbach- lind das Bluntautal standen schon im ausgehenden 18.Jh als erzbischöfliches 

.Iagdreser .. at im Zentrum hefiiger Auseinandersetzungen zwischen Herrschaft und Bevölkerung. 

\ "gl d'l/U <"chindler, S. 26H322 

11 ~() I jotlrnann, Robert Erzherzog Franz Ferdinand und der Fortschntt. Altstadterhaltung lind bürger

licher \Iodernlslerungswille 111 Salzburg - Wien, Köln, Weimar 1994, S 24-26, Hanisch / Flei 

scher, S H3 . 

11.';1 <"[ ..1\ LandespräsIdium 1907, Nr 279-1 lind Nr 2798. 
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l\linisterpr~isident und InnenminIster traten mit dem Anliegen an den Salzhurger 

Landespr~isidenten heran und ersuchten ihn, "auf die Redaktionen r ' Im ,slllne 

dIeses \\'unsches Seiner kais und könig\. Hoheit Finfluf~ zu nehmen."1 '. Der Lan

despriisident /-,rmg "mit voller Energie" daran, den "Zeltungsmaniivern" ein Ende zu 

bereiten, indem er "durch vollkommen verlässhche Vertrauensmünner mIt den lei 

tenden Persönlichkeiten in den Redactionen der diesfalls m Betracht kommenden 

,salzburger Blütter in Fühlung" trat, um eine ~Iiigigung gegenüber dem Thronfc)lger 

zu erreichen. Dabei (md der Landespriisident "überall verständnisvolles Entgegen 

kommen", das sich auch in Zusagen der Redaktionen niederschlug, sIch III Zukuntl: 

mit Kritik am Thronf()lger zurück/llhalten. \erlassen wollte sich die Re/-,TJerung 

Jedoch nicht auf diese Zusicherungen, weshalb sie \ Ofsichtshalber "durch entspre 

chende \\'elsungen an dIe mit der Zeltungscensur betrauten Organe des Landes 

priisidllllns und der Bezirkshauptm,lI1nschaften und durch [ , EinwIrken auf dIe 

hiesige Staatsanwaltschatl: datur Sorge [trug], daG dIe im Kronlande erschl'lI1enden 

Zeitungen hinsichtlich der über die Person und die Angelegenheiten I.., kais ,"10 

helt gebrachten ,\rtikelund K'aehnchten von nun an emer wesentlIch \'Crsch~irtien 

Censur unterzogen werden". Dadurch wurde "Vorsorge getroffen, daG, wenn auch 

die Zusagen der RedactIOnen das eine oder andere ~Ial nicht ell1gehalten \\ erden 

sollten, in Hinktll1!t im Kronlande erscheinende, Se. KaIS. Hoh. \ erletzende Zel 

tungsartikel [ . J der Konfiskation verfallen \\ürden".115.1 

\Vie dieses Vorgehen der Behörden des Kronlands zeigt, war Repression in 

Form \'(Ill Konfiskationen und strafrechtlicher \'erfolgung der Redakteure nIcht 

die einzige i\Iöglichkeit der Obngkelt, auf den Inhalt der Presse einzu\\"lrken .\uf 

Konfiskationen oder strafrechtliche Sanktionen gegen das ,\'ahhllrgcr f(;/k.lh!a!/ 

oder die Nl'lll's/l'!I N{/{!lndl/l'II TOIII j'!(/{!Igallc wurde vorerst verzichtet. Otlenslcht 

lich hatten die Einschüchterungen genügt, um dIe RedaktIonen zu gröt-;erer Zu

rückhaltung zu bewegen Zur \\'iderlegung der \orwürfe \\ urden die Zeitungen 

aufkrdem dazu veranlasst, ell1 ofliZlelles DementI des Ackerbaumil1lsteriul11s ,1b 

zudrucken, wonach "Franz Ferdinand nur auf eigene Kosten das '->chloss adaptle 

ren lasse und die St)"aGe ausschltc!~lich t()fst\\"lrtschatiltchen Zwecken dIene". Iq 

Auch die in Hallein erscheinende Zeitung r()/k~jlmlld. dIe ebent~1l1s über die \'er 

schwl'ndung von Steuergeldern flir die Adaptierung des Jagd schlosses und dl<.' 

Strage Im Blühnbachtal berichtet hatte, verfiel nicht der lkschlagn,1hnll' '\,1l'h 

elIH.'111 (;esprüch mit dem Bezirkshauptmann verSIcherte dIe RClbktion, SIch In 

IIS2 Ehclllb 

11 S.I Elwlld., 

11 <;-1 SLA Lallde'pl;\sldlllll1 1'107. Nr 271S 
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Zukunft zurückzuhalten.II " Beschlagnahmt wurde nur die Salzbllrger !focht. die 

kritisiert hatte. dass zwar fur den Ausbau und die Verbesserung gewöhnlicher fur 

den öfTentlichen Verkehr bestimmter Straßen kein Geld vorhanden sei, flir solche 

"Luxusstraßen fur hohejagdherren" aber l\Iittel aufgeboten würden."\/) 

Auch nach Abschluss der Arbeiten an der Straße lieferte der Besitz Franz Fer

dinands Im Blühnbachtal weiterhlll Anlass fur Auseinandersetzungen mIt der Be 

völkl'fung, die T\'iederschlag in den Zeitungen fanden. Konflikte entbrannten vor 

allem über die Absperrung des Tals, das praktisch zu einem extraterritorialen Jagd

re\ier gemacht werden sollte, das fur Touristen und einheimische Bevölkerung 

tabu war. Insbesondere während der Anwesenheit des Thronfolgers wurde der Zu

gang zum Tal durch Gendarmen kontrolliert. Diese feudale Praxis erwies sich bald 

als unvereinbar mit dem aufkommenden Alpintourismus und flihrte unter anderem 

/.u Auseinandersetzungen mIt dem Deutsch-Österreichischen Alpenverein."\; Als 

sich die S{/Iz17llrger IV{/(I!t erlaubte, auf das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage flir 

dIe Absperrung des Tals hinzuweisen und in ironischem Ton meinte, das Tal habe 

wohl durch die Anwesenheit des hohen Herrn stratef.,rische Bedeutung erlanf.,rt, 

schrItt dIe Staatsanwaltschaft ein und ließ das Blatt beschlahrnahmen" \h 

Im AUf.,'l.lst 1913 wurden gleich zweI Zeitungen konfisziert, weil sie folgendes 

Gedicht aus dem Hüttenbuch des Riemannhauses am Steinernen l\leer veröffent

licht hatten: m ', 

Kt'lImt du tim 1ft!, Zt'f) dll' Gl'lldamll'll WO/IIIO/, 

DIl' zudcr SptlzlJ/lbl'll lIodl Tozm:r/en JdzollCII. 

Da,1 Jdlrinl' 1;11, Zt'O dllllll!ßr Klt'/J/geirl zU/lI, 

D,i' Lal.ldlc I'lillulld //Och d,e Filille ,lIdlI . 

. Kmw'l du 1'.1' :wlzl, da/lIil, da/IIJI 

Hmt du zwlzl Schl1m! • .1'0 laf? UllJ :nt'hll 

I\mllJI du dO/ p,~jI: dll' AfllllcTfchar/ gmalllll. 

fjjii/lr/ dU!1 Oll /n tlll'JI'J Zauber/alld, 

D,i' lIiMlllm blcleljrculldlldlC.f Quar/lI·r. 

10m Rll'mllllllJ/wUJ kommJ! du gar lodl! zu dir 

II~~ ~L.\ l .alllkspraSldiulll 1907, :sir. 27H7. fblleiner \ 'olksfreund vom 3 Aug-ust 1907. 

11 :;(1 Sal/burg-t'f \\'acht 'r 51\ \'0111 19 [u" l'!07. ErkenntniS des LG <;3Izhllrg- (ohne Datumsang-ahel. 

\l'rilfknthcht In <;3Izhurg-er \\"lcht '\r S9 vom 23 Juli 1907. 

11:;7 \ 'g-I 1IIIIhnann han! Ferdmand, <; 27 :10 

II:;ii <;cdlhllrg-cr Wacht :\r 71 \lIm 1. .l"pnl 191:' ; l"rteli des LG <;alzburg- vom 3 April 1913. kundg-e 

Illcldn In Salzhurger Zeitung- 'r 40 vom S. Apnl 1913 

11 S') <'al/hurg-er \\"lcht "\r 192 und <;alzburg-er \'olkshlatt '\;r 192. heide vom 23 . • .l"uhTtJst 1913. 
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Kmll.!'/ du Ifl' Z!;oh! i' Dahfil. da/l/II 

HaJ/ du ZI-'fJh! Schlll'ld. JfJ /qß' UI/J zielI/ 

Die Salzhllrgt'r IVad,1 und das Salzhllrger Vo/ksblatt. die dIesen poetischen Erguss emes 

\Vanderers nicht selbst in der Schutzhütte gelesen. sondern aus den iUünrhnt'r Nellcstm 

'Vm/II7i/,tm übernommen hatten. schlossen sich dieser Empfehlung emes Eindringens 

m das Blühnbachtal an und wiesen daraufhin. dass damit kaum ein Risiko einhergehe. 

Schlimmstenfalls würde man als \Vanderer im Falle einer ErgreIfung durch dIe Gen

darmerie von einem freundlichen Beamten aus dem 'lai hinaus zur nahe gelegenen 

Bahnstation Tenneck geleitet und dort in einen Zug der Giselabahn verfrachtet DIe 

Staatsanwaltschaft sah m diesem Gedicht eine \'erlet/.ung der dem Thronfolger ge

schuldeten Ehrfurcht und lieG dIe heiden Ausgaben beschlal,'11ahmen "," Die Salzhllr

gl'r "jzd,1 konnte sich eines spöttischen Kommentars zum Vorgehen der Staatsanwalt 

schaft nicht enthalten und schrieb in der nächsten Ausgabe. die KonfiskatIon könne 

,,\'ernlutlich nur wegen Ehrfurchtsverletzung gegen das B1ühnbachtal" erfolgt sein . da 

der Thronfolger selbst mit keinem \Vort erwähnt worden sei .I I"1 

1\'ur wenIge \Vochen später wurde das Salzhllrger 1'Olksh/alt erneut wegen emer 

~'leldung über Franz Ferdinand beschh11,'11ahmt. Diesmal hatte dIe Zeitung üher die 

HofJagd am Torrener .loch berichtet. bei der 27 Gämsen durch den Thronfolger 

erlq.,rt wurden,II1.2 Berichtenswert \\ar weniger der Jagderfolg des nir seme SchIeL' 

wut berüchtil,rten Thronfc)lgers. als dIe Tötung emes wetl;en Exemplars. dIe emem 

noch heute verhreiteten Aberglauben zufolge LTnglück üher den Jäger bringen soll . 

So \\'urde dann auch das Attentat von Sar~~ie\'o in der Volksmeinung als eine Art 

Sühne flir den Jagdfrevel des Thronfolgers betrachtet. 11 " 1 

72 .2.4 Die KonfIskatIOnspraxis als Spiegel der politischen Entwicklungen 

\Venngleich die presserechtlichen Sanktionen in ihrer Bedeutung <lls Instrumente 

der Disziplinierung der Presse kaum übersch~itzt \\'erden können. standen Kontls

kationen wegen J\:h~lest;itsbeleidigung oder Beleidi!,rung eml'S \ Ittglieds des kai 

sl'r1ichen Hauses nicht gerade auf der 'E1gesordnung. In den Red.lktlOnen wusste 

man. wo dIe Grenzen der tolerierten Kritik bgen. und in der Regel \\ar schon das 

Bewusstsein eme!' JederzeIt drohenden Besehl<lgnahme Abschreckung genug Erst 

111 den letzten Jahren vor Ausbruch des Ersten \\'e1tkriegs \'l'rschiirtte SICh so\\'ohl 

111,0 '-;:ILo:hurger Zl'ltllng NI 100 vom?(, \lIh'llst 1913 , 

1161 Sal/hur~l'r Wacht:--;, In \'()111 2~\lIh'llst 1'113 

11(,2 '-;al/hurgl'r \ 'olbhlall)\.' 202 VOI11 ,I. Sl'ptl' l11lwr I'IU 

111,3 II,misch ' Flel,dll'l, S , IHO 
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der Ton vieler Zeitungen als auch das Vorgehen der Behörden gegen kritische Be

richte und Kommentare. 

\Vle viele auf Beschlagnahme und Verbot einer Druckschrift gerichtete Verfah

ren In Salzhurg durchgeflihrt wurden, lässt sich anhand der Aktenbestände des 

Landespräsidiums nicht mit Sicherheit bestimmen, da diese nicht vollständig er

halten geblieben sind. Rückschlüsse auf die Häufigkeit gerichtlicher Verbote von 

Salzburger Druckschriften können jedoch aus einer Auswertung der Sa/zburger Zn 

Izmg bz\',; des Amtsblatts zu dIesem ofllziellen Salzburger Organ gezogen werden, 

da jedes gerichtliche Verbot der Verbreitung von Druckschriften von Gesetz wegen 

in diesem amtlichen Publikationsorgan kundgemacht werden musste. II !>4 Wie ein 

Vergleich der erhaltenen Akten mit den kundgemachten Erkenntnissen zeigt, ka

men die Behörden dieser Verpflichtung, abgesehen von Einzelfällen, auch nach. 

DIe Veröffentlichung der presserechtlichen Urteile in den amtlichen Blättern dürfte 

daher die Praxis beinahe lückenlos abbilden. 

Nur ein kleiner Teil der zahlreichen Konfiskationen Salzburger Zeitungen wurde 

mit der Erfullung des Tatbestands der Majestätsbeleidigung oder der Beleidigung 

eines '\.litglieds des kaiserlichen Hauses begründet. Meist stützten die Behörden 

ihr Vorgehen auf andere Bestimmungen des Strafgesetzes, deren Tatbestand we

niger eindeutig definiert war. Allen voran die in § 300 StG geregelte AufWiegelung 

diente häufig als Rechtfertigung fur ein Vorgehen gegen unliebsame Kritik. Der 

weit gefasste Tatbestand des § 300 StG kriminalisierte die AufWiegelung gegen Be

hörden und die Herabwürdigung ihrer Entscheidungen. Strafbar machte sich dem

nach jeder, der öffentlich durch Schmähungen, Verspottungen oder unwahre Be

hauptungen Entscheidungen der Behörden herabwürdigte oder auf solche Weise 

zur Verachtung gegen Behörden aufzureizen suchte. Daneben dienten auch § 65 

StG (Störung der öffentlichen Ruhe) und § 302 StG, der die Aufreizung zu Feind

seligkeiten gegen Nationalitäten, Religionsgesellschaften, "einzelne Classen oder 

Stände der bürgerlichen Gesellschaft" oder gesetzlich anerkannte Körperschaften 

pönalisierte, als Grundlage fur Konfiskationen. In der Zeit des Kulturkampfs wur

den diese auch immer wieder auf den Tatbestand der Beleidigung einer gesetzlich 

anerkannten Kirche (§ 303 StG) gestützt. Gelegentlich gaben auch allgemeine Eh

renbeleidigungsdelikte Anlass zu presserechtlichen Verfahren. Diese nicht auf den 

Tatbestand der Majestätsbeleidigung bzw. der Beleidigung eines Mitglieds des kai

serlichen Hauses gestützten Verfahren und ihre Abhängigkeit von der politischen 

Konjunktur wurden bereits an anderer Stelle eingehend untersucht,llh' weshalb ihre 

111>-1 §.16 I'reg(; IH62, Art \ des Gesetzes vom 1S. Oktober 1868. 

116:; Haa, I'ressegerichtltche Yerfahren 
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Eriirterung hier verzichtbar erscheint. Freilich war es flir die betroflenen Redaktlo 

nen sekul1lUr, auf \\'elchen 'Eltbestand dIe Beschlagnahme gestützt wurde. Ander<, 

als bei der Straf~:erf()lgung der \erfasser inkrimlllierter Texte. bei der die f Iiihe 

der Strafe vom Jeweils angeklahrten Deltkt abhängig war, spielte der im Strafgesetz 

vorgesehene '-,trafrahmen Im Zusammenhang mit dem im sogenannten objektIven 

\ 'erf:t11ren ausgesprochenen Verbot einer Druckschrift keine Rolle. 

Zwischen der erstcn Beschlagnahme einer Salzburger ZeItung \\egen ~ lajestab " 

bcleidlgung im Jahr IH69 und dcr \\'iedereinfllhrung der Praventl\'zensur \\ährend 

dcs Erstcn \\'e1tkriegs wurdcn II1sgesamt 5H Ausgaben III C,alzhurg erschelllender 

periodischer Druckschriften wegen Beletdigung des KaIsers oder eines .\Iltglied~ 

des kaiserlichen Hauses beschlagnahmt und gerichtltch verhoten 166 Dazu kommt 

noch eine Reihe von konfiszierten Büchern, dIe jedoch nIcht in Salzburg erschie 

nen sind \"ereinzelt schntten die Behörden des Kronlands Salzburg auch gegen im 

Ausland erschIenene ZeItungen elll, wenn diese allzu kntlsch üher das iisterreichi 

sche Kaiserhaus schrieben . 

\on diesen SH der KonfiskatIon verfallenen Ausgahen bel-,rründeten 23 durch 

ihren Inhalt den 'Eltbestand der l\I~jest~i.tsbeleidi!,rung, in 21' Eillen \\ ar es elll An 

grifl" auf dIe Kaiserin oder elllen der Erzherzöge, der eIn genchtltches i\achsplel 

hatte. Die übngen sieben Zeitungen verwirklichten sowohl den 'Enhestand der 

.\I~jestätsbeleidi!,rung als auch jenen der Beleidtgung eines .\Iitglteds des kaIser · 

lichen Hauses Dieses ljuantitati\"e \ 'erhültnts zwischen KonfiskatIOnen wegen Be

leidigungen des .\ Ionarchen auf der einen und \'(1I1 ~ Iitgltedern des kaiserlichen 

Hauses auf der anderen Seite lehrt den Schluss nahe, dass dem Kaiser in der Prcs~e 

!,rrögerer Respekt entgegengebracht wurde als den Erzherziigen . Im Gcgensatz 

dazu überwogen bel den strafrcchtlichcn Ver!()ll,rungen verbaler BeleIdl!,'lll1gen die 

Verurteilungen \\egen l\IaJesUtsbeieidi!,'llllg stets deutltch gcgcnüber Jenen \\egcn 

Beleidigung eines '\lttglieds des kaiserlichen H,luses .ll ' Dieses ljuantitati\'e \ 'er 

hältnis war frcil](:h auch durch einige spe/.lelle Themen bestimmt. dte in der Presse 

ausllihrlich behandelt wurden und entsprechend oft Anlass tllr ein behördliches 

Einschreiten gaben Allelll dIe beretts ausftihrlich geschtlderte lknchterSLlttung 

über den I<)d Kronprinz RlIdolfs 11'1'9 und über lbs \"erhalten ErzhlTzog Franz 

Ferdin<lntls Illl '-,alzburgel B1ühnbachtall'1I1 \"Ierteljahrhllndert sp:üer war tlir einen 

grogen Ted dIeser KonfiskattolH'n \'erantwortltch 

IlId, 111 dil'.'l"r Zahl ,,"d ,hl' ,ehr 'l'lt"llt'l1 F,dll' 11ldlt enthaltl'n. 111 dl'llen dlt' I",hindhdll' K<lnli,J.. '1 

tl011 l11d1l gni, htllch 1""t.Higt \\unk. 

11117 \gl K'lJl1t,·1 (, .:! lind (,;\ 
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Abb. 21.' Zahl dn zWISchen IH6S und 191-l wegen !\IaJestäbbeleidii-,rung hzw Beleidigung ell1es !\Iit 

glieds dö kaISerlichen Hauses beschlagnahmten und durch das Landesgencht Salzhurg verbotenen 

Ausgaben Salzburgn Zeitungen (\>uellc: Kundl11clchung der Erkenntnisse des Landesgerichts '>alL 

burg 111 der ')'!lzhllrga Zeitung bzw im .im/J BllllI zur S"lzburgi'r /.l'Ilung). 

Bis zur Jahrhundertwende ist ell1 behördliches Vorgehen gegen Salzburger 

Blätter wegen strafbarer Kritik am Kaiserhaus nur in Einzelfällen zu beobachten. 

Lediglich in der Zeit des Kulturkampfs der 1870er-Jahre wurden insgesamt drei 

Ausgaben der klerikalen Sa/zbllrger Clzromll und des Sa/zburger Kmhmb/atts be

schlagnahmt. weil es die Redaktionen gewagt hatten. Kaiser und Herrscherhaus 

allw direkt ;:u kritisieren. Erst ab 1897 und vor allem unmittelbar vor Ausbruch 

des Ersten \\'eltkriegs ist ein steiler Anstieg der Zahl der Konfiskationen zu be

obachten Die nationalen und politischen Unruhen. von denen die Jahre nach der 

lhdenl Knse geprägt waren. fanden auch in den Sal;:burger Blättern ihren Nieder

schlag. Ins Visier der Staatsanwaltschaft geriet vor allem die 1899 gegründete 50-

;:ialdemokratische Sa/zburger lVadlt. die sich einen regelrechten Kleinkrieg mit dem 

Sal/burger '-Jtaatsanwalt Imendörffer lieferte.II '" Die sozialdemokratische Zeitung 

III,H .'." Imcndiirtler die Zeitung 1111 Jahr 191323 \IJJ beschlagnahmen beß. fuhrte dies zu ell1er Inter 

relLttion dcr sO/laldell1okratischen ,'.bgeordneten 1111 Reichsrat. die VOI11 JUstiZll1ll11ster Auskunft 

d.nüber \ erlangten. ob .. derselbe von dieser flagTanten Rechtsverletzung des :,alzburger :'taatsan 



Die L:ntt'rdnit'kung von ~ Icrrschaftsknlik Jn der l'rc , sc 

wurde in iiußerst willkürlicher Weise drangsaliert und wiederholt wegen Artikeln 

beschlagnahmt, die in V/ien ohne behördhche Beanstandung erschienen \varen ,I('~ 

Vor allem the \\arnung vor der Kriegsgefahr und die Kritik an der Aufrüstung 

lieferten immer wieder Anlässe zu einem Einschreiten der Staatsanwaltschaft. Die 

Sahhurgi'r/f(/(l,1 scheute aber auch nicht davor zurück, den Kaiser und die Erzher

zeige zu attackieren, wobei insbesondere der Thronfc)lger Franz Ferdinand durch 

sell1 Verhalten nach dem Kauf des Jagdschlosses Blühnbach Kntlk geradezu pro 

\'o;.ierte. Zwischen 1903 und 1914 wurde die Sa/zhlltgt'r !fad ,I allein 17 i\lal wegen 

Ani-,rriflen auf das Herrscherhaus heschlagnahmt. Auch das nur kurz in ~alzhurg 

erschienene radikJl antiklerikale und antisemitische \\'ochenblatt Groh'Oll heschäf 

tigte immer wieder die Behörden ,II ," Nach der 1909 erfolgten Chersiedlung der 

Redaktion nach Salzburg verfIel beinahe jede Ausgahe der Beschlagnahme. on 
erhielten die Abonnenten eine durch das behördliche Verhot erzwungene zweite 

Auflage, 111 der die weißen Stellen beinahe mehr Platz einnahmen als der \ er

bleibende Text. Zv,:ar wurden die Konfiskationen auf verschiedene Tathestände 

gestützt, doch f~1l1den sich insbesondere ah 1912 ständig Artikel in dem Blatt, die 

sich in oflensiver Weise gegen den Kaiser und die :\lltglieder der Dynastie richteten 

und daher \"On den Behörden als \Iajestätsheleidigung oder Beleidlb'l.ll1g eines :\Iit

glieds des kaiserlichen Hauses qualifiziert wurden 

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts spielten Konfiskationen Salzburger Zeitun

gen wegen \h~lest;itsbeleidii-,'l.ll1g oder Beleidii-,'l.ll1g eines :\Iltglieds des kaiserlichen 

Hauses also keine i-,rroge Rolle Die Redaktionen übten sich in Zurückhaltung mit 

Kritik am Thron und lIef~en sich nur selten zu Ani-,rriflen gegen den :\ lon,lrchen 

hinreilkn. Ein Zusammenhang zwischen der politischen Ausrichtung der Zeitun

gen und der HäufIgkeit der KonfIskationen wegen Beleidli-,'l.lI1g des Kaisers oder des 

Herrscherhauses tisst sich daher nicht nachweisen Zwar fand die politische Kon 

junktur durchaus Niederschlag in der presserechtlichen Praxis der Behörden, 

doch wurde die l 'nterdrückung der politisch unliebsamen Presse allfandere - meist 

dehnbarere - 'HltbesUnde gestüt;.t. Die etablierten S'llzburger Bhitter rückten von 

theser rücksichtsvollen Ilaltung gegenüber dem Thron auch in den letzten Jahren 

der Monarchie nicht ab, doch betraten mit der Sahhlltgt'r /ftul,t lind eil1lgen kurz

lebigen Zeitungen neue PublikJtionen die Bühne, die weniger Zurückhaltung an 

den 'Hlg legten. 

walh hennin" ' hat, w('nn JI, was gedl'nkt er.(u tun, d,IE d'l"l'm unCilIIJ!;l'n Ik:lIl1tl'n (' nd!.<,h dl (' 

l ' ehnwadllll1g dl'l Pressl' eIltLogen \\ml ?" (Sal/,hurger \\.lcht:\1 t\ "(lJll 12.1,11111<'1 19H 1, 
11(,') Kaut , S , 71 

1170 Vgl (;Ia,,'r : Z,'itllngswl'sl'n, ,>, 17Sr 

1171 Il.las I'ressegl'llchtlldll' \'erlaltrl'n, S, 22~: ,gI. ,llIdl ()IL'dH)\\ ,l", I, Ilt\\'Il'klul1g, S , .j~~ 



ZUSAMMENFASSUNG 

Am Ausgangspunkt dieser Arbeit stand die Frage, ob die praktische Handhabung 

der dem Schutz von Ehre und Ansehen des Monarchen und der Dynastie die

nenden Straf tatbestände In der zweiten Hälfte des langen 19. Jahrhunderts Rück

schlüsse auf das Verhältnis zwischen Herrscher und Untertanen zulässt. Ihr Ziel 

war zu erforschen, inwiefern aus kritischen Äußerungen über Kaiser FranzJoseph, 

ihrem Inhalt und den sie provozierenden Umständen sowie aus der Intensität ihrer 

strafrechtlichen Verfolgung auf die Wahrnehmung von Politik und Selbstdarstel

lung des Herrschers durch seine Untertanen geschlossen werden kann. Wie sehr 

das Delikt der l\.1~jestätsbeleidigung von den sich wandelnden politischen Verhält

nissen in der Habsburgermonarchie beeinflusst wurde, zeigte sich auf mehreren 

Ebenen. 

Dass die Staatsauffassung nicht ohne Auswirkungen auf das politische Strafrecht 

bleiben kann, macht schon ein Blick auf dessen historische Entwicklung deutlich. 

Bevor der Tatbestand der Majestätsbeleidigung im Strajgesetz über Verbrechen, Verge

Izm und ()bertrefungm von 1852 jene Gestalt fand, die bis zum Ende der Monarchie 

ihre Gültigkeit bewahren sollte, hatte er zahlreiche Umgestaltungen erfahren, die 

mit den sich ändernden Auffassungen von Staat und Herrschaft korrespondierten. 

Durch Franz Joseph wenige Jahre nach der Niederschlagung der Revolution er

lassen, entsprach das Strafgesetz von 1852 dem neoabsolutistischen Herrschafts

verständnis. Der strafrechtliche Schutz des Herrschers "von Gottes Gnaden", der 

als "geheiligt, unverletzlich und unverantwortlich" galt, war Ausdruck seiner erha

benen Stellung. Der auf dem monarchischen Prinzip beruhenden Staatsauffassung 

zufolge übte der als Träger der Majestät geheiligte Monarch die oberste Staats

gewalt selbstständig und unabhängig aus, ohne irgendeiner weltlichen Instanz zur 

Rechenschaft verpflichtet zu sein. Jede Kritik an seinem Handeln und seinen Ent

scheidungen bedeutete einen Verstoß gegen dieses Prinzip der Unverantwortlich

keit und musste daher sanktioniert werden. An dieser staatsrechtlichen Auffassung 

über die alleinige Souveränität des Kaisers änderte sich auch nichts, nachdem sich 

Franz Joseph ab Ende der 1850er-Jahre zu konstitutionellen Zugeständnissen ge

zwungen sah. 

Die Diskussion über eine Reform des politischen Strafrechts bestätigt diese enge 

\'erknüpfung des Tatbestands der Majestätsbeleidigung mit den politischen Verhält

nissen. Zwar blieben die Bestimmungen des Strafgesetzes von 1852 bis zum Ende 

der l\.Ionarchie in Kraft, doch waren sie nicht unumstritten. Die nach dem Ende 
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der neoabsolutlstisehen Phase entbrannte Diskussion über ell1e (jesamtref(mn des 

'->trafrechts. dIe auch den IH() 1 vvieder zusammengetretenen ReIchsrat 111 50 1-,'1lt wie 

.Jeder semer Sessionen beschäfhgen :iOllte. war em Spiegel der politischen Entwick

lung deI f Iabsburgermonarchle Im let/ten halben Jahrhundert ihres Bestehens 

DIe .\nderung der Bestimmungen über \1aJestätsbelcIdil-,'1lng und Beleldil-,'1lng 

eines 1\1itglieds des kaiserlichen Hauses gehörte zu den dringendsten Anliegen der 

'->trafrechtsreform. \\-'eil sich die strenge Verf()II-,'1lng \'on Kritik an Kaiser und Dy

nastie nicht mit den konstitutionellen Emschränkungen der absoluten :-Iacht des 

1\1onarchen vertrug Dass es dennoch bis zum Ende der \lonarchie nicht gelang. 

die Reform zu emem :\.hschluss zu bnngen. steht exemplansch tlir die mangelnde 

Handlungsflihigkeit des österreich ischen Reichsrats und die beschränkte Kompro 

misshereitschati: der m diesem vertretenen Fraktionen. die fur eine Emlgung auf ein 

neues <"'trafgesetzbuch üher die ideologIschen Gräben hinweg nicht ausreichte . Das 

F.nde der \lonarchle machte die Ret()rmplüne schlieGlich obsolet. 

Zum Gegenstand flll1damentaler politischer Auseinandersetzungen wurde auch 

das Strafprozessrecht. Insbesondere bel der Frage der Laienbetedil-,'1lng prallten 

unterschiedliche Ansichten aufeinander. Die nach der grunds~itzlichen \\'ieder

einflihrung der Laienbeteilil-,'1lng Im Strafprozess laut gewordenen liberalen For

derungen nach emer :\.usdehnung der Kompetenz der Geschworenengerichte 

auf das Delikt der \Ia.Jest~itsbeleidil-,'1ll1g konnten sich nicht durchsetzen . Dieses 

Scheitern ist zum ell1en auf den \Viderstand Frani, Josephs zurückzufUhren. zeil,rt 

zum anderen aber auch dIe Kompromissbereltschatt der Liberalen. denen die 

Ausdehnung der Geschworenengerichtsbarkeit auf '\L~JestritsbelcIdihTungspro 

zesse kein unverhandelbares Anliegen war. Dass die Llber.llen sich nicht st~irker 

fur eine 1\1ilderung des matenellen Strafrechts und flir die Lllenbetedih'1mg 111 

diesen \'erf~1l1ren einsetzten. kann als Ausdruck ihrer KlientelpolitIk gesehen wer

den. die pnmär die Interessen des liberalen Bürgertums vertrat. l lngleich st~irker 

war ihr Engagement daher Im BereICh des Presserechts. von dem das BIldunt,rs 

hürgertum weit stärker betroflen war als \om I\h~Jest.ltsbl'leldil-,'1ll1gsparagJ'aten 

des Strafgesetzbuchs. 

Der Zusammenhang I\\'ischl'n der Kriminalisierung bl'stll11lntl'r kritischer i \ut~erun 

gen und dem f Ierrschaftsverstiindnls des KaIsers zeihrt sich nicht nur auf dn Ebene 

der Gesetzgebung. sondern auch In der I Iandl1.lbung dieser Str,lItatl1l'stiindl' durch 

die Gerichtsbarkeit Die mittels zeitgenössischer Knminalsutlstlkt'n rekonstruierte 

konjunkturelle EntWIcklung der \'erurtellungsz,lhlen \\ eist auf eine lnstrumen 

talisierung de~ I\hljestätsbeleJdll-,'1l11gsparagrafl'n als 1\ Itttl'l zur RepreSSIOn reg-ie 

rungskritlscher politischer He\\'cl-,'1l11gen hin Die ab Beginn dn IHHlkr J.J1ue I.U 
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beobachtenden häufigeren Verurteilungen resultierten aus der Kombination einer 

verstärkten, in erster Linie gegen die sich formierende Sozialdemokratie gerichte

ten Überwachungstätigkeit der Behörden mit einer extensiven Auslegung des Tat

bestands der Majestätsbeleidigung, die Kritik an der Politik des Kaisers ebenso mit 

Strafe bedrohte wie jedes Infragestellen der monarchischen Staatsform. Begiins

til,rt wurde das häufige Heranziehen des Tatbestands der Majestätsbeleidigung zur 

Verfolgung von Sozialisten durch das Fehlen eigener gesetzlicher Bestimmungen 

zur Unterdrückung dieser politischen Bewegung. Dieser Befund /Ur die Donau

monarchie deckt sich mit ähnlichen Beobachtungen zum Deutschen Reich, wo 

der Tatbestand der l\lajestätsbeleidigung ebenfalls extensiv zur Verfolgung der Ex

ponenten der Arbeiterbewegung herangezogen wurde l !72 

Der konjunkturelle Verlauf der Verurteilungen wegen Majestätsbeleidigung bzw. 

Beleidigung eines l\litglieds des kaiserlichen Hauses verdeutlicht nicht nur die Ins

trumentalisierung des Strafrechts /Ur politische Zwecke, sondern verweist auch auf 

die Ebene der Täter und ihrer Motive. Durch einen Vergleich mit den überliefer

ten Strafrechtsakten, die Aufschluss über die jeweils inkriminierte Äußerung ge

ben, lassen sich Zusammenhänge zur politischen und wirtschaftlichen Geschichte 

der Habsburgermonarchie nachweisen. Die in einzelnen Jahren zu beobachten

den Höhepunkte der Verurteilungen wegen Majestätsbeleidigung korrelieren mit 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Es waren vor 

allem die Kriege in Oberitalien 1859 und die sich bereits im Laufe der 1850er-Jahre 

abzeichnenden wirtschaftlichen und monetären Schwierigkeiten der Monarchie, 

die zu kritischen Bemerkungen Anlass gaben. Dabei waren die kritischen Bemer

kungen einerseits durch die eigene finanzielle Betroffenheit - etwa durch Wäh

rungsabwertungen oder wertlos gewordene Staatsanleihen -, andererseits vielfach 

durch eine allgemeine Unzufriedenheit mit den wirtschafts- und außenpolitischen 

Entscheidungen Franz Josephs motiviert. 

Die häufigeren Verurteilungen in solchen Krisenzeiten lassen einerseits erken

nen, dass die kritischen Äußerungen über den Kaiser vielfach durch dessen poli

tische Entscheidungen hervorgerufen wurden, was eine entsprechende Kenntnis

und Anteilnahme seitens der Bürger voraussetzt. Andererseits weisen sie auf eine 

verstärkte Repression hin. Offenbar empfanden es die Behörden in Krisenzeiten 

als besonders dringend, dass die Herrschaft des Kaisers nicht durch Kritik unter

miniert \\·urde. Diese Notwendigkeit, den Kaiser gleichsam auf ein über jede Kritik 

erhabenes Podest zu stellen, erscheint in einer konstitutionellen Monarchie umso 

1172 Inl-,rraham. Harton L. Poilucal Cnme In Europe A Comparatl\'e Study of France, Germany, and 

England Berkley, Los Angeles, London 1979, S. 190; Hartmann, S 10 .. 
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notwendiger, als die königliche Lehritimität nicht Hinger allgemelI1 unhinterfragt 

akzeptiert ist. 117l 

Als aufschlussreich hinsichtlich des Herrschaftsverständnisses der Untertanen 

und ihres Verhiiltnisses zur Obrigkeit erwies sich auch die Verortung der Situatio

nen, m deren Kontext die strafharen \Vorte fielen. Schmähungen des Kaisers wurden 

vielfach durch Konflikte mit der Obrigkeit ausgelöst. Majestätsbeleidigungen erfolg

ten als Reaktion auf ein als ungerecht empfundenes ElI1schreiten der kaiserlichen 

Beamten, fur deren Verhalten Franz joseph als oberster Dienstherr verantwortlich 

gemacht wurde. I\leist waren es Freiheitsentziehungen wegen Bettelns und Land

streicherei, Raufhändeln und Ruhestörungen, die dazu flihrten , dass die Betroffenen 

ihrem Unmut über die Amtshandlung 1I1 Form beleidigender \\'orte über den :\10-

narchen Luft machten . Diese ralle venveisen auf diverhrierende 0.ormvorstellungen 

m der Bevölkerung Die Verhaltens\',:eisen, die zur Verhaftung führten, wurden als 

legltlln betrachtet; das Tätlh'Werden der Obrigkeit als unzulässige Einmischung, 

die es zurückzuweisen galt Auf einen ähnlichen Kontext venveisen einige Fälle , 

m denen die Täter durch obrigkeitliche l\lagnahmen abseits des Strafrechts, wie 

elI1e Steuereintreibung, die Einziehung zum \lilit~ir oder eine Grundwrmessung 

Im Zuge des Eisenbahnbaus, motiviert waren . Der einer i\I~iestätsbeleidi!-,rung inne

wohnende Tabubruch wurde dabei von den Tätern bewusst in Kaufgenommen, um 

sich Gehör zu verschaf1en und in deutlicher \\'else auf die empfimdene :\lissachtung 

der eigenen Ehre und Stellung zu reagieren . Oll' Beleidigung des Kaisers kann so als 

gezlelter Gegenangriff auf das symbolische Kapital der Ehre des Gegners interpre 

tlert werden Andererseits war die l\h~estätsbeleidihrung nclf:lC'h ein :\littel, um die 

(;erechtigkeit der Amtshandlung in einer Kir alle Anwesenden nicht zu überhören

den Welse infrage zu stellen Den Eitern war also die Strafharkelt ihrer Augerungen 

durchaus bev,'usst. Im Gegensatl. zu bestimmten anderen kriminalisierten Handlun 

gen, deren Begehung h~iuflg als Ausübung überkommener Rechte angesehen \\'lIrlk 

\\'Ie etwa HolzdiebstahJll l1 oder \\'ilderei I1 7; - , kann the \Ia.lestiitsbeleidigcmg da

her nicht als .. social crime" angesehen werden l n 

\\Ie die Analyse der als I\.IaJestiitsbeleidigung \er!()lhrten A.uEcrungen zeIgt, 

wurde der Kaiser von selI1en l Tntertanen als Herrscher in die Pflicht genommen 

Seiner Selbstdarstellung entsprechend sollte er wie ein hruter \,lter über seine Km 

1171 Ingrahall1. S, 1<)1. Klrt·hl1l'lIner. Otto Politische .Iustl~ \ 'l'rwt'ndung .Iunstlschef \ 'nt'lhrl':1sll1og 

ilchkt'lten /Cu polltlsdll'n Zwe"kl'n Jorankfurt <1111 .\1a111 Il)Ii~. S 1>5 . 

1171 Illasius . Ilürgerlldll' (;"St ' ''s'''''llt,~ . 17 

1 17~ ~dl1ndler, S 27 ; fiir I'ngJand ,·gl bnsley, S . :Ir. 
117(, ZII111 Konzept des ",onal t'llllW" \'gl Ilohsha\\I11 , Fnt' J Sozialrt'l1t'lkn . , \rch;l1sdlt' SOl l.llhe\\l' 

h'\lllgen im 11
) lind 20.Jlhdll1nd"rt (;I,'''en 197<) 
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der wachen, sie schützen und versorgen. Kam er diesen Pflichten nicht nach, so 

verwirkte er seinen Anspruch auf Ehrerbietung. Die gegen den l\lonarchen gerich

teten Schmähungen sind daher vielfach als Reaktion auf eine Verletzung der Re

gentenpflichten des Kaisers zu interpretieren. Nur solange der Kaiser seine l\Iacht 

hrut und gerecht ausübte, konnte er die Wahrung der ihm geschuldeten Ehrfurcht 

erwarten. \Vie sehr Franz Joseph in den Augen der Untertanen mIt dem Amt des 

Staatsoberhaupts identifiziert wurde, zeigt sich auch an der Seltenheit von AnspIe 

lungen auf sein Privatleben. \Vährend das Verhalten von Kaiserin Elisabeth und 

manchen Erzherzögen genug Stoff fur Gerüchte und spöttische Bemerkungen lIe

ferte, die als Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses verfolgt wurden, 

gab das Privatleben des KaIsers kaum Anlass zu strafbaren Äußerungen. 

Rückschlüsse auf das Ansehen des Kaisers Im Volk erlaubt auch die Untersu

chung der Bereitschaft, beleidigende Äußerungen zur Anzeige zu bringen. Der 

über.viegende Teil aller Verfahren wurde durch eine Meldung eines Organs der 

Sicherheitsbehörden oder eines anderen kaiserlichen Beamten eIngeleitet. Nur in 

rund einem Viertel der Fälle lieferte eine Anzeige aus der Bevölkerung den AnstoG 

tur die Strafverfolgung. Ob eine l\Iajestätsbeleidigung zur Anzeige gebracht wurde, 

hing dabeI von der jeweiligen SituatIon ab. Denunziert wurde in aller Regel nur 

dann, wenn entweder ein weiteres Delikt zur Beleidigung des Monarchen hinzu

trat oder es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Täter und dem Denun

zianten kam, zu deren Beilegung die Staats macht bemüht vmrde. Einige der An

zeIgen waren dabeI eher durch persönliche Konflikte wie Rache motiviert. 

Dem Buchstaben des Gesetzes zufolge waren alle Bürger vor diesem gleich. DIe 

Wirklichkeit sah jedoch anders aus: \Vie die Untersuchung der vom Salzburger 

Landesgericht gefallten Urteile zeigt, blieb die gesellschaftliche Stellung des Ange

klagten nicht ohne Einfluss auf die Dauer der verhängten Freiheitsstrafe. Dabei war 

es weniger soziales Prestige oder informeller Einfluss, von dem sich die Richter lei

ten ließen. Die besseren Chancen sozial höher gestellter Bürger ergaben sich viel

mehr unmittelbar aus den gesetzlichen Strafbemessungsgründen. Erschv\'"erungs

l-,'TÜnde wie Vorstrafen oder das Zusammentreffen mehrerer Straftaten waren bel 

besitzlosen Angehörigen der Unterschicht schon aufgrund ihres Lebenswandels 

häufiger verwirklicht als bei wohlhabenden Bauern oder Bürgern. Diese wiederum 

konnten sich in einigen Fällen erfolgreich darauf berufen, im Falle einer längeren 

Freiheitsstrafe nicht fur ihre Familien sorgen zu können, die so der Gemeinde zur 

Last gefallen wären. 

'\Iajestätsbeleidigungen und Beleidigungen eines Mitglieds des kaiserlichen 

Hauses wurden vor.viegend von vermögenslosen Handwerkern und Arbeitern in 
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Industrie und (;e\\erhe beg-ang-en. Die soziale llerkunft der T~iter - nur ein äußerst 

g-enng-er Teil der Verurtedung-en betraf Frauen \var dahei wesentlich durch die 

g-esetzliche DefinitIOn des Tnbestands und die dadurch bedingten typischen Tat 

beg-ehung-sformen determiniert Da Schmähung-en des Kaisers und des Herrscher 

hauses nur strafhar waren, \venn sie öfTentlich oder vor mehreren Leuten dUS 

g-esprochen wurden, erf<Hderte die Tnbeg-ehung- eine g-ewisse Puhlizitüt. Daraus 

erkUrt sICh, wanlln sich rund die Hälfte aller vert(lll-,rten l\Iajestätsbeieidig-ung-en in 

e1l1e1l1 \Virtshaus zug-etrag-en hatte. Das von R{~f(ljlfl .~dlll/II' als .. Zentrum der männ 

lich bestimmten Dorf()flentlichkeit" ausg-emachte \Virtshaus Wirkt somit wiederum 

pr:ig-end flir die Soziog-rafle der Täter.1I7 Es waren eben in erster Linie umerheira 

tete und kinderlose, 111 I bndwerk und (;ewerbe nur vere1l1zelt heg-eg-ncn Fahnk 

arbeiter t:itig-e ;\Einner, die sich an diesen sozialen Orten trafen, g-eme1l1sam tran 

ken und diskutierten Dass viele der Ang-eklal-,rten die Cherschreitung der Crenzen 

zuHisslg-er Kritik mit Ihrer Alkoholisierung- heI-,'Tündeten , lag- nicht nur an der damit 

verbundenen Hofli1l1ng- auf eine mildere Strafe, sondern entsprach 111 vielen Füllen 

auch den Tnsachen . 

\Viihrend das Stratg-esetz von 11'52 mit ell1er Strafe \'on einem hiS zu tlinfJahren 

schweren Kerkers \Ia!est[itsbeleidli-,Tl.II1g- streng- g-eahndet wissen \\'ollte, gestaltete 

sich die PraxIs des Salzburg-er Landesg-erichts verg-Ieichsweise milde. Die durch 

schnitt�iche Strafhöhe betrug- nur acht \lonate ullli lag- damit sog-ar unterhalh der 

g-esetzlichen \11l1deststrafe Ermög-licht wurde dies durch das augerordentliche 

:\lilderung-srecht, das bel \'orlieg-en mehrerer der gesetzlich nOfllllerten :\lilderungs

g-ründe ein l Tnterschreiten der vorg-esehenen \Iindeststrafe in das Ermessen der 

Richter legte. l\h~iestätsbeleidig-ung-en wurden von der Gerichtsharkeit ernst ge 

nommen und verf<lli-,rt, die in der Diskussion über eine Ref<lfIn des Stratrechts \'or

herrschende Kntik an der Str<lfllrohung- als überzog-en blieb aher ofTenhar nicht 

ohne Rückwirkung- auf tbe g-enchtliche Praxis. 

Die extensive Amvendung- des auf~erordentlichen :\lilderung-srechts, die eine 

über der g-esetzlK'hen l ' nterI-,'Tenze von einem Jahr liegende I\.erkerstrate zur Aus 

nahme machte, dürfte kein auf !\h~JestütsbeleidII-,Tl.lng-en beschrünktes Ph:inomen 

g-ewesen sein Zwar fehlen entsprechende l Tntersuchung-en tlir die zweite fblfte 

des 19. Jahrhunderts, doch hat bereits h7l'dml, 11(//11 nachg-ewiesen, dass e" SIch bel 

der auf~erordentlichen Strafn1i1derung- UIl1 eine alte und 111 der I bbsburg-t'nnonar

ehle zumindest bis 11'50 allg-ell1ein \'(.'rbreltete Praxis handelte . n 

1177 Vgl Sdllll1l" I'('un 1111 I )ml: S , 121 

11711 1 f.lfll Krill1inalgl'lIt'ht. <, 114 
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Die Instrumentalislerung des Majestätsbeleidigungsparagrafen im Rückzugsgefecht 

gegen die hürgerliche Öffentlichkeit wird besonders deutlich anhand der Verfolgung 

der kritischen Presse. Schon die gesetzlichen Vorkehrungen - unter Ausschluss der 

Öfrentlichkeit gefuhrte Verfahren zur Konfiskation unliebsamer Zeitungen, aber 

auch die \Veigerung, Laien in Majestätsbeleidigungsprozessen entscheiden zu las

sen - oflenbaren die Einstellung des Kaisers und seiner Regierungen, ihr Handeln 

sei nicht dazu hestimmt, öffentlich kommentiert zu werden. Auch das 1863 in Kraft 

getretene neue Pressegesetz, das von liberalem Gedankengut beeinflusst war und 

unter anderem die Abschaffung der Präventivzensur mit sich brachte, bedeutete 

keineswegs die Verwirklichung der Pressefreiheit. \Vie in beinahe allen europäi

schen l\Ionarchlen - mit Großbritannien als einziger wesentlicher Ausnahme - be

hielt sich die Regierung bis zum Ersten \Veltkrieg weitgehende Befugnisse vor, um 

gegen kritische Veröflentlichungen vorzugehen. 117 '! Es bestand weiterhin die Pflicht 

zur Vorlage jedes Druckwerks vor die Behörden, die eine Beschlagnahme anordnen 

konnten. Diese machten von der Möglichkeit häufigen Gebrauch, durch Konfiska

tionen unliehsame Kommentare über Kaiser und Monarchie zu unterdrücken. 

In den Redaktionen war man sich der Grenzen der tolerierten Berichterstattung 

durchaus hewusst und bemüht, sie nicht zu überschreiten. Nach direkten Angrifien 

auf die Person des Kaisers sucht man in den vom Salzburger Landesgericht kon

fiszierten Ausgaben daher vergeblich, allenfalls wurden politische Entscheidungen 

infrage gestellt oder das Verhalten Franz Josephs ironisch hinterfragt. Die latente 

Drohung mit einer Konfiskation reichte offensichtlich in aller Regel aus, um Kritik 

an Kaiser und Dynastie gar nicht erst aufkommen zu lassen. Bis zur Jahrhundert

wende mussten die Salzburger Behörden nur höchst selten gegen eine Zeitung ein

schreiten. Schärfere Töne schlug die 1899 gegründete sozialdemokratische Sa/zbllr

ger Iflu}zl an, die sich einen regelrechten Kleinkrieg mit dem Staatsanwalt lieferte 

und in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg regelmäßig der Konfiskation 

verfiel. Dabei gahen nicht nur direkt gegen den Kaiser gerichtete Artikel Anlass zur 

Beschlagnahme, vielmehr ahndeten die Gerichte jede Kritik am außenpolitischen 

Kurs der Habsburgermonarchie. Auch die strenge Verfolgung der sozialdemokrati

schen Presse in Österreich findet Parallelen im Deutschen Reich llHIl 

Die Konfiskationspraxis der Behörden und Gerichte im Kronland Salzburg - die 

vielfach auf Anweisung der \Viener Ministerien agierten - macht die Grenzenjener 

Sphäre deutlich, die jeder öffentlichen Diskussion entrückt sein sollte. Beschlag

nahmt wurden nicht nur kritische Kommentare über die Politik des Kaisers, son-

1179 (;oldstelO. l{ohertJ Pohtlcal Repression 10 19'" c.entury Europe. - London. CanbelTa 1983. S 199 

11 HO Hartmann. :'. 118. 
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dern auch jeglIche Berichte über Ereii-,misse in der kaiserlichen Familie und am 

Hot; deren Kenntnis nicht nach augen dringen sollte. Einen Höhepunkt erlebte dIe 

Unterdrückung der Presse nach dem Selbstmord Erzherzog Rudolf<; in :\layerlmg. 

als sIch der Hof die gTiißte \Iühe gab. jede Berichterstattung zu unterdrücken" 

DIe Erf()lglosigkeit dieses C nterfangens zelhrt sIch nicht zuletzt an der Häufigkeit 

der Verurteilungen wegen Belcidii-,rung eines MItglieds des kaiserlichen Hauses. 

die im.lahr des Dramas von l\laverling emen Höhepunkt erreichten. Der zweifel

hafte Erfolg dIeser Einschränkungen der Pressefreiheit macht deutlich. dass die 

Beeinflussung der iitlentlichen ;\Iemung durch rem repressIve ;\Iittel nicht länger 

geeignet war. lhe l\lemungen des Volkes über Kaiser und Hof zu steuern. DIes er

kannte auch Franz Ferdinand. der sich nach dem Erwerb eines Jagdschlosses im 

Salzburger Blühnbachtal mit heti:iger Kritik in den lokalen Zeitungen konfrontiert 

sah. Er bei-,müi-,rte sich nicht mit einem Rückgriff auf das Instrumentarium des Pres

serechts. sondern intervenierte bei Rq.,rierung und LandespräsidIum. die durch ein 

entsprechendes Einwirken auf die Redaktionen nicht zuletzt in Form kaum ver 

hohlener Drohungen - tUr eine dem Thronf()lger /-,riinstigere Presse sorgen sollten. 

DIe Geschichte des 'lbtbestands der \I~jestätsbeleidlgung. der jelhrhunderteiang 

eme zentrale Stellung in jeder strafrechtlichen KodifIkation einnahm und schlieE 

lieh ein plötzliches Ende fand. macht die historische und politische Bedingtheit des 

Strafrechts deutlich. Sie bestäti/-,rt. dass Kriminalität "keine \\'irklichkeit SUI genens. 

sondern ein gesellschaftliches Konstrukt ist .... I~, das erst durch die DefInitIon be 

stimmter VerhaltensweIsen als kriminell konstItUIert wird. Der 'l:ltbestand kann als 

Paradebeispiel für die Instrumentalisierung des Strafrechts durch die Herrschenden 

zur Absicherung der eigenen \Iachtposition angesehen werden 11~2 

DIe strafrechtliche \'erf()lgung H)!1 Kritik an Person und Politik des KaIsers steht 

in diametralem (;egensatz zu den FunktIonen einer bürgerlichen ()t1i..'ntlichkeit. 

die nach Jiirgm !!a/'t"I7!l{[J Herrschaft durch PublIZität kontrolliert und damit als 

solche ver1indern wil1. 118.1 Indem die Bürger die Entscheidungen der Herrschenden 

durch das iiflentllehe Rüsonnement einer kritischen \\ürlhgung unterZIehen. par

tizlJ)ieren sie an der Politik. Kaiser Franz Joseph erkannte bIS lum '-,chluss nicht. 

welche Vorteile ell1 (;ememwesen durch eine derartige Betl'ihg1l11g sell1er :\ litglle 

der am politischen 'A'illensbildungsprozess haben könnte. Fr \\ ünschte sich kell1e 

111\1 St'!mTfholl ,\kt{"llklllld'g. ~ 10 

l1X2 \'gl Blas"". I>"k KIIllllllal,tat lIlld \lJt.lg. /ur KOllillktgesdllchte des \I!t.l~,kben, IIll I'I.J.lhr 

hlilldn!. CiiulIlgell 1'17X. '> .jO 

IIX~ Ilahnlll'" Stlllktlllw,IIltkl'> X7 
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Bürger, sondern Untertanen. An dieser in die Zeit des Vormärz zurückreichenden 

Einstellung hielt der alternde Kaiser bis zuletzt fest. In seinen Augen unterlag es 

keinem Zweifel, dass die gesamte Sphäre des Hofes der Beurteilung durch die Öf

fentlichkeit entzogen sein sollte. 

Die strafrechtliche Verfolgung von Kritik am Kaiser war eine Waffe in diesem 

Rückzugsgefecht. Die Anteilnahme der Bevölkerung an der Politik war dadurch 

nicht aufzuhalten. Die Konjunktur der Verurteilungszahlen zeigt, dass die Unterta

nen Kenntnis von politischen Entscheidungen und Anteil an politischen Entwick

lungen nahmen und sich diese unmittelbar auf das Ansehen des Kaisers auswirk

ten. Das Handeln des Monarchen stand in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts 

endgültig im Rampenlicht der Arena der bürgerlichen Öffentlichkeit. Die Konjunk

tur der Verurteilungen kann dabei als Ausdruck verstärkter Repression in Zeiten 

der Krise interpretiert werden: Kritik und Opposition wurden durch die Obrigkeit 

umso intensiver verfolgt, je gefährdeter die eigene Herrschaft schien. 

Der mit dieser Arbeit eingeschlagene methodische Pfad erwies sich als zielfuh

rend. Die Erschließung der unterschiedlichen, im Kontext von Strafrecht und Straf

gerichtsbarkeit entstandenen Quellen ermöglichte Rückschlüsse auf die Einstellung 

der Bevölkerung, ihre Anteilnahme an der Politik und ihre Meinungen zu Kaiser 

und Staat, die ansonsten meist im Dunkeln bleiben. Durch die multidimensionale 

Herangehensweise der Historischen Kriminalitätsforschung konnte die politische 

Kriminalität als ..Indikator fur die Erforschung von gesamtgesellschaftlichen Zu

ständen und historischem Wandel"II~4 in den letzten Jahrzehnten der Habsburger

monarchie eingesetzt werden. 

11 Hol <'chwerhofr De\'lanz. <, 387 





ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

Art. 

Bd . 

Ders. 

Dies. 

Dip!. 

Diss. 

Fasz. 

FS 

Hg. 

) :\ 1.\'.B!. 

LG 

ND 

PreßG 

RE 
RGB!. 

SLA 

StG 

"'tG 11'52 

StGB!. 

StPO 

StPO 1RSO 

StPO 11'53 

StPO 1R73 

\'0 

Z. 

Artikel 

Band 

Derselbe 

Dieselbe 

Diplomarbeit 

Dissertation 

Faszikel 

Festschrift 

Herausgeber Herausgeberin; herausgegeben 

Verordnungsblatt des Justizministeriums 

Landesgericht 

Nachdruck 

Preßgesetz 

Pauly's Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft 

Reichsgesetzblatt 

Salzburger Landesarchiv 

Strafgesetz 

Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Übertretungen vom 

27. l\1ai 1852 

Staatsgesetzblatt fur den Staat Deutschösterreich 

Strafprozessordnung 

Strafprozeßordnung vom 17. Jänner 1850 

Allgemeine StraflJrozeßordnung vom 29. Juli 1853 

Strafprozeß-Ordnung vom 23. Mai 1873 

Verordnung 

Zahl 





ABBILDUNGS VERZEICHNIS 

Ahbildung 1 : Anteil der anwaltlich vertretenen Beschuldigten in den vom Salzbur

ger Landesgericht wegen Majestätsbeleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds 

des kaiserlichen Hauses gefuhrten Verfahren. (Berechnung anhand der Strafakten 

des Landesgerichts Salzburg.) 

Abhildung 2 Verteilung der Tatorte, an denen die den Beschuldigten vorgeworfe

nen schmähenden \\'orte oder Handlungen stattfanden. Die Tabelle bezieht sich 

nicht nur auf jene Fälle, in denen es zu einer Verurteilung kam, sondern auf alle 

Verfahren, in denen Angaben über den (vermeintlichen) Tatort möglich sind. (Be

rechnung anhand der Strafakten des Landesgerichts Salzburg. 104 der vorliegen

den Akten enthalten verwertbare Angaben über den Tatort.) 

Abhildung 3: Anteile der Personengruppen, durch deren Anzeige bzw. unmittelba

res Einschreiten die Verfahren vor dem Landesgericht Salzburg wegen Majestäts

beleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses eingeleitet 

wurden. (Berechnung anhand der Strafakten des Landesgerichts Salzburg. 91 der 

yorliegenden Akten enthalten verwertbare Angaben über die Person, auf deren 

Initiative das Verfahren eingeleitet wurde.) 

Abbildung 4: Der Ausgang der vor dem Landesgericht Salzburg wegen 1\1ajestäts

beleidigung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses gefuhrten 

Strah'erfahren in Relation zum Grund ihrer Einleitung. (Berechnung an hand der 

Strafakten des Landesgerichts Salzburg. 89 der vorliegenden Akten enthalten ver

wertbare Angaben sowohl über die Person, auf deren Initiative das Verfahren ein

geleitet wurde, als auch über den Ausgang des Verfahrens.) 

Abbildung 5 Die rechtskräftigen Erledigungen der Strafi'erfahren wegen 1\1ajes

tätsbeleidif..,rung oder Beleidigung eines Mitglieds des kaiserlichen Hauses durch 

das 'ialzburger Landesgericht bzw. die Rechtsmittelgerichte. (Berechnung anhand 

der 'itrafakten des Landesgerichts Salzburg. Aus 110 der vorliegenden Akten geht 

der Ausgang des Verfahrens hervor.) 

Abbildung 6 ' Vermögensverhältnisse der zwischen 1879 und 1912 in der gesamten 

:\lonarchle wegen eines Verbrechens bzw. wegen Majestätsbeleidigung oder Be-



351\ ,\ hh,ldu ngwerzclt h n 1S 

leidi/-,'l.ll1g ell1es 1\1itglieds des kaiserlichen flauses verurteilten Personen . (Berech 

nung an hand der von der k. k Statistischen Central Commisslon verötTentltchten 

Statistiken der Rechtspflege.) 

Abbildung 7: Erwerbstütigkeit der z\"'ischen 1852 und 1912 vom Landesgericht 

Salzburg wegen I\Iajestätsbdeidi/-,'l.ll1g bzw. Beleidi/-,'l.lIlg eines i\litglteds des kal~er

lichen Hauses verurteilten Personen (Bereehnung anhand der Akten des Landes

gerichts Salzburg. 65 der vorliegenden Akten enthalten Daten über die l'.rwerbs 

tütigkeit des Delll1quenten. Berückslchtll-,rt wurden nur Jene Fälle. die mIt ell1er 

Verurteilung abgeschlossen wurden.) 

Abbildung H: Erwerbstätigkeit der zWIschen 187lJ und IlJ12 in der gesamten i\ 10-

narchie wegen eines Verbrechens bzw. wegen .\lajestatsbeleidl/-,J1JIlg oder Beletdl

h'l.1I1g eines i\litglieds des kaiserlichen Hause<; verurteilten Personen. (Berechnung 

anhand der von der k. k. StatIstischen Central Commission veröffentlichten Sliltls 

tiken der Rechtspflege.) 

Abbildung lJ: Der Anteil der Frauen an den zwischen 1852 und IlJ12 in der öster

reichischen i\!onarchle wegen Verbrechen, i\ h~Jestätsbeieldih'l.1I1g bz\\'. Beleidif.,'l.lIlg 

cll1es i\litglteds des kaiserlichen I Iauses verurteilten Personen (Berechnung an

hand der \'on der k. k. Statistischen Central l'01l11llisslon veröffentlichten Statist i 

ken der Rechtspflege) 

,\bhildung 10: Alters\crteilungskur\'e der \om Salzburger Landesgericht z\\ischen 

11\52 und IlJ12 wegen i\h~Jest~itsbeleidih'l.ll1g bz\\'. Beleidlh'l.ll1g eines i\litglieds des 

kaiserlichen flauses \'erurteilten Personen (Berechnung anh,l11d der Akten des 

I ,andesgerichts Salzburg. 65 der \orliegenden Akten enthalten Daten über das .\1-

ter des Del111ljllenten Berücksichtigt wurden nur jene I;:ille, die mit einer \'emrtei 

11Ing abgeschlossen wurden.) 

Abbildung 11: I )as Alter der zwischen 1852 und 1912 111 Salzburg wegen i\ I~~jestats

beleidl/-,'l.111g oder Bdeidi/-,'l.ll1g eines '\ litglteds des biscrltchen I buses \'erurteilten Per 

sonell in VergleIch zum Alter der 111sgesamt wcgen \erbrechen \erurteilten Personen 

(Berechnung anhand der Akten des LandesgerIchts Sal/,burg b/\\. der \'on der k. k 

Statistischen Central C01l11llisslon \criillentlichten Statlstlkcn der Rechtsptlege.) 

Abbildung 12 Das :\Iter der z\\'Isd1l'n 1879 und IlJ12 in der gesamll'n \Ionarchie 

wegeIl J\LlJest~itshekidi/-,'l.l11g oder lkkidih'l.111g eines \ Ittglieds des blserlichen 



Ahhlldu ngsverzelch nls 359 

Hauses bz\\'. der insgesamt wegen Verbrechen verurteilten Personen. (Berechnung 

anhand der von der k k. Statistischen Central-Commission veröffentlichten StatIs

tiken der Rechtspflege.) 

A.bbildung 13 : Der Familienstand der zWischen 1852 und 1912 vom Landesgencht 

Salzburg wegen eines Verbrechens bzw. wegen l\1~,estätsbeleidigung oder Beleidi

i-,'1ll1g eines :\litglieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen (Berechnung 

hll1sichtlich der insgesamt wegen Verbrechen verurteilten Personen an hand der 

von der k. k Statistischen Central-Commission veröffentlichten Statistiken der 

Rechtspflege. Berechnung hinSichtlich der wegen :\-Iajestätsbeleidigung bzw. Belei

dli-,'1ll1g eines :\Iitglieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen an hand der 

Akten des Landesgerichts Salzburg. 65 der vorliegenden Akten enthalten Daten 

über das Alter des Delinquenten. Berücksichtigt wurden nur jene Hille, die mit 

ell1er \'erurteilung abgeschlossen wurden.) 

.-\bbildung 1-1' Der Familienstand der zwischen 1879 und 1912 in der gesamten 

.\!onarchle wegen l\h~iestätsbeleidigung oder Beleidigung ell1es Mitglieds des kai

serlichen Hauses bz\\'. der insgesamt wegen Verbrechen verurteilten Personen. 

(Berechnung anhand der von der k. k. Statistischen Central Commission veröf 

fentlichten Statistiken der Rechtspflege.) 

Abbildung 15: Die Bildung der zwischen IS52 und 1912 vom Salzburger Landes

gericht wegen \·I~iestätsbeleidii-.'1mg oder Beleidii,'1.ll1g eines .\litglieds des kaiser

lichen Hauses bz\\'. insgesamt wegen Verbrechen verurteilten Personen. (Berech -

nung hinsichtlich der Verbrechen insgesamt anhand der von der k. k. Statistischen 

Central-Cornmission veröffentlichten Statistiken der Rechtspflege. Berechnung 

hinsichtlich der wegen I\lajesüitsbeleidlgung bzw. Beleidigung eines .:\:litglieds des 

kaiserlichen Hauses verurteilten Personen anhand der Akten des Landesgerichts 

Salzburg. 57 der vorliegenden Akten enthalten Daten über den Bildungsgrad des 

Delinquenten. Berücksichtigt wurden nur jene rälle, die mit einer Verurteilung ab

geschlossen wurden.) 

Abbildung 16: Geburtsland bzw. HeimatZllständigkeit der zwischen 1S52 und 1912 

vom Salzburger Landesgericht wegen l\.lajestätsbeleidigung oder Be1eidil,'1mg eines 

:\ litglieds des kaiserlichen Hauses verurteilten Personen. (Berechnung anhand der 

Akten des Landesgerichts Sal:tburg. 65 der vorliegenden Akten enthalten Daten 

über den Geburtsort bz\\. die HeimatZllständigkelt des Delinquenten. Berücksich

tigt wurden nur jene f-alle, die mit einer Verurteilung abgeschlossen wurden.) 



360 Abbildungsverzeich nl~ 

Abbildung 17: Zahl der zwischen 1853 und 1913 in der österreich ischen :\1onar

chle wegen MaJestätsbeleIdIgung erfoli-,rten Verurteilungen. (Berechnung anhand 

der von der k. k. StatistIschen Central Commlssion veröffentlichten Statistiken der 

Rechtspflege.) 

Abbildung 18. Zahl der zwischen 1853 und 1913 m der österreich ischen :'I.-1onarchie 

\\'egen l\laJestätsbeleidlgung erfolgten \erurteIlungen pro 100.000 Emwohner. Die 

VerurteIlungen wurden in Relation zur ZivIlbevölkerung gesetzt, da dIe Angehön

gen der k. k Armee einer eigenen l\ltlttärgerichtsbarkeit unterlagen und daher \'er

urteilungen von Soldaten nicht in der allgemeinen StatIstik der Strafrechtspflege 

auf'icheinen. (Berechnung an hand der von der k. k. StatIstischen Central-Commis

slon veröflcntlichten Statistiken der Rechtspflege und der ebenfalls \'on der Statis

tischen Central ComnllSsion veröHentlichten Ergebnisse der Volkszählungen.) 

Abbildung 19: Zahl der zwischen 1853 und 1913 m der österreichIschen ~lonarchle 

wegen Beleidigung eines ~litglieds des kaiserlichen Hauses erfolgten \'erurteilun

gen. (Berechnung anhand der von der k. k. Statistischen Central Commission \'er

öHentlichten Statistiken der Rechtspflege.) 

Abbildung 20: Zahl der zwischen 1853 und 1913 m der österreich ischen \Ionarchie 

wegen Beleidigung eines \ 'litglieds des kaiserlichen Hauses erfoli-,rten \'erurteilun

gen pro 100()00 Emwohner. Die VerurteIlungen wurden m Relation zur Zivilbevöl

kerung gesetzt. da die Angehöngen der k. k. l-\rmee einer eIgenen ~ lilttärgerichts

barkeit unterlagen und daher Verurteilungen \'on Soldaten nicht m der allgemeinen 

Statistik der Stratrechtspt1ege aufscheinen. (Berechnung anhand der \'on der k. k. 

Statistischen Central Commission veröHentlichten St,ltlstiken der Rechtsptlege 

und der ebenfalls \"()t1 der StatistIschen Central Commlssion \'eröHentltchten Er 

gebnisse der Volkszählungen.) 

Abbildung 21 Zahl der zwischen 1865 und 191-1 wegen l\IaWstütsbeleldih'1Jl1g bz\\'. 

Beleidigung emes l\lltglieds des kaiserltchen Hauses beschlagnahmten und durch 

das Landesgericht Salzburg verbotenen-\usgaben S,llzburger ZeItungen. Berück

sichtih>1. wurden nurjene KonfiskatIonen, dIe gerichtlich bestätIgt \\urden. (Berech

nung anhand der Kundmachungen der ErkenntnIsse des Landesgenchts S.llzburg 

m der Salzhllrgl'l ~l'llllllg bzw im AmlJ Rlall zlIr Sfllzhllrger 7.l'IllIlIgL 
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